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Allcrhöchstcs Plop«siti»ns-Dcllet.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen te.

entbieten Unseren zum Provinzial-Landtage versammelten getreuen Ständen der Nheinvrovmz
Unseren gnädigsten Gruß und lassen Ihnen folgende Propositionen zur Berathung und Erledi¬
gung zugehen:

1. Für die Kommissionzur Entscheidungüber die Beschwerden und Reklamationen gegen
die Veranlagung zur Klassen- und klassifizirten Einkommensteuerim Regierungsbezirke
Düsseldorf werden Unsere getreuen Stände in Gemäßheit des Artikels I §. 24 des
Gesetzes vom 25. Mai 1873 wegen Abänderung des Gesetzes vom 1. Mai 1851,
betreffenddie Einführung einer Klassen- und klassifizirten Einkommensteuer — Ges.-S.
S. 213 — die Wahl zweier Mitglieder vorzunehmenhaben.

2. Unsere getreuen Stände werden über die Errichtung von Gewerbckammernfür die
Wahrnehmung der gemeinsamen wirthschaftlichenInteressen der Landwirthschaft, des
Handwerks, der Industrie und des Handels nach Maßgabe der Ihnen von Unserem
Kommissariuszu machendenVorlage Beschlußzu fassen haben.

3. Wir lassen Unseren getreuen Ständen die Entwürfe
2,. eines Gesetzes, betreffenddie Kantongefängnissein der Nheinvrovmz,
d. eines Gesetzes, betreffend die Zusammenlegung der Grundstücke in, Bezirke des

ehemaligen Appellationsgerichtshofeszu Köln und
o. eines Gesetzes, betreffend die Veräußerung und hypothekarischeBelastung von

Grundstückenim Geltungsbereichedes RheinischenRechts,
nebst Motiven zugehen und sehen der gutachtlichen AeußerungUnserer getreuen Stände über diese
Gesetz-Entwürfeentgegen.

Die Dauer des Prouinzial-Landtages haben Wir auf acht Tage bestimmt.
Wir verbleiben Unseren getreuen Standen in Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin, den 8. Dezember 1884.

Wilhelm

von Bismarck. von Puttkamer. Mlln.bo.ch.
Lucius. Friedberg. von Boetticher. von Goßler.

von Scholz, von Hatzfeldt. Bronsart von Schellendorf.

An die

zum Provinzial-Landtage versammeltenStände
der Rheinprouinz.



Verzeichniß
der zum 30. RheinischenProtiinzial-Landtage in Düsseldorf anwesend gewesenen

Standesherren und Abgeordneten.

Landtags Warschall:
Se. Durchlaucht Wilhelm Fürst zu Wied aus Neuwied.

Uice Landtags Warschall:
Freiherr von Solemacher-Antweiler, Königl. Kammerherr und Schloßhauvtmann aus Wachen¬

dorf, Kreis Euskirchen.

I. Stand:
1. Se. Durchlaucht Wilhelm Fürst zu Wied aus Neuwied.
2. Se. DurchlauchtAlfred Fürst und Altgraf zu Salm-Reifferscheidt-Dnck zu Schloß Dyck.
3. Se. Durchlaucht Georg Fürst von Solms-Braunfels zu Braunfels.
4. Se. Durchlaucht Hermann Fürst zu Solms-Hohensolms-Lich zu Lich.

Wahlbezirk:
Koblenz-Trier-Köln.

». für den Regierungs¬
bezirk Koblenz,

d. für den Regierungs¬
bezirk Köln,

c:. im Allgemeinen.

d°.
do.

d°.

d°.

II. Stand:

1. Herr Graf zu Westerholt-Gysenberg, Königlicher Kammerherr
und Rittmeister a. D. aus Schloß Arenfels, Kreis Neuwied.

2. Herr Freiherr von Svies-Büllesheim, Königlicher Kammerherr
zu Haus Hall, Kreis Heinsberg.

3. Herr Freiherr von Solemacher-Antweiler, Vice-Landtags-Marschall,
KöniglicherKammerherr und Schloßhauptmann zu Wachendorf,Kreis
Euskirchen.

4. Herr Freiherr Eugen von Loe, KöniglicherLandrath zu Siegburg.
5. Herr Freiherr Max von Böselager aus Pevpenhoven, Kreis

Rheinbach.
6. Herr Graf Franz von Svee, KöniglicherKammerherr zu Heltorf,

Landkreis Düsseldorf.
7. Herr Freiherr Egon von Fürstenberg-Heiligenhoven, Königlicher

Landrath zu Heiligenhoven,Kreis Wivverfürth.



Wahlbezirk:
Koblenz-Trier-Köln,

o. im Allgemeinen,

b°,

d°.

Aachen-Düsseldorf.
«,. für den Regierungs¬

bezirk Aachen.

d. für den Regierungs¬
bezirk Düsseldorf.

e. für den ehemnligen
RegierungsbezirkCleue,

ä. im Allgemeinen.

do.

do.

d°.
do.
do.
do.
do.

do.
do.

Köln.
do.

Aachen.
Düsseldorf.

Koblenz.

Trier.
Elberfeld.
Barmen.
Crefeld.

Kreuznach,Kirn :c.
Zell, Trarbach :c.

8. Herr Freiherr Egon von Fürstenberg-Gimborn zu Gimborn,
Kreis Gummersbach.

9. Herr Joseph von Groote, Rittmeister a. D. zu Hermülheim,
Landkreis Köln.

10. Herr Graf Otto von Beißel-Gymnich, c. Landrath und Polizei-
Direktor zu Koblenz.

11. Herr Graf von Hompesch-Ruhrig, Königlicher Kammerherr zu
Schloß Ruhrig, Kreis Erkelenz.

12. Herr Freiherr Friedrich Leopold von Fürstenberg-Borbeck,
KöniglicherKammerherr zu Hugenpoet, Landkreis Düsseldorf.

13. Herr Graf Wilhelm von Hoensbroech aus Schloß Haag, Kreis
Geldern.

14. Herr Seul, Geheimer Regierungsrath und Direktor der Rheinischen
Provinzial-Feuer-Societat in Düsseldorf.

15. Herr Freiherr A. von Ennatten, Königlicher Kammerherr zu
Düsseldorf.

16. Herr Freiherr von Wenge-Wulffen, Major a. D. zu Ouerlmch,
Kreis Iülich.

17. Herr Freiherr Nudolvh von Geur zu Haus Caen, Kreis Geldern.
18. Herr Freiherr von Eerde, Landrath a. D. zu Geldern.
19. Herr Freiherr von Vourfcheidt zu Haus Rath, Kreis Düren.
20. Herr Nruuo von Heister zu Düsseldorf.
21. Herr Graf Wilderich von Spee, Landrath a. D. zuUnter-Maubach,

Kreis Düren.
22. Herr Freiherr Franz von Dalwigk-Lichtenfels zu Düsseldorf.
23. Herr Freiherr von Scheibler, Lcmbrath a. D. zu Aachen.

III. Stand:
1. Herr W. Kaefen, Kommerzienrathzu Köln,
2. „ August Heuser, Kommerzienrathzu Köln.
3. „ Pelzer, Oberbürgermeisterzu Aachen.
4. „ Courth, Iustizrath zu Düsseldorf.
5. „ Lottner, Geheimer Regierungsrath und Oberbürgermeisterzu

Koblenz.
6. Herr Koch, Apotheker und Stadtverordneter zu Trier.
?. „ Theodor Dietze, Beigeordneterzu Elberfeld.
8. „ Ernst von Evnern, Kaufmannund Stadtverordneter zu Barmen.
9. „ Theodor Pelizäus, Rentner zu Crefeld.

10. „ Victor Sahler, Beigeordneter zu Kreuznach.
11. „ Maths, Ios. Kreuzberg, Weinhändler zu Ahrweiler.



Wahlbezirk:
Ehrenbreitstem,
Vallendar :c.
Saarlouis,

Saarbrücken «.
Merzig, Prüm :c.

Moutjoie, Eupen :c.
Düren, Gemünd :c.

Iülich, Eschweiler:c.
Nonn, Münstereifel«.

Deutz, Mülheim
a. Nh. :c.
Ratingen,

Kaiserswerth :c.
Duisburg, Mülheim

a. d. Ruhr «.
Eleve, Wesel :c.

Neuß, Grevenbroich:c.
Lennep, Nousdorf:c.

Solingen, Nemscheid:c.

Koblenz-St. Goar.

Kochem-Manen.
Adenau-Ahrweiler-

Zell.
Altenkirchen^Wetzlar.
Kreuznach-Simmern.

Neuwied.
Bonn-Euskirchen-

Rheinbach.
Mülheim-Gummers-
bach-Wipperfürth.
Köln Land und

Nergheim.
Siegburg-Waldbroel.

Mülheima.d.R.-Esfen.

Düsseldorf-Solingen-
Mettmann-Lennep.

12. Herr Hermann Radermacher, Beigeordneter zu Neuwied.

13. L. H. Roechling, Gutsbesitzerzu St. Johann.

14. „ E. I. Nels, Beigeordneter zu Prüm.
15. „ A. von Grand-Ry, Rittergutsbesitzerzu Eupen.
16. „ Elemens August Hoffsümmer, Papierfabrikaut zu Düren.
17. „ Earl Erdmann, Gutsbesitzerzu Iülich.
18. „ Philipp Hoffmann, Beigeordneter zu Ehrenfeld.
19. „ KommerzienrathWilh. vom Hövel zu Vcrg.-Gladbach, Kreis

Mülheim a, Rhein.
20. Herr G. Eonze, Beigeordneterzu Langenberg, Kreis Mettmann.

21.

22.

23.
24.

25.

9.

10.

11,

12

„ Wilh. Scheidt, Kommerzienrathzu Kettwig.

„ Nudolvh von Monfchaw, Hauptmann a. D. zu Goch,
Kreis Eleve.
Herr Theodor Eroon, Beigeordneter zu M.-Gladbach.

„ Eugen .Kattwinkel, Kaufmannund Beigeordneteraus Wermcls-
kirchen, Kreis Lennep.
Herr Carl Friederichs, Kommerzienrathzu Rcmscheid.

IV. Stand:
Herr Adolph Wunderlich, Bürgermeister und Gutsbesitzer zu
Weihenthurm, Kreis Koblenz.
Herr Earl Theisen, Gutsbesitzerzu Lutzerath, Kreis Cochem.

„ Joseph Merzbach, Rentner zu Brohl, Kreis Ahrweiler.

„ Heinrich Beppler, Grundbesitzer zu Niedercleen,Kreis Wetzlar.
„ HeinrichTrapp, GutsbesitzerzuWaldböckelheim, Kreis Kreuznach.
„ Adolph Reinhard, Gutsbesitzer zu Heddesdorf,Kreis Neuwied.
„ Franz Hör st er, Bürgermeister a. D. und Gutsbesitzer zu

Hersel, Kreis Nonn.
Herr Eugen Buchhulz, Gutsbesitzer zu Erommenohl, Kreis
Wipperfürth.
Herr Joseph Hubert Weidt, Bürgermeister a. D. und Gutsbesitzer
zu Großkönigsdorf, Landkreis Köln.
Herr Carl Eich, Bürgermeister und Gutsbesitzer aus Bödingen
Siegkreis.
Herr Arnold Maas, Gutsbesitzer zu Schweigern, Kreis Mülheim
a. d. Ruhr.
Herr Julius Wolters, Rittergutsbesitzerzu Düsseldorf.



Wahlbezirk:
Rees-Cleve.

Geldern-Kempen.
Moers-Crefeld.

Gladbach-Neuß-
Grevenbroich.

. Saarbrücken-
Ottweiler-St. Wendel.

Landkreis-Trier,
Stadtkreis Trier

(Vororte und Land¬
gemeinden).

Saarburg-Merzig-
Saarlouis.

Bemkastel-Wittlich.

Daun-Prüm-Bittburg.
Iülich-Düren.

AachenLand-Geilen-
kirchen.

Heinsberg-Erkelenz.
Eupen-Malmedn-

Schleiden-Montjoie.

13. Herr Freiherr Felix von Los, Gutsbesitzer aus Terporten, Kreis
Eleve.

14. Herr Bönniger, Gutsbesitzerzu Borst, Kreis Kempen.
15. „ Iulius von Vönninghauscn, Gutsbesitzer zu Hollandshof,

Kreis Moers.
16. Herr WernerBr euer, Bürgermeisterzu Neuwerk, Kreis M.-Gladbach.

(unuertreten geblieben.)

17. Herr Wilhelm Rautenstrauch, Gutsbesitzerzu Eitelsbach, Land¬
kreis Trier.

18. Herr Eugen AntonBoch, Geheimer Kommcrzienmthzu Mettlach,
Kreis Merzig.

19. Herr Friedrich Herrmann, Guts- und Gerbereibesitzer zu Mül-
heim, Kreis Verncastel.

20. Herr Ioh. Peter Limbourg, Gutsbesitzerzu Bitburg.
21. „ Jacob Jausen, Gutsbesitzeraus Ninsfeld, Kreis Düre».
22. „ Joseph Bürsgens, Gutsbesitzer zu Altstreifeld, Landkreis

Aachen.
23. Herr Hubert Schlick, Gutsbesitzerzu Holzweiler, Kreis Erkelenz.
24. „ Felix Letixerant, Gutsbesitzer aus Blankenheim, Kreis

Schleiden.





^. Geschäfts-Sitzungs-Protokolle.





Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des ProvinM-Stä'ndehauses zu Düsseldorf

am Sonntag den 14. Dezember 1884.

Nach stattgehabtemfeierlichenGottesdienstein den Hauptkirchenbeider Konfessionenver¬
sammelten sich um 12 n/4 Uhr die Mitglieder des Landtages im Sitzungssaale des Provinzial-
Ständehauses.

Von einer Deputation geleitet, trat der Königliche Landtags - Kommissar, Herr Ober-
Präsident der Nheinvrovinz Dr. von Bardeleben in den Saal, um den 30. (außerordentlichen)
RheinischenProvinzial-Landtag zu eröffnen.

In der Eröffnungsrede (oonk. stenographischerBericht) machte der Landtags - Kommissar
die Mittheilung, daß des Kaisers und Königs Majestät geruht hätten, die Stände der Provinz
auf heute zu einer außerordentlichenSitznng zu berufen, deren Dauer auf 8 Tage bestimmt sei.
Zum Landtags - Marschall haben Seine Majestät den Fürsten zu Wied Durchlaucht und zum
Stellvertreter des Marschalls den Königlichen Schlohhauvtmannund Kammerherrn, Herrn Freiherrn
von Solemacher-Antweiler zu ernennen geruht.

Das Allerhöchste Propositions- Dekret vom 8. d. Mts. enthalte folgendeVorlagen der
KöniglichenStaatsregierung.

1. Wahl zweier Mitglieder der Bezirks-Kommissiondes RegierungsbezirksDüsseldorf für
die Einkommen-und Klassensteuer.

2. Vorlage über die Errichtung von Gewerbekammern zur Wahrnehmung der gemeinsamen
wirthschaftlichenInteressen der Landwirthschaft,des Handels, der Industrie und des Handwerks.

8. Entwurf eines Gesetzes, betreffenddie Kantongefängnissein der Rheinprovinz.
4. Entwurf eines Gesetzes, betreffenddie Zusammenlegungvon Grundstückenim Bezirke

des ehemaligen Appellationsgerichtshofeszu Köln.
5. Entwurf eines Gesetzes, betreffenddie Veräußerung und die hypothekarische Belastung

der Grundstückeim Geltungsbereichedes RheinischenRechts.
Am Schlüsse seiner Rede überreichte der Herr Landtags - Kommissar das Allerhöchste

Propositions-Detret den, Landtags-Marschallund erklärte sodann im Namen Seiner Majestät des
Kaisers und Königs den 30. RheinischenProvinzial-Landtag für eröffnet.

Der Landtags-Marschall bringt ein dreifachesHoch auf Seine Majestät den Kaiser
und König aus, in welches die Versammlung begeisterteinstimmte.

Nachdem,von der Empfangs-Deputation wiederum geleitet, der Herr Landtags-Kommissar
den Saal verlassen hatte, richtet der Landtags-Marschall in Eröffnung der geschäftlichen Ver-

2»
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Handlungenzunächst die Bitte an die Versammlung, ihn wie früher so auch diesmal bei Führung
der Geschäftemit Vertrauen und Nachsicht zu unterstützen.

Zu Protokollführern ernennt der Landtags-Marschall die Herren Radermacher und
Limbourg und wird letztererfür die heutige Sitzung mit der Führung des Protokolls betraut.

Die Iournalführung wird dem Grafen von Beisse l-Gymnich übertrage».
Sodann gedenkt der Landtags-Marschall mit theilnehmendenWorten der seit der

letzten Landtags - Versammlung durch den Tod dahingeschiedenen Mitglieder: Rosen, Ientges,
Ackermann, Reusch und Lautz, von welchen die beiden Letztgenannten längere Zeit hindurch
auch dem Provinzial-Verwaltungsrathe angehört und bei den Geschäftendesselbenmit Aufopferung
thätig gewesen seien. Ganz besondershabe er der verdienstvollenThätigkeit des erst in letzter
Woche HingeschiedenenHerrn Lautz zu gedenken und daran zu erinnern, wie derselbe mit seiner
hervorragenden Beredsamkeitstets, sowohl im Landtage, wie im Provinzial-Verwaltungsrathe für
alles Edle und Gute, für die Verschönerungdes Standehauses, die Museen und ähnliche Angelegen¬
heiten eingetreten und wie er namentlich den HumanitärenBestrebungender ständischen Verwaltung
mit vollem Herzen ergeben gewesen fei.

Die Versammlung erhebt sich zum ehrenden Angedenken von den Sitzen.
Von dem Herrn Lcmdtags-Kommissarist die Mittheilung eingegangen,daß für den oben

genannten Herrn Lautz dessen Stellvertreter Herr Koch aus Trier zur Theilnahme an den
Sitzungen des Landtags einberufen worden sei.

Nach eiuer weiterenMittheilung des Herrn Landtags-Kommissarssind die Herren Freiherr
von Scheibler, Noch und Röchling verhindert, so zeitig in Düsseldorf einzutreffen, um der
Eröffnungsfeierlichkeitdes Landtags beiwohnenzu tonnen. (Herr Nöchling ist früher, wie hiernach
beabsichtigt,eingetroffenund in der Sitzung anwesend.

Herr Heuser hat sich für heute wegen Unwohlseins entschuldigt, desgleichen Herr Nels
wegen Theilnahme bei dem Begräbnissedes Herrn Lautz.

Der Landtags-Marschall verliest nunmehr das Allerhöchste Propositions-Dekret.
Sodann macht der Landtags-Marschall nähere Mittheilungen über die Vorgänge

und Verhandlungen, welche zu der gegenwärtigen Einberufung des Provinzial - Landtags geführt
haben, dabei hervorhebend,daß nach Lage der Umstände und mit Rücksichtauf die nothwendige
Vorberathung der von der Königlichen Staatsregierung überwiesenen Gesetzentwürfeder Provinzial-
Verwaltungmath durchaus nicht in der Lage gewefen fei, einen früheren Zeitpunkt für den
Zusammentritt des Landtags seinerseits zu erbitten.

Hinsichtlich der geschäftlichen Behandlung der cm. Gefetzeutwürfehält der Landtags-Mar¬
schall für angezeigt, bei der Wichtigkeitder Sache bezw. um den sämmtlichenMitgliedern des
Landtags Gelegenheitzur Theilnahme an den Vorberathungen zu geben, eine Ausnahme von der
üblichenAusschuß-Berathungeintreten zu lassen, und zwar dahin, daß der Landtag vollzählig als
Kommission zusammentreteund eine Berathung der betr. Vorlagen vornehme, jedoch ohne Beschluß¬
fassung, und daß dann die Beschlußfassungauf Grund der Kommissionsberathungenin einer
wirklichen Sitzung des Landtags stattfinde. Auf diese Weise sei es zugleich möglich gemacht,
sowohl den Herrn Oberpräsidenten und die auch in den bezüglichen Sitzungen des Provinzial-
Verwaltungsraths anwesend gewesenen Ministerial-Kommissarezu den qu. Berathungen einladen
zu können, als auch die in die betreffendeMaterie bereits eingearbeitetenOberbeamten der Ver¬
waltung, namentlich den Herrn Landes-Direktor, zuzuziehen.

Die Versammlung erklärt sich mit diesem Verfahren einverstanden.
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Den Vorsitz in diesen Kommissions-Berathungenwird wie in den Plenar-Sitzungen der
Landtags-Marschall bezw. der Vice-Landtags-Marschall führen und wird ferner stenographische
Aufnahme der Verhandlungen stattfinden.

Für die Berathung der Vorlagen des Provinzial-Verwaltungsraths und der fonstigen
Eingänge hat die Bildung zweier Ausschüsse stattgefundenwie folgt:

I. Ausschuß:
Angelegenheiten, welche von der I. und IV. Abtheilung der ständischen Centralstelle ressortiren.

Vorsitzender: Vice-Landtags-Marschall,Freiherr von Solemacher-Antweiler.
Mitglieder: 1. Graf Franz von Spee, 2. Freiherr von Fürstenberg-Gimborn. 3. Frei¬

herr von Fürstenberg-Heiligenhoven. 4. Graf von Hoensbroech. 5. Seul, 6. Freiherr von
Ennatten. 7. Heuser. 8. Lottner. 9. Koch. 10. Dietze. II. von Eynern. 12. von Grand-Rr>.
13. Croon. 14. Thcisen. 15. Wolters. 16. Freiherr Felix von Lo8. 17. Breuer. 18. Bürs-
gens. 19. Schlick. 20. Letixewnt.

Beamte der provinzialständischenVerwaltung: Der Landes-Direktor. Landesrath Fritzen.
Landesrnth Küster. Landesrath Klausener. Landes-Baurath Guinbert.

II. Ausschuß:
Angelegenheiten, U'elche von der V. Abtheilung der ständischen Ventralstelle ressortiren.

Vorsitzender: B. von Heister.
Mitglieder: 1. Graf zu Westerholt-Gysenberg. 2. Freiherr Eugen von Loö. 3. Graf

von Fürstenberg-Stammheim, 4. Freiherr von Fürstenberg-Borbeck. 5. Freiherr von Ecrde.
6. Graf Wilderich von Spee. 7. Sahler. 8. Radermacher. 9. Roechling. 10. Hoffmann.
11. Eonze. 12. von Monschmv. 13. Friederichs. 14. Wunderlich. 15. Reinhard. 16. Eich.
17. Maas. 18. von Vönninghausen. 19. Noch. 20. Limbourg.

Beamte der provinzialständischenVerwaltung: Der Landes-Direktor. Landesrath von
Mehen. Landes-Baurath Dreling. Landes-Baurath Sachse.

An den I. Ausschuß gehen:
1. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Erhöhung des Credits für das am

18. September cr. stattgefundeneStändefest von 40 000 M. auf 48 000 M.
2. Desgleichen,betreffendVerlängerung der jetzt geltenden Etats für das Jahr 1885/86.
3. Bericht des Provinzial-Verwaltungsraths über die geschehenen Schritte zur Ausdehnung der

Thätigkeit der RheinischenProvinzial-Hülfskaffc.
4. Referat, betreffendAnträge auf Bewilligung von Beihülfen zur Anlage von Wasser- resp.

Brunnenleitungen zu Reichenund Niedereich im Kreise Dann und zu Kautenbach im Kreise
Berncastel.

5. Referat über die Frage, wer zur Vornahme der Räumungsarbeiten des Nierskanals und der
Reparaturen der Schleusen an demselbenverpflichtetist.

6. Referat, betreffend die Bewilligung einer Beihülfe zur Restauration der katholischen Pfarr¬
kirche zu Bödingen im Siegkreife.

7. Petition des Vorstandes der Taubstummenschulezu Köln auf Gewährung einer jährlichen
Subvention aus ständifchen Fonds.
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An den II. Ausschuß gehen:

1. Referat des Provinzial-Verwaltungsraths über Reformen in der Straßen- und Hochbau-
Verwaltung der Nheinprovinz.

2. Desgleichenzu dem Antrage Friederichs und Genossen, betreffenddas Straßenbahnwefen.
3. Desgleichen wegen Zulassung des LandwirthschaftslehrersArnold zu Bitburg zur Wittwcn-

und Waisenkasse der provinzialständischenBeamten.
4. Desgleichen wegen Ankaufs eines Steinbruchs im Siebengebirge für die Provinzial-

Straßenverwaltung.
5. Petition des Wege-Vauinspektors van der Plassen in Koblenz, betreffend seine Anstellungs-

VerlMnisse.
Letztere Petition bildet eine Beschwerde eines früheren ständischen Beamten gegen den

Provinzial-Verwaltungsrath und wird deshalb vom Landtags-Marschall sx oMoio resp, ohne
Stellung der Unterstützungsfragean den betreffendenAusschuß verwiesen.

Außer diesen Vorlagen sind eingegangen:
1. Vorlage des Präsidenten des landwirthschaftlichenVereins für Rheinpreuhen, betreffend

die Befchlüsse des Centralvorstandes des Vereins zu dem Entwurf eines Konfulidationsgesetzesfür
die Nheinprovinz.

Geht im Anschlußan die betreffendeGesetzesvorlagean das Plenum des Landtags (als
Kommission)zur gleichzeitigen Behandlung.

2. Gesuch des landwirthschaftlichen Kasinos zu Siersdorf im Kreise Mich, betreffendden
Konsolidations-Gesetzentwurf,refp. Abschrift einer an das Haus der AbgeordnetengerichtetenPetition
gegen Einführung der Konsolidation.

Wird, wie vor, an das Plenum des Landtags verwiefen.
3. Petition der Stadtgemeinde Cronenberg auf Gewährung eines Baarzuschufses aus

Prouinzialfonds zur Herstellungeiner Sekundair-Eisenbahnverbindungnach Elberfeld.
Geht im Anschluß an das Referat des Provinzial-Verwaltungsraths zu dem Antrage

Friederichs und Genossen,betreffenddas Etraßenbahnwesen, an den II. Ausschuß.
4. Petition der Bewohner des früheren Kantons Manderfcheid um Befürwortung der

Wiederverleihung eines Gerichts.
Der Abgeordnete Limbourg macht diese Petition zu der seinigen, sie wird genügend

unterstütztund geht an den I. Ausschuß.
5. Petition des Rabbiners Cohn zu Bonn um Gewährung einer Remuneration für

seine seelsorgerische Thätigkeit bei den israelitischen Irrsinnigen in der Provinzial-Irrenanstalt
zu Bonn.

Dieselbe findet keine Unterstützungund gelangt daher nicht zur weiteren Behandlung.
6. Schreiben des Vorstandes und Gelehrten-Ausschussesder Gesellschaft für rheinische

Geschichtskunde, betreffendUebersendungder ersten größeren Publikation der Gesellschaft.
Wird zu den Akten genominen.
7. Petition des Kreislandraths zu Gummersbach, betreffend Unterstützung der durch

Hagelschlagbeschädigten Gemeinden Gimborn und Marienheide.
Der Abgeordnete Freiherr von Fürsienberg-Oimborn macht die Angelegenheit zu der

seimgen, sie wird genügend unterstützt und geht an den 1. Ausschuß.
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8. Petition von Einwohnern von Gelsdorf, im Kreise Ahrweiler, um Wegschaffungvon
Eschenbäumenan.der Bonn-Trierer Provinzialstraße.

Der AbgeordneteFreiherr von Eerde macht die Petition zu der seinigen, sie findet
Unterstützungund geht an den II. Ausschuß.

9. Antrag der Handelskammer zu Elberfeld, betreffenddie Organisation von Gewerbe¬
kammern.

Geht behufs Verbindung mit der betreffendenVorlage der KöniglichenStaatsregierung
an das Plenum des Landtags als Kommission.

Der Landtags-Marfchall macht sodann die Mittheilung, daß der Verwaltungs-
bericht für das Etatsjahr 1883/84 im Lesezimmeroffen liege. Eine geschäftliche Behand¬
lung desfelben werde erst im nächstenordentlichenProvinzial-Landtage stattfinden in Verbindung
mit dem alsdann ebenfalls vorliegenden Verwaltungsberichtepro 1884/85.

Nachdem noch die Frist für die Einbringung von Anträgen und Petitionen auf Mitt¬
woch Vormittag festgefetzt worden, — die bis dahin erfolgendenEingänge sollen behufs Ver¬
weisung in den Geschäftsgang in den von morgen ab stattfindenden .Mmmissions-Sitzungenzur
Mittheilung gelangen — schließt der Landtags-Marschall die Sitzung und nimmt dabei in
Aussicht, die nächste wirkliche Plenar-Sitzung noch näher anzuberaumen,je nachdem die Komissions-
berathungen Fortgang nehmen werden.

(Schluß der Sitzung 2 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschall.

Zweite Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Provinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

»im Donnerstag den 18. Dezember 1884,

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 4 Uhr.
Das Geschäfts-Protokollder ersten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der AbgeordneteRadermacher.
Eingegangen ist von Seiten des Herrn Landtags - Kommissars die Mittheilung, daß der

für den Abgeordneten von Nell einberufene Stellvertreter Freiherr von Steffens gleichfalls
verhindert und deshalb der Freiherr Clemens von Hövel zur Theilnahme an den Landtags-
Sitzungen eingeladen worden fei.

NachfolgendbezeichneteEingänge sind bereits in den Commissions-Sitzungendes Landtags
zur Mittheilung gelangt und in der weiter angegebenen Weise in den Geschäftsganggebracht worden:

1. Schreiben des Herrn Landtags - Kommissars, wonach derselbe tägliche kurze Berichte
über den Gang der Landtags - Verhandlungen zu erhalten wünscht Behufs Mittheilung an den
Herrn Minister des Innern.

Der Landtags-Marschall wird das Weitere veranlassen.
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2. Gesuch der Gemeinde Altlay im Kreise Zell um Uebernahme der Zell-AltlllN'erstrahe
auf den Prouinzialstraßen-Verbllnd.

Der Abgeordnete von Grand-Ry macht diese Petition zu der seinigen/ sie wird
genügend unterstützt und geht an den II. Ausschuß.

3. Petition resp. Beschwerdedes Bürgermeisteramts zu Vroich in Netreff der Straßen¬
bahn-Anlage von Monning nach Vroich.

Geht im Anfchluß an die Vorlage des Provinzial - Verwaltungsraths zu dem Autrage
Friedcrichs und Genossen,betreffenddas Stratzcnbcchnwesen,an den II. Ausschuß.

4. Vou Seiten des Herrn Landtags - Kommissars ist behufs der zu thätigenden Ersatz¬
wahlen für die Bezirks - Commission des Regierungsbezirks Düsseldorf das Verzeichnis;der Ein-
kommensteuervstichtigen des genannten Regierungsbezirkseingesandtworden.

Dasselbe wird zur Einsichtnahmeoffen gelegt werden.
5. Von dem Abgeordneten Freiherrn Felix von Loe ist ein von ihm uud zugleich

von dem Vice-Üllndtllgs-MarschallFreiherr von Solemacher und dem Abgeordneten Horster
unterzeichneter Antrag übergeben worden, betreffend die Ausgleichung der Einquartirungskosten
insbesondereder Scrvis-Zuschüsscdurch die ganze Provinz.

Derselbe geht an den I. Ausschutz.
0. Mittheilung des Herrn Landtags-Kommissars,daß in Folge Verhinderungdes Abgeordneten

Vrockhoff dessen Stellvertreter, Kommerzienrath Scheidt aus Kcttwig, zur Theilnahme an den
Sitzungen des Landtags einberufen worden fei.

Herr Scheidt ist bereits eingetreten.
7. Einladung der Gesellschaft Verein zu Düsseldorf zum Besuch der Gesellschaftsräume.
8. Desgleichendes Vorstandes des Central - Gewerbevereins zu Düsseldorf zum Befuch

der Vereins-Sammlungen und Mittheilung des Jahresberichts für das 2. Verwaltungsjahr.
Geht zu den Akten.
9. Petition des Kirchen-Vorstandesder Pfarre St. Severin zu Köln, betreffend Bewilligung

einer Beihülfe zur Restauration der Pfarrkirche.
Der AbgeordneteKaefen macht diese Petition zu der seinigen, sie wird genügend unter¬

stützt und geht an den I. Ausschutz.
10. Schreibender Handelskammer zu Köln, betreffend Mittheilung eines an den Regierüngs-

Präsidenten erstatteten Gutachtens über die Gewerbekammern.
Wird zu der betreffenden Vorlage der Königlichen Staatsregierung als Material

verwiefen.
11. Mittheilung des Herrn Landtags-Kommissars, daß der Abgeordnete von Nell feine

Verhinderung angezeigt habe und der Stellvertreter Freiherr von Steffens einberufenworden fei.
12. Petition der GemeindeLutzerath um Befürwortung der Verleihung eines Amtsgerichts.
Die Petition wird von dem AbgeordnetenHerrmann zu der feinigen gemacht, genügend

unterstützt und geht an den I. Ausfchuß.
13. Petition des Kreissekretärs Schulzen um Bewilligung von Prämien zur Ausführung

von Oedland-Kulturenund HeckenanlagenBehufs Einfriedigung von Viehweiden in der Eifel.
Wird an den Prouinzal-Verwaltungsrath zur Erledigung abgegeben.
14. Gefuch der Gemeinde Hiesfeld um Bewilligung einer Beihülfe zu ihrem Kom-

munal-Wegebau.
Geht an den Provinzial-Verwaltungsrath zur ressortmäßigen Erledigung.
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15. Gesuch der Gemeinden Segendorf und Rodenbach, Kreis Neuwied, enthaltend die
Bitte, daß das zur Berathung stehendeKonsolidationsgesetz event, nicht auf sie angewendet werden möge.

Letztereskommt überhaupt für diefe Gemeinden nicht in Frage, und wird der Marfchall
die entsprechende Bescheidungder Gemeinden veranlassen.

16. Gesuch der Gemeinde Kempenich, Kreis Adcnau,betreffend den Weiterbau der Brohlstrahe.
Geht an den Provinzial-Verwaltungsrath zur weiteren Behandlung.
17. Petition der Buchbinder-Innung zu Köln, betreffend den Nuchbinder-Arbeitsbetriebin

der Brauweiler Anstalt.
Wird an den Provinzal-Verwaltungsrath zur ressortmäßigenErledigung verwiesen.
18. Antrag des I. Ausschusses,betreffend Beantragung einer staatlichen Enquete über

die Höhe der Verschuldungdes ländlichen Grundbesitzesin der Nheinprovinz.
Der AbgeordneteKaesen ist auf seinen Wunsch für die Petition des Vorstandes der

Taubstummen-Schule zu Köln dem I. Ausschußund für die Vorlage des Provinzial-Verwaltungs-
raths bezüglich des Straßenbahnwesens dem II. Ausschuß zugetheilt worden.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
1. Der Kredit für das am 18. September cr. stattgefunden« Kaiferfest Nr. ^ c

wird durch einstimmigenBeschluß nach dem Antrage des Provinzial - Verwaltungsraths bezw. —~^ag°n.
des I. Ausschusses von 40 000 M. auf 48 000 M. mit der Maßgabe erhöht, daß auch diefer
erhöhte Betrag aus dem Ständefonds zu entnehmen ist.

2. Es wird nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths, welchem der II. AusschußZ^
beigetretenwar, beschlossen: ^^^ ^age».

„Dem Landwirthschaftslehrer Arnold zu Bitburg ausnahmsweife den
Beitritt zu der mittels Reglements vom 11. Dezember 1883 gebildetenWittwen-
und Waisenkasse der ständischen Beamten mit seinem pensionsberechtigten
Diensteinkommenbei der Landwirthschaftsfchulezu Vitburg und der aus ständifchen
Fonds zu zahlenden Remuneration von 600 M. gegen Zahlung eines Beitrags von
2°/° unter der Bedingung zu gestatten, daß

der Austritt gegen Rückempfangder gezahlten Beiträge mit 4°/« Zinsen alsdann
erfolgen muß und alle Verpflichtungender Kafse erlöschen, wenn der p. Arnold
sein jetziges Lehramt zu Bitburg — abgesehen von dem Falle der Pensionirung —
oder die Thätigkeit für die ständifchcVerwaltung ohne Eintritt der Dienst¬
unfähigkeit aufgibt, oder aber die ständifchc Verwaltung genöthigt wird, den
geschlossenenVertrag wegen Nichterfüllungder von p. Arnold übernommenen
Pflichten aufzuheben."

A. Der Antrag des Kirchenvorstandes und der Gemeindevertretung der Pfarre
zum heiligen Severin zu Köln auf Bewilligung einer Beihülfe zur Restauration ihrer
Pfarrkirche wird nach dem Antrage des I. Ausfchufses an den Provinzial-Verwaltungsrath
verwiesen zur Instruktion und Wiederuorlage beim nächstenLandtage.

4. Die Petition des Kreislandraths zu Gummersbach um Unterstützung der von
Hagelschlag geschädigten Einwohner der Gemeinden Gimborn und Marienheide,
Kreis Gummersbach, wird nach einem Antrage des AbgeordnetenCourth, unter Ablehnung des
bezüglichen Antrags des 1. Ausschussesund eines zu letzterem gestelltenAmendements-Antrages
des Abgeordneten Wolters, an den Provinzial-Verwaltungsrath zur Vorprüfung und Bericht¬
erstattung für den nächsten Landtag verwiesen.
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Der Ausschuh hatte beantragt: der Gemeinde Gimborn eine Unterstützung für deren
Hagelbeschädigtenvon 1000 M. und der GemeindeMarienhcide eine Unterstützungvon 3000 M.
aus dem Ständefonds zu bewilligen.

Der Antrag Walters ging dahin, die vom Ausschusse beantragten Summen als Geschenk
zur Linderung des vorhandenen Nothstandes aus dem Ständefonds zu bewilligen.

Bei der Abstimmung über letzterenAntrag ergab sich Stimmengleichheitund entschied
die Stimme des Landtags-Marschalls als Vorsitzenden gegen denselben.

<anen. 5. Hinsichtlichder Vorlage des Provinzial-Verwaltungsmthes, betreffend Aenderung
N^^^^ ^ und Nachträge zu dem Statut der Rheinischen Provinzial-Hülfskass e vom 25. April 1882,

hatte der I. Ausschußdie Annahme folgender Resolutionen beantragt:
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle von der Erfüllung des dem Provinzial-Nerwaltungs-
rathe in der Plenarsitzungvom 8. Dezember1883 ertheilten Auftrages mit Befriedigung
Kenntniß nehmen und sich mit den vom Provinzial-Nerwaltungsrathe beschlossenenund
zur Ertheilung der Allerhöchsten Genehmigung eingereichtenAenderungen des Statuts
der Prouinzial-Hülfskassevom 25. April 1882 einverstanden erklären, wenn auch in
diesen, die Höhe der Zinsen und Amortisation betreffenden Abänderungen keine
ausreichendeHülfe zur Hebung des Grundkredits angesichts der Ueberschuldungdes
Grundbesitzes gefunden werden kann, einer Ueberverschuldung,welche eine bei der
KöniglichenStaatsregierung zu beantragende eingehendeEnquete darthun wird.

Gleichzeitig wolle der Provinzial-Landtag dem Provinzial- Verwaltungsrathe
anempfehlen, auch in denjenigen Gegenden, in welchen das RheinischeRecht gilt,
insoweit dieses unbeschadet der Sicherheit geschehen kann, noch vor Genehmigung der
Novelle zum Hvpothekengesetz vorzugehen und in Anbetracht der Lage des Grund¬
besitzes auf einen möglichstgeringen Zinsfuß Bedacht zu nehmen."

Diese Resolutionen werden einstimmigzum Beschluß erhoben.
6. Der I. Ausschußhatte folgenden Antrag gestellt:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle die Königliche Staatsregierung auffordern, baldigst
eine eingehendeEnquete jedenfalls über die Höhe der Ueberuerschuldung
des ländlichen Grundbesitzes und soweit möglich über die Gründe und Ursachen
dieser Uebervcrschuloungzu veranlassen, damit im Wege der Gesetzgebung Abhülfe
geschafft werden kann."

Der AbgeordneteFreiherr von Eerde stellt hierzu das Amendement, vor den Worten:
„zu veranlassen" eichuschalten:

„sowie über die in den letzten 10 Jahren stattgehabten Subhastationen ländlicher
Grundstücke."

Es wird zunächst über den Antrag des Ausschusses ohne das Amendement abgestimmt
und derselbemit allen gegen 2 Stimmen angenommen.

Die sodann erfolgendeAbstimmung über das Amendementvon Eerde ergibt für dasfelbe
die Majorität.

Die Tagesordnung war hiermit erschöpft.
Der Landtags-Marschall schließt die Sitzung und beraumt die nächste Sitzung auf

Freitag Nachmittag 4 Uhr an.
(Schluß der Sitzung 6'/«, Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Witd,
Landtags-Marschall.
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Dritte Sitzung.
Verhandeltim Sitzungssaaledes Prouinzial-Stündehauseszu Düsseldorf

am Freitag den 19. Dezember 1884.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 4 Uhr.
Das Geschäfts-Protokollder vorigen Sitzung wird verlefen und genehmigt.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der AbgeordneteLimbourg.
Die Tagesordnung findet Erledigung wie folgt:
1. Es wird nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths, welchem der I. AusschußZ?r. ^

beigetreten war, genehmigt, daß die sämmtlichen pro 1884/85 genehmigten Etats auch für^^^^lagen.
das Jahr 1885/86, beziehungsweifebis zum Zusammentritte des nächstenordentlichen Provinzial-
Lcmdtages, in Geltung bleiben sollen.

2. Zu dem Antrage des AbgeordnetenFreiherr Felix von Loö, betreffend die Aus¬
gleichung der Einquartirungslasten durch die Rheinprovinz hatte der I. Ausschuß den
Antrag formulirt:

„Hoher Landtag wolle den Provinzial - Verwaltungsrath beauftragen, dem nächsten
Provinzial-Lcmdtage eine den Antrag Felix von LoL erledigende Vorlage zu machen."

Es wird der Ausschuh-Antrageinstimmig angenommen.
3. Nach dem übereinstimmenden Antrage des Provinzial - Verwaltungsraths und des ^

I. Ausschusseswird beschlossen:„dem Vorstande der Vereins-Taubstummenschule in Küln^
einen ferneren jährlichen Zuschuß von 12 000 M. auf die Dauer von 12 Jahren zu bewilligen
und den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, die näheren Bedingungen für diefe Bewilli¬
gung vertraglich festzustellen."

4. Das Referat des Provinzial - Verwaltungsraths über die Frage der Verpflichtung 9^
zur Vornahme der Näumungsarbeiten des Nierskanals und der Wiederherstellung der ^"^"«gei,
Kanalschleusenhatte dem I. Ausschuß Veranlassung gegeben, zu beantragen:

„Der hohe Provinzial - Landtag wolle den Minister für Landwirthfchaft, Domänen
und Forsteil erfuchen,in Erwägung, daß der Nierstanal Eigenthum des Staates ist,
daß ferner gesetzlicheBestimmungen fehlen, wonach die Niersbeerbten zur Instand¬
haltung des Kanals und der Kanalschleuseverpflichtet feien, nunmehr die Instand¬
setzung des Nierskanals und der Kanalschleuseauf Staatskosten zu übernehmen, da
dieselbe einerseits ein bedeutendesKulturinteresfedarstellt und andererseits der Eigen¬
thümer des Nierskanals sich wenigstens einer moralischenVerpflichtung zur Ueber¬
nahme dieser Arbeit kaum dürfte entziehenkönnen."

Der Antrag wird einstimmigangenommen.
5. Die Anträge auf Bewilligung von Beihülfen zur Anlage von Wasser- resp. Hr.

Nrunnenleitungen zu Neichen und zu Niedereich, im Kreise Daun und zu Kautenbach,
im Kreise Nernkastelweiden nach dem Antrage des I. Ausschusses sämmtlich abgelehnt.

6. Es wird nach dem übereinstimmendenAntrage des Provinzial-Verwaltungsraths und «^
des I. Ausschussesbeschlossen: „die Summe von 7500 M., welche zur Restauration der^^^'A»^«.
Pfarrkirche zu Nödingen Seitens des Provinzial - Verwaltungsrathes aus dem etatsmäßigen
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Kredite für Kunst und Wissenschaftbewilligt worden ist, auf den Ständefonds zu übernehmen
und die etwa inzwischenzur Auszahlung gelangten Beträge dem vorgenannten Etatsfonds zu
erstatten."

?. Bezüglich der Gesuche 1. der Gemeinde Manderscheid, 2. der Gemeinde
Lutzerath um Befürwortung der Einrichtung eines Amtsgerichts in genannten Orten,
welche Gefuche an den I. Ausschuß verwiesen worden waren, hatte der Ausschuß folgenden
Antrag gestellt:

„1. Den Provinzial - Verwaltungsrath zu beauftragen, das Gefuch des Kantonortes
Manderscheidmit Rücksicht auf die vorhandene Nothlage des Ortes, die Entfernung
von den übrigen Gerichtsstellen und die ungleich günstigeren Verhältnisse der mit
mehreren Gerichten bedachten zum Theil kleinern Kreise der Gegend der zuständigen
Behörde zur wohlwollendenErwägung zu übermitteln;

2. den Antrag der Gemeinde Lutzerath mit dem Anheimgeben, denselben beim nächsten
Provinzial-Landtage wieder einzureichen, aus formalenGründen einstweilen abzulehnen."

Hierzu wurden folgende Gegenanträge eingereicht:
a. Antrag des AbgeordnetenTh eisen:

„Den Provinzial-Verwaltungswth zu beauftragen, in Rücksicht der in der Hauptsache
durch die ungewöhnlichschwierigenGebirgsverlMnisse der Kantone Manderscheidund
Lutzerath dieser nicht wohlhabendenEifelgegend aus der Verlegung der Gerichtssitze
unverkennbarerwachsenenempfindlichen wirthschaftlichen Nachtheile— die Gesuchsteller
dahin zu bescheiden,daß der Provinzial - Verwaltungsrath vom Landtage ermächtigt
und bereit sei, ihm einzureichende neue eingehenderbegründete Gesuche an zuständiger
Stelle zu wohlwollenderErwägung zu empfehlen."

b. Antrag des AbgeordnetenGraf von Hoensbroech:
„Die Gesuche der Gemeinden Manderscheid und Lutzerath an den Prouinzial-Verwaltungs-
rath zur näheren Instruirung und weiteren Behandlung für den nächsten Provinzial-
Landtag zu verweisen."

o. Antrag der Abgeordnetenvon Eynern, Dietze, Croon und Courth:
„Der Prouinzial-Lllndtag wolle beschließen, die vorliegendenPetitionen für ungeeignet
zur Entfcheidungfür den Provinzial-Landtag zu erklären."

Ein außerdem von dem AbgeordnetenConze gestellter Antrag:
„Der Provinzial - Landtag wolle sich für inkompetent erklären auf die qu. Gesuche
einzugehen,wurde von dem Antragsteller zu Gunsten des sub o bezeichneten Antrags
von Eynern und Genossen zurückgezogen.

Es wird der Antrag von Eynern und Genossen zuerst zur Abstimmung gestellt und
erhält derselbe die Majorität. Damit waren die übrigen Anträge einschließlichdes Ausschuß-
Antrages gefallen.

Weiteres war nicht zu verhandeln.
Der Landtags-Marfchall schließt die Sitzung und setzt die nächste Sitzung auf

Samstag Vormittag 10'/« Uhr an.
(Schluß der Sitzung 5«/4 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marfchall.
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Vierte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Provinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Samstag den 20. Dezember 1884.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 10'/» Uhr..
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Die Protokollsührung für heute hat der AbgeordneteRad ermach er.
Eingegangen sind:
1. Ein Schreiben des Sohnes des AbgeordnetenMaas, nach welchem Letzterer in Folge

eingetretener Erkrankungverhindert ist, an den weiteren Sitzungen des Landtags Theil zu nehmen.
Der Marschall wird wegen event. Einberufung des Stellvertreters mit dem Herrn

Landtags-Eommissar in Verbindung treten.
2. Petition der Gemeinde Kempenich,Kreis Adenau, betreffendden Ausbau eines Ver¬

bindungsweges für genannte Gemeinde mit der Brohl-Provinzialstratze.
Das Gesuch wird an den Provinzial-Verwaltungsrath zur weiteren Behandlung verwiesen

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
1. Bezüglich der Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths zu demAntrage Friederichs Z?r ^

und Genossen, betreffend das Straßenbahnwesen, hatte der I. Ausschuß folgende"""—^ ^ag^
Anträge gestellt:

^. Anlangend den 1. Theil des Antrags Friederichs und Genossen
resp, die darin gewünschten Abänderungen der Normativ-Bedingungen für die Anlage von
Straßenbahnen gingen die Ausschuh-Anträgedahin:

1. den Punkt betreffenddas Fallenlassender Abgaben für Mitbenutzung der Provinzial-
ftrahenstrecken durch die Darstellung des Provinzial-Verwaltungsraths in seinem bezüglichen Referate
als erledigt anzusehen;

2. die Seite 8 und 9 des Referats des Provinzial-Verwaltungsraths vorgefchlageneneue
Fassung des §.12 der Normativ-Bedingungen zum Beschluß zu erheben;

3. die Anwendbarkeitder ministeriellenBestimmung über den neben einer Sekundärbahn
verbleibendenfreien lichten Raum auf den Straßen mit Ausnahmebesonders durch örtliche schwierige
Verhältnisse gebotener Aenderungen auszusprechen;

4. den Punkt, betreffend die den Straßenbahn-Unternehmern vorzuschreibenden technischen
Bedingungen,als durch die bezügliche Erklärung des Provinzial-Verwaltungsraths erledigt anzusehen.

L. Hinsichtlich der in dem zweiten Theile des Antrags Friederichs
und Genossen angeregten Fragen, ob und in welcher Weise das Princip des Nebenbahn¬
wesens in finanzieller Hinsicht gefördert werden könne und ferner, ob die Provinz selbst Bahnen
bauen und betreiben soll, schlug der Ausschuhvor, zu beschließen:

„Die Provinzial-Verwaltung ist unter den bestehenden Verhältnissen nicht in der Lage,
in finanzieller Hinsicht das so wichtigeSekundärbahnwesen anders zu fördern als
durch Darlehen »n Kreise und Gemeinden gegen längere Amortisationsfristen.
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Die Betheiligung oder eigene Ausführung von Setundärbahnen wird als
über den Wirkungskreis der Prouinzial-Verwaltung hinausgehend abgelehnt."

Zu dem Ausschuß-Anträgeaä ^, 3 stellt der AbgeordneteFreiherr Eugen von Loö den
Gegenantrag, auf die in Rede stehenden 25 ein Mehrbreite des freien lichten Raumes auf den
Straßen nicht Verzichtzu leisten.

Bei der Abstimmungwerden die Ausschuß-Anträge«ud H. I, 2 und 4 und »nd L ein¬
stimmig, derjenige »nd ^ 3 mit Majorität angenommenund war damit der erwähnte Gegen¬
antrag von Loe gefallen.

2. Der Antrag der Stadtgemeinde Cronenberg auf Gewährung
eines Zufchufses zu den Kosten der Ausführung einer projektirten
Eisenbahn untergeordneter Bedeutung von der Stadt Cronenberg nach dem Bahn¬
hofe Elberfeld-Steinbeckund zwar in Höhe des Kavitalwerthes derjenigen Ersparnisse, welche in
Folge des Baues der Eisenbahn auf den in Betracht kommenden Prouinzialstraßenstreckengemacht
werden, wird nach dein Antrage des II. Ausschusses einstimmig abgelehnt.

3. Die Petition des Bürgermeisteramts zu Broich, Kreis Mülheim
a. d. Ruhr, welche dahin geht, daß für die Straßenbahn Monning - Vroich die gleichen
Bedingungen eingeräumt werden, wie solche für die Bahnstrecke Duisburg-Monning bewilligt sind,
wird nach dem Antrage des II. Ausschusses,entgegen einem Antrage des AbgeordnetenScheidt,
die qu. Petition dem Prouinzial-Verwaltungsrathe zur Berücksichtigungzu überweisen, abgelehnt.

^ 4. Bezüglich des Gesetz-Entwurfs über die Veräußerung und hypo-
M-^."'^.^^ thekarische Belastung von Grundstücken im Geltungsbereich des Rheinischen

Rechts werden mit Stimmeneinheit folgende Resolutionen beschlossen:
I. Der Provinzial-Landtag erkennt in dem vorliegendenGesetz-Entwürfe einen wefentlichen

Fortschritt im Verhältniß zu dem jetzt herrschenden Znstande, spricht demnach seine Zustimmung
zu diesem Gesetz-Entwürfe aus und gibt dein dringenden WunscheAusdruck, daß dieser Entwurf
im Interesse des Grundbesitzesund Neal-Eredites baldigst zum Gesetz erhoben werden möge, wenn¬
gleich der Landtag nicht verkennt, daß es wünschenswerthgewesen wäre, in dem vorliegenden
Gesetz-Entwürfedie Wirksamkeit des Eigenthums dritten gegenüber von der Transskription der
Erwerbsurkunde abhängig zu machen, damit eine Publizität des Eigenthums insoweit herbeigeführt
worden wäre, als dies nach Lage der bestehendengefetzlichen Einrichtungen überhaupt möglich ist.

II. Der Landtag schlägt vor
1. zu den einzelnenParagraphen des Entwurfes folgende Abänderungen refp. Zusätze

zu machen:
Zu 8- 1.

Das «üineu, 3 fortfallen zu lassen,
Sodann hinter dem ersten Satze des ersten ulinen, folgenden Zusatz zu machen:

„in welchem, falls ein Kataster-Auszug vorgelegt wird, das Grundstücknach dem Ka¬
taster zu bezeichnen ist."

Ferner nach ß. 1 einen selbstständigenParagraphen nachstehenden Inhalts einzuschalten:
„Gerichte und Notare dürfen den im ß. 1 bezeichnetenVertrag nur aufnehmen,
wenn ihnen entweder eil» das Grundstück betreffenderbeglaubigter Auszug oder im
Falle der Zertheilung des Grundstückseine beglaubigteKarte «der eine Bescheinigung
des zuständigenBeamten vorgelegt wird, daß die zutreffende Bezeichnungdes Grund¬
stücks nach dem Kataster nicht ausführbar sei."
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Zu §. 6.
Das »lins», 3 folgendermaßenzu fassen:

„Die Einschreibung der Privilegien aus Art. 2103 Nr. 1 und 2 des Rheinischen
Eivil-Gesetz-Buchs,sowie der gesetzlichen Hypothekder Ehefrau und der Bevormundeten
ist vor dem 1. Juli 1886, die Erneuerung einer vor dem Inkrafttreten diefes Gesetzes
erfolgten Eintreibung innerhalb einer zehnjährigen Frist nach der Einschreibungzu
bewirken."

Zu §. ?.
Der vorgemachtenAenderung entsprechend in diesem 8> die Worte

„und der Bevormundeten"und „oder Beendigungdes VormundschaftlichenVerhältnisses"
fortfallen zu lassen.

Zu§. 8
einen Zusatz folgenden Inhalts zu machen:

„Die Auflöfung mit rückwirkender Kraft wegen Nichterfüllung fonstiger Bedingungen
findet nur dann statt, wenn diese unter Androhung der Auflosung im Falle der
Nichterfüllungin der Erwerbsurkunde aufgenommenworden sind."

2. Der Landtag gibt dem WunscheAusdruck, daß mit Rücksicht auf die verhältnihmäßig
hohen Kosten der notariellen Akte dem §. 1 des Gesetzes eine Bestimmung hinzugefügt werde,
wonach bei Uebertragung des Eigenthums von Grundstücken, deren Werth 300 M. nicht
übersteigt, schriftlicherVertrag in einer dem Zwecke des Gefetzes thunlichst entsprechendenForm
genügen soll.

3. Der Landtag spricht endlich den Wunsch aus, in das Gesetz die Bestimmung auf¬
zunehmen,daß diejenigen Eintragungen und Erneuerungen, welche nach dem Inkrafttreten diefes
Gesetzes geschehen, demnächst der Erneuerung nicht mehr bedürfen.

III. Der Landtag fpricht zum Schluß wiederholt seine Ansicht dahin aus, daß die Mängel
des Rheinischentzvvothekenrechtes nnr durch die Einführung des Grundbuches vollständig gehoben
werden tonnen, und ersucht die KöniglicheStaatsregiernng, die Anfertigung des Grundbuches mit
allen Mitteln zu betreiben.

5. Die im Anfchlufse an die KommissionsberathungenstattfindendeSchlußverhandlung Vr
resp. Abstimmung über den Entwurf eiues Gesetzes, betreffend die Zusammenlegung
der Grundstücke im Bezirke des ehemaligen Appellationsgerichtshofes zu Köln, ergibt
folgendes Resultat:

Zunächst die Ueberschriftanlangend, war Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths vor¬
geschlagen worden, daß dieselbe verändert werden möge in: „Entwurf eines Gesetzes betreffend
die Zusammenlegung der Grundstücke im Geltungsbereich des rheinischen Rechts." Hierzu stellt
der AbgeordneteFreiherr von Scheibler das Amendement, statt des allgemeinenAusdrucks „die
Zusammenlegung der Grundstücke" zu sagen: „die Zusammenlegung von Grundstücken." Es
würde darnach die Uebcrschrift lauten: „Entwurf eines Gefetzes betreffend die Zusammenlegung
von Grundstückenim Geltungsbereichdes rheinischen Rechts" und findet diese Fassung Zustimmung.
Zu dein über die Beantragung der Zusammenlegung handelnden ersten Satze des H. 1 hatte der
Provinzilll-Verwaltungsrath in Vorschlag gebracht, die Worte: „Grundstückeganzer Gemarkungen
oder Gemarkungs-Abtheilungen" zu ersetzen durch: „Grundstücke eines Gemeindebezirkesoder
einzelner Theile desselben." An Stelle der so amendirten Fassung des qu. Satzes bringt der
AbgeordneteFreiherr Felix von Loe folgenden Wortlaut in Antrag:
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„Die wirthschaftliche Zusammenlegung der Grundstücke eines Gemeindebezirkesoder
einzelner Theile desselben findet statt, wenn dieselbe von der Mehrheit der Eigen¬
thümer der der Zusammenlegung zu unterwerfenden Grundstücke, welche zugleich die
größere Fläche dieser Grundstücke,verbunden mit der größeren Hälfte des Katastral-
Reinertrages repräsentiren, beantragt wird."

Der Abgeordnete von Heister beantragt, in dem betreffendenSatze zu sagen: „wenn
dieselbe von mindestens einem Viertel der Eigenthümer, welche mehr als die Hälfte der 2c.,
beantragt wird", und der AbgeordneteGraf Wilderich von Spee endlich beantragt, hinter den
Worten: „Grundstückeeines Gemeindebezirkes oder einzelner Theile desselben"einzuschalten,„sowie
Regelung der Wege, Ve- und Entwässerungen".

Es wird zunächst über die Fassung des qu. Satzes nach dem Gesetzentwurfin Verbindung
mit dem Vorschlage des Provinzial-Verwaltungsraths und zwar durch namentlichen Aufruf
abgestimmt:

Es stimmten
mit „Ja" die Herren: mit „Nein" die Herren:

Landtags-Marschall Fürst zu Wied Nönniger
Fürst und Altgraf von Salm-Neifferscheidt-Dnck Freiherr von Böselager
Fürst von Solms-Hohensolms-Lich Freiherr von Bourscheidt
Graf von Beissel Bürsgens
Neppler Breuer
von Bönninghausen Freiherr von Dalwigk-Lichtensels
Buchholz Freiherr von Ermatten
Noch Freiherr von Eerde
Courth Erdmann
Conze Freiherr von Fürstenberg-Gimborn
Croon Freiherr von Fürstenberg-Borbeck
Dietze von Grand-Ry
von Ennern von Groote
Eich Freiherr R. von Geyr
Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven Graf von Hoensbroech
Friederichs Hoffsümmer
Heuser Horster
Hoffmann von Heister
vom Hövel Herrmann
Kattwinkel Graf von Hompesch
Kaesen Iansen
Koch Freiherr Eugen von L08
Lottner Freiherr Felix von Lo«
Letixerant Limbourg
Merzbach von Monschaw
Nels Graf Wilderich von Spee
Pelizäus Graf Franz von Spee
Rlldermacher Freiherr von Scheibler
Rautenstrauch Freiherr von Spies-Büllesheim
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Mit „Ha" die Venen: Mit „Nein" die Herren:
Reinhard Theifen
Röchlina, ' Freiherr von Wenge-Wulffen.
Freiherr von Solemacher-Antweiler
Seul
Sahler
Scheidt
Trapp
Graf zu Westerholt
Weidt
Wolters
Wunderlich.

Danach haben sich 40 Stimmen für die der Abstimmung zu Grunde liegende Fassung
und 81 Stimmen dagegen ausgesprochen. Die betreffende Fassung ist also angenommen und sind
damit die sämmtlichenVorbezeichneten Gegenanträge gefallen.

Nuumehr werden sämmtliche übrigen von dein Proviuzial-Verwaltungsrathe in seinem
bezüglichenReferat gemachten Vorschläge über Aenderungen in dem Texte des Gesetzentwurfs
einfchließlich der einzelnen Gesetzes-Paragmphen, nachdemvon dem AbgeordnetenDietze eu dloo
Annahme beantragt wurden war, zur Abstimmung gestellt und erklärt der Marschall, da kein
Widersprucherfolgt, die betreffenden Vorschlägeund Paragraphen en dloo für angenommen bezw.
von der Versammlung gutgeheißen.

Bezüglich der am Schlüsse des Referats des Provinzial-Verwaltnngsraths beantragten
Refolution stellt der AbgeordneteFreiherr Felix von Loe den Antrag, in derselben die Worte:
„sei es durch Beschränkung der Theilung :c." zu streichen und beantragt der Abgeordnetevon
Grand-Rn, außerdem auch noch die Worte: „sei es durch Festsetzung von Normal-Parzellen" fallen
zu lassen. Die hiernach verbleibendeFassung der cm. Resolution:

„die Königliche Staatsregierung zu ersuchen, Bestimmungen zu erlassen, welche geeignet
sind, die wirthschaftlichen Vortheileder Znfammenlegnngauch für die Zukunft zu erhalten",

findet bei der Abstimmung weitaus die Majorität. Zusätzlich hierzu wird mit Stimmeneinheit
noch folgende Resolution beschlossen:

„Der Provinzial-Landtag giebt dem Wunsche Ausdruck,daß dem H. 8 eine Bestimmung
beigefügt werde, durch welche der Gemeinde-, Kreis- und Provinzial-Vertretung eine
instanzengemäßeMitwirkung bei wichtigerenAenderungen im Zusaminenlegungs-Ver-
fahren zur Wahrung des Interesses der Einzelnen zugesichert werde."

Schließlich wird der Gesetzentwurfim Ganzen mit den dazu befchloffenenResolutionen :c.
zur Abstimmung gestellt. Der Marschall konstatirt, daß sich 48 Stimmen für den Entwurf und
2? Stimmen gegen denfelben erklärt haben.

Weiterhin werden noch die auf vorstehende Angelegenheit bezüglichen Eingaben des
landwirthschaftlichenVereins für Rheinpreußen fowie des Kasinos zu Siersdorf bei Mich durch
die gefaßten Beschlüsse für erledigt erklärt.

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
6. An Stelle des verstorbenen Mitgliedes des Provinzial-Verwaltungsraths Reusch wird

der AbgeordneteGeheimer KommerzienwthNoch per Akklamationzum Mitgliede des Provin-
zial-Verwaltungsraths für die betreffendeZeitdauer gewählt.

Herr Boch nimmt die Wahl mit Dank an.
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?. An Stelle der ausgeschiedenen2 Mitglieder der Bezirks-Kommiffion zur
Entscheidung über Beschwerden und Reklamationen gegen die Veranlagung
zur klassificirten Einkommensteuer und zur Klassensteuer für den Regierungsbezirk
Düsseldorf werden als neue Mitglieder gewählt: für den Kaufmann Otto von Eynern zu Barmen
der bisherige Stellvertreter in dieser KommissionKommerzienrathAlbert Hardt in Lennep und
sür den Beigeordneten Ientges zu Crefeld Rentner Theodor Pelizaeus in Crefeld.

In Folge der Wahl des bisherigen Stellvertreters Herrn Hardt zum Mitgliede der
Kommifsionwar ein neuer Stellvertreter zu wählen und fällt die Wahl ebenfalls per Akklamation
auf den Stadtverordneten August Hollweg zu Barmen.

8. Das besuch des früheren ständischen Wege-Bauinsuektors van der
Plaßen ihm das bezogene Dienstcinkommenbis zu anderweitiger Anstellung zu belassen resp.
Schadloshaltung in anderer Form zu gewähren, wird nach dem Antrage des II. Ausschusses pure
abgelehnt.

9. Es wird nach dem Antrage des II. Ausschusses beschlossen, die vorliegende Petition
der Gemeinde Altlay, Kreis Zell, soweit sie die Uebernahme der Zell-Altlan'er
Straße betrifft, abzuweifen und dieselbe im Uebrigen dem Provinzial-Verwaltungsrathe zur
Prüfung und eventuellenBerücksichtigung zu überweifen.

Die Tagesordnung war hiermit erledigt.
Der Vice-Lllndtags-Marsch all schließt die Sitzung und gibt bekannt, daß die

nächste Eitznng aus Montag Vormittag l l Uhr anberaumt sei,
(Schluß der Sitzung 1'/« Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Lllndtllgs-Marschall.

Fünfte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Prouinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Montag den 22. Dezember 1884.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Geschäftsprotokollder vorigen Sitzung wird verlefen und genehmigt.
Das Protokoll der gegenwärtigen Sitzung führt der AbgeordneteLimbonrg.
Die AbgeordnetenHerrmann, Scheidt und von Grcmd-Nnhaben sich sür heute entschuldigt.
Von Seiten des Herrn Landtags-Kommiffars ist die Mittheilung eingegangen, daß er von

der Einberufung des Stellvertreters für den erkrankten AbgeordnetenMaas Abstand genommen habe.
Nach einer weiteren Mittheilung des Herrn Landtags-Kommissars ist durch Telegramm

des Herrn Ministers des Innern die Verlängerung der Landtagssession bis zum 23. d. M.
genehmigt worden.

Da mit Erledigung der heutigen Tagesordnung die Geschäfte des Landtags zum Abfchluß
gelangen, so konnte die Schluhfeierlichkeitbereits auf heute Nachmittag angefetzt werden.
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Von der Handelskammerzu Barmen ist ein Schreiben eingegangen, enthaltend Abschrift
einer Eingabe an das Ministerium sür Handel und Gewerbein Angelegenheitder Gewerbekammern.

Dasselbe wird im Anschlußan die auf der heutigenTagesordnung stehende Vorlage der
KöniglichenStaatsregierung über die Errichtung von Gewerbekammernzur Behandlung kommen.

Die Versammlung erklärt sich damit einverstanden, daß die Ueberreichungder nunmehr
fertiggestellten Hochzeitsgabe (Pokal) an Ihre KöniglichenHoheiten, den Prinzen und die Prinzessin
Wilhelm von Preußcu gelegentlich durch den Landtags-Marschall unter Netheiligung der alsdann
aus anderweiten Anlässen in Verlin anwesenden Mitglieder des Provinzial-Landtages erfolge.

Weiterhin erbittet nnd erhält der LaudtagL-Marschalldie Ermächtigung, die in Veran¬
lassung der dem Landtage durch das AllerhöchsteProuositionL-Dctretznr Begutachtung zugewiesenen
Gesetzesuorlagen an Se, Majestät mit dem Votum des Landtages einzureichendenAdressen
festzustellen und nach eingeholter Unterschrift der uächstwohnendenLandtags-Mitgliedcr Namens
des Landtags zur Absendungzu bringen.

Desgleichen wird dem Landtags-Marschall zur Feststellung des Protokolls der heutigen
SchlußsitzungErmächtigung ertheilt.

Die Tagesordnung findet nunmehr wie folgt Erledigung:
1. Der von dem Prouinzial-Verwaltungsrathe in seiner Vorlage über Reformen in Ar. ^.

der Straßen- und Hochbauuerwaltung der Rheinprovinz gestellte Antrag, welchen " ^"age,,,
der II. Ausschußzu dem seinigen gemachthatte, wird einstimmig genehmigt.

Der betreffendeAntrag lautet:
„Hoher Landtag wolle sich mit den in dein Referate des Provinzial-Verwaltungsraths
niedergelegtenGrnndzügen der Reform der Straßenverwaltung einverstanden erklären
und dementsprechend genehmigen:

1. daß die Anzahl der lokalen Aufsichtsbeamten von 323 bis auf etwa 240
vermindert, das Gehalt der demnächstanzustellendenStrahenmeister (Aufseher
I. Klasse) auf 1100 bis 1700 M. bemessenund die Besoldung, Mieths-
entschädigung:c. dieser Beamten aus den für die Chausseeaufseher bewilligten
Summen Titel 1, 3, 4, 7 bis 14 Kapitel II des betreffenden Etats entnommen
werden;

2. daß die Anzahl der Wege-Bauinspektorenum 4 vermehrt nnd die Mehrausgaben
für örtliche obere Verwaltung der Straßen bis zur Aufstellung des nächsten
Etats aus den für die materielle Stratzenunterhaltnng in Kapitel III des
betreffendenEtats vorgefehenenMitteln bestritten werden;

3. daß zur Verwaltung der Prouinzial-Institute mit Ausnahme derer in Trier
und Merzig ein Landes-Bauinspektor für den Hochball allgestellt und bis zur
nächsten Etatsaufstellung aus den Mitteln für bauliche Unterhaltung der Institute
nach Maßgabe der Gehaltssätze sür die Wege-Vauinsvektorenbesoldet werde;

4. den Provinzial-Venualtungsrath ermächtigen,die genaue Begrenzung der neuen
Wege-Bauinspektionenendgültig festzusetzen und event, bei eintretendemBedürfniß
zu verfchieben."

2. Hinsichtlichder Vorlage, betreffend Nestimmungen über die Gewerbek a m m ern, ^,
welche Seitens der Königlichen Staatsregierung dem Prouinzial-Landtage zu dem Zweck zugegangen ' ^' ^"' A»/«^
war, um wegen Uebernahme der nach diesen Nestimmnngen dem Provinzial-Verbande zu über¬
tragenden Rechte und Pflichten Befchluh zu fassen, wird mit allen gegen eine Stimme beschlossen:
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„In Erwägung,
1. daß das sehr erstrebenswerthe Ziel, eine korporative Zusammenfassung der

Berufsstände zu schaffen, durch die vorliegendenNestimmungennicht erreicht wird,
2. daß der Provinzial-^andtag nicht als die geeignete Korporation betrachtetwerden

kann, welche die Wahlen zu den Gewerbekammernvorzunehmenhabe,
3. daß dem Provinzial-Landtage keine Mittel zur Verfügung stehen, aus welchen

die Kosten der Gewerbekammernbestritten werden können,
lehnt der Landtag es ab, die in der Vorlage ihm zugedachtenRechte und Pflichten
zu übernehmen."

Gleichzeitigwerden die auf diefe AngelegenheitBezug habenden Eingaben der Handels¬
kammern zu Köln, Elberfeld und Barmen als durch vorstehende Beschlußfassung für erledigt erklärt.

^ ^- 3. Bezüglich des Gesetz-Entwurfs über die Kantongefängniffe in der
'^'^ake". ^, 'Rheinprovinz wird in Uebereinstimmungmit dem Vorschlagedes Prouinzial-Verwaltungsraths

^—-—"""" einstimmig folgender Beschluß gefaßt:
„In Erwägung, daß die Verpflichtungzur Beschaffungund Unterhaltung der Kanton¬
gefängnisse und der Verpflegung der Gefangenen den rheinischen Gemeinden unter
irrthümlicher Voraussetzung einer bereits bestehendengesetzlichen Verpflichtung durch
die Allerhöchste Kabinets-Orbre vom 8. November 1831 auferlegt worden ist; —

daß der Bezug der gerichtlichen Strafgelder in keinem Zusammenhange mit der
uorgedachtenVerpflichtung steht; daß diese überhaupt den wesentlichsten Theil ihrer
Bedeutung verloren hat, nachdem das Gesetz vom 23. April 1883 den Gemeinden
die durch die Festsetzung und Vollstreckungder Polizeistrafen entstehenden Kosten
auferlegt hat;

daß die vom Staate jetzt zu übernehmendenKosten der Vollstreckung der gericht¬
lichen Strafen nach den bisherigen Erfahrungen erheblich geringer sein werden, als
die Summe der Einnahmen, welche den Gemeinden entzogenwerden sollen, daß diese
Entziehung um so schwerer empfundenwerden wird, als eine große Zahl der rheinifchen
Gemeinden fchon durch die Ausgaben für Armcnzwecke hoch belastet ist,

das von der Königlichen Staatsregierung eingeforderte Gutachten dahin abzugeben,
daß der vorliegende Gefetz-Entwurf in seiner jetzigen Fassung die Gemeinden
der Provinz erheblich schädige und deshalb die Zustimmung des Landtages nur
mit der Maßgabe finden könnte, daß die gerichtlichen Strafgelder der frühern
Bestimmung verbleiben."

Ä,M^"- ^- 3« dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend den Ankauf eines
Pr^s^-^ Bafaltbruches im Siebengebirge, hatte der II. Ausschuß beantragt:

„Der hohe Landtag wolle
1. dem Ankaufe des Basaltbruches von H. Spindler auf dem Petersberge nebst

allem Zubehör für die Summe von 75 000 M. und der Deckung des Kauf-
preifes aus bereiten Beständender Straßenvernmltung seine Zustimmung ertheilen;

2. den Provinzilll-Verwaltungsrath ermächtigen,vorkommenden Falles zum Ankaufe
fernerer geeigneter Brüche einen weiteren Betrag bis zu 100 000 M. zu
verwenden."

Zu 2. stellt der AbgeordneteFreiherr von Eerde das Amendement, den Provinzial-
Verwaltungsrath zu ermächtigen, vor Zusammentritt dey nächstenProuinzial-Landtages mit dem
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Ankaufe von Steinbrüchen, welche nicht am Rhein gelegen sind, bis zum Netrage von 50 000 M.
vorzugehen.

Bei der Abstimmung wird der Ausschuß-Antrag aä 1 einstimmig und derjenige aä 2
mit allen gegen 2 Stimmen angenommen und war damit der Amendements-Antragvon Eerde
gefallen.

5. Es wird nach dem Antrage des II. Ausschusses beschlossen, das Gesuch der Geschwister
Gressenich& Kons. zu Gelsdorf, um Beseitigung der auf der Bonn-Trierer Pro vinzial-
straße unweit Gelsdorf aufstehenden Eschenbäume abzuweisen und das betreffende
Material an den Provinzial-Verwaltungsrath zur reglementsmäßigen Behandlung zu übergeben.

6. Die vom I. Ausfchuß vorgeschlagenenGratifikationen für das Bureau- und Dienst¬
personal des Landtags im Gesammtbetrage von 660 M. werden bewilligt.

Der Landtags-Marsch all wirft einen Rückblick auf die jetzt beendetenArbeiten der
Session und spricht der Versammlung seinen Dank aus, sowohl für die von allen Einzelnen
bethätigte angestrengte Mitwirkung bei den Gefchäften,als auch für das ihm zu Theil gewordene
Vertrauen, welches der Landtag ihm auch fernerhin bewahren möge.

Der AbgeordneteFried erichs nimmt das Wort, um im Namen Aller den Gefühlen
des Dankes Ausdruck zu geben für die ganz vorzüglicheArt der Gefchäftsführung, womit der
Landtllgs-Marfchall in Unterstützung durch den Herrn Vice-Landtags-Marschallauch diesmal die
Arbeiten des Landtags geleitet habe.

(Die Versammlung bekundetihr Einverständnis; mit diesen Worten dnrch Erheben von
den Sitzen.)

Der La ndtags-Mar schall dankt und glaubt, unter allseitigem Beifall, die Zustimmung
der Versammlung zu finden, wenn er zugleich den sämmtlichen Mitgliedern des Provinzial-
Verwaltungsraths den Dank des Landtags ausspreche für die vortrefflicheuVorarbeiten zu den
zur Erledigung gestandenen Gesetz-Entwürfen,und wenn er ferner auch den beiden Beamten, dem
Landes-Direktor und dem Landesrath Küster, Dank sage, die bei den erwähnten Vorarbeiten fo
Vorzüglichesgeleistethätten.

Die Sitzung wird hierauf durch den Laudtags-Marschall geschlossen.

Nachdem die Mitglieder des Landtags sich um 3 Uhr im Sitzungssaale wiederum
versammelt hatten, trat von einer Deputation geleitet der KöniglicheLandtags-Kommissar,Herr
Oberpräsident der Rheinprouinz Dr. von Bardeleben, in den Saal und hielt an die
Versammlung eine Ansprache (oont. stenographischerBericht), an deren Schluß er im Namen
Sr. Majestät des Kaisers und Königs den 30. Rheinischen Prouinzial-Landtag für geschlossenerklärt.

Der Landtags-Marschall brachte ein Hoch auf Se. Majestät den Kaiser und König
aus, in welches die Versammlung begeistert einstimmte.

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.





V. Anlagen.





33

Düsseldorf, den 3. Dezember l884.

Referat
des Prouinzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Landtag,

betreffend

die Erhöhung des Kredits für das am 18. September <r. «. stattgefunden»,'
Ständefeft von 40 000 M. auf 48 000 M.

Der 29. RheinischeProvinzial-Landtag hat in seiner Plenar-Sitznng vom 12. Dezember
1883 dem Prouinzial-Verwaltungsrathe zur Veranstaltung eines Festes im Ständehause Hierselbst
bei Gelegenheit der AnwesenheitSeiner Majestät des Kaisers lind Königs in der Nheinprovinz
zu den großen Herbstmanövern einen Kredit bis zu 40 000 M. aus dem Ständefonds bewilligt.

Das Fest, welchesam 18. September d. I, stattgefunden, hat den vollsten Beifall Seiner
Majestät des Kaisers und Ihrer Majestät der Kaiserin gefunden, wie dasselbeauch den Erwartungen
des Provinzial-Landtages entsprochenhaben dürfte.

Der Provinzial - Verwaltungsrath ist unausgesetztbemüht gewesen,die Kosten des Festes
in den Grenzen des ihm eröffnetenKredits zu halten, allein die dem Hoheit Landtage bekannte
Eigenartigkeit des stattgefundenenFestes, machte die Zuziehung von Faktoren und bestimmenden
Festleitern nöthig, denen gegenüber eine bestimmte Kreditbemessungunmöglich immer aufrecht
erhalten'werden konnte.

In Folge dessen sind die Voranschläge bei den Dekorationen des Ständehauses, den
Beleuchtungsanlagenlc. im Ganzen um ca. 8000 M. überschrittenworden.

Der Provinzial - Verwaltungsrath glaubt von einem näheren Eingehen auf detaillirte
Motivirung Abstand nehmen und auf einstimmigeAnnahme seines Antrages zählen zu dürfen,
wenn er bittet:

„Hoher Landtag wolle den Kredit für das stattgefundene,noch in unserer Aller Erinne¬
rung stehende Fest von 40 000 M. auf 48 000 M. mit der Maßgabe erhöhen, daß
auch dieser erhöhte Betrag aus dem Stäudefonds zu entnehmen ist.

Der Promuzial'Verwaltungsmth.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Lllndtags-Marschllll.
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3K. 2.
Düsseldorf, im Dezember 1884.

Referat,
betreffend

die Zulassung des ^andwirthschaftslehrers Arnold zu Bitburg zur Wittwen- und Waisen-
Versorgungskasseder provinzialständischenBeamten der Rheinprooinz.

Zur Beaufsichtigung der der prouinzialständischenVerwaltung gehörigen Baumschulen
und der Baumpflanzungen an den Provinzialstraßen, zur örtlichen Anleitung der Aufseher, sowie
zur Erstattimg sachverständigerGutachten, ist der LandwirthschaftslehrerArnold zu Vitburg gegen
Kündigung engagirt worden. Derselbe bezieht während der Dauer dieses Nebenamtes ein jährliches
Gehalt von 600 M.

Der p. Arnold legt einen 'großen Werth darauf, Zutritt zu der ständifchenWittwen-
und Waisen-Versorgungskasse zu erhalten. Die Zulassung zu dieser Kasse ist demselben vorbehaltlich
der Zustimmung des hohen Provinzial-Landtages in Aussicht gestellt.

Zur Zeit steht der genannte Lehrer in einem Alter von 46 Jahren und hat eine
25 jährige Dienstzeit zurückgelegt.

Als Lehrer der Landwirthschaftsschulebezieht p. Arnold ein pensionsberechtigtesGehalt
von 3000 M., einen Wohnungsgeldzuschuhvon 300 M. und eine persönliche Zulage von 300 M.

Der Pruvinzilll-Verwaltungsrath gestattet sich zu beantragen:
„Hoher Provinzial-Landtag wolle den, LandwirthschaftslehrerArnold zu Bitburg aus-
nahmsweise den Beitritt zu der mittels Reglement vom 11. Dezember1883 gebildeten
Wittwen- und Waisentasse der ständischen Beamten mit seinem pensionsberechtigten
Diensteinkommenbei der ^andwirthschafwschulezu Bitburg und der aus ständischen
Fonds zu zahlenden Remuneration von 600 M. gegen Zahlung eines Beitrags von
2°/» unter der Bedingung gestatten, daß

der Austritt gegeil Nückemvfangder gezahlten Beiträge mit 4°/„ Zinfen alsdann
erfolgen muh und alle Verpflichtungender Kaffe erlöschen, wenn der p. Arnold
sein jetziges Lehramt zu Bitburg — abgesehen von dem Falle der Pensionirung —
oder die Thätigkeit für die ständische Verwaltung ohne Eintritt der Dienst¬
unfähigkeit ausgibt, oder aber die ständische Verwaltung genöthigt wird, den
geschlossenen Vertrag wegen Nichterfüllung der von p. Arnold übernommenen
Pflichten anfznheben."

Der Prouinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.
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Nr. 3.

Düsseldorf, den 2. Dezember 1884.

Referat,
betreffend

Aenderungund Nachträge zu den, Statut der Rheinischen Provinzial'Hülfskasse
vom 25, April 1882.

Der 29. Provinziell-Landtag hat in seiner 8. Plenar-Sitzung vom 11. Dezember 1883
beschlossen,unter Anderem:

„den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen,diejenigenAenderungen des Statuts
der Provinzial-Hülfskassevom 25. April 1882 zu beschließen und deren Genehmigung
bei der KöniglichenStaatsregienmg zu beantragen, welche erforderlichsind, um mit
den Grundkreditgeschäften bereits setzt in denjenigen Theilen der Rheinprovinz beginnen
zu können, in welchen das frcmzösifchc Recht nicht gilt, und zu diesem Endzwecke das
Privilegium zu den hierfür zu emittirendm Nheiuprouinz - Obligationen nachzusuchen
und die dazu erforderlichenEmissions-Bedingungenfestzustelleil."

In den dem VeschluhvorhergehendenDiskussionen wurde hervorgehoben, daß in den¬
jenigen Gegenden, in welchen das RheinischeRecht gilt, Fälle möglich seien, in welchen mit der¬
selben Sicherheit, wie unter der Herrschaft der Grundbuch - Ordnung Kredite bewilligt werden
könnten, und daher in diefen Fällen die Wohlthat der Erweiterung des Geschäftstreises der
Provinzial-Hülsstafse nicht vorbehalten werden dürfe.

In Ausführung dieses Beschlusses hat der Provinzial-Verwaltungsrath die in der Anlage
^ verzeichneten Statut-Aenderungen und Nachträge beschlossenund dieselben,wie Anlage L ergibt, >>^
motivirt. Diese Statut-Aenderungen mit den Motiven sind Seiner Excellenz dem Königlichen
Ober-Präsidenten der Rheinprovinz, Herrn Dr. von Nardeleben, mit dem Antrage eingereicht
worden, die erforderlicheAllerhöchste Genehmigung herbeiführen zu wollen. Letztere ist bis heute
nicht eingegangen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath,
Wilhelm Fürst zu Wird,

^andtags-Marschall.

b»
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Anlage ^.

Nisher geltende Vestimmungen.

Zu dem Zwecke, gemeinnützigeAnlagen
und Anstalten, Gemeindebauten, Tilgung von
Gemeindeschulden, Grundverbesserungen und
gewerbliche Unternehmungen, sowie die Erhal¬
tung des Grundbesitzes in der Familie durch
Darlehen zu erleichtern und den Gelduerkehr
überhaupt zu befördern, ist eine Hülfskassefür
die Nheinprouinz errichtet.

§. 2. 3.

§. 4.
Zur Verstärkung des Betriebsfonds der

Hülfskassesind ans Grund des Allerhöchsten
Erlasses vom 5. April 18«0 drei Mil¬
lionen Mark auf den Inhaber lautende
Anleihescheine der Rheinprovinz durch
Vermittelung der Hülfskassc emittirt worden,
und wird eine weitere Emission dieser
Obligationen, sobald das Bedürfniß sich dazu
ergibt, vorbehalten, ««nk. §. 24. Nr. ?.

ß. 5.

§. 6.
Der Hülfskasse ist ferner gestattet, zu

gleichem Zwecke Gelder aus Prouinzial-, Ge¬
meinde-, Kirchen-und Institutenkassen,Gelder aus
Handwerker - Unterstützungs-, Kranken- und
Sterbekassen, sowie Pupillengelder als Depo¬
siten, nicht aber Gelder von Privatper¬
sonen anzunehmen.

BeschlosseneAbänderungen.

Zu dem Zwecke, gemeinnützigeAnlagen
uud Anstalten, Gemeindebauten, Tilgung von
Gemeindefchulden, Grundverbesserungen und
gewerbliche Unternehmungen,sowie die Erhaltung
des Grundbesitzes in der Familie durch Dar¬
lehen zu erleichtern, den Grundkredit zu
heben und den Geldverkehr überhaupt zu
befördern, ist eine Hülfskasse für die Rhein¬
provinz errichtet.

Bleiben unverändert.

Zur Verstärkung des Betriebsfonds der
Hülfskasse sind auf Grund Allerhöchster
Erlasse auf den Inhaber lautende
Anleihescheine der Rheinprovinz
durch Vermittelung der Hülfskasse emittirt
worden nnd werden weitere Emissionen
dieser Obligationen, sobald das Bedürfniß sich
dazu ergibt, vorbehalten.

Bleibt unverändert.

8- 6.
Der Hülfskasse ist ferner gestattet, zu

gleichem Zwecke Gelder aus Prouinzial-, Ge¬
meinde-, Kirchen-und Institutenkassen, Gelder
aus Handwerker - Unterstützungs -, Kranken-
und Sterbekassen, sowie Pupillengelder und
Gelder von Privatpersonen, letztere
jedoch in Posten nicht unter 2000 M.
anzunehmen.

8- ?- Bleibt unverändert.
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Bisher geltende Nestimmungen.

8- 8.
DerZinsfuß,diejährlicheTilgungsrate:c.:c.,

werden im Voraus festgesetzt und durch die
Amtsblätter der Nheinprovinz bekannt
gemacht.

8- 9-
Darlehen aus der Hülfskasse können ge¬

währt werden:
», d, o, 6,
«. an städtische und ländliche Grundbesitzer

oder an Verbände derselben zu den im ß. 1
des Gesetzes, betreffend die Errichtung von
Landeskultur-Nentenbankenvom 13. Mai 1879,
vorgesehenenZwecken,

l. an ländliche Gruudbesitzer zum Zweck
der Erhaltung eines ererbten Grundbesitzes
in der Familie zur Abfindung von Ge¬
schwistern und Mitbetheiligten.

3- ".
8. Itt—11.

8- 12.
Zur Erlangung eines Darlehens aus der

Hülfskasseist erforderlich:

0. für Korporationen, gemeinnützigeAn¬
stalten, für Private, fowie für Kreditgenossen¬
schaftenoder Verbände

1. —
2. —
3. Die Bestellung einer hinlänglichen

Sicherheit, und zwar entweder:
«,»,. Durch Bestelluug einer Hypothek,

welche bei ländlichen Grundstücken die ersten
zwei Dritttheile und bei städtischen Grundstücken,
sowie bei Gebäuden die Halste des von zwei
durch die Direktion der Hülfskasse zu ernennen¬
den Taxatoren festgestellten Werthes der zum
Unterpfande angebotenen Immobilien nicht
übersteigendarf, oder:

Kb. Durch Verpfändung von Preußifchen
Staats- oder von dem preußischenStaat ga-

NeschlosseneAbtinderungen,

8- 8.
Der Zinsfuß, die jährliche Tilgungs¬

rate :c. lc. werden im Voraus festgesetzt und
durch öffentliche Blätter, welche der
Provinzial-Verwaltungsrath bestimmt,
bekannt gemacht.

8- 9.
Darlehen aus der Hülfskasse können ge¬

währt werden:
a, 1», o, ck,
o. an städtische und ländliche Grundbesitzer

oder an Verbände derselben, insbesondere
zu den im §. 1 des Gesetzes, betreffenddie
Errichtung von Landeskultur-Nentenbankenvom
13. Mai 1879 vorgesehenen Zwecken, und zur
Erhaltung im Grundbesitz, sowie zur
Verbesserung und Hebung ihrer wirth¬
schaftlichen Lage im Allgemeinen.

3- «.

Bleiben unverändert.

8. 12.
Zur Erlangnng eines Darlehens aus der

Hülfskasseist erforderlich:

0. für Korporationen, gemeinnützigeAn¬
stalten, für Private, sowie sür Kreditgenossen¬
schaften oder Verbände

1. —
2. —
3. Die Bestellung einer hinlänglichen

Sicherheit, und zwar entweder:
»,». Durch Bestellung einer Hypothek,

welche bei ländlichen Grundstücken das 25 fache
des Katastralreinertrages oder die ersten
zwei Dritttheile, und bei städtischen Grund¬
stücken, sowie bei Gebäuden, Wäldern und
Weinbergen die Hälfte des von zwei durch
die Direktion der Hülfskasse zn ernennenden
Taxatoren festgestellten Werthes der zum Unter¬
pfande angebotenen Immobilien nicht über¬
steigen darf, oder:
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Visher geltende Nestimmungen,

rantirten Papieren, von Papieren des Deutschen
Reichs, von Obligationen der Rheinprovinz,
und der Kreise und Städte dieser Provinz,
sowie von sonstigen auf den Inhaber aus¬
gestelltenSchuldverschreibungen,welchen pupil¬
larische Sicherheit gesetzlichbeigelegt ist.

Diese Papiere dürfen stets nur bis zu
7 5°/° ihres börsengängigen Kurswerthesbeliehen
werden.

Von der Bestellung :c.

§. 13—20.
8-21.

Die Verwaltung der Hülfskasse erfolgt
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

Die unmittelbare Verwaltung der Hülfs¬
kasse führt ein von dem Provinzial-Verwaltungs-
rathe zu wählender Direktor, welchem ein
Stellvertreter zugeordnet wird. Die
Wahl des Direktors, fo wie des Stell¬
vertreters erfolgt auf die Dauer von
mindestens sechs und höchstens zwölf Jahren.

Der Direktor vertritt :c.

BeschlosseneAbänderungen.
bd. Durch Verpfändung von Preußischen

Staats- oder von dem Preußischen Staat ga-
rantirten Papieren, von Papieren des Deutschen
Reichs, von Obligationen der Nheinprovinz,
der Kreise und Städte dieser Provinz, sowie
von sonstigen auf den Inhaber ausgestellten
Schuldverschreibungen, welchen pupillarische
Sicherheit gesetzlich beigelegt ist. In Aus¬
nahmefällen ist das Kuratorium er¬
mächtigt, die Erlaubniß zur Nelei-
hung anderer Papiere zu ertheilen.
Die Papiere dürfen stets nur bis zu 75°/°
ihres börsengängigen Kurswerthes beliehen
werden und müssen auf Erfordern der
Direktion der Hülfskasse bis zu
diesem Betrage sofort ergänzt wer¬
den, widrigenfalls dieselbe das Recht
hat, die verpfändeten Werthpapiere
ohne weitere Formalitäten an der
Börse zu verkaufen Und fich aus
diesem Kaufpreise bezahlt zu machen;

oo. oder durch Bestellung einer
Hypothek und Verpfändung deraädb.
angegebenen Werthpapiere, welche
zusammen die bezeichnete Sicherheit
gewähren;

ää. endlich zur Ergänzung der aä
a«, und dd angegebenen Sicherheiten
durch ausreichende Solidarbürgschaft.

Von der Bestellung:c.
Bleiben unverändert.

8- 21.
Die Verwaltung der Hülfskasse erfolgt

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:
Die unmittelbare Verwaltung der Hülfs¬

kasse führt ein von dem Provinzial-Verwal-
tungsrathe zu wählender Direktor, welchem
je nach Bedürfniß ein oder mehrere
Stellvertreter zugeordnet werden,
deren Befugnifse durch eine vom Pro-
vinzial-Verwaltungsrathe zu erlas¬
sende Geschäftsordnung geregelt wer¬
den. Die Wahl des Direktors fowie der
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Bisher geltende Nestimmungen,

§. 22—81.
8- 32.

Die Hülfskassekann zu ihren Einnahmen
und Ausgaben die Vermittelung der Steuer¬
einnehmer, sowie der Kreis- und Negierrmgs-
Hauptkllsseu nach näherer Bestimmung des
Finanzministers benutzen.

BeschlosseneAbänderungen.
Stellvertreter erfolgt auf die Dauer
von mindestenssechs und höchstens zwölf Jahren.

Der Direktor vertritt :c.
Bleiben unverändert.

§- 32.
Die Hülfskassekann zu ihren Einnahmen

und Ausgaben die Vermittelung der Steuer¬
einnehmer, sowie der Kreis- und Regierungs-
Hauvtkassen nach näherer Bestimmung des
Finanzmünsters benutzen.

Der Provinzial-Verwllltungsrath
ist ermächtigt, an geeigneten Orten
der Provinz Agenturen der Hülfskasse
zu errichten, welche alle ihnen zu über¬
tragenden lokalen Verwaltungsge-
fchäfte, sowie die Lokalkassenführung
nach Maßgabe der ihnen zu ertheilen¬
den Instruktionen zu vollziehen haben.
Diese Agenturen sind in der Negel
Königlichen Steuerempfangern, oder Ge¬
meindeempfängern, oder Spezial-Nau-
kassenrendanten der provinzialstän-
dischen Verwaltung gegen vom Pro-
vinzial-Verwaltungsrath festzusetzende
Remunerationen widerruflich zu über¬
tragen. Falls die Uebertragung an
Gemeindeemvfänger, welche nicht
gleichzeitig als Königliche Steuer¬
empfänger fungiren, er folgt, ist hier¬
zu die Zustimmung der betreffenden
Königl. Bezirksregierung erforderlich.

Den Agenten können zwei oder
mehrere, aus tüchtigen undgeachteten
Einwohnern des betreffenden Orts
oder seiner Umgegend durch die Di¬
rektion der Hülfskasse auszuwäh-
lendeLoklll-Aeiräihe (Vertrauens¬
männer) beigegeben werden, welche
die vorkommenden Darlehnsgesuche,
sowie andere ihnen vorzulegende An¬
gelegenheiten der Hülfskasfe aufEr-
fordern schriftlich zu begutachten und
geeigneten Falls mit denAgenten zu
Berathungen zusammen zu treten haben.
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Anlage U.

Motive.

Der Zweck, welchen die Erweiterung der Thätigkeit der Provinzial-Hülfstasse verfolgt, läßt
sich in Folgendem zusammenfassen:

Während die Proviuzial-Hülfskassefrüher mehr das allgemeine Wohl als solches im Auge
hatte, die Hauvtthätigkeit mehr zu Gunsten von grötzern Personenvereinigungen und Verbänden
entfaltete und die Folgen mehr dem Ganzen zu Gute kamen, will sie jetzt auch den entgegengesetzten
Weg zugleich einschlagen und von unten ihren Einfluß ausübend und für Einzelne wirkend das
Wohl der Gesammtheitfördern. Diefe Maßnahmen zum Vortheil der Einzelnen follen insbesondere
die Hebung des Grundkredits betreffen. Diese Hebung des Grundkredits, die Besserstellungder
finanziellenLage des einzelnenGrundbesitzes kann nur vollständig bewirkt werden durch effektive
Unterstützungen,durch Hergabe von Darlehen oder durch Befreiung von niederdrückenden Schulden,
beziehungsweife Gewährung von Mitteln, die eine Tilgung derselben möglich machen und erleichtern.
Der durch diese Maßregel erzielte Nutzen, der nicht so sehr für die Vetheiligten ein direkter, als
insbesondere ein indirekter und deßhalb um so nachhaltiger ist, kann nur deujenigen zufließen,
denen einerseits überhaupt zu helfen möglich ist, und bei denen andererseits die augenblickliche
Hülfe auch die erwünschten Folgen haben wird. Die segensreiche Rückwirkung auf das Allgemeine,
welche hierdurch eiutreten muß, ist gerade das, was die ständische Verwaltung der Rheinprovinz
anstreben muß und anstrebt.

Es wird nicht ausbleibe», daß bei der erweitertenThätigkeit die Provinzial-Hülfskassein
Verbindungen eintritt, welche an das kaufmännischeGebiet streifen. Der Grundkredit wird sich
zuweilen theilweise in Personalkredit verändern, und die Vortheile des Instituts können nicht von
vornherein Allen versagt sein, die nicht zu den s. g. belasteten Grundbesitzern gehören, dagegen
sollen Geschäfte,welche darauf hiuauslaufen, durch Spekulation Gewinn zu erzielen, der Hülfskafse
nach wie vor absolut fern bleiben; als ein Erwerbsgeschäftsoll sie nicht aufgefaßt werden, fondern
als eine Einrichtung, welche wohlthätig zu wirken sich bestrebt.

Von diesem Bestrebengetragen, hat der Prouiuzial-Verwaltungsrath folgenden Erörterungen
Raum geben zu fallen geglaubt:

Bei Hergäbe der Darlehen au Private, wird insbesonderedarauf gerücksichtigtwerden muffen,
1. das Geld zu dem billigstenZinsfuß zu geben, ohne daß das Kredit-Institut felbst in

ein Defizit geräth, fodann
2. zu der geringsten Amortisationsquote, die zulässig ist.
Was den Zinsfuß anlangt, so beziffert sich derselbe gegenwärtig (abgesehen von dem

Meliorationsfonds) auf 4'/2°/« beziehungsweise4^°/«; die Amortisationsquote ist s,ck minimum
auf 1°/u fixirt.

Unter Zugrundelegung dieser Zahlen tritt eine Tilgung
bei 4'/2°/° Zinsen und 1°/« Amortisation in 89 Jahren

2"/« „ „27 „
3°/° „ „ 21 „
4> „ „ 18 „
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bei 4^°/« Zinsen und 1°/u Amortisation in 40 Jahren
2"/° „ „ 28 „
3 /» „ „ 22 „
4°/» „ „ 18 „ ein.

Gegenwärtig rechnet die Provinzial-Hülfskaffe für diejenigen Darlehen, welche in mehr
als 15 Jahren amortisirt werden oder vor deren Hergabe eine Abschätzung von Immobilien noth¬
wendig war, l/4°/o, sonst 1 pro inill« einmalige Verwaltungsgebühr. Wenn hiernach bei einer
Pariemission der 4°/»igen Obligationen, außer der Verwaltungsgebühr (welche bei gleichen Instituten
in ähnlicher Weise, nur noch höher, berechnet werden) noch ein kleiner Theil eines Prozentsatzes
zur Creirung des uöthigen Reservefonds hinzu kommt, so würde bei Pariemission das Geld sich
auf mindestens 4^°/» stellen. Diesen Zinsfuß muß eventuell der Empfänger zahlen. Will er
nun aus seinen Schuldverhältnissensich befreien, so kommt gegenwärtig zu dieseu 41/4 °/o die jähr¬
liche Amortisation; diese müßte womöglichin 25 bis 30 Iahreu beendigt sein; denn man rechnet
durchschnittlichdie unveränderte Zeitdauer des Besitzes auf eine solche Periode; wäre in diesem
Zeitraum eine Amortisation nicht vollendet, dann steht zu erwarten, daß Erbtheilungen oder sonstige
Komplikationen:c. :c. eintreten, die neue Amortisationen zu den alten treten lassen. Die Periode
von 25 bis 30 Jahren ist auch aus einem andern Grunde als die wünschenswertheGrenze zu
bezeichnen; denn dann existirt die Möglichkeit,daß vielleicht noch eine Zeit eintritt, in welcher der
Eigenthümer sich des besseren Zustandes erfreuen und den Lohn anstrengender Arbeit genießen
dürfte. Um bei 4'/4°/o in 28 Jahren eine Tilgung eintreten zu lassen, ist eine Amortisationsquote
von 2°/» pro Jahr nöthig. Der Grundbesitzermüßte also außer den für sich und feine Familie
nothwendigen Lebensbedürfnissen,Steuern, Erziehungsgeldern,Verschleiß:c. baar in jedem Jahr
6'/4 bis 6'/2°/u erübrigen; selbst wenn keine Unglücksfälle eintreten, ist dies thatsächlich eine
Unmöglichkeit.

Nicht mit Unrecht kann man dieser Ausführung entgegenhalten,
1. daß eine Befreiung doch nicht immer vollständig eintreten müsse, und ein ganz

schuldenfreierImmobilarbesitz zu hinterlassensei,
2. daß die Schuldenlast nicht dem Werthe der Liegenschaftgleich stehe.

Beides ist richtig. Allein der fleißigsteAckerwirth wird kaum ohne Berechnungdes Verschleißes,
der Steuern, der Erziehungsgelder,Kleider und Alimentation so viel aus dein Ackerguterzielen,
um 5°/o des sich auf ^ oder '/2 des Werthes belaufenden Schuloenkapitals zu zahlen. Wenn
ein Ackergut von 30 000 M., mit einem Kapital von 15 000 M. belastet ist, so ist es kaum
denkbar, daß der Ackerwirth mit seiner Familie von dem Ertragnis; lebt und außerdem 6'/«°/»
von 15 000 M. ----- 975 M. oder 5°/« ----- 750 M. jährlich erübrigt.

Es wird daher die Provinzial-Hülfskasse zu andern Mitteln behufs Erreichung ihres
Zweckes ihre Zuflucht nehmen, und dahin ihr Augeumerkrichten müssen, daß sie den Zinsfuß noch
niedriger stelle und die thunlichstkleinste Amortisationsrate annehme. Aus ihren eigenen Mitteln
wird sie kaum dazu in der Lage sein. Wenn sie in der Lage wäre, das Geld zu 4"/« herzugeben,
so würde bei einer Amortisation von

>/,°/u die Tilgung in 57 Jahren
1°/° „ ,, „ 42 „
2°/« „ „ „ 29 „

erfolgen.
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Wenn sich der Zinsfuß auf 3'/«°/« stellt, so würde bei einer Amortisation von
l/2"/« die Tilgung in 61 Jahren
1°/° ,, „ „ 44 „
- /n „ ,/ /, 30 „

erfolgen.
Hierbei ist immerhin angenommen, daß diejenigen Papiere, welche die Pruvinzial-Hülfslaffr

zur Beschaffungdes Geldes emittirt, auch zum Nominalwerth verwerthet werden. Wenn, wie dies
bei einer etwaigen Emission von 3 '/2 "/»igen Obligationen der Fall ist, diese nicht zu pari emittirt
werden tonnen, so würde dies schon bei 7°/« Koursdifferenz(zwischen dem Emissionskoursund
dem Nominalwert!), also wenn zu 03°/° emittirt wird) ohne Berechnung der Verwaltungsgebühren
und des Zuschusses zu dem Reservefonds eine fernere Amortifationszeit

bei 3'/«°/» Zinsen und ^/2°/° Amortisation von 20 Jahren
1°/° „ „ 9 „
2°/° „ „ 4 „

erheischen, welche zu der obigen Zeit hinzutritt.
In der Wirkung mutz und würde sich auch die Emission von 3'/2°/° und 4°/»igen Obli¬

gationen gleich bleiben und eine kaum nennenswertheBonifikation dem Darlehnsnehmer nur durch
den etwa erzielten Koursgewinn zufließen.

Eine Amortisationvon '/2°/° dürfte nach dem oben Gefugten auch nur aus dem Gesichts¬
punkte zu empfehlen fein, daß der Schuldner, nachdem er eine bestimmteQuote feiner Schuld
amortisirt, nunmehr den Rest in eine feste Schuld verwandeln kann, deren Zinsen zu tragen er
im Stande ist. Es soll nicht verkannt werden, daß hierbei sich immerhin die Schwierigkeitergibt,
die Amortisation der Nheinprovinz-Obligationen in Einklang zu bringen mit den in geringerem
Prozentsatz, also nach längerer Zeit, zurückstießenden Raten der gegebenenDarlehen.

Nach der genauestenBerechnung und der mannigfaltigsten Gegenüberstellungder Zahlen-
gruppirungen ist der Provinzial-Verwaltungsrath von der Ueberzeugunggetragen, daß, wenn die
Hülfskassein der von dem Provinzial-Landtage gewalltenWeise nutzbringendthätig sein soll, eine
Subvention von anderer Seite hinzutreten muß. Eine solche Subvention ist für die kleinen
Grundbesitzerund ihre finanzielle Lage eine unbedingte Nothwendigkeit.

Dieselbe wird in erster Linie vom Staate erbeten.
Zu ähnlichen Zwecken, Hebung des Grundkredits, Befreien der Grundbesitzer aus den

Händen der Wucherer, und von nicht zu erschwingenden Zinsenlasten ist schon eine solche von der
KöniglichenNegierung bei gleicher Veranlassung bewilligt, und so ist der Provinzial-Hülfstafse der
Provinz Schlesien behufs Erweiterung derfelben zu einen: Kreditinstitut (siehe Bericht pro 1882
paß. 652, pro 1881 Mg-. 1074—107?) von der KöniglichenNegieruug ein Darlehn von einer
Million Mark auf 20 Jahre zinsfrei hergegebenworden.

Die Staatsregierung ist in der Lage, ohne eine neue Geldbewilligung veranlassen zu
müssen,der Nheinprovinz eine ähnliche Unterstützung zukommen zu lassen und zwar vermittelst
derjenigen Beträge, welche 1883 zur Liuderung der Noth der Ueberschwemmtenbewilligt sind.
Nach dem Gefetze vom 21. Januar 1883 sind der Nheinprovinz 3 Million Mark und zwar
1 200 000 M. ohne Auflage der Mckgewähr, der Nest theils als verzinsliche, theils als unver¬
zinslicheDarlehen, die meist mit 3"/» verzinslichwaren, überwiesen. Diese Darlehen, soweit sie
nicht a lonäs psräu gegeben, der Nheinprovinz behufs Einziehung zu überweifen und die
Provinz 20 Jahre in dem zinsfreien Genuß der eingezogenen Gelder zu belassen, wird zu erbitten
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sein, und dürfte diese Bitte n,n so mehr ans Erfüllung rechnenkönnen, als die Rheinprovinz
selbst die Gelder einzieht, und soweit dieselben eingezogen sind, nach 20 Jahren wieder an die
Königliche Regierung abführt.

Wird eine solche Vorlage bewilligt, so kann das erweiterte Institut seineu Zweck voll¬
kommenerfülle»,,und nicht nur ein Fortvegetiren der belastetenGrundbesitzer, sondern eine Auf¬
besserung ihrer Lage bewirken.

II.

Zur Motivirung der einzelnen Abänderungen gestattet sich der Provinzial-Verwaltungsrath
Folgendes anzuführen.

llä ß. 1. Der Znsatz, daß die von der Provinzial - Hülfskasse zu entfaltende Thätigkeit
auch auf die Hebung des Grundkredits im Allgemeinen gerichtet sein soll, ist nothwendig, um
den §. 1 mit dem veränderten H. 9 in Uebereinstimmungzu bringen.

aü §. 4. Die Veränderung ist nothwendig einmal, weil schon zwei Emissionen statt¬
gefunden, sodann weil, wie in den allgemeinenNemerkuugengesagt, vielleicht noch mehrere zur
Ausführung kommen.

aä §. 6. Die Bestimmung des ß. 6 „dah der Provinzial - Hülfskassc uutersagt ist,
Gelder von Privatpersonen als Depositen anzunehmen", bedarf einer Abänderung, insonderheit
niit Bezng auf die Grundbesitzer,welche mit der Hülfskasse in Verbinduug stehen. Wenn solche
Grundbesitzer theils in kleineren Beträgen ihr Verdienst uud Einnahmen gesammelt, theils in
größeren Summen Gelder erhalten haben, so dürfte es zu vermeiden sein, dieselben zu zwingen,
die Gelder bis zn dem Tage, an welchem sie ihre Zinsen oder Annuitäten zu zahlen haben, bei
einem Bankhause zu hinterlegen, und so die genügen Zinsen noch durch Abzug für Provision
gekürzt zu sehen, oder, was noch mehr und bei sehr vielen vollständig zu vermeiden ist, die
Gelder bei sich rentlos uud zur fortwährenden eigenen Verfügung und zur Verfügung der
Familie liegen zu haben. Hinzu kommt, daß an dem Stichtage die Depositen nebst den festzu¬
setzenden Zinsen mit den zu leistendenZahlungen verrechnet,und der Ueberschuß, falls er gering
ist, zurückgezahlt, falls er bedeutendist, als ferneres Deposituni behalten werden kann.

Durch eine solche Transaktion werden dem Schuldner Kosten gespart, und es geht dem¬
selben kein Tag Zinsen verloren; sonst hätte er das Geld bei der einen Stelle zu kündigen, jedenfalls
von dort wegzunehmen, uud der Hülfstasse zu überbringen oder zuzusenden. Der direkte uud
indirekte Vortheil dürfte nicht zu unterschätzen sein.

Durch die Aunahme solcher Depositen würde auch nicht in den Wirkungstreis der Rcnff-
eisen'schen Vereine oder der kleinerenVorschuß-und Kredit-Vereine (eingetr. Geu.) eingegriffen
werden; wiederholt haben sich diese über de» zn starkeil Zufluß an Geld beschwert und wollen
auch in Annahme und Verwerthung größerer Depositen das Feld ihrer Thätigkeit nicht suchen.

Das Statnt der Provinzial-Hülfstasse sieht selbst Fälle vor, in welchen sie mit dritten
in laufendeRechnungtritt (§. 22^), und andererseitsdürfte nach bestehender Praxis und Iudikatur
eine zur Sicherheit eines gewährten Kredites, z. V. eines nach Belieben bis zu einer bestimmten
Höhe abzunehmendenDarlehens, gewährte Hypotheknur aus den, Gesichtspunkte eines Depositums
gültig erscheinen.

Der in dem §. 6 gemachte Unterschied zwischen Puvillengeldcrnund Depositenvon Privat¬
personen ist auch an sich nicht ganz korrekt, da die Pupillengelder nicht vom Gericht verwalte
und hinterlegt werden.

ß*
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Durch die Annahme solcher Depositen würde allerdings die Thätigkeit der Provinzial-
Hülfstafse eine mühsamere werden; allein diese Arbeit ist nicht so schwer, daß sie nicht zu über¬
wältigen und der Vortheil, der insbesonderePersonen, mit welchen ein Verkehr besteht, erzeigt
wird, diesen nicht zuzuwenden wäre. Dadurch, daß keine Verpflichtungzur Annahme, also ein
Recht zur Ablehnung existirt, würde die Hülfskasseaber auch in die Lage gesetzt, jede Ueberfülle
an Geld und Arbeit zu vermeiden, und zu verhindern, mit Personen, die ihr nicht passen, in
Verbindung zu treten. Es erscheint auch erforderlich,die Beiträge «.ä ruininiuin aus demselben
Grunde zu fixiren, sowie auch, um eine Einnahme in die Sphäre der obengenannten Institute zu
vermeiden.

»ä §. 8. Da die Amtsblätter, insbesondereauf dem Lande, nicht gehalten und gelesen
werden, so erscheint es zweckdienlich, die Bekanntmachungennicht nothwendiger Weise durch diese
Blätter geschehen zu lassen, sondern durch solche, welche denjenigen Leserkreis haben, in welchem
gewirkt werden soll. Wie der Inhalt der Bekanntmachungen,so ist auch die Wahl der desfallsigen
Blätter dem Provinzial-Verwaltungsrath anheimzustellen.

n,ä §. 9. Die Veränderung des H. 9 enthält die von dem 29. Provinzial-Landtag an¬
gestrebteund in den allgemeinenBemerkungenbesprochene Erweiterung. Während nach dem alten
Statut nur in zwei scharf fixirten Fällen die Hergabe des Darlehns an Private statthaft war, ist
eine solche Hergabe nunmehr im Allgemeinengestattet. Wenn in den« abgeändertenParagraphen,
der sich auch soviel wie möglich dem Wortlaute nach an die früheren Bestimmungen anschließt,
diese beiden Fälle des alten Statuts erwähnt werden, so ist dies einestheils exemplitativer Weise
geschehen, wie das Wort „insbesondere" anzeigt, und anderntheils soll hierdurch der Prouinzial-
Hülfskasse immerhin eine Richtschnur und zugleich ein Mittel gegeben werden, nicht passende
Gesucheabzulehnen. Bei Erwähnung des zweiten Falles, der „die Erhaltung eines ererbten Grund¬
besitzes in der Familie zur Abfindung der Geschwister und Mitbetheiligten" zum Gegenstände
hatte, ist der Wortlaut dem Nachtrags-Statut der schlesischenHülfskasse entlehnt worden, insbe¬
sondere ist die Erhaltung im Grundbesitz im Allgemeinen das nunmehr insbesondere ange¬
strebte Ziel.

«,ä §. 12. Hand in Hand mit der durch die Veränderung des §. 9 erzielten Erweiterung
muh auch die Möglichkeit,Sicherheit zu geben, vergrößert werden. In dieser Beziehung soll zu¬
nächst, was die Hnpothekenstellunganlangt, es bei der Regel verbleiben, eine Abschätzung in der
nach der bisherigen Bestimmung vorgesehenenWeise vorzunehmen; zur Vermeidung der hierdurch
entstehenden bedeutenden Kosten soll der Direktion bei ländlichen Liegenschaftendie Befugnih
gegeben werden, von einer folchen abzusehen,falls die Veleihuugsgrenzesich innerhalb des 25 fachen
Katastral-Reinertrags befindet. Der 20fache Katastral-Reinertrag ist hinsichtlich der Grundstücke
in der'Nheinprouinz erfahrungsgemäß zu gering gegriffen. Da bei Wäldern und Weinbergen
das alte Statut jeden Anhalt vermissen läßt, fo ist bei biefen die Beleihungsgrenze auf die Hälfte
des ermittelten Werthes angenommen.

Falls die Sicherheit durch Verpfändung von Werthpapieren gewährt werden soll, so bleibt
es bei der früheren Bestimmung; da aber Fälle eintreten können, in welchen auch Wertpapiere
zu beleihen sind, welche nicht in dem §. 39 der Vdsch.-O. erwähnt sind, so ist ganz aus¬
nahmsweise und nur bei schärfsterPrüfung der Sicherheit eine folche Beleihung nach Geneh¬
migung des Kuratoriums statthaft. Diefc Werthpapiere werden nur als Ergänzungsmittel für
Realsicherheitund für die durch Hypothek oder durch Verpfändung von pupillarischsicheren Papieren
bewirkteSicherheit gedacht, falls die anderen Sicherheiten die Beleihungsgrenze nicht erreichen.
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Selbstredend ist, daß die sogen. Industriepapiere ausgeschlossen bleiben. Sodann ist der Zusatz
gemacht, dessen Begründung sich von selbst versteht, daß bei Niedergehen des börsengängigen
Kourswerthes, so daß mehr wie ?5°/° beliehen sind, dieser Netrag ergänzt werden muh.

Neben der Verhypothecirung der Immobilien und Verpfändung der Werthpapiere dürfte
auch eine Ergänzung diefer beiden Sicherheitsarten untereinander, sodann durch eine Solidar-
bürgschaft angezeigt sein. Die Erfahrung hat gezeigt, daß schon jetzt diese beiden Ergänzungen
kaum zu umgehen sind, und die Nothwendigkeitwird sich bei der Erweiterung der Thätigkeit der
Hülfskasse namentlich in dem Gebiete des rheinischenRechtes um so mehr herausstellen. Daß
nur ausnahmsweise statt des Nealkredites und nur zur Ergänzung desselben auf den Perfonalkredit
zurückzugehen ist, versteht sich von selbst.

aä §. 21 und 32. Bei der Erweiterung der Thätigkeit der Provinzial-Hülfskasse ist
die Möglichkeitnicht ausgeschlossen, die Veamtenzahl, insbesondereder Stellvertretung, vergrößern
zu müssen.

«r. 4.

Düsseldorf, den 2. Dezember 1884.

Referat,
betreffend

die Etats für die nächste Etatsperiode.

Der 29. Provinzial-Landtag (Verhandlungen Seite 47) hat in der Plenar-Sitzung vom
11. Dezember 1883 bei Genehmigung des Haupt-Etats für das Etatsjahr vom 1. April 1884
bis 31. März 1885 bestimmt:

„daß die sämmtlichenjetzt pro 1884/85,genehmigten Etats auch noch für ein weiteres
Jahr gelten sollen, im Falle der Provinzial-Landtag im nächsten Jahre nicht Aller¬
höchst einberufen werden sollte."

Der Zeitpunkt der Einberufung des 30. Prouinzial-Landtags ist erst vor Kurzem bekannt
geworden, fo daß es unmöglichwar, die umfangreichenArbeiten neuer Etats-Aufstellungenrecht¬
zeitig fertig zu stellen. Außerdem waren die umfangreichenVorarbeiten zur Begutachtung der
dem berufenen Provinzial-Landtage vorgelegten hochwichtigen Gesetz-Entwürfe,betreffend:

1. die Zusammenlegungder Grundstückeim Bezirke des ehemaligen Apvellationsgerichts-
hofes zu Köln und

2. die Veräußerung und hypothekarische Belastung von Grundstückenim Geltungsbereiche
des RheinischenRechts,

zu erledigen.
Andererseits sind auch die für die Etats-Aufstellung pro 1884/85 maßgebend gewesenen

Verhältnisse im Wesentlichendieselben geblieben und konnte auch aus diesem Grunde von der
Aufstellungneuer Etats abgesehen werden.
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Endlich würde auch dem Provinzial-Landtage neben den vorliegenden wichtigen Gefetzes-
Entwürfen wohl keine Zeit zu einer detaillirten Etatsberathung wahrend der kurzen Session des
Provinzial-Landtages gebliebensein.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich daher zu beantragen:
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen, daß nunmehr die sämmtlichen
pro 1884/85 genehmigtenEtats auch für das Jahr 1885/86, beziehentlich bis zum
Zusammentrittedes nächsten ordentlichen Provinzial-Landtages, in Geltung bleiben sollen."

Der Promnzial°Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

Nr. 5.

Referat
an den Provinzial-Landtag,

botreffend

die Bewilligungeines jährlichen Zuschussesvon 12 000 M. zu den Iahreseintunften
des Vereins zur Beförderungdes Taubstummenunterrichts in Köln.

Der Vorstand des Vereins zur Beförderung des Taubstummenunterrichts in Köln hat
mittelst Eingabe vom 2. Dezember cr. an den rheinischenProvinzial-Landtag ein Gesuch gerichtet
um Gewährung eines dauernden Zuschusses vou ca. 15 000 M. oder unter Belassung der jetzt
unter bestimmtenVereinbarungen zugewendeten3600 M. eines weiterenZuschusses von 12 000 M.
pro Jahr.

Zur Begründung dieses Gesuches wird ausgeführt, daß die von dem vorerwähnten
Vereine ins Leben gerufene Taubstummenschulein Köln mit 7 Klassenund 83 Zöglingen sich in
einem von der Stadt Köln seit mehr als 50 Jahren unentgeltlichüberlassenenGebäude befinde,
welches für die dermaligen Bedürfnisse in keiner Weise mehr ausreiche. Beispielsweise würden
mehrere Klaffen in einem Zimmer unterrichtet, der Bauzustand des Hauses genüge den Anforde¬
rungen, welche bezüglich Licht und Trockenheitan Schulräume gestelltwerden müßten, in mannig¬
facher Hinsicht nicht mehr und sei endlich auch das Gebäude dein Vereine nur unter dem Vor¬
behalt jederzeitigerKündigung Seitens der Stadt Köln überlassenworden. Der Verein sei daher
umsomehr gezwungenan die Errichtung eines neuen und geeigneten Schulgebäudes heranzutreten,
als auch die unmittelbar uorgefetzte Behörde, das Provinzial-Schultollegium in Koblenz, eine
desfallsigeAufforderung an den Verein habe ergehen lassen.

Die Mittel zur Errichtung dieses Schulgebäudes beabsichtigeder Verein aus eigenen
Mitteln herzugeben,könne dies aber nur thun, wenn die hierdurch verminderten Icchreseinkünfte
in anderer Weife dem Vereine erfetzt würden.
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Es wird sodann weiter angeführt, daß es im allseitigen Interesse läge, den drückenden
Uebelständenin möglichstkurzer Zeit abzuhelfen,sowie daß ferner augenblicklich ein zu den Zwecken
geeignetesTerrain in Aussicht stehe, welches jeden Tag anderweitig vergeben werden tonnte.

Der Provinzial-Verwaltungsrath erachtet es der Billigkeit entsprechend, die Bestrebungen
des Vereins thatkräftig zu unterstützen.

In den 8 Taubstummenschulender Rheinprovinz werden znr Zeit 564 Zöglinge unter¬
richtet, von welchen30? auf die provinzialständifchen Taubstummenanstalten, 11? auf die grö'hten-
theils mit Zuschüssenaus Provinzialmitteln unterhaltenen Schulen in Elberfeld und Essen und
der Rest auf die beiden Vereinsfchnlen in Aachen und Köln entfallen; die Schule in letzterer
Stadt zählt 82 Zöglinge. — Der Prouinzialverband zahlt zu den Kosten der Unterhaltung der
Vereinsschulein Köln jährlich 3600 M. Auf diefem Betrage lastet als Gegenleistungdes Vereins
die Verpflichtung, 15 Zöglinge unter Gewährleistung vollständig freier Verpflegung am Unterrichte
unentgeltlichTheil nehmen zu lassen. Da nun die Kosten des Unterhalts dieser 15 Zöglinge
allein den Netrag von 3600 M. übersteigen, so dürfte es umsomehr den Anforderungen der
Billigkeit entsprechen,dem Vereine eine namhafte Unterstützungzu zubilligen, als derselbe wesentlich
zur Förderung des Taubstummen-Unterrichtsseit mehr als 50 Jahren beigetragen hat, und beim
Aufhören der Thätigkeit des gedachtenVereins die Nothwendigkeithervortreten würde, eine neue
Taubstummenschuleauf öffentliche Kosten zu errichten.

Andrerseits glaubt jedoch der Provinzial-Verwaltungsrath dem Provinzial-Landtage die
Bewilligung des beantragten Zuschusses nur unter bestimmten Voraussetzungenempfehlenzu dürfen.

Zunächst kann nach Ansicht des Provinzial-Verwaltungsraths die Bewilligung der Zeit
nach nicht eine unbeschränktesein, vielmehr muß eine bestimmte Zeitdauer in's Auge gefaßt
werden, für welche der Provinzial-Verband eine solche Verpflichtungübernimmt, und nach deren
Ablauf die Bewilligung ihr Ende erreichen foll. Als einen solchen Zeitabschnitt hält der Provinzial-
Verwaltungsrath die Zeitdauer von 12 Jahren für ausreichend und beantragt demgemäß über
eine größere Anzahl von Jahren die Bewilligung nicht auszudehnen.

Sodann geht der Provinzial-Verwaltungsrath von der Ansicht aus, daß eine vertragliche
Vereinbarung mit dem Vorstande des Vereins vorerst darüber herbeizuführenfei, in welcher Weife
dem Provinzial-Verbande ein gewissesAufsichtsrecht über die Schule einzuräumen, fowie auch zu
verhindern fei, daß die Vereinsfchule sich iu ihre» inneren Einrichtungen all zu sehr von den
diesseitigenprouinzialständischenSchulen in Zukuuft eutferne.

Endlich dürfte darauf Bedacht zu nehmen fein, daß für die gewährte Subvention der
Unterricht wie die Pflege einer entsprechenden Anzahl Taubstummer sicher gestellt werde.

Die genauere Präzisirung dieser Bedingungen wird Gegenstand von Verhandlungen sein
müssen, die mit Rücksicht auf die Kürze der Zeit nicht eingeleitet werden konnten.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt demnach:
„Der hohe Landtag wolle dem Vorstande der Vereins-Tanbstummenschulein Köln zu
seinen Iahreseinkünften einen ferneren jährlichen Zufchuß von 12 000 M. auf die
Dauer von 12 Jahren bewilligen und den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen,
die näheren Bedingungen,unter denen diefe Bewilligungerfolgt, vertraglich festzustellen."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Lllndtags-Marschall.
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Nr. tt.
Düsseldorf, den ?. November 188^.

Referat
des Provinzial-Verwaltuugsraths

über die Frage: Wer zur Vornahme der Räumungsarbeiten des Nierskanals und der
Reparaturen der Schleuse» an demselben verpflichtet ist.

Am 16. August 1881 beantragte die Königliche Negierung zu Düsseldorf die Bewilligung
einer Beihülfe von 39 192 M., hierunter 7500 M. zur Wiederherstellung des Niers-Kanals,
welchervon Geldern direkt zur Maas das Hochwasser ableitet.

Die KöniglicheNegierung führte aus, daß dieser Kanal von eminenter Bedeutung für
die Abwendung der wiederkehrendenUeberfluthungen fei und daß die Herstellung und dauernde
Erhaltung eine Lebensfrage für die Grundbesitzer darstelle; dabei ging sie von der Ansicht
aus, daß die Adjacenten der Niers von Geldern abwärts zur Näumung des Nierskanals
verpflichtetfeien.

Der 27. Nheinifche Provinzial-Landtag bewilligte in feiner Sitzung vom 23. November 1881
die obigen Beihülfen. Am 21. Dezember 1881 theilte die KöniglicheRegierung zu Düsfeldorf
mit, daß es

„fehr zweckdienlich und förderlich für eine fchleunige Vollendung der gefammten
Melioration sei, die gefammten Kosten des Niers-Kanals und der Schleuse, die sich
auf 15—20 000 M. belaufen würden, mit Rücksichtauf den gleichartigenNutzen
diefer Anlage für das ganze in Betracht kommende Gebiet aus der Bewilligungsfumme
von 39 192 M. komvenfatorifchvorweg zu entnehmen, da hierdurch langwierige und
unliebsame Verhandlungen resp. Exekutionen bei Umlage und Aufbringung des über
7500 M. hinausgehenden Bedarfs der Kanal- und Schleufenkostenerspart werden
würden".

Der Provinzial-Verwaltungsrath erklärte auf das Schreiben, daß über die beantragte
Modifikation der Provinzial-Landtag zu beschließenhabe. Unter Aufrechthaltung des von dem
Provinzial-Landtage eingenommenenStandpunktes wurden auf die obigen 7500 M. 3000 M.
laut Verfügung vom 22. April 1882 ausbezahlt. Bei Gelegenheit der Aeußerung über ver¬
schiedene Beschwerden,in welchendie Adjacenten ihre Verpflichtungnegirten, erklärte die Königliche
Negierung, daß sie an der Ansicht festhalte, die Adjacenten und nicht sie selbst sei zur Herstellung
des Niers-Kanals und der Schleuse verpflichtet, während die Adjacenten die entgegengesetzte
Ansichtvertraten.

Der 28. Provinzial-Landtag hielt am 15. Dezember 1882 seinen früheren Beschluß in
vollem Umfange aufrecht und erklärte die gegenüberstehendenanderen Beschwerdenbetreffenden
Anträge der KöniglichenNegierung und der Niersbeerbten für erledigt.
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Nachdemam 24. Juni 1883 die Königliche Negierung mitgetheilt, daß sie sich über die
obigen 7500 M. weitere Mittheilungen einstweilenvorbehalten müsse, beschloß der 29. Nheinische
Provinzial-Landtllg in seiner Sitzung vom 7. Dezember 1883 im Anschlußan eine Petition der
Niersbeerbten:

„In Erwägung, daß die Instandsetzung des Niers-Kanals und der Kanalschleuse durch
die sich entgegenstehenden Anschauungen über die Räumungspflicht in Frage gestellt
ist, daß aber der KöniglichenNegierung für diesen Zweck schon 3000 M. überwiesen
worden sind, daß also darüber keine Gewißheitbesteht, ob die schon überwiesene Summe
im Sinne der Bewilligung verwendet ist, daß es feiner ebenso ungewiß ist, ob der
noch restirende Betrag von 4500 M. eine Verwendung finden könne, daß es aber
sowohl mit Rücksichtauf das Landeskultur-Interesse als auch auf die theils schon
ausgezahlte, theils noch zu zahlende Bewilligung im hohen Interesse der prouinzial-
ständischen Vertretung liegt, die die Näumungspflicht des Nierskanals berührende
Rechtsfrage gelöst zu sehen:

den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, erwähnte Rechtsfrage in geeig¬
neter Weise in Untersuchung zu ziehen und hierüber dein nächstenProvinzial-
Landtage Bericht zu erstatten."

Auf eine Anfrage des Landes-Direktorserklärte die Königliche Negierungam 22. Januar 1884,
daß von den gezahlten 3000 M. nur 936 M. 55 Pf. zu Vorarbeite,: verausgabt worden, daß
anderweitige Arbeiten nicht ausgeführt, daß die Fortsetzung auch nicht beabsichtigt werde, weil die
dauernde Unterhaltung des Niers-Kanals (nach dessen Wiederherstellungmit Hülfe des Zuschusses
von 7500 M. und einer Staatshülfe) mittelst einer Genossenschaft zu sichern,an dem Widerstände
der Interessenten gescheitert sei, daß auf die Zahlung der 4500 M. zur Zeit verzichtet und der
Nest der 3000 M. — 936 M. 55 Pf. ---.2063 M. 45 Pf. einstweilen zurückerstattet werde.
Diese Summe wurde auch abgeführt, sowie auch nachträglich ein Betrag von 10 M. 44 Pf.

Die Königliche Negierung stützt ihre Ansicht,daß die Interessenten die Verpflichteten seien:
1. auf die Bestimmung der Niers-Ordnuug vom 6. März 1769, ß. 8.
2. auf die Entstehungsgefchichteund insbefondere den Erlaß vom 17. April 1806.
3. auf das Gesetz vom 14. üorea! XI.

I.

Daß die reuidirte Niersordnung vom 6. März 1769, welche die frühern Bestimmungen
(z> N. die Rechte van der Niersse vom Margarethentage 1487, Verordnung vom 16. September
1796 :c.) aufhob, auch heute noch Gefetzeskrafthat, kann nicht bezweifelt werden und ist durch
die Intermediär-Gesetzgebung sowie die Iudikatur (Nhcin. Archiv Band XXXVI. 1. 209)
anerkannt. Der H. 8 der Niersordnung setzt fest, daß diefelben Bestimmungen, welche die Näu-
mung und Fegung der Niers betreffen, auch auf die „sämmtlichenZwang- und Ncben-Gräben,
welche noch wirklich sind und vorhin gewesen" auszudehnenseien, m. a. W., daß

„alle an die Niers anschießendeBeerbte, ungleichen diejenigen, welche mit denen
Überschwemmungenbetroffen werden, bis dahin Wir ein Anderes zu verordnen aller-
gnädigst gutfinden, pro Lata in denen Kosten beitragen :c."

Schon vor der Niersordnung vom 6. März 1769 waren verschiedene Grabenordnungen
u- A. am 9. November 1717, 17. Oktober 1726 (publizirt in Geldern 10. November 1726)
erlassen,welche die Räumung der Graben zum Gegenstande hatten. Nachdemdie Niersordnung
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vom 6. März 1769 in Kraft getreten, wurde ebenfüll« eine nene Grabenordnung am 16. April 1769
erlassen, welche bestimmt:

„§. 1. daß alle vorhin gewesene fowohl Haupt- als Zng- und kleine Graben, welche
sich entweder versandet, verschlennnt oder zugewachsen sind, sodann die andern Bäche
und Veecken oder sonstige Wasserleitungen als die kleine Niers, Fleuch, Nette und der¬
gleichen vor Ende Oktober dieses Wahres bei Strafe von 5 Neichsthalern von jedem
Einwohner, welcher dazu gehalten, in der vorigen Breite und Tiefe gänzlich :e.
geräumt."

„ß. 2. daß an allen niedrigen Orten es feien Felder, Wiesen und Brüche oder
Gehültze und Gemeinheiten, wie sie Nahmen haben mögen, wo auch vormals keine
Graben gewesen oder keine mehr zu finden sind nnd das Wasser keinen Abfluß hat,
sondern zum Nachtheil des Eigeners und der Nachbahren versinken mühte und die
Gründe dadurch versaumeten, bei gleichmäßiger Strafe von 5 Neichsthalern innerhalb
vorbestimmter Zeit, neue Graben gezogen und beständig unterhalten werden."

„H. 8. Muß ein jeder Eigener oder ingleichen in denen Gemeinheitsgründen die
zur Gemeinheit berechtigten nach einer proportionirlichen Vcrtheilnng, wie selbige
untereinander sich deshalb vereinigt haben, alle dnrch ihre Gründe vorhingcwescne —
und ferner erforderte Grabens auf ihre privatim Kosten selbst anfertigen
und unterhalten lassen; hingegen der Hauptgraben, Wasserleitungen, Bächen
oder Veecken, worin alle Grabens, so groß und klein sie find, von dieser Gegend
auslehren, auf gemeinschaftliche Kosten unterhalten werden."

Es kann nun wohl nicht gut bezweifelt werden, daß der gegenwärtig streitige Nierskanal
gar nicht unter den §. 8 der Niersordnung fällt und weder zu den Neben- noch Zwanggräben
gehört, welche allein in dem ß. 8 der Niersordnung, erwähnt sind.

1. Nach den Verhandlungen, welche dem Niersreglement sowie der Grabenordnung vor¬
hergehen, sind nämlich unter Nebengräben diejenigen zu verstehen, welche den im Z. 2 der
Grabenordnung angegebenen Zweck haben, und eine Kultivirung beziehungsweise Entwässerung der
dort gelegenen sumpfigen Terrains durch Ableiten des Wassers direkt und indirekt in die Niers
herbeiführen sollen. Zur Zeit der spanischen Herrschaft war von Seiten der Aufsichtsbehörde auf
die Beobachtung der früher gehandhabtcn Neinhaltung der zur Entwäfscruug des dortigen Land-
distrittes dienenden Graben nicht strenge gehalten und konnte wegen der damaligen kriegerischen
Zustände nicht gehalten werden, so daß wie die Urkunden ergeben, diese Gräben ganz verschwunden,
überwuchert, eingestürzt und an den Ausflüssen verschlammt waren. Erst nach dem Utrcchter
Frieden beeilte sich die Behörde, welche nunmehr von der Königlich Prcusiischen Krone ressortirte,
diese Gräben zu schützen und die Kultivirung zu fördern. Dies zu erreichen, war der ausfchlichliche
Zweck der Nebengräben; es geht dies unverkennbar auch aus dem Wortlaut des §. 2 1. o. und der
Verbindung des §. 2 mit §. 1 nnd H. 8 hervor.

2. Was die erwähnte Bezeichnung „Zwangsgraben" anlangt, fo hat der von den
Königlich Preußischen, Ehurfürstlich Kölnischen und Ehur-Pfälzischen und Iülichschen Kommissarien
am 25. August 1766 verfaßte, am 2. Mai 1768 eingereichte Entwurf zur Niersordnung in feinem
8. 4 die dem jetzigen §. 8 entsprechende Bestimmung, jedoch ohne Bezeichnung Zwangsgraben.

„8- 4. Alle Neben-Gräben, die noch sind und vorhin gewesen, sollen bis auf das
Grundbette der Niers angctiefet und beständig offen gehalten werden, fo wie solche
hierunter ihrer Lage und Breite nach pnnetatim beschrieben sind."
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Es dürste nun der streitige Nierskanal ebenwenig unter die in dem ß. 8 der Niersordnung
zusätzlich angeführte BezeichnungIwangsgraben zu subsumnen sem.

NunäM wird darauf aufmerksam gemacht, dah ebenso wemg wre der Entwurf zur

Niersordnn 2n Au^ruck wan graben" enthält, dies auch in den zitirten P^ap^
spätern Grabenordnung der Fall ist. Vielleicht könnte man unter ^"g^m ^n
Nebengräben verstehen, zu deren Herstellungim «"hschaftttchm Interesse behufs Entva^M
Angre zenden ge wungen werden konnten (8- 2 der Grabenordnung). Es schemt d«s edoch mch
den thatsächlichen UnMnden zu entsprechenund man geht wohl mcht stA, wenn man u te
Zwangg ab n eine ganz besondere Kategorievon Gräben, namttch d^emgen fraben versteht w^che
an den Schleusen Wehren und Stauwerken der Mühlen errichtet fmd, nm ber großem Wasserstand

verhüten und die Schädlichkeit^r Stauungsanlagen zu v
Dahin scheint auch der §. 1U des Entwurfes zu zielen, m welchem folche Graben (nn Gegensatz
zu der im " 4 gebrauten BezeichnungNebengräben) einzeln aufgeführt fmd und zwar ftndet
sich die Bemerkung bei denselbenwie folgt:-

a. bei dem Graben am Peelloch, Cameral-Mühle, welcher in der Nrersordnung §. 4
befchrieben wird: „Um auch den Abfluß des Wassers so mel mehr zu befördern und
die anliegenden Gründe von der Ueberfchwemmungzu befreien rst gutgefunden und
Chur-Eolln- und Iülichfcher Seits versprochenworden die alte Nrers oder den Ehur-
Cüllnischer Seits so genannten Zwanggraben auf 12 Fuß in Brette zu räumen
und fernerhin beständig offen zu halten,

d eine aleiche Bestimmung findet sich hinsichtlich der Odt-Muhle,
o' ebenso zm Abführung de! Wassers oberhalb der Mülhauser Mühle durch den sogen.

ä 333"^ WacbendonterMühle findet sich die Bemerkung: „die Schleusen haben
nur 8? Fuß Ofnung, da aber oberhalb derselben das sogenannte Stentt zum
Zwangs graben dient, so muß folches «. :c."

Endlicb enthält der 8. 1 der Niersurdnung die Veftunmung:
Mch der Breite des Flusses müssendie Oeffnungen deren Mühlen, Archen und w

Zwanggraben in gemeldeterFrist eingerichtet«/"
eine Zusammenstellung,welche auf eine Niersordnuna fällt

Sckon hiernach scheint, daß der Nierstanal ,ncht unter den §. 8 der ^ e sormung fallt
da er nm ^ 8w ^ h t dem Wasser aus der Niers durch ein stärkeres Gefalle bezw. au
tünerem Wea einen b sseren Abflnh in die Maas zu verschaffenund dem ganzen Lande auf
^en Se3 d^Mers m,d nördlich und Mich des Kanals die Überschwemmungenfern zu
halten. Er ist weder Neben- noch Zwanggraben.*) . «„ ,

3 Jede! Zweifel wird gehoben durch die in allen Verordnungen wrederkehrenden Worte:
^nl^« ,1,1^ wirklichsind und vorhin gewefen".

Wi5 i^ selbst 'behauptet, ist der Nierskanal ^
m Angriff gnonmwn und besta.ld alfo 1769 noch gar nicht, ja er war nrcht euunal beabstchrgt-
wenigst ms ge diesseits bekannt gewordenenUrkunden auch mcht den geringsten Anhalt zu
einer gege e n Annahme, so daß also der Nierskanal mcht »ls zu den „wirklichsenden
oder vorhin gewesenen"Zwang- und Nebengräben gehörig gerechnet werden kann.

^ < ^- ««»« l«n»v> in dl>r dortigen Gellend beide Ausdrücke: Neben^ und

') Nach eingezogenen "gu« « »^u7h^ch "n ftuher ^wa bestandener Unterschied«erwischt.Zwanasqraben als qleichbedeutendbenutzt werden, ie«enfauo i)a>, ,^
7»
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Der H. ! der Grabenordnung spricht in Uebereinstimmungmit dem §. 8 der Niers-
urdnung „von allen vorhin gewesenen sowohl Haupt- als Zug- und kleine Gräben", und
über die neueu Gräben spricht der §. 2 der Grabenordnung, unter welche aus den oben angeführten
Gründen der Nierstanal nicht fallen kann.

II.

Wenn man auf die Entstehungsgeschichtedes Nierskanals zurückgreift, fo scheint die
Ansicht der Königlichen Regierung richtig zu sein, daß der Nierstanal erst 1770 projektirt,
und 1773 beendigt und die Kosten aus der Onraeds-Kasse (Onraad-Onraths-Kasse) bestritten
worden sind.

Wenn auch eine positiv beweisende Urkuude diesseits nicht bekannt geworden ist,"') so
scheint die Eingabe, welche von dem Lieutenant (späteren Kriegsrath) Heinius am 12. November
1773 eingereicht ist, keinen Zweifel zuzulassen, daß der Bau 1770 oder 1771 begonnen; denn
mit diesem Schreiben reicht er dem KöniglichenLandes-Administrations-Kollegiumdie theilweise
Berechnung der Kosten über „die Fertigung des Zuggrabens von der Niers in die Maas" ein,
und wurde die Verrechnungvon dem KöniglichenStcmpelkommissariusvorgenommen.

Der im Jahre 1773 fertig gestellteKanal wurde aber bald reparaturbedürftig, und
insbefonderescheinen die über denselbenführenden Brücken theils mangelhaft gewesen,theils von
dem Wasser sofort gelitten zu haben.

Schon im Dezember1773 stürzten 2 Brücken ein, deren Reparatur von dem Königlichen
Landes-Administrations-Kollegiumam 18. Dezember 1773 in Auftrag gegebenund deren Kosten
von dem Hofrath Poell am 18. Januar 1774 auf die Wegercparationskasseangewiesenwurden.

Am IN. Juni 1774 stürzte die Brücke am Hammer (welche in der Nähe des Ausflusses
des Kanals angebracht war) ein und in dem Ortsbesichtigungs-Prototollwird konstatirt:

„habe auch zugleich gesehen, wie das ohngefähr von der Sohle (?) bis an den Bergen
die an beiden Seiten vom Zuggraben zu einem Damm aufgeworfene Erde abgebrochen
und weggespület ist, zwischen den Bergen ist die Erde gefachsweise heruntergeschossen,
verschiedenedarauf gestandeueSträucher haben sich im Zuggraben festgesetzt, welches
letztere große Abfpülungen verurfacht hat, aus welchen Ursachen so viel Erde in die
Maas getrieben 2c."

Ebenso berichtet die Nauiuspektionüber den desolatenZustand des Nierskanals.
Nach langen Verhandlungen wurden zunächst provisorisch die Ufer hergestelltund Noth¬

brücken errichtet, deren Kosten am 7. Juni 1774 von der Wegereparationskasseberichtigt wurden.
Definitive Arbeiten wurden später vorgenommenund wurde au die Landesstände von dem König¬
lichen Landes-Administrations-Kollcgiumam 21. Juli 1774 geschrieben:

„daß die Brücke am Hammer eingefallen währe und derselben nothwendig eine neue
erbauet werden müsse, welche nach des Inspektors Brix Besteck 1201 Reichsthal.32 St.
tosten sollte, man würde aber im Beisein des Departementsrathes des Holzes selbsten
ankaufen uud hofften dabei ein merkliches zu profitiren und da zur Bestreitung
der Kosteu das Landes-Administrations-Kollegium keinen kouä
hätten, so mühten die Herren Stände ersucht werden, daß Geld aus der
Onraths-Kasse bezahlenzu lassen."

*) Die Königliche Regierung hat mittelst Schreibens vom 3. November 1884 die Hergäbe des über den
«anal und sein Verhältniß zur Niers bei ihr beruhenden Materials abgelehnt, weil die Möglichkeit nicht aus¬
geschlossen sein dürfte, daß die Frage früher oder spater zum Gegenstand eines Prozesses gemacht werde.
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Es wurden auch am 3. Oktober 1774 aus der OnraedskasseGelder hierzu bewilligt.
Ganz in gleicher Weise wurden Schleusen und Brücken von dem Landes-Administrations-

Kollegium hergestellt,und die Erstattung der Kosten aus der Onraedskassebeantragt und bewilligt
u. A. am 24. Oktober 1775; 4. Januar 1775; 10. Dezember 1775 :c. :c.

Am 8. Januar 1776 beantragte dasselbe Kolleginm eine Honorirung des Kriegsrath
Heinius aus der Onraedskassefür gleiche Dienste.

Wenn schon nach diesen und unzähligen Schriftstückenes wohl nicht zu bezweifeln ist,
daß der Kanal auf kosten „des Landes" errichtet und wenigstens in den ersten Jahren unterhalten
worden, so wird eine fernere Bestätigung in dem Werke Ltatisti^u« äu Dor^rteinent äe 1a lioer
xar H.. ^. DorsLü an XII. p. 403 gefunden, der direkt als Erbauer Friedrich den Großen
bezeichnet. DieselbeErklärung findet sich in dem Werke der Geschichte der Stadt und des Amtes
Geldern von Friedrich Nettesheim Bd. I p. 548.

Es könnte sich nur noch fragen, welche Vewandtniß es mit der Onraedskassehat, aus
welcher die Gelder hergegebenworden sind.

. Gleich nach dem Ausstcrben der spanischen Dynastie nahm Preußen 1702 und 1703
Besitz von dem Herzogthum Geldern und bevor zur Zeit des Utrechter Friedens die Landes -
uerfassungsfrage regulirt worden, wurde von Berlin am 20. August 1713 angefragt, was die
Onraedskassesei, und die darauf amtlich ertheilte Antwort stellte die Sache klar:

„Es sind diese Gelder ori^inalitLi- allein zur Zahlung der auf dem Lande haftenden
Schulden und was die Landstände sonftens zu Ihrem und geineinen Landes Bestem
nöthig erachteten, destinirt gewesen; inmaßcn denn auch gemeldeteLandstände das
quanwin so zu erfordert worden, unter sich überleget, festgesetzt und ausgeschrieben,
und auch den, welcher darob die Rezepte gehabt, angeordnet und über die Ausgabe
disponirt; sie sind aber schuldiggewesen die darüber führenden Rechnungendem oder
denen Commiffarien, welche der König von Spanien als Souverain diesen verordnet
ack sxamiiiaiüluiii st ratiücllucluni vorzuweisen."

Der holländische Staat hat 1702 die Landstände „gleichsambtganz mortifizirt" und die
Disposition „über den Onraed an sich gezogen", während in dem durch Preußen occupirten
Herzogthum Gelderrn „die Landtstände noch einigermaßen erkannt, jedoch nicht viel auf dieselben
reflektiret, fondein daß inanieiuent der Onraeds auch an sich behalten worden, und durch den
Landrentmeister daraus theils die Pensionen von den Landcsschulden,theils auch anderer vor¬
gefallener Posten auf E. K. M. allergnädigste Verordnung zahlen lassen.

Nach dem Utrechter Frieden scheint der Zustand, wie er zur Zeit der spanischen Herrschaft
war, wieder eingeführt zu sein.

Hieraus folgt, das der Nierskanal nicht von den Anfchiehenden errichtet und auch nicht,
wenigstens was die Hauptarbeiten anlangt, von diesen in Stand gehalten, sondern von dem
ganzen Herzogthum aus den Fonds der Onraedskasse,welche theils selbst Vermögen hatte, theils
durch Umlage die Bestände ergänzte.

Hinsichtlichder Reinigung des Nierskanals im Gegensatz zu den Näumungs- und
Vertiefungsarbeiten fcheint es auch schon sehr bald zu Uneinigkeitengekommen zu sein. Hierüber
gibt folgendes Schreiben des Landes-Administrations-Kollegiumcke ckato Geldern, 10. September
1776 Mittheilung:



„An den Herrn Erb Marschalls Marquisen uon Hoensbroeck Hochgebohren
Freiherrn W. Dornick und Freiherrn von Bünninghausen Hochwohlgcboren.

Das in dem Zuggraben von der Niers nach der Maas immer mehr anwachsende
Unkraut und die durch die einfallendeErde sich immer vermehrende Verschlammung
fangen schon an, den Abfluß des Wassers sehr aufzuhalten, daher eiue allgemeine
Schneidung und Ausräumung derfelbeu allerdings erforderlichist; da nuu Ew. v. p.
das Recht der Fischereyin diesem Graben in den in deroselben Jurisdiktion belegcnen
Distrikten vrätendiren, so haben wir dieselben hiermit ersuchen wollen, ob dieselben
fotane Schneidnng und Räumung pro nune et pro tuturo besorgen lassen oder lieber
gut finden, auf die FischereyVerzicht zu thun? in welchem letzter« Fall wir uns
bemühen werden, Jemanden aufzufinden,welcher gegen den Genus der Fischerer»
sodann Reinigung übernimmt, damit solchergestaltdesfals keine fernere Kosten
dem Lande zu Last kommen möge.*)

Landesadministrations-Eollegium."
Auf diefe von der Negierung felbst gestellte Frage antworteten die Ungefragten wie folgt:

„Diene in fchnldigster Antwort auf Ew. vp. an mich unterin 10. in. n, beliebigst
erlassenen Schreiben, daß als Iurisdiktions-Herr mich des Rechts zu Fischen auf denen
Wasser in. meinem zu Lehn tragenden Herrlichkeitengar nicht begeben darf, als
Beerbte von Neert und Vetten aber werde mich fügen, wie die nlnriina derselben
ausfallen, denn es eine ausgemachteSache ist, daß gar keine Reinigung in denen
Wasser mir als Iurisdiktionsherr aufgelegt werden kann, diefe sich jedoch fügen muß
nach der Verfassung deren Gemeinheiten, wo der Zuggraben durchgehet,
gleich der Vleuth durch die Eavvel'sche,die Donder durch die Wetten und Veert'sche
Gemeinde und dergleichenmehrere, alwclche die Gemeinheiten felbst die Reinigung
jährlichs besorgen. Der ich :c.

Haag, den 8. Oktober l??6. Ew. «.
Hoensbroeck."

Die beiden anderen Iurisdiktiousherreu schrieben:
„H,en 2VN0 Xoninßl. Ni^. neouen >vv Jurisdiktion» Heeren van Mlllueel^ en
l'wistede de Nre van te bereiten, du,t on»e Oeineentens 8iA too ev^enon Iied
lie^t der Vesenereven in äsn niesen Oanal an l^et desersvl« ^erritoir en dat
>vv not besinnet 8VN deselve nierinne te eontrariiren.

Die de Nre.
^ValdeeK den 2. 0Ktol)ei- 1776. np."

Bei dem Widerspruch des Erbmarschalls von Hoensbroeck gab das KöniglicheLandes-
administrations- Kollegium die Entscheidung über die Fischerei und die Neinigungsvflicht den
Landständen anheim:

„Wir haben jüngsthin das in Abschrifthierbeygehende Schreiben an die Iurisdiktions¬
herr« des Niederamts Geldern, auch Herrn Walbcck und Twistede wegen der
Fischerey in dem neuen Zuggraben und dllfür zu leistende ReiniMin. desselben
gelangen lassen, darauf aber dasjenige zur Antwort erhalten, was die beiden
coyirlicheAnschlüsse des mereren besagen; da wir hierunter blos das Beste des

*) Man findet auch in andern Theilen Deutschlands hin und wieder die Bestimmung, daß diejenigen,
welchen das Fischeieigerechtsame zustand, die Nruchgraben :c. in Ordnung und rein zu halten hatten und zwar
sowohl im Intere'se der Angrenzenden (der Gemeinheiten und Privaten), wie im wohl verstandenen eigenen Interesse,
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Landes zur Ersparung der ReinignngQkosteu intendiret, fo ersuchen wir dir
hochlöbl. Herrn ^andstände nno darüber und wie die Sache mmmchr am Beste» zu
fassen sei, dero Meinung gefälligstzukommen zu lassen.

Geldern, den 7. November 1776.
Leider ist es trotz aller Mühe nicht gelungen, den desfallsigeu Beschluß der Land¬

stände aufzufinden. Es scheint aber festzustehen, einmal daß die Anschießenden thatsächlich
nie die Räumuugslosteu des nenen Kanals und der Schleuse bezahlt haben, daß vielmehr das
ganze Land als der verpflichteteTheil angefehen, und daß stets aus der Onraedskassewie die
Herstellung, so auch die Instaudhaltuug berichtigt worden ist. Eine Andeutung darüber, daß die
Interessenten die Räumnngs- uud Bcrtirfuugokosten bezahlt hätten, hat mit Ausnahme der
einseitigen, aber sehr leicht begreiflichenErklärung des Erbmarschalls von Hoensbroect nicht
aufgefunden werden können, wohl aber enthalten die obigen Urtnnden die bezeichnendsten Änhalts-
punkte für die entgegengefetzte Ansicht.

Die eingezogenenErkundigungen haben ergeben, daß die Reinigungsarbeiten gegen¬
wärtig im Gegensatz zu den Näumungs- und Vertiefungsarbciten in einzelnenDistrikten von den
Anpächteru der Fifcherei, gemäß den Verpachtungsbedingnngenvorgenommenwerden muffen; in
andern Distrikten, in welchen die Angrenzenden die Fifcherei ausüben, liegt diesen auch die
Reinigung ob.

III.

Zur Zeit der Intermediär-Gesetzgebung hat sich der Zustand von Geldern in landwirth-
fchaftlicherBeziehung verschlimmert.

Schon gleich nach der Okkupation trat in Folge der Apathie und der „narssss" der
Landbewohner, theils auch in Folge des „Geizes" der Mühlenbesitzer ein Zustaud ein, welcher
demjenigenvor 1769 nicht nachstand.

Das Gefetz.vom 14. I'lorsal XI., welches die KöniglicheNegieruug auzieht, bestimmt,
daß Kanäle und nicht fchiffbareFlüsse :c. unterhalten werden sollten äs In, inanisrs prs^srits
par Iss ansisnns» rsglsinonts an ä'aprs» ls» nsa^s» losaux, und daß falls der bisherige Modus
auf Schwierigkeitenstoßen oder eingetretene Veränderungennene Dispositionennöthig machensollten,
rsnäa 1s Asnvsrnsinsnt äans nn rs^lsinsnt ä'aäiuinistratinn ^nläi^ns »nr 1», nro^sljirian än
prslst än äs^artemsnt äs inanisrs, c^ns I», (^natits äs 1«, sontril>ntian äs slrac^ns iinuo8S
8oit tou^ours relative an äs^rs äs l'intsrst <^n'il anra anx travanx c^ni äsvront s'stt'setnsr.

Am 17. April 1806 erließ nun die ßons l'rstsstnrs äs OIsvs8 folgendes arrst:
vn la Isi än 21. 8sptsinl>rs 1792, ^n1>1iLsts. sts. st nurtant c^n«: „^ns^n'a
os <^n'i1 sn alt st6 antrsinsnt äi8po8S, Is8 Isis uon aliro^ss» 8src»nt
^rovi8oirsinsut sxssntss8.

arrsts

art. 1. sonlorinsiusnt an ani S8t nrsssrit nar Is» §. 6 & 8 än räßlsinsnt än
6. Nar» 1769, il 8sra prossäs äan» 1s» annsss än 28. 29. 30. ^,vril st 1. Uai
prosliains a uns snra^s et nsttaismsnt ^snsral äs 1a Msr» äsnni» Osnnsp
^N8<^n'ä Lodusrisii st priss 8nr touts sstts stsnäns äaii8 touts 1a lar^sur ainsi
c^ns äss Osvsisoii's, lo8»S8 ä'ssonlsinsnt on äs Dssnaißs <^ui al>onti88snt a
sstts liivisrs noininsmsnt äs «sux, sonnn» 80U8 Is noin äs Llsnnsp8sns Lsslc,
Osl^raosn, llsrkortlrsr Oras^llt, ßpsill^radsn, Is» to88S8 äs 1a Vills st nonvsanx
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tu»«u» cke 6o«1>) 1l>, Listli, 1». Ventil, ^leutl^ Otto8ßra1iLN) Asnckol, I^eit^r»,1>sn
Lt Nlläßrlz.I)Lu, ^VLiuuisr^rlldLUi l^lsutl^ Wettsls^, Doncks^ ?etits Xisr», 1s «anal
«t «olltr'S80llr^L ö, (^nelärss et tou.8 antrs^ »orl» <^ULl<^us8 ä6noiuiu3.tioii8)
^vl'il» z>ni8»ent «tre ouunu» et c^ui ns »ont z>l>.8 »^äoialeiuLut 6,'s8i^ns8 pnisc^uo
leur äenonidremsut ns «e tronv« f>3,8 enoore avlx aroiiive» äo 1a 8ou8
?rsteLture etc.

Auf Grund dieses Befehls wurden wiederholt Verfügungen erlassen; es hat jedoch nicht
konstatirt werden können, ob thatsächlich in den folgenden Jahren die Räumung der Niers auf
Kosten der Interessenten stattgehabt hat.

Wäre dies aber auch der Fall gewesen, fo würde es wohl nicht für die Beantwortung
der Frage, ob die Verpflichtung zur Instandfetzung des Kanals und seiner Schleufen den
Interessenten oder dem Staat aufgebürdet werden kann, durchschlagend sein. Das Gesetz vom
Floreal XI. wollte kein neues Recht schaffen, sondern es respektirte die bisherigen Rechte; und
ebensowenig wollte dies die Verordnung vom 17. April 1806. Ja letztere nimmt sogar aus¬
drücklich auf die Gültigkeit der Niersordnung vom 6. März 1769 Bezug. Wenn nun diese
Verordnung trotzdem den Geldern'schen Kanal gegen das bisherige Recht unter den §. 8 subfumirt,
so dürfte aus diesem Irrthum eine gewollt« Veränderung nicht gefolgert werden können, umso-
weniger als diefer Verordnung eine Gesetzeskraft nicht vindizirt werden dürfte.

Nachdem Geldern wieder unter preußische Verwaltung kam, erhob sich schon im Jahre 1817
Streit darüber, ob der Staat, die Niersbcerbten oder die Gemeinde, durch deren Territorium
der Nicrskllnal flieht, die kosten der Räumung und Vertiefung der Niers, die Reparaturen der
Schleusen und Brücken und deren Neubauten zu tragen hatten. Einstweilen zahlten theils die
Gemeinden, theils die Beerbten, aber in unendlich vielen Eingaben wurden die Beträge von:
Staate zurückgefordert und zwar mit Zinsen. Da die Belege vom Jahre 1816 fehlten, welche
der Staat begehrte, wurden die Aufstellungen vom Jahre 1824 ab wiederholt eingereicht, bis
endlich im Jahre 1847 die Gemeinden nicht allein für die Kosten der Schleusen und Vrücken-
reparatur, sondern für die „Vorschüsse für den Nierstanal" durchdrangen und fo refkribirte die
Königliche Negierung am 1. Mai 1850:

„Auf unsere Verwendung sind die Kosten der im Jahre 1826 bewirkten Wieder¬
herstellung der Freischleuse am Petershöfchen, sowie die damit in Verbindung stehenden
Räumung des Nierskanals auf Staatsfonds übernommen worden."

Jede der interefsirten Gemeinden reichte ein Verzeichnis; der vom Jahre 1824—1841
für die obigen Arbeiten aufgegaugenen Kosten ein und wurden nach Prüfung und Reduzirung
diefe den Gemeinden zurückvergütet. Wenn auch der Fiskus sich in den desfallsigen Schriftstücken
nicht für den Verpflichteten hält, fo dürfte doch eine solche proteswtio lacto oontrai-i«. wenig
verschlagen und nicht mit Unrecht hat der Appellationsgerichtshof zu Köln am 1. Juni 1870 in
Sachen Gemeinde Veert gegen die Königliche Negierung zu Düsseldorf entschieden:

„In Erwägung, daß im Gegentheil der Umstand, daß als im Jahre 1831 nach
Anlegung der Schleuse am Petershöfchen die zur Verhütung von Überschwemmungen
nothwendig gewordene Vertiefung des Nierskanals die Einrichtung von
3 Brücken :c. erforderlich machte, die Königliche Negierung vergeblich versuchte, die
hierdurch entstandenen Kosten von den an der Instandhaltung des Kanals interefsirten
Grundbesitzern aufzubringen und dieselben schließlich 1850 wiewohl unter Protest
gegen Anerkennung einer desfallsigen Verpflichtung auf die Staatskasse übernahm,
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entschieden dafür spricht, daß der Staat nicht in: Stande gewesen ist, das
Eigenthum an dem Nierstanal und die damit verbundenen Lasten von
sich abzuwälzen."

Das Urtheil, welches durch das Erkenntniß des Obertribunals vom 27. Juni 1871
bestätigt ist, vindizirt also dein Fiskus das Eigenthum an dein Kanal nnd legt ihm auch auf,
die nothwendigen Brücken über denselben zu führen nnd im Stande zu halten. Das Urtheil
entscheidet zwar nicht direkt die vorliegendeFrage der Näumungspsticht, dürfte aber immerhin
als ein nicht unwichtiges Moment in die Wagschalefallen, indem die analoge Ausdehnung auf
die vorliegende Frage statthaft erscheint. Hinsichtlichder geringern Neinigungsarbeiten gilt das
oben 8ud II in 6ns Gesagte.

Nesumirt man das oben Gesagte, so erscheint als Schlußfolgerung, daß sich trotz aller
Mühe ein ganz unzweifelhaftesVeweismaterial für die Frage, ob der Staat oder die Niersbeerbten
zur Instandhaltung und Räumung des Nierskanals und der Schleusen verpflichtet sind, nicht
ergibt, daß aber feststeht:

1. daß der Staat bezw. das Herzogthum Geldern den Kanal mit Schleusen und Brücken
gebauet,

2. daß die Herstellung zerstörter Brücken und Schleusen und auch die umfaffcndern
Näumungsarbeiten des Kanals auf Kosten des Staates resp, des HerzogthumsGeldern
erfolgt sind; daß die geringern Neinigungsarbeiten der Staat den Fischereiberechtigten
aufbürden event, aus den Pachtgeldern der Fischereibestreiten wollte,

3. daß der Kanal nicht unter den ß. 8 der Niersordnung fällt, daß zur Zeit der
Intermediär-Gesetzgebungdie Unterprefekturzu Eleve ihu darunter subsumirt,

4. daß seit dieser Zeit uud auch schon vorher die Näumungspflicht streitig war, während
die Neinigungsarbeiten von den Fischereipächternevent, den Anschießenden,aber nicht
von den Beerbten vorgenommenworden nnd daß

5. die KöniglicheRegierung unter Protest die Kosten berichtigt, rechtskräftig als Eigen¬
thümer des Kanals zur Instandhaltung der darüber führenden Brücken verurtheilt ist.

Hiernach scheint bei Mangel einer sonstigengesetzlichen Bestimmung die angeregte Frage
zu Ungunsten des Staates beantwortet werden zu müssen; aber immerhin dürfte die Sache nicht
über jeden Zweifel erhaben fein.

Der ProuinziaI°Verwaltungsrath,
WilhelmFürst zu Wird,

Landtags-Marfchall.
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Düsseldorf, den 3. Dezember 1884.

Rcfcillt
des Provinzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Landtag,

betreffend

Anträsse auf Bewillissnng von Beihülfenzur Anlasse von Wasser» resp. Brunnen»
leiwngen 1. zu Reichen iin Kreise Daun, 2. zu Niedereichin demselben Kreise und

3. zu Kautenbach im Kreise Berncastel.

I.

Die Gemeinde Reichen im Kreise Dann beabsichtigt eine Quellwasserleitunganlegen zu
lassen. Dieselbe ist für ihren Wasserbedarf auf 2 Ziehbrunnen und einen uubedeutenden offenen
Wasserlauf angewiesen.

Das Wasser in den Brunnen wie in dem Wasserlauf ist in Folge der Verunreinigung
durch Senkstoffenach dem Atteste des Kreisphvsikusschlecht und ungesund; die ungünstigen Gesund-
heitsverhältnissewerden theilweise hierauf zurückgeführt.

Die Leitung der etwa 1200 in von Reichen entspringenden Quelle „Stollbrunnen",
welche für die Einwohner (118 Personen) und den Viehbestand (110 bis 120 Stück) mit 7200
Liter pro 15 Stunden hinreichendesreines und gesundes Wasser liefert, würde einen Kosten¬
aufwand von 3059 M. 24 Pf. erheischen.

Die Gemeinde Reichen ist arm und muh schon jetzt 415 °/c, Zuschlägezu den Staats-
steuern erheben; die Bestreitung der Auslagen lrä 3059 M. 24 Pf. ist ihr nicht möglich.

Die' Königliche Negierung hatte die Uebernahme diefer Kosten auf die Staatskasse
beantragt, allein den Vefcheiderhalten, daß eine so hohe Unterstützungbei der Beschränktheitder
betreffenden Staatsfonds nicht bewilligtwerden könne, daß aber der Herr Minister eine entsprechende
Hülfe in Aussicht stelle, falls ein Theil der erforderlichenKosten aus Provinzial- oder fonstigen
gemeinnützigenFonds bestritten werden könnte. Die Königliche Regierung zu Trier beantragt
am 8. Mai 1884 eine solche Unterstützungaus Prouinzialmittelu und zwar mindestens zur Hälfte
der veranschlagtenKosten, um diese nothwendigeund gemeinnützigeAnlage zu ermöglichen.

II.

Für die aus elf Haushaltungen bestehende, zur Gemeiude Büfcheich gehörendeOrtschaft
Niedereich wird gleichfallsdie Anlage einer Wasserleitung beabsichtigt.

Bis zum Jahre 1882 wurde das Wasser aus einem 11,50 iu tiefen, in einen Stein¬
bruch eingehauenenBrunnen mittelst eines Schwungrades zu Tage gefördert, und da das Wasser
stets trübe und kaum genießbar war, wurde auf dieser Brunnenstelle eine Pumpe errichtet, die
jedoch den Uebelstandnicht beseitigte.
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Die Einwohner von Niedereich sahen sich daher genöthigt, ihren Bedarf an Wasser zum
größten Theile aus dem 1,2 Km entfernt liegenden Orte Nüscheichzu entnehmen, und ist nun,
da ein solcher Zustand unerträglich erscheint, die Fassung der an der Grenzedes Bannes Niedereich
belegenenQuelle „Aettenborn" und die Anlage einer circa 1600 m langen Wasserleitung nach
dem Orte Niedereich in Aussicht genommenworden.

Diese Quelle liefert nach den vorgelegten sachverständigen Gutachten ein vorzüglichesund
für den Ort Niedereich vollständig hinreichendesWasser.

Die Kosten der Wasserleitung sind auf 1620 M. veranschlagt, von welchem Betrag die
Gemeinde 370 M. durch Ausführung der Erdarbeiten, sowie durch Anfuhr der Materialien selbst
tragen will.

Zur Aufbringung des verbleibenden Restes s,ä 1250 M. sieht sich die Gemeinde Büscheich
außer Stande; sie besteht aus 274 Seelen und von diesen werden an Grund- und Gebäudesteuer
179 M. und an Klassensteuer123 M. entrichtet; die Kommunalumlagebelauft sich pro 1884/85
auf 325 °/n gegen 225°/« im Vorjahre.

Durch Verwendung der Königlichen Regierung zu Trier ist nun der GemeindeNiedereich-
Nüschcichzur Verwirklichung des Projektes eine Staatsbeihülfe von 700 M. bewilligt worden;
weil jedoch die genannte Gemeinde nicht im Stande ist, die an der Kostensummenoch fehlenden
6l>0 M., fei es durch Umlage oder im Wege einer Anleihe, aufzubringen, fo hat sie behufs
Ausführung der nothwendige«:Brunnenanlage eine Unterstützung von 600 ,M. aus Provinzial-
mitteln nachgesucht, welcher Antrag von der KöniglichenNegierung zu Trier aufs Wärmste unter¬
stützt worden ist.

III.

Der Bürgermeister von Berncastel hat zur Anlage einer Brunnenleitung für die Ort¬
schaft Kcmtenbacheinen Beitrag von 900—1000 M. aus Provinzialfonds nachgesuchtund zur
Begründung seines Antrages Nachstehendes, angeführt:

„Der zum Theile zur Ciuil-GemeindeGraach und zum Theile zur Civil-Gemeinde
Fronhofen gehörige Weiler Kcmtenbach,welcher zu beiden Seiten von hohen Bergen
eingeschlossen sei, an deren Wänden vorbei die Wohnungen der Einwohner (84 Wohn¬
häuschen) errichtet seien und hierdurch eine ganz beträchtliche Längenausdehnunghabe,
bedürfe dringend der Herstellung einer Brunnenleitung zur Befriedigung des Wasser-
bedürfnissesder Einwohner.

Behufs Herstellung der beabsichtigten Brunnenanlage, deren Kosten voraussichtlich
1500 M. betragen würden, bedürfe es der Eintreibung eines 45 m tiefen Stollens in
einen Berg, wo die zu erschließende Wasserquelleentspringe.

Die Eingesessenen Kcmtenbach's,bestehend aus 88 Familien mit einer Gesammt-
seelenzahl von 460, seien alle sehr arme Tagelöhner, welche von den obengenannten
Gemeinden Graach und Fronhofen unterhalten uud resp, unterstützt werden müßten
und absolut nicht in der Lage seien, auch nur den kleinsten Beitrag zu irgend
welcheröffentlichen Anlage leisten zu können. Auch seien die finanziellen Verhältnisse
der beiden Gemeinden Graach und Fronhofen, welche zur Bestreitung ihrer laufenden
HaushaltungsbedürfnisseUmlagen in Höhe von 100 beziehungsweise60°/» zu erheben
genöthigt seien, so ungünstig, daß auch diese nicht im Stande seien, für die Ein¬
gesessenen Kcmtenbach's,welchen aus den Kassen genannter Gemeinden jährlich an
1200 M. Unterstützungengezahlt werden mutzten, weitere Opfer zu bringen."
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Wie aus den eingezogenen Prästations-Nachweisen hervorgeht, sind die finanziellen
Verhältnisse der mehrerwähnten beiden Eivilgemeinden keineswegsungünstig.

Die aus 1151 Seelen bestehendeschuldenfreie Gemeinde Grnach zahlt an direkten
Etaatssteuern 4251 M, oder pro Kopf 3 M. 69 Pf. und erhebt an Kommunalumlagen nur
100°/». Dabei hat sie Gemeindeuermögen(Grundbesitz), aus welchem sie eine jährlicheEinnahme
von 4500 M. erzielt.

Die gleichfalls schuldenfreie Gemeinde Fronhofen hat 348 Seelen und zahlt an
direkten Staatssteueru 1193 M. oder pro Kopf 3 M. 43 Pf. An Kommuualumlagen erhebt sie
nur 60°/o. Auch diese Gemeinde hat Vermögen, bestehend in Grundbesitz und ciuem Kapital
von 10 267 M., welches einen jährlichen Ertrag von 756 M. abwirft.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat bei Berathung dieser drei Anträge beschlossen,
dieselbendem hohen Landtage ohne Befürwortung zu unterbreiten.

Der Prouinzial-Verwllltungsrath verkaunte keineswegsdie Nothwendigkeitund Nützlichkeit
der projektirtcn Anlage», er konnte sich aber der Ueberzeugung nicht verschließen,daß die Ab¬
bestellungvon Uebelständen aus gesuudhcitspolizeilicheu RücksichtenSache der KöniglichenRegierung
sei und falls wie in den beiden ersten Fällen eine Subvention mit Recht begehrt werde, diese
aus Staatsmitteln zu erfolgen habe.

Er gibt daher die Entscheidungüber die Anträge dem Ermessendes hohen Provinzial-
Laudtages ergebenstanheim.

Der Prouinzial'Vmualtmigsmth.
Wilhelm Fiirst zu Wiet»,

Landtags-Marschall.

Nr. ».
Düsseldorf, den 3. Dezember 1884.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

die Bewilligung beziehungsweiseUebernahmeeiner Beihülfe zur Restauration der
katholischen Pfarrkirche zu Bödingenin: Siegkreise aus dein Zinsgewinn der

Provinzial-Hülfskasse,

Der Kirchenvorftllndder katholischenPfarrgemeinde zu Bödingen im Siegkreise kam
unter dem 8. Februar 1884 um Gewährung einer Subvention aus Prouinzialfonds für die
dortige Pfarrkirche ein.

Derselbe führte aus, die Pfarrkirche in Bödingen, ehemalige Klosterkirche der Augustiner
Chorherren, welche im Jahre 1424 daselbstdie 1803 aufgehobenellanonia NarianoLääinßeusis
gegründet hätten, seit Jahrhunderten als Wallfahrtsstätte weit berühmt und noch immer gern
besucht, sei nach dein Urtheile von Autoritäten eines der interessantesten und schönstenBaudenkmäler
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aus dem Mittelalter, befinde sich aber in so defektem Zustande, daß sie eine unauffchiebbare
umfassendeRestauration im Inneren wie im Aeußeren erfordere, um vor gänzlichem Verfalle
sicher gestellt zu werden. Da aber die Mittel zu dieser äußerst nothwendigen Restauration, deren
Kosten von dem Königlichen Bauinsvektor Freyse in Köln auf 25 000 M. veranschlagt seien,
gänzlich fehlten und von den meist in recht kümmerlichenVerhältnissen lebenden mit Kommunal-
und Kirchensteuernschwer belasteten Pfarreingesessenenauch nicht hätten aufgebrachtwerden können,
so habe der Herr Oberpräsidentder Rheinprovinzim Jahre 1882 behufs Erlangung der benöthigten
Gelder eine Hauskollekte für den Umfang der Provinz bewilligt, welche einen Ertrag von
1? 500 M. ergeben habe. Es fehlten fomit noch 7500 M. an der zur Restauration erforderlichen
Summe, und wenn dieselbennicht aufgebrachtwürden, fo könne, was fehr zu beklagen wäre, die
Restauration nicht in gründlicher und würdiger Weise vorgenommenwerden.

Nach den überaus großen Opfern, welche die Pfarrgemeinde seit Jahrzehnten schon gebracht
habe, um ihre ehrwürdige Kirche vor dem Verfalle zu sichern,könne ihr nicht zugemuthet werden,
für die fehlenden 7500 M. aufzukommen; hierzu fei sie aber auch ganz und gar außer Stande,
zumal sie mit den Kosten für die Bestreitung der Kultusbedürfnisse, für die innere Ausstattung
der Kirche, insbesondere für Anfchaffnngeines neuen Hochaltars nnd einer neuen Orgel, für den
Bau einer neuen Sakristei, deren Kosten auf 3400 M. veranfchlagt feien, für große Reparaturen
am Pfarrhaufe «. fchon allzufchwer belastet sei.

Unter diesen Umständen wende der Kirchenuorstand sich an die provinzialständischeVer¬
waltung mit der Bitte, der Pfarrgcmeinde Bödingen zur Restauration der Kirche die an dein
Betrage des Kostenanschlagsaä 25 000 M. noch fehlende Summe von 7500 M., auf etwa zwei
Jahre vertheilt, jährlich mit 3750 M. zu bewilligen.

Eine nähere Prüfung des Antrags, welchem auch die Restaurationsprojektenebst Kosten¬
anschlägeangeschlossen waren, hat die Richtigkeitder obengeschilderten Verhältnisse ergeben.

Der technische Dezernent der provinzialständischeuVerwaltung äußerte sich in einem über
jene Kirche abgegebenenVotum wie folgt!

„Die Grundrißgestaltung der Kirche in Bödingen ist höchst originell, und meines Wissens
einzig in ihrer Art, Wenigstens hat die Rheinprouinz eine ähnlicheChoranlage nicht aufzuweisen.
Auch sind wenig Beispiele einer ähnlichenBehandlung der Mittclschifffenstervorhanden. Sämmt¬
liche Verhältnisse des Baues sind durchaus edel. Die im Kostenanschlagermittelte Summe dürfte
keineswegs zu hoch gegriffenfein. Ich möchte mich wann für eine Subventionirung aus Proviuzial-
fonds aussprechen."

Die 3 bethriligten armen Eivilgemeinden Altenbüdingen, Lauthausen und Dorf Auel,
erstere beiden zur Bürgermeisterei Lauthausen, letztere zur Bürgermeisterei Hennef gehörig, haben
zum Baue keine Verpflichtungund können auch wegen ihrer Vermügenslosigkeit uud hoheu Umlagen
(215, 230 und 234°/») dazu nichts beitragen. Die arme Kirchengemeinde aber, welche, wie noch
zu erwähnen ist, lange Jahre hindurch für den Lebensuuterhalt ihres Pfarrers, dessen Gehalt
im Betrage von jährlich 1225 M. gesperrt war, durch freiwillige Gaben aufkommenmußte, ist,
wie bereits ausgeführt, ebensowenig in der Lage, zu den NestaurationskostenBeiträge zu leisten.

Die Angelegenheitkam in der Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths vom 26./28. März
1884 zur Berathung, wobei mit Rücksicht auf die Dringlichkeitder Reparatur befchlossenwurde, zu
den Kosten der Restauration der gedachten Kirche aus Provinzialfonds eine Beihülfevon 7500 M., deren
letztes Drittel jedoch erst im Etatsjahre 1885/86 zahlbar sein solle, mit der Maßgabe zu bewillige»,
daß die Zahlung zunächst aus den Mitteln des Etats für die Verwaltung der Angelegenheiten,
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welche die Förderung von Kunst und Wissenschaftbetreffen, geleistet, demnächst aber an den
Provinzial-Landtag der Antrag gerichtet werde, daß der Gesammtbetrag der Subvention aä
7500 M. auf den Ständefonds übernommenund die etwa bereits gezahltenBeträge dem genannten
Etatsfonds erstattet werden mögen-, falls aber diesem Antrage nicht entsprochen werden sollte,
würde die bewilligte Summe definitiv dem Etatsfonds für Kunst uud Wissenschaft zur Last fallen.

Mit Rücksicht darauf, daß die dem Provinzial-Verwaltungsrathe zur Disposition stehenden
etlltsmäßigen Mittel zur Unterstützungvon Kunst und Wissenschaft,von öffentlichen Sammlungen,
welche diesen Zweck verfolgen, zur Erhaltung und Ergänzung von Landesbibliothekenund zur
Unterhaltung von Denkmälern im Ganzen nur 15000 M. betragen, welche für das im
Laufe des Jahres hervortretende Bedürfniß zu kleineren Beihülfen oben gedachterArt nur knapp
ausreichen, auch der gegenwärtige Antrag seiner Natur nach jedenfalls den: Provinzial-Landtage
zur Gewährung der Beihülfe aus dem Ständefonds unter warmer Befürwortung vorgelegt fein
würde, wenn nicht die Dringlichkeit der Sache das oben erwähnte Verfahren erheifcht hätte,
gestattet sich daher der Provinzial-Verwaltungsrath ergebenstzu beantragen:

„Hoher Landtag wolle die Summe von 7500 M., welche zur Restauration der
katholischenPfarrkirche zu Vödingen Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths aus
dem etatsmätzigen Kredite für Kunst und Wissenschaft bewilligt worden ist, auf den
zur Verfügung der Stände stehenden Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskasseübernehmen
und die etwa inzwischen zur Auszahlung gelangten Beträge dein vorgenannten Etats¬
fonds erstatten."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

Nr. 9.
Düsseldorf, den 3. Dezember 1884.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths

zu dem

Antrage Friederichs und Genossen, betreffend das Straßenbahnwesen.

Der 29. RheinischeProvinzial-Landtag hat den hierneben bezeichneten Antrag, welcher
dahin lautete:

„Der hohe Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, dem nächsten
Landtage

1. eine Vorlage zur Abänderung der Normativ-Bestimmungenfür den Bau von Sekundär¬
bahnen auf Provinzilllstrahen zu unterbreiten;

2. Vorfchlägezu machen, ob und eventuell in welcher Weise die Provinz das Neben¬
bahnwesenin finanzieller Hinsicht fördern, bezw. ob dieselbe unter Netheiligung von
Kreisen, Gemeinden und Interessenten selbst Bahnen ausführen und betreiben soll",

einstimmig angenommen.
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Die diesem Antrage beiliegende schriftliche Begründung erstrebte hinsichtlich des ersten
Theiles des Antrages eine Abänderung bezw. Milderung der Normativ-Bedingungen für die
Anlage von Straßenbahnen in folgenden 4 Punkten:

I. daß Abgaben für die Mitbenutzung von Provinzial-Straßenstrecken zur Anlage und
zum Betrieb von Nebenbahnen(Lokomotivbahnen)den Unternehmern nicht auferlegt werden follen;

II. daß die Bestimmung, laut welcher der provinzialständischenVerwaltung das Recht
vorbehalten wird, nach Ablauf der Konzessionsdauerfür die betreffendeBahnanlage in den Besitz
des gesammten Oberbaues ohne Entschädigung des Unternehmers einzutreten, dahin modifizirt
werde, daß eine angemessene Vergütung des Ober-Baumaterials stattzufinden habe;

III. daß für die Mitbenutzung der Straßen bezüglich der Lage des Geleises auf denselben
die ministeriellenBestimmungen vom 8. März 1881 maßgebend sein sollen;

IV. daß in technischer Hinsichtnur die das Straheninteresse, - also hauptsächlich die Ent¬
wässerung betreffendenBedingungen vorgeschrieben werden, im Uebrigen aber die Bestimmungen
über die Art des Ober-Vausystemseventuell den Unternehmernbezw. den Aufsichtsbehörden überlassen
bleiben sollen. ^

Nach den Normativ-Bedingungen ist es:
»,ä I dem Provinzilll-Verwaltungsrathe vorbehalten, in jedem einzelnen Falle darüber

zu befinden, ob und welche Abgabe dem Unternehmeraufzulegen fei (§. 11 «lins«, 1 der Normativ-
Bedingungen):

«,ä II lautet die betreffende Bestimmungder Normativ-Bedingungen(ß. 12) folgendermaßen:
„Nach Ablauf der Konzefsionsdauer ist der Provinzial-Verwaltungsrath berechtigt,
falls nicht eine Verlängerung der Konzession Platz greift, an Stelle der Beseitigung
der Bahnanlage von den qu. Provinzialstraßen und der Wiederherstellungdes früheren
Zustandes das Eigenthum des Bauunternehmens fowie alle Rechte des Unternehmers
Dritten gegenüber für sich in Anspruchzu nehmen.

Will der Provinzial-Verwaltungsrath von letztererNefugnih Gebrauch machen,
so ist sein diesbezüglicherEntschluß deni Unternehmer spätestens6 Monate vor Ablauf
der Konzessionsdauerzu notifiziren. Alsdann tritt mit Ablauf der Konzefsionsdauer
die proviuzialständischeVerwaltung der Rheinprooinz ohne irgend eine Entschädigung
an den Unternehmeroder Dritte in das volle und von jeglicher Belastung freie Eigenthum
und den Besitz des gesammten Oberbaues jedoch nicht der Betriebsgebäude und
Grundstückeein.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat zugleich das Recht, auf Grund einer im
Streitfalle durch gerichtlich ernannte Sachverständige festzustellenden Taxe auch die
zugehörigen Netricbsgebäude und Grundstücke, sowie das bewegliche Material ganz
oder theilweise zu übernehmen, wenn die Absicht dieser Erwerbung 6 Monate vor
Ablauf der Konzessionsdauerdem Unternehmer notisizirt wird.

In diesem Falle ist die provinzialständischeVerwaltung sofort nach Ablauf der
KonzefsionsdauerEigenthümerin der betreffendenObjekte und tritt ohne Weiteres in
deren Besitz, wenn auch die Feststellungdes Uebernahmepreises,welchervom Tage der
Uebernahme an zu 4°/° zu verzinsen ist, zu dieser Zeit noch nicht erfolgt fein follte.

Findet weder eine Verlängerung der Konzession,noch die Uebernahme des
Bahnunternehmens durch die provinzialständischeVerwaltung statt, so muß die Besei¬
tigung der Bahnanlage von den Provinzialstraßen und die Wiederherstellungdes früheren
Zustandes binnen spätestens2 Monaten nach Ablauf der Konzessionsdauer beendigt sein."
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«.ck III besteht der wesentliche Unterschiedzwischen der betreffenden auf Beschluß des
Provinzial-Landtags beruhenden Normativ-Bedinguug und den ministeriellen Vorschriften vom
8. März 1881 darin, daß durch erstere eine um 25 oiu größere Breite des für den Fuhrverkehr
frei zu haltenden lichten Raumes auf der Straße dann verlangt wird, wenn der von der Bahn
in Anspruch genommeneStrahentheil von dem Landfuhrwert nicht mit benutzt werden kann.

Uebrigens hat der Provinzial-Verwaltungsrath bereits felbst Veranlassung genommen,
beim Provinzial-Landtage die Ermächtigung zu beantragen, in dringenden Fällen Ausnahmen von
der qu. Normativ-Bedingungzu gestatten,und hat der Provinzial-Landtag diese Ermächtigungertheilt.

Hinsichtlichdes zweiten Theiles des Antrages Friederichs und Genossen sind in der
Begründung keine spezielle,: Vorschlägeenthalten, sondern es wird nur im Allgemeinendie Frage
angeregt, ob die Provinz nicht dazu übergehen soll, aktiv in die Entwickelungdes Sekundärbahn¬
wesens einzugreifen,und event, in welcherWeife, ob durch finanzielle Beihülfe oder dadnrch daß
sie es übernimmt, die Bahnen felbst auszuführen und zu betreiben.

Bei der prinzipiellen Wichtigkeitund der großen Bedeutung diefer Frage wurde es vom
Provinzial-VeriMltungsrathe für angezeigt erachtet, zunächst Erhebungen darüber anzustellen,welche
Stellung die übrigen Provinzial-Verbände dem Straßenbahnwesen gegenüber eingenommenhaben,
und bis nach Eingang des bezüglichen Materials die weitere Beschlußfassungzu vertagen.

(Bezüglich der Entwickelung des Sekundarbahnwefens auf den Provinzialstraßen der
Rheinprovinz ol. ». pl. die Anlage.)

Die stattgehabten Ermittelungen haben hinsichtlich der einzelnen Provinzial-Verbände zu
folgendemRefultate geführt:

1. Provinz Ostpreußen.
Normativ-Bedinguugen für die Benutzung von Provinzialstraßen zu Straßenbahnen sind

nicht vorhanden. Bisher ist nur eine etwa 1^/2 Kni lange Pferdeeifenbcchn(in der Rahe von
Königsberg) zur Ausführung gekoinmen. Außerdem ist eine Eisenbahn untergeordneter Bedeutung
im Jahre 1881 konzessionirt worden, der Bau derselbenaber nicht erfolgt. Für die betreffende
Bahn war die Mitbenutzungder Provinzialchausseenohne Beschränkungder Zeitdauer unentgeltlich
beziehungsweiseohne besondereEntschädigung genehmigt worden vorbehaltlich der besonders zu
vereinbarenden Uuterhaltungs-Vcrpflichtungen hinsichtlichder durch die Bahnanlagen veränderten
Straßenstrecken.

2. Provinz Westpreußcu.
Es besteht nur eine 4 Icin lange Pferdeeifenbahn für Personenverkehr auf der Prouinzial-

stmhe von Danzig nach Langfuhr. Wenn anch anf letzterer der Verkehr mit leichteremFuhr¬
werke geringer geworden ist, so ist doch bisher eine Verminderung der Unterhaltungskostennicht
bemerkbar geworden. Beihülfen aus Prouinzialfonds zur Anlage beziehungsweiseUnterhaltung
von Nebenbahnensind bisher nicht gewährt worden, andrerseits wurden Abgaben für die Benutzung
von Provinzialchausseenoder sonstige besondere Leistungen in Bezug auf die Unterhaltung der
letzteren nicht verlangt. Besondere Normativ-Bedingungen für Nebenbahnen bestehen zur Zeit
noch nicht.

3. Provinz Posen.
Bis jetzt ist nur eine unter prouinzialständischerVerwaltung stehende Chausfeestreckein

etwa 9 Kin Länge zur Anlage einer Sekundärbahn benutzt worden. Da. der Verkehr auf
betreffenderStraße eine fehr erhebliche Verminderung thatsächlich erfahren hat, läßt sich für die



65

Zukunft auch ein bedeutendesSinken der Unterhaltungskosten erwarten. Als Grundsatz für die
in jedem einzelnen Falle besonders zu vereinbarenden Konzessions- Bedingungen bezüglich der
Anlage von Eisenbahnen niederer Ordnung ist vom Provinzial-Landtage die Vorschrift aufgestellt
worden, daß aus der Benutzung der Provinzialstraßen zur Anlage solcher Bahnen der Provinz
weder Kosten noch irgend welche Lasten erwachsen dürfen. Eigentliche Gegenleistungenirgend
welcherArt sind dagegen bis jetzt nicht verlangt worden. Die Zeitbestimmung hinsichtlich der
Dauer der Konzessionsertheilunghat in den bisher erledigten zwei Fällen eine verschiedene Fest¬
setzung erfahren. In dem eiuen Falle, in welchen: es sich um eine staatliche Bahnanlage handelte,
wurde die Konzessionauf unbeschränkteZeit verliehen, während in dem anderen Falle, welche
eine Konzessionsertheilungan die Privat-Gesellschaft der (mittlerweile verstaatlichten) Märkisch-
Posener Eisenbahn betraf, dem Provinzial-Landtage die Vefugniß zur jederzcitigenZurückziehung
der Konzessionvorbehalten wurde. Ein Heimfall der Nebenbahnen an die Provinz ist nirgends
ms Auge gefaßt worden und besteht ebensowenig die Absicht, die Provinz mit der direkten Verwaltung
des Betriebes dieser Bahnen zu befassen.

4. Provinz Pommern.

Ueber die Gewährung von Geldunterstützungenzum Bau von Eisenbahnenuntergeordneter
Bedeutung in der Provinz beschließt der Provinzinl-Laudtag von Fall zn Fall.

Es sind bis jetzt unterstützt worden:
^. Privatbahnen:
1. Die 122,36 Km lange normalsvurige Eisenbahn von Alt-Damm nach Colberg durch

Uebernahmevon Stamm-Aktien im Betrage von ....... 408 000 M.
und Stamm-Prioritäts-Aktien im Betrage von ........ 40? 500 „

Summe . . 815 500 M.
2. Die in der Provinz Pommern 31,5 Krn lange normalsvurige Eisenbahn von Stargnrd

nach Cüstriu durch Uebernahme wie vor von ........ 105 000 M.
und ...................... 104500 „

Summe . . 209 500 M.
L. Vom Staate erbante beziehungsweisevrojektirte Eisenbahnen.
Es sind in 3 Fällen -'l loncks pc-i-äu bewilligt worden beziehungsweise200 000 M.,

160 000 M. und 160 000 M.
Zur Unterstützung des Baues von Eisenbahnen niederer Ordnung ist ein besonderer

Fonds gebildet worden, welchem aus allgemeinen Mitteln der Verwaltung bisher jährlich
150 000 M. zugeführt wurden und in 1884/85 50 000 M. außerdem zugewiesen worden sind.
Zur Deckungfälliger Zahlungen ist ferner eine Anleihe von 500 000 M. aufgenommenworden,
welche mit 4°/u verzinst und 1 °/u mnortisirt wird.

5. Provinz Brandenburg.

Die Bedingungen für die Benutzung der Provinzialstraßen werden in jedem einzelnen
Falle besonders vereinbart. Zum Bau einer Sekundärbahn auf der Prouinzialchaussee vou
Perleberg nach Wittenberge a. E. ist eine einmalige Beihülfe von 45 000 M. bewilligt worden.
Diese Summe entspricht der, zum 20 fachen Betrage kavitalisirten, voraussichtlichenjährlichen
Ersparnis, an den Unterhaltungskosten für betreffende Straßenstrecke. Außerdem ist eine für
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Güterbeförderung bestimmte^otomotivbahn bei Frankfurt n. O. jedoch ohne Beihülfe konzessionirt
worden unter Befchränkuug der Genehmigung auf die Dauer der landespolizeilichenKonzession
resp, auf längstens 45 Jahre und mit dein Vorbehalte der Wiederherstellungder Straße in den
früheren Zustand bei Ablauf oder Verfall der Konzession.

Ferner ist auf mehreren Ehausseestrecken von zusammen 23 000 in Länge die Anlage
von Pferdeeisenbahnen gestattet worden. Geldzuschüsse für letztere sind bisher nicht bewilligt
worden, dagegen zahlen einzelne Pferdebahn-Unternehmerjährlich eine Rente von den Provinzial-
straßen, welche je nach den Verhältnissen verschieden bemessenist, z. B. in einem Falle bei
5384 in Chllusseestrccke3000 M., iu einem andern bei 4980 in nur 350 M.

Die Konzessionfür Pferdeeisenbahnen wird in der Regel auf 30 Jahre ertheilt und
dabei für den Ablauf der Konzession die Wiederherstellungdes »tatn» c^no anto beduugeu.

6. Provinz Schlesien.

Erfahrungen rücksichtlich des Einflussesder auf Provinzialstmhen bestehendenresp, im
Betriebe befindlichen Nebenbahnen'auf die Kosten der Strahenuuterhaltung sind bis jetzt nicht
gemachtworden.

Die Konzessionsertheilungzu Eisenbahn-Anlagen auf den Provinzialchausseeu erfolgt
unter Zugrundelegung von Normativ-Bedingungen, welche vom Provinzial-Landtage festgestellt
sind. Aus denselben ist hervorzuheben, daß vom Unternehmer eine Geldentschädigunggefordert
werden kann. Es werden beifpielsweifeerhoben von einer 650 in langen normalspurigcnPferde¬
bahn jährlich 250 M,, von einer 1700 in langen fchmalfpurigenLokomotiubahn 500 M., von
der 983 in langen Pferdebahn in Goerlitz 100 M. Für die Anlage einer Pferdebahn (mit
Lokomotivbetriebbei Nachtzeit) 10 092 in lang, ist eine jährliche Entschädigung von 1000 M.
ausbedungen. Letztere Bahn sowie die beiden erstgenannten dienen hauptsächlichdein industriellen
Betriebe der betreffenden Unternehmer. Die Konzessionwird in der Regel auf Zeit ertheilt
(40 refp. 50 Jahre); nach Ablauf des Vertrages ist die Prouiuzial-Verwaltuug berechtigt, auf
Kosten des Unternehmers den früheren Zustand des Ehausseeplanumswieder herzustellen.

Bezüglich der Unterstützungvon Bahnaulagen hat der Provinzial-Landtag dahin prinzipiellen
Beschluß gefaßt, daß, wenn ein ^ommunal-Verband bedentende Geldmittel für die Herstellung
einer Eifenbahnanlagc aufgewendet hat, durch welche die Unterhaltungskosten von Provinzial-
Chansseestreckendauernd vermindert werden, der Provinzial-Ausschuh nach Ablauf von 5 Jahren
einen Theil der ersparten Ehansfee-Unterhaltnngskostcnjährlich den betreffenden Kommunal-
Verbänden überweifeu kann und zwar so lange, bis die Hälfte der von ihnen für die Eisenbahn
aufgewendetenMittel erreicht ist.

Die Gewährung von Beihülfen an Privat-Unternehmer ist hiernach ausgefchlofsen.
Eine faktische Gewährung von Geldzuschüssen im Sinne des au. Laudtags-Veschlusseshat

bislang noch nicht stattgefunden.

?. Provinz Sachsen.
Auf den' Prouiuzilllchaufseensind z. Z. noch keine Setundärbahnen angelegt. Die

Pferdebahnen im Stadtgebiete von Magdeburg und Erfurt sind auf Zeit (30 und bezw. 35 Jahre)
gestattet und haben die betreffendenUnternehmer außer der Unterhaltung desjenigen Theils der
Straßen, auf welchen die Nahngeleise liegen, weitere besondereVerpflichtungen nicht zu erfüllen.
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8. Provinz Hannover.
Außer einigen von Fabrikunternehmern :c. angelegten kleineren Transportbahnen sind auf

den Provinzialstrahen zur Zeit nur 3 Bahnen hergestelltund im Betrieb.
Eine vom Staate ausgeführte Sekundär-Eisenbahn (Ostfriesische Küstenbahn) folgt der

Provinzialchansfe auf pv. 27 Kw, zwei von Aktien-Gesellschaftengebaute Sekundärbahnen
desgleichen auf 0,7 Km und bezw. 14 Kni Länge. Eine andere vom Staate zu erbauende
Sekundärbahn ist in der Herstellung begriffen.

Erfahruugen bezüglichder Entlastung der betreffendenStraßen konnten bis jetzt nicht
gesammelt werden,

Normativ-Bedingungen für die Benutzung der Provinzialstrahen zu Eiseubahnanlagen
bestehen nicht. Bei Selundärbahnen, welche für den öffentlichen Verkehr bestimmt sind, erfolgt
die Ueberlasfnng der Straßen gemäß Landtags-Vefchluh im Allgemeinenunentgeltlich; die Fest¬
stellung der Bedingungen geschiehtdurch den Provinzial-Ausfchußin jedem einzelnen Falle befunders.
Unterstützungenzu Aahnzwecken sind seither nicht gewährt worden. Bloße Fabrikbahnen werden
auf eine bestimmteje nach den Umständen bemessene Zeitdauer konzefsionirt.

9. Provinz Schleswig-Holstein.
Die Anlage von Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung auf den Prouinzialstraßen ist

feither auf 2 Pferdc-Eiseubahnen, wovon die eine nachträglichLokomotivbetriebangenommenhat,
beschränkt geblieben. In neuerer Zeit hat indeß die Privatspekulation diesen Anlagen sich mehr
zugewandt und auch die Prouinzial-Vcrwaltnng sich veranlaßt gesehen, in einzelnen Fällen auf den
Bau von Spurbahnen hinzuwirken,um dadurch eine Entlastung der Chausseenvom schweren Last¬
verkehr, namentlich im Bereicheder Zuckerfabriken, herbeizuführen.

Vou solchen Bahnen sind zur Zeit außer einigen kleineren, fast gänzlich für Lokomotiv¬
betrieb einzurichtendenBahnanlagen im Nnpon der Zuckerfabrikzu Wefsclbüren zwei größere im
Bau begriffen, welche beide normalfpurig angelegt und zur Beförderung von Personen und
Gütern (bei einer Bahn namentlich Znckerrübcn) mit Lokomotiubetriebeingerichtetwerden sollen.
Letztere zwei Bahnen berühren die Provinzialstrahen auf rot. 27 bezw. 8 Km und ist die Ein¬
räumung der Straßenbankette, wie anch bei den übrigen Bahnen, unentgeltlich erfolgt. Nenn
Eingehen der Nahnanlage ist der frühereZustand der Straße vom Unternehmer wieder herzustellen.

Behufs Entlastung der durch Zuckerrüben-Transportvorzugsweiseiu Ansprnch genommenen
Straßen, insbesonderederartiger ihrer gänzlichen Zerstörung ausgesetzter Straßenstrecken,sowie um
eine sonst unbedingt nothwendigePflasterung der letztern zn vermeiden, hatte der ständische Ver¬
waltungsausschuh beim Provinzial-Landtllge im Januar d. I. den Antrag gestellt, dem Ausschnsse
einen eventuell im Wege der Anleihe zn beschaffenden Betrag bis zur Höhe von 800 000 M. zur
Verfügung zn stellen, um auf den qu. Strahen in den Zuckerrübenbau-DistriktenEisenbahnen
untergeordneter Bedeutung (Lokal- und Feld-Eisenbahnen) entweder dnrch die Provinz oder unter
Gewährung von Subventionen durch geeigneteUnternehmer anlegen und betreiben zu lassen.

Nach der Intention des Ausfchufsessollte zunächst der letztere Weg versucht, aber auch
bei Ausführung der Bahnen jedenfalls darauf Bedacht genommen werden, den Betrieb derselben
einem Unternehmer zu übertragen.

Der Provinzial-Landtag trug indeß Bedenken,dem Bau bezw. Betriebe der gu. Bahnen
dnrch die Provinz beizustimmen,und führten die demnächst eingeleitetenweiteren Verhandlungen
dahin, daß für die größere der in Rede stehenden Bahnen ein unverzinsliches, in 25 Jahren mit
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jährlich 8000 M. rückzahlbares Darlehen bewilligtwurde. Für eine zweite Bahn gleicher Kategorie
war bereits früher unter gleichen Bedingungen ein Darlehen im Betrage von 90 000 M. gewährt
worden. Anderweite Subventionen sind bis heran nicht bewilligt worden.

In Folge Wegfalls der Nübentransuorte auf betreffenden Straßen steht eine ganz erhebliche
Entlastung der letzteren zu erwarten.

10. Kommimlllstiiildischer Verbanddes NegierungsbezirlsKassel.
Von auf Landstraßen augelegten Bahnen sind zur Zeit und zwar mit Lokomotiven im

Netrieb eine 5,7 Kin lauge Personenbahn von Kassel nach Wilhelmshühe und die 11,5 Km lange
Eisenbahn untergeordneter Bedeutung von Eolbe nach Laasvhe. Eine Personenbahn in der Stadt
Kassel ist im Bau begriffen, zu zwei anderen Bahnen, wovon die eine für Gilter- und event. Personen¬
verkehr, die andere nur für Güterverkehr (Industriebahn) bestimmt, ist die Konzession ertheilt.

Bei den staatsseitig unternommenen Nebenbnhnanlagenist die Benutzung der Provinzial-
strahen stets nuentgeltlich für die Dauer des Bestehens und Betriebes der Bahn gestattet worden,
anch sind je nach der Wichtigkeitder Bahnen für den Wohlstand der betreffendenGegend und
die allgemeinenVerkehrsverhältnissenoch Geldzuschüsse ü. tonäs pei-ckn aus Landstraßen-Vaufonds
bewilligt worden, so dem Kreise Marburg 74 000 M. zu den Gruud-Erwerbskosten der Bahn
Eölbe-Laasvhe, dem Kreise Fritzlar 14 000 M. zu desgleichender Bahn Wabern-Wildungen und
für die Erbannng dieser Bahn selbst außerdem 30 000 M. an den Staat.

Bei den konzessionirten Privatbahnen ist eine Geldabgabe bisher nicht verlangt worden.
Die Konzession wird widerruflich ertheilt. Hm Falle der Entfernung der Bahngeleife hat Unter¬
nehmer den frei gelegten Straßentheil in einer den übrigen Straßenflächen entsprechenden Weise
wieder herzustellen.

Ueber den Einfluß der Straßenbahnen auf die Unterhaltuug der Straßen liegen noch
keinerlei Erfahrungen vor.

11. KommunalständischerVerband des Regierungsbezirks Wiesbaden.

Es ist nur eine vom Staat gebaute Nebenbahu vorhanden. Zu den Baukosten der
letztereu ist aus ständischen Mitteln ein Geldzuschuh vou 85 000 M. bewilligt und die Mitbenutzung
der Chaussee» unentgeltlich für die Zeit des Bestehens resp. Betriebes der Bahn gestattet
worden.

Die betreffendenStrahenstreckeu sind mehr oder weniger erheblichentlastet und in der
Unterhaltung billiger geworden.

Eine im Jahre 1881 konzessionirtePrivatbahn ist nicht zur Ausführung gekommen.
Die betreffendeKonzession war bis 1. Juli 1925 ertheilt und bedungen, daß alsdann die Bahn¬
anlagen, soweit sie sich auf Provinzialstrahen befinden, in das Eigenthum des Kommunal-Verbandes
ohne Entschädigung übergehen, oder, falls der Kommunal-Verband in die Uebernahme nicht
eintreten wolle, der Unternehmer gehalten fein follte, das Bahuinvcntar von den Straßen zu
beseitigeu und letztere wieder in ordnnngsmäßigen Zustand zu setzen. Dem Kommunal-Verbande
war weiterhin auch das Recht vorbehalten, vom 1. Juli 1906 ab die Vahnanlage in der Aus¬
dehnung der benutzten Straßenstrecken nach vorangegangener einjähriger Benachrichtigung des
Unternehmers jederzeit gegen Vergütung des jeweilige», taxatorisch zu ermittelnden Werthes
zu erwerben.
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12. Provinz Westfalen.
Von fertig gestelltenStraßenbahnen werden rund 20 Icin Straßenftrecken in Anspruch

genommen. Eine Verminderung der Unterhaltungskostenfür letztere hat noch nicht konstatirt
werden können. Gemäß Landtagsbeschlnßkann in den Fällen, in welchen durch Anlage der Nahn
eine erhebliche Ersparnis) an Unterhaltungskostenevent, eintritt, nach Fertigstellung der Vahn eine
Unterstützungbis zur Höhe dieser Ersparnis; bewilligt werden. Die einzelnenBahnprojektewerden
im Allgemeinenvon Fall zu Fall behandelt. Einzelne kleinere industrielle Straßenbahnen zahlen
eine mäßige Rekognitionsgebühr, außerdem ist bei solchen Bahnanlagen und in der Regel auch
bei Pferdebahnen die Widerruflichkeitvorgefehen.

Nach Kenntnitznllhmeder vorstehendresumirten Mittheilungen nnd nach vorausgegangener
mehrmaliger Berathung des gu. Antrags Friederichs nnd Genossen in seiner Sekundärbahn-
Kommissionist der Provinzial-Verwllltungsrath in eine eingehende Erörterung der von den Antrag¬
stellern gemachten Vorschlägeeingetreten und dabei zu folgender Beschlußfassunggelangt:

H,. Bezüglich des ersten Theils des am Antrags resp, der darin enthaltenenAbänderungs¬
vorschlägezu den Normativbedingungenfür den Bau von Sekundärbahnen auf Provinzialstrahen:

aä I. Ein Erheben von Abgaben von eigentlichen Sekundärbahnen, d. h. solchen Bahnen,
welche zum Zwecke des Transports von Gütern erbant sind, hat nicht in der Absicht des
Provinzial-Verwaltungsraths gelegen nnd ist eine Abgabe für solche Bahnen seither auch uiemals
verlangt worden. Dagegen muß es als zulässig erachtet werden, von denjenigen Straßenbahnen
im Bereich größerer Städte, welche sich hauptsächlich mit der Beförderung von Personen befassen,
eine angemessene Abgabe zu erheben, wie dies bisher aller Orten üblich und der Entwickelung
derartiger Unternehmungen auch keineswegs hinderlichgewesen ist, zumal da die Abgabe, welche
m solchen Fällen verlangt worden ist, nur gering gegriffen war und die Mehrtosten der Unter¬
haltung und Überwachung, welche derartige Bahnen verursachen, kaum deckte. Dazu kommt,
daß eine Entlastung des Straßenverkehrs von Fuhrwerken und damit eine Verminderung der
eigentlichen Unterhaltungskosten bei Anlagen von Pferdebahnen zur Beförderung von Perfonen
niemals eintritt.

Von diefen Gesichtspunktenausgehend glaubt der Provinzial-Nerwaltungsrath sich gegen
eine Abänderung der betreffendenBestimmung der Normativ-Bedingungen aussprechenzu sollen.

aä II. wurde nicht verkannt, daß die Bestimmung, der zufolge die gefammten Bahngeleise
nach Ablauf der Konzession ohne Entschädiguugin das Eigenthum der Provinz übergehensollten,
allerdings dahin führen könne, manchen Unternehmer abzufchrecken, während andererseits in dem
Uebergang einer 40 bis 50 Jahre im Betrieb gewesenen Bahnanlage auf die Provinz, bei deren
erster Ausführung und Unterhaltung jedenfalls doch auf diesen Umstand gerücksichtigt wordcu sei,
nur ein Erwerb von höchst zweifelhafter Bedeutung erblickt werden könne.

Der Provinzial-Verwllltungsrath erachtet daher eine Abänderung dieser Bedingung für
wünschenswerth und bringt zn diesem Behufe folgende Modifikation des 8- 12 der Normativ-
Bedingungen in Vorschlag:

„Nach Ablauf der Konzessionsdauer,welche iu der Regel auf höchstens 45 Jahre
bemessenwerden soll, ist der Provinzial-Verwaltungsrath berechtigt, falls nicht eine
Verlängerung der Konzession Platz greift, an Stelle der Beseitigungder Nahnanlage,
die letztere sowie eventuell auch die zugehörigen Netriebsgebäude und Grundstücke,
sowie das bewegliche Material ganz oder theilweife gegen Vergütung des jeweiligen
Taxwerthes zu erwerben.
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Ein solcher Beschluß ist dem Unternehmer jedoch spätestens 6 Monate vor
Ablauf der Konzessionsdauerzu notisiziren.

Alsdann tritt mit Ablauf der Konzessionsdauerdie provinzialständischeVer¬
waltung in das volle nnd von jeglicherBelastung freie Eigenthum und in Besitz der
übernommenen Objekte, wenn auch die Feststellung des Uebernahmepreises,welcher
vom Tage der Uebernahme an zu 4°/« zu verzinsen ist, zu dieser Zeit noch nicht
erfolgt fein sollte.

Die Ermittelung des Werthes erfolgt unter Ausfchluß des Rechtsweges durch
drei Taxatoren, von denen jede Parthei einen erwählt, wahrend der Dritte von den
beiden Erwählten bestimmt wird.

Können diese Beiden sich über die Wahl nicht einigen, so soll der Herr Ober¬
präsident der Nheinprouinz um Bezeichnung des dritten Abschätzersersucht werden.

Findet weder eine Verlängerung der Konzession, noch die Uebernahmedes Bahn-
Unternehmens durch die provinzialständischeVerwaltung statt, so muß die Beseitigung
der Vahnanlage von den Provinzialstrahen und die Wiederherstellungdes früheren
Zustandesbinnen spätestens2 Monaten nach Ablauf der .Uonzessionsdauer beendigt sein."

s,ä III. Der Gruud, weshalb in den Normativ-Bedingungen eine um 25 oin größere
Breite für den freien Raum der Straße verlangt wird, als dies die bezüglichenministeriellen
Bestimmungen vorsehen, bernht in der Möglichkeit,daß zwei Wagen von der Maximal-Ladebreite
von 3 m in demselbenMomente aneinander vorbeifahren, während anf dem Geleise nebenan
ein Zng passirt. Es läßt sich nun nicht bestreitcn, daß der vorberührte Fall in der Praxis sich
wohl selten ereignen werde, und werden aus diesen: letzteren Grunde auch die ministeriellen
Bestimmungen von jener größeren Breite Abstand genommenhaben.

Da die übrigen Proviuzial-Verbäude die ministeriellen Bestimmungenunverändert ihren
Konzessionsertheilungcnzn Grunde legen und da ferner die Breite von 25 om für den Verkehr
im Allgemeinennur wenig Werth hat, so glaubt der Provinzial-Verwaltungsrath die Annahme
der ministeriellenNestimmungen über den neben einer Setundärbahn verbleibendenfreien lichten
Raum auf den Straßen empfehlenzu können.

s,ä IV. dürfte die Erwähnung genügen, daß es nicht die Absicht des Provinzial-Ver-
waltnngsraths gewesen ist, bezüglich der Konstruktion des Gestänges der Seknndärbahnen irgend
welche Vorschriftenzu machen. Auch enthalten die Normativ-Bedingungen keine dahin zielenden
Vorschriften.

L. Bezüglich der weiteren Frage, „ob und eventuell in welcher Weife die Provinz
das Sekundärbllhuwefeu in finanzieller Hinsicht fördern, bezw, ob dieselbe unter
Betheiligung der Kreise, Gemeinden und Interessenten selbst Bahnen ausführeu
nnd betreiben foll", erfchieu dem Provinzial-Verwaltungsrath vor Allem die Untersuchung
geboten, ob aus den zur Zeit der vrovinzialständischenVerwaltung znfließendenGeldmitteln über-
hanpt Fonds für die vorberegten Zwecke zur Disposition gestelltwerden könnten.

Die Einnahmen des diesseitigen Provinzial-Verbandes bestehen:
1. in den Zinsen der vom Staate auf Grund des Gesetzes vom 8. Juli 1875 gewährten

Dotationskapitalien und in den laufenden Dotationsrenten;
2. in der zur Erhebung gelangenden Provinzial-Umlage, und
3. in dem Zinsgewinne der Prouinzial-Hülfskasse(Ständefonds) und sonstigen unbedeu-

teuden eigenen Einnahmen der Provinz.
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Die Einnahmen n<1 1 sind einschließlich der Kreisrente dem Provinzinl-Verbande zu.den
nu Dotatioilsgesetzegenau aufgeführten Zwecken überwiefen worden und dürfen diese Gelder auch
nur zu diesen Zwecken, wozu die Unterstützung des Sekundär - Vahnwesens nicht zählt,
verwendet werden. Es kann dieses um so weniger einem Zweifel unterliegen, als der ß. 4
des Gesetzes vom 8. Juli 1875 ausdrücklich die Aufführung der Zwecke, für welche die Ueber¬
weisung erfolgt ist, mit den Worten schließt:

„für ähnliche im Wege der Gefetzgebung festzustellende Zwecke."
In Uebereinstimmung hiermit hat dann auch die KöniglicheStaatsregierung im Jahre

187? eine Ausdehnung der Dotationszweckeauf das Sekundärbahnwefen im Wege der Gefetz¬
gebung angestrebt, ohne daß indessen das beabsichtigte Gesetz zu Stande gekommen ist. Hieraus
folgt, daß weder die Dotationsrenten noch die Zinsen der Dotationskavitalien zur Unterstützung
von Sekundärbahuen verwendet werden können, abgesehen davon, daß jene Mittel zur Befriedigung
weiterer Zwecke in keiner Weife ausreichend sind.

Bei der Einnahme aä 2, Umlage, ist vor Allem in Betracht zn ziehen, daß dem dies¬
seitigen Provinzial-Verbcmdenicht das Recht zur Erhebung einer generellen Umlage für Provinzial-
zwecke, wie in den östlichen Provinzen auf Grund der Provinzinl-Ordnung vom 29. Juni 1875
zusteht, sondern daß Hierselbst nur auf Grund besonderer Gefetze und Allerhöchster Verordnungen
für genau bestimmteZwecke Umlagen erhoben werden dürfen.

Es sind dieses insbesonderedie Kosten des Provinzial-Landtages, des Landarmen-Wesens,
des Baues und der Unterhaltung der Irrenanstalten, sowie der Unterhaltung der mit den ehemaligen
Staatsstraßen vereinigten Bezirksstrahen. Zur Erhebung einer Umlage für weitere Zwecke, also
im vorliegenden Falle zur Unterstützungder Nebenbahnenwürde es nach Maßgabe der bestehenden
gesetzlichenBestimmungen einer besonderenErmächtigung bedürfen.

Nach den bestehenden Bestimmungen würde selbst zweifelhaft fein, ob die Ersparnisse,
welche durch Entlastung der Prouinzialftraßen in Folge des Baues von Nebenbahneneintreten,
un Interesse der NebenbahnenVerwendung finden tonnen, abgesehen davon, daß sich derartige
Ersparnisse in: Ganzen auch wohl schwerlichnachweisen lassen, weil der Verkehr, falls derselbe
ourch neu erbaute Bahnen auch von einigen Straßen abgelenkt, dann doch auf andere, zumal
solche, welche zu den bezüglichen Bahnhöfen führen, in höherein Maße hingelenktwird, und es
andererseits keinen, Zweifel unterliegt, daß der Gefammtverkehrauf den Straßen, feit Erbauung
der Bahnen, und zwar in Folge des größeren Austausches aller Produkte der einzelnenDistrikte,
Provinzen und Länder untereinander, wenn derselbe sich auch verschoben, doch im Ganzen
wesentlichgehoben hat.

Die Einnahmen ack 3 sind einestheils unbedeutend und anderntheils mit solchen ander¬
weiten Ausgabeverpflichtnngenbelastet, daß aus diesen Intraden eine irgend wie nennenswerthe
Unterstützungdes Nebenbahn-Wesensnicht entnommen werden kann.

Die einzige Förderung, welche für die diesseitige Verwaltung im Bereiche der finanziellen
Möglichkeitliegt, ist die Gewährung von Darlehen mit langjährigen Amortisationsfriften.

Der Prouinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.
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Anlasse.

Uebersicht
über die

Entwickelung des Sekundärbahnwesensauf deu Provinzialstraßeniu der Rheinprovinz.

Bei den vom Staate vrojektirten resp, in Bau genommenen Eisenbahnenuntergeordneter
Bedeutung hat der Provinzial-Verwaltungsrath in allen Fallen, in denen die Genehmigung zur
Mitbenutzungdiesseitiger Provinzialstrahen beantragt wnrde, diese Mitbenutzung zugestandenunter
Zugrundelegung der vom Provinzial - Landtage festgestelltendesfallsigen Normativ-Bedingungen.

Die betreffendenBahnanlagen sind:
1. Call-Hellenthal. Die bereits fertige Bahn berührt die Provinzialstraße auf rot.

15 Km Länge.
2. Siegburg-Mnderoth. Desgleichen auf rot. 19 Km.
3. Wcismes-Malmedu. Die Mitbenutzung der Provinzialstraße ist in Aussicht genommen

für rot. 900 in.
4. Lennev-Krebsocge-Dahlemu. Desgleichenfür rot. 4 Kru.
5. Kirchen-Freudenberg. Desgleichenfür rot. 10 Krn.
6. Ründeroth-Derschlagals Fortsetzung der »uk 2 genannten Bahn.
7. Die Hochwaldbahnvon Trier durch das Nmverthal nach Hermeskeil.
Zu 6 und 7 sind die Projekte noch nicht zur Vorlage gekommen.
An Privatunternehmer fanden in der Zeit vom 1. Januar 1876, dem Termin für

das Inkrafttreten des Dotationsgesetzes,bis zum Schlüsse des Berichtsjahres 1883/84 folgende
Konzefsionsertheilungenstatt:

I. Straßenbahnen mit Lokomotivlietrieb.

^
Unternehmer. Bezeichnung der Nllhnllnlllge.

Datum
des bezügliche»
Beschlussesdes

Prouinzinl-
Verwaltungs

raths.

Lange
der Bahn auf

der Prouinzial-
straße.

Bemerlunll.cn,

LisensteinzecheStoll¬
berg bei Velbert,

Verlängerung der bestehendenTrans- !si1. Mai
portbahn auf der Schwarzen- 2. Juni
Velberter Provinzialstraße (die
ursprüngliche Nahn bestand bereits
als Pferdebahn, ehe die betreffende
Straße übernommen wurde, und
ist späterhin mit Genehmigung des
Prouinzial«Verwaltungsraths in
eine Lotomotiubahn umgewandelt).

18«1 ca. 1000 m Genehmigt unter Zu¬
grundelegung der
Normativbedin-
gungen und vorbe¬
haltlich des zur Prü¬
fung einzureichenden
Projekts. Die Vor¬
lage des letzteren
ist bis heran nicht
erfolgt.
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Äeznchnuiin der Allhnllulasse.

Datum
es bezüglichen

Länge

Beschlussesdes !°ei Nahn auf
Provinzial-

Verwaltungs-
raths.

der Prouinzial-

straße.

Bewertungen.

I. Lübte zu Berlin.

S. Festen und L.H.
Neysens zuNees.

Eifenbahnbau- und
Netliebsgesellschaft
von Neumer ^
Mnsch zu Berlin.

5 Kaufmann Josef
Zervlls zu Köln.

G.NoifferseundF.
Wals eck zu Köln.

Ingenieur van der
Elzen zu Tilburg
(Holland).

Vom Bahnhofe Duisburg nach dem
sogenannten Monning,

Von Nees nach Isselburg und von > 16./20. Mni
Rees nach der Gemeinde Speldrop.

ß.,/10. Februars rot. 8000 in
1882.

11 403 m

Straßenbahnen in Lrefeld und uon
Lrefeld nach den Nachbarorten
Uerdingen, Fischeln und Hüls.

(Soweit die Bahnen auf Provin-
zialstrahen liegen, find 15 610 m
für Lokomotiubeirieb und 1249 m
für Pferdebetrieb lonzefsionirt.)

Schmalspurige Lotomotiubahn «on
Station Nrohl resp, vom Rhein-
Hafen zu Nrohl bis Burgbrohl.

Von Köln resp. Ehrenfeld nach
Frechen.

Von Aachen nach Vaals.

9, Dezember
1882.

10 850 n>

15. Dezember
1882.

3./4. Juli
1883.

3./4. Juli
1883.

5000

rot, 18 000m

2266

Die Nahn ist fertig
und im Betrieb.

Der Konzessionsver-
tragist perfekt. Dem
Vernehmen nach sind
wegen der landes¬
polizeilichen Geneh¬
migung Schwierig¬
keiten entstanden.

Die Bahnen find fertig
und in Netrieb.

Der Konzessionsuer-
trag ist perfekt. Die
Nichtausführung des

Unternehmens
dürfte in finanziellen

Schwierigkeiten
ihren Grund haben.

Eine Erklärung der
Unternehmer über
die Annahme der
Konzeffionsbedin-
gungen liegt noch
nicht vor.

Soweit bekannt istKon-
zessionar gestorben.

10
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Z
> Datum

des bezüglichen
Lange

Unlernelimei. Bezeichnung der Bahnanlage. Beschlussesbesser Bahn aus
Provinzial- der Prouinzial-

Bemerkungen.
2 Verwaltungs-

raths. straße.

8 Gebrüder Reufch zu Bon Kall über Noesrnth nach Imme- 6./9. Februar 20 560 m Betreffende Konzession
Hoffnungsthal. leppel mit event. Verlängerung bis

an die Aufbereitungen der Alten-
berger Gesellschaft bei Steinenbrück.

1884. wlli ursprünglich
einem anderen

Unternehmer
ertheilt, welcher aber
von derselben keinen
Gebrauch gemacht
hat. Ueber die Be¬
dingungen herrscht

Einverständnis,,
jedoch steht auch hier
die landespolizeiliche
Genehmigung noch
aus.

8 A. KI. vom Rath Provisorische Anlage einer transpor¬ 2L./28. März ca. 4500 in Von der Genehmigung
zu Visen. tablen Lokomotiv- bezw. Pferde-

Eisenbahn von Garzweiler bis zur
Zuckerfabrik Elfen.

1884. ist Gebrauch gemacht
worden.

Außerdem wurde der Firma von Maltitz und Schöne zu Kalk die vorübergehende
Anlage einer schmalspurigenTransportbahn im Anschlüsse an den Bahnhof Kalk zum Verfahren
von Baumaterialien für die neuen Fortifikationsbauten bei Köln gestattet. Die Anlage ist
wieder beseitigt.

In folgenden2 Fällen wurde Seitens des Prouinzial-Verwaltungsraths die Konzessions¬
ertheilung abgelehnt:

1. dem W. Uhlmann und D. L. Ehlert zu Berlin für eine Straßenbahn von Bonn
nach Godesberg und Mehlem;

2. dem KöniglichenKommissionsrath Lehmann zu Berlin für eine Straßenbahn von
Köln nach Bonn und Mehlem.

II. Straßenbahnen mit Pferdebctricb.

Unternehmer. Bezeichnung der Nalinanlage.

Datum
des bezüglichen
Veschlussesdes

Provinzial-
Verwaltungs-

raths.

Länge
der Bahn auf

der Provinzial-
straße.

Bemerkungen.

1 E. Hardt bezw.
Firma E. Hardt

K Cie. zu Köln.

Pferdebahnen in Köln und von Köln
nach den Vororten, sowie von Deutz
nach Kalk,

ferner:
von Deut) nach Mülheim a. Rh.

5./8. Februar
1877 bezw.

28. November
1878.

rot. 17 000 in Die Nllhnen sind
sämmtlich ausge-
geführt.
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L Unternehmer, Vezeichnung l>er Bahnaulane,

Datmu
des bezüglichen
Beschlusses des

Provinzial-
Verwaltungs-

illths.

Länge
der Bahn auf

der Prouinzial-
strnhe.

Bemerkungen.

Königlicher Kommis¬
sionsrath Lima«
zu Berlin.

L, Lübte zu Berlin.

Derselbe.

Gemeinde Essen und
Altenessen.

Firma N.M. L an ge¬
ll eld zu Harlinx-
veld (Dortrecht).

Pferdebahn in Stollberg.

Pferdebahn von M.-Gladbllch nach
Rheydt.

Pferdebahn von Duisburg nach
Ruhrort.

Pferdebahn von Offen nach Alten¬
essen.

Schmalspurige Transportbahn zur
Verbindung der Nasaltbrüche ober¬
halb Unkelbach mit den Verlade¬
stellen am Rhein gegenüber Unlel.

Gebrüder L' hoest zu Schmalspurige
Köln. Cnpellen.

Lichinger Gewerk¬
schaft zu Bonn.

Transportbahn bei

Desgleichen bei Niederbreisig.

9./12. Februar
1881,.

3. April 1881,

2. Juni 1881,

6.9. Sept.
1881.

6./9. Sept.
1881.

16./20. Mai
1882.

1U./20. Mai
1882.

1883.

rot. 4400 m

rot, 3400 in

4324 ru

rot. 6000 n>

450 m

825 w

417 m

42« m

Die Bahn ist gebaut.

Desgleichen.

Desgleichen.

Die Gemeinde hat von
derKonzessionkeinen
Gebrauch gemacht.

Anlage ist ausgeführt.

Desgleichen.

Desgleichen.

Die qu. Bahnstreckeist
fertig und im Be¬
trieb.

Aachener und Nurt- Verlängerung der Aachen-Haarener! 30. Mai
fcheider Pferd»- Pferdebahn durch das Dorf Haaren. 1. Juni
eisenbahn - Gesell¬
schaft.

Seitens des Lcmdes-Direktors wurde in 3 Fällen auf ganz kurzen Strecken das Legen
von Anfchluhgeleifcn :c. in die Proviuzialstratzc gegen Revers gestattet und zwar dem Steinbruch-
besitzcr Johann Pütz zu Limvenich, der Kruvv'schen Hüttenuerwaltung zu Sann und dem
?. Hülsbeck zu Immigrath. Weiterhin fanden Verhandluugcn statt wegen Konzefsionirung der
Pferdebahn in Trier, welche Angelegenheit mit der Uebergabe der Verwaltung und Unterhaltung
der Provinzialstrahen in Trier an die Stadtgemeinde für die ständifche Verwaltung gegen¬
standslos wurde.

Die im Uebrigen an den Landes-Direktor gelangten Anträge, betreffend die Genehmigung
zu Strahenbahn-Anlagen, hatten theils nur deu Charakter vorläufiger Anfragen, welchen Seitens
der betreffenden Reflektanten keine weitere Folge gegeben wurde, theils sind die Vorverhandlungen
noch nicht fo weit gediehen, dah bereits die Befchluhfaffung des Provinzial-Verwaltungsraths
über die qu. Konzefsionsertheilungen hätte erfolgen können.

10'
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Nr. w.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

den Entwurf eines Gesetzesüber die Veräußerung und hypothekarischeBelastung von
Grundstückenim Geltungsbereich des rheinischenRechtes.

Der vorliegende Entwurf zielt nach seiner Begründung dahin, einestheils die erheb¬
lichsten Mßstände auf dem Gebiete des Eigenthums- uud Hnvothekenrechtesin dem Geltungs¬
bereiche des rheinischen Rechtes zu beseitigenund anderntheils die Grundbuchordnungvorzubereiten.
Er will daher nicht das ganze Gebiet dieser dinglichenRechte, welche in sehr vielen Punkten
abänderungsbedürftig sind, umwälzen; vielmehr überläßt er eine fundamentale Abänderung dem
zu erwartenden deutschen Civil-Gesetzbuch, weil durch eine solche Abänderung so tief in die sonstigen
Bestimmungen des rheinischenRechtes eingegriffen würde, daß nur eine Umarbeitung fast aller
Rechtsmlltericnübrig bliebe. Aus diesem Gesichtspunktekann der,Gesetzesentwurfals ein Ueber¬
gangsgesetzfreudig begrüßt werden. Wenn durch die Bestimmungen desselbender eine Zweck,
die Aufhebung der Mißstände, in sehr vielen Beziehungenvollständig erreicht werden wird, so ist
doch der andere Zweck in dem Gesetzestext selbst weniger zum Ausdruckgebracht, und es sind
kaum Bestimmungen zu finden, welche eine uumittelbare Vorbereitung für die Grundbuchordnung
enthalten. Es ist daher der Wunsch laut geworden, daß eine engere Verbindung zwischen Eigen¬
thums- und Hnvothekcnrecht mit dem Kataster eingeleitetwerde, und in dieser Beziehung hat der
Provinzilll-Verwaltungsrath einige Vorschläge machenzu sollen geglaubt, welche aus diesem Wunsche
entstanden sind. Diejenigen Bestimmungen, welche das Verhältniß zwischen Hnvothekenbewahrern
und Katasterbeamten reguliren, oder welche die Rotare treffen, können im Wege der Verfügungen
Seitens des Königlichen Justizministeriums und des Königlichen Finanzministeriums erlassen
werden; allein diejenigen, welche die Gültigkeit allgemeiner gesetzlicher Rormen für Dritte haben
und von Dritten zu beachtensind, dürften füglich in dem Gesetzestexte selbst ihre Stellung finden.
Daß den Urkunden, welche eine Eigenthumsübertragungzur Folge haben, Katasterauszüge beigelegt,
und da, wo dies nicht möglich ist, die Unmöglichkeiteinen solchen Katasterauszug zu geben, von
dem Katasterbeamtenbescheinigt und diese Bescheinigungbeigefügt werden müsse; daß ferner bei
den Eintragungen die Katasterbezeichnungzu erwähnen sei, würde an sich kaum eine Erschwerung
sein und zwar um so weniger, als thatsächlichschon jetzt fast jeder Notar behufs Aufnahme eines
solchen Aktes die Beibringung eines Katastemuszuges begehrt; letzteres geschieht deshalb, um
immerhin eine gewisse Sicherheit zu schaffen und bei den Eigenthumsübertragungen eine später
vorzunehmendeUnischreibung im Kataster leichter bewirkenzu können. Eine allmälig eintretende
Berichtigung des Katasters wäre die Folge da, wo derselbeunrichtig ist; und da, wo derselbe
fehlt oder ganz mangelhaft ist, würde durch das auszustellendeAttest der Behörde der Mangel
zum Bewußtsein kommen und eine allmälige Ergänzung eintreten. Wenn sich alsdann an solche
Bestimmungen das Miuisterial-Neskrivtanschließenkönnte, daß der Hyvothekenbewnhrerneben der
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jetzt nur auf die Person des Schuldners lautende Negistrirung zugleich in ein die Grundstücke
enthaltendes Verzeichnis; die Notizen aus dieser sogenanntenpersönlichenEintragung überträgt: so
würde dadurch der Grundbuchordnung eine Unterlage geschaffen,welche die Einführung derselben
nicht allein erleichtern,sondern auch die auf viele Millionen Mark sich belaufenden Kosten dieser
Einführung bedeutend reduziren würde. Der Schwerpunkt liegt allerdings in der den Notaren,
Hypothekenbewahrernund Katasterbeamten zu ertheilendenInstruktion, allein sie setzt mich eine
Mitwirkung der Parteien in dieser Beziehung bei Thätigung der oben angegebenenRechts¬
geschäfte voraus. Der desfallsigeWunsch wird am Fuße des Referats wiedergegeben.

Die Abänderungen, welche der Gefetzentwurf in den bisher geltenden Rechten trifft,
beziehen sich auf:

I. die Eigenthumsübertragung von Immobilien,
II. die in Zukunft zu erwerbendenPrivilegien und Hypotheken,

III. die bereits erworbenen Privilegien und Hypotheken,
IV. das Recht auf Auflösung eines Vertrages wegen Nichterfüllung der Vertrags¬

bedingungen.

I.

Während nach dem bisherigen Rechte das Eigenthum an Immobilien bei zweifeitigen
Verträgen durch den übereinstimmendenWillen der Parteien überging, dieser Vertrag an keine
Form gebunden und nach der deutschen Ciuil-Prozeß-Ordnung durch jedes Beweismittel — also
auch durch Zeugen — bewiesenwerden kann: soll nach dem Entwurf das Eigenthum nur durch
eine notarielle, oder gerichtliche, oder eine diesen gesetzlich gleichgestellte Urkunde und zwar sowohl
dritten Personen gegenüber, als auch unter den Kontrahenten selbst übergehen. Der ohne solche
Urkunde geschlosseneVertrag soll nur ein Recht auf Übertragung und event. Schadenersatzgeben.
Die Möglichkeit,daß bei Verfolgung dieses Rechts auf gerichtlichem Wege, dem Erwerber Schaden
erwachsen kann, ist nicht zu vermeiden, zumal unter Berücksichtigung der in dem III. Abschn. des
VIII. Buches der Civil-Prozeß-Ordnung vorgeschriebenen Bestimmungen. Dieser Uebelstand zwingt
dazu, die Aufnahme einer folchen Urkunde sofort eintreten zu lassen.

Hinsichtlich der nur durch notarielle und transscribirte Akte zu bewirkendenSchenkungen
von Immobilien ist eine Veränderung nicht getroffen.

II.

Nach den, Entwürfe müssen künftighin alle Privilegien und Hypotheken
1. eingetragen werden mit Ausnahme der im Art. 2101 V. G. V. angeführten. Die

Begründung dieser Ausnahme, welche sich nach H. 10 A. G. zur deutschen K,-O. auf zwei Fälle
beschränkt, und höchst unbedeutende Forderungen, die sich noch dazu auf die fraglichen Immobilien
beziehen müssen, zum Gegenstande hat, ist um so weniger anzuzweifeln, als diefe Privilegien,
wenn sie nicht eingetragen sind, nicht gegen den dritten Besitzer wirken und die Veranlassung zur
Einleitung des Purgationsverfahrens nicht geben können. (Oonl. Zach. II. §. 295.)

Durch die Verordnung, daß nur die Inskription die rechtlichen Wirkungen hervorruft,
smd alle stillschweigenden Hypothekenaufgehoben, also insbesonderedie der Ehefrauen (Art 2135),
die der Verkäufer (Art. 834, o. xr.), die der Bevormundeten aus den vor dem 1. Januar 1876
"öffneten Vormundfchaften.
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2. Die Privilegien und Hypotheken müssen nach dem Entwürfe auf einzeln bezeichnete
Grundstücke eingetragen werden. Hieraus folgt die Unmöglichkeitvon jetzt an a) General-
Inskriptionen zu nehmen und d) erst künftig zu erwerbende Grundstücke (Art 2130 ausgenommen)
im Voraus zu bestricken.Die Verhypothecirungeines fremdenGrundstückes,welches der Schuldner
später erwirbt, konvalescirt weder nach dem N.-G.-B (oonl. Zach. II. §. 266^) noch nach dem
jetzigenEntwurf.

3. Nach der Uebertragung des Eigenthums können Eintragungen von Privilegien
und Hypotheken, welche vor dem Uebertrage erworben, und in dem Art 834 o. pr. aufgeführt
sind, noch 14 Tage nach geschehener Transscription gegen den früheren Eigenthümer gültig
erfolgen. Auf die gesetzlichenHypothekenist der Art. 834 o. pr. nicht für anwendbar erklärt,
lllfo ausgeschlossen, so daß diese nur gegen den Eigenthümer eingetragen werden können.

In Folge des §. 3 des Entwurfes tritt zu denjenigen Privilegien welche innerhalb einer
bestimmtenFrist behufs Wahrung der Eigenfchaft des Privileg eingetragen werden müssen (Art.
2103», 2103^, 2io^ 2111) nunmehr auch das Privileg des Art. 2103^.^ indem die für
den Mit-Erben bestimmte 60tiigige Frist auch auf den Verkäufer beziehungsweiseden Darleiher
des Art. 2103^ für anwendbar erklärt wird. Mag alfo das verkaufte Grundstück weiterverkauft
fein oder nicht, der Verkäufer muß i» 60 Tagen nach dem Eigenthumsübergang sein Privileg
eintragen lassen; eine spätere Eintragung, wenn sie überhaupt noch möglich ist, gibt ihm nur ein
gewöhnlichesHypothetcnrecht(Art. 2113).

4. Nach den bisherigen gesetzlichen Vestimmungen muß in der Einschreibung eine
bestimmte Summe angegeben werden; eine Ausnahme bilden die gesetzlichen Hypotheken, ins¬
besondere die der Ehefrauen. Hieran hat der Entwurf Nichts geändert, so daß die einzutragende
Hypothek der Ehefrau quollä »ununain eine unbeschränkteauch sür die Zukunft bleiben darf. In
dicfer Beziehung eine Aenderung eintreten zu sehen ist der Wunsch des Provinzial-
Vcrwaltuugsraths, Würde die Ehefrau gezwungenihre Eintragung auf eine bestimmte Summe
zu beschränken, fo würde eine folchc Beschränkungsie nicht schädigen,dagegen ihr, dem Ehemann
und insbesondereden Gläubigern nutzen und Klarheit in die Rechtsverhältnissebringen.

Die Ehefrau hat eine gesetzlicheHypothek wegen aller ihrer Ansprüchean den Ehemann
Art. 2121. Die 4 Fälle, in welchen fast ausschließlichdieses gesetzliche Hypothekarrechtzur
Auwenduug kommt, sind in dem Art. 2135 angegeben, und die dort aufgeführten Forderungen,

»,) die aus dem Ehevertrage,
b) aus während der Ehe anfallenden Schenkungenund Erbfchafteu,
o) aus Veräußerung ihrer Sondergütcr oder unterlassener Anlegung von Kaufgeldern

solcherGüter,
ü) aus der mit ihrem Ehemann stattgehabten Ereirung von Schulden,

abgeleitetenForderungen haben einen Nang von einem bestimmtenTage ab, an welchen: Tage
aber auch die Forderuugen genau präcisirt werden können. In allen anderen Fällen, die noch
denkbarer Weise uuter den Art. 2121 fallen, ist ebenso eine Präcisirung und Taxirung nicht
ausgeschlossen.

Man könnte entgegenhalten,daß durch eine solche ziffermäßigeAngabe den Ehefrauen eine
zu große Last aufgebürdet, und die Unkenntnis; derselben oft ausgenutzt werde; dieser Einwand
scheint nicht gerechtfertigt,wenn einmal erwogen wird, daß doch eine Eintragung nothwendig wird,
und diefe Eintragung, welche eine bestimmteSumme enthalten sollte, auch für die künftigen
Forderungen der Ehefrauen bis zum Belaufe diefe Summe unter allen Umständen wirksam ist;
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sollte zu einer solchen Eintragung im Laufe der Zeiten vielleicht noch eine zusätzliche genominen
werden, so dürfte dies als eine zu große Belästigung nicht erscheinen; thatsächlich wird eine 2.
oder 3. Eintragung in den seltenstenFällen nothwendig werden.

Diesem etwaigenBedenkensteht aber der nicht zu unterschätzende Vortheil gegenüber, daß
».) das ganze Immubilar des Ehemannes für eine unendlich große Summe, die uach

dem Belieben der Ehefrau, der Verwandten der Eheleute oder angeblicherFreunde (Art. 2139)
gegriffenwerden kann, nicht mehr zu beschweren ist, und so der Ehemann in der Dispositionseines
ganzen Immobilar-Nermügen nicht mehr beeinträchtigtund gehindert wird; eine Beeinträchtigung,
welche aus unlauteren Motiven hervorgerufen werden kann und oft hervorgerufen ist.

d) Nicht allein für den Ehemann, fondern auch für seine Gläubiger ist die Angabe
der Summe wichtig; denn während bis jetzt die nachstehenden Hypothekar-Gläubigersich auf Treu
und Glauben der Eheleute verlassen müssen und die Gefahr des Irrthums und des Betruges
laufen, würden sie in Zukunft genau wissen, was äußerstenFalles ihrer Hypothekvorgehenwürde.

o) Ferner ist die Einschränkung auch im Interesse der Ehefrau felbst; die Erfahrung
z"gt, daß wegen der oben erwähnten Gefahr die vorsichtigenGläubiger die solidarische Mituer-
pflichtung der Ehefrau oder wenigstens die gänzliche Verzichtleistung derselben auf ihre
gesetzlicheHypothekverlangen. Hierdurch tritt in Folge der von dem Gesetzgeber zum Schutze der
Hrau erlassenenBestimmung gerade das Gegentheil des Gewollten ein, nämlich an Stelle eines
Vorzugsrechtes an dem Vermögen des Mannes eine Belastung des Vermögens der Frau mit
Schulden, die Jener im eigenen Interesse contrahirt hat.

Endlich fei darauf aufmerksam gemacht, daß der Ehemann das Recht der Klage auf
Einschränkung der Hypothek auf einzelne Immobilien gegen seine Ehefrau anstellen kann,
wenn diefe Immobilien als zur vollständigenSicherheit hinreichend erscheinen. Art. 2144. 2145.
Aus diefcr vorzunehmendenAbschätzung folgt, daß indirekt auch eine Restriktion c^noaä 8unima,in.
selbst nach der früheren Ansichtdes Gesetzgeberswohl möglich ist. Die UnHebung einer solchen
Einschränkungsklageist übrigens mit so vielen Unannehmlichkeitenund Kosten verbunden, daß
erfahrungsgemäß die Ehefrauen vorziehen, auf ihr ganzes Hypothekarrechtzu verzichten.

Eine gleiche Beschränkung ist hinsichtlichder übrigen gesetzlichen Hypotheken, soweit
dieselben noch zur Sprache kommen,zu empfehlenund demgemäß im §. 2 an: Schluß des »line«, 1
°ie Hinzufügung gewünfcht

sowie nur bezüglich der eingetragenen Summe.
5. Nach den bisherigen Erörterungen würde es den Ehefrauen und Minorennen (soweit

diesen überhaupt eine Hypothek zusteht) nicht unbenommen bleiben, die Inskription auch nach
Auflösung der Ehe und Beendigung der Vormundfchaft bis zur eingetretenenVerjährung der
Forderungen gegen Ehemann und Vormund zu bewirken.

Um auch hier einen festen Endtermin, fo nahe wie möglich zu fixiren, verordnet der
Entwurf, daß in einem Jahr nach Beendigung der Ehe oder Vormundschaft die Eintragung zu
geschehen habe. (§. ?.)

III.

Hinsichtlich der zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Privilegien, gesetz¬
lichen und richterlichenHypothekensind folgende Bestimmungen getroffen:

ü,) Alle Erneuerungen sind nach Form und Inhalt den Bestimmungen des §. 2
unterworfen, fo daß diefelben specielle Immobilien und nach dein diesseitigen Wunsche eine bestimmte
Summe anzugebenhaben.
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b) Alle gesetzlichenund gerichtlichen Hypotheken, welche bereits erworben sind, verlieren
mit dem Tage der Gesetzeskraft 1. Juli 1885, die generelle Eigenschaft insofern, als sie die
später zu erwerbenden Grundstücke des Schuldners nicht mehr treffen. Auf diese muh gemäß
H. 2 des Entwurfes jedesmal nach dem Erwerb eine neue specielle Hypothek genommen werden.

e) Das noch nicht eingetragene
1. Privileg des Verkäufers refp. des Darleihers aus Art. 2103 1 u. 2 muß in einem

Jahr nach Gesetzeskraft also bis 1. Juli 188«,
2. Die noch nicht eingetragene gesetzlicheHypothekder Ehefrau vor demfelbenTermine,
3. Die noch nicht eingetragene Hypothek der Bevormundeten vor dem 1. Juli 1895

(d. i. zehn Jahre nach dem Inkrafttreten diefes Gesetzes) bei Strafe des Verlustesdes Privilegiums
8,ä 1, und des Ranges «,ck 2 u. 3 eingetragen sein. Wird nach dieser Zeit eingetragen und
zwar noch in den nützlichen Fristen so greift der Art. 2113 Platz.

Hinsichtlichdieser sämmtlichenBestimmungen ist, abgesehen von dem oben erwähnten
Bedenkenüber die Anführung der Summe, nur der Zweifel zu erheben, ob es in Wirklichkeit
nothwendig erscheint, bis 1. Juli 1895 den Bevormundeten das Recht zu geben, Eintragungen
zu bewirken. Es dürfte ein solcher Zweifel gerechtfertigtsein.

Wenn 1. der Gefetzgebernach der Vormundfchaftsordnung felbst der Ueberzeugung ist,
daß die Hypothekder Bevormundeten im Interesse des Vormundes und des uormundschastlichen
Institutes, sowie im öffentlichen Interesse zu beseitigen,

2. wenn dem Vormundschaftsgerichtdas Recht und die Verpflichtung nach §. 58 der
Vormundfchafts-Ordnungbeiwohnt, jederzeit Sicherheit zu begehren und die gestellte erhöhen zu
lassen, wenn

3. wahrend des Zeitraums vom 1. Januar 1876 bis zum Inkrafttreten des Gefetzes
also während eines Zeitraums von mehr denn 9 Jahren eine solche Inskription zu nehmen weder
für das Gericht, noch den Gegenvormund, noch die Verwandten, noch die Freunde irgend eine
Veranlassung vorlag, und wenn

4. endlich diesen sämmtlichenPersonen das Recht gegebenwird noch ein ganzes Jahr
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, also 10^2 Jahr lang die Einschreibung zu bewirken, so
dürfte der Termin vom 1. Juli 1886, welcherden Ehefrauen gesetzt ist, auch für die Bevor¬
mundeten gelten. Hierzu kommt noch, daß während der Gesetzgeber Veranlassung genommenhat,
die gesetzlicheHypothek der Bevormundeten 1874 aufzuheben, er sich nicht veranlaßt sah, ein
Gleiches mit der gesetzlichenHypothekder Ehefrau zu thun; es wäre hiermit schwer in Einklang
zu bringen, nunmehr die Eintragung der Ehefrauen auf den Zeitraum bis 1. Juli 1886 zu
beschränken,also eine größere Beschränkung eintreten zu lassen wie bei den Bevormundeten. —
Dieselben Gründe endlich, welche der Beschränkung der gesetzlichen Hypothek der Ehefrau zur
Seite stehen, greifen auch für die Vefchränkungder gesetzlichen Hypothek der BevormundetenPlatz.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hält es daher für zweckentsprechender,den tz. 7 sliuog, 2
zu fassen:

Die Einschreibung der Privilegien aus Art. 2103 Nr. 1 und 2, der gesetzlichen
Hypothek der Ehefrau und Bevormundeten ist vor dem 1. Juli 1886, die Er¬
neuerung einer vor dem Inkrafttreten diefes Gesetzes erfolgtenEintreibung innerhalb
einer 10jährigen Frist nach der Einschreibungzu bewirken.

Es würden dann auch in dem §. 7 die Worte: „und der Bevormundeten" oder Beendi¬
gung des vormundschaftlichen Verhältnisses" zu streichen fein.
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IV.

Der Entwurf unterscheidet bei denjenigen Bedingungen, deren Nichterfüllung die Auf¬
lösung eines Vertrages herbeiführt, solche, zu deren Sicherheit ein Privileg gewährt ist, und
solche, bei denen dies nicht der Fall ist. Die Motive rechnenzu den ersteren nur die Fälle des
Art. 1654 und 1705, d. i. Zahlung des Kaufgeldes oder der die Stelle des Kaufpreises der
Sache nach vertretenden Prästationen (cont'. Zach. II, §. 263 Note 3 und die dort zitirte Juris¬
prudenz; hinsichtlich des Tausches Note 7); dagegen fallen alle Bedingungen, welche sonst in dem
Kaufvertrag aufgenommen sind, nicht unter die vrivilL^illlitoi- geschützten,selbst .diejenigennicht,
von denen man annehmen muß, daß ohne ihre Bewilligung ein Kaufvertrag nicht geschlossen
worden wäre.

Die Resiliationsansprücheaus den oum vrivile^io geschützten Bedingungen sollen nur
dann dritten Personen gegenüber durchgeführtwerden können, wenn dieses Privilegium eingetragen
ist, welche Eintragung nur 60 Tage nach der Übertragung bewirkt werden kann. Alle anderen
Nesiliationsansprüchc, mögen sie im Vertrage sxvrsssi» vm-oi» festgestelltoder auf Grund der
lex oolliinissorill tÄllit«. zustehen, (Art. 1184), können auch dritten Personen gegenüber stets
durchgeführtwerden.

Es liegt in dieser Bestimmung zunächst die Nnbilligkeit,daß die weniger wichtigen
Ansprüche eine mich Dritten gegenüber wirtende Aufhebung bedingungslos hervorrufen können,
während die Nichterfüllung der essentiellen Bedingungen eines Kaufes oder Tausches nur in Folge
einer Eintragung dieselbeWirkung hervorbringt, Ja, wenn der Verkäufer in Folge des Ablaufs
der 60 Tage das Privilegium nicht mehr eintragen und die Kaufvreisforderuug nur als gewöhn¬
liche Hypothek iuscribiren könnte, dann würde er wegen "Nichtzahlung des Preises
nicht resiliirenkönnen, wohl aber resiliiren können, wenn eine sonstige unbedeutendere
Bedingung nicht erfüllt wäre.

Es trifft nicht zu, daß die nicht mit dem Privileg behafteten Bedingungen ungefährlicher
seien, weil, wie die Motive sagen „sie meistentheilsoffenkundig"wären; dieselbensind ebensowenig
offenkundig,ja dies noch viel weniger, als der rückständigeKaufpreis. Es trifft ferner nicht zn,
daß die Fälle, welche nicht unter den Art. 1654 und 1705 fallen, in unbedeutenderAnzahl vor¬
kommen; vielmehr sind die von dem Käufer wie Verkäufer deshalb angestelltenNesiliationsklagen
häusig und der mannigfaltigsten Natur.

Endlich hat der §. 8 den Fall nicht berücksichtigt, wenn das Privileg eingetragen ist, die
Auflösung des Vertrages aber freiwillig erfolgt. Praxis und Iudikatur hat sich in diesem Falle
für die Auflösung ex nv.no also unter Aufrechthaltnng der von Dritten in der Zwischenzeit
erworbenenNcchte entschieden.

Die hervorgehobenenNnbilligkeitenund Bedenkenliehen sich vermeidenund eine größere
Sicherheit andernthcils liehe sich erzielen, wenn der §. 3 in seiner ganzen Ausdehnung bestehen
bliebe und nnr hinzugesetzt wird

„die Auflösung eines Vertrages wegen Nichterfüllung sonstiger Bedingungen hat dritten
Personen gegenüber nnr Wirkung vom Tage der Klagezustellnng. Die freiwillige
Auflösung hat in allen Fällen erst vom Tage des AuflösungsaktcsWirkuug."

Sollte dieser Zusatz nicht die Billigung finden, so dürfte er jedenfalls mit dem Zusätze
gerechtfertigterscheinen, daß die Auflösung mit rückwirkender Kraft wegen Nichterfüllungsonstiger
Bedingungen nur dann stattfindet, wenn diese unter Androhung der Auflösnng im Falle
der Nichterfüllung in der Erwerbsurkunde aufgenommenworden sind.

!1
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Der erstere Zusatz räumt wegen Nichterfüllung immerhin ein Austöfungsrcchtein, wein
aber den weniger wichtigen Bedingungen einen auch weniger wichtigen Erfolg zu und respektirt
die zwischenzeitlichen Rechtshandlungen, soweit das Interesse Dritter zur Sprache kommt, bewirkt
endlich,daß viele Prozesse, von denen der eine den andern hervorruft, vermieden würden. Hat
der Ankäufer das Grundstück fchon übertragen, so würde allerdings die Resiliationsklage sich in
eine Klage, sei es auf Erfüllung soweit möglich, sei es auf Schadcuerfatz verwandeln; sind
inzwifchenHypothekeneingetragen, so würde das Grundstückhaften «. :e.

Man könnte dem vorgeschlagenenZusatz entgegenhalten, daß in Folge desselben der
Verkäufer leicht geschädigtwerden dürfte. Es wird dies in einzelnenFüllen zugegebenwerden
müssen; allein es ist nicht zu leugnen, daß Dritten sonst ein Schaden in größer»: Mahstabe
zugefügt werden kann. Der Verkäufer, mag er den Kaufpreis sofort bezahlt erhalte::
haben oder nicht, ist aber auch in der Lage sich bei Abschlußdes Vertrages durch Sicherstellung
resp. Hyvothckenbcstellungzu sichern, daß Ankäufer neben der Kaufpreiszahlung die sonstigen
Bedingungen erfüllt. Wollte man die vorstehendeBestimmuug aus Furcht vor einen: zu weit
gehendenEingriffe in das System des bestehenden Rechtes nicht annehmen, vielmehr die resolntio
sxwno — also mit Wirkung gegen Dritte — beibehalten, so erscheint es zum Schutze der
Letzteren unbedingt geboten, eine Bestimmung zu treffen, kraft deren die Auflösung in Zukunft
mit rückwirkenderKraft wegen Nichterfüllung von Bedingungen nur dann verlangt werden kann,
wenn diefe Bedingungen in dem schriftlich zu thätigendcn Kaufvertrag unter Androhung der
Auflöfungsklage sür den Fall der Nichterfüllung enthalten sind.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich demnachden Antrag zu stellen:
„Der hohe Landtag wolle seine Zustimmung zu den: vorliegendenGesetzentwürfeaus¬
sprechen und dem' dringenden WunscheAusdruck geben, daß derselbe im Interesse des
Grundbesitzesund Realkredits baldigst zum Gesetze erhoben werden möge; gleichzeitig
wolle der Prouinzial-Landtag der KöniglichenStaatslegierung znr Erwägung unter¬
breiten, ob aus den angeführten Gründen nicht eine Aenderung des Gesetzes in
folgenden Punkten angezeigt erscheine:

«ick §. 1 dürfte die Verpflichtuug aufzunehmensein:
in der Uebertraguugsurkundc ist das Grundstück nach dem Gebäude- oder Gruno-
steuerkllwsterzu bezeichnen, und der Urkunde ein Auszug aus diesen: Kataster beizu¬
fügen; im Falle der Zertheilung des Grundstücks außerdem eine von den: Kataster-
bcamten beglaubigte Karte, aus welcher die Größe des verkauften Theiles hervorgeht;
falls die Ertheilung des Auszuges uach der Bescheinigungdes Katastcrbeamtennicht
möglich ist, so vertritt diese Bescheinigung nebst einer von einem Geometcr aufzu-
nehmenden Karte die Stelle des Anszugcs; Karte, Auszug und Bereinigung sind
mit der Urschrift des Vertrages zu verbinde,:;

llck §. 2 würde der Zufatz zu machen sein:
Privilegien :c. werden nur durch Einschreibung in die Register des Hypotheteu-
bewahrers, nur bezüglichder in der Einschreibuugeinzeln bezeichneten Grundstückeund
nur sür die in der Einschreibung anzugebende Summe wirksam;

aä §. 6 Mnea, 3 die Einschreibungder Privilegien aus Art. 2103 Nr. 1 und 2, der
gesetzlichenHypothek der Ehefrau und der Bevormundeten ist vor dem 1. Juli
1886, die Erneuerung einer :c.;

aä §. ? würden eventuell die Worte „und der Bevormundeten" „oder Beendigung des
vormundschaftlichen Verhältnisses" zu streichen sein;
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aä H. 8 wäre der Zusatz zu machen:
Die Auflösung eines Vertrages wegen Nichterfüllung sonstiger Bedingungen hat dritten
Personen gegenüber nur Wirkung vom Tage der Klagezustellnng. Die freiwillige
Auflösung hat in allen Fallen erst vom Tage des Auflöfungsattes Wirkung;
jedenfalls mit dem ferneren Zusatz:
Die Auflösung mit rückwirkenderKraft wegen Nichterfüllung sonstiger Bedingungen
findet nur dann statt, wenn diefe unter Androhung der Auflösuug im Falle der Nicht¬
erfüllung in der Erwerbsurkunde aufgenommenworden sind."

Der Protnnzial-Verwaliungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Lcmdtags-Marfchall.

Nr. ll.

Entwurf eines Gesetzes
über die

Veräußerung und hypothekurischeV'elastnng von Grundstückenim Geltungsbereich
des RheinischenRechts.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Prenßen ?c. verordnen, unter Zustimmnng
der beiden Hänser des Landtages der Monarchie, was folgt:

Artikel I.

Die Vorschriftendes RheinifchenNechts über die Veräußerung und hypothekarische Be¬
lastung von Grundstückenwerden durch die nachstehenden Nestimmungen abgeändert und ergänzt.

Die Uebertragung oder Zntheilung des Eigenthums an einem Grundslückedurch Nechts
geschüstunter Lebenden kann nur durch einen vor Notar oder Gericht geschlossenen Vertrag
«folgen. Die Vorschriften,nach welchen die Prototolle, anderer Beamten die .«'rast einer gericht¬
lichen oder notariellen Urkunde haben, finden auch hierbei Anwendung.

Die Verpflichtungder Vertragschließenden zur Erfüllung des Vertrages ist von Neobachtnng
dieser Form nicht abhängig.

Die Vorschriften über die Zuständigkeit der Gerichte für die Anfnahme von Verträgen
bleiben unberührt.

11»
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8- ^.
Privilegien, mit Ausnahme der im Artikel 2101 des Rheinischen Civilgesetzbuchs bezeichn

neten, und Hypothekenwerden nur durch Einschreibung in die Register des Hypothetenbewahrers
lind nur bezüglich der in der Einfchreibnngeinzeln bezeichneten (Grundstücke wirksam.

Hypothekenhaben in keinem Falle einen früheren Rang, als von dem Tage, an welchem
die Einschreibungbewirkt worden ist.

Die Bestimmnngender Art. 2109, 2113 des RheinischenEivilgesetzbuchs finden auf die
in Art. 2103 Nr. 1, 2 daselbst bezeichnetenPrivilegien entsprechendeAnwendung. Die Ein¬
schreibungder bezeichneten Privilegien kann auch ohne Transstription des Titels erfolgen.

Die Vorschrift des Art. 2108 des Rheinifchen Eivilgesetzbuchs,nach welcher der
Hypothekenbewahrerbei der Transskription des Titels diese Privilegien einzuschreiben hat, bleibt
unberührt.

§- 4.
Die Vorschriftendes §. 2 finden auf die Erneuernng einer vor dem Inkrafttreten diefes

Gesetzes erfolgten Einschreibungentsprechende Anwendung.

§. 5.
Die uor dem Inkrafttreten dieseo Gesetzes begründeten gesetzlichenund gerichtlichen

Hypothekenwerden in Ansehung der erst nach diesen: Zeitpunkte von dem Schuldner erworbenen
Grundstückenur nach Maßgabe des §. 2 wirksam.

§.6. '
Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begründeten Privilegien und Hypotheken

behalten in Ansehung der zn dieser Zeit von denselben betroffenen Grundstücke ihren bisherigen Rang.
Der bisherige Rang der, der Einschreibung nach ß. 2 bedürfenden Prioilegien und der

gesetzlichenoder gerichtlichen Hypotheken erlischt jedoch, sofern eine gehörige Einschreibnng oder
Erneuerung (88- ^- 4.) innerhalb der nachstehend bezeichneten Fristen unterbleibt.

Die Einschreibung der Privilegien aus Art. 2103 Nr. 1, 2 des Rheinischen
Eivilgesetzbuchs und der gesetzlichenHypothekder Ehefrau ist uor dem 1. Juli 1886,
die Einfchreibnngder gesetzlichenHypothekder Bevormundeten vor dem 1. Juli 18!)5,
die Erneuernng einer vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgten Einfchreibnng
innerhalb einer zehnjährigen Frist nach der Einfchreibungzn bewirken.

§. ?.
Die Einschreibungder gesetzlichenHypothekder Ehefran nnd der Bevormundeten, welche

nach dein 1. Juli 1886 später als ein Jahr seit Auflösnng der Ehe oder Beendigung des vor-
mnndschaftlichen Verhältnisses erfolgt, ist nuwirtsam. ,

s. 8.
Die Auflösungeines Vertrages wegen Nichterfüllungvon Bedingungen, zu deren Sicherheit

ein Privileg gewährt ist, kann Dritten gegenüber, welche Rechte an dem veräußerten Grundstücke
erworben haben, mir geltend gemachtwerden, wenn das Privileg dnrch Einschreibung gewahrt
worden ist.
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Das vor dein Inkrafttreten dieses Gesetzes begründete und bis dahin nicht eingeschriebene
Privileg kann mit der Wirkung der Erhaltnng des Rechts der Auflösung vor dem 1. Juli 1886
auch dllnu eingeschrieben werden, wenn inzwischen Weiterueräußeruugen oder Transskriptionen von
Veräußerungen stattgefnndcnhaben.

Artikel II.

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1885 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschriftnnd beigedrucktem KöniglichemInsiegel.
Gegeben den ten

Beglaubigt.
Der Iustizminister, gez.: Friedberg.

Begründung.

Die Mängel des RheinischenHypothekensystemssind seit langer Zeit von theoretischen
und praktischenJuristen anerkannt, und haben von Seiten der Kapitalisten und Grundbesitzerzu
vielfachenKlagen und Anträgen auf Abänderung Anlaß gegeben. In denjenigenNachbarländern,
m welchen der coäe oivil die Grundlage der neu redigirten Eivilgefctzbücherbildet, wie im
Großherzogthum Baden und im Königreichder Niederlande, sowie in denjenigen, wo der oock«
«ivil im Wesentlichenunverändert fortbesteht,wie in Frankreich uud Belgien, hat die Gesetzgebung
mehr oder minder eingreifende Aenderungen des Hypothekensystems vorgenommen.

Auch für den Bezirk des ehemaligen Appellationsgerichtshofsin Köln sind wiederholt
Versuche zur Aenderung des Hyvothetensystemsin Angriff genommen. Zunächst wurde im Jahre
183ü beabsichtigt,für die Nheinprovinz und Westfalen gemeinfchaftlich die Grundsteuer-Mutterrollc
M einem Ersatz für das Grundbuch einzurichten. Die Durchführung dieser Maßnahme scheiterte
aber an den „enormen" Kosten, welche dieselbe verursacht haben würde, sowie daran, daß der Ein¬
tragung in die Mutterrolle nicht die Wirkung der Eigenthumsübertragung beigelegt werden sollte.
Der von der beabsichtigten Aenderung zu erhoffende Nutzen würde deshalb die von derselbenzu er¬
wartendenUnzuträglichkeiten nicht aufgewogen haben. Sodann sind in den fünfziger nnd sechsziger
Jahren Entwürfe zu NheinifchenHypothekengefetzen ausgearbeitet worden, welche in Anlehnung an
gesetzgeberischeVorgänge in Belgien und Frankreich im Wesentlichen davon ausgiugen, daß, unter
Beibehaltung der französifch- rechtlichen Hypotheken-Einrichtungeneine größere Erkennbarkeit und
Sicherheit sowohl der Eigenthumsübcrgänge als der dinglichenBelastungen zu erstreben sei. In
ersterer Veziehuug sollte der Eigenthumsnbergang, soweit thunlich, dem Transskrivtionszwange
unterworfen, auch die Zulässigkeitder Auslösungsklage (sog. Nesiliationsklage) beschränkt werden.
In letzterer Beziehung wurde in Aussicht genommen, Beschränkungendes Eigenthums durch
Servituteu, langdauernde Pacht- und Miethuerträge u. dgl. ebenfalls dem Transfkrivtionszwange
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zu unterwerfen, ferner die stillschweigendenHypotheken durch unbedingte Durchführung der
Publicität zu beseitigen und die General-Hypotheken entweder ganz aufzuheben oder in ihren
Wirkungen wesentlich zu beschränken. Die betreffendenEntwürfe, welche im Einzelnen vielfach
von einander abweichende Vorschriften in Vorfchlag brachten, fanden zwar in den Kreisen der
Kapitalisten und Grundbesitzerim Großen und Ganzen Zustimmung; von Seiten der zur Aus¬
übung der Rechtspflege im Gebiete des RheinischenRechts berufenen Organe aber, fowie von
den zu einer Begutachtungaufgeforderten, hervorragendenRheinischen Juristen wurden so erhebliche
Bedenken erhoben, daß davon Abstand genominenwerden muhte, dem einen oder anderen weitere
Folge zu geben,

Iu den geltend gemachten Bedenken trat der Grundgedankehervor, daß die vorgeschlagenen
Aenderungen nicht für ausreichend erachtet werden könnten, um zu der erstrebten Sicherheit des
Immobilienverkehrs und namentlich zu der unter der Geltung des Grnndbuchsystemsgewahrten
Sicherheit zu gelangen, und daß die zufolge der Aenderungen zu erhoffendenVerbesserungennicht
so erheblichseien, um die vorgeschlagenen unvermeidlichen,tief einschneidenden Eingriffe in Grund¬
prinzipien des RheinischenRechts zu rechtfertigen.

Trotz des erheblichen Gewichts der erhobenen Bedenkenkonnte die Frage einer Aenderung
des Rheinischen Hypothekenrechtsnicht aus dem Auge gelasseu werden, da die Mängel des
Rheinischen Hypothekensystems fort und fort zu Klagen Anlaß gaben, ja zufolge vou Bestimmungen
der mit dem I. Oktober 1879 in ^raft getretenenReichs-Civilprozeßordnungin verstärktem Maße
hervortraten.

In der Sitzung des Hauses der Abgeordneten vom 17. Februar 1883 richtete deshalb
der Abgeordnetefür Köln von Keßler an die KöniglicheStaatsregierung die Frage:

ob es in der Absicht der Königlichen Staatsregierung liege, bald und schon vor
Publikation des in der Bearbeitung begriffenenCivilrechtsbuchseine neue Hypotheken¬
ordnung für den Geltungsbezirkdes RheinischenEivilrechts vorzulegen?

Der Interpellant bezeichnete als Hauptmängel des Rheinischen Hypothekenrechts: die
Existenzvon stillschweigenden Hypotheken,insbesondereder Ehefrau, die Nothwendigkeitder zehn¬
jährigen Erneuerung der Hypothekar-Inskriptionen,die Zulässigkcitder Wiedcrauflösnngsklagebeim
Kauf wegen Nichtzahlung des Preises, welche 30 Jahre lang und unabhängig von jeder Ein¬
tragung besteht, die generelle Wirkung der Urtheils - Hypothek, die sich selbst auf das zukünftige
Vermögen erstrecke, ferner die in vielen Fällen bestehende Unmöglichkeit, das Eigenthum au Grnnd
und Boden zu beweisen.

Als Folgen dieser Mängel der Gesetze hob der Interpellant hervor: den erhöhten Zinsfuß,
häufige und namentlich unzeitige Kapitalstündigungen, die für die ärmere Bevölkerung bestehende
Gefahr des Wuchers und mannigfachen Verlust von Kapitalien.

Den einzigen Weg der Abhülfe glaubte er in der Durchführung des Grnndbuchsystems
für das Gebiet des RheinischenRechts zu erkennen.

In Beantwortung der Interpellation wurde von Seiten der Regierung erklärt, daß es
nicht in der Absicht der Staatsregierung liege, also bald mit einer Gesetzgebuug in der gewünschten
Richtung vorzugchen,daß dieselbe aber zu dem Versuchebereit sei, durch Übergangsbestimmungen
den Weg für eine auf jenes Ziel gerichtetekünftige Gesetzgebung,soweit dies durch ein Zwischen
gesetz ermöglicht werden könne, zu ebnen. Dieser Zusage will der vorliegende Gesetzentwurf
entsprechen.
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In einigen, der Herrschastdes cocls oivil oder einer auf demselben beruhenden Gesetz¬
gebung nntcrworfenen Ländern, insbesondere in Frankreich und Belgien hat man versucht, den
Ucbclständendes Hypothckensystems dnrch eine Ausbildung des im ooäL vernachlässigten Instituts
der Transskription entgegenzutreten. Die nach eingehendsten Erwägungen erlassenen Bestimmungen
haben jedoch neben einigen Vortheilen vielfache sehr bedenkliche nud die Sicherheit des Verkehrs
gefährdendeKontroverfen zur Folge gehabt. Die in den alten Preußischen Landcstheilen durch
die Gesetze vom 5. Mai 1872 (Ges.-Samml. S. 433 ff.) eingeführteGrundbuchverfassungdagegen
gewährt nach den gemachtenErfahrungen diejenige Gewißheit und Erkennbarkeitdes Eigenthums
und anderer Rechte an Grundstücken,welche der Verkehrmit Grundstücken und Hypotheken erfordert,
und welche da, wo man sie einmal kennen gelernt hat, als eine nie wieder aufzugebende Wohlthat
der Gesetzgebung angesehenwird.

Von der Grnndbuchverfassungsind nach deren im Jahre 1373 erfolgten Ausdehnung
und, da in den vormals Nassanischen uud Grußhcrzoglich HessischenLandestheilen eine im Wesent¬
lichen auf gleichen Grundsätzen beruhende Einrichtung besteht, anßer dein Geltungsbereich des
RheinischenRechts nur noch das Gebiet der vormaligen freien Stadt Frankfurt uud der Kreis
Hcrzogthum Laucnburg ausgenommen. Sie ist außerhalb Preußens bereits in anderen Bundes-
staaten eingeführt worden, und es ist zu erwarten, daß sie demnächst auch für das in Aussicht
sichende DeutschebürgerlicheGesetzgebung Annahme finden wird. Es ist also, abgesehen von den
anderen Gründen, auch ein Interesse der Nechtscinhcit, welches auf die Herstellung der Grnnd-
buchverfassnng im Gebiet des RheinischenRechts hinweist.

Die Erreichung dieses Ziels ist freilich mit großen Schwierigkeitenverknüpft. Da das
Grundbuch den Rechtszuftaud aller Grundstückeso vollständig und richtig darstellen soll, daß Jeder,
welcherRechte an einem Grundstücke erwerben will, sich auf die Vollständigkeit und Richtigkeit
desselben verlassen darf, so uinß der Herstellung des Grundbuches eine Prüfung aller Rechte
vorhergehen, welche an jedem der in dem fraglichen Bezirke durch Zersplitterung besonders zahl¬
reichen Grundstückebestehen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Herstellung des Grundbuchs bei
weniger unübersichtlichenRechtszuständcn,wie solche in den Provinzen Hannover und Schleswig-
Holstein bestände!:,in einem Jahrzehnt noch nicht vollendet ist. Ohne diese Vollendung aber ist
trotz der Einführung der Grundbnchgefetze ein thatsächlichanderer Rechtszustand nicht vorhanden.
Ane Abhülfe gegen die bestehenden Uebelständeist nur sehr allmählich zu erreichen; felbst Über¬
gangsbestimmungen,welche, um wirksam zu sein, immer schon erhebliche Aenderungendes geltenden
Rechts enthalten müssen, sind in ihrer Wirkung auf längere Zeit zu berechnen, wenn anders
nicht durch einen unvermittelten plötzlichen Ucbergang zahlreiche und erhebliche Interessen verletzt
werden sollen.

Es erscheint hiernach angezeigt, bei Zeiten den Uebergang zu dein Grundbuchsystem
vorzubereiten, aber anch sich zunächst auf diese Vorbereitungzu beschränken.Eine solche Beschränkung
gewährt den Vortheil, daß tiefere Eingriffe in das System des RheinischenRechts, durch welche
dieses in seinem Zusammenhange gestört werden dürfte, vermieden werden können. Von einer
solchen Umgestaltung des Systems muß schon mit Rücksicht auf das in Aussicht stehende Deutsche
bürgerliche Gesetzbuch Abstand genominenwerden.

In Ansehung des Eigenthums an Grundstückensoll es hiernach bei dem Grundsatze des
Rheinischen Rechts verbleiben, daß das Eigenthum durch Vertrag ohue Uebergabe übertragen
werden kann. Der Vertrag unterlag schon nach dein RheinischenEivilgesetzbuche keiner Form.
Aber der Umstand, daß nach der Civilvrozeßordnnngder Beweis in allen Fällen mich durch andere
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Mittel als durch Urkunden geführt werden kann, hat den Eigenthumscrwerb iwch mehr als früher
der Erkennbarkeit entzogen, sc> daß die Lage desjenigen, welcher das Eigenthum oder eine Hypothek
an einem Grundstückeerwerben will und zu diesem Behufe das Eigenthum des Verauherers oder
Schuldners prüfen muh, eine schwierigere geworden ist. Hier muß zuerst die bessernde Hand
angelegt werden. Es soll dies geschehen durch Einführung einer leicht erkennbarenForm der
Eigenthumsübertragung.

Es fallen ferner alle Privilegien und Hypothekendes RheinischenEiuilgesetzbuchs, soweit
sie bestehen,dem Grundsätzenach aufrecht erhalten werden. Aber zwei Modifikationen sind hier
unumgänglich. Die bisher der Einschreibungnicht bedürfenden Privilegien und Hypothekensind,
soweit nicht die Geringfügigkeit gewisser Arten derselben eine Ausnahme gestattet, dem Erfordernis;
der Einschreibung zu unterwerfen, und Einschreibungendürfen nur iu Anfehnng der bei der
Einschreibuugeinzeln bezeichneten Grundstückewirksam werden, letzteres in der Auüdehuuug, daß
die bisher auch für zukünftige Erwerbungen des Schnldners wirksamen gesetzlichen und gerichtlichen
Hypotheken,in Ansehung solcher Grundstücke, welche der Schuldner erst noch erwirbt, auch der
Spezialeinschreibungbedürfe». Nur auf diefe Weife wird es möglich, allmälig die nothwendige
Erkennbarkeit aller bestehendenPrivilegien und Hypotheken herbeizuführen. Von besonderem
Nutzeu für die Erreichung dieses Zieles ist die nach Art. 2154 des NhcinifchenEivilgcsetzbuchs
erforderlichezehnjährige Erneuerung der Einfchrcibungen. Kann auch die Erneuerung wirksam
nur für einzeln bezeichnete Grundstückeerfolgen, fo müssen kraft dieser Einrichtung mit Ablauf
von zehn Jahren alle bestehenden Generalhypothckenim gewöhnlichenGeschäftsgängein Spezial¬
Hypotheken umgewandelt fein. Die Nothwendigkeit der Erneuerung ist deshalb zur Zeit nicht
aufzugeben.

Die bisher erwähnten Maßregeln betreffen die Erwerbung von Eigenthum und Hypo¬
theken. Eine Gefahr für die Sicherheit solcherErwerbungen liegt aber ferner in dem wegen
Nichterfüllung einer Gegenuerpflichtung gewährten Nesiliationsrechte. Aber auch dieses Recht soll
nicht aufgehoben oder seinen: Inhalte nach beschränkt werden. Wohl aber ist es, wenn die
bisherige Gefährdung wenigstens in der Mehrzahl der Fälle beseitigt werden soll, in Ansehung
der Wirksamkeitgegen Dritte dann, wenn das Nesiliationsrechtauf eine durch Privileg geschlitzte
Forderung sich gründet, in gleicher Weise wie die Hypothek dein Erfordernis) der Eintragung
dieses Privilegs zu unterwerfen.

Das Oberlandesgericht, der Oberstaatsanwalt uud die Anwaltskammer in Köln sowie
einzelne Gerichte, Notare und Nichter im Geltungsbereiche des RheinischenRechts sind unter
Mittheilung eines vorläufigen Gesetz-Entwurfszu einer gutachtliche» Aeußerung über die Abänderung
des geltenden Rechts in dem hier entwickelten Sinne veranlaßt worden.

In den eingegangenenGutachten wird zum Theil noch die Anfchanung vertreten, daß
auch der Versuch eines Erlassesvon Übergangsbestimmungen vielleicht nicht zeitgemäß und deshalb
nicht unbedenklich sei. Die überwiegendeMehrzahl der Gutachtenhat sich aber dahin ausgesprochen,
daß ein Vorgehen der Gesetzgebung in der beabsichtigtenArt nicht nur zulässig, sondern dringend
erwünschterscheine. In allen erstattetenGutachtensind uud zwar im Wesentlichen übereinstimmend,
die in Anregung gebrachtenAenderungen als durchführbar bezeichnet.

Hiernach erscheint die Annahme gerechtfertigt, daß den vielfachenaus den Kreifen der
Betheiligteu laut gewordeuen Wünschen um Aenderung der RheinischenHypothekengesetzgebung
auch Seitens derjenigen Kreise, welche sich früher ablehnend verhalten haben, jetzt prinzipielle
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Bedenkennicht mehr entgegengesetzt werden, und es ist demgemäß unter thunlichster Berücksichtigung
der in den erstatteten Gutachten enthaltenen Vorschläge, der vorliegende Gesetz-Entwurfaufgestellt
worden.

Zu den einzelnen Bestimmungendesselbenist Folgendes zu bemerken:

Artikel I.

Die Eingangsbestimmung spricht, um alleu Zweifeln in dieser Beziehung zu begegnen,
ausdrücklich aus, daß die Vorschriften des RheinifchenRechts aufrecht erhalten werden, soweit
nicht in den §§. 1—8 dieses Artikels Aenderungenund Ergänzungen vorgesehensind.

Die Erkennbarkeit des Uebergangsdes Eigenthums an Grundstücken ist nach dem Rheinischen
Civilgesetzbuch nur bei Schenkuugendurch die Nothwendigkeitder Beobachtung besondererFormen
gesichert. Diese Formen bestehen in der uotarielleu Verlautbarung nnd in der Transskription der
Schenkungsurkunde. Von einer Verallgemeinerung der für Schenkungen unverändert in Kraft
bleibenden Bestimmungen bezüglich der Transskrivtion nimmt der Entwurf Abstand, weil eine
Ausbildung des TransskriptionssustemSnicht beabsichtigtwird. Dagegeu ist das Erforderniß der
uotarielleuForm, auch soviel das Verhältniß der Kontrahenten zu eiuander betrifft, als Bedingung
für die Übertragung oder Zutheiluug von Eigenthum an Grundstückendurch Rechtsgeschäft unter
Lebendenhingestellt. Wenn neben der notariellen Form auch die gerichtliche Form zugelasseu ist,
so bezieht sich dies, wie der letzte Absatz des 8- 1 außer Zweifel stellt, nur auf diejenigenLandes-
theile, in welchen die Gerichte für die Aufnahme von Verträgen zuständig sind. In Gemäßheit
des H. 16 des Gesetzes, betreffenddie Organisation der Buudestonsulate vom 8. November 186?
(Bd. Ges.Bl. S. 137), des §. 4 des Gesetzes, betreffend das Verfahren in den nach der
Gemeinheits-Theilungsordnungzu behandelndenTheilungen und Ablösungen in den Landestheilen
des linken Rheinufers vom 19. Mai 1851 (Gef.-Samml. S. 683) und des §. 26 des Gesetzes
über die Enteignung von Grundeigenthum vom 11. Juni 1874 (Ges.-Samml. S. 221) haben
die Protokolle anderer Beamten die Kraft einer gerichtlichenoder notariellen Urkuude. Damit
über die fortdauernde Anwendbarkeit dieser Bestimmungen kein Zweifel entsteht, ist der zweite
Satz des Absatz 1 des tz. 1 hinzugefügt. Die allgemeiueFassung des Satzes ist gewählt, weil
mit der in Aussicht genommenenEinführung der altländifchenVorschriften über das Verfahren
bei Gemeinheitstheilungen im Geltungsbereichdes NheiuischenRechts voraussichtlichauch H. 55
der Verordnung vom 20. Juni 181? (Gef.-Samml. S. 161) zur Einführung kommen wird,
welcher den von den SvezwlkommissionenaufgenommenenVerhandlungendie Wirkungen öffentlicher
und bezw. gerichtlicher Urkunden beilegt. —

Falls die vorgeschriebene Form nicht beobachtet worden ist, verbleibt dem geschlossenen
Vertrage seine obligatorischeWirkuug. Die Beobachtung der Form bei Strafe der Nichtigkeit
des Vertrages vorzufchreiben,erschien nicht angezeigt, weil eine solche Vorschrift ohne weitgehende,
zur Zeit nicht beabsichtigte Aenderung mannigfacher Bestimmungendes RheinischenCivilrcchts in
dieses nicht wohl eingefügt werden könnte.

8. 2.

Die Wirksamkeitder Privilegien und Hypothekenwird fortan von der Eintreibung auf
bestimmteeinzelneGrundstücke abhängig gemacht. Ausgenommenvon der hiermit durchgeführten
Publizität und Spezialität sind lediglich die im Artikel 2101 des RheinischenCivilgesetzbuchs

12
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bezeichneten Privilegien. Von diese» kommenübngen>Hnur noch die nnter Nr. 1 und 4 erwähnte»,
die Gerichtstostenund der sogenannte Liedlohn, und zwar gemäß ß. 10 des Ausführungsgesetzes
vom 6. März 1879 zur DeutschenKontursordnung (Ges.-Samml. S. 109) nur noch insoweit in
Betracht, als die Forderungen, für welche sie gewährt sind, auf das betreffendeeinzelne Grundstück
sich beziehen. In Ansehung dieser Privilegien erschien eine Vorschrift, daß sie eingeschrieben
werden sollen, nicht erforderlich.

Die Bestimmung des ersten Absatzes des §. 2 hat zur Folge, daß nach dem Intraft-
treten des Gesetzes Hypothekennicht mehr in Gemäßheit der Artikel 2122 und 2123 des Rheinischen
Civilgesetzbuchsauf Grundstücke eingetragen werden tonnen, welche dem Schuldner uoch nicht
gehören. Die in den eitirten Artikeln zugelassene Möglichkeit und Wirksamkeiteiner Einschreibung
auf alle künftigen Immobilien des Schuldners gehört zn dem Begriff der generellenHypotheken-
einschreibunglind diese wird durch das Erfordernis; der Spezialität aufgehoben; es bleibt von
ihrem Begriff nichts übrig, worauf sich die Einschreibungauf tüuftige Erwerbungendes Schuldners
stützen könnte. Erst dann, wenn solche Erwerbungen thatsächlich stattgefunden haben, tonnen
Einschreibungenauf dieselben wirksam erfolgen. Unberührt bleibt die Vorschrift des Artikel 2130
des Nheinifchen Eiuilgesctzbuchs, wonach der Besteller einer Konvcntionalhypotheksich gültig
verpflichtenkann, auch zukünftige Erwerbungen zur Hypothek zu stellen.

Die Bestimmung im zweiten Abfatz des tz. 2 bezieht sich nur auf die nach dem Inkraft¬
treten des Gesetzes einzuschreibenden Hypotheken. In Ansehung der vor diesem Zeitpunkt bereits
begründeten Hypothekensind die Übergangsbestimmungen des §. 6 maßgebend.

Wenn fortan gemäß §. 2 die gesetzliche Hypothek,um wirksam zu werden, eingeschrieben
sein muß, so folgt daraus unmittelbar, daß beim Hypothetenreinigungsverfahrendie Art. 2193 ff.
des Rheinischen Eivilgcsetzbuchs nur noch in so weit Platz greifen, als nach den Vorschriftendieses
Gesetzes die Möglichkeitdes Vorhandenseins einer stillschweigenden Hypothekbesteht.

Nach der Bestimmung des Art. 834 der RheinischenEivilprozehordnung können die in
den Artikeln 2123, 212? und 2128 des RheinischenCivilgesctzbuchserwähnten Hypotheken auf
eine Liegenschaftdes Schuldners auch noch nach der Veräußerung der letzteren so lange eingetragen
werden, bis die Transskription des Veräußerungs-Titels erfolgt ist und seitdem 14 Tage verflossen
sind. Die geschäftlichen Verhältnisse, welche diese Vorschrift bezüglich der erwähnten Hypotheken
nöthig erscheinen ließen, walten bezüglich der gesetzlichenHypothekennicht ob. Eine Ausdehnuug
der Vorschrift des Art. 834 1. c. auf die letzteren Hypotheken erschien daher nicht angezeigt.
Hinsichtlich dieser Hypothekenverbleibt es mithin bei der Regel, daß sie nur so lange auf eine
Liegenschaft eingetragen werden können, als der Schuldner Eigenthümer derselben ist.

Die in dem Art. 2103 des RheinischenEiuilgesetzbnchs unter Nummer 1 und 2 bezeich¬
neten Privilegien sollen fortan, um als solche gewahrt zu werden, innerhalb sechszig Tagen nach
der Übertragung des Eigenthums eingeschriebenwerden. Nach Ablauf der Frist können daher
die Forderungen, für welche die Privilegien gewährt sind, nur noch als Hypothekenund nur mit
dein Range vom Tage der Einschreibungeingetragen werden.

Die Bestimmung im zweiten Satze des Absatzes 1 ist eine nothwendige Folge der im
ersten Satze enthaltenen Vorschrift, und nur deshalb ausdrücklich ausgesprochen, um etwaigen
möglichen Zweifeln vorzubeugen.
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Ebenso soll die Vorschrift des zweiten Absatzes jeden Zweifel über die unveränderte
Fortdauer der dem Hypothckenbewnhrerdurch Art. 2108 des Rheinischen EiuilgesetzvuchSauferlegten
Pflichten ausschließen,

§.4.
Sämmtliche Erneuerungen der uor dem Inkrafttreten des Gesetzes erfolgtenEinschreibungen

müssen den Vorschriften des ß. 2 entsprechendbewirkt werden. Dadurch wird spätestens nach
Ablauf von zehn Jahren feit dem Inkrafttreten des Gesetzes die Umwandlung aller General-
Hypothekenin Spezial-Hypothekenerreicht sein.

§. 5.
Nach der Eingangsbestimmung des Artikel 1 bleibeu die Vorschrifteu des Rheinischen

Eiuilgesetzbuchs in Kraft, soweit das Gesetz keine Aenderungen vorsieht. Der tz. 2 bezieht sich
nur. auf die uach dem Inkrafttreten des Gesetzes begründeten Privilegien uud Hypotheken. Die
Bestimmung des §. 5 erscheint daher nothwendig, nm auszudrücteu, daß auch die uor dem
Inkrafttreten des Gesetzes begründeten gesetzlichen uud gerichtlichenHypotheken, im Uebrigen
unbeschadet der einschlagendenVorschriftendes Rheinischen Ciuilgesetzbuchs nur nach Maßgabe des
8- 2 wirksam werden.

8. <;.
Aus dcu Bestimmungen der ^, 2, 4 und 5 in Verbindung mit der Eingaugsbestimmung

des Art. I. ergiebt sich, daß die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes begrttudete» Privilegien und
Hypotheken in Ansehung der zu dieser Zeit von denselben betroffenenGrnndstückeunverändert
in Wirksamkeit bleiben. Diese Wirksamkeit kann aber, wenn nicht die durch das Gesetz zu
erreichenden Zwecke vereitelt werden sollen, in ihrer ganzen Ausdehnungnur für eine Uebcrgangszeit
aufrecht erhalten werden. Deshalb stellt §. 6 zwar den Satz an die Spitze, daß jenen Privilegien
und Hypothekender bisherige Rang verbleibt, bestimmt aber, daß dieser Rang erlischt, falls die
Betheiligten nicht innerhalb der gefetzten Frist den Vorschriftendes Gesetzes nachkommen.

Werden diese Fristen versäumt, so können die erwähntenPrivilegien nur noch mit hypo¬
thekarischer Wirkung und die erwähnten Hypotheken, wie alle anderen nur noch mit dem Range
nom Tage der Einschreibunginscribirt werden.

Dadurch, daß die Erneuerung der sämmtlichen uor dein Inkrafttreten des Gefetzes bewirkten
Umschreibungen innerhalb 10 Jahren seit der Einschreibunggestattet wird, werden namentlich die
Interessen Derjenigen gewahrt, welche gerichtliche Hypotheken haben einschreibenlassen nnd es
wird den Hypothekenbewahrerndie bedeutendeArbeit erspart, welche die Vorschrift alsbaldiger
Erneueruug derartiger Hypothekenverursachenmüßte.

Hinsichtlich der noch bestehenden gesetzlichenHypotheken Vevormnndeter hat der Vormund¬
schaftsrichterden Vormund beziehungsweise den Gegenuormnnd (vergl. Art. 2136 des Rheinischen
Zivilgesetzbuchs) in Gemätzheit des 8- 51 der Vormnndschnftsordnungin geeignetenFälleu durch
Ordnungsstrafenzur Eintragung der früher begründetenHypothek anzuhalten,wozu die Nestimmnngen
dieses Gesetzes größere Veranlassung bieten werden, als bisher gegeben war. Was den bei alten
Vormundschafteuvorhandenen Ncbenvormundbetrifft, so ist der Art. 213? des RheinischenEivil-
gesetzbuchsnicht aufgehoben. Seine Verantwortlichkeit,wenn er die Eintragung versämnt, besteht
daher fort. Die zur Sicherung der Rechte der Neuornmndetenetwa erforderlichennäheren Anord
"ungm werden durch Verfügung im Aufsichtswege zu treffen sein.

12"
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s. ?.

Die Bestimmung dieses Paragraphen beschränkt aus Zweckmäßigkeitsgründendie Befugniß,
die gesetzlicheHypothek der Ehefrauen und der Bevormundeten einschreibenzu lassen. Dieser
Bestimmung darf rückwirkende Kraft nicht beigelegtwerden, daher ist durch die Fassung derselben
vorgesehen,daß auch in denjenigenFällen, in welchen die Auflösung der Ehe oder die Beendigung
des vormundfchaftlichenVerhältnisses vor dem Inkrafttreten des Gesetzes stattgehabt hat, von
diesem Zeitpunkt an noch die Frist eines vollen Jahres für Bewirtung der Einschreibung der
gesetzlichenHypothekfreibleibt.

§. 8.

Die nach den Bestimmungen des Rheinischen Zivilgesetzbuchsdem Veräußerer eines
Grundstückszustehende Befngniß, die Rückgabedes veräußerten Grundstücks,unter Aufhebung aller
inzwifcheuvou Dritten daran erworbenen Rechte zu erwirken, falls der Erwerber den von ihm
übernommenenVerbindlichkeiten nicht nachkommt,ist für den gesammten Immobilaruerkehr außer¬
ordentlichgefährlich, namentlich deshalb, weil keine Vorkehrungen getroffen sind, diese Befugniß
Dritten erkennbar zu machen. Es ist daher ein Gebot der Billigkeit, die Ausübung dieser
Befugniß in allen Fällen, in welchen der Veräußerer dieselbefür Dritte erkennbar machen kann,
an die Voraussetzungzn knüpfen, daß dies auch geschehen ist.

Hinsichtlich der vor dem Inkrafttreten des Gesetzes stattgehabten Veränsiernngcn gewährt
die Uebergangsbestimmnngdec> zweiten Absatzes dem Veräußerer ausreichendenSchutz, um seine
erworbenen Rechte zn wahren.

Die vorgeschlagenen Nestimmungentreffen nnr diejenigen Auflösungen,welche auf Gruud
der Artikel 1654 und 1707 des RheinischenEivilgesetzbuchsverlangt werdeu können. Das ist
bei Weitem die Mehrzahl der Fälle. In den sonstigen Fällen, in welchen Grundstücke znm
NachtheileDritter mit der sog. Nesiliationstlage zurückgefordertwerden können, sind außerdem
die Verhältnisse meistentheik soweit offenkundig,daß jeder Vorsichtigesich vor etwaigem Schaden
bewahren kann. Es ist deshalb von weitergehendenVorschriften Abstand genominen.

Artikel II.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes ist verhältnißmäßig weil hinauszurücken,
damit alle Netheiligten in der Lage sind, ihre Interessen rechtzeitigzu wahre».
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Nr. 12.

Referat
des Provinzial-Verwnltungsraths

über den

Entwurf eines Gesetzesbetreffend die Zusammenlegung der Grundstückeim Bezirk
des ehemaligen Appellationsgerichtshofes zu Köln.

Nachdembereits im Anfang dieses Jahres eine Konferenzzwischen Vertretern der Staats-
regicrung nnd der prouinzialständischenVerwaltung hinsichtlichdes Zusammenlegnngsgesetzesin
Berlin stattgehabt und bei dieser Gelegenheit den letztern ein neuer Entwurf überreicht wurden
war: haben sich ans Anlaß der Anfangs November eingegangenen Mittheilung, daß der Provinzial-
Landtag in außerordentlicherSitzung im Dezember behufs Berathung über verschiedene Gesetz¬
entwürfe zusammenberufenwerde, der Landes-Direttor und Landesrath Küster im Auftrage des
Provinzial-Verwaltungsrathes Mitte November nach Berlin begeben,um einestheils zu bewirken,
^aß das Zusammeulegungsgesetzund das in Aussicht gestellte Eigenthums- und Hypothekengcsetz
zusammenvorgelegt würden, nnd anderntheils um in gemeinschaftlicher Besprechungmit den Ver¬
tretern der Staatsregierung die Vestimmnngen des Zusammenlegnngsgesetzeszu prüfen. Bei
dieser Gelegenheitwnrde der vierte gegenwärtigeEntwurf vorgelegt und wiederholten Besprechungen
unterzogen. Nachdem derselbe serner in verschiedenenSitznngen der Finanzkommission des
Provinzial-Verwaltungsrathes berathen worden, wurde er am 5. und 6. Dezember einer Konferenz
unterbreitet, an welcher als Vertreter der Staatsregierung außer dem Obcrpräsidentendie Ministerial-
tommissare Geheimer Iustizmth Stolterfoth, Geheimer Ober - Regierungsrath Sterneberg, und
Negierungsllssessor Hermes, sodann als Vertreter der prouinzialständischenVerwaltuug die Mit¬
glieder des Provinzial-Verwaltungsrathes und die Oberbeamten der prouinzialständischenVer¬
waltung Theil nahmen. Das Ergebniß der Konferenzwurde von den: Provinzial-Verwaltungsrath
erörtert und beehrt sich derselbe,über seine damnfhin gefaßten Beschlüsse dem hohen Provinzial-
Landtag folgendes Referat abzustatten.

Wenn schon der dem gegenwärtigen vorhergehendeEntwurf des Gesetzes, „betreffend die
Zusammenlegungen, Gemeinheitstheilungen und Ablösungen im Bezirk des Oberlandesgerichtszu
Köln mit Ausschluß der LandgemeindeOberbonsfeld" seiner Form und seinem Inhalte nach viele
Bedenkenbeseitigt hat, welche die erstell Entwürfe als unannehmbar erscheineil ließen, so gilt dies
umsomehr voll dem gegenwärtigen. Der Grund hierfür liegt zunächst und hauptsächlich darin,
daß er, wie schon seine Ueberschrift sagt, uur ein Zusammenlegungsgesetz sein soll, die sämmtlichen
Bestimmungen über Gemeinheitstheilungen, Ablösungen von Reallasten :c., die auf dem rechten
"der linken Rheinuser gelte», bestehen läßt, soweit selbständigeVerfahreil eingeleitet werden und
nur insoweit diese Nechtsgebieteberührt, als ihr Hineinziehenhinsichtlich der zusammenzulegenden
Grundstücke behufs nutzbringenderZusammenlegung unbedingt erforderlicherscheint, («unü H. 1)
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oder von den Interessenten selbst gewollt wird. (tz. 18.) Hierdurch wird der Wirkungskreis des
Gesetzes ein einfachererund übersichtlicher, und vielen Ausstellungen, welche sich gegen das allge¬
meinere Gesetz nicht mit Unrecht erhoben haben, der Boden entzogen.

Daß dies Zusammmlegungsgesetzals solches für die Rheinprovinz ein dringendes
Bedürfniß geworden, ist in der Begründung des gegenwärtigen Entwurfes dargethau. Es wird
dies auch mehr und mehr anerkannt; außer den in der Begründung des Entwurfes ausgeführten
durch die Zusammenlegung hervorgerufenen Vortheilen*) glaubt der Provinzial- Verwaltungsrath
besonders betonen zu sollen, daß die Rechtsverhältnisse nnter den Eigenthümern durch die
Zusammenlegung viel einfachere werden, und daß nur durch eine Zusammenlegung die von der
Königlichen Staatsregierung und der provinzialständischenVerwaltung seit Jahren angestrebten
und mit bedeutenden Summen subventionirtenMeliorationen in vielen Fällen überhaupt möglich
sind, jedenfalls nur durch diefe den gewünschtenErfolg haben können. Die Erfahrung hat in
letztererBeziehung bewiesen, daß viele Komplexe dringend der Melioration bedurften, die aber
wegen der großen Zersplitterung nicht möglich war, (um nur ein Beispiel anzuführen, besaßen in
einer kleinen Gemeinde circa 30 Personen circa 4 K», Wiese in 86 kleinen Parzellen, die durch¬
einander lagen, so daß eine dringend nöthige Melioration nicht ausführbar war).

Die fo oft gehörte Behauptung, daß eine größere Ausnutzung bei der Kultivirung
kleinerer Komplexeermöglichtwerde, und daß deshalb kein Grnnd zum Zusammenlegenvorhanden
sei, ist nicht zutrcffeud; denn die kleineren Grundbesitzer sollen nicht ausgekauft, und der kleine
Grundbesitzverschwinden,sondern nur das durch Allstausch bewirkte Zusammenlegenund Verlegen
im Interesse der Landwirthschaftherbeigeführt werden; es sind aber auch gerade diejenigenGrund¬
stücke, bei welchen der kleinere Besitz (z. B. dnrch Gartenlultur) größere und mannigfaltigere
Erndteergebnisfe erzielt, nach ß. 2 des Entwurfes von der zwangsweisen Zusammenlegung
ausgeschlossen.

Will Ulan die Frage auswerfen, ob der gegenwärtige Zeitpunkt für den Erlaß eines
Zusammcnleguugs- Gesetzes geeignet ist, so muß schon die Nothwendigkeiteines solchen Gesetzes
logisch zu dem Schlüsse berechtigen, sobald wie möglich in dein bestehenden Zustande Wandel zu
schaffen. Nur dann könnte ein Grund zum Hinausschiebengefunden werden, wenn bestehende
Rechtsverhältnisse mit dem zn emanirenden Gesetze unvereinbar wären oder den Zweck desselben
illusorisch machten.

Es wäre zwar zu empfehlen, wenn das Znfammenlegungs- Gesetz mit dein deutschen
bürgerlichen Gesetzbuche eingeführt werden, sich an dieses anlehnen und durch Abänderung in
einzelneilRechtsmaterien nachhaltigereWirknilgen hervorbringen könnte; allein die Zeit, in welcher
das deutsche bürgerliche Gesetzbuchin Wirksamkeit treten wird, liegt noch so ferne, daß die
Abhülfe der Mißstände hierauf uicht warten kann; der sich als stetig erweisendeRückgang gerade
der kleinen Grundbesitzer, die ein Areal von 5—50 Morgen bewirthschaften, läßt ein Zaudern
nicht zu, und dürfte deshalb mit Recht dem Vorwurf einer stnckweisen Ergänzung und Verände¬
rung der Gesetzgebung begegnet werden.

*) Lunt'. Röscher Nat.-Oek. 10. Aufl. v»L. 261 und die dort erwähnte Statistik über verschiedene
«ander. Die Regel ist, daß die Ertragsfähigkeit um 2b°/„ erhöht wird; besonders wird hervorgehoben: die bessere
Form, das leichtere Querpflügen, und die Zeitersparnis, z. N. beim Umwenden des Pfluges, die bei achtstündiger
Arbeit, bei einer 8'/»fach größeren Länge 3 Stunden 20 Minuten betrug; ferner die richtigere Wegeanlage, leichtere
Abgrenzung, Absperrung bei Weiden, Aufhebung des Flurzwanges :c. :c.
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Man hat, was die bestehenden lösche betrifft, hervorgehoben,daß das rheinische Erbrecht
und Hypothetenrechtden Erlaß nnd die Aniuendbarkeitdes Zusammenlcgungs-GesetzeSunmöglich,
jedenfalls höchst schwierig machten. Eine Unmöglichkeit,welche das jetzige Erbrecht hervorrufen
soll, kann nicht zugestandenwerde», wohl aber wäre das jetzige Hypothekenrechtein Hinderniß,
wenn das Gesetz in der ursprünglich gedachten weitern Ausdehnung vorgelegt würde.

Was nämlich das Erbrecht anlangt, so ist zwar richtig, daß dasselbe das Zertheilen
und Zerreißen des Immobilarbesitzes begünstigt, indem das Recht eines jeden Erben auf die
Zuweisung reeller Nachlaßtheile zur Befriedigung feiuer ideellen Erbquote der Grundsatz des
rheinischenErbrechtes ist, und daher bei Nichtvorhandenseineines Testamentes die Erbschaft nach
Köpfen in einzelne Bestandtheilevertheilt. Allein der Erblasser hat das Recht durch eine r^renwio.
ckiviso iutsr liosro« nicht allein

1. eine den wirthschaftlichenInteressen entsprechende Naturaltheilung vorzunehmen,jedem
Kinde zusammenhängendeKomplexezu überweisen, sondern auch

2. einem Kinde das ganze Immobilar, dem andern Kapitalien, Mobilar :c, «. zu über¬
weisen. Ja nach dein jetzigenStande der Jurisprudenz und Iudikatur kann

3. der Erblasser einem Kinde den ganzen Nachlaß zuweisen, mit der Verpflichtung, den
andern eine bestimmte,dem Pflichttheil entsprechende Summe zu zahlen, (üonk. ^rok. 74. 1. 113.

„Daß wenn auch anzunehmen, daß der Ascendent befugt ist, einem Descendenten
das ganze Immobilar, den übrigen Descendentendagegen Mobilar oder sonstigeVer-
mögensstücke zuzuwerfen, oder denjenigenDescendenten, welcher die Immobilien
zugewendet erhält, mit einer entsprechenden Herausgabe, (welche als aus
dein Vermögen des Ascendenten entnommen anzusehen ist) zu belasten :c." (Nur
darf diese Herausgabe nicht in einer Rente oder Nutznießung bestehen.)

Hieraus folgt, daß der Eigenthümer selbst durch Verfügungen der in Folge des Intestat-
erbrechts möglicherweiseimmer wieder eintretenden neuen Zersplitterung vorzubeugen im Stande
ist. Auch für den Fall des Intestaterbrechts ließe sich eine Bestimmung treffen, welche, analog
auf die Dispositionen des Eigenthümers (Kanf, Tausch ?c.) ausgedehnt, verhindern würde, daß
die angestrebten und erreichtenErfolge einer Zusammenlegung nicht wieder vernichtet würden.
6s könnte dies erreicht werden entweder durch Feststelluug der Normalparzelle, d. h. der
Minimalgröße einer Parzelle, oder durch Feststellungder Art der Theilung eines Abfinoungs-
grundstücks,welche nur auf die in dem Plan eingetragenen Wege hin geschehen dürfte. Hierüber
wird unten das Nähere ausgesagt.

Das Hypothekenrecht kommt in dem gegenwärtigen Gefetzentwurfnur infofern zur
Sprache, als eine Geldabfinduug oder Ausgleichungdurch Geld eintritt; (vielleichtauch noch in
^m H. 1 erwähnten Falle der Ablösung von Nutzungsberechtigungen,welche auf den zufammen-
zulegenden Grundstückenhaften.) Diefe Geldabsindung ist aber uach ß. 4 alinsa 2 so minimaler
Natur (höchstens3 Prozent) daß ein entscheidendes Gewicht nicht hierauf zu legen fein dürfte.
Es ist festzuhalten,daß das Abfindungsgrundstückfo an die Stelle des alten tritt, daß angenommen
wird, als sei das erstere von jeher das letztere gewesen. Die sämmtlichenHypotheken,stillschwei¬
genden, gesetzlichen, gerichtlichen, konventionellenverschiebensich so auf das Absindungsgrundstück,
daß das bisher bestrickte vollständig befreit und fingirt wird, als ob es niemals verhaftet gewesen
wäre. Ebenso gehen die Privilegien, die gesetzlichen und vertraglichen Nesilationsanfprüche auf
das Abfindungsgrundstücküber. Hieraus folgt, daß das Hypothekenrechtin dieser Beziehung
kein eigentlichesHinderniß bietet; und grade aus diesem Gesichtspunkt der vollständigenStell-
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Vertretung hat der Gesetzentwurfvon einer Transseription des Planes oder Recesses und den
daran nach Artikel 834 C.-Pr. geknüpftenFolgen abgesehen. Daß es aber angezeigt ist, mit
dem Zusammenlegungs-Gesetz auch im Hypothetenrecht eine Reform eintreten zu
lassen und den Uebelständen, unter welchen der Grundbesitz in Folge der schlechten
Hypotheken-Gesetze mindestens ebenso leidet, wie durch das Fehlen eines Zu-
sammenlegnngs-Gesetzes dürfte unstreitig mit Recht hervorgehoben werden. Tritt
eine Reform des Hypothekenrechtsnicht ein, so wird der Grundkredit trotz eines Zusammenlcgungs-
gcsetzes in den betreffenden Gegenden sich nicht heben, ja es würde dnrch eine geplante Zusammen¬
legung vielmehr eine wenn auch nach dem oben gesagten vielfach unbegründeteFurcht die Gläubiger
zur .Kündigungund Einziehung ihrer Kapitalien zwingen, die Hergabe neuer Kapitalien vereiteln,
den Nealkredit drücken, und so nach der Ansichtdes Provinzial-Verwaltungsrathes das Gegentheil
von demjenigenerreicht werden, was das Znsammenlegungs-Gesetzbezweckt. Nur in der gleich¬
zeitigen Einführung beider Gesetze über „Zusammenlegung" und „Abänderungen
im Eigenthums- und Hypothekenrecht" erblickt der Provinzial-Verwaltungsrath
eine Möglichkeit und eine Garantie, daß der in der Begründung in Aussicht
gestellte Rutzen eintritt, und er erklärt, daß das noch vielfach mit einem gewissen Mißtrauen
angesehene und in die rheinischen civilrechtlichen Bestimmungen ringreifende Zufammenlegungs-Gefetz
nur in Verbindung mit dem schon seit 40 Jahren geplanten Eigenthums- und Hypotheken-Gesetz
als annehmbar erscheint.

Die dem Gesetzesentwurfzu Grunde liegenden allgemeinen Gesichtspunkte werden zum
großen Theil mit Unrecht von Einzelnen bemängelt. Wenn man aus den hinsichtlich der Ablösung
der Ncallasten, der Gemeinheitsthcilung:c. auf dem rechteil und auf dein linken Nheinufer geltenden
Gesetzen einen Grund gegen die Ernennung einer Generalkommissionherzuleiten sucht, so dürfte
zunächst zn erwägen sein, daß schon nach der Verordnung vom 20. Juni 181? und den sich
anschließenden Gesetzen und Verordnungen grade die Negulirung der gutsherrlichen, der bäuerlichen
Verhältnisse :c. den eigentlichenGegenstand der Thätigkeit der Generalkommissionenabgebensollte.
Es ist also eigentlichkein neues, fremdes Gebiet, welchesdurch den Gefetzentwurf den Keneral-
kommissionen überwiesen, sondern es ist nur die vollständigereDurchführung und der Ausbau des
frühern Gebietes vorgenommen. Daß eine bestimmteBehörde die Regulirung vornehmen muß,
und diese nicht den Gerichten überwiesenwerden kann, bedarf keiner nähern Begründung; es ist
auch kaum eine Behörde denkbar, die geeigneterwäre, die Zusmnmenlegungs-Geschäftevorzunehmen,
als die Generalkommissionoder eine dieser nachgebildete.*) Allerdings muh darauf Bedacht
genommenwerden, daß die Behörde aus Perfonen gebildet wird, die mit den Eigenthümlich¬
keiten des rheinifchen Rechtes, Sitten und Ortsgebräuchen bekannt sind. Der Schwerpunkt
einer nutzbringendenThätigkeit liegt in der Fähigkeit der Personen, schiedsrichterlich und ver¬
mittelnd thätig sein, nicht allein zu wollen, sondern auch zu können. Es hat daher auch der
jetzige Entwurf eine in der Nheinprovinz residirende Generalkommifsionin §. 20 vorgesehen, im
Gegensatz zu den früheren Entwürfen. Materiell kann auch die Verfchiedenheitder Gesetzgebung
über die Natur und Ablösung der Neallasten :c. auf den beiden Rheinufern namentlich nach dem
engern Rahmen des gegenwärtigen Gesetzes keinen Grund gegen die Betrauung der General-

*) Onnl. Röscher a. a. O. puss. 263 „Das Ganze verbindet sich am Einfachsten und Heilsamsten mit
den verwandten Operationen der Gemeintheilung und Seruituten - Ablösung, weshalb auch die Leitung gewohnlich
derjenigen Kommission übertragen wird." S. Nnm. 1« und 14.
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tommission mit den Zusammenlegungsgeschäfte!! abgeben, weil diese Zusammenlegungder Grundstücke
mit der Verschiedenheitder Natur der Neallasten an sich Nichts zu thun hat. Wie bereits erwähnt,
kommt auch nur bei den Theilungen und Ablösungender gegenwärtige Entwurf zur Anwendung,
welche in Verbindung mit der Zusammenlegungbewirkt werden; jedoch ist nur die Ablösung der
Nutzungsberechtigungan den zusammengelegten Grundstückenobligatorisch. Z§. 1. 18. Daß
hierfür aber ein einheitlichesVerfahreil eintreten muß, ist nicht zu bestreiten.

Ein Zweifel ließe sich ferner dahin auswerfen, ob es nicht zweckmäßigwäre, den
Interessenten einen größeren Einfluß auf die Zufmnmenlegung:c. einzuräumen und ihnen, fei
es eine direkte, sei es eine indirekte Mitwirkung auch bei den Entscheidungenzu sichern. Wenn
sich dies an sich auch gewiß empfehlenwürde, fo ist doch auf der andern Seite wohl zu berück¬
sichtigen, daß bei der Interessenvertretung der unparthciische Standpunkt der bestimmenden BeHürde
oft verschoben wird. Daß den Interessenten Gelegenheit gegeben werden muh, ihre Ansicht zu
äußern, und daß die Kommission,eventuell die zweite Instanz Rücksicht auf diese Ansicht nimmt
und nehmen muß, ist felbstredend,aber auch durch die Bestimmungender Vormundschafts-Ordnung
vollständiggewährleistet. Um aber auch hier jedem Bedenken zu begegnen, dürfte es sich empfehlen,
den §. 8 der Gemeinheits-Theilnngsordnung als für die ganze Nheinprouinz bei der Zusammen¬
legung geltend aufzunehmen, felbstverständlich unter Vorbehalt der Bestätigung der Vereinbarungen
durch die Generalkommission. Dadurch, daß die Interessenten sich selbst in einem bestimmten
Zeitraum verständigen tonnen, wird ihnen Gelegenheit gegeben, die Hauptthätigkeit der General¬
kommission überflüssig zu machen, die bei der Bestätigung hauptsächlich zu prüfen haben wird, ob
°as öffentliche Interesse nicht geschädigt ist."')

Hinsichtlich der Bestimmung über die Anwendbarkeit der in Westfalen geltenden Gesetze
wird unten gesprochen.

Bei Prüfung der einzelne.» Paragraphen fand sich Folgendes zu bemerken:
Zunächst wurde Seitens des Provinzial-Verwaltungsrathes gewünscht, die Ueberschrift:

„Entwurf eines Gesetzes betreffend die Zusammenlegungder Grundstücke im Bezirke des ehemaligen
Appellationsgerichtshofeszu Köln" zu verändern in: „Entwurf eines Gesetzes betreffend dir
Zusammenlegung der Grundstücke im Geltungsbereiche des rheinischen Rechts", welche
Ueberschrift aus naheliegendenGründen auch für das Eigenthums- und Hypothekengesetz Seitens
°er KöniglichenStaatsregierung gewählt fei.

aä §. 1
wurde 1. das Bedenkenerhoben, ob nicht auch die Mehrzahl der durch die Zusammenlegung
betroffenenEigenthümer den desfallsigen Antrag zu stellen hätten; denn es sei nicht zu verkennen,
daß in dem alleinigenRequisit der Hälfte der Größe und des Reinertrages der zusammenzulegenden
Grundstückedem großen Grundbesitzereine, Handhabe geboten würde, die kleinern Grundbesitzer,
selbst wenn sie von der Schädlichkeitder Zusammenlegungüberzeugt wären, zur Zusammenlegung
M zwingen. — Dagegen wurde hervorgehoben,daß, Falls die Majorität der Zahl entscheide, auch

*) Lnnf. Noscher MF. 259: „Dos Ideal der Verkuppelung besteht darin, daß auf dem Wege frei¬
willigen Austausches jeder eigentliche Landwirt!) seine Grundstücke beisammen:e. :e." Hiermit in Einklang steht
nuch das Luxemburger Gesetz vom 28. Dezember 1888 «uneenmnt l«« »»»n^illtinn« »)'iuiik»!<!«pour!' «xoeutlan
ü<!» K'KVMIXcl,. <tr<l!»»eootc etc., welches diese Associationen in libll>3 und »ntni-i»««» theilt.

18
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die denkbar kleinsten Grundbesitzer den Eintritt des Zusnmmenlcgnngsuerfahrensverhindern könnten;
nicht allein weil sie etwa einen Vortheil in der Zusammenlegung nicht erblickten, sondern durch
Verhinderung einen Druck auszuüben und eine relative Werthsteigerung ihrer kleinen Grundstücke
herbeizuführen beabsichtigten;wenn das geringere oder größere Interesse den Maßstab abgeben
soll, so würde dem Gesetzes-Entwurf zuzustimmensein, der den Werth der zusammenzulegenden
Grundstücke entscheidenlasse. Es sei nicht zu bezweifeln, daß die Behanptnng, eine Zusammen¬
legung sei überflüssig oder schädlich,mm der Behörde auf das Gewissenhaftestegeprüft werden
müsse, welche eventuellenFalles das Verfahren nicht eintreten lassen dürfe. Auch für den Fall,
daß einzelne Eigenthümer wegen zu geringer Grüße ihres Eigenthums einen erkennbarenVortheil
von der Zusammenlegung nicht hätten, erwachse ihnen jedenfalls kein Schaden, da nach dem
Gesetz die Kosten des ganzen Verfahrens nach Maßgabe des den Eigenthümern erwachfenden
Vortheils vertheilt würden, so daß Eigenthümer, die keinen erkennbarenVortheil hätten, zu den
Kosten nicht herangezogen werden könnten (oonl. Glatze! und Sterneberg ß. 315). Die Gesetz¬
gebung in den verschiedenen Ländern nnd Provinzen habe sich zwar früher und theilweise noch
jetzt zu dem Prinzipe bekannt:

daß durch die Kombination der größern Fläche mit der grüßern Anzahl das tyrannische
Ueberwiegender großen wie der kleinen Grundbesitzervermieden werde.

Allein in letzter Zeit, in welcher der große Vortheil der Zusammenlegung sich praktisch
erwiesen, habe mm:, so führten die Vertreter der Staatsregierung aus, selbst durch Abänderung
der Gesetze,welche früher diese Kombination kannten, von der Uebereinstimmungder Mehrzahl
der Interessenten absehen zu müssen geglaubt; so habe das Hannover'scheGesetz nachträglich, falls
die Antragsteller die Hälfte der Fläche nnd die Hälfte des Reinertrages des ganzen Komplexes
reprcisentirten,dies für genügend erachtet, ebenfo das Nassan'sche Gesetz von: 2. September 1867,
welchesnur die Hälfte der Fläche von den Antragstellern vertreten verlange, — ja augenblicklich
finde sich in keiner Provinz die erwähnte Bedingung der Zustimmung der Mehrzahl vor. Es
wurde hervorgehoben,daß, Falls die Majorität zur Einleitung des Verfahrens nothwendig erscheine,
von deni Willen Einzelner, welchen ein kaum nennenswerter Besitz zustehe, es abhänge, die
Zusammenlegungunmöglich zu machen, selbst wenn sie von einer gleichen Anzahl der grüßten
Grundbesitzer angestrebt würde.

Eiu feruerer Anhalt gegen die Veränderung wurde in dem Gemeiuheits-Theilungsgesetz
vom 19. Mni 1851 H. 2 ulino«, 3 und dem Meliorations-Genossenschaftsgesetzvom 1. April 1879
§. 65, welche auf dem im Entwurf adoptirten Grundsatze basircn, erblickt. Die Staatsregierung,
so wurde mitgetheilt, sei so sehr von der Nichtigkeit ihrer auf praktischer Erfahrung sich
gründenden Ansicht, überzeugt, daß sie von derselben unmöglich abgehen könne. Aus den
angegebenen Gründen sprach der Provinzial - Verwaltungsrath sich für unveränderte Annahme
des tz. 1 aus.

2. Der Eutwurf benutzt die Worte: „Gemarkungen oder Gemarkungsabtheilungen", eine
Bezeichnung, welche wenigstens in dem größten Theil der Nheinvrovinz ganz unbekannt ist.
Ebenwenig würde die Bezeichnung: „Flur und Flurabtheilung" zutreffend sein, da der Entwurf
uicht einen festen Begriff und eine n, priori feststehende Umgränzung, welche mit Flnr und auch
mit Flurabtheilung verbunden ist, hat bezeichnen,sondern einen Ausdruckwählen wollen, welcher
eine faktische Zusammengehörigkeitder zur Zusammenlegung bestimmten Grundstückedarstelle. Da
die Vertreter der Staatsregierung erklärten, auf die Bezeichnungkein Gewicht zu legen, so wurde
seitens des Provinzial-Verwaltungsrathes für angezeigterachtet, die Bezeichnung: „Grundstücke
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eines Gemeindebezirtes oder einzelner Theile desselben" zu wählen, und ebenso in dem
letzten Satze statt des Wortes „Gemarkung" das Wort „Gemeindebezirk".

Der frühere Entwnrf hat in dem 2. Satze bestimmt, „daß bei Grnndstücken,welche
einer gemeinschaftlichen Benntzung unterliegen :c." mit der Zusammenlegungdie Auseinander¬
setzung eintreten müsse; gegenwärtig ist statt gemeinschaftlicher „Benutzung" „Nntznngsberechtignng"
gesagt, und dadurch der §. 1 Nr. II, der 8- 1 Nr. I der Gemeinheits-Theilungsordnnng
substituirt.

Weil der gegenwärtige Gesetzes-Entwurf im Gegensatz zu den früheren Entwürfen sich
lediglich auf die Zusammenlegungbeschränkt, nnd soweit irgend thunlich die Gemeinheitstheiluugen,
gemeinschaftliche Benutzungen lc. :c. nicht berührt, weil ferner — wie die Vertreter der Staats-
regieruug ausführten, — eine Theilung der gemeinschaftlichbenutzten Liegenschaftendes §. 1
Absatz II nicht immer im Interesse der Netheiligten liege, so dürfte dieser Gesetzesbestimmung,
eine Theilung nicht obligatorisch zu bestimmen, beizupflichtenfein. Der ß. 18 des Entwurfes
setzt voraus, daß solche Theilungen und Ablösungeneintreten können, und daß dann ein einheit¬
liches Verfahren eintreten müsse, so daß also die Möglichkeit der vollständigen Auseinandersetzung
immerhin gegebenist.

4. Zu dem ß. 1 wirft sich ferner die Frage auf, ob, vou Wem, uud bis zu welchem
Zeitraum der Antrag auf Zusammenlegung zurückgezogen werden könne. Darüber, daß wenn
sämmtlicheInteressenten dieselben zurückzögen,das Verfahren in jedem Stadium aufzuhebenfei,
daß dann aber auch die Kosteil sämmtlichenin Gemäßheit des gesetzlichenNertheilungsmodus zur
Last sielen, dürfte keine Meinungsverschiedenheitexistiren. Die Frage, ob, wenn die Antragenden
ihren Antrag zurückzögen, mit diesem Zurückziehenaber andere Interessenten, welche nicht Antrag¬
steller gewesen, nicht einverstanden seien, dennoch das Verfahren einzustellensei, gab bei der
Konferenz zu einer DisknfsionVeranlassung. Die Ministerial-Kommissaregaben die Erklärung ab,
daß sobald das Verfahren für zuläfsig erklärt worden, ein Zurücknehmen nur mit allseitiger
Zustimmung eintreten könne, während es hierzu nicht genüge wenn nnr die Antragsteller und
diejenigen,welche sich dem Antrage angeschlossen hätten, zustimmten.

5. Ueber den Zusatz aus ß. 4 der Geineinheits-Theilungsordnungwird unten gesprochen.

aä §. 2.

1. Zu denjenigen Immobilien, welche nur mit Bewilligung aller Netheiligten in die
Zusammenlegungzu ziehen sind, rechnet der §. 2 auch forstmäßigbewirthschaftete Waldgrundstücke.
Es konnten einmal wegen des Begriffes „forstmäßig bewirthschaftet"Bedenken laut werden, sodann
ob überhaupt wegen solcher Waldgrundstückeohne jede nähere Einschränkung die Ausnahme
gerechtfertigtsei. Nicht mit Unrecht wurde heruorgehobeu, daß „f o r st mäßig bewirthschaftet"an
stch ein technischer Begriff sei und schon eine große Kategorie von Waldgrundstückenansschließe,
die alsdann nicht unter den §. 2 fielen. In der Praxis würde sich nach Ansichtder Staats¬
regierung eine Schwierigkeit nicht herausstellen, wie sich auch eiue solche in andern Provinzen
nicht ergeben habe, so daß von dein BedenkenAbstand zu uehmen wäre.

2. Es wurde sodann der Antrag gestellt, auch die Korbweidcnaulagenin den tz. 2 anfzu-
uehmen, aus denselben Gründen, aus welchen Kunstwiesen :e. aufgeführt feien. Die Vertreter des
Ministers erklärten sich unter Vorbehalt der Geuehmigung desselbenhiermit eiuuerstandeu.

1»'
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^n der Konferenz wurde die Streichung dieses Paragraphen beantragt und die Herstellung
des III. Entwurfes unter wörtlicher Ausnahme derjenigen Vestimmnngen, welche aus der
Gemeinheits-Theilungsordnnng vom 10. Mai 1851 herübergenommenwerden sollen, befürwortet.
Es wurde betont,

1. daß das Zusammenlegungügesetzin dieser Beziehung formell und materiell die Klarheit
vermissen lasse, welche man von einem so wichtigen, tief einschneidendenGesetze
erwarten dürfe,

2. daß, wenn Zweifel existirten, ob die eine oder andere Bestimmuug der Gemcinheits-
Theilnngsordnung zur Auwenduug kommen solle oder könne, es grade Pflicht des.
Gesetzgebers sei, diese Zweifel zu lösen, und nicht dem einzelnen,oft weniger begabten
oder befähigten Grundbesitzerdie Losung der Zweifel anheim zu geben,

3. daß an sich das zwar jetzt legislatorischrezipirte, änßerst bequeme Wort: „sinngemäße
Anwendnng", thunlichst,namentlich im vorliegenden Falle, zu vermeideu sei.

Es sei, so wurde hervorgehoben,umsomehr kein Grund, den §. 3 in seiner allgemeinen
Fassung bestehen zn lassen, vorhanden, als schon in den: III. Entwurf eine fast erschöpfende
Anführung der zur Auwenduug kommendeuVestimmnngeu enthalten sei. Die Vertreter der
Staatsregiernng erklärten, den Einwand in Erwägnng ziehen zu wollen. Unter diesen Umständen
würde auf die einzelnenaufzunehmendenBestimmungen näher einzugehenund zu beautrageu sein,
den in dem III. Entwurf aä ß. 1 gemachtem Zusatz über die Nutzuugsberechtigungendes §. 4
der Gemeinheits- Theilungsordnung sodann die W. 1»,, 11», 5», 5d, 6. Abs. 1, §. 7, Abs. 1
des III. Entwurfes aufzuuehmeu*) mit folgenden Modifikationen:

a. daß der §. 1a lauten soll:
„Zu dem Antrage auf Zufammeuleguug ist auch der nutzbare Eigenthümer sowie
jeder Miteigenthümer befugt, uicht aber der persönliche Nießbrauchs und der
antichretische Pfandbesitzer."

*) 8- i. Abs.
Nutzungsberechtigungen, welche nach 8- 4 der gedachten Ordnung gelegentlich einer Theilung oder

Ablösung mit abgelöst werden können, sind auf Antrag eines Netheiligten auch in« Falle der Zusammenlegung
zur Ablösung zu bringen, sofern sie der wirthschaftlich zweckmäßigenVenutzung des dein Verfahren unterworfenen
Grundstücks hinderlich sind.

8- 1".
Zu de»n Antrage auf Zusammenlegung ist auch der nutzbare Eigenthümer befugt, nicht aber der

persönliche Nießbraucher und der antichretische Pfandbesitzer. Mteigeuthümer tonnen nur gemeinfchaftlich die
Zusammenlegung beantragen, die nach den Antheilen zu berechnende Minderzahl von ihnen, muß sich aber dem in
dieser Beziehung gefaßten Beschlusseder Mehrzahl unterwerfen,

8> l l>.
Das Recht, auf Zusammenlegung «»zutragen, wird durch entgegenstehende Verträge, Willenserklärungen

oder Iudikate nicht ausgeschlossen und erlischt nicht durch Verjährung, — Verträge oder Willenserklärungen, welche
eine Ausschließung dieses Rechts festsetzen,sind auf keine längere Zeit als auf 10 Jahre verbindlich. Nach Ablanf
dieser Periode ist jeder Betheiligto befugt, auf Zufllinmenlegung anzutragen.

8- 5 a.
Gine jede Landabfindung ist in derjenigen Lage auszuweisen, welche den gegen einander abzuwägenden

wirthschaftlichen Interessen allen «etheiligten am weiften entspricht. Eine Verloosung findet nur insoweit statt,
als die wirthschaftliche Lage der Abfindungen dadurch nicht beeinträchtigt wird.
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Die Gemeinheits-Thcilungsordnung verlangt bei dem Miteigenthum einen Majoritäts¬
beschluß. Es dürfte dies, nach Ansicht des Provinzial - Verwaltungsraths nicht richtig sein, weil
jeder Miteigenthümer jeden Augenblick die Gemeinschaftaufzulösen und eventuell seinen realen Antheil
beziehungsweise den Verkauf zu verlangen berechtigtfei, er werde in feinen Rechten gekränkt, wenn
die nützliche Zusammenleguug durch einen Beschluß anderer Miteigentümer verhindert und er
gezwungenwerde, die Theilungsklage zu erheben; eine solche Kränkung sei um so unzweifelhafter
anzunehmen,als bei der Berechnung des ß. 1 fein Antheil an Größe und Reinertrag als gegen oder
für den Antrag auf Zusammenlegungzählend angenommenwerden könne, während das Entgegen¬
gesetzte von ihm gewollt werde; es könnten aber auch bei der Zusammenlegungsehr leicht denjenigen
Miteigentümern, welche zusammenbleibenwollten, ein gemeinschaftliches und den aus der Gemein¬
schaft anstretenden besondere Parzellen überwiesen werden. Um jedem Zweifel vorzubeugen,
wurde ausdrücklich hervorgehoben,daß in dein angeführten Falle bei der nach ß. 1 vorzunehmenden
Berechnungnur eine dem ideellenAntheil entsprechende Quote der gemeinschaftlichenFlache und
bes Katastralreinertrages in Berücksichtigung gezogen werde.

K. Hinsichtlich des ß. 11» wird beantragt:
„Den Zeitraum von 10 Jahren, in welchen vertraglich die Zusammenlegung aus¬
geschlossenwerden kann, auf 5 Jahre zu beschränken;es sei die analoge Ausdehnung
des Art. 815 o. «. umsomehrzu empfehlen, als der Zeitraum von 10 Jahren mit
Rücksicht auf die jetzigenVerhältnisse, Verkehr, Betrieb :c. ein viel zu weitgehender
fein dürfte."

u. Es wurde ferner beantragt, den Z. 8 der Gemeinheits-Theilungsordnungaufzunehmen:
„Daß bei jeder Zusammenlegung die Bestimmung derselben, der Art und Größe der
Abfindung zunächst dem freien Uebereinkommen der Partheien überlassen bleibe",

Jedem Theil»ehmer müssen die erforderlichen Wege und Triften zu seiner Abfindung Herschafftwerden,
auch ist fi^ die nöthigen Gräben zu forgen, ohne welche der Boden denjenigen Ertrag, zu dein er abgeschätzt
wurden ist, „icht gewähren kann. Desgleichen ist jeder Theilnehmer zu verlangen befugt, daß ihm die unentbehrliche
Mitbenutzung der Tränkstätten auf den zusammengelegten Grundstücken vorbehalten und diese Stätten so aus'
gewiesen worden, wie es für alle Vetheiligten am bequemsten ist.

Die vor der Zusammenlegung schon gemeinschaftlichbenutzten Lehm-, Sand-, Kalk- und Mergelgruben,
Kalt- und andere Steinbrüche bleiben zur gemeinschaftlichenBenutzung auch ferner vorbehalten, insofern die Theil-
«ehmer deshalb nicht durch Ueberweisung besonderer Vorräthe dieser Art ansgeglichen werden können.

Die zur Herstellung und Unterhaltung aller dieser Anlagen zu machenden Verwendungen sind von allen
"«theiligten nach Verhältniß ihrer Theilnehmungsrechte aufzubringen.

Die über das Zusnmmenlegungsareal führenden Wege tonnen, infoweit es für die zweckmäßigeEin¬
richtung des Theilungsvlllnes nöthig erfcheint, verlegt und jelbst aufgehoben werden, ohne daß den bei dem
Gebrauche dieser Wege Betheiligten, sobald ihnen nicht ein erheblicher Nachtheil aus der Veränderung entsteht, ein
Widerspruch dagegen gestattet ist.

Dasselbe gilt in Betreff der Verlegung von Gräben, Flüssen und Brücken.

8- 6 Abs. 1.
Die Abfindung, welche jeder Theilnehmer durch die Zusammenlegung erhält, tritt an die Stelle der

d°fur abgetretenen Grundstücke oder dafür aufgehobenen Theilncchmrechteund überkommt in rechtlicher Beziehung
a»° Eigenschaften derfelben.

8- 7 Abf. 1.

Die Grundsteuern und öffentlichen Lasten verbleiben auf den Grundstücken, auf welchen sie vor der
Zusammenlegung gehaftet haben.
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und dieser Antrag darauf gestützt, daß, wenn das öffentliche Wohl nicht etwas Anderes erheische,
vor Allem der Vertragswille zu respektirensei; selbstredendsei, daß diese Zusanunenlegung, um
die Vortheile des Zusammenlegungsgesetzesin der Exekution :c. zu genießen, der Bestätigung
durch die Generalkommissionbedürfe, sonst würde eine solche Uebereinkunftnur die Wirkung eines
nach Civilrecht zu beurtheilendenVertrages haben.

Die Vertreter der Staatsregierung erklärten, daß sie gegen diese Anträge wohl nichts
zu erinnern hätten.

Die §8. 4 und 5
gaben zu einer Bemerkung keine Veranlassung, dagegen wurde

aä H. 6
der letzte Absatz von einer Seite als uuzulässig bestrittcn und hervorgehoben, daß es allerding«
streitig gewesen sei, ob ein Eigenthümer an einein ideellen Antheil seiner Liegenschaften eine
Hypothekkonstituirenkönne, allein gegenwärtig dürfe es feststehen, daß nach rheinischen:Rechte
eine auf eine Quote eines Eigenthums beschränkteHypothekarbewilligungungültig, und unter
allen Umständen nicht realisirbar sei. Die Hypothekargläubigerwürden eventuell schwer geschädigt,
und selbst, wenn die Frage- der Gültigkeit eine auch nur zweifelhaftefei, fo empfehle sich entweder:

a. den Schlußpassus des ß. 6 zu streichen oder
K. in den Gesetzentwurf ausdrücklich die Bestimmung aufzunehmen, daß eine folche

Hypothek an den zu bestimmendenQuoten der Gefammtabfindung gültig sei.
Die Vertreter der beiden Ministerien erklärten, daß sie bei der Behauptung der Gültigkeit

der an einzelnenQuoten bestehendenHypothekbeharren müßten, daß die Staatsregierung jedoch
in Erwägung ziehen wolle, ob der ack 1, angegebeneZusatz aufzunehmen sei. Ein Eingehen auf
die erste Alternative fei unthuulich, weil bei der Natur des rheinischeilHypothekenrechtessonst in
jedem einzelnen Falle die Ausweisung eines reellen Aequivalentes für jede alte Parzelle nothwendig
werden würde und hierdurch eine in den meisten Fällen überflüssige,zudem zeitraubende und mit
Kosten verknüpfte Arbeit entstehen würde. Uebrigens sei der gewünschte Zusatz (d.) nur eine
Folge des ß. 6 Abs. 1, (s. Aum.) und daher auch aus diesem Grunde uicht besonders aufzu¬
nehmen. Dagegen wnrde geltend gemacht, daß der §. 6 Abf. 1 die Stellvertretung doch nur
soweit bestimme, als dieselbe nach bestehenden Gesetzen überhaupt möglich sei. Der Provinzial-
Verwaltuugsrath hielt bei dein Zweifel au der Nechtsbeftäudigkeitdie Aufnahme eines Zusatzes
für erwünscht,durch welchenes klar gestellt werde, daß die an dem alten Grundstück bestandene
Hypothekin diesem Falle gültig an dem ideellen Antheil des Abfindungsgrundstücksfortbestehe.

fand sich Nichts zu erinnern.

aä ß. 8.
Uebereinstimmendmit den frühern Entwürfen verweist der gegenwärtige sowohl hinsichtlich

der Zuständigkeitder Auseinandersetzungsbehördeals hinsichtlich des Verfahrens auf:
1. das Gesetz vom 18. Februar 1880,
2. die in der Provinz Westfalen für das Verfahren geltenden besondern Vorschriften,

soweit die letzteren nicht gegenwärtig abgeändert sind.
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Es wurde hervorgehoben,daß die allgemeine Fassung des ß. 8, wodurch alle in Westfalen
geltenden einschließlichen Vorschriften auf die Rheinprovinz übertragen würden, nicht thunlich
erscheine; das Hineinschiebeneines neuen Nechtsgebietesin das rheinische Recht erfordere ein
vollständigesStudium der westfälischen Rechte vom Anfang dieses Jahrhunderts an, und Sache
des Gesetzgeberssei es, seiu Gesetz klar und verständlich zu erlassen; es sei eine namentliche
Aufführung der aus dem westfälischenNechtsgcbieteherüberzunehmendenBestimmungen um so
unerläßlicher, als durch dieselben Streitigkeiten, welche rein privatrechtlicher Natur seieu, den:
bisherigen ordentlichen Nichter entzogen,und über die Zuständigkeitsgrenzender Generalkommissioncn
selbst nicht eine positive Klarheit herrsche; jedenfalls könnten Zweifel nicht allein über die Aus¬
legung, sondern grade über die gesetzliche Gültigkeit mit Rücksicht auf das rheinische Recht entstehen,
welche Zweifel im Interesse der Grundbesitzerausgeräumt werden müßten.

Die Vertreter der Staatsregierung stützten sich im Wesentlichenauf die in den Motiven
zu dem §. 8 gemachtenAusführungen, hielten eine Kodifikationder einschläglichenBestimmungen
wenigstens für den jetzigen Zeitpunkt der Civilgefetzgebung, welche durchfchlageudeu
Reformen noch entgegengehe,für nicht geeignet und uerwiefen darauf, daß mit Rücksicht auf den
w mancher Hinsicht berechtigten Einwand eine Zufammenstellnng der Vorschriften im
Auftrage des Ministeriums erfchienen fei, welche dem Bedürfniß fast in allen Theilen
genüge. (Glatzel & Sterneberg.)

Unter diesen Umständen dürfte, nach der Ansicht des Provinzial-Veriualtungsmths trotz
der Berechtigung des obigen Einwandes, von demselbenabzusehen sein.

ack §. 9
findet sich Nichts zu erinnern.

aä §. 10.

«.. Zunächst wurde und wird Seitens des Provinzinl-Verwaltungsraths in redaktioneller
Beziehung beantragt, statt des Wortes „Besitzer" in dein Passus: Wer sich nach Ablauf des ?e.
angegebenenTermines als Besitzer meldet und legitimirt, zu fetzen: „als Eigenthümer" im
Gegensatz zu dem am Schlüsse genannten vorläufig legitimirten Inhaber; diese Abänderung wurde
als sinneutsprechcnd erkannt.

l,. Die Diskussion in der mehrerwähnten Konferenzhatte die Unzulänglichkeit des gefor¬
derten Nachweises der Legitimation zum Gegenstände. Nach Ansicht des Provinzial-Vcrwaltungsrathes
sind die Bestimmuugen unstreitig mangelhaft, können es aber auch nach dem V. G.-B. nur sein.
Die Bescheinigungdes Gemeindevorstehersüber einen „eigenthümlichen"Besitz würde, selbst wenn
sich derselbe zur Ausstellung einer solchen bereit finden lassen sollte, im Gegensatz zu einem
«abgeleiteten" Besitz nichts beweisen. Allein es ist nicht zu verkennen, daß mit Ausnahme einer
schwer und nur mit Kosteu beizubringendenNotorictätsurtunde, es kein Mittel gibt, die Legimations-
slllge praktischerzu lösen, als im Entwurf geschehen; es dürfte nur an Stelle des ersten der drei
kumulativ verlangten Requisite nämlich:

».. Eintragung im Grundsteuerkatasteroder Attest des Gemeindevorstehersüber den eigen¬
thümlichen Besitz zu setzen sein a., wenn derselbe im Gruudsteuerkatastereingetragen
ist, oder eine auf ihn lautende öffentliche Erwerbs-Urkunde vorlegt oder
ihm von dem Gemeindevorsteherbescheinigt wird, daß er das Grundstück eigeuthümlich
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besitze (ctr. i;. 201 Glatzel & Sterneberg). Die Vorlage einer öffentlichen Erwerbs'
urlunde ist jedenfalls gleichwerthigmit einem Katasterauszug und namentlich mit der
Bescheinigungdes Gemeindevorstehers,

o. der in dem III. Entwurf am Schlüsse des §. 10 hinzugefügtePassus:
„Im Uebrigen bleibt derselbe befugt, die für fein Grundstück gewährte
Abfindung von dem Empfänger derselben zurückzufordern",

erfcheintdem Provinzial-Verwaltungsrath ohne Grund in dem jetzigen Entwurf gestrichen. Dieser
Zusatz dürfte nach semer Ansicht nicht allein zweckmäßig,sondern nothwendig erscheinen, um
denjenigen, der an den vorläufig Legitimirten bezahlt :c., zu schützen und den wirklichen Berechtigten
au den unrichtigenEmpfänger zu verweisen, welcherauch allein für die etwaige Abnutzungdiefem
regreßpflichtigist.

ä. Anstatt des Wortes: „Gemeindevorsteher", dürfte das Wort: „Bürgermeister" zu
setzen sein.

Die Vertreter des Ministers erklärten sich vorbehaltlichhöherer Genehmiguug mit diesen
vier Vorschlägeneinverstanden.

acl §. 11.
Es ist übersehen worden, neben Wiedcrtaufs-Berechtigtendiejenigen zn erwähnen, welchen

die Zusammenlegnng insonderheit prnjudiziren tonnte, nämlich diejenigen, welche ein gesetzliches
oder vertragliches Nesiliationsrecht haben. Es wird demgemäß vorgeschlagen in den §. 11
aufzunehmen:

namentlich Nesiliations- und Wiedertanfs-Bcrechtigten, Hypotheken-Gläubigern«.
Die Vertreter des Ministers gaben dieselbe Erklärung wie «.ä §. 10 ab.

aä §. 12.

Der gegenwärtigeEntwurf hat eiuen großen Uebclstand,welcherin den frühern Entwürfen
sich vorfand, und welcherdahin ging, daß lediglichbestimmt war, daß das Eigenthum an Abfin-
dungsgrunostückenmit der Ausführung des endgültig festgestelltenAuseinandersetzungsplanes
übergehen soll, beseitigt. Der Uebclstandbestand zunächst darin, daß dieser Ucbergangstermin ein
vollkommen unbestimmter, für Jeden nicht erkennbarerwar, und daher eine große Nechtsunsicherheit
und Schädigung Dritter veranlassen konnte. Dieser Nachtheil wird dadurch vermieden, daß
nunmehr durch die Auscinandersetzungsbehördeder Zeitpunkt der Ausführung fixirt werden muß.

Das zweite Bedenken, welches in der Konferenz vorgetragen wurde, zielte dahin, daß das
Eigenthum mit der Bestätigung des Nezesses, aber nicht vorher übergehen dürfe. Es wurde
hervorgehoben, daß der Plan immer nur ein folcher bleibe, und ein Rczeß so lange in der Luft
schwebe, als er nicht bestätigt sei. Entweder seien die gegen den Plan zu machenden Ausstellungen
so schwerwiegender Natur, daß eine noch lang ausstehendeEntscheidung zn erwarten sei, dann
liege doch die Möglichkeit einer Abänderung sehr nahe; die Unsicherheitund Verschiebung der
Verhältnisse, der Schaden, welchen eine Aufhebung und Vernichtung des bereits eingetretenen
Eigcnthumsübergangesverursachenmüsse, seien doch so schwer wiegende Momente, daß die größere
Zwischenzeit einer Dispositionsbeschränkungihnen vorzuziehenwäre. Oder der Plan und Nezeß
seien einfach und die möglichenAusstellungenunbedeutend, und dann könne die Bestätigung bald
erfolgen. Mit dieser Motivirung in Einklang stehe auch das Gesetz vom 20. Juni 1817 ß. 203,
welchesder Regel nach eine Realisirung vor Bestätigung des Nezesses nur mit Genehmigung aller
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Interessentenkenne. («t>. l;. 6 V. O. vom 22. November1844, oontra 8- 267 Glatzel & Sterneberg,
^ 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1875.) Wenn dieser Bestimmung gemäß der Eigenthumswechsel
erst mit bestätigtem Nezeß stattfinde, so würde hiermit der Vortheil verbunden sein, daß abgesehen
von der unabänderlich feststehenden Firirung der Rechtsverhältnissedie Thätigkeit des Hypotheken-
bewahrers sich viel einfachergestaltet- denn dann würde der Zeitpunkt des Planes und dieser für
ihn unerheblich werden; ebenso würde ein einheitlicherTermin gegeben sein, mit welchemdie
Wirkungen einzelner Eintragungen, die an die Nebergabe des Parzellenverzeichuissesan den
Hvvothekenbewahrer sich knüpfen, (§. 13 Mnsll 3), die Frist für die Eintragung des Privilegs des
Artikels 2 103 Nr. 3 (§. 18) ?c. beginnen.

Von juristischem Standpunkte aus kann daher nur diese Ansicht als die richtige erscheinen,
umsomehr, als die Motive zu dem Gesetze vom 26. Juni 1875 für das RheinischeRecht, wie
auch in den Gründen des Entwurfs ausgeführt, nicht zutreffen.

Die erwähnte Konferenz hat jedoch ein anderes Moment geklärt, welches nicht zu unter¬
schätzen sein dürfte. Die Vertreter der Staatsregierung gaben zunächst die Nichtigkeit der vou
dem juristischenStandpunkte eingewendetenBedenkennicht zu, hobcu sodann hervor, daß nicht so
lehr wegen der etwaigen Diöpositionsbeschränkungder Eigenthumsübcrgang und die Ausführung
sofort, wenn der Plan definitiv feststehe,nothwendig seien, sondern mehr im Interesse der
^ and wirthschaft selbst. Die Richtigkeitdieser Anschauungerschieneinleuchtend. Sobald der
Grundbesitzerweiß, daß er das von ihm besessene Äckerland «. nach kurzer oder längerer Frist
abtreten muß, so wird er erfahrnngsmäsiig anf die Kultiuirnng desselben, Düngung u. s. w.,
'ucht die bisherige Sorgfalt verwenden, sodann aber auch eine dein Boden selbst schädliche, möglich
größte Ausnutzung nnd Aussaugung vornehmen. Beides muß im Interesse der Zusammenlegung
vermiedenwerden; je größer der Zwischenranmzwischen dem effektiven Eigenthumsübergang und
"er Wissenschaft,daß eine Wegnahme stattfinden wird, ist, desto größer wird naturgemäß auch
"er allseits zugefügte Schaden sein; deshalb ist auch, wie die Vertreter der Staatsregiernng
vuttheilten, das Nestreben der Gencralkommissionenstets gewesen, den feststehenden Plan sofort
äur Exekutionzu bringen. Bei diefem durchschlagenden Momente fragt es sich, ob die andern
Uebelstände,welche dagegen hervorgehoben, so schwerwiegend sind, um die Anfangs aufgeführte
Ansicht festhalten zu müssen.

Der zwischenden Parteien tontradiktorisch an Ort und Stelle erörterte Plan (§. 46
"' O. vom 20. Juni 1817) kann nach seiner Aufstellung angegriffenwerden, und die Beschwerden
^nd sämmtlich zu erledigen, bevor er mich §. 12 des Entwurfes als „endgültig festgestellt"
angesehen werden kann. In diesen Plan sollen nur

1. die Landtheilnng, d, h. die Verschiebungder Grundstücke,
2. die bleibenden faktischen resp, rechtlichenVerhältnisse:Triften, Wege, Gräben :c. <H. 1381. .,>.)

aufgenommenwerden, während die nicht bleibendenVerhältnisse nach festgestellten! Plane in dein
^ezesse ihre Stelle finden. Bei Bestätigung des Rezessesist nach den einschläglichen gesetzlichen
Bestimmungennur zu prüfen («onl. §. 293 Anm. 2. Glatzel & Sterneberg)

a. ob die Fassung bestimmt, vollständig und unzweideutigist,
K. die Legitimation der Vctheiligten,
o. ob das Interesse der der Aufsicht und Vermögensverwaltuug der BeHürden unter¬

stehendenPersonen,
ck. ferner das Interesse der etwa nicht hinzugeMenen Betheiligten resp. Nutznießer«.,
«. das landespolizeilicheInteresse gewahrt ist.

14
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Wenn auch bei dieser Prüfung der Fall nicht ausgeschlossen ist, daß eine Veränderung
vorgenommenwerden kann, so dürfte doch bei den jetzt bestehenden Rechtsverhältnissenkaum
eine Verletzung, welche unter «. ü. «. fällt, eintreten tonnen. Die Positionen ». und d. würden
zu einer Verschiebungkeine Veranlassung geben.

Sollte bei der Prüfung des Nezesses die Nothwendigkeitsich herausstellen, daß vielleicht
ein Weg, ein Graben ?c. zu verlegen wäre, so würde es so anzusehen sein, als sei das nunmehrige
Absindungsgrundstückin seiner nunmehrigen Gestalt vollständig an Stelle des ursprünglichen
getreten. Es würde dieses hinsichtlichder inzwischengeschehenenVeräußerung zu Differenzen
führen können. Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubte aber aus den angegebenen Gründen
den in dem Entwurf angenommenen der Landwirthschaft technischvortheilhaftern Standpunkt
festhalten zu sollen.

aä §. 13 und 14.

1. Es wurde zunächst der Zweifel angeregt, ob nicht der Tag des Eingangs des Parzellen-
verzeichnissesbei dem Hypothekcnamtenicht zugleich als der Tag der Ausführung des Plans,
also des Eigenthumsüberganges angenommen werden könne. Allein auch gegen diese Annahme
erklärten sich die Vertreter der Minister, weil zwischen dem Tage des definitiv festgestellten Planes
und dem der Uebergabe des Parzellenverzeichnisseseine längere Zeit liege, welche die Negulirung
des Katasters erfordere; denn es wäre nach den gesetzlichenBestimmungen über Veranlagung und
Erhebung der Grundsteuer unzulässig, das Kataster schon vor dem 'Eigenthumsübergang zu
berichtigen.

Sodann war Folgendes Seitens des Prouinzial-Verwaltungsrathes zu bemerken:
2. In dem alinea, 2 ist im Gegensatzzu dem »linsa 1 das Wort „Grundsteuerbücher"

gebraucht; da die verschiedeue Bezeichnungeinen Irrthum veranlassen könnte, so wird auch in
lllinsll 2 „Gruud steuert ata st er" zu setzen sein.

8. Es dürfte sich empfehlen, in den §.13 aufzunehmen,wie die Berichtigung zu erfolgen
habe und statt der Worte nach Maßgabe des in der Rheinprouinzbisher nicht geltenden Gesetzes
die beiden Bestimmungen, welche nur zur Anwendung kommen können, aufzunehmen.

4. In der mehrcrwähnten Konferenz wnrde hervorgehoben, daß der Entwurf die fcharfe
Scheidung vermissen lasse zwischendenjenigen Hypotheken, welche vor dem Eigenthumsübergang
konstituirt, aber noch nicht eingetragen, und solchen, die nachträglich konstituirt uud eingetragen,
ebenso zwischendenjenigen Hypotheken, welche vor Eingang des Parzellenverzeichnisseskonstituirt,
nachher eingetragen, oder bei welchen dies nicht der Fall, und endlich solchen Hypotheken,die vor
dem Eigenthumsübergang konstitnirt, aber nach Eingang des Parzellenverzeichnisseseingetragen
werden. Im rheinischenRechte kann eine konstituirteHypothek3!» Jahre lang gültig eingetragen
werden, wenn nur der Schuldner Eigenthümer bleibt, und nach Veräußerung des verhypothezirteu
Grundstücks so lange den Vertaufsakt nicht transstribirt und 14 Tage nach der Transskription
nicht verflossen sind. Es sind nun folgende Fälle denkbar:

1. Ist die Hypothekkonstituirt vor dem Eigenthumsübergangund auch inskribirt, so geht
dieselbe stillschweigend auf das Absindungsgrundstücküber, und nur bei der Erneuerung ist in das
Nordereau das Absindungsgrundstückaufzunehmen.

2. Ist die Hypothekvor dem Eigenthumsübergang konstituirt, wird sie aber erst später
inskribirt, so sind Hypothekenbestellungwie Inskription, selbst wenn diese nur auf das frühere
Gruudftück sich bezieht, an sich gültig, da das Absindungsgrundstückip^o ^nrs an Stelle des
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alten tritt. Allem es erscheint richtig, zu verordnen, daß das Vorderen« die Bezeichnungancb deo
Abfindungsgrundstücksenthalten solle, wenn diese Inskription beantragt wird, nach dein das
Parzellenverzeichniß dem Hypothekenamte von der Auseinandersetzungsbehörde
zugegangen ist; denn die nach diesem Tage beantragten Inskriptionen mit Rücksicht auf den
Plan zu prüfen, hat nach 8- 14 i. f. der Hypothekenbewahrerkeine Verpflichtungmehr. Oder
man muh den §. 14 i. f. dahin fassen, daß der Hypothekenbewahreralle Inskriptionen prüfen
müsse, die auf Grund von Akten genommen sind, welche ältern Datums sind als der Tag des
Eigenthumsübergangs bezw. des Eingangs des Parzellenverzeichnisses.Letzteres ist dem Hypotheken¬
bewahrer nicht zuzumuthen.

3. Ist die Hypotheknach dem Eigenthumsübergang auf das alte Grnndstückkonstituirt,
so ist diese Bestellung und die darauf folgende Inskription, wie die Begründung des Gesetz-
Entwurfes richtig ausführt, uichtig, da die Hypothekeubestelluug ein Grundstückeines dritten trifft.
Aus Billigkeitsgründen soll nach den Motiven die vor dem Eingang des Parzcllenucrzeiclmisses
konstituirteHypothek sich ipso ^ure auf das Abfindungsgrundstückbeziehen. Gegen diese Vestimmnng
lcihe sich nichts erinnern, dagegen wird in diesen Fällen einmal wiederum die Unterscheidung
zwischen Hypothekenbestellung nnd Inskription gemacht werden müssen, sodann auch zwischenden
verschiedenenZeiten der etwaigen Inskription. Ist letztere vor dem Eingang des Parzellen¬
verzeichnisses erfolgt, so entscheidet dieses der Entwurf; erfolgt der Antrag auf Iufkriptiou nach
dem Eingang des Parzellenuerzeichnisses,so muß dieselbe Bestimmung wie n,ck 2 Platz greifen und
zwar in diesem Falle als die nothwendigeKonseqnenz des alins«. 8 des §. 13. Zugleichwurde
hervorgehobeu, daß es richtiger wäre an Stelle des Eingangstages das Parzellenverzeichniß
bei dem Hypothekenamte,welchervielleicht nur dem Hypothekenbewahrerbekannt sei, den Tag der
Uebergabezu setzen. Hiernach dürfte nach Ansichtdes Provinzial-Verwaltnngsrathes der Entwurf
den nachstehendfür beide Fälle aä ^ und 3 hinreichendenZusatz uach dem 3. aline«. erhalten.

„Werden Eintragungen auf Grund von Urkunden, in welchen ein der
Zusammenlegung unterworfenes Grundstück verhyvothecirt ist, uud
welche ein älteres Datum tragen, als der Uebergabetag des Parzellen¬
verzeichnisses ist, nach diesem Tage bewirkt, so hat die Verhypothe-
cirung und Eintragung nur dann rechtliche Wirtnng auf das Ab find nngs-
grundstück, wenn in den Eintragungsgesucheu das Abfindnngsgrundstück
aufgeführt ist."

In Uebereinstimmungmit diesem Wortlaut, wäre auch im alinen. 3. statt „vor Eingang"
„Tag der Uebergabe" zu fetzen. .

aü 8- 14.
Im letzten ^linen, ist in Gemäßheit des ß. 13 zu sagen statt: „Die nach Eingang des

Parzellenverzeichnissesbei dem Hypothekenmnteerfolgt sind", „die nach dem Tage der Uebergabe
des Parzellcnverzeichnissesan das Hypothekenamterfolgt sind."

»ä §. 16.
Von einer Aufführung der einzelnen, das KostenwesenbetreffendenBestimmungen kann,

da dieselbenkeinen Zweifel aufkommenlassen, abgesehenwerden.
Hinsichtlich der übrigen Paragraphen war Nichts zu eriunern.
Schließlich wurde aus der Mitte des Verwaltungsrathes die Befürchtung laut, daß durch

den Gesetzentwurfnach Dnrchführung des Zusammenlegungsverfahrensder Eintritt eines ähnlichen
14*
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Zustandes, wie vor der Zusammenlegnng bestände»,nicht verhindert würde, so daß nach kürzerer
oder längerer Zeit ein neue?, Zusammenlegungsverfahrcu nothwendig werden könnte. Dieser
Zustand könne herbeigeführt werden einesthcils durch die Zersplitterung in viele kleine Theile, sei
es in Folge des Iutestaterbrechts, sei es in Folge von Dispositionen des Eigenthümers, andern-
theils durch die Art der Theilung ohne Rücksichtauf die ausgelegten Wege. Während einige
Mitglieder des Provinzial - Verwaltungsraths die Ansicht vertraten, daß durch Festsetzenvon
Nornialuarzellen dem Uebelstandeabgeholfenwürde, hielten andere es für das Wichtigste, daß in
Zukunft alle neu auszulegendenParzellen an die bei der Zusammenleguug festgesetzten Flurwege
grenzten und daß dementsprechenddie Theilung gesetzlich beschränkt werde. Die Vertreter der
Ministerien erklärten weder der einen noch der andern Ausführung beitreten zu können: das
Institut der Normalparzellen habe sich nicht bewährt und sei mit Ausnahme der Provinz Nassau,
wo diese Bestimmung als eine althergebrachte beibehalten sei, nirgends eingeführt; wenn die
Naturaltheilung in eiucm gegebenenFalle an sich schädlich wäre und den Werth der in natur»,
zugewiesenenTheile in erheblicherWeise gegenüber dein Werth des Ganzen verringere, so sei
nach den bereits bestehendengesetzlichenVestimmungeu eine Theilung in nawi'a ausgeschlossen
und es müßte alsdann ein Verkauf des Ganzen verordnet werden, wenn dagegen eine Theilung
in uawra möglich wäre oder der Eigenthümer selbst sein Grundstücktheile, so sei die beantragte
Bestimmung zu tief in bestehende civilrechtlicheVerhältnisse einschneidend uud nicht mit dem Geiste
des rheinischen Rechte«, in Einklang zu bringen. Ebenso einschneidend und das Eigenthum
beschränkendsei die zweite Alternative; dazu komme, daß sie nicht einmal die Beseitigung der
angeblichmißlichenVerhältnisse durch Anlage von Privatwegen gestatte, ja sogar dem Eigen¬
thümer, der große zusammenhängendeKomplexe in Folge der Zusammenlegung besitze, jede an
sich rationelle Theilung seiues zusammenhängendenGruud und Bodens unmöglich mache; es sei
denn, daß er schon bei der Zusammenlegung in Voraussicht einer künftigen Theilung Wege aus¬
legen lasse, welche zur Zeit überflüssig scie». Thatsächlichwürden auch oft die größten Nachtheile
statt Vortheile herbeigeführt werden, wenn beispielsweiseein schon an sich schmales Grnndstückin
viele, noch bedeutend schmälere Streifen auf einen Weg zerschnitten würde. Der Proviuzial-
Verwaltungsrath konnte die von der Staatsregierung vorgebrachten Gründe nicht für durchschlagend
erachten, ging vielmehr von der Ansicht aus, daß das Zertheilen der Grundstückeauf eine.n Weg
auch dann nur eintreten solle, wenn dies wirthschaftlichmöglich fei, indem fönst der Verkauf vor
sich gehe» müsse; daß es sich auch um die Zertheiluug eines großen Komplexes nicht handele,
sondern um die Zersplitterung kleinerer Parzellen. Nachdem die Ansichten nach den verschiedensten
Seiten beleuchtet worden, faßte der Prouinzial-Verwaltungsrath die Nesolutiou:

Hoher Landtag möge die Königliche Staatsregierung erfucheu, Bestim¬
mungen zu erlassen, welche geeignet sind, die wirthschaftlichen Vor¬
theile der Zusammenlegung auch für die Zukunft zu erhalten, sei es
durch Festsetzung von Normalparzellen, sei es durch Beschränkung der
Theilung in der Art, daß in Zukunft die Theile uur auf die bei der
Zusammeuleguug festgesetzte» Wege ausgelegt werdeu dürfen.

Der Prouinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtllgs-Marschall.
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Nr. t3.

Entwurf eines Gesetzes,
betreffend

die Zusammenlegung der Grundstückeim Bezirke des ehemaligen Appellations-
gerichtshofes zu Köln

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden :c. verordnen mit Zustimmung beider Häuser des
Landtags der Monarchie für den Bezirk des ehemaligen Appellationsgerichtshofes zu Köln,
was folgt:

8- 1.
Die wirthschaftliche Zusammenlegung der Grundstückeganzer Gemarknngen oder Gemar-

kungs-Abtheilungenfindet statt, wenn dieselbe von den Eigenthümern von mehr als der Hälfte
der nach dem GrundsteuerkatastcrberechnetenFläche der der Zusammenlegung zu unterwerfenden
Grundstücke, welche gleichzeitig mehr als die Hälfte des Katastral-Neinertrages repräsentiren,
beantragt wird. Werden von der Zusammenlegung Grundstückebetroffen, welche einer Nutzungs¬
berechtigung unterliegen, die nach §. 1 Absatz 1 der Gemeinhertö-Theilungsordnungvom 19. Mai 1851
(GesetzsammlungSeite 371) aufgehoben werden kann, fu muß die Ablöfung der Berechtigung
gleichzeitig mit der Zusammenlegung bewirkt werden. Grundstücke einer benachbarten Gemarkung
tonnen in das Zusammenlcgungsverfahrengezogenwerden, wenn es znr Herstellung wirthschaftlich
zweckmäßiger Grenzen geboten erscheint.

8. 2.
Gebäude, Hofraithen, Hausgärten, Kunstwieseil,Parkanlagen und solche Anlagen, deren

Hauptbestimmung die Gewinnung von Obst, Hopfen oder die Gartenkultur ist, Weinberge, forst-
wäßig bewirthschaftete Waldgrundstücke,sowie solche Lehm-, Sand-, Kalk- und Mergelgruben,
^alt- und andere Steinbrüche, welche einer gemeinschaftliche!: Benutzung nicht unterliegen, ferner
sonstige zur Gewinnung von Fossilien oder zu gewerblichen Anlagen dienende Grundstücke,ingleichen
Grundstücke,auf welchen Mineralquellen, Denkmäler oder Familiengräber sich befinden, können
»ur mit Einwilligung aller Betheiligten in die Zusammenlegung gezogen werden.

§.3.
Bei der Zusammenlegung sind die auf die Servitut-Ablösung und die Theilung bezüg¬

lichen Vorschriften der Gemeinheits-Theilungsordnung vom >9. Mai 1851 mit nachstehenden
ergänzendenund abändernden Bestimmungen sinngemäß in Anwendung zu bringen.

8- 4.
Jeder Theilnehmer muß für die von ihm abzutreteuben Grundstücke durch Land von

gleichem Werthe abgefunden werden. Er muß jedoch für den Ausfall in der Güte einen Zusatz
w der Fläche annehmen, auch eine Ueberweisungvon Grundstückender einen gegen Grundstücke
^ner anderen Gattung sich gefallen lassen.
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Zur Ergänzung der Landentschädigungmuh ausnahmsweise, wo es erforderlichist, Geld
gegeben und angenommen werden, doch darf die etwaige Geldabfindung nicht mehr als 3 Prozent
der dem Theilnehmer gebührendenGesammtabfindung betragen.

Der neueste Düngungszustand, d. h. derjenige Dünger, welcher die örtlich üblichen Saaten
noch nicht getragen hat, ist gleich den übrigen auf periodischeNutzungen fchon verwendeten
Vestellungskosten Gegenstandbesonderer Abschätzung und muß dem Abtretendenvon dem Empfänger
in Geld besonders vergütet werden.

Für die auf den zusammenzulegendenGrundstückenstehendenObstbäume wirb von dem¬
jenigen, dein solche zugetheilt werden, demjenigen, der dieselben verliert, Entschädigung in Geld
geleistet,

Für unfruchtbare, unveredelte oder abgängige Obstbäume, sowie für Waldbäume hat der
neue Erwerber des Grundstücks,auf dem solche stehen, dem früheren Eigenthümer aber nur dann
Entfchädigungzu leisten, wenn er sie auf dem ihm zugetheilten Grundstücke behalten will und
nicht vorzieht, deren Entfernung dem früheren Eigenthümer zu überlassen.

8. 5.
Eine Entschädigung,welche eine Veränderung der ganzen bisherigenArt des Wirthschafts¬

betriebes nöthig macht, kann keinem Theilnehmer aufgedrungen werden.
Für folche Veränderungen sind zu achten:
1. wenn eine bisherige Ackerwirthschaftin eine Viehzüchtern verwandelt werden müßte

und umgekehrt, oder wenn eine von beiden die Hauptsachewar, solche aber künftig
nur Nebensache werden würde;

2. wenn ein Hauptzweig der Wirthschaft, der im überwiegendenVerhältnisse zu den
übrigen stand, ganz oder gröhtentheils aufgegebenwerden müßte oder doch nur durch
Anlegung neuer Fabrikationsanstalten erhalten werden könnte;

3. wenn ein Gespann haltenderAckerwirthsolches fernerhin nicht mehr halten könnte und
seine Ländereien mit der Hand bauen müßte, oder umgekehrt.

Andere Veränderungen in der bisherigen Art des Wirthschaftsbetriebes kommen nur
insofern in Betracht, als sie von gleicheroder größerer Erheblichkeitsind.

8. <'..
Wenn die Landabfinduug eine Entschädigungfür mehrere Grundstückeoder Berechtigungen

eines Teilnehmers bildet, so ist aus der Gesammtabfindung für ein jedes diefer Grundstückeoder
eine jede dieser Berechtigungenein besonderesStück auszuweisen.

Der Auseinandersetzungsbehördebleibt es überlassen, eine solche Ausweisung bis zum
Eintritte eines Bedürfnisses oder bis zum Antrage eines Netheiligten auszusetzen nnd inzwischen
nur die Quoten der Gesammtabfindung zu bestimmen,welche die Stelle der einzelnenzu ersetzenden
Grundstückeoder Berechtigungenvertreten.

8- ?-
Werden bisher grundsteuerpflichtigeGrundstückegegen bisher grundsteuerfreieüberwiesen,

fo treten die ersteren dadurch in die Klasse der grundsteuerfreienüber.
In denjenigenGemarkungen, in welchen eine Zufammenlegung von Grundstückenstatt¬

findet, kann gleichzeitigmit der Ausführung derselben unter Genehnngung der Vezirtsregierung
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der Gesammtbetrag derjenige» Grundsteuer, welcher vo.n den der Zusammenlegimgunterworfenen
Grundstückenbis dahin errichtet worden ist, auf die Landabsindungspläne anderweitig nach den
für die Zusammeulegung angewendetenReinerträgen vertheilt werden.

Bis zum Erlasse eines besonderen Verfahrensgesetzes für den Geltungsbereich diefes
Gesetzes finden in Ansehungder Zuständigkeitder Auseinanderfetzungsbehorde,sowie des Verfahrens
das Gesetz vom 18. Februar 1880, betreffend das Verfahren in Auseinanderfetzungsangelegen-
heiten (GefetzfmnmlungS. 59) und die in der Provinz Westfalen für das Verfahre» in Ausein¬
andersetzungsangelegenheitengeltenden besonderenVorschriftenAnwendung, foweit nicht in diefem
besetze Einschränkungenund Abweichungenvorgeschrieben sind.

§. 9.
Die Ehefrau wird in dem Verfahren durch den Ehemann vertreten, wenn es sich um

Grundstücke oder Rechte haudelt, welche nach den zwischen den betreffendenGheleuten bestehenden
Rechtsverhältnissender Verwaltung des Ehemanns unterworfen sind.

§- 10-
Die Legitimation eines jeden in dem Verfahren sich meldenden Beteiligten ist als geführt

W erachten, wenn
N. derselbe im Grundsteuer-Katastereingetragen ist, oder ihm von dem Gemeindevorsteher

bescheinigt wird, daß er das Grundstück,um welches es sich handelt, eigenthümlich besitze,
l). wenn ferner die übrigen Netheiligten die Legitimation nicht bestreiten,und
o. nach gescheheneröffentlicherBekanntmachung der Zusammenlegung bis zur Nezeh-

uollziehung kein Dritter bei dem Kommissar oder bei der GeneralkommissionEigcn-
thumsansprüche erhobeu hat.

Die öffentliche Bekanntmachung,mit welcher eine Ladung der unbekannten Theilnehmer
zu verbinden ist, erfolgt bei Einleitung des Verfahrens. Wer sich nach Ablauf des in der
öffentlichen Bekanntmachung angegebenenTermins als Besitzermeldet und lcgitimirt, muß Alles
gegen sich gelten lassen, was bis zu dein Zeitpunkte seiner Vieldungmit dem vorläufig legitimirteu
Inhaber des Grundstücksfestgestellt worden ist.

§. n.
Dritten Personen, namentlichWiederkaufsberechtigten,Hypothekengläubigern,Niehbrauchern

und Pächtern steht ein Widerspruchsrechtgegen die Zusammenlegung nicht zu. Rücksichtlich der
durch die Zusammenlegung veränderten Verhältnisse der Niehbraucher und Pächter finden im
ganzen Geltungsgebiete dieses Gesetzes die Vorschriften des §. 22 der Gemeinheits-Theilungs-
"rdnung vom 19. Mai 1851 Anwendung.

8- 12.
Das Eigenthum an Absindungsgrundstückengeht schou vor Bestätigung des Rezefses mit

^r Ausführung des endgültig festgestellten Auseinanderfetzungsvlanes auf die Abfindungs¬
berechtigten über.

Als Zeitpunkt der Ausführung gilt der für dieselbe von der Auseinandersetzungsbehorde
festgesetzteTag.
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§. 13.
Die Berichtigung des Grundsteuer-Katasters nach den Ergebnissen der Zusammenlegung

erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes vom 2t>. Juni 1875 (Gesesetzsammlung S. 325).
Nach erfolgter Berichtigung der Grundstenerbücher hat die Auseinandersetzungsbehörde

dein zuständigenHypothekenamteein in der Reihenfolge des Flurbuchs aufgestelltesVerzeichnis)
der gesmnmten zum Verfahren gezogenen Parzellen zu übersenden, aus welchem zu erseheu ist,
welche Abfindung an Stelle jedes einzelnen der Zusammenlegung unterworfenen Grundstücks
getreten ist.

Eintragungen in den Hypothekenregistern,wetche vor Eingang des Parzcllenverzeichnisses
bei dem Hypothckenamtein Bezug auf ein der Zusammenlegung unterworfenes Grundstückerfolgt
sind, sowie die Erneuerungsolcher Eintragungenhaben rechtliche Wirkungfür die Abfindungsgrundstücke.

Die Anseinaudersetzungsbehördeist ferner verpflichtet, das Hypothekenamt von der
Bestätigung des Nezesses zu benachrichtigen und demselbenzugleich die etwa aus dem Rezesse sich
ergebenden Abänderungen des Auseinandersetzungsplanes in Form eines Nachtrages zu dem
gedachten Parzellenuerzeichnisse mitzutheilen.

8- 14-
Die Hypothetenbewahrer sind verbunden, vor Ertheilung vou Abschriften der in ihren

Registern transskribirten Urkundenund der daselbst vorhandenenEintragungen, sowie vor Ertheilung
von Bescheinigungenüber eine durch sie bewirkte erneuerte Eiutragung aus den von der Ausein-
andersetzungsbehürdeihnen mitgetheilten Verzeichnissenfestzustellen,ob die in den Urkunden und
Eintragungen bezeichneten Grundstückezur Umlegung gelangt sind. VorkommendenFalles ist auf
der Abschrift oder Bescheinigung nnd zugleich am Rande der betreffendenTransskription oder
Eintragung zu vermerken, welche Abfindung an Stelle jener Grnndstücke in dem Zusammen-
legnngsverfahren getreten und ob der Rezcß bereits bestätigt ist.

Auf Antrag eines Betheiligten ist ferner auch schon vor der Ertheilung von Abschriften
in den Registern bei den Eintragungen und Transftriptionen die stattgehabte Zusammenlegung
und die für eingetragenen Grundstückegewährte Abfindung zu vermerken.

Die im ersten Absatz bezeichnete Verpflichtung des Hypothekenbewahrersfällt weg, wenn
von Transftriptionen und Eintragungen, die nach Eingang des Parzellenverzeichnissesbei dein
Hypothekenainte erfolgt sind, eine Abschrift ertheilt, oder wenn eine solche Eintragung erneuertwird.

8. 15.
Die Hypothetenbewahrer sind für die Befolgung der Vorschriften des gegenwärtigen

Gefetzes den Parteien in demselbenUmfange und unter denselbenRechtsfolgen verantwortlich,
wie für ihre übrigen amtlichen Obliegenheiten. Die nach den Vorschriften des §. 14 bei dem
Hypothekenamtezu bewirkendenVermerke erfolgen gebührenfrei. Ob und in welcherHöhe den
HypothekenbcwllhrernbesondereHonorare für die ihnen erwachfende Mehrarbeit zu gewähren sind,
bleibt der Bestimmung des Finanzministers überlassen.

8- 16.

In Ansehung des Kostenwesens bei der Zusammenlegung finden das Gesetz vom
24. Juni 1875 über das Kostenwesenin Auseinandersetzungssachen(GesetzsammlungSeite 395),
sowie die übrigen Vorschriften Anwendung, welche für Gemeinheitstheilungen in der Provinz
Westfalen gelten.
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8. 17.
Grundstücke, welche auf Grund dieses Gesetzes nach einein ohne Vorbehalt bestätigten

Rezesse einer Zusammenlegungunterzogen worden sind, können in der Regel gegen den Wider¬
spruch des Eigenthümers derselbennicht noch einmal einer Zusammenlegung unterzogen werden.

Wenn jedoch nach Ausführung der Zusammenlegung durch die Anlage von Kanälen,
Deichen, Eisenbahnen, Chausseen, durch Verlegung oder Durchbrüche von Flüssen, oder durch
ahnliche Ereignisse eine erhebliche Störung der Planlage eingetreten ist, so ist eine anderweite
Zusammenlegungder Grundstückenach den Vorschriftendes gegenwärtigen Gesetzes zulässig.

Dasselbefindet statt, wenn seit der Ausführung einer auf Grund dieses Gesetzes vollzogenen
Zusammenlegung dreißig Jahre verflossen sind und die erneuerteZusammenlegung von den Eigen¬
thümern von mehr als drei Viertheilen der nach dem Grnndsteuerkataster berechnetenFläche der
dem Umlegungsverfahrenzu unterwerfenden Grundstücke,welche gleichzeitigmehr als drei Vier¬
theile des Katastml-Reinertrages darstellen, beantragt wird.

8. 18.
Die Vorschriften diefes Gesetzes in Ansehung der Zuständigkeit der Auseinandersetzungs-

Vehörde, des Verfahrens uud des Kostenwesens<H§. 8 bis 16) finden fortan auch in den nach
der Gemeinheits- Theilungsordnung vom 19. Mai 1851 zu behandelnden Theilungen und
Ablösungen Anwendung, foweit solche in Verbindung mit einer Zusammenlegung bewirkt werden.
Die Frist zur Wahrung des dem abgefundenenMiteigenthümer oder Nutzungsberechtigtenzu¬
stehendenPrivilegiums (ß. 20 Abf. 4 der Gemeinheits- Theilungsordnung) beginnt alsdann mit
der öffentlichenBekanntmachungder Bestätigung des Nezcsses, welche einmal im Amtsblatte der¬
jenigen Regierung zu bewirken ist, iu deren Bezirk die der Ablösung oder Theilung unterworfenen
Grundstückeliegen.

s- 19.
Das nach der Verordnung vom 20. September 1867 (Gesetzsammlung Seite 1534) für

den Bezirk des ehemals Hessen - HomburgischenOberamtsbezirks Meisenheim in Kraft gebliebene
Landgräflich HessischeGesetz vom 20. Juli 1862, betreffenddie Zusammenlegung der Grund¬
stücke :c., wird aufgehoben. Doch behält es bei den auf Grund diefes Gefetzes erfolgten rechts -
beständigenFestsetzungen über die Art und Höhe der Abfindung und über das Kostenbeitrags¬
verhältniß sein Bewenden. Die dein Hauptgegenstandenach noch nicht zur Ausführung gelangten
Zusammenlegungengehen in derjenigenLage, in der sie sich befinden, in das nene Verfahren über.

s- 20.
Die nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu bewirkendenGeschäfte werden einer in

der Rheinprovinz zu errichtendenGeneraltommifsion übertragen. Diese Gencralkommissiontritt
für das Geltungsgebiet dieses Gesetzes und für den Bezirk des vormaligen Iustizsenats zu Ehren¬
dreitstein an die Stelle der bisher mit der Bearbeitung der Auseinandersetzungsgeschäftein diesen
Bezirkenbetrauten Generalkommissionenzu Münster und Kassel. Der Zeitpunkt des Uebergangs
der von den letzterenBeHürdenbearbeiteten Geschäftewird durch Königliche Verordnung bestimmt.

15
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Begründung.

In den Gebietstheilen des Rheinischen Rechts hat bisher die Preußische Agrargesetzgebung
in ihrem wichtigsten Theile, nämlich insofern sie die wirthschaftliche Zusammenlegung der Grund¬
stücke zum Gegenstände hat, keine Geltung gehabt. Die Gemeinheits-Theilungsordnung für die
Nheinprovinz vom 19. Mai 1851 (GesetzsammlungS. 371) fchließt vielmehrin §. 18 eine
Nöthigung des Eigenthümers zur Umlegung von Grundstücken, welche nicht etwa zur Absindung
für aufzuhebendeBerechtigungenabgetreten werden muffe», ausdrücklich aus, und bei dem Erlasse
dieses Gesetzes waren die gesetzgebendenFaktoren darüber einig, daß ein Zusammenlegungen erfahren
mit den: davon untrennbaren Zwange gegen widersprechende Grundeigentümerden wirtschaftlichen
und rechtlichen Verhältnissender Nheinlande nicht entspreche. Man verkanntehierbei zwar nicht,
daß eine größere Arrondirungder in vielen Theilen der Rheinprovinz übermäßig zersplitterten
Besitzstände an sich wünschenswert!)fei, aber man erachtete mit Rücksicht auf die besonderen Rhei¬
nischen Verhältnissedie Einführungder Znfammenlegnng als zur Erreichung jenes Zweckes nicht
geeignet. Seitdem ist jedoch das Bedürfnißnach einer gesetzlichen Abhilfe gegen die Schäden des
jetzigen Znstandes der Nesitzzerfplitterungin immer stärkeren: Maaße hervorgetreten.Ferner ist
für einen Theil des Geltungsgebietes der RhcinifchenGemeinheits-Theilungsordnung,nämlich für
den Bezirk des vormaligen Iustizscnats zu Ehrenbreitstein durch das Gesetz vom 5. April 1869
(GesetzsammlungS. 514) das Zusammenlegungsverfahren inzwischen eingeführtund hat sich
praktisch bewährt.

In dieser Beziehung möge angeführt werden, daß in den Kreifen Wetzlar, Neuwied und
Altenkirchenfeit Einführung des Kostengesetzes vom 24. Juni 1875 eine größere Reihe von
Zusammenlegungen mit gedeihlichein Erfolg und zur Zufriedenheit der Betheiligten, ausgeführt
worden ist. Im Kreise Wetzlar kommt namentlich die Zusammenlegung der Stadtgemarkung
Wetzlar selbst in Betracht, deren unter schwierigen Verhältnissen durchaus gelungene Ausführung
bei der im Jahre 1882 in Wetzlar stattgehabten Generalversammlung des landwirtschaftlichen
Vereins für Rheinpreußen allseitig bezeugt wurde. In den genannten Kreisen sind, wie die bei¬
gefügte Zufammenstellung darthut, im Ganzen 20 Feldmarkeu mit einem Gesammtflächeninhalt
von rund 6777 lin, zusammengelegt. Es sind davon zusammen 4356 K«, vorwiegend Ackerland
und Wiese zur Auseinandersetzunggekommen, wobei zusammen 4819 Grundbesitzerbetheiligtwaren
und zwar-

in Nemvied Altenlirchen Wetzlar zusammen
mit einem Besitze unter 11^ ........ 1829 529 928 3281

„ „ von 1 bis 5 l>» ...... 515 204 184 903
„ „ „ „ 5 „ 10 „ ...... 46 31 21 98

„ 10 „ 25 „ ...... 19 4 6 29
., „ „ „ 25 „ 40 „ ...... 1 4 5
„ „ ,, „ 40 „ 60 „ und mehr 111 3

imGanzen: 2411 769 1139 4319
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Die Zahl der alten Grundstückebetrug zusammen 60 266, die der neuen Pläne 14147, abgesehen
von den zur Erweiterung der Dorflagen und Hofraithen ausgewiesenen225 Plänen. Es beträgt
demnach der durchschnittlicheFlächeninhalt eines Planes etwa 30^ a, mithin fnstl^/» preußischen
Morgen, während der der alten Grundstückeetwa 7^/» a, also noch nicht ^/g Morgen betrug.
Alle Pläne haben die erforderlichenZugänge, Ent- und Bewässerungsgräbenerhalten. Außerdem
sind überall auch die sonst noch unentbehrlichen gemeinschaftlichenAnlagen ausgewiesenund sonstige
Meliorationen ausgeführt oder doch in Unreguug gebracht.

Die großartigen Erfolge der Grundstückszusammenlegung,haben sich denn auch in den
zusammengelegtenGemarkungen dieser Kreise gezeigt. Dafür legt der Aufschwung der dortigen
Landwirthschaft das beste Zeugniß ab. Selbst die anfänglich Widerstrebenden bekennen den in
die Augen fallenden vorteilhaften.Umgestaltungen gegenüber ihren früheren Irrthum.

Mit Rücksicht hierauf erschien es nothwendig, auf's Neue zu prüfen, ob die früher maß¬
gebend gewesenenBedenkenin der That durchschlagendsind und ob uamentlich in dem Stande
der RheinischenHypotheken-uud Immobilar-Gesetzgebung ein entscheidendes Hinderniß gegen die
Einführung eines Zusammenlegungsgesetzeszu finden ist. Die eingehende Erwägung dieser Frage
hat zur Verneinung derselbenund znr Aufstellungdes vorliegenden Gefetzentwurfesgeführt.

Der Gefetzentwurf ist Seitens der RheinischenPruuinzialbehörden einer Prüfung unter¬
zogen worden, welche zu mehrfachenAenderungendes ursprünglichenEntwurfes geführt hat. Bei
der Besonderheit der RheinischenImmobilar- und Hypothekenverhältnissewar den Gutachten des
Oberlandesgerichtszu Cöln und des mit der Aufsicht über die Nheiuischeu Hypothekenämterbetrauten
Prouinzial-Steuerdirektors daselbst eine besondereVedeutuug beizumessen. Dies ist geschehen, und
es haben namentlich die von dem OberlandesgerichtegeäußertenBedenkeninsoweitBerücksichtigung
gefunden, als dies möglichwar, ohne den Zweck des vorliegenden Entwurfs zu gefährden. Den
gegen das System des Entwurfs im Ganzen gerichteten prinzipiellen Bedenken des Rheinischen
Oberlandesgerichtskonnte dagegen ein entscheidendes Gewicht nicht beigelegt werden.

Was zunächst die Bedürfnißfrage angeht, so ergibt sich aus Folgeudem, welche»
Umfang die Zersplitterung des ländlichen Grundbesitzes in den Rhcinlanden angenommen hat.
Nach den im Jahre 1870 vom Finanzministerium publizirten Ergebnissen der Grund- und
Gebäudesteuer-Veranlagnngzerfällt das landwirthschaftlichnutzbare Areal der Nheiuprovinz bei
einem Gesnmmtumfaugevon rnnd 1U Millionen Morgen in 12 Millionen Parzellen, so daß im
Durchschnittdie Parzelle ^/» Morgen umfaßt. Es waren nämlich vorhanden

im Reg.-Bezirkc Flächeninhalt Anzahl
in Morgen der Parzellen

Aachen ......... 1560504 1251033
Koblenz ........ 2 258670 4255590
Düsseldorf ....... 1979075 843498
Köln ......... 1471812 1813410
Trier ......... 2 713^50 _____________ 3 809 779

zusammen 9 983 811 Morgen in 11 973 310 Parzellen.
Die thatsächlicheZersplitterung ist aber für Ackerlandund Wiese noch erheblich größer,

weil die angegebenenZahlen die sehr umfangreichen,ein Dritttheil der Gesammtflächeder Rhein¬
provinz enthaltenden Weiden und Holzungen mitumfassen, welche fast durchweg in größeren und
zusammenhängendenParzellen bestehen. Nach der obigen Zusammenstellung enthalteil z. N. die
">t stärkstell zersplitterten Bezirke mm Trier und Koblenz zusammen 4 972 420 Morgen in

15"
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8 065 369 Parzellen, so daß hier auf die Parzelle nur "/5 Morgen entfallen. In dein angegebenen
Areal sind aber 2 384 88? Morgen an Holzungen und Weiden enthalten. Nimmt man an, dah
diese in durchschnittlich nur 5 Morgen großen Parzellen gelegen sind, so bleibt an Acker und Wiese
in den genannten beiden Bezirken ein Flächeninhalt von 2 58? 533 Morgen in ? 588 393 Parzellen.
Die Durchschnittsgroßeder Acker- und Wiesenparzcllenwürde darnach 0,341 preußischeMorgen
— 8 «, ?1 hin betragen, so daß auf ein bäuerliches Besitzthumvon 25 Morgen durchschnittlich
73 Parzellen entfallen. Die Vertheilung des Grund und Bodens unter die Bevölkerung ist dabei
keineswegsso weitgehend,das die Besitzungen ihrer Grüße nach hinter' dem zum selbstständigen
Netriebe der Landwirthschaft erforderlichenMinimum zurückbleiben. Die Durchschnittsgrüßc der
ländlichen Besitzungenschwankt in den RegierungsbezirkenKoblenzund Trier je nach den einzelnen
Kreisen zwischen6 uud 21 Morgen. 'Im Jahre 1858 waren in beiden Bezirken 105 39? Be¬
sitzungen im Umfange von 5 bis 30 Morgen und 20 338 Besitzungenvon mehr als 30 Morgen
vorhanden.

Welche nachtheiligenWirkungen unter diesen Umständen die Zersplitterung der Grund¬
stücke auf den Netrieb des landwirthschaftlichenGewerbes, auf die .Höhe seiner Produktionskosten
und auf das Zustandekommenvon Meliorationen äußern muß, wird einer weiteren Ausführung
nicht bedürfen. Fast noch wichtiger als diese unmittelbaren Nachtheile ist die mit der Zersplitterung
in Zusammenhang stehende wirthschaftliche Unfreiheit des Grundeigenthümers, welche eine charakte¬
ristische Seite des gegenwärtigenZustandes bildet. Die durch die frühere französischeGesetzgebung
den Rheinlanden gebrachteFreiheit in der Benutzung und Bewirthschaftn««,des Grundeigenthums
ist eine bloß theoretische, so lange nicht dem Eigenthümer die Möglichkeitgewährt wird, jederzeit
auf sein Grundstückgelangen zu können. Diese Möglichkeitist aber in sehr vielen Fällen nicht
vorhanden. Die bestehenden Feldwege genügen nicht, um den Zugang zu jeder Parzelle zu
beschaffe!,, weil sie nur auf das Bedürfniß der früheren Zeit berechnet sind, in welcher der Flnr-
zivang bestand uud die gauze Feldmark in vorgeschriebenerSchlageinthciluug und in bestimmter
Ordnung und Reihenfolge bewirthschaftetwurde, fo daß es eines besonderenZuganges für die
einzelneParzelle nicht bedürfte. Es würde auch nicht möglich sein, für jedes einzelne Grundstück
einen fahrbaren Zugang zu beschaffen, ohne den^Umfangdes ertragloscnWegeareals in das Unge¬
messene zu vergrößern. Der Grundeigenthümer ist daher in sehr vielen Fällen darauf angewiefen
über fremde Grundstückeseinen Zugang zu nehmen, wozu er nach dem Rheinischen Recht (Art. 682,
Vürgerl. Gesetzbuch) vorbehaltlichdes Schadenersatzesbefugt ist.

Will er solche Schadenersatzansprüchevermeiden, so kann er das vorliegende Grundstück
nur außerhalb der Vegetationsperiodebetreten, und er ist also in der Frnchtfolge, sowie in der
Zeit der Bestellung und Aberntung vollständig von den Feldnachbaren abhängig. Die Folge
davon ist, daß der frühere Zustand der Gebundenheit des Gruudbesitzes thatsächlichfortdauert
und daß der Einzelne nicht im Stande ist, seine Wirthschaftsart den veränderten Verhältnissen
der Gegenwart und dem derzeitigen Stande der landwirthschaftlichenGewerbslehre anzupassen.

Die Erkenntniß dieser Mißstände und der Wunsch nach einer gesetzlichen Abhülfe hat
sich je länger je mehr verbreitet, uud es mehren sich die Anzeichendafür, daß die Stimmung
der Veuölternng, welche früher unzweifelhaft gegen die Zusammenlegung gerichtet war, sich
allmählich geändert hat. Es möge in dieser Beziehung hier nur erwähut werden, daß der land-
wirthschaftliche Verein für Rhcinprenßcn in seiner Generalversammlungvom 20. und 21. September
1875 den Erlaß eines Konsolidationsgesetzesfür nothwendig erklärt hat und daß der von einer
Kommissiondes Vereins aufgestellteEntwurf eines Konsolidationsgcsetzes,welcher in der Sache
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mit dem gegenwärtigen Gesetzentwurfewesentlich übereinstimmt, von dem Centralvurstande des
Vereins mit Majorität angenommen worden ist. Dies Votmn erscheint um so bedeutsamer, als
der Verein im Jahre 1858 dieselbenAnträge mit Lebhaftigkeit abgelehnt hatte und noch im
Jahre 1864 über einen Antrag gleichen Inhalts mit Rücksichtauf die ablehnendeHaltung der
Lokalvereinezur Tagesordnung übergegangen war.

Mehrfach ist aus ländlichenKreisen der Erlaß eines auf die Regulirung der Feldwege
stch beschränkenden Gesetzes bei der Staatsregierung in Antrag gebracht worden. Von einer
derartigen gesetzlichenMaßnahme ist indeß ein entsprechender Erfolg nicht zu erwarten. Abgesehen
davon, daß eine Negulirung der Feldwege ohne gleichzeitige Zusammenlegung der Grundstückezu
einer unwirthschaftlichenVermehrung des Wegeareals führen müßte, würden auch die dabei
erwachsenden Schwierigkeitenund Kosten nicht im Verhältniß zum Erfolge der Sache stehen.

Unter diefen Umständen kann das Bedürfniß für eine, nur im Wege der Zusammen¬
legung zu gewinnende durchgreifendeBeseitigung der beregten Mihstände nicht wohl in Abrede
gestellt werden. Es muß an sich als eine Anomalie bezeichnet werden, wenn allein der französisch-
rechtliche Theil der Rheinprovinzvon einer Gesetzgebung ausgeschlossenist, welche, unter Abweichungen
im Einzelnen, in dem gesammten übrigen Staatsgebiete (außer den Hohenzollern'schen Landen)
und bei den verschiedenartigstenwirthschaftlichenVerhältnissen in Geltung ist, und über deren
großartige Erfolge ein Zweifel nicht bestehen kann. Von den Vortheilen dieser Gesetzgebung auch
den RheinischenGrundbesitznicht länger auszuschließen, erscheint um so nothwendiger, als die
DeutscheLandwirthschaft gegenüber manchen ihr ungünstigen Umständen darauf angewiesen ist,
die natürlichen Nodenkräfte zu voller Entfaltung zu bringen und alle Hindernisse zu beseitigen,
welche der vollständigenVerwerthung des Grundeigenthums noch entgegen stehen.

Es möge schließlich nicht unerwähnt bleiben, daß das Bedürfniß, welchem der vorliegende
Gesetzentwurfentgegenkommt, nicht in allen Theilen der Nheinvrovinz in gleichem Maße vor¬
handen ist. In der niederrheinischenEbene, wo der vorwiegendeniedersächsischeStamm sich seine
Eigenthümlichkeit,die geschlossenen Höfe, zu bewahren gewußt hat, und in den fruchtbaren Fluß-
thälern, vor allem im Rheinthale selbst, wo der landwirthschaftlicheBetrieb hinter die Garten¬
kultur und die Winzerwirthschaft zurücktritt, wird vielfach ein Bedürfniß zur Zusammenlegung
nicht hervortreten. Für solche Fälle wird der Gesetzentwurf keine praktische Bedeutnng haben,
weil die zum Autrag auf ZusammenlegungnothwendigeMehrheit sich nicht zusammenfindenwird,
auch Gärten und Weinberge nach der Bestimmimg des Entwurfs nur mit Zustimmung aller
Netheiligten in das Verfahren hineingezogenwerden können. Dadurch, daß das Zustandekommen
ber Zusammenlegungin die freie Entschließung der Mehrheit der Beteiligten gestellt ist, wird
dafür Sicherheit gewährt, daß Gemarkungen, die sich nicht zur Zusammenlegung eignen, von
derselbenausgeschlossen bleiben werden.

Was ferner die Bedenken betrifft, welche gegen die Durchführbarkeit und den
Erfolg der Zusammenlegungspeziell vom Standpunkte der rheinische» Verhältnissegeltend gemacht
werden, so ist darüber Folgendes zu bemerken. Daß die technische Durchführung einer Zusammen¬
hang auch bei einer so starken Zerstückelungdes Grundbesitzesuud bei so häufigem Wechsel der
Nodenbeschaffenheit, wie am Rhein, wohl möglich ist, beweist die Erfahrung aus anderen Landes¬
theilen, wie im südlichenTheile der Provinz Sachsen, im größeren Theile des Regierungsbezirks
Kassel und vor Allem im ostrheinischen Theil des RegierungsbezirksKoblenz, wo ähnliche Ver¬
hältnisseobwalten. Speziell für den Kreis Wetzlar, wo das Zusammenlegungsgesetzvom 5. April
1^69 in Geltuug ist, wurde bei Berathung der Gemeinheits - Theilungsorduung vom 1'». Mai
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1851 in den: Bericht der Agrarkommissiondes Hauses der Abgeordneten ausdrücklich festgestellt,
daß in der ganzen Nheinprovinz hier die Zersplitterung den größten Umfang erreicht habe, wie
dies auch die veröffentlichtenErgebnisse der Grund- und Gebäudesteuer-Veranlagung ergeben.
Die in der starten Parzellirung liegenden Schwierigkeiten werden weitaus dadurch überwogen,
daß in den rheinischenGemarkungen ablösbare Hutegerechtsameder Regel nach nicht existiren,
wodurch sich das Verfahren gegenüber dem in den östlichen Landestheilen erheblich vereinfacht,
und daß ferner Katasterkarten vorhanden sind, welche in den meisten Fällen eine zuverlässige
Grundlage für das Verfahren abgeben werden.

Nicht minder unbegründet erscheint der Einwand, daß die Zusammenlegung mit dem
Grundsätze der freien Theilbarkeit des Grundbesitzes nicht vereinbar sei. Die Befürchtung, daß
die ZusammenlegungBeschränkungenin der Parzellirungsfreiheit bringen werde, welche namentlich
in früheren Jahren die Opposition gegen die Zusammenlegung in den Rheinlanden zu einer
leidenschaftliche!:machte, findet ihre Niderlegung im Wortlaute des vorliegenden Entwurfs.
Jene Befürchtung beruht auch auf vollständiger Verkennung des Wesens der Preußischen Agrar¬
gesetzgebung, deren Ausgangs- und Zielpunkt stets die Freiheit des Grundeigcnthnms gewesen ist
und welche statt den Eigenthümer in der Freiheit seiner Disposition zu beschränken,vielmehr die
Hindernisse hinweggeräumt hat, die in einzelnenLandestheilen, z. N. dem ostrheinischen Theil
des RegierungsbezirksKoblenz in dieser Hinsicht noch bestanden, (ß. 10 Gesetz vom 5. April 1869,
GesetzsammlungSeite 514.)

Auch unter Beibehaltung der freien Theilbarkeit wird aber der Erfolg der Zusammen¬
legungen ein dauernder sein. Denn der jetzige Zustand der Zersplitterung ist uicht das Resultat
willkührlicherTheilungen eines früher zusammenhängendenBesitzes, sondern er erklärt sich aus
der Geschichte der ersten Ansiedelungen und bildet den Abschluß einer historischen Entwickelung,
die es in ihrem ganzen Verlaufe niemals zur Bildung arrondirter Besitzungen gebracht hat.
Denn abgesehenvon den Gegenden, wo der gesonderteHofbesitz vorherrscht, sind die bäuerlichen
Besitzungen entstanden durch die ini Laufe der Zeit nach einzelnen Schlägen erfolgte Unter¬
vertheilung der früher gemeinfchaftlichen Feldmark, und sie haben also niemals eine zusammen¬
hängende Gestalt gehabt.

Sobald einmal eine wirthschaftlicheZusammenlegung erfolgt ist, werden die weiter
geschehendenTheilungen, wenigstens in absehbarer Zeit, doch nicht zu einer so irrationellen
Zerstückelungführen, wie sie gegenwärtig besteht, zumal auch das RheinischeRecht unwirthschaft-
liche Theilungen mißbilligt. (Art. 832 Bürgerl. Gesetzb. Art. 15 Absatz 1 Ges. vom 18. April
1855, GesetzsammlungSeite 521) lind ferner die Erfahrung gezeigt hat, daß in znfammen-
gelcgten Gemarkungen mit der Erkenntniß der Vortheile eines zusammenhängendenBesitzes auch
eine Abnahme der Theilungen sich einzustellen pflegt.

Es bleiben schließlich die Bedeuten zu erörtern, welche mit Rücksicht auf die Rheinifche
Hypotheken-und Immobilar-Gesetzgebunggeltend gemacht worden sind.

Dieselben stützten sich im Wesentlichendarauf, daß nach dem RheinischenInunobilarrecht
und bei dem Mangel eines Hypotheken- oder Grundbuchs das Eigenthum an den Grnndstücken
schwer festznstellen ist und daß ebenso eine Ermittelung der bestehenden gültigen Realrechte große
Schwierigkeitenbietet.

Ans diesen Eigenthümlichkeitendes RheinischenRechts folgt jedoch nicht dessen Unverein¬
barkeit mit den Grundsätzen der Znsammenlegung. Die Feststellung des formellen Eigenthums
>m den zur Nmleguug tmnmendeuGrundstücken ist für den Zweck des Verfahrens au sich nich!
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nothwendig. Denn das Eigenthum geht durch die Zusammenlegungnicht unter, sonder,: erfahrt
nur in seinen» Gegenstände — nicht in seinem Werthe — eine Veränderung. Der bei dem
Zusammenlegungsverfahren übergangene Eigenthümer verliert also nicht sein Eigenthum, sondern
er vindizirt die dafür gegebene Abfindung von dem Empfänger derselben, und seine etwaige
Präklusion in dem Verfahren hat nur die Bedeutung, daß er mit feinen Einwendungen gegen
die Auseinanderfetzung ausgeschlossenwird (ß. 27 der Verordnung vom 30. Juni 1834
GesetzsammlungS. 96. §. 21 Abs. 2 des Verfahrensgesetzesvom 19. Mai 1851 Gesetzsammlung
S. 371). Aus dieser Rechtslage ergibt sich, daß kein Bedenken obwaltet, für Fälle, wo ein
formeller Eigenthumsnachweisnicht oder nur fchwierigzu erbringen ist, durch das Gesetz gewisse
erleichterteFormen für die Legitimation der Auseinandersetzungs-Interesseneinzuführen. Solche
erleichterteFormen sind für die östlichen Provinzen durch das Ablösungsgesetz vom 2. März 1850
(GesetzsammlungS. 77) ß. 109 gegeben worden, weil auch hier der Eigenthumsnachweisnicht
in allen Fällen aus den Hypothekenbüchern geführt werden konnte. Demgemäß konnten unbedenklich
auch in dem vorliegenden Entwürfe analoge Bestimmungen über die Legitimationsführung
Aufnahme finden, ohne daß eine Verletzung bestehenderEigenthumsrechtedabei zu befürchten ist.

Aehnliche Vorschriften 'sind übrigens für die Legitimation des Eigenthümers im Falle
der Enteignung von Gruudeigenthum im ganzen Gebiete der Monarchie bereits in Geltung
(Gesetz über die Enteignung von Grundeigenthumvom 11. Iuui 1874 Gesetzsammlung S. 221 §. 24).

Auch die Ermittelung der übrigen Nealrechte außer den, Eigenthu,,,, speziell der Hypotheken,
ist für den Zweck der Zusammenlegung an sich nicht nothwendig. Es entscheidetauch hier der
aus dem Wesen des Zusauunenlegungsverfahrensfolgendeund in den Gefetzen zum klaren Ausdrucke
gebrachte Grundsatz, daß die Absindung von Rechtswegen an die Stelle des alten Grundstücks
tritt und daß also die auf letzteres Bezug habenden Berechtigungenohne Weiteres auf die Abfindung
übergehen G. 147 folg. Gcnieinheits- Theilungsordnung vom 7. Juni 1821 Gefetzfammlung
S. 53, §. 20 Abs. 1. Gemeinhcits-Theilungsordnung vom 19. Mai 1851, lj. 25 Verordnung
vom 13. Mai 1867 GesetzsammlungS. 716). ^,n Interesse des ImmobilarkreditS ist es jedoch
unerläßlich, eine Einrichtung zu treffen, durch welche bei den in den öffentlichenBüchern einge¬
tragenen Lasten und Hypotheken kenntlich gemacht wird, daß die belasteten Grundstücke zur
Umlegung gelangt sind und welche Abfindung an ihre Stelle getreten ist. ^n den übrigen
Provinzen gcfchieht dies in der Weise, daß die Grundbücher nach den Ergebnissender Ausein¬
andersetzung berichtigt werden (Gesetz vom 26. Iuui 1875 GesetzsammlungS. 325).

Der vorliegende Entwurf hat mit Rücksicht ans die RhcinifchenHypotheteueinrichtungen
besondere Nestimmungen in dieser Richtung treffen müssen. Das Nähere hierüber wird in der
Begründung der betreffenden§§. (13—15) bemerktwerden. Einer Zuziehung der Realgläubiger
bei der Zusammenlegung würde es nur dann bedürfen, wenn für ein verpfändetes Grundstück
ober Recht eine Geldabfindung in größeren Beträgen gegeben wird. Da aber eine vollständige
Ermittelung der vorhandenen Nealgläubiger nach RheinischemRechte mit den größten Schwierig¬
keiten und Kosten verbunden ist, so erschien es zweckmäßig,die Gewährung größerer Geld¬
abfindungen, welche auch in den übrigen Provinzen bei der Zusammenlegung die seltenste
Ausnahme bildet, grundsätzlich auszuschließeu. Dies ist in §. 4 des Entwurfs geschehen,indem
daselbst das Maximum der Geldabfindung auf 3 °/o der jeden: Theilnehmer zufallenden Gefammt-
abfindung befchränktist. Bei einer so minimalen Geldabfindung kann von einer Ermittelung und
Zuziehung der Hypotheken- und fonstigen Realgläubiger um so mehr abgesehenwerden, als der
wirthschaftliche Werth des ihnen verpfändeten Grundstücks durch die Zusammenlegungregelmäßig
" einem weit höheren Prozentsätze gesteigert werden wird.
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Wenn die oben bezeichneten Eigenthümlichkeitendes Rheinischen Hnpothetenrechtshiernach
kein Hinderniß gegen ein Zusammenlegungsverfahrenbilden, so ist noch darauf hinzuweisen, daß
in einer anderen Beziehung die Durchführung der Zusammenlegung durch die Besonderheit des
RheinischenRechts gegenüber dem Grundbuchrecht der übrigen Landestheile wesentlicherleichtert
werden wird. In den letzteren bedarf es nach Ausführung des endgültig festgestellten Ausein¬
andersetzungsplansnoch der Berichtigung des Grundsteuer-Katasters und des Grundbuchs, um den
Netheiligten die volle rechtliche Disposition über ihre Abfindungspläne zu gewähren, und in der
naturgemäß uicht unerheblichenZwischenzeit,welche die Berichtigimg jener Dokumente erfordert,
ist der Immobilienverkehr wefentlich gehindert, ein Mißstand, der schon wiederholt zu Klagen
Veranlassung gegeben hat. Dieser Uebelstandwird nach dem RheinischenRecht vermöge der hier
geltenden Formfreiheit der Veräuherungsverträge vermieden werden. Jeder Interessent ist hier
sogleichnach der definitiven Ueberweisung seiner Absindung in der Lage, dieselbeganz oder in
Parzellen in der gewöhnlichen Form zu veräußern oder zu verpfänden, und auch die Berichtigung
des Katasters ist hierfür keine Vorbedingung.

Es bleibt nur noch übrig, kurz die Grundprinzipien darzulegen,von welchen der vorliegende
Entwurf eines Zufammenlegungsgesetzesausgeht. Der Entwurf schließt sich durchgängig den für
die alten Provinzen in Geltung stehendenGrundsätzen an, welche durch die Erfahrung mehrerer
Menschenalterpraktischbewährt sind und welche deshalb auch in die neu erworbenen Landestheile
eingeführt worden sind, foweit hier nicht, wie in Hannover und Nassau, ähnlicheNechtsbildungen
schon bestanden. Insbesondere folgt der Entwurf dem mehrerwähntenZufammenlegungsgefetzefür
den Bezirk von Ehrenbreitstein vom 5. April 1869. Die Frage ob es etwa zweckmäßigersei,
statt des altpreußischen Verfahrens die im Regierungsbezirk Wiesbaden bestehendeNassauische
Gütertonsolidation in der Nheinprovinz einzuführen, ist bei der Aufstellung des Entwurfs nicht
nnerwogen geblieben. Entscheidende Gründe sprechen aber gegen das Nassauische Verfahren. Ein
wesentlichesMoment dieses Verfahrens ist die Nildung untheilbarer Normalparzellen. Eine solche
Beschränkung in der Theilungsfreiheit würde aber der RheinischenSitte nnd Rechtsanschauung
durchaus widersprechen. Die Konsolidation bleibt ferner in ihrer Wirkung und ihrem Erfolge
hinter dem altpreutzifchenVerfahren zurück, weil sie nur die in einer Feldabtheilung (Gewanne)
liegenden Grundstückearrondirt, also auf die Iufmnmenlegung aller Grundstückeeiner Gemarkung
grundsätzlich verzichtet. Der eigentliche Zweck der Gewanncbildung, nämlich die sorgsame Berück¬
sichtigung und Ausgleichung der verschiedenen Lagen und Bonitäten der Grundstücke, welche die
Konsolidation dadnrch erreicht, daß sie die durch gleiche Lage und Bonität sich auszeichnenden
Feldtheile als ein Ganzes behandelt, kann aber bei dem altländischen Verfahren ebensowohl
verwirklicht werden. Indem das letztere das Prinzip der Wirthschaftlichkeitder Abfindung an
die Spitze stellt, vermag es allen Verhältnissen gerecht zu werden, und, wo die wechselnde Boden-
beschaffenheit eine vollständigeZusammenlegung des einzelnen Besitzstandesausschließt, inihert sich
dies Verfahren im Resultate der NassauischenKonsolidation, ohne aber die Beschränkung auf
einen Gemarkungstheilzum Grundsätze zu erheben. Die Anwendunghat denn auch das Zusammen-
legungsverfllhrenin den Kreifen Wetzlar, Neuwied und Altenkirchen thatsächlich gefunden; es ist
hier, wie die Anlage nachweist, der Grad der Zusammenlegung ein weit beschränkterergewesen
als solches in den älteren Provinzen üblich ist, indem auf den durchfchuittlicheu Besitzstandeines
Interessenten von rund 1 K mehr als 3 Abfindungspläne entfallen. Endlich fpricht auch der
Kostenpunktnicht zu Gunsten der Konsolidationen.
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Für das Verfahren bei der Zusammenlegung sollen nach dem Gesetz-Entwurf(§. 8)
uorläufig ebenfalls die für die alten Provinzen geltenden Vorschriften eingeführt werden. Das
im Gebiete des linken Nheinufers für Auseinandersetzungengeltende Verfahrensgesetzvom 19. Mai
1851 würde vermöge der ihm eigenthümlichenDuplizität des administrativen und gerichtlichen
Verfahrens und der dadurchbedingtenSchwerfälligkeitfür eine Zusammenlegungdurchausungeeignet
sein. Es erschien daher zweckmäßig,die in fast allen Provinzen geltenden, für die Zusammen¬
legung praktisch bewahrten altländischenVerfahrungsgrnudsätze auch an: Rhein zur Geltung zu
bringen. Ueber die Form, welche der Entwurf für die Einführnng der altländischenVerfahrungs-
vorschriftengewählt hat und über die Gründe, weshalb von einer besonderenKodifikationjener
Vorschriften für die Nhcinvrovinz znr Zeit Abstand genommen ist, wird das Nähere in der
spezielle» Begründung zu §. 8 bemerktwerden. Sachliche Bedenkengegen die Ansdehuung dieser
Vorschriftenauf das Rheinland werden um so weniger geltend zu machensein, als die letzteren
»nt dein von dein Rheinischen verschiedenenmateriellen Rechte der alten Provinzen nicht in
Zusammenhang stehen uud deshalb nach dein Jahre 1866 anch in die neuerworbenen gemein¬
rechtlichen Gcbietstheile eingeführt werden konnten. Die Gründe, welche im Jahre 1851 gegen
die Einführung der altländischenVerfahrcnsvorschriftenin das Rheinland entscheidend waren, sind
jedenfalls nicht mehr zutreffend, da durch das Gesetz vom 18. Februar 1880 (Gesetzsammlung
^>. 59) die Vorschriften der Civil-Prozeßordnung anch für das Auseinanderfetzungsverfahren
eingeführt sind, soweit sie sich für dasfelbe eignen, und da also die gesetzlicheGrundlage des
Verfahrens durch das allen Landestheilen gemeinsameCiuil-Prozehrechtgegebenwird.

Zu den einzelnenBestimmungen des Gesetzentwurfsist ferner Folgendes zu bemerken.

Zu §. 1.
Der §. entspricht dem H. 1 des Gesetzes, betreffend die wirthschaftliche Zusammenlegung

der Grundstückein dem Bezirke des Iustizsenats zu Ehrenbreitsteiu vom 5. April 1869 (Gesetz¬
sammlung S. 511), jedoch mit der Abweichung, daß es nicht erforderlich erschien, im Falle der
Zusammenlegungaußer der Ablösung der knlturschädlichen Dienstbarkeitcu auch die Theilung der
etwa vorhandenen Gemeinheitsgründcobligatorischzu macheu. Eine solche Theilung wird vielmehr
auch bei der Zusammenlegung mir auf den Antrag der Betheiligten eiuzutreteu haben, nach
Maßgabe der Gemeinheits-Theiluugsordnungvom 19. Mai 1851.

Der letzte Satz des ß. ist dem Gesetze,betreffenddie Ablösung der Servituten :c. für
die Provinz Schleswig-Holsteinvom 17. August 1876 (GefetzfammlungS. 37?) entnommen uüd
enthalt eine Bestimmung, welche sich aus Zweckmäßigkeitsgründenempfiehlt.

Zu 8- 2.
Der Gesetzentwurf ist gleichlautend mit dem Gefetze vom 5. April 1869 (§. 2) jedoch

mit der Abweichung,daß er noch Kunstwieseuund solche Grundstücke,auf denen Denkmäler oder
Familiengräber sich befinden, von der Umlegung ausschließt.

Zu §. 3.
Der 8. 3 entspricht dem F. 3 des Gesetzes vom 5. April 1869. Die für die Zusammen¬

legung vorzugsweisein Betracht kommenden Bestimmungen der als Anlage beigefügten Gemein-
Heits-Theilungsordnungvon, 19. Mai 1851 sind in den §. 2 Abs. 2 und 3, M. 4, 6, 16, 17,
20 Abs. 1, §.21 und 8. 29 Abs. 2 und 3 dieser Ordnung enthalten. Eine vollständige Aufführung

16
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aller in Betracht kommendenNestimmungen erschien nicht erforderlich, da auch bei Anwendung
des gleichlautendenGesetzes vom 5. April 1869 Zweifel in dieser Richtung nicht hervorgetreten
sind. Es möge noch hervorgehobenwerden, daß die Bestimmungeu des ß. 20 der Gemeinheits-
Theilungsordnung über das dem abgefundenenMiteigenthümer oder Nutzungsberechtigten zustehende
Privilegium bei der Zusammenlegung ihrer Natur nach nicht anwendbar sind, da die Zusammen¬
legung nicht den Charakter einer Theilung hat. Wird eine Gemeinheitstheilung oder Ablösung
mit der Zusammenlegung verbunden, so ist, um den Vetheiligten die Wahrung des Privilegiums
zu ermöglichen(vergl. §. 18 des Entwurfs), in dem Rezesse die aus der Theilung oder Ablösung
herrührende Landabsindung besonders nachzuweisen. Eine ausdrückliche Bestimmung hierüber im
Texte des Gesetzes ist nicht erforderlich.

Zu §§. 4, 5, ?.
Zur Begründung dieser §§. wird auf die Motive zu den gleichlautendenHH. des Gesetzes

vom 5. April 1869 Bezug genommen. Zu §. 4 insbesondere ist zu bemerken, daß die hier
gegebenenBestimmungen lediglich auf den Fall der Zufammenlegnng, nicht auf eine gelegentlich
der Zusammenlegung erfolgende Theilung oder AblösungBezug haben, für welche vielmehr die in
der Gemeinheits-Theilungsordnunggegebenen Vorschriften betreffs der Art und Höhe der Abfindung
anzuwenden sind. Das Maximum der bei der Zusammenlegung zu gewährenden Geldabfindung
ist, entfprechendder Gemeinheits-Theilungsordnung für Schleswig-Holsteinvom 17. August 1876
§. 17, auf 3 °/o der Gefammtabfindung bemessen, doch darf auch diefes Maximum nur ausnahms¬
weise erreicht werden, wie sich aus dem im Gesetze formulirten Grundsätze ergiebt. Von der
erwähnten Bestimmung des Gefetzes vom 17. August 1876 unterscheidet sich die vorliegende
dadurch, daß sie im Interesse der Nealgläubiger die Gewährung einer höheren Geldabfindung
absolut ausschließt, auch wenn der Abfindungsberechtigtedamit einverstanden sein möchte.

Zu §. 6.
Diese Bestimmung, welche sich in ähnlicher Fassung in dem Gesetze vom 5. April 1869

§. 6 und in der Verordnung, betreffend Ablösung der Servituten 2c. für das vormalige Kur-
fürstenthum Hessen vom 13. Mai 186? (GesetzsammlungS. 716) §. 25 findet, enthält die
gesetzliche Formulirung eines Rechtssatzes, der für die östlichen Landesthcile durch die Praxis
festgestellt worden ist. (Circular-Nescript des Ministers des Innern vom 25. November 1837 in
von KamptzAnnalen Bd. XXI. S. 949. Glatzel & Sternebcrg, das Verfahren in Auseinander-
setzungs-AngelegenheitenS. 574). Die Bestimmung des 2. Absatzes dieses 8- entspricht dein
praktischen Bedürfnisse des Planempfängers und enthält keine Venachtheiliguugder Nealgläubiger,
da diefelben,ohne daß ihnen Kosten erwachsen,die Ausweisung eines reellen Abfindungsstückesals
Pfandobjekte beanspruchenkönnen. Thatsächlichwird jedoch, wie die Erfahrung gezeigt hat, ein
derartiger Anfpruch fast niemals erhoben, da der Gläubiger in dem Pfandrecht an einem ideellen,
seinem früheren Pfandobjekte im Werthe entsprechendenGrnndstücksantheilevollständigeSicherheit
findet. Da die Auseinandersetzungsbehördenicht zu übersehen vermag, welchesder alten Gruud-
stücke mit Hypotheken «. belastet ist, so muß eine ideelle Sonderuug für jede einzelne zum Verfahren
gezogene Parzelle vorgenommen werden, was keine erheblichenSchwierigkeitenmacht und in den
Landestheilen des varzellirten Besitzes auch jetzt regelmäßig geschieht.

Um jedoch außer Zweifel zu stellen, daß diese ideelle Sonderung ohne Antrag eines
Netheiligten und für jede alte Parzelle resp, für jede Berechtigung herbeizuführen ist, hat der



123

Entwurf die vorliegendeFassung erhalten, indem von der gleichlautendenBestimmung des Gesetzes
vom 5. April 1869 die Eingangsworte „verschiedenenRechtsverhältnissen unterliegende" fort¬
gelassen sind.

In dem Gedankenzusmnmenhangdieses §. gehört die in ß. 20 Abs. 1 der Gemeinheits-
Theilungsordnung vom 19. Mai 1851 enthaltene Bestimmung über die rechtliche Natur der
Abfindung, welche für die dem Zusammenlegungsinteressentengewährte Abfindung in gleichen»
Maße gilt und daher durch §. 3 des Entwurfs miteingeführt ist. Hiernach tritt die Abfindung,
welche jeder Theilnehmer dnrch die Zusammenlegung erhält, an die Stelle der dafür abgetretenen
Grundstückeoder dafür aufgehobenenTheilnahmerechte und überkommt in rechtlicherBeziehuug
alle Eigenschaften derselben. Es gehen also die auf die alten Grundstücke Bezug habenden
Ansprücheund Berechtigungen,gleichvielwelches ihr Entstehungsgrund sein mag, kraft Rechtsfatzes
auf die Abfindung über. Welche Abfindung für jedes einzelnealte Grundstückgewährt wird, das
lst nach der Bestimmung des ß. 6 durch die Auseinandersetzungsbehördevon Amtswegenfestzustellen
und rezeßmäßig nachzuweisen. Die Gleichwertigkeit der Abfindung in: Verhältniß zu dem
abgetreteuen Grundstückewird gleichfallsdurch die das Verfahren beherrschende Offizial-Maxime
gewährleistet.

Zu 8. 8.
In der allgemeinen Begründung ist schon bemerkt, daß und weshalb für eine gedeihliche

Durchführung des Zusammenlegungs-Verfahrens die Einführung der in den alten Provinzen des
Staats geltenden Verfahrensgrundsätzenothwendig erscheint. Unter den altländischenVerfahrens¬
vorschriftenkommt in erster Linie in Betracht das Gesetz vom 18. Februar 1880, betreffend das
Verfahren in Auseinandcrfetznngs-Angelegenheiten(Gefetzsammlung S. 59), durch welches an
stelle der Allgemeinen Gerichtsordnung die Vorschriften der DeutschenZivil-Prozeßordnung für
°as Auüeinllnoersetzungs-Verfahreneingeführt sind, soweit sie ihrer Natur uach für dasselbe
geeigneterscheinen. Nach ß. 1 dieses Gesetzes sind aber die für das Verfahren in Auseinander-
setzungs-Angelegenheiten geltenden besonderenVorschriften im Allgemeinenin Kraft geblieben.

Diese letzterenVorschriften finden sich im Wesentlichen in den Verordnungen vom 20.
Juni 181? (GesetzsammlnngS. 161) und vom 30. Juni 1834 (GesetzsammlungS. 96), daneben
^rstreut in einer größeren Zahl andcrweiter Gesetze und Verordnungen, welche ihrem Haupt¬
inhalte nach auf das Verfahren nicht Bezug haben, oder durch die neuere Gesetzgebung auf¬
gehoben sind. Bei dieser Rechtslage konnte es sich nicht empfehlen, die einzelnen in die Rhein¬
land einzuführendengesetzlichen Bestimmungen im Texte des Entwurfs vollständig zu allegiren.
^ blieb daher die Möglichkeit, entweder eine umfassendeKodifikation der Verfahrensvorschriften
vorzunehmenunter Berücksichtigungder Besonderheit der RheinischenVerhältnisse, oder, wie dies
"u Entwürfe geschehen ist, vorläufig die altläudifchen Vorschriften fummarifch einzuführen und
dabei die mit Rücksicht auf das Rheinische Recht erforderlichen Modifikationen besonders zu
>°rmuliren. Gegen eine Kodifikationfprechenin verstärktem Maße die Gründe, welche gegen eine
solche bei Berathung des erwähnten Gesetzes vom 18. Februar 1881 geltend gemacht wurden,
und weiche für die Form dieses Gesetzesentscheidend waren.

Eine auf die Nheinlande beschränkte Kodifikation der Verfahrensvorfchriften würde das
Gemische Verfahren außer Zusammenhang setzen nicht bloß mit der Civilprozeh-Ordnung und

°ren Fortbildung, sondern auch mit dem in den übrigen Provinzen geltendenAnseinandersetzungs-
^erfahren. Abgesehen von diesen allgemeinen Erwägungen würde jedenfalls der gegenwärtige
^itpuntt für eine solche Kodifikation der wenigst geeignete sein, weil bisher keine Erfahrungen
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darüber vorliegen, wie sich das Zusammenlegung -̂ Verfahren am Rheine praktischgestalten wird,
und weil zudem auf dem Gebiete des RheinischenImmobilarrechts einschneidendelegislatorische
Maßnahmen in Aussicht stehen, die sich jetzt noch nicht genau übersehen lassen und die möglicher¬
weise wieder Aenderungen eines jetzt erlassenenVerfahrensgesetzesnöthig machen würden. Aus
diesen Gründen ist zur Zeit von einer Kodifikationder VerfahrungsvorschriftenAbstand genommen
worden. Die im Entwürfe gewählte Form der Einführung der altländischen Gesetze findet sich
übrigens in allen neuerdings für einzelne Landcstheile erlassenen Auseinandersetzung^ - Gesetzen
wieder, z. B. in der Gemeinheits- Theilungsordnung vom 19. Mai 1851 §. 26, in der Ver¬
ordnung vom i:;. Mai 1867 §. 29, in dem Gesetz vom 5. April 1869 §. 9, in dein Gesetz
vom 1?. August 1876 ß. 29 u. s. f. Für die praktifcheAnwendung des Gesetzentwurfs wird
es förderlich sein, daß in neuester Zeit eine umfassende, in amtlichem Auftrage herausgegebene
Darstellung des gesammten Verfahrens und Kostenwesens bei Auseinandersetzungenerschienen ist.
(Glatzel und Sterneberg. Das Verfahren in Auseinandcrfetzungs-Angelegenheiten.Berlin 1880.)
Eine kürzere, auf den Abdruck des Gcsetzestextessich beschränkende Ausgabe dieses Werkes ist im
Jahre 1884 erschienen.

Zu §. 9.
Die Bestimmung des Verfahrens - Gesetzes vom 19. Mai 1851, Z. 69, über die Ver¬

tretung der Ehefrau durch den Ehemann entspricht in der Sache der Vorschrift des §. 22 der
Verordnung von: 30. Juni 18^4, welche aber ihrer Fassung nach sich für das Gebiet des
Rheinischen Rechts nicht eignet. Jene Bestimmung des Verfahrens - Gesetzes ist daher hier
aufgenommen.

Zu tz. 10.
Die Legitimation der bei der Auseinandersetzung betheiligten Grundstücks - Eigenthümer

wird in den übrigen Provinzen, welche gerichtlicheGrundbücher besitzen, hauptsächlichauf die
Eigenthumseintragungcn in den Grundbücherngestützt. Dergleichenzum Nachweise des Eigenthums
geeigneteöffentlicheBücher bestehen im Gebiete des RheinischenRechts nicht. Ueberhaupt ist ein
strenger Eigenthumsbeweis, was Grundstücke anbetrifft, hier um so schwieriger, als die Ueber-
tragung des Eigenthums an keinerlei Formalitäten gebunden ist, sondern durch mündlichen Ver¬
trag geschehen kann. Es ergibt sich hieraus die, bereits im Allgemeinen Theile dieser Begründung
erörterte Nothwendigkeit, für das Geltungsgebiet des vorliegenden Entwurfs erleichterte Formen
für die Legitimation einzuführen. Demgemäß ist im 8- 1l) des Entwurfs eine ähnliche Form
der Legitimationsführung vorgeschrieben,wie solche nach ß. 109 des Ablösungsgesetzesvom 2.
März 1850 auch für die übrigen Provinzen in Geltung ist und sich dort praktisch bewährt hat.
Die Hauptgrundlage der Legitimation bildet hiernach die Vcsitzstands-Nachweisungdes Grundsteuer-
Katasters. Diese wird bei Einleitung des Verfahrens von der Auseinanderfetzungs- Behörde
bezüglich der ganzen Gemarknng oder des Gemarkungstheils von Amtswegen eingezogen.. Da
gleichzeitig die öffentliche Bekanntmachung des Verfahrens zu erfolgen hat, so wird gewöhnlich
schon damit für die große Mehrzahl der Grundstückeder Legitimationspunkt geordnet sein, ohne
daß die Vetheiligten irgend welche Nachweisungen zu erbringen haben. Einen weiter gehenden
Eigenthums - Nachweis, als iu ß. 10 vorgeschrieben, kann die Auseinanderfetzungs- Behörde im
Allgemeinennicht verlangen; wenn unter mehreren nach Maßgabe der iüin«», a—o legitimirten
Eigenthnms-Prätendenten Streit entsteht, so ist derselbe im Wege des Prozesses zu entscheiden.

Eine Gefährdung der Rechte des wahren Eigenthümers ist bei der vorliegendenNcstimmuM
nicht zu besorgen da, wie bereits oben bemerkt, die Legitimationsführung gemäß dein vorliegende»
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Paragraphen des Entwurfs nur für das Zusannnenleguugsverfahre» wirkt und da also die
Zulassung des nach §. 10 legitimirten Besitzers dem wahre«: Eigenthümer gegenüber keine andere
Wirkung hat, als daß der Letztere mit seinen Einwendungengegen die Auseinandersetzungpräkludirt
wird (§. 8 des Entwurfs in Verbindung mit §. 2? der Verordnimg vom 30. Juni 1834).
Uebrigens ist der Fall, daß ein Eigenthümer bei der Zusammenlegung übergangen wird, that¬
sächlich höchst selten. Die Einleitung eines solchen Verfahrens pflegt in der ganzen Gegend sehr
schnell bekannt zu werden, und alle Vctheiligten sind dadurch veranlaßt, ihre Ansprüchenicht zu
verschweigen.

Um die Auseinandersetzungs-Dokumentewegen der im Laufe des Verfahrens eintretenden
Eigenthums- Veränderungen auf dem Laufenden zu erhalten, wird es erforderlichsein, im Auf¬
sichtswegedie Ortsvorstände und Grundsteuer-Behörden zu veraulasscn, daß sie die zu ihrer
Kenntniß gelangenden Vesitzwechsel der Auseiuaudersctzungs-Behördeanzeigen.

Schlichlich ist zu bemerken,daß der vorliegende Paragraph keineswegs ausschließt, daß
nicht bis zur Erbringung des vorgeschriebenenLegitimationsnachweiscsauch der bloß thatsächliche
Besitzer des betreffende», Grundstücks von der Auseiuandersetzungs- Behörde vorläufig zugelassen
werden kann. Dies geschieht thatsächlichimmer; die Legitimationsführung muß der sich meldeude
Besitzererst dann erbracht haben, wenn er für das Auseinandersetzungsverfahrenrcchtsverbindliche
Erklärungen abzugeben hat.

Zu 8. 11.

Der erste Satz dieses ersten Paragraphen entspricht der Bestimmung des ß. 24 der
Verordnung vom 1:!. Mai 186? uud des Z. 24 des Gesetzes vom 17. August 1876. Durch
den Schlußsatz der Bestimmung des Gesetzentwurfswird der §. 22 der Gcmeinheits- Theilungs¬
ordnung vom l!). Mai 1851 auch auf die rechtsrheiuifchenTheile des Ober-Landcsgerichtsbezirks
von Köln ausgedehnt.

Zu 8- 12.

Im Geltungsgebiet der altpreußischeuAgrargesetzefehlte es vor Erlaß des Gesetzesvom
2''. Iuui 1875 (GesetzsammlungS. 325) an einer gesetzlichen Bestimmung über den Zeitpunkt
^s Eigenthnmsübcrgllngs an den Abfindungsgruudstückeu. Der ß. 1 des erwähnten Gesetzes
bestimmt, daß das Eigenthum mit der Ausführung des eudgültig festgestellten Auseiuandersetzungs-
vlans auf die Nesitznehmerübergeht. Die gleiche Bestimmung ist mit einer unerheblichen Aenderung
m der Fassung iu den vorliegenden Entwurf aufgeuommen und zwar aus folgenden Gründen.
Der Auseinandersetzungsplan bildet die materielle Grundlage des Nezesses, und mit feiner
endgültigen Feststellung, welche durch das Anerkenntuiß der Vetheiligten, oder durch richterliche
Entscheidungder General-Kommissionerfolgt, fowie mit der darauf folgenden Ausführung werden
°ie Besitzständeder Theilnehmer definitiv in den neuen Zustand übergeführt, da die etwa noch
eintretenden Wanderungen des Ausciuaudcrsehungsplaus sich nur auf Eiuzclheiten beziehentonnen
und die Planlage im Ganzen »„berührt lassen. In jenes Stadium der faktifchenund rechtlichen
Besitznahmeder nenen Pläne auch den Zeitpunkt des Eigenthumsübergangs zu uerlegeu, ist daher
ebensowohlprinzipiell an, richtigsten, wie es sich aus Gründen der Zweckmäßigkeitempfiehlt.
Denn wollte man den Uebergang des Eigenthums bis zur Nezehbestätigung hinausschiebe», so
"ürde nicht uur der Plauewpfänger während der bei größeren Infammenleguugen naturgemäß
nicht unerheblichenZwischenzeitvon der Ausführung bis zur Nezehbestätigung der vollkommenen
rechtlichen Verfügung über seine Abfindung beraubt seiu, sondern es würde auch eiu innerlich
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durch nichts begründeter Widerspruchzwischen dem rechtlichenund faktischen Zustande lonstituirt
werden, der z. B. bei einer während jener Zwischenzeit eintretenden zufälligen Veränderung der
Sache alsbald zu Tage treten würde.

Diese Erwägungen sind für die Aufnahme der allegirten Bestimmung entscheidend gewesen.
Freilich sind die Gründe, welche in den Motiven des Gesetzes vom 26. Juni 1875 vom Stand¬
punkte der Eigenthums-Erwerbstheorie des Allgemeinen Landrechts für den in Rede stehenden
Nechtssatz angeführt werden, für das NheinifcheRecht nicht anwendbar, wie sie auch für die
gemeinrechtlichen Gebietstheile, in die jenes Gesetz eingeführt ist, nicht zutreffen. Das fchlieht aber
nicht aus, daß der Nechtsfatz aus sachlichenGründen in das RheinischeRecht eingeführt zu
werden verdient.

Die Ausführung des Auseinandersetzungsplans muh nach der Natur der Sache in ein
und demselben Zeitpunkt für alle Vetheiligten erfolgen. Sie wird von der Auseinanderfetzungs-
behörde entweder auf den Antrag der Betheiligten oder im Prozeßverfahren festgefetztund
publizirt, und es kaun daher keine Ungewißheit über den Zeitpunkt des Eigenthumsüberganges im
einzelnen Falle obwalten. Zur Vermeidung von Zweifeln ist im Entwürfe ausdrücklich ausge¬
sprochen,daß als der Zeitpunkt der Ausführung der von der Auseinanderfetzungsbehördebestimmte
Tag anzusehen ist. Der Eigenthumsübergang ist also nicht davon abhängig, ob der Betheiligte
die ihm überwiesene Abfindung thatsächlichzu jenem Zeitpunkt in Besitz nimmt.

Zu W. 13-15.
Während in den übrigen Landestheilen die gerichtlichen Grundbücher nach der Bestätigung

des Auseinandersetzungsrezessesauf Grund des letzterenberichtigt werden, ist ein gleiches Verfahren
für die im Gebiete des Nhcinrechts von den Hypothekenbewahrem geführten Register nach der
Einrichtung derselben nicht thunlich.

Den Interessen des Nealkredits wird aber genügendSorge getragen, wenn eine Einrichtung
getroffen wird, vermöge deren nach dem Abschlüssedes Zusammenlegungsverfahrenskeine Auszüge
aus den Registern des Hypothekenamts und keine Bescheinigungen über die Erneuerung hypo¬
thekarischer Eintragungen ertheilt werden dürfen, ohne Berücksichtigungder erfolgten Zusammen¬
legung und wenn ferner den Vetheiligten das Recht gewährt wird, hinsichtlich der sie interessirenden
speziellen Eintragungen die Berichtigung der Hypothekenregisterzu verlangen. Diese Zwecke sollen
durch die Vestimmnngendes Gesetz-Entwurfserreicht werden. Eine Berücksichtigung der Zusammen¬
legung bei einer beantragten neuen Eintragung ist dein Hypothekenbewahreruicht auferlegt, da
nach den Grundsätzen des Rheinischen Rechts es Sache der Parteien ist, bei den von ihnen bean¬
tragten Eintragungen die Grundstücke richtig zu bezeichnenund dabei auch auf die stattgehabte
ZusammenlegungRücksicht zu nehmen. Demgemäß ist das Hypothekenamt auch bei der auf das
Eintragungsgesuch gesetzten Bescheinigung über die stattgehabte Eintragung nicht verpflichtet,der
ZusammenlegungErwähnung zu thun. Von diesem Grundsatz ist nur für die Erneuerung der
Hypothek eine Ausnahme vorgeschrieben, welche sich aus Villigteitsrücksichtenrechtfertigen wird.

Zur Erläuterung der einzelnen Bestimmungen dieser Paragraphen sei Folgendes bemerkt.
Das von der Auseinanderfetzungsbehördeaufzustellende Parzellenverzeichniß ist in übersichtlicher
Weise so anzulegen, daß für jedes alte Grundstück die dafür gewährte Abfindung ohne weitläufiges
Nachschlagen ermittelt werden kann. Der Hypothekenbewahrerhat nur festzustellen, ob die in den
Auszügen vorkommenden Parzellen in dem ihm mitgetheiltenVerzeichnisse als umgelegt aufgeführt
worden und alsdann die Abfindung auf dem Attest zu vermerken. Gleichzeitigist anzugeben, ob
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der Rezeß bereits bestätigt ist oder nicht, womit den Betheiligten die Auskunft darüber ertheilt
wird, ob sie noch nachträglicherAbänderungen des Auseinandersetzungsplansgewärtig sein müssen.
Zu weiteren Ermittelungen über eine erfolgte Umlegung ist der Hypothekenbewahrer weder
berechtigt noch verpflichtet,namentlich auch in dem Falle nicht, wenn die in den Hypothekenregistern
vorkommenden Parzellen in dem Verzeichnisse der Ausemandersetzungsbehördeüberhaupt nicht, oder
unter einer anderen Bezeichnungvorkommen. Wie es außerhalb eines Znsammenlegungsverfahrens
Sache der Vetheiligtenist, die neueste Katasterbczcichnung der in den Hypothekenregisternunter einer
anderen BezeichnungvorkommendenParzellen zu ermitteln, sofern es ihnen hierauf ankommt, so
muß es den Betheiligten auch für den Fall der Zusammenlegnng überlassen bleiben, bei Stellung
des im Vorletzten Absatz des §. 14 vorgesehenenAntrags auf Vermerkung der Umlegung in den
Registern den Hypothekenbewahrerndie Idendität der in dem Verzeichnisse der Auseinandersetzungs¬
behörde nach dem Kataster aufgeführten Grundstückenachzuweisen. Wird dieser Nachweis erbracht,
so ist der Hypothekenbewahrerverpflichtet, dem Antrage zu entsprechen; der Umlegungsvermert
würde alsdann auch in den später zu ertheilendenAuszügen erscheinen. (Vergl. ß. 131 der Dienst¬

anweisung für die RheinischenHypothekenbewahrervom-^.'^ -^ 1851.)

Wenn eine in den HypothekenregisteruvorkommendeParzelle im Kataster und in dem
Vermessungsregisterder Ausemandersetzungsbehördemit anderen Parzellen unter einer Bezeichnung
zusammengefaßtist, so ist es Sache der Betheiligten, gemäß §. 6 des Entwurfs bei der Aus¬
einandersetzungsbehördedie Sonderung der für die Gefammtparzelle gewährten Abfindung zu
beantragen.

Wenn die Parzellen in einer zusammengelegten Gemarkung liegen, aber selbst nicht
umgelegt sind, so bedarf es nach der Fassung des Gesetzes keines Vermerkes auf dem Hypotheken-
auszuge; ebenso bedarf es keines Vermerks und überhaupt keiner Prüfnug für den Hypotheken¬
bewahrer bei Negativbescheinigungensowie bei solchen Generalhypotheken, welche nicht gegen
bestimmte Grundstückeeingetragen sind.

Der im vorletzten Absätze des §. 14 den Betheiligten eingeräumteAntrag auf Berichtigung
der Hypothekenregisterdarf, wie nach der Einrichtung dieser Register selbstredend, nicht generell
gestelltwerden, sondern ist nur mit Bezug auf bestimmte,dein Hypothekenbewahrerzu bezeichnende
Eintragungen zulässig.

Sobald das im §. 13 gedachte Parzellenverzeichniß bei dem Hypothekenamteingegangen
ist, ist jede Partei in der Lage, bei Anträgen auf neue Eintragungen die Grundstückegemäß der
Ergebnisseder Auseinandersetzung zu bezeichnen. Mit Rücksichthierauf liegt keine Veranlassung
vor, bei Neueintragungen, die nach jenem Zeitpunkte erfolgt sind, dem Hypothekenbewahrerdie
Richtigstellung der von ihm zu ertheilenden Auszüge und Bescheinigungen gemäß dem ersten
Absätze des ß. 14 aufzuerlegen. Aus dieser Erwägung wird sich die Bestimmung des letzten
Absatzes des §.14 rechtfertigen.

Die hiernach den HypothekenbewahrernobliegendenVerpflichtungen sind rein formeller
Natur und entsprechen also der ganzen Stellung derselben im System des RheinischenRechts.

Das bisher Ausgeführte hat keinen Bezug auf die im zweiten Absatz des §. 13 enthaltene
Bestimmung, zu deren Begründung Folgendes zu bemerken ist. Jeder bei der Zusammenlegung
Netheiligte behalt bis zur Ausführung des endgültig festgestellten Plans (§. 12) die volle rechtliche
Disposition über seine in das Verfahren eingebrachten alten Grundstücke. Mit den, gedachten
Zeitpunkte erhält er das Eigenthum an der Absindungund verliert also Eigenthum und Verfügung«-
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recht über die alten Grundstücke. Trifft er fortan eine Verfüguug über seine früheren Grund¬
stücke, so ist dieselbe an sich nichtig, und es kann sich nur fragen, ob diese Verfügung eine
rechtliche Wirkung für die dem Interessenten an Stelle seines früheren Besitzes ausgewiesene
Abfindung beigelegt werden kaun. Diese Frage wird sich nur für den einzelnen Fall, unter
Verücksichtigungder für die Gültigkeit der Verträge allgeiueiu gesetzlichen Vorschriften uud unter
Berücksichtigungdes wirklichen Willens der Kontrahenten entscheidenlassen. Die Anwendung
dieser Gruudsätze auf den Fall, daß nach Uebergaug des Eigenthums eine Hypothekauf die der
Zusammenlegunguuterworfeueualten Grundstücke genommen wird, würde nun aber nach Rheinischem
Recht und nach den hier für die Eintraguug der Hypothek geltcudeu formellen Vorschriftenzweifellos
zu dem Ergebnisseführen, daß eine solche Hypothekder Nechtsgültigkcitentbehrte. Diese Konse¬
quenz erscheint indessen bedenklich,weil sie zu einer Schädigung derjenigen Hypothekengläubiger
führen würde, die vielleicht in entschuldbarerUukeuntniß über den Zeitpunkt des Eigenthnmsüber-
ganges ihre Hypothekauf den früheren Besitzstandihres Schuldners eintragen lassen. Noch härter
würde jene Konsequenz den Gläubiger treffen, der seiue auf dcu früheren Besitzstand gültig
eingetragene Hypotheknach Ausführung der Zuscnnmeulegungauf die alten Grundstückeerneuern
läßt. Hiernach wird die im 2. Absatz des 8-13 enthaltene Bestimmung sich rechtfertigen. Nach
derselben sollen hypothekarische Eintragungen, welche in der Zeit zwischen der Ausführung des
Auseiuanderfetzungsplans und der Mittheilung des Parzellenuerzeichnifsesan das Hypothekenamt
erfolgen, die Abfinduugsgrundstückeauch dann ergreifen, wenn in der Eintragung die alten Gruud-
stücke bezeichnet sind. Die Erneueruug solcherEintragungen hat die gleiche Wirkung nnd zwar
nach der absichtlich gewählten Fassung des Entwurfs auch dcum, wenn die Erneueruug nach dem
Eingange des Parzellenuerzeichnifsesstattfindet. Diese Vorschriften in Verbindung mit den in
H. 14 dem Hypothekenamt auferlegten Verpflichtungen werden eine jede Gefährdung des Neal-
kredits ausfchliehen. Mit Bezug auf den letzterwähntenAbsatz 2 des §. 13 möge noch bemerkt
werden, daß der dadurch geschaffene Nechtszustanddem in den übrigen Provinzen geltenden gleich¬
kommt. Denn auch da, wo das Gruudbuchsystem gilt, wirkt eine Seitens des Eigenthümers
erfolgendeDisposition über das im Grundbuch eingetragene Grundstück auch für das an Stelle
desselben getretene Abfinduugsstück,uud der Eigenthümer kann mit dieser Wirkuug über seinen
Besitz so lange verfügen, bis das Grundbuch nach den Ergebnissender Zusammenlegung berichtigt
ist (vergl. Beschluß des Kammergerichts vom 5. Januar 1883 Justiz-Ministerialblatt S. 111).

Die Gebührenfreiheit der auf Grund der Zusammenlegung in den Hypothekenregisteru
und auf den Hypothekenauszügen erfolgenden Eintragungen und Vermerke entspricht den altlän-
dischen Vorschriften (Kosten-Regulativ vom 25. April 183«,, §. 9). Eine Erhöhung der Honorare
der Hypothekenbewahrerwegen der nach dem Gesetze ihnen erwachsendenMehrarbeiten wird sich
vielleicht, wenn erst die Zusammenlegungen einen größeren Umfang angenommen haben, als
nothwendig herausstelle,,. Die Bestimmung hierüber bleibt zweckmäßigdem Finanz-Minister
überlassen,welchem die RheinischenHypolhekenämterunterstellt sind.

Zu §. 16.
Hinsichtlichder Verpflichtung der Interessenten zur Kostentragung und hinsichtlichder

Kostenvertheilungist der maßgebendeGrundsatz in 8. 29 Abs. 2 und 3 der Gemencheits-Theilungs-
ordnung vom 19. Mai 1851 ausgesprochen,welche Bestimmungen nach 8- 3 dieses Entwurfs auch
für Zusammenlegungen Anwendung finden. Jener mit den altläudischen Vorschriften überein¬
stimmendeGrundsatz geht dahin, daß die Auseinaudersetzungstostenvon den Interessenten nach
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Matzgabe des Vortheils getragen werde», der ihnen aus der Auseinandersetzungerwächst und dah,
wenn der Vortheil nicht festgestelltwerden kann, die kosten nach Maßgabe der Theilnahmrechte
zu «ertheilen sind. Daraus folgt, daß wenn ein Interessent gar keinen Vortheil von der
Zusammenlegunghaben sollte, ihm auch keine Kosten auferlegt werden dürfen. Betreffs des Ansatzes
und der Erhebung der Kosten enthält das Kostengesctz von, 24. Juni 1875 die wesentlichsten
Bestimmungen. (Glatzel <K Sterncberg §8- 881 flgd.) Nach denselben kommen für das ganze
ZusammenlegungsverfahrcnKosten-Pauschsätze zur Erhebung, welche der Regel nach 12 M. pro K»,
betragen und uuter besonderenUmständen auf c> M. ermäßigt oder auf 2? M. erhöht werden
können. Für die Vermessung und Bonitirung werden besondere Kosten ans jenen Pauschsätzcn
>ncht erhoben. Verhältnissen, für welche auch diese mäßigen Kostensätze noch zu hoch sein sollten,
wird dadurch Rechnung getragen, daß der Nessortministerbefugt ist, die Äuseinandersetzungstosten
ganz oder theilweisezu erlassen, wenn die Vetheiligtender Beihülfe des Staats bedürfen und durch
Nachgiebigkeit das Zustandekommender Zusammenlegnngerleichtern. (Glatze! H Sterneberg §. 901.)

Zu s. 17.
Die Erfahrung lehrt, daß bisweilen auch auf solchen Feldmarken, welche einer Zusammen¬

legung ganz oder theilweise unterworfen worden sind, eine aus mannigfachen Ursachen her¬
rührende unwirthschaftlichevermengte Lage der Grundstückesich vorfindet.

Es würde das Vertrauen auf die Sicherheit des Eigenthums erschüttern, wenn auf folche
zusammengelegtenFluren die Vorschriften dieses Gesetzes unbedingt angewendet werden sollten.
Andererseits würde dein Bedürfnisse der Landeskultur nicht genügend Nechnung getragen, wenn
dergleichen Feldmarken ganz von der Anwendung des Gesetzes ausgeschlosseil würden.

Ohne Rücksicht auf dcu Ablauf einer bestimmten Zeit nach Ausführung der ersten
Zusammenlegung muh die Möglichkeit einer nochmaligen zwangsweisen Zusammenlegung offen
gehalten werden, wenn durch den Eintritt gewisseräußerer Umstände eine unwirthschaftlicheLage
der Grundstückeverschiedener Eigenthümer herheigeführt wird, wie beispielsweisedurch Anlage von
Kanälen, Deichen, Eisenbahnen, Ehausseenn. s. w. Außerdem giebt es uoch andere Fälle, in
denen die Zulässigteit einer nochmaligenZusammenlegung nicht ausgeschlossenwerden darf. In
diesen Fällen müssen jedoch für die Widersprechendengegen die Wiederholung eines Zusammen¬
legungsverfahrens gewisse Kautelen geschaffenwerden, welche in der größeren Majorität und in
dem Ablauf einer bestimmten Zeit seit der ersten Zusammenlegung die Nothwendigkeit einer
Wiederholung unzweifelhaft erkennen läßt, zu finden sind.

Diese Gesichtspunktesind für die Bestimmungen des i>. 17 maßgebend gewesen.

Zu 8- 18.

Das Verfahren in den nach der Gemeinheits-Theilungsordnung vom 19. Mai 1851 zu
behandelndenTheilungen und Ablösungen wird durch den vorliegendenEntwurf nur in fo weit
berührt, «ls die in Verbindung mit einer Znfammenlegnng erfolgenden Theilungen und Ablösungen
"ach den im Entwürfe gegebenen Verfahrensuorfchriften erledigt werden sollen. Eine solche
Verbindung kann entweder in der Weise eintreten, daß nach Einleitung des Znsmnmenlegungs-
"erfahrens auf Theilung bezw. Ablösung angetragen wird, oder so, daß die Theilung bezw.
"blösung bereits früher anhängig war und nach der darauf erfolgendenEinleitung der Zusammen¬
legung von den Gerichten oder Verwaltungsbehörden auf die Auseinandersetznngsbehördeübergeht.
^ Zuständigkeit der Auseinandersetzungsbehördeim letzteren Falle ergiebt sich aus den allgemeinen
Bestimmungenüber ihre Kompetenz(vergl. Glatzel und Sterneberg §tz. 15 flgd.).

1?
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Für diejenigenFälle, wo die Theilung der Ablösungin Verbindungmit einer Zusammen¬
legung bewirkt wird, besteht die Nothwendigkeit, den Termin für Beginn der Frist, binnen
welcherder abgefundeneMiteigenthümer oder Nutzungsberechtigtedas ihm zustehendePrivilegium
zu wahren hat, anderweit zu normiren. Dies ist im letzten Satze dieses Paragraphen geschehen.

Zu 8> 1«.

Das für den Bezirk des vormals Landgräflich-HessischenOberamtsbezirk Mcisenheim
in Kraft stehende Hessische Zusammenlegungsgesetzvom 20. Juli 1862 hat bisher keinen praktischen
Erfolg gehabt; da im Uebrigcn die im Bezirk Mcisenheim geltende Gesetzgebungder in den
übrigen Landesthcilen des linken Nheinufers entspricht, so hat es kein Bedenkenunter Aufhebung
jenes Gesetzes den vorliegenden Entwurf auch auf diesen Bezirk auszudehnen.

Zu §. 20.

Die Bestimmung über den Zeitpunkt der Errichtung einer General-Kommission für die
Rheinprovinz, sowie über den Sitz dieser Behörde wird durch KöniglicheVerordnung uach Bereit¬
stellung der erforderlichen Mittel im Staatshaushaltsetat zu erfolgen haben. Der BeHürdewerden
zweckmäßig alle im Geltungsgebiete dieses Gesetzes und im Bezirk des vormaligen Iustizsenats
Ehrenbreitstein anhängigen Auoemandersetzungssachen zu übertragen sein, welche jetzt von anderen
Auseinandersetzungs-Aehurdenbearbeitet werden. Es sind dies im Einzelnen die in den bezeichneten
Gebietstheilen vorkommendenNeallasten-Ablösungen, ferner die im Gebiete des ehemaligen Groß-
herzogthums Berg nach Maßgabe der Gemeinheits-Theilungsordnung vom 19. Mai 1851 vor¬
kommendenServitut-Ablösungen und Theilungen, endlich die im Bezirke des früheren Iustizseuats
zu Ehrenbreitstein auf Grund des Gesetzes vom 5. April 1869 schwebenden Zusammenlegungen.
Alle diese Auseinandersetzungsgeschäftewerden jetzt für den Kreis Wetzlar nach tz. 2 des Gesetzes
vom 14. Juni 1875 von der Geneml-Kommifsionzu Kassel geleitet, für die übrigen Gebietstheile
ist die Oeneral-Kommifsionzu Münster zuständig. Die Rücksichtauf die schwebenden Geschäfte
wird es vielleicht nothwendig machen, den Uebcrgang dieser Auseinandersetzungssachenauf die
Rheinische General-Kommission nicht sogleich mit der Errichtung derselben eintreten zu lassen.
Aus diesem Grunde soll die Bestimmung des fraglichen Zeitpunktes im Wege KöniglicherVer¬
ordnung erfolgen.
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Gemeinheitstheilungs-Ordnung
für die

Rheinprovinz, mit Ausnahme der Kreise Duisburg und Rees, sowie für
Neuvorpommern und Rügen.

Vom 19. Mai 1851.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen :c. :c. verordnen,
mit Zustimmung beider Kammern, für die Nheinprovinz, mit Ausnahme der Kreise Duisburg
und Nees, sowie für Neuvorpommern und Rügen, was folgt:

s- 1.
Nach den Vorschriftendieses Gesetzes findet statt:
I. Die Ablöfung der als Dienstbarkeit (Servitut) auf den» Grundeigenthum lastenden

Nutzungsberechtigungen:
1. zur Weide;
2. zur Waldmast, zum Mitgenusse von Holz und zur Entnahme von Streu;
3. zum Plaggen-, Heide- und Bültenhieb;
4. zur Torfnutzung;
5. zum Grasschnitt und zur Nutzung von Schilf, Binfen oder Rohr auf Ländereicn

und Privatgewässern aller Art;
6. zum Pflücken des Grafes und des Unkrauts in den bestellten Feldern (zum

Krauten);
?. zum Nachrechen auf abgeernteten Feldern und zum Stoppelharken;
8. zur Nutzung fremder Aecker gegen Hergebung des Düngers;
9. zum Fruchtgewinn von einzelnenStücken fremder Aecker (zu Deputatbeeten);

Itt. zum Harzfcharren und
11. zur Fifcherei in stehendenuud fließenden Gewässern.

II. Die Theilung von Gruudstückru, welche von mehreren Miteigenthümern ungetheilt
besessen und durch gemeinsameAusübung einer oder mehrerer der nachbenannten Nutzungen:

Weide, Waldmast, Holz- oder Streunutzungen, Plaggen-, Heide- und Bültenhieb,
Torfnutzung,

benutzt werden, namentlich auch Marken, Erbenwaldungen u. dergl.

8. 2.

Zu dem Antrage auf Theilung eines gememfchaftlicheuEigenthums ist ein jeder Mit¬
eigenthümer, zu dem Antrage auf Ablösung einer Dienstbarkeit sowohl der Berechtigte, als der
Eigenthümer des verpflichtetenGrundstücks befugt.
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Das Recht zum Antrage auf Theilung oder Scrvitut-Ablöfung steht auch demjenigenzu,
welcher den Antheil am Miteigenthum oder ein berechtigtes oder verpflichtetesGrundstück als
nutzbarer Eigenthümer besitzt, nicht aber namentlich dein persönlichen Niehbraucher oder dem
antichretischenPfandbesitzer.

GemeinschaftlicheBesitzer desselben Antheils am Miteigenthum oder gemeinschaftliche
Eigenthümer eines berechtigten oder verpflichtetenGrundstücks können nur gemeinschaftlichdie
Ablösung einer Dienstbarkeit beantragen; die nach den Antheilen zu berechnende Minderzahl von
ihnen muß sich aber dem in dieser Beziehimg gefaßten Beschlusse der Mehrzahl unterwerfen.

8- 3.

Das zur Bestreitung der Lasten und Ausgaben der Gemeinden bestimmteVermögen (in
Städten Kämmerei-Vermögen genannt) kann durch eine Gemeinheitstheilung niemals in Priuat-
vermögen der Gemcindegliederverwandelt werden.

Ebensowenigdarf derjenige Theil des Vermögens einer Gemeinde, dessen Nutzungen den
einzelnenGcmcindemitglicdernoder Einwohnern vermöge dieser ihrer Eigenschaft zukommen (das
Gemeindcglieder-Vermögen,in Städten Vürgervermügen genannt) durch eine Gemeinheitstheilung
w Privatvermögen der Mitglieder oder Einwohner verwandelt werden. Diese Bestimmung findet
auch dann Anwendung, wenn die den Mitglieder!: oder Einwohnern als solchen zustehenden
Nutzungsrechtenoch außerdem durch den Besitz eines Gruudstücks oder durch besonderepersönliche
Verhältnisse bedingt sind.

Die Abfindung für folche Nutzungsrechte fällt daher der Gemeinde als Korporation zu,
während die berechtigtenGemcindeglieder oder Einwohner die Benutzung dieser Abfindung für
die Dauer ihrer Nutzungsrechteerhalten.

Dagegen gehören Nutzungsrechteder Gemeindcgliederoder Einwohner am Gemeindeglieder-
Vermögen, welche denselbennicht vermöge dieser ihrer Eigenschaft, fondern aus einem anderen
^cchtstitel gebühren, nicht znm Gemeinde-Vermögen, fondern zum Privatvermögen der Nutzungs¬
berechtigten, in welches daher auch die auf diese Rechte bei der Gemeinheitstheilung fallenden
Abfindungen übergehen.

8- 4.
Andere als die im 8- 1 genannten Nutzungsberechtigungen,welche als Dienstbarkeit auf

°e», Grundeigenthnm lasten, sind auf einseitigen Antrag nicht selbständig unlösbar, sondern die
Ablösung kann nur bei Gelegenheit einer andern nach diesen: Gesetz stattfindendenTheilung oder
Ablösung Ms Antrag eines im Verfahren Betheiligten gefordert werden, infofern sie der wirth-
lchaftlich zweckmäßigen Benutzung des dem Verfahren unterworfenen Grundstücks hinderlich sind,
^s Recht des Fiskus auf den dritten Fuß, dritten Pfennig (tei-tia maroali«), im Herzogthum
"na, ist uh„e Eutschädigung aufgehoben.

8- 5.

Das einfache Recht der Stoppelweide oder des öden Weidgangs (vains pkturo) innerhalb
emer Gemeinde, sofern es nicht auf einen besonderenTitel beruht, sondern nur nach unvordent-
"chem Ortsgebranch den Genieindegenossen zusteht, unterliegt in dem Bezirk des Avvellationsgerichts
^u Köln uicht der Ablösung. Dasselbe kann jedoch durch einen Beschluß des Genieinderaths mit
°" Genehmigung des Bezirksraths resp, des Kreisausschusfes(Gemeindeordnung vom 11. März

^^ 88. 45 uud 108) aufgehoben werden. Die Aufhebung muh erfolgen, wenn die dem
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Flächeninhalt nach berechnete Mehrzahl der belasteten Grundbesitzer in der Gemeinde die Auf¬
hebung der Stoppelweide schriftlich bei dem Genreinderathe beantragt. Die Unterschriften müssen
durch den Gemeindevorsteherbeglaubigt sein.

Das öde Weidgangsrecht, welches in dem gedachtenGerichtsbezirk mehreren Gemeinden
wechselseitig auf ihren Gebietenzusteht (Koppelweide),wird hierdurch ohne Entschädigungaufgehoben.

§. 6.
Das Recht, auf Theilung oder Ablösung anzutragen, wird durch entgegenstehendeVer¬

träge, Willenserklärungen oder Iudikate nicht ausgeschlossen und erlischt nicht durch Verjährung.
Verträge oder Willenserklärungen, welche eine Ausschließung dieses Rechts festsetzen, sind auf
keine längere Zeit als auf zehn Jahre verbindlich. Nach dem Ablaufe diefer Periode steht es
jedem Betheiligten frei, sein Recht auf Theilung oder Ablösung geltend zu machen.

s- ?-
Ueber das Vorhandensein, die Beschaffenheitund den Umfang des Miteigenthums, fowie

der abzulösendenBerechtigungen,ist lediglichnach den bestehendenGesetzen zu entscheiden.
Die zur Weidetheilnahme berechtigte Viehzahl ist in Ermangelung rechtsbeständiger

Willenserklärungen und rechtskräftiger Erkenntnisse,statutarischer Rechte oder Prouinzialrechte:
1. bei den Interessenten, welche zur Erzeugung von Winterfutter geeignete Grundstücke

besitzen, nach dem Futterertrage dieser Grundstücke und dem Strohertrage der bei
denselbenfeit rechtsverjährter Zeit benutztenZehnten;

2. bei anderen Interessenten und foweit die nach Nr. 1 festzustellende Niehzahl eine
geringere ist, auf anderthalb Kühe festzusetzen.

s. 8.
Bei jeder Theilung und Ablösung bleibt die Bestimmung der Art und Größe der

Absindung welche einem jeden Theilnchmer gebührt, fowie die Ausführung der Auseinanderfetzung,
zunächst dem freien Uebereinkommender Parteien überlassen. Doch haben dieselben dabei die
Vorschriften des §. 19 zu beachten; auch müssen die Theilungs- und Seruitut-Ablüsungs-Verträge
in den Landestheilen des rechten Nheinufers, fowie in Neu-Vorpommern und Rügen, zur Prüfung
und Bestätigung der Auseinandersetzungs-Vehördevorgelegt werden. In Bezug auf die Prüfung
und Bestätigung, sowie die Wirtungen der bestätigten Verträge, gelten dieselben Bestimmungen,
welche in den genannten Landestheilen für die Ablösungs-Verträge von Neallasten bestehen.

Kommt eine Uebereinkunft der Parteien nicht zu Stande, fo finden folgende Regeln
Anwendung.

8-9.
Die Theilung und Ablösung wird dadurch bewirkt, daß jedem Theilnchmer an Stelle

seines Miteigenthums oder Nutzungsrechtes eine angemesseneAbsindung an Geldrente, Kapital
oder Grundstückenüberwiesen wird.

8- 10.

Zu diesem Behuf ist der Werth der Theilnehmungsrechtedurch Sachverständige abzuschätzen.
Dabei wird der Grund und Boden nach seinem gemeinen Werthe veranschlagt.
Die Schätzung der abzulösenden Berechtigungen erfolgt nach der landüblichen örtlich

anwendbaren Art ihrer Benutzung und dem durchschnittlichen Ertrage derselben mit Rücksicht auf
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die Theilnahme anderer Mitbercchtigter. Der abgeschätzte Werth darf niemals den gesammten
gemeinen Werth dieser Art von Nutzung des belastendenGrundstücksübersteigen.

Vei den auf Forsten haftenden, nach diesem Gesetze ablösbaren Dienstbarteitcn hat jedoch
der Besitzer des belasteten Waldes, wenn er Provokat ist, die Wahl, ob er den Dienstbarkeits-
berechtigtennach dem Nutzungsertrage der Dienstbarkcit oder nach dem Vortheile, welcher dem
Belastenden aus der Aufhebung erwächst, entschädigenwill. Im letzteren Falle darf aber die
Höhe der Entschädigung den Nutzungswerth der Berechtigung nicht übersteigen.

Bei Ablösung der Weide- und Gräsern - Berechtigung in Forsten ist ein mittelmäßiger
Holzbestandzum Grunde zu legen, wenn nicht der Forst zur Zeit der Auseinandersetzung besser
als mittelmäßig bestanden, oder die Befugniß des Waldbesitzers, die Forfttultur bis zum mittel¬
mäßigen Holzbestandezu treiben, durch Verträge, Verjährung oder Iudikate verloren gegangen ist.

8- 12.

Bei Ermittelung und Feststellung des Werthes der Nutzungsrechte kommen die dem
Berechtigtenfür diese NutzungsrechteobliegendenGegenleistungenin Abzug. Der Werth wechsel¬
seitiger Dienstbarkeitenwird insoweit, als dies möglich ist, durch Kompensation ausgeglichen.

§. 13-

Jeder Miteigenthümer kann in der Regel die Theilung des gemeinschaftlichen Grundstücks
n Natur verlangen.

Die Naturaltheilnng eines gemeinschaftlichen Waldes aber ist, soweit sich die Vetheiligten
nicht über dieselbeeinigen, ganz oder theilwcisenur dann zulässig, wenn die einzelnen Antheile
entweder zur forstmäßigcn Benutzung geeignet bleiben oder in anderer Kulturart mit größerem
Vortheile, wie zur Holzzucht benutzt werden können. Anßer diesen Fällen kann die Auseinander¬
setzung der Miteigenthümer eines Waldes mir dnrch öffentlichen Verkauf an den Meistbietenden
bewirktwerden.

s. 14.

Die Abfindung für Dienstbarkeitsrechtezur Mast, zum Harzscharren oder zur Fischerei
'n Privatgewässern ist in fester Gelorentc zu gewähren und anzunehmen.

Hat der Belastete auf die Ablösung angetragen, so ist der Berechtigte außerdem zu
Erlangen befugt, daß ihm seine noch brauchbaren Fifchereigeräthe gegen Ersatz des Werthes
derselben von dein Provokanten abgenommenwerden.

§. 15.

Für andere als die vorstehendin dem ß. 14 gedachten, nach den §§. 1 und 4 abzulösenden
Dienstbarkeiten erfolgt die Absindung in der Regel durch Abtretung von verhältnißmäßigen
feilen des belasteten Grundstücks.
^ Das abzutretende Grundstückmuß einen Kapitalwerth haben, welcher dem zwanzigfachen
"«trage der jährlichen nach §. 10 ff. zu berechnendenEntschädigunggleichkommt.
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Wenn eine Landentschädigung dem wirthschaftlichenInteresse entweder des Berechtigten
oder des Verpflichteten nach sachverständigen:Ermessen nicht entspricht, so muß die Abfindung
auch für diese Dienstbarkeiten ganz oder theilweise in fester Geldrente gegebenund angenommen
werden. Das Letztere muß bei dei deu ans Forsten haftenden Dienstbarkeitsrechtenzur Weide,
zur Gräserei, zum Mitgenusse von Holz, zum Streuholen und zum Plaggen-, Heide- und Bülten-
hiebe — vorbehaltlich der auch hier zulässigen auderweiten Einigung der Vetheiligten — auch
dann geschehen,wenn die Landabfindung bei ihrer Venutzuug in anderer Kulturart nachhaltig
keinen höheren Ertrag als bei der Benutzung zur Holzzucht zu gewähren vermag.

Ist dieses dagegen der Fall, so wird die Abfindung dem Berechtigten in solcheranderen
Kulturart unter Berücksichtigung der erforderlichen Kulturkostenangerechnet. Die darauf befindlichen
Holzbeständeverbleiben dem Forsteigenthümer. Er muß diefelben vor der Uebergabe des Landes,
im Mangel einer Einigung, nach der Bestimmung der Auseinandersetzungsbehördebinnen einer
Frist, welche drei Jahre nicht übersteigen darf, abräumen.

Bis zur vollständigenAbräumung und Uebergabe des Entschädigungslandes hat der Forst¬
eigenthümer eine dem Ertmgswerthe der noch nicht abgetretenen Fläche entsprechende Geldrente
den: Berechtigten zu zahleu.

Für Dienstbarkeitsrechtezum Mitgenussc von Holz und zum Streuhulen ist jedoch der
belastete Grundbesitzer befugt, die Entschädigung des Berechtigten in auch nur zur Holzzucht
geeigneteinbestandenen Furstlande mit Anrechnungder darauf befindlichen Holzbcstünde zu gewähren,
wenn letztere zu einer nachhaltigen forstmähigen Benutzung geeignet sind. In diesem Falle muß
aber die Abfindungsfläche,wenn sie einen nur zu Holzwaldwirthschaftgeeigneten Holzbestandenthält,
mindestens einen Umfang von 30 Morgen haben.

§. 16.
Eine jede Landabfindung ist in derjenigen Lage auszuweisen, welche den gegen einander

abzuwägendenwirthschaftlichen Interessen aller Betheiligten am meisten entspricht. Eine Verloosung
fiudet nur insoweit statt, als die wirthschaftlicheLage der Abfindungen dadurch uicht beein¬
trächtigt wird.

Jedem Theilnehmer müssen die erforderlichen Wege und Triften zu seiner Abfindung
verfchafftwerden, auch ist für die nöthigen Gräben zu sorgeu, ohue welche der Boden denjenigen
Ertrag, zu dem er abgeschätzt worden ist, nicht gewähren kann. Desgleichen ist jeder Theilnehmer
zu verlangen befugt, daß ihm die unentbehrlicheMitbenutzung der Tränkstätten auf den ausein¬
andergesetzten Grundstückenvorbehalten und diese Stätten so ausgewiesenwerden, wie es für alle
Netheiligten am bequemstenist.

Die vor der Auseinandersetzungschon gemeinschaftlich benutzten Lehm-, Sand-, Kalk- und
Mergelgruben, Kalk- und andere Steinbrüche bleiben zur gemeinschaftlichen Benutzung auch ferner
vorbehalten, insofern die Theilnehmer deshalb nicht durch Ueberweifung befondererVorräthe dieser
Art ausgeglichenwerden können.

Die zur Herstellungund Unterhaltung aller dieser Anlagen zu machendenVerwendungen
sind von allen Vetheiligten nach Verhältniß ihrer Theilnehmungsrechteaufzubringen.

8- 1?.

Die über das zu theilendeGrundstückführenden Wege können, infoweit es für die zweck¬
mäßige Einrichtung des Theilungsplanes uöthig erscheint, verlegt und selbst ausgehoben werbe»,



13?

ohne daß den bei dein Gebrauch dieser Wege Betheiligtcn, sobald ihnen nicht ein erheblicher
Nachtheil aus der Veränderung entsteht, ein Widerspruch dagegen gestattet ist.

Dasselbe gilt in Netreff der Verlegung nun Gräben, Flüssen und Brücken.

§. 18.
Kein Besitzerkann genöthigt werden, sich einer Umlegung derjenigen seiner Grundstücke,

welche er nicht zur Abfindung aufzuhebender Berechtigungenabtreten muh, behufs Erlangung einer
wirthschaftlichenLage zu unterwerfen.

In Neu-Vorpommern und Rügen bleibt die Umlegung vermischt untereinander liegender
Grundstücke— «^ri interinixti — zulässig, insoweit die Verordnung vom 18. November 1775
solche gestattet.

s. 19.
Eine Vereinigung der Parteien über eine andere Rente als eine feste Geldrente ist

unzulässig.
Alle Entschädigungsrenten für aufgehobeneNntzungsrechtesind auf den Antrag sowohl

des Berechtigten als des Verpflichteten nach vorhergegangener sechsmonatlicherKündigung durch
Vaarzahlung des zwanzigfachenBetrages derselbenablösbar. Dem Verpflichtetenist es gestattet,
das Kapital in vier aufeinander folgenden einjährigen Terminen, von dem Ablaufe der Kün¬
digungsfrist an gerechnet, zu gleichen Theilen abzutragen; doch ist der Berechtigte nur solche
^heilzahlungen anzunehmen verbunden, welche mindestens Einhundert Thaler betragen. Der
jedesmalige Rückstandist mit 5°/« jährlich zu verzinsen.

Den Parteien steht es frei, sich über andere Zahlungstermine und einen anderen
Ablösungssatz zu vereinigen, jedoch darf der letztere nie den fünfnndzwanzigfachenBetrag der
^ahresrente übersteigen. Verabredungen, welche dieser Vorschriftznwiderlanfen, haben die Wirkung,
°aß der Berechtigte auf Grund derselbennur den fünfundzwanzigfachenBetrag der Iahresrente
W fordern befugt ist.

ß. 20.
Die Abfindung, welche jeder Theilnehmer durch die Auseinandersetzungerhält, tritt in

die Stelle der dafür aufgehobenenTheilnahmerechtc oder der dadurch abgelöstenBerechtigungen
und überkommt in rechtlicherBeziehung alle Eigenschaftenderselben.

Das znr Ablösung eines Nutzungsrechts abgetretene Land wird von allen auf dem
belastetenGrnndstück lastenden Hypothekenfrei nnd dagegen den auf dem Nntzuugsrechthaftenden
Hypotheken unterworfen.

Im Bezirke des Appellationsgerichtshofeszu Köln sind überhaupt in Bezug auf die
^«ku„g der Theilung lind das durch dieselbe begründete Privilegium die bestehendengesetzlichen
Bestimmungenmaßgebend und finden dieselbenBestimmungen auch in Bezug auf die Wirkung
°°r Ablösung und die Sicherung der abgefundenen NutzungsberechtigtenAnwendung (Art. 883 ff.
2>V3 Nr. ^ Mt. 2109 des bürgerlichen Gesetzbuchs).

Die Frist zur Wahrung des dem abgefundenenMiteigcnthümcr oder Nutzungsberechtigten
zustehendenPrivilegiums beginnt mit dem Tage des Theilnngs- oder Ablösnngs-Vertrages,
'ez«huugsweisedem Tage des bestätigendenBeschlusses oder Urtheils.
» In Neuvorpommern und Rügen und im ostrheinischenTheile des Regierungsbezirks
'^"enz - mit Ausschluß der Herrschaft Wildenburg, Kreis Altenkirchen haben Renten und
"avltalien, welche zur Abfindung im Theilnngs- und Ablöfungs - Verfahren übernommen werden,

18
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ein gesetzlichesHypothekenrecht gegen diejenigen Grundstückeder Schuldner, welche der aufgehobenen
Gemeinheit unterworfen waren, und genießen vor allen hypothekarischenForderungen dasselbe
Vorzugsrecht, welchesdem abgelöstenRechte zustand.

Die Minister der Justiz und der landwirthschaftlichenAngelegenheitenwerden ermächtigt,
mit Rücksicht auf die verschiedene Hypotheken-Verfassungder einzelnenLandestheile, den Behörden
die näheren Anweisungenzu ertheilen, welche zur Sicherung der Rechte der Renten- und Kapitals-
Emvfänger und deren Realberechtigtenerforderlichsind.

8. 21.
Die Grundsteuern und öffentlichen Lasten verbleiben auf den Grundstücken, auf welchen

sie vor der Auseinandersetzunggehaftet haben.

§. 22.
In den Landestheilen des linken Rheinufers gelten rücksichtlich der durch die Theilung

oder Ablösung veränderten Verhältnisse der Nießbraucher und Pächter folgende Vorschriften:
Nießbrauchereines Miteigenthumsrechtsoder einer abgelösten Nutzungsberechtigung

müssen sich mit dem Genusseder Absindung begnügen.
Pächter müssen sich, insofern ihnen die aufgehobene Nutzung überhaupt mit¬

verpachtet war, mit der Nutzung der Landabfindung begnügen; ihnen fallen die Ent¬
schädigungenfür vorübergehendeNachtheilezu, insoweit sie sich nicht über die Pacht¬
zeit hinaus erstrecke»; auch müssen die Verpächter die Anlegung der erforderlichen
Wege, Gräben, Tränken und Einfriedigungen der Grundstücke bewirken oder den
Pächtern die dafür gemachtenAuslagen erstatten. Eine Nentcnentschädigungbezieht
während der Nachtzeit der Pächter und bei einer Kapitalentfchädigungist er berechtigt,
deren Zinsbetrag mit 5°/« von der jährlichen Pachtzahlung nach Verhältniß der
kontraktlichenZahlungstermine abzuziehen. Will der Pächter sich mit diesen Ent¬
schädigungennicht begnügen, so steht ihn: frei, binnen drei Monaten, nachdem ihm
der betreffendeAuszug aus dem Theilungs- oder Ablöfungsplane zugestellt worden,
die Pacht zu kündigen. Die Pacht hört alsdann niit dem Ende des laufenden Pacht-
jahres auf; wenn aber feit dem Tage der Kündigung bis zu diesem Termine nicht
mindestens drei Monate verstrichensind, so währt das Pachtverhältuiß noch für das
nächste Jahr fort.

Der Nießbraucher desjenigen Grundstücks, welchesdie Abfindung gewährt, kann
der Theilung und Ablösung gleichfalls nicht widersprechen. Er hat die Abfindungs¬
rente während der Dauer des Nießbrauchs zu entrichten und muß im Falle einer
Kapitalentschädigung dem Eigenthümer, welchem die Vaarzahlung derselben obliegt,
die Zinsen des Kapitals zu 5°/° gerechnet vom Zahlungstage ab vergüten.

Das Nämliche gilt von dem Pächter eines solchen Grundstücks. Doch steht es
demselben auch in diesem Falle frei, die Pacht nach den obigen Bestimmungen zu
kündigen.

Das dem Pächter in diesem Paragraphen eingeräumte Recht der Kündigung
findet nicht statt, wenn das abgelösteRecht im Verhältniß zur ganzen Wirthschaft
so unbedeutend ist, daß aus der Ablösungkeine merkliche Veränderung der Wirthschafts-
Verhältnisse entstehenkann.
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Sind für den Fall einer Theilung oder Ablösung zwischen dem Pächter und
VerPächter in dem Pachtvertrage andere Abreden über die Auseinandersetzungauf
rechtsverbindlicheWeise getroffen worden, so behält es bei diesen sein Bewenden.

§. 23.

In den Landestheilen des linken Rheinufers erfolgt das Verfahren bei den Theilungen
und Servitut-Ablösungen nach den Vorschriftendes darüber ergehendenbesonderenGesetzes.

§. 24.

In den zum ehemaligen Großherzogthum Berg gehörig gewesenen Landes¬
theilen des Bezirks des Rheinischen Avpellationsgerichtshofes finden bei den
Theilungen und Servitut-Ablösungen in Ansehung der Rechte und Verbindlichkeiten dritter
Personen und in Ansehung des ganzen Auseinandersetzung- Verfahrens, fowie der Kostenansätze,
dieselbenVorschriften Anwendung, welche daselbst für die Ablösung der Neallasten gelten.

Die Ausführung der Geschäfte wird in den gedachten Landestheilen der General-
Kommissionzu Münster hierdurch übertragen.

§. 25.

In dem ostrheinischen Theile des Regierungsbezirks Koblenz, mit Aus¬
schluß der Herrschaft Wildenburg, Kreis Altenkirchen, finden bei den Theilungen und
Servitut-Ablösungen in Ansehung der Rechte und Verbindlichkeitendritter Personen und in
Ansehung des ganzen Auseinandersetzungs- Verfahrens, fowie der Kostenansätze,dieselben Vor¬
schriftenAnwendung, welche dafelbst für die Ablösung der Neallasten durch die Ablüsungsordnung
vom 4. Juli 1840 und deren Ergänzungen ertheilt worden sind.

Die Ausführung der Geschäftewird in den gedachtenLandestheilen der Negierung zu
Koblenzund dem dortigen Spruchkollegiumhierdurch übertragen.

§. 26.

In Neu-Vorpommern und Rügen finden bei den Theilungen und Servitut-
Ablösungenin Ansehung der Rechte und Verbindlichkeitendritter Personen und in Ansehung des
ganzen Auseinandersetzungs-Verfahrens,sowie der Kostenansätze, dieselben VorschriftenAnwendung,
welche in diesen Beziehungen in den übrigen Theilen der Provinz Pommern bei Ablösungen und
Gemeinheitstheilungengelten.

Die Ausführung der Gefchäfte in den genannten Landestheilen wird hierdurch der
General-Kommissionin Stargard übertragen.

8. 27.

Nuhungsberechtigungen, welche durch §. 1 des gegenwärtigen Gesetzes für ablösbar
erklärt find, tonnen in Zukunft nur durch fchriftlichenTitel errichtet werden. Der fortgefetzte
Besitz und eine auf denselben gestützte Verjährung reicht in Zukunft zu ihrer Erwerbung nicht
^n, auch da, wo eine solche bisher noch stattfinden konnte. Der Lauf der erwerbendenVerjährung
wird in Ansehung solcher Nutzungsberechtigungenmit dem Tage, an welchem das gegenwärtige
besetz in Kraft tritt, unterbrochen.

18»
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In Ansehung der Befugnih zur Ausschließungdes Antrages auf Ablösung ist auch für
Nutzungsrechte,welche in Zukunft errichtet weiden, die Bestimmung des §. 6 maßgebend.

Die nach H. 5 aufgehobenenRechte können in Zukunft nicht wieder entstehen.

§. 28.
GemeinschaftlichesEigenthum der im §. 1 bezeichneten Art, welches nach Verkündigung

des gegenwärtigenGefetzes entsteht, kann nur nach Vorschriftder allgemeinenGesetze getheilt werden.

8- 29.
Von den Kosten der Ablösung einseitiger Forstservitutcn werden die der Vermessungund

Vonitirung des belasteten Waldes, insofern dieselbenunvermeidlichsind, von allen Theilnehmern
nach Verhältniß der Theilnehmungsrechtegetragen. Die übrigen Auseinandersetzungskostentragen
die Theilnehmer nach Verhältniß des Vortheils, welcherihnen aus der Auseinandersetzungerwachst.
Das ungefähre Verhältniß dieses Vortheils wird von dem Auseinandersetzungs- Kommissarius
ermessen und der Kostenpunktvon der Auseinandersetzungs-Behördefestgesetzt.

In anderen Theilungs- und Ablösungssachenwerden die Kosten der Vermessung und
Vonitirung ebenso wie die übrigen Auseinandersetzungskostennnter alle Theilnehmer nach Ver¬
hältniß des Vortheils vertheilt, welcher jedem Einzelnen aus der Auseinandersetzungerwächst.
Ist dieser Vortheil nicht zu ermitteln, so soll statt seiner der Werth des Theilnehnmngsrechts zum
Grunde gelegt werden.

Die Kosten, welche durch Weiterungen einzelner Theilnehmer oder durch Prozesse entstanden
sind, fallen nach den Regeln über die Prozeßkostendem unterliegenden Theile zur Last.

8- 30.
Durch das gegenwärtige Gesetz werden die vor dem Eintritte seiner Rechtskraft in

Theilungs- nnd Ablösungssachcnauf rechtsbeständigeWeise erfolgten Festsetzungenüber die Art
und Höhe der Entschädigungund über das Kostenbeitrags-Verhältnißnicht geändert.

Die dem Hauptgegenstandenach noch nicht zur Ausführung gebrachten Theilungenund Servitut-
Ablösungen gehen in derjenigen Lage, in welchersie sich befinden, in das neue Verfahren über.

Wegen der Landestheile des linken Nheinufers wird das Nähere darüber in dem
besonderen Gesetze über das Verfahren in den nach dicfer Gemeinheits- Theilungsordnung zu
behandelndenTheilungen und Ablösungen bestimmt.

8- 31.
Alle bisherigen Vorschriftenüber Gegenstände,worüber diefe Gemeinheits-Theilungsordnung

Bestimmungen enthält, werden, insoweit sie mit derselben unvereinbar sind, außer Kraft gesetzt.
Die Polizciordnnng über die Vewirthschaftung der Hauberge in den Aemtern Freusberg

und Friedewald, Kreis Altenkirchen,vom 21. November 1836, bleibt aber unverändert stehen.

Urkundlichunter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift und beigedrucktemKöniglichen
Insiegel.

Gegeben Warschau, den 19. Mai 1851.

(I. 8) Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel. v. d. Heydt. v. Nabe. Simons, v. Stockhausen, v. Raumer.
v. Westphalen. <
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5tr. !4.

Düsseldorf, den 3. Dezember 1884.

Referat
über

Reformen in der Straßen» und Hochbau»Verwaltnng der Rheinprovinz.

Als die rheinische provinzialständischeVerwaltung im Jahre 1876 in Ausführung des
8- 18 des Gesetzes vom 8. Juli 1875 die Verwaltung der Staats- und Vezirksstraßen der
Rheinprovinz von den fünf königlichen Regierungen zu Düsseldorf, Köln, Aachen, Trier und
Koblenzübernahm, war dieselbe in die Nothwendigkeit«ersetzt, sich den bestehenden Verhältnissen
auf's Engste anznschließenund zunächst nur diejenigen Ungleichheitenzu beseitigen, welche in
°er formellen Behandlung des Straßenwesens zwischenden fünf einzelnen Regierungsbezirken
bestanden hatten.

Es kann auch nicht bestritten werden, daß das Strahenwesen in der Rheinvrovinz in
Folge dieser einheitliche,:Gestaltung, sowie in Folge der größeren Fürsorge, welche dasselbe unter
°en mit dessen Pflege betrauten Bmiinspektorenfand, einen merklichen Fortschritt gemacht und
der Zustand der Straßen gegen 1876 sich verbessert hat, trotzdem sich, bei einer Mehrlänge der
Provinzialstraßen von 823 1cm seit 1377, die jährliche Ausgabe für. das Straßenwesen in den
letzten Jahren um iot. 50N 00U M. Vermindert hat.

Durchgreifendewesentliche, sowohl innere wie äußere Reformen muhten jedoch unbedingt
so lange ansgeschlossen bleiben, bis der neue Verwaltungskörper mit seinen aus den verschieden¬
artigste» Behörde,, entnommenen Beamten sich in die räumlich und sachlich ausgedehnte Materie
"es Straßenwcsens eingelebt und einen vollständigenUeberblicküber die so verschiedenartig gestalteten
Verhältnisse und Eigenthümlichkeitender Provinz gewonnen hatte, ohne deren Berücksichtigung
leder Reform der gesunde Boden fehlen mußte.

Nachdem jedoch nunmehr während des achtjährigen Zeitraumes ihres Bestehens die
provinzialständischeStraßenverwaltung einen genügendenUeberblick gewonnenund inzwischenauch
"er Organisation der Straßenunterhaltung und Verwaltung bei den anderen provinziellen Selbst¬
verwaltungen, sowie in den süddeutschen Ländern, in Vraunschweig, Sachsen, Frankreich :c. in
^gehender Weise studirt hat, ist sie zu der Einsicht gelangt, daß die Rheinprovinz in der
Entwickelungdes Straßenwcsens hinter anderen Ländern und namentlich auch hinter denjenigen
Provinzen zurückgebliebeuist, die wie Hannover schon früher eine eigene Straßenverwaltung
besessen haben.

Wenn daher die Rheinvrovinz an den Fortschritten des Strahenwesens Theil nehmen
und eine auf rationeller Grundlage ruhende, sparsame Strahenwirthschaft einführen will, so wird
sie nicht länger zögern dürfen, eine durchgreifendeReform der Straßenverwaltung vorzunehmen.

Diese Reform wird sich naturgemäß von unten aus aufbauen müssen und in erster Linie
von der Methode der StrahenunterlMung bedingt werden.
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Unter der Königlich preußischenStrahenverwaltung wurden — und dieses System ist
auch im Wesentlichenbis in die jüngste Zeit bei der Vrovinzialständischen Verwaltung beibehalten
worden — die Straßenunterhaltungsarbeiten von Tagelöhnern bewirkt, die sich wegen des geringen,
ihnen bewilligtenTagelohnsatzesnur aus alten, meist abgearbeitetenElementen,wie Berginvaliden lc.
retrutirten. Ueber diese in einer Zahl von 1600 bis 2000 räumlich über die ganze Provinz
vertheilten Arbeiter eine scharfe,wirksameAufsichtzu üben, und dadurch dem Müßiggang derselben
Vorzubeugen,wird wohl allezeit ein ungelöstes Problem verbleiben.

Es liegt daher im Interesse einer sparsamen sachgemäßen Verwaltung, nicht die Arbeitszeit
sondern die Arbeitsleistung zu bezahlen, oder alle diejenigen Arbeiten in Akkord zu vergeben,
deren Umfang sich vorher genau bestimmen und deren sachgemäße Ausführung sich später
kontroliren läßt.

Wenn jedoch die billigere Akkordarbeitin größerem Umfang in der Provinz eingeführt
und weitere, später noch zu besprechendeReformen in der besseren und daher billigeren Beschaffung
der Materialien, sowie in deren sorgfältigeren und richtigeren Verwendung in's Leben gerufen
werden sollen, so muh in erster Linie das ebenfalls von der preußischenStaatsverwaltnng über¬
nommene Institut der Aufseher in Bezug auf die an diese zu stellendenAnforderungen einer
vollständigenUmbildung unterzogen werden. — Die jetzigen Chausseeaufsehersind im Jahre 1837
aus den damaligen Straßenwärtern hervorgegangen, welche Letztere aus den civilversorgungs-
berechtigtenInvaliden entnommen wurden und selbst mit Schuppe und Hacke auf der Straße
arbeiten muhten.

Erst im obigen Jahre wurden diese selben Elemente, nachdem sie sich einige Kenntniß
im Lesen, Schreiben nnd Rechnen erworben hatten, mit der niederen lokalen Aufsichtder Straßen-
arbeiten betraut, ohne daß man an deren Sachkenntnis; irgend welche Anforderungen gestellt hätte.
Denn die Ausbildung, welche die Aufseher-Aspirantenbei älteren Auffehern genossen, mußte schon
deshalb werthlos sein, weil diese Aufseher eben selbst jeder sachlichen Bildung entbehrten.

Dieser Mangel an Sachkenntniß machte sich namentlich in der ersten Zeit des Bestehens
des Aufseherinstitutswenig fühlbar, weil die eigentliche örtliche technische Leitung und Beaufsichtigung
der Arbeiten den, den Wege- oder Oberwege-VauinspektorenunterstelltenWege-Baumeisternoblag,
welche die ihnen überwiesenen Straßen gemäß der Instruktion von 1834 wöchentlicheinmal
bereisen muhten.

Als aber im Jahre 1852 die preußischeNegierung die Trennung der Beamten der
Landbau-, Wasserbau- und Wegebau-Verwaltung aufhob und den „Kreisbaumeistern" anher den
Hochbaugeschäftenauch die Verwaltung der Straßen zutheilte, da siel dem Aufseher allmählig
auch die technische Aufsichtüber die Unterhaltungsarbeiteu zu. Da ihm jedoch hierzu die technische
Vorbildung fehlte, so konnte er dieselbe nur in höchst unvollkommenerWeise ausüben. Hierin
dürfte auch eine der Hauptursachender Stagnation der preußischen Straßenbau-Verwaltung während
der letzten 30 Jahre zu suchen sein.

Wenn der Kreisbaumeisterbei der geringen örtlichen Ausdehung seines Bezirks, und bei
der geringen Straßenlänge von 100 bis 140 Km die Möglichkeit hatte, mit den Aufsehern häusig
in personliche Berührung zu treten, dieselben zu belehren und in der technischen Aufsicht zu
unterstützen, so wurde diese Möglichkeit den 18?? angestellten vrovinzialständischenWege-Bau¬
inspektoren dadurch z abgeschnitten, daß man ihnen durchschnittlichein 388 Kiu großes (in einer
Nauinspettion ist die Länge der Straßen jetzt bereits auf 485 Km angewachsen)auf ein weites
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räumliches Gebiet sich erstreckendes Straßennetz zutheilte, dessen Vereisung einen erheblichen Zeit¬
aufwand erforderte. Hierdurch trat der 1837 gemachte Fehler, technisch ungebildete Elemente als
Aufseher anzustellen,erst recht scharf und fühlbar hervor. Die Nothwendigkeiteiner Umgestaltung
des Aufseherinstitutes ist seit Jahren bereits Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths erkannt
worden und würden früher schon darauf abzielendeVorschläge dem hohen Landtag unterbreitet
worden sein, wenn sich eine solche Umgestaltung unabhängig von der ins Auge gefaßten ander¬
weitigen Reform des Stmhenwefens, deren Vorbereitung einen größeren Zeitaufwand erheischte,
hätte bewirken lassen.

Nach den nicht nur von der Centralstelle, sondern auch von den in dieser Angelegenheit
zum Bericht aufgeforderten Wege-Bnuinspektoren gesammelten Erfahrungen müssen die an die
technische Bildung der Aufseher zu stellendenAnforderungen unbedingt gehoben werden, wenn der
Aufseher ein wirksames Glied in der Straßenverwaltung darstellen soll, wie dieses auch aus
nachstehenden Betrachtungen hervorgehen dürfte.

Zur Zeit sind die Wege-Bauinspektionenin räumlicher und geschäftlicher Hinsicht so aus¬
gedehnt, daß viele Vauinsvettoren mit den an den Grenzen der Inspektion stationirten Aufsehern
jährlich nur 2 bis 4 mal zusammentreffen. Wenn es nun in der Absicht liegt, die räumliche
Ausdehnung der Bauinspektionen zu ermäßigen, so kann dies doch nicht in dem Maße geschehen,
bah der Bauinspektor bei einer noch so intensiven Bereisung der Straßen es erreichenkönnte,
sämmtlicheArbeiten selbst anzuordnen und dieselben ebenso wie die in Ausführung begriffenen
Lieferungen auf ihre Güte und Vorschriftsmäßigkeitbis ins Einzelne zu prüfen.

Es ist dies um so weniger der Fall, als in Folge der nicht vorher zn sehenden Witterungs¬
verhältnisse die Art und der Umfang vieler Arbeiten, wie z. B. das Sperrsteinlegen, das
Abschlemmen,das Anbinden der durch Sturm losgerissene!: Bäume, das Aufmachender Wasser-
abzüge, das Ausheben der durch Regengüsseverschlammtenund versandeten Gräben, Rinnen und
Durchlässeu. a. m. im Voraus unmöglichsich bestimmen läßt. Der Aufseher muß daher seiner
Vor- und Ausbildung nach befähigt fein, in begrenztemUmfange selbständig und aus eigener
Initiative Arbeiten anzuordnen, kleinere Akkordarbeiten zu veranschlagen und die Arbeiten und
Lieferungen auf ihre Güte zu prüfen. Er soll die technischen Anordnungen des Bauinspektors
nicht mechanisch wie eine Maschine ausführen, sondern er soll deren Zweck verstehen und darnach
die Ausführung bewirken.

Mit einein Wort, er muß befähigt sein, wenn auch in engeren Grenzen selbständig zu
senken und zu disponiren. Er muß daher nicht uur im Lesen, Schreiben und Rechnen gewandt
sein, (weiteres wurde im Grunde weder vom Staate noch auch bisher von der Provinzial-Ver-
waltung verlangt) sondern auch einige Kenntnissein der niederen Mathematik, (in der Berechnung
"°n Flächen und Körpern, wie sie in der Praxis vorkommen)besitzen. Er soll im Stande sein,
"ie Aufnahme von kleinen Situationen, von Quer- und Längsprosilen mit einfachen Instrumenten
"ie der Kreuzscheibeund der Wasserwaage :c. selbständig zu bewirken. Die Grundzüge der
^traßentechnik, die verschiedenen Arten des Baues und der Unterhaltung der Kunststraßen müssen
lhm bekannt und er dazu befähigt sein, kleinere Projekte, wie Anlage von Rinnen und Graben-
liberbrückungen,wenigstens in der Skizze zu fertigen.

Wenn auch der Vauinspektor die Abnahme sämmtlicher Materialien und größeren Arbeiten
und die Aufstellung der betreffendenRechnungen selbst bewirkt und bewirken muß, so wird doch
^ Anfertigung der gewöhnlichenTagelohn- und Akkordrechnungen stets dem Aufseher verbleiben,
° dieser sich die hierzu nothwendigen Notizen auf dem regelmäßigen Negange seiner Strecke
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sammelt. Diese Rechnungen wurden früher und werden zum Theil noch bei der mangelhaften
Bildung der Aufseher nicht nur vielfach unorthographischund rechnerifch fehlerhaft, sondern anch
in einer Weife aufgestellt, daß die Leistungen der Arbeiter und ANordanten aus denselbennur
fchwierig und unvollkommenzu entnehmen sind. Da diese Rechnungen jedoch für das ganze
Rechnungswesendie Grundlage bilden, so gab deren mangelhafte Aufstellung einerseits zu vielen
Rückfragenund SchreibereienVeranlassung, andererseitsmachtesie eine eigentliche technische Prüfung
derselben im höchsten Maße schwierig. Diese aber ist — worauf auch das Referat im Weiteren
zurückkommt — unbedingt nothwendig, wenn die Centralstelle sich die Ueberzeugungverschaffen
will, daß die gebuchtenSummen nicht nur gezahlt, fondern in sachgemäßer Weise ver¬
wendet, daß also mit denselbeneine möglichstgrößte Leistnng erzielt worden ist. Der Aufseher
muß daher unbedingt im Stande sein, die unter seiner besonderenAufsicht ausgeführten Tagelohn-
arbeiten, Akkordarbeitenund Lieferungen sowohl formell wie fachlich richtig zu buchen.

Endlich fei noch darauf hingewiesen, daß die Aufseher eine solche sittlicheReife uud
Charakterfestigkeitbesitzen müssen, um den an sie herantretenden Versuchungenauf Bestechungnnd
falfche Buchungen widerstehenzu können. Es muß daher als ein erstes und wesentlichesZiel der
anzustrebendenReform bezeichnet werden, ein Anffeherpcrsonalheranzuziehen,das auf Grund seiner
Ausbildung uud seiner Sachkenntniß die Garantie sowohl für eine fachgemäße wie auch
gewissenhafte Beaufsichtigungbietet.

Auch die übrigen Selbstuerwaltungskörper der preußischenProvinzen haben die Noth¬
wendigkeitder Umgestaltung des Aufseherinstituts empfunden und dieselbe wie Wcstfalcu, Nassau
und Posen bereits in Angriff genommen. Hannover besitzt schon seit längerer Zeit ein in tech¬
nischer Beziehung gut geschultes Aufseherpersonal.

In Baden muß der Aufseher — dort Straßemneister genannt — Kenntniß in der
elementarenMathematik, in der Feldmcßkunst,im Nivelliren, Projektircn nnd Veranschlagenkleinerer
Brücken, im Zeichnen :c. besitzen; und Würtemberg stellt uur solche Aufseher an, die eine Werk¬
meisterprüfung mit Erfolg bestanden haben, was in der Regel die vollständige Absolvirung eiuer
Vaugewerkschulevoraussetzt. Am weitesten geht Schleswig-Holstein,das zu Distriktsaufschernnur
Negierungs-Nauführer oder Feldmesserzuläßt.

Von der Methode, eine gute lokale Aufsichtdurch bessere technische Ausbildung der Auf¬
seher zu erreicheu,macht nur Westfalen insofern eine Ausnahme, als dasselbe unter Beibehaltung
des übernommenen preußischenAnffeher-Instituts zwischen diesem und den Vauinspel'toren uoch
eine Zwischeninstanz,die der Oberaufscher oder Straßenmeister, eingeschoben hat. Da diese letztere
Methode den Instanzenzug uud das Schreibwesenvermehrt, so dürfte dieselbe sich für die Rhcin-
provinz nicht empfehlen nnd es weit richtiger sein, wie die übrigen Strahcnbau-Nerwaltuugeu,
das Uebel in der Wurzel zu beseitigen und die Aufseher allmählig nnter Anschluß an die bestehenden
Verhältnisseund unter Berücksichtigungder seitens der Provinz übernommenenVerpflichtnngdurch
technischgebildeteKräfte zu ersetzen. Dieser Weg entspricht auch dem modernen Verwaltungs-
grundsatz, die Befugnisseder einzelnen Instanzen möglichst zu erweitern und dadurch deren Anzahl
zu beschränken,wodurch allem ein einfacher, übersichtlicher, sparsamer Geschäftsgang erzielt wird.

Der Provinzial-Verwaltnngsrath glaubt daher das gesteckteZiel am besten in der Weise
zu erreichen, daß aus der vorhandenen Zahl von den zur Zeit im Dienst befindlichenAufsehern
und Aspiranten (300 bis 330) die besten und sachlich gebildeten Elemente ausgewählt und zu
Aufsehern I. Klasse mit dem Titel „Straßenmeister" ernannt werden, während fernerhin aus den
civilnersorgungsberechtigtenMilitärinvaliden nur diejenigen znr Anwartschaft im Aufseherdienst
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zugelassen werden sollen, die durch eine Vorprüfung außer der Fertigkeit im Lesen, Schreiben und
Rechnen, eine zum Erwerb der erforderlichen technischen Kenntniß und zur guten Dienstleistung
ausreichende geistige Fähigkeit und Selbstständigkeit bekunden und für die Änstrengnngeu des
Dienstes hinreichendephysische Kräfte besitzen.

Während die Aspiranten bisher im Rechnungswesengar nicht und im praktischenDienst
uur mangelhaft bei älteren Aufsehern ausgebildet wurden, soll fernerhin die Ausbildung der aus
den Eivilversorgungs- Berechtigten ausgewählten intelligenteren lind kräftigeren Elemente uuter
persönlicherLeitung und Instruktion der Wege-Vauinspektoren erfolgen und zwar dadurch, daß
dieselben zunächst während eines halben Jahres auf eurer Wegc-Bauinspcktioneventuell auch an
der Ccntralstelle unter den Landes-Naninspekturenin den Büreanarbeiten, vor allein aber in der
Aufstellung, Buchung und kalkulatorischen Prüfung der Rechnungenund Anschläge, sowie in der
Anfertigung kleiner Zeichnungen Anweisung erhalten, uud alsdann stets unter Leitung des Vau-
inspektors sich mindestens ein Jahr lang mit praktischenArbeiten auf der Straße, mit der Auf¬
nahme von kleinen Situationen, von Quer- und Längsprofilen u. a. m. beschäftigen.

In einer an der Centralstelle unter Vorsitz des Landes-Nanraths abzulegendenPrüfung
würden alsdann die Aspiranten nicht nur Kenntniß im Rechnungswesen und in den Anfangs¬
gründen der Straßenballtechnik, fondern anch die Fähigkeiten zu bekunden haben, die erworbeneu
Kenntnisseselbständigzu verwerthen.

Diejenigen Aspiranten, welche diese Prüfling bestehen, sollen eine Anwartschaft auf
-lustellung im prouinzialständischenDienste bei eintretenden Vakanzen erhalten.

Wenn die Provinz auch verpflichtet ist, die Aufseher- oder demnächstigenStraßennleister-
Stellen zunächstmit eivilversorgungsberechtigtenMilitär-Anwärtern zu besetze,!, so ist sie anderer¬
seits in der Feststellungdes Maßes der Anforderungen unbeschränkt. Damit nun auch die besseren
Elemente der Eiuilversorgungs-Berechtigten, welche sich bisher vorwiegend dem Steuerfach, dem
pustfachuud anderen Zweigen der Staatsverwaltung zuwaudten, von der Provinz für den Auf-
nchtsdienstgewonnen werden, uud die Letztere in der Lage sei, tüchtige Kräfte ans dem Stande
der unteren Techniker heranzuziehen,für den Fall, daß wegen den höheren Anforderungen aus deu
Militär-Anwärtern die nöthige Zahl befähigter Aspiranten sich nicht ergeben sollten, ist es durchaus
Nothwendig, gleichzeitig mit den Anforderungen an die Straßenmiffeher in entsprechenderWeise
"nch das Gehalt derselbenzu erhöhen.

Bis jetzt beträgt das Muimalgehalt der Strasieimuffeher 900 M. uud das Maxilual-
gchnlt 1200 M. Es leuchtet ein, daß mit einer solchenSumme, selbst bei äußerster Einschränkung,
°'e Kosten eiuer Familie, zumal in der Nähe und innerhalb der größeren Städte, wenn überhaupt,
dann doch jedenfalls nur höchst kümmerlichbestritten werden können.

Es wird sich empfehlen, die Gehälter der neuen Straßenmeister von 1100 bis 1700 M.
^gcn zu lassen, wie ähnliche Besoldungen in den anderen Provinzen zum Theil schon eingeführt
'"'d, zum Theil aber augestrebt werden.
^ Das in allen Lebensverhältnifsenbilligere Hannover zahlte seinen Aufsehern bereits im
'"hre 18?,; «in Gehalt bis zu 1700 M.

Es kann eine derartige Erhöhung der Gehälter um fo unbedeutlicherm der Rheinproviuz
Wr Durchführung kommen, als dadurch für die lokale Straßenbeaufsichtigung Mehrkosteil nicht
"Wehen, weil den demnächstigenStraßenmeistrrn wegen ihrer höheren sachlichen Bilduug und zu
"wartenden größeren Zuverlässigkeit eine durchschnittliche Straßenlänge von 25—30 Km (den
Obigen Aufsehern unterstehen etwa 20 K,n) unterstellt und demgemäß die Zahl der Aufsichts-
"Mten von 323 lEwt 1^64/65) bis auf 210 vermindert werden kann.
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Um den neneu Straßemneistern den Belauf dieser größeren Strecke zn erleichternnnd
denselbendie Möglichkeitzu geben, auch die entfernteren Punkte häufiger und zu früher Stunde
zu erreichen, soll denselben eventuell die Benutzung der Bahn gestattet werden. Mit den König¬
lichen Eisenbahn-Verwaltungen sind schon Verhandlungen bezüglich Ermittelung eines möglichst
einfachenVerfahrens zur Feststellungder Zahl und der Ausdehnung dieser Reisen eingeleitet.

Ebenso sollen in den Fallen, wo der Aufseher an entfernten Punkten wichtige Arbeiten,
wie das Einbauen von Decken, den Umbau von Brücken nnd Durchlässen, Pflasterarbeiten und
dergleichen,stetig zn beaufsichtigenhat, besondereUebernachtungsgelderbewilligt werden.

Falls der hohe Landtag einer derartigen Einrichtung seine Zustimmung geben sollte,
glaubt der Prouinzial - Verwaltungsrath innerhalb eines Zeitraums von 5 bis 6 Jahren die
weniger zuverlässigenElemente des jetzigenAufseherpersonalsdurch bessere ersetzen und die voll¬
ständige Umgestaltung des Anfseherinstitnts innerhalb 12 Jahren ohne Mehrbelastung des Etats
ausführen zu können. Die Provinz würde dann ein Aufsichtsperson«!besitzen,das durch seine
sachliche Bildung und moralischeReife die beste Garantie nnd die erste Voraussetzung für eine
zweckentsprechendeund sparsame Stmhenunterhaltung bietet.

Die jetzigenAusgaben für lokale Aufsicht betragen an Gehalt, Micthsentschädigungund
für Schreibmaterial:

326 Aufseher mit durchschnittlich 1050 M. Gehalt ...... 339 150 M.
323 „ „ „ 15U „ Miethsentschädigung . . 48 450 „
323 „ für Schreibmaterial (823. 6) ^ ....... 1938 „

Summe . . 389 538 M.
Dagegen fpäter:

240 Straßenmeister mit durchschnittlich 1400 M. Gehalt .... 336000 M.
240 „ „ „ 150 „ Miethsentschädigung 36 000 „
240 „ für Schreibmaterialien (240. 30) -- . . . . 7200 „
240 „ „ Uebernachtungsgelderund für Benutzung der

Bahn .................... 10 000 „
Sonstige Mehr-Ausgaben ............. 338 „

Summe . . 389 538 M.

U.

Wenn nun mich durch Bildung eines neuen Auffeherstandes aus technisch gebildeten,
moralischhöher stehendenElementen einer der augenfälligstenund wesentlichsten Mihstände in der
rheinischen Prouinzial-Strahenverwaltung gehoben wird, so kann doch damit keineswegs die Reform
als vorläufig beendet betrachtet werden.

Auch in der Gestaltung der lokalen Oberaufsichtöbezirkesowie in der Einrichtung der
Abtheilung V der Centralstelle, welcher das Strahenwesen unterstellt ist, haben sich seit 187?
Uebelständeherausgestellt,die theils beseitigt sind, theils noch einer Abhülfe ermangeln.

Bei Abgrenzung der neuen Baubezirke im Jahre 1877 fehlte jeder Anhalt für die
Bemessungder den Bezirksuorstehernanferlegten Arbeitslast und war ein solcher auch nicht zu
erlangen, weil die Königlichen Regierungen sich nicht in der Lage befanden, über die Belastung
der in der Nheinprouinz damals vorhandenen 46 Krcisbaumeister mit Geschäften des Straßen'
wesens Aufschlußzu geben oder das darauf bezüglichestatistische Material zu liefern.
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Auch aus den Einrichtungen anderer Länder und Provinzen tonnte der Maßstab für den
Umfang der den Vauinspektoren in der Nheinvrovinz zu übertragenden Geschäfte nicht ermittelt
werden, weil diefe Einrichtungen für jedes Land und jede Provinz individuell sind und sich
niemals ohne größte Eiufchränkungauf andere Verhältnisse übertragen lassen.

Es waren daher bei der ersten Einteilung der Rheinprovinz in Wege - Vaubezirkc,trotz
aller aufgewendetenMühe uud Sorgfalt, Mißgriffe nicht zu vermeiden.

Vergleicht man nun aber die räumliche Ausdehnung der im Jahre 187? gefchaffenen
1? Wege-Vauinspettionenund den Umfang des Geschäftsbetriebesin denselben mit der Organisation
des Strnhenwesens in den übrigen Provinzen und deutschen Ländern, so ergibt sich die nicht
»lehr zu bestreitende Thatsache, daß gegenüber sämmtlichen übrigen deutschen Straßen-Bau-
uerwaltnngen die rheinischen Wege-Ncminfpektorendie weitaus am stärksten Belasteten find.

Wenn in den Motiven zum Entwurf des Regulativs vom 17. Januar 1876, nach dessen
8- 5 auf einen Infvektionsbczirk in der Regel 375 bis 450 Km Straßen entfallen sollen, darauf
hingewiesen wurde, daß in Hannover einein Vauinfvektor 658 Km Straßen unterstellt sind, fo
wurde bei diesem Vergleiche außer Acht gelassen, daß unter diesen 658 Km sich nur 231 Km
Staatsstraßen befanden und der größte Theil, alfo 427 Km ans üaudstrahen bestand,
deren Verwaltung nicht dem Wege - Bauinsvektor übertrugen, sondern gemäß dem Gesetz vom
19. März 1873 den kommunaleilWegeverbauds-Vertretuugenbelassen worden war. Man übersah
ferner, daß die Aufstellung der Voranschläge für die Unterhaltung der Laudstraßen, die Vergebung
der Vanarbciten uud die Aufstellung der Nechnuugsbeläge bei denselben, alfo die ganze Ban¬
ausführung nicht vom Vauinfvektor, der nur die techuische Oberaufsichtüber diese Straßen zu
führeu hat, sondern von den technischgebildeten Aufsehern refv. von den kommunalen Wege¬
verbänden bcforgt wurden und daß 5 von den 14 BauinfvektorenHülfskräfte mit höherer technifcher
Bildung zur Seite standen.

Endlich ist noch zu bedenken, daß die Vevölkerungsdichtigkeitin der Nheinprouinz dreimal
so groß ist, wie in Hannover, und daß dementsprechendanch die dem Bauinsvektorbei derselben
Straßenlänge obliegenden Geschäftein der Rheinprovinz weit umfangreichersind, als in Hannover,
so daß der durchschnittlichen Länge der Straßen eiues Wegebnubezirks der Rheinprovinz von
392 Km in Hannover etwa nur 230 250 Km gegeuüverzustellensind. Von den übrigen an
die Nheinvrovinz angrenzenden Provinzen, von denen jedoch keine dieselbe Beuölkeruugsdichtigteit
und dementsprechendeinen gleichstarken Verkehr besitzt, hat Westfalen jeden: Vauinfvektor 305 Km
und Nassau 215 Km übertragen, wobei noch zu berücksichtigenist, daß ein Theil der den rheinischen
Wege - Vauiuspektoren obliegendenGeschäfte in Westfalen von den bereits erwähnten Stmßen-
'neistern, in Nassau von dem jedem Bauinspektor beigegebenenHülfstechmter übernommen wird.

Wenn auch in Baden und Würtemberg den Naninsvektoren die Oberanfsicht über die
Nutz- und Gemeindewegebautenobliegt, so sind dagegen auch dem Inspektionsvorstandin Würtem-
bng nur 16? Km, denjenigen in Baden nur 212 Km Staatsstraßen unterstellt und den, Letzteren
m der Negel noch 2 Ingenieure mit höherer Qualifikation beigegeben.

Ebenso ist das BayerischeStrahenbaumnt mit 329 Km Straßenlängc mit eine,» Vorstand
und einem Vauamts-Assessorbesetzt. — Die übrigen deutschen Straßen-Vauverwaltungen könuen
Mr übergangen werden, da sie ebensowenig,wie die angeführten, den lokalen Oberaufsichts-Beamten
"N Aroeitsmah zutheilen das auch nur annähernd demjenigen der rheinischen Wege-Vauinsvektoren
gleichkäme. >

19»
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In Folg? der zu großen Abmessungder Wege - Vaubezirke ist dann auch namentlich in
den verkehrsreichenIndustricdistrikten eine starke Überlastung der Vauinspektoren hervorgetreten,
durch welche leider manche Uebelstände hervorgerufen worden sind, deren baldige Beseitigung
dringend geboten ist.

In welchem Umfange die Verschiedenheitder Verhältnisse in der Provinz in dieser
Beziehung einen Einfluß geübt hat, geht daraus hervor, daß nach der Vertehrszählung der letzten
Jahre in der Inspektion Prüm sich täglich nur 8«, in Saarbrücken dagegen 200 Zugthiere, also
die achtfache Anzahl, über die Straße bewegen. Dementsprechendist mich der zur Unterhaltung
der Straßen in Saarbrücken nothwendige Arbeits- und Matericilienaufwand ein größerer und
zwar ein etwa ^/«scicher.

Da nun der Bauinspektor das Brechen, das Zerkleinern und Anliefern des Materials
überwachen und defsen Abnahme selbst bewirken soll, da ferner die vom Wege-Baninspektor zu
tontrolirenden Unterhaltungsarbeiten annähernd im Verhältniß zur Materialmenge stehen, so muß
der Bauinspektor in Saarbrücken auf die örtliche Beaufsichtigung der Lieferungen und Arbeiten
ein erheblichgrößeres Arbcitsmaß aufwenden, wie der Vauinfpektor in Prüm.

Dagegen fällt es nicht ins Gewicht, daß Prüm zur Zeit mit 446 Kni an Straßenlänge
56 Km, alfo V? mehr besitzt, wie Saarbrücken mit 890 Km. Einen weiteren Einfluß auf die
Arbeitslast übt die Dichtigkeit der Bevölkerung, von der in gewissemMaße die Anzahl der
Beschwerden,Reverse, Baugesuche und sonstigenAnträge und dadurch der Umfang der Korrespondenz
bedingt wird. Während in den schwach bevölkerten südlichenInspektionen mit 40 bis 80 Ein¬
wohner auf den c^Icm jährlich nur 2000 bis 8000 Iournalnummern zu erledigeil sind, haben die
Baninsprktoren in den Indilstriebezirkenmit 800 bis 440 Einwohner auf den c^lcm jährlich 5000
bis 6000 Nummern, also den doppelten Geschäftsumfang zu bewältigen. Trotz Anspannung ihrer
Kräfte und Zuhülfenahme eines oder mehrerer aus eigenen Mitteln bezahlten Schreiber tonnten eine
Anzahl Bauinspekloren das Arbeitsmaß nur auf Kosten ihrer Gesundheit oder auf Kosten der
Geschäfte bewältigen, sei es, daß sie die eingehendenAnträge, Beschwerdenund Verfügungen
weniger eingehend uud sachgemäßbehandelten oder dieselbengar nicht erledigen, sei es, daß sie
die so wichtige lokale Inspizirung der Straßen und die damit verbundene persönliche Inslruirnng
der Aufseher auf ein durchaus ungenügendes Maß beschrankten. Einerseits kann nun aber eine
derartige Anspannung der Arbeitskraft von einem Beamten nicht dauernd und namentlich nicht
in älteren Jahren ertragen werden, andererseits unterliegt es keinen» Zweifel, daß eine oberflächliche
Erledigung der Geschäfte nur zur finanziellen Schädigung der Provinz führen muß.

Abgesehenvon der an uud für sich nnmöglich zu bewältigenden Arbeitslast in einzelnen
Nauinspettionen, erschweren auch rein äußerliche Dinge mitunter eine sachgemäße nnd rasche
Geschäftserledigung.

Es ist dies zumal die räumlicheAusdehnung der Bmibezirkeund die den Eisenbahnlinien
sich wenig anschmiegende Gestaltnng derselben.

So muß z. B. der Vmiinspektor in Eochem nm zum nördlichen Ende seiner Inspektion
zu gelangen, erst eine weite Bahnfahrt durch die Inspektion Wittlich lind Trier zurücklegen; des¬
gleichenmuß der Vauinfpektor zu Köln, zur Erreichung der Straße bei Wivperfürth auf lauger
Strecke Elberfelder Gebiet berühren. Manche lange Bahnstrecke wie die Eifelbahn und die Sieg¬
bahn werden nur höchst unvollkommenbei der jetzigen Gestaltung ausgenutzt.

Trotz ihres Bestrebens konnte die Eentralstelle die Ueberbürduug der' Wege-Baninspektore»
nur in sehr beschränktem Maße dadurch mildern, daß sie die Erledigung vieler lokalen Arbeiten^
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wie die Projektirung und Ausführung »ich! nur der größeren, sondern auch der kleineren Brücken
oder sonstigenBauwerke, die Abhaltung von Lokalterminen n. a. ,n. selbst übernahm, welches
Verhältniß jedoch nicht bestehen bleiben kann, wenn die Zentralstelle eine höchste Prüfungs- und
Oberaufsichtsbchördedarstellen soll.

Aus gleichemGrunde ist auch die Vestimmnngdes ß. ü des Regulativs uom 17. Januar 1876,
»ach welchem den Vauinspettoren die bantechnische Beaufsichtigung und Verwaltung der Provin-
zinlinstitute obliegen sollte, niemals zur Durchführung gelangt.

Vom Jahre l877 hat vielmehr zur Leitung und Beaufsichtigung der Arbeiten au dem
größten Theile der Institute (mit Ausnahme derer uon Trier nnd Merzig) bei der Eentralstelle
ein besonderer, im Hochbau ausgebildeterNegierungs-Banmeisterbeschäftigtwerden müssen, wahrend
die Leitung der Bauausführungen in Trier einem Privatarchitekten übertragen wurde. Nur die
Irrenanstalt Merzig ist, nachdem die größeren Bauten und Neparaturarbeiten daselbst unter Veitung
eines besonders zu diesem Zwecke engagirtcn Technikers beendet worden sind, der Baninspettion
Saarbrücken zugetheilt worden, während die banlicheVerwaltung der Blinden- und der Irren¬
anstalt in Türen durch den zuständigenWcge-Vauinspektordaselbst nur dadurch ermöglichtwerden
konnte, daß der größere Theil der einschlägigenArbeiten seitens der Eentralstelle direkt besorgt
worden ist.

Da die Trennnng der Hochbau- von den Wcge-Baugeschäftensich bisher als durchaus
zweckmäßig erwiesen hat, so empfiehlt es sich, diese Einrichtung umsomchr beizubehalten, als sich
>»zwischeueine wesentliche Aendernng in der Ausbildung der Nautechnikervollzogenhat.

>^n ^-olge des Aufschwunges,den die Technik in den letzten Jahrzehnten genommen hat,
ist das Gebiet der Nautechnikzu einem folchcn Umfange angewachsen, daß sich allenthalben die
Aothwendigteit aufdrängte, dieses Gebiet hinsichtlichdes Studiums und der Praxis in einzelne
Zweige zn zerlegen, wenn nicht die Gediegenheit der Ausbildung und die Sachgemäßheit der
praktischen Leistungen Schaden leiden sollte. Weil jedoch diese Trennung der Vcmtechnikin das
Hochban-, Ingenieur- nnd Maschinenbaufacheine Aendernng der Organisation der preußischen
Vcmuerwaltungund namentlicheine Aufhebungder 1852 gefchaffenen Kreisbaumeisterstellenbedingte,
so 'st darin der Grnnd zu suchen, weshalb sich Prenßen unter allen europäischenStaaten erst
zuletzt zu dieser mit stets gebieterischerer NothwendigkeitauftretendenTrennung der Fächer entschlossen
und dieselbe endgültig erst im Jahre 18?« eingeführt hat. Seit dieser Zeit werden die preußischen
ätaatsbaubeamten nicht mehr in der Gesammtbautechnif,sondern nur in einem Zweige derselben

' >m Hocbbau- oder im Ingenienrfach oder im Maschinenbau -- geprüft und nur für diefe
"nzelnen Zweige zn Negierungs-Baumeistern(beziehungsweise Negierungs-Maschinenmeistern)ernannt.

Es wird daher in Bälde überhaupt keiue Vaubeamten mehr gebe», die nach ihrer Aus¬
bildung befähigt sind, sowohl Hochbau- wie Wegebau-(Ingenienr)gefchäfte in fachgemäßerWeise
zu erledigen.

Es dürfte aber fehlerhaft fein, bis zu diesem Zeitpunkt iu der provinzialständischenVer¬
waltung der Nheinvrovinz die endgültige Trennung des Hochbau-von dem Wegebauwesen aufzu¬
schieben, da fchon jetzt unter der Zahl der Bcuunspettoren vier nur im Ingenieur-Baufach geprüft
worden si»d, >md auch uon den übrigen Bauinfpettoren nicht erwartet werden taun, daß sie den
-Hochbau-und Wegebaugefchäfleneine gleiche Sorgfalt zuwenden,weil jeder Technikernach Anlage
"u° Neigung doch nur einem Zweige der Baukunst angehört.

Wenn daher der Provinzial-Verwnltungsrath die Beibehaltung der Trennung der Hoch-
"'">' von dm Wegebaugefchäflenl,bw auf eine einzige, gleich zu erwähnende Ausnahme) nur
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befürworten kann, so muß buch die bisher bestehende Einrichtung dahin geändert werden, daß die
Aufstellung der Hochbau-Anschläge,sowie die lokale Aufsicht der Hochbau-Arbeiten:c. nicht mehr
uon Beamten der Eentralstelle unter Verantwortung des Vauraths, sondern von selbständigen,
hiermit beauftragten Lotal-Aaubeamten bewirkt werde, damit die betreffende Abtheilung der
Centmlstelle wieder aus einer bauausführenden in eine Nevisions- und Kontrol-Instanz
verwandelt wird, wie sie dieses ihrer Natur nach sein soll. —

Der Provinzial-Verwaltnngsrath bringt daher in Vorschlag, für die bautechnische Beauf¬
sichtigungund Verwaltung der Institute — mit Ausnahme derer in Trier und Merzig — einen
besonderenim Hochbau geprüften Landes-Vauinsvektor anzustellen, dagegen die Ueberwachungder
Bauten in Trier auf Grund eines Abkommenseinem dortigen Priuat-Architekten oder Königlichen
Baubeamten zu übertragen. — Was Merzig anbelangt, so würde dieses zweckmäßig zunächstmit
einer bort neu zu schaffenden Wege-Vauinspektionverbunden und diese Wege-Nauinspektioneinem
Technikerübertragen, der noch die Staatsprüfung in beiden Fachrichtungen abgelegt hat. — Es
ist noch zu bemerken,daß mit der Anstellung eines Landes-Bauinsvektors für den Hochbau eine
Steigerung der Ausgaben nicht verbunden ist, indem die in den einzelnen Etats der Institute
für bauliche Unterhaltung vorgesehenen Summen auch für die Vesolduugdes Hochbau-Inspektors:c.
ausreichen und nur bei der nächsten Etatsaufstellung in zwei Theile:

1. für banliche Unterhaltung.
2. für bllutechnische Beaufsichtigungund Verwaltung

zu zerlegen wären. Für die Folge wäre dann das Gehalt des Landes-Bauinspektors für den
Hochban als neue Stelle in den Etat der Central-Verwaltung aufzunehmen und die vorstehend
gut, 2 erwähnten Kosten in den Etats der einzelnenInstitute abzusetzen. Visher ist die Besoldung
des mit der lokalen Verwaltung der Vauangelegcnheiten bei den Instituten betrauten, bereits
erwähnten Technikers aus diesen Summen stets bestritten worden.

Durch die endgültige Trennung des Hochbauweseustritt nun aber eine Entlastung der
Wege-Vauinspettoren nicht ein, weil die Letzteren,wie oben angeführt, bisher nur ausnahmsweise
mit Hochbau-Angelegenheitenbetraut worden sind.

Sollen aber die geschildertenUebelstände nicht verschärft werden nnd die Vauinfpektoren
die zu einer sachgemäßenErledigung ihrer Dienstgeschäftenothwendige Zeit erhalten, so ist eine
Entlastuug derselben nm so gebotener, als sich durch Uebernahme neuer Straßen die Straheulänge
der Provinz von 64?« 1cm im Jahre 18??, auf 6?99 Km im Jahre 1884 gehoben und in
Folge des wachsendenVerkehrs der Umfang der Geschäfteder Inspektionen von 1878 bis 1882
um 30 Prozent zugenommenhat.

Gegenüber den seit 18?? neu übernommene!»823 Km Straßen sind nur 131 Km an
die Städte abgetreten, was um so weniger in die Wagschale fällt, als die abgetretenen Straßen-
streckcn meist gepflastert sind und daher deren Unterhaltung nur wenig Arbeit verursacht, während
die chaussirten,stark befahrenen Strecken in den im Bau begriffenen Vororten, welche hinsichtlich
der Erledigung der Vaugesuche, Reverse und der Unterhaltung einen großen Arbeitsaufwand
erheischen, der Provinz verblieben sind.

Ebenso hat sich durch die größere Fürsorge, welche die Provinz gegenüber dem Staat
dem Gemeiudewegebau zugewendet,die Belastung der Wege-Vauinspektorenvermehrt, indem es
denselbenobliegt, über die zweckmäßige Verwendung der für den Gemeinde-Wegebaubewilligten
Gelder eine Kontrolle zu üben.
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Da der Gemeinde-Wegebau, was technische Aufsichtund Fürsorge anbelangt, noch sehr
im Argen liegt, so werden sich die in dieser Hinsicht an die Provinz und demgemäß auch an die
Vauinspektorenzu stellenden Ansprüche mit der Zeit voraussichtlich erheblich steigern, und dürfte
es wohl die Pflicht der Provinz sein, diesen Ansprüchen, soweit als eben thunlich, gerecht zu
werden. Endlich hat der Provinzial-Landtag beschlossen,daß der Neubau solcher Straßen, welche
späterhin unter die Provinzialstraßen aufgenommen werden sollen, nicht mehr wie bisher von
Organen der betreffendenGemeinden, fondern von solchen der Provinz zu bewerkstelligensei,
damit grobe technischeFehler, deren spätere Beseitigung entweder gar nicht oder nur unter großem
Kostenaufwandmöglich ist, vermieden werden. .

Auch hierdurch wird den Vauinspektoren eine ganz erhebliche Mehrbelastung erwachsen,
namentlich wenn es sich um kleinere Straßenzüge handelt, für welche besonderetechnische Hülfs¬
kräfte dein Vauinspektor nicht überwiesen werden können.

Wenn daher die Nothwendigkeit einer Entlastung der Vaninspektoren außer aller Frage
steht, so bleibt nur noch zu uuterfuchen, anf welche Weise dieselbeam einfachsten erreicht werden
kann und alsdann in welchem Umfange dieselbe durchgeführt werden muß.

Da fchon im Vorstehendendarauf hingewiesenist, welche Unzuträglichkeitenes mit sich
führen würde, zwischen Aufseher und Vauinspektor uoch eiue Zwischeninstanzeinzuschiebeu,so
bleiben nur zwei Wege zur Erreichung einer Entlastung offen.

1. Man überweist den Vauinspektorenweitere Hülfskräfte durch Techniker niederer oder
höherer Qualifikation.

2. Man vermehrt die Anzahl der Bauinspektoren, d. h. man verkleinert den Umfang
der Baubezirke .....

Was zunächst die Ueberweisungvon Technikernmit niederer Qualifikation an die Wege-
Vauinspektoren anbelangt, fo fehlt für einen folchen in einer Vauinfpektion, deren Aufseher
bereits als Technikerunteren Ranges ausgebildet sein sollen, die richtige Verwendung, weil er im
Außendienstund diesen Aufsehern gegenüber eine Autorität fo leicht uicht wird behaupten können
und bei Erledigung der gewöhnlichenBüreaugefchäfte durch einen einigermaßen eingearbeiteten
Vaufchreiber, wie solche in den Vauinspektionenbereits funktionircn, recht gut ersetzt werden kann.
Demgegenüber würde die Zutheilung von Technikern höhererQualifikation(Negierungs-Vaumeister)
den Vortheil besitzen, daß die Vauinspektoren in mancher Richtung und in wirksamster Weise
entlastet und die Techniker zur späteren Bekleidung von Vauinspektorstellenherangebildet werden
könnten. Jedoch werden diese Vortheile weit aufgewogen dnrch den, diefem System anhaftenden
Nachtheil, daß der Vauiufpektor gar zu leicht iu den Fehler verfallen wird, den ihm zugetheilten
Negierungs-Vaumeister entweder als eine recht willkommene Gelegenheit zur Abwälzung aller
schwierigen und zeitraubendenGeschäftezu betrachten und sich selbst das Dasein möglichstbequem
^ gestalten oder aber mehr kollegialischzu verfahren und sich mit ihm in die Arbeiten
^ theilen.

In beiden Fällen geht für den Bauinspektor die Uebersicht verloren, die Verantwortlichkeit
wird verschoben und es dürfte schwer werden, bei vorkommendenFehlern den schuldigenTheil
"usfindig zu machen.

Hierin wird auch durch den Erlaß einer Dienstinstruktionfür den Negierungs-Vaumeister
wenig geändert werden, denn der Centralstellegegenüberwird nach Maßgabe der ganzen Organisation
°w vrovinzialständischenVerwaltuug es nur eiuen Verantwortlichen geben und geben können und
das ist der Wege-Bauinspektor, während eine Dienstinstruktion,welche dem Regieruugs-Naumeistcr
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nur nebensächlicheDinge zuweist und dem Wege-Baninspektordie Hauptsache beläßt, dem Letzteren
durch Zuweisung eines geprüften Baumeisters keinen größeren Dienst erweisen wird, als wenn
ihm ein Techniker niederer Qualifikation zugewiesenwurde.

Der Proviuzial-Verwaltungsrath taun sich daher mir für Beibehaltung des eingeführten
und bewährten Einzelbeamtensnstemsaussprechen und dementsprechendnur empfehlen, die Ueber-
bürduug der Bauinspektoren durch eiue Vermehrung der Anzahl der Vaubezirke zu beseitigen,
weil dadurch uur die Möglichkeit gegeben sein wird, jene enge Berührung der Bauinspektoren
mit den Strastenaufsehern und allen Verhältnissen des Bezirkesherbeizuführen, welche im Interesse
eiuer sachgemäßenund sparsamen Verwaltung «»bedingt geboten ist.

Aus gleichemGrnude hat auch die Provinz Posen in den letzten Jahren die Zahl der
Vauiuspektoren von 7 ans 9, die Provinz Westfalen von 5 ans 8 und Hesfen-Eassel von 1«>
auf 12 vermehrt.

In der Voraussetzung, daß diefer Weg der Entlastung die Zustimmung des hohen
Landtages finden würde, ist ein Projekt zu einer Neueiutheilungder Provinz ausgearbeitet worden,
zu dessen Begründung und Erläutcruug die nachstehendenAngaben zu machen wären!

Von sämmtlichenInspektionen können nur drei, uämlich Wirklich,Eochem und Bonn
als normal, dagegen 10 mehr oder minder als sehr stark und die in deu Industriebezirten belegenen
Inspektionen Saarbrücken, Köln, M -Gladbach und Elberfeld als übermäßig belastet gelten.

Es ergibt sich ferner, daß zu einer annähernd gleichmäßigenVerkeilung der Arbeitslast
in den jetzigen Inspektionen Wesel, Düsseldorf Elberfeld und M.-GIadbach l> Bauinspeltoren
beschäftigt werden müssen; für Köln, Siegburg Neuwied lind Koblenz genügen ,"> „
für Prüm, Wittlich, Eochem, Bonn, Aachen und Düren ...... l! „
und für Saarbrücken, Kreuznach,Trier, fowie zur baulichen Veaufsichtignug
der Irrenanstalt Merzig ................. 4 „

also im (Ganzen . . 21 Bauinspektoreu.
anstatt der bisher vorhandenen 17.

Berücksichtigtman alsdann bei der weiteren Vertheilung:
1. die Länge der Prouinzialstraßen,
2. den Verkehr auf deu Proviuzialstraßen,
3. die Menge des einzubauendenMaterials,
'1. die Dichtigkeitdes Straßennetzes, bezw. die räumliche Ausdehnung der Bezirke,
5. den Umfang der Büreaugcsäwfte,
l>. die Terrainverhältuifse,
7. das Eisenbahnnetz,
8. die bestehendenStraßenbrücken über den Nhein nnd die Mosel,
9. die Dichtigkeitder Bevölkerung,

so ergeben sich folgende ueue Bau-Inspektionsbezirkeund zwar: Kreuznach, Saarbrücken, Merzig,
Trier, Wittlich, Koblenz, Bonn, Euskirchen, Prüm, Aachen, Düren, Köln, Ncnmied, Siegburg,
Gummersbach, Lennep, Düsseldorf, Ciladbach,Crefeld, Eleve und Wefel.

Wenn auch die durchschuittliche Straßenlänge der neuen Inspektionen sich nur von 392 Km
auf 318 Km, also nur um '/b Vermindert hat, fo ist doch die dadurch bewirkte Entlastung eine
weit stärkere, nicht nur deshalb, weil die der früheren Iuspektions-Strahenlänge abgenommenen
74 Km am Ausgange diefer Inspektionen belegen und daher an, schwierigsten und mit dem größte»
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Zeitaufwand zu erreichenwaren, sondern auch weil durch die Berücksichtigungdes Vahnnetzes, der
Flußläufe ?c. die Erreichbarkeitder Straßen im Allgemeinen erleichtert worden ist. Vorzugsweise
sind die nördlichen, übermäßig angespannten Inspektionen und Saarbrücken durch Neduzirung des
Gebietes entlastet worden, wahrend in den südlichenInspektionen, in denen das Bedürfniß einer
Entlastung weniger hervorgetreten war, durch bessere Gestaltung der Bezirke die örtliche Beauf¬
sichtigungerleichtert wird. Von den bisherigen Inspektionen ist Prüm nahezu unueräudert bestehen
geblieben. Aachen und Düren habe,: nur kleinere Flächen, Köln den östlichen Theil mit Wipper-
fürth, lind Altcnkirchennur den nördlichen an der Sieg gelegenenTheil abgegeben, wahrend im
übrigen die Grenzen dieser Inspektionen bestehen geblieben sind. Aus dem linksrheinischenTheile
der Inspektion Wesel ist eine selbständige Inspektion Eleve ohne Abänderung der Grenzen gebildet.
Die Inspektionen Saarbrücken, Kreuznach,Koblenz, Bonn, Siegburg, Wesel, Elberfcld, Düsseldorf,
M.-Gladbach und in geringem Maße auch Trier und Wittlich habe» Gebiete ausgetaufcht. Die
m jeder Beziehung höchst ungünstig gestaltete Inspektion Cochem,welche als 17. Inspektion nach¬
träglich eingeschoben worden war, ist eingezogenworden.

Demungeachtet sind nur 25 Strahenzüge durchschnittenworden, ein um so güustigeres
Resultat, als gleichzeitig19 bisher getrennte Straßenzüge wieder zusammengelegtwerden können.
Die Neueintheilung würde demnach eine Theilung von nur 25 Aktenstücken erforderlichmachen.
Von den 1? vorhandenen Infpektionssitzengeht Cochem ein, Elberfcld wird eventuell nach Lennep
verlegt, — was auch ohnehin in Folge Uebergabe der Straßen an die Städte Elberfcld und
Varmen nothwendig gewesenwäre — 15 Sitze bleiben bestehen, 5 neue Sitze werden geschaffen,
nämlich zu:

Merzig,
Euskirchen,
Gummersbach,
Crefeld und
Eleve.

Was endlich die in §. 5 des Regulativs vom 17. Januar 1876 vorgeschriebene „möglichste
Berücksichtigungder Kreiseintheilung" anbelangt, so findet durch die Neueintheilung eine weit¬
gehendere Zerstückelungder Kreise als bei der früheren Eintheilung nicht statt.

Auch nach Vermehrung der Bau-Insvektionsbczirke wird die Nheinprouinz gegenüber
anderen Provinzen und Ländern, an die Leistungsfahigtcit der Vauinfuektoren fehr große An¬
forderungen stellen, denn die Wcgelänge einer Inspektion von 318 Km wird nur erreicht von der
Provinz Posen mit 364 Km und Westfalen mit 329 Km, wobei jedoch nicht übersehen werden
^rf, daß dort der Verkehr und demeutfprechenddie Intensität der Geschäfte geringer ist, und
"«» Banern mit 329 Km, wo dein Nauinspektor noch ein höher qualifizirter Vaubeamte zur
Seite steht.

Wenn der Provinzial-Verwaltungsrath daher die Anzahl von 21 Bauinspektoren für
nnbedingt erforderlich hält, fo ist er andererseits der Ueberzeugung, daß durch die nach dem
^°dürfniß vorgenommeneEntlastung die zu Tage getretenen Uebelstände beseitigt und durch die
"eueiutheilung für längere Zeit bleibendeZustände geschaffen werden.

Was nun die Einführung der Neueintheiluug anbelangt, so gestaltet sich diese dadurch
wesentlich leichter, daß die Provinz zur Zeit schon eine geordnete Straßenverwaltung besitzt und
^lbst die nothwendige» Vorbereitungen in sorgfältigster Weise treffen kaun.

20
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Um die Durchführung zu erleichtern, sind bei der Neueintheilung:
1. die vorhandenen Inspektionsgrenzen,
2. die Einheit der einzelnenStrahenzüge

soweit berücksichtigtworden, als dieses die früher aufgeführten, der Neueintheilung zu Grunde
gelegten wichtigeren Gesichtspunkteuur immer zu ließen.

Weil durch die mit der Neueintheilung verbundene wesentliche Entlastung die Vau-
inspektoren erst in den Stand gesetzt werden, eine intensive Strahcnaufsicht zu üben und alle
Geschäfte in sachgemäßer Weise zu erledigen, wie dieses eine gleichzeitiggute uud sparsame
Strahenwirthschaft erheischt, so werden die durch die Vermehrung der Nauinsuektionen bedingten
Mehrausgaben von rot. 38 000 M. für die örtliche Oberaufsicht(Kap. I des Etats) reichlich durch
die an der materiellen Straßenunterhaltung (Kap. III des Etats) in Folge der besseren Anflicht
zu erzielendenErsparnisse aufgewogen werden. Der Proviuzial-Verwaltuugsrath kann daher auch
vom ökonomischen Standpunkte aus nur die Annahme dieses Theiles des vorgelegte,: Neorgani-
sationsprojektesdringend empfehlen.

Auch uach der Vermehrung der Bauinspektoren nimmt in der Nheinprovinz die örtliche
obere Verwaltung der Straßen nur 4,7"/« von den für die provinzialständischeStraßenverwaltung
bewilligten Mitteln in Anspruch, während diese in Posen 5,»°/», in Westfalen 5,»°/«, in Sachsen
6,i°/«, in Schlesien 6,4°/«, in Nassau 7,8°/» von den verausgabten Summen erfordert.

Sollte die vorgeschlageneNeueintheilung die Zustimmung des hohen Landtages finden, fo
dürfte es sich empfehlen, dein Provinzial-Verwaltungsrath die Ermächtigung zu ertheilen, kleine
Verschiebungenan den Inspektionsgrenzen vornehmenzu dürfen; denn wenn auch die Neueintheiluug
sich den bestehenden Verhältnissen thunlichst anschließt, so können doch durch Uebernahme neuer
Straßen, durch Anlage von Bahnen u. s. w. solche Veränderungen hervorgerufen werden, welche
kleinereAusgleichungen an den Wege-Vaubezirksgrenzenuothwendig oder wünschenswert!)machen.

III.

Während die Gewinnung des erforderlichen Materials zur Anbahnung einer sachentsvrechenden
Reform in der Organisation der lokalen Straßen-Verwaltung einen erheblichenZeitaufwand in
Anspruch nahm, weil zu derselben weitgehendeörtliche Erhebungen und die Sichtung und Klärung
der sich widerstreitendenAuffassungen, sowie die Bildung eines zutreffenden praktischenUrtheils
über die Zweckmäßigkeitder verschiedenen,in Frage kommendenSysteme mit Rücksichtauf die
besonderen Verhältnisse der Nheinprovinz erforderlichwaren, konnte wegen der größeren Übersicht¬
lichkeit und Einfachheit der Verhältnisse die ebeufalls als nothwendig hervorgetreteneReform der
Organiflltion der Straßen-Vauabtheilung an der Centralstelle schon zum größten Theil
zur Ausführuug gelangen und soll dieselbe hier deswegennur in kurzen Zügen charakterisirtwerden.

Behufs Vertheilung der technischen Geschäfte der mit der Straßenverwaltnng betrauten
Abtheilung V unter die im Jahre 1876 angestellten zwei technischen Oberbeamten — Landes-
Bauräthe — trennte man die Nheinprovinz in zwei Theile, in einen südlichen mit 9 und einen
nördlichenmit 8 Inspektionen. Als die Hochbau-Angelegenheitenim Jahre 187? ihres Umfanges
und ihrer Wichtigkeitwegen einem besonderen Landes-Vaurath für den Hochbau übertragen wurden,
behielt man nicht nur für die Straßeuabtheilung zwei Landes-Nauräthe und die örtliche Vertheilung
der technifchen Geschäftebei, sondern zerlegte dementsprechend auch die Straßenabtheilung durch den
Nachtragvom 26. Februar 1878 zum Reglement über die Nildung der Abtheilungen in zwei Unter¬
abtheilungen Vu und Vii und überwies jeder derselben einen besonderenAbtheilungs-Dirigenten.
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Da jedoch diese Theilung auf die Einheitlichkeitund Behandlung der Geschäfte störend
einwirkte, so beschloß der Provinzial-Verwaltungsrath am 24. September 1883 dieselbe aufzuheben
und die Strahen-Verwaltung wieder einem Landesrath als Dirigenten zu unterstellen, wahrend man
bezüglich der den zwei Landes-Vauräthen obliegenden Erledigung der technischenGeschäftedie örtliche
Theilung vorläufig beibehielt.

Da jedoch der Abtheilungs-DirigentMeinungsverschiedenheitenüber rein technische Materien
nicht zum Austrag bringen kann, so konnte auch durch die Wiedervereinigung der Abtheilung V»,
und Vd unter einem Dirigenten der Dualismus nicht beseitigt werden, der sich trotz des besten
Willens der betreffendentechnischen Beamten bezüglich der Auffassung einzelner technischer Fragen
und der bei Erledigung technischerGeschäfte in Anwendung kommenden Grundsätze heraus¬
gebildet hatte.

Dieser Dualismus mußte aber nothwendig auf die Erledigung der Geschäfte lähmend
einwirken, eine Verwaltung der Geschäfteuach einheitlichenGrundsätzenerschweren und eine gesunde
Weiterentwickelnngdes Straßenwcsens hemmen.

Die Beseitigung dieses Dualismus wurde um so dringender geboten, je mehr sich die
Nothwendigkeitherausstellte mit den alten, sich überlebt habenden Einrichtungen zu brechen und
eine rationelle auf den neuesten Errungenschaftender Wissenschaft sich aufbauendeStraßenwirthschaft
anzubahnen.

Aus diefem Grunde wurde im laufenden Jahre die obere Leitung der gcfammtentechnischen
Straßen-Verwaltuug in die Hände eines einzigen technische» Oberbeamten gelegt, während dem
Weiten technischenObcrbeamtcndie Erledigung der den Gemeinde-Wegebauund die Vaumvflanzungen
betreffenden Angelegenheitenübertragen wurde. Außerdemsind an Stelle der früher den Bauräthen
M Hülfeleistung beigegebenenvier jüngeren Regierungs-Baumeister zwei ältere mit der Strahen-
Nauverwaltung vertraute Lcmdes-Bauinfpcktorengetreten, die mit ihrer Sachkenntnißund Erfahrung
W Stande sind, den Baurath in der Erledigung der Geschäfte in wirksamer uud sachgemäßer
Weise zu unterstützen. Auch sollen diese Landes-Bauinspektorenden Vauwth bezüglich der Bereifung
der Straßen und bei sonstigen örtlichen Erhebungen vertreten.

IV.

Erst durch und im Anschluß an diese bisher dargestellteReform der äußeren Orga¬
nisation der Straßen-Vauverwaltung (Aufseher, Bauinspektoren, Centralstelle) kann die
innere Reform ins Leben gerufen nnd durch diefelbe das Endziel erreicht werden, welches
darin besteht, die Straße,, mit den geringsten Mitteln in einem ihrem Charakter als öffentliche
Vertehrsanstalt entsprechendenguten Zustande zu erhalten.

Als die Provinz im Jahre 187? die Straßen-Verwaltung von den emzelnen Negierungen
übernahm, mußte sie in Bezug auf Vercmfchlagnng,Vergebung, Kontrolle und Abrechnung der
Arbeiten überhaupt im gefammten Geschäftsbetriebedem von den KöniglichenRegierungen über¬
nommenen Schema folgen, da es für die noch nicht konfolidirte Verwaltung gewagt gewesen wäre,
"n't prinzipiellen Aenderungen vorzugehen.

Nachdemdie Verwaltung inzwischen eine vollständigeKenntmß sämmtlicher maßgebenden
Verhältnisse gewonnen hat muh die Zeit als gekommen erachtet werden, den gesammtenGeschäfts¬
betrieb in Einklang mit den, heutigen Standpunkte der Straßentechnik zu bringen.

Was zunächstdas Rechnungswesenanbelangt, so wird es durch eine seit längerer Zeit
«"gesttebte zweckentsprechendereGestaltung der Nechnungsbeläge möglich werde», deren stch M

20"
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auf 45 000 belaufende Anzahl wefentlichzu vermindern. Hierdurch, wie durch Vereinfachung des
Buchungs- und Kontrollwesenswird eine größere Einfachheit und eine klarere Uebersicht über den
jederzeitigenStand der Finanzen und der Arbeiten gewonnen werden. Die diefe Reform einleitenden
Schritte sind bereits gethan. —

Gleichzeitig aber soll das Rechnungswesen so umgestaltet werden, daß die einzelnen
Rechnungen nicht nur die verausgabten Summen, sondern auch die mit dieser Summe bewirkten
Leistungen in klarer Weise erkennen lassen und somit nicht nur ein Iustifikatorium für eine Kassen¬
ausgabe, sondern einen Beweis für die vernünftige, zweckentsprechendeund sachgemäße Verwendung
des Geldes liefern. Der letztere wesentliche Zweck der Rechnungen war nicht nur bei der früheren
Königlichen Straßen-Vauverwaltung, fondern auch bisher bei der uach deren Vorbilde eingerichteten
provinzialständischenStraßen-Vauabtheilung in den Hintergrund getreten.

Zur technischen Prüfung der Nechnungsbelägeist bereits ein technisches Reuisionsbüreau
in der Ausbildung begriffen. Hinsichtlich der Art der Straßen-Unterhaltung wird die Eentralstelle
dem Beispiele anderer Verwaltungen folgend, wie fchon ausgeführt, das System der Tagelohn¬
arbeiten auf ein möglichstgeringes Maß beschränkeil und an dessen Stelle in ausgiebigererWeise,
als dies bisher geschehen, das billigere und besser zu kontrollirendeAkkords«stein einführen.

Da das Material von der für die Straßen-Unterhaltung erforderlichenSumme den
größten Theil in Anfprnch nimmt, fo muß auf die Güte der Materiallieferungen das grüßte Gewicht
gelegt werden. Um die Güte der verfchiedencnzur Straßen-Unterhaltung verwandten Gesteins¬
arten festzustellen, werden dieselben eingehenden und sorgfältigeilUnterfuchungenunterzogen, während
bezüglich der Bearbeitung diefer Gesteine zu Neschotterungsmaterial verschärfte Bestimmungen
erlassen worden sind.

Zur dauernden Sicherung geeigneter Materialbezüge, sowie um die Unternehmer zur
Lieferung guter und billigerMaterialien anzuhalten, ist die Erwerbung von Brüchen mit besonders
guten Steinsorten ins Auge gefaßt worden. Damit für jede Straße das relativ billigste Material
verwendet wird, soll für das Steinmaterial eines jeden Steinbruchs der ökonomische Werth, der
sich aus dem Preis im Bruch uud der Danerhaftigkeit des Materials ergibt, (weswegen ein
billigeres Material doch für die Straßen-Unterhaltung relativ das theuerste sein kann) ermittelt und
darnach bestimmt werden, bis auf welche Weite dieses Material sich unter Hinzuziehung der
Transportkosten in ökonomischvortheilhafter Weise verwenden läßt. Wegen der kurze» Dauer
der weichen Steine und deren geringen: ökonomischen Werth werden diese mit Vortheil deshalb
durch härtere Materialien zu ersetzen sein.

Neben der Güte des Materiales kommt vor Allem die zweckmäßigeVerwendung desselben
bei dem Einbauen neuer Decken sowie der laufendenStraßen-Unterhaltung in Betracht. Um diefe
möglichst zu sichern, ist bei der Centralstelle eine Anweisung über die Unterhaltung der Kuuststrahen
ausgearbeitet und nach schriftlicheruud mündlicher Begutachtung der unter dem Vorsitze des
Landes-Dircktors zu einer Konferenz versammeltenWege-Vauinspektorender unter dem 10. Juni er.
erlassenen neuen Dienstanweisung für die Provinzialftraßen-Aufseher in der Rheinprovinz
beigefügt worden, so daß diese Anweisung sich in den Händen der sämmtlichen Aufseher befindet.

Es wird ferner beabsichtigt,um die der Nheinvrovinz in großer Menge zur Verfügung
stehenden härteren Materialien möglichst fest zu tomprimiren und dadurch die Abnutzung der
Decken zu vermindern, in den verkehrsreichenGegenden statt der leichtenPferdewalzen Dampf¬
walzen in Benutzung zu nehmen, wie diefes im Regierungsbezirk Wiesbaden, in Frankreich und
anderen Ländern bereits geschehe» ist.
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Um ferner eine wirkfame, maßgebende Kontrolle über die sachgemäße sparsameVerwendung
des Straßenmatcrials herbeizuführen, wird die Ermittelung der der Strahentechnik bisher noch
unbekannten Beziehungen des Verkehrs aus deu Straßen zu der erforderlichen Menge Unter¬
haltungsmaterial angestrebt, zur Feststellung des Verkehrs finden zur Zeit monatlicheZählungen
statt, so daß in Jahresfrist ein annäherndes Resultat über die Intensität des Verkehrs auf den
einzelnen Strnßenstrecken erzielt sein wird.

Da der Verkehr auf den langen Strahenzügen stark wechselt, so werden die Straßen in
Abschnittemit gleichein Verkehr zerlegt, welche Abschnitte wieder, je nach der Größe des Verkehrs,
verschiedenen Verkehrsklassenzugetheilt werden.

Es wird die Aufgabe der Verwaltung sein, den Bedarf an Unterhaltungsmaterial für
diese einzelnen Verkehrsklassenzu ermitteln, derart, daß dadurch, abgesehen von den durch auher-
gewöhuliche Natur-EreignissebedingtenunberechenbarenAufwendungen,das jährlich zur Verwendung
kommende Steinbahu-Material, sowohl für die Provinz im Ganzen, als auch für jede einzelne
Straße mit annähernder Genauigkeit eiu für allemal wird bestimmt werden können.

Diese Methode giebt nicht allein einen sehr genauen Maßstab ab für die Prüfung der
Seitens der Wege-VauinspektoreuaufzustellendenVoranschläge für die Unterhaltung der Straßen,
sundern gibt mich Veranlassung, bei vorkommendenAbweichuugen dem Grund der letzteren nach¬
zuforschen nnd dadurch das Augenmerk auf Schäden hinzulenken,die fönst, selbst bei einer noch so
wachsamen,^ontrole, der Beobachtung sich entziehenwürden.

Selbstverständlich giebt die vorstehende Klassifizirung den besten Maßstab ab für die
Bedeutung der einzelnen Straßen und wird Veranlassungwerden, den Straßen mit großem Verkehr
"nc weit intensivere Aufmerksamkeitzu widmen, als den Straßen mit einem Minimalverkehr.

Entsprechend einer Eintheilung der Straßen nach Verkehrsklassensoll auch eine Ein¬
theilung derselben nach dem Maße der für die Unterhaltung der Fahrbahn aufzuwendendenKosten
gemachtwerden.

Es leuchtet nun ein, daß die letztere Eiutheilung mit der ersteren nicht zusammenfallen
tan». Wenn auch dem höheren Verkehr auf den Straßen ein erhöhter Verbrauch an Unterhaltungs-
Material entspricht, so sind doch der Preis dieses Materials und die auf das Einbauen desselben
zu verwendendenKosten in den einzelnen Orten der Provinz so gewaltig verschieden,daß es manche
Straße mit geringein Verkehr giebt, deren Fahrbahnunterhaltuug mehr kostet, als die Unterhaltung
bei einer Straße mit weit größeren, Verkehr. Eine Klassifizirung der Straßen nach den Unter¬
haltungskosten,also eine Eintheilung derselben in Geldklassen,hat nun den eminentenWerth, daß
dieselbe stets zu einem Vergleich mit der Klassifizirung nach dem Verkehr auffordert und Ver¬
anlassung werden wird, dahin zu streben, durch Auswahl des geeigneten Materials die Kosten der
Unterhaltung mit der Größe des Verkehrs in Parallele zu bringen, sofern nicht die betreffende
trecke in der „Geldklafse" niedriger steht als in der Vertehrsklasse.

Jedenfalls liegen in einer Behandlung der Straßenbau-Angelegenheitennach vorstehender
Weise Anregungen mannichfacherArt zu höchst lohnenden und interessanten Untersuchungen.

Es wird eine der nächstenAufgaben der Centralstelle fein, an der Hand der Stein-
untcrsuchungennnd der angelegtenVersuchsstrecken für jede Vertehrsklasseund jede Materialiensorte
^n wirklichenBedarf an Unterhaltungsmaterial festzustellenund dadurch die Möglichkeit einer
zutreffendenPrüfung der Seitens der Wege-Nauinfpektoreuveranfchlagten Materialienmenge, und
"" Urtheil hinsichtlich der sachgemäßenökonomischenVerwaltung in den einzelnen Bmiinspettionen
W gewinnen. Die Vorbereitungen zur Anbahnung einer technischen Statistik, ohne welche diese
Prüfung nicht möglich ist, sind bereits getroffen worden.
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V.

Um diese Reformen durchführen zu können, erlaubt sich der Provinzial-Verwaltungsrath
dem hohen Landtag folgenden Antrag zu unterbreiten:

„Der hohe Landtag wolle sich mit den in vorstehender Abhandlung niedergelegten
Grundzügen der Reform der Straßenverwaltung einverstanden erklären und dem¬
entsprechendgenehmigen:
1. daß die Anzahl der lokalen Aufsichtsbeamtenvon 323 bis auf etwa 240 vermindert,

das Gehalt der demnächst anzustellendenStrahenmeister (Aufseher I. Klasse) auf
1100 bis 1700 M. bemessen und die Besoldung, Miethsentschädigung :c. dieser
Beamten aus den für die Chausseeaufseherbewilligten Summen Titel 1, 3, 4, 7
bis 14 Kap. II des betreffendenEtats entnommen werden;

2. daß die Anzahl der Wege-Bauinspektorenum 4 vermehrt und die Mehrausgaben
für örtliche obere Verwaltung der Straßen bis zur Aufstellung des nächsten Etats
aus den für die materielle Strahenunterhaltung in Kap. III des betreffendenEtats
vorgesehenenMitteln bestritten werden;

3. daß zur Verwaltung der Provinzial-Institute mit Ausnahme derer in Trier und
Merzig ein Landes-Vaninspektor für den Hochbau angestellt und bis zur nächsten
Etatsaufstellung aus den Mitteln für bauliche Unterhaltung der Institute nach
Maßgabe der Gehaltssätze für die Wege-Baninspektorenbesoldetwerde;

4. den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, die genaue Begrenzung der nenen
Wege-Vauinspektionenendgültig festzusetzenlind eventuellbei eintretendemBedürfniß
zu verfchieben."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.

Wilhelm Fiiist zu Wied,
Landtags-Marschall.

slr. l».

Bestimmungen
über die Gewerbekammern.

s. 1.
Für jeden Regierungsbezirk wird eine Gewerbetammer errichtet, welche die wirthschaft¬

lichen Gesammtinteressendesselben wahrzunehmen und die Reichs- und Landes-Verwaltung in der
Forderung der Gewerbe zu unterstützen berufen ist.

Durch Anordnung der Minister für Handel und Gewerbe, der öffentlichenArbeiten nnd
für Landwirthschaft, Domänen und Forsten können mehrere Bezirke zu einer Gewerbekammer
vereinigt oder in einen, Bezirke mehrere Gewerbekammernerrichtet oder Theile eines Bezirks der
Gewerbetammer eines benachbartenBezirks zugewiesenwerden.
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8. 2.

Die Gewerbekammern werde«: aus Vertretern der Landwirthschaft, des Handwerks, der
Industrie und des Handels znsammen gesetzt.

Der Sitz und die Zahl der Mitglieder jeder Gewerbekammersowie deren Vertheilung
auf den großen und den kleineil landwirthschaftlichenBetrieb, das Handwerk, den Bergbau und
den Fabrikbetrieb sowie den Handel wird nach Anhörung des Provinzial-Landtages durch die
Minister für Handel und Gewerbe, der öffentlichenArbeiten und für Landwirthschaft, Domänen
und Forsten bestimmt.

8.3.
Die Mitglieder der Gewerbekammerwerden vom Provinzial-Landtag gewählt.
Wählbar ist, wer das dreißigste Lebensjahr zurückgelegthat und in dem Bezirk der

Gewerbekammer mindestens seit einem Jahre das Gewerbe, zu dessen Vertretung er berufen
werden soll, als Unternehmer für eigene Rechnung oder als Vorstand einer gewerblichenGesell¬
schaft betreibt.

8. 4.
Die Mitglieder werden auf 6 Jahre gewählt. Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der¬

selben aus und wird durch neue Wahlen erfetzt. Die erstmalig ausscheidendenwerden für jedes
der vier Gewerbe (§. 2 Abf. 1) durch das Luos bestimmt. Die Ausscheidenden bleiben bis zum
Eintritt ihrer Nachfolger in Funktion und können wiedergewählt werden.

Die Gewerbekammer kann ein Mitglied, welches sich der öffentlichenAchtung unwürdig
gemachthat, nach Anhörung desselben durch Beschluß ausschließen.

Dem Betheiligten steht gegen den Beschluß binnen einer Frist von zwei Wochen die
Beschwerde bei dem Ober-Präsidenten zn, welcher endgültig entscheidet.

§. 6.
Die Ersatzwahlfür Mitglieder, welche durch Tod, freiwilligen Austritt oder Ausfchließung

ausgeschiedensind, findet bei dem nächstenZusammentritt des Provinzial-Landtages statt.

8. ?-
Die Gewerbekammerwählt alle drei Jahre aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und

einen Stellvertreter desselben. Scheidet der eine oder der andere vor Ablauf von drei Jahren
aus, so wird für den Nest dieser Zeit ein neuer Vorsitzenderoder Stellvertreter gewählt.

8- 8-
Die Vertreter, 1. der Landwirthschaft, 2. des Handwerks, 3. der Industrie, 4. des

Handels bilden je eine besondereAbtheilung der Gewerbekammer. Die Abtheilungen haben außer
denjenigen Gegenständen, welche ihnen nach der Geschäftsordnung(8- 16) zufallen, diejenigen
Angelegenheitenzu erledigen, welche ihnen von der zuständigen Staatsbehörde oder von dem
Plenum der Gewerbekammerzugewiesenwerden.

Auf die Wahl der Abtheilungsvorsitzendenund ihrer Stellvertreter durch die Abtheilungen
Nnden die Bestimmungen des 8- ? Anwendung.
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8. 9.
Die Gewerbetammer kann die Oeffentlichteit ihrer Plenarsitzungen beschließen. Aus¬

genommen von der öffentlichen Berathung sind diejenigen Angelegenheiten,welche die zuständige
Staatsbehörde oder die Gewerbekammerals dazu nicht geeignet bezeichnet.

§. 10.
Die Gewerbekammerund deren Abtheilungen fassen ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit.

Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzendenden Ausschlag.
Zur Abfassung eines gültigen Beschlussesist die Ladung aller Mitglieder unter Mit¬

theilung der Verathungsgegenstünde und mindestens die Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder
erforderlich.

8. 11.
Der Negierungs-Prüsident oder dessen Stellvertreter ist berechtigt, an den Sitzungen der

Gewerbekammer und ihrer Abtheilungen Theil zu nehmen und mnß auf sein Verlangen zu jeder
Zeit gehört werden. Die gleichen Befugnisse haben die Vertreter derjenigen Behörden, von
welchender GewerbekammerVorlagen zur Berathung überwiesen wordeil sind bei der Verhandlung
dieser Gegenstände und in denjenigen Angelegenheiten, bei welchen die Gewerbekammer ihre
Zuziehung beantragt.

Der Vorsitzende der Gewerbetammer ist verpflichtet, rechtzeitig vor jeder Sitzung die
Tagesordnung derselbendem Negierungs-Präsidenten und den sonst betheiligtenBehörden zuzustellen.

8- 12.
Ueber jede Sitzung ist ein Protokoll aufzunehmen, welches die Namen der Anwesenden,

die gestellten Anträge, eine Darstellung des Ganges der Verhandlungen und die gefaßten Beschlüsse
enthalten muß. Dasselbe ist von dem Vorsitzenden uud dem Protokollführer zu unterzeichnen.

Von jedem Protokoll ist den Ministern für Handel und Gewerbe, der öffentlichen
Arbeiten und für Landwirthschaft, Domänen und Forsteil Abschrift einzureichen,

§- 13.
Die Gewerbekllmmernhaben auf Erfordern der Reichs- und Staatsbehörden über wirth¬

schaftliche Verhältnisse ihres Bezirks Erhebungen innerhalb des Kreise« der Gewerbetreibenden
anzustellenund Gutachten abzugeben.

ß. 14.
Die Gewerbetammern sind berechtigt, iu wirthschaftlicheuAngelegenheiten Anträge an

die zuständigen Behörden zu richteil.

8. 15.

Die Gewerbekammern sind berechtigt, mit Zustimmung des Negierungs-Präsidenten von
den Gewerberäthen über Gegenstände ihrer amtlichen Wirksamkeit Austuuft zu erfordern.

Jeder Gewerberath hat feine Jahresberichte der für feinen Amtsbezirk zuständige"
Gewerbekammerzuzustellen. Dje letztere reicht die Berichte mit den Bemerkungen, zu welchen ihr
dieselbenAnlaß geben, den, Minister für Handel uud Gewerbe ein.
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Jede Gewerbekammer regelt ihren Geschäftsgang durch eine Geschäftsordnung, welche
der Bestätigung durch die Minister für Handel und Gewerbe, der öffentlichenArbeiten und für
Landwirthschaftunterliegt.

s- 1?.

Jede Gewerbekammererstattet bis Ende April jeden Jahres an die Minister für Handel
und Gewerbe, der öffentlichenArbeiten und für Landwirthfchaft, Domänen und Forsten einen
Bericht über Lage und Entwickelung der wirthfchaftlichenVerhältnisse ihres Bezirks sowie über
ihre Wirksamkeit während des abgelaufenen Jahres. Der Bericht ist von der Gewerbekammer
mit den Bemerkungen zu veröffentlichen, deren Beifügung von den Ministern angeordnet wird.

8- 13-

Der Geldbedarf der Gewerbekammern wird von dem Provinzial-Verbande nach den
Beschlüssen des Provinzial-Landtages aufgebracht.

Der Etat jeder Gewerbekammer wird von dieser für je drei Jahre vorgelegt und vom
Provinzial-Landtage festgestellt.

Ueber die Einnahmen und Ausgaben legt die Gewerbekammernach Ablauf jedes Jahres
dem Provinzial-Landtage Rechnung.

8- 19.
Die Mitglieder der Gewerbekammern erhalten Ersatz für die baaren Auslagen, welche

ihnen durch die Theilnahme an den Sitzungen und durch die Erledigung der ihnen ertheilten
Aufträge erwachsen. Die Sätze für die Vergütung von Reisekostenund Tagegeldern werden
vom Provinzial-Landtage bestimmt.

Erläuterungen
zu der

dem Provinzial-LandtagezugehendenVorlage über die Errichtungvon Gewerbekammern.

Bisher haben nur einzelne Zweige der gewerblichenThätigkeit eine organisirte Vertretung
^er Interessen erhalten. Das in Folge der fortschreitendenEntwickelungder Landwirthschaft in
"M Kreisen der ländlichenGrundbesitzerhervorgetreteneBedürfniß einer Vereinigung ihrer Aerufs-
gmossen zur gemeinsamen Pflege ihrer Interessen hat in der Gründung landwirthschaftlicher
Kreisvereine seinen Ausdruck gefunden. Aus der Rothwendigkeit einer engeren Verbindung der
Kreisvereine unter einander sind die Provinzialvereine hervorgegangen. Als die berufene Ber¬
atung der Gesammtinteressendes Grundbesitzes ihres Bezirks können diese Vereine jedoch schon
"'" deshalb nicht angesehen werden, weil sie auf dein Prinzip der Freiwilligkeit beruhen und
""»gemäß nur diejenigen vertreten können, welche sich ihnen angeschlossen haben.

21
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Während der (Grundbesitzaus eigener Initiative eine Organisation für die Vertretung
seiner Interessen durch ein über das ganze Land verzweigtes Netz von Kreis- und Provinzial-
Vereinen geschaffen, hat sich die Vertretung der Handelsinteressenauf der gleichen breiten Basis
und einheitlichfür und über den ganzen Staat nicht zu entwickeln vermocht. Neben den in den
hervorragendsten Handelsstädten — z. B. Berlin, Königsberg, Danzig, Stettin, Magdeburg,
Mona — bestehenden kaufmännischenKorporationen, welche aus der Initiative des Handelsstandes
hervorgegangen sind, haben sich auf Grund des Gesetzes vom 24. Februar 1870, betreffend die
Errichtung von Handelskammern, für gewisse Orte oder Bezirke Handelskammern gebildet; erstere
sind im Wesentlichen nnr dem allgemeinen staatlichen Aufsichtsrecht unterliegende Privatuereine,
wogegen letztere staatlich organisirt und mit gewissen öffentlichen rechtlichen Funktionen ausgestattet
sind. Die taufmännifchen Korporationen sowohl wie die Handelskammern sind im Allgemeinen
auf die Wahrnehmung und Förderung der in ihnen vertretenen Interessen des Handels und der
Fabrikindustrie beschränkt. Zwar haben die Handelskammernnach dem Gesetz vom 24. Februar 1870
die Bestimmung „die Gesammtinteressender Handel- und Gewerbetreibendenihres Bezirkes wahr¬
zunehmen"; es geht jedoch aus den Vorschriften diefes Gefetzesüber das aktive Wahlrecht, das
lediglich auf die in das Handelsregister eingetragenen Kaufleute beschränkt ist, sowie aus den
parlamentarischen Verhandlungen über den Erlaß desselben unzweifelhaft hervor, daß die Ver¬
tretung der Interessen des Handwerks und der Kleinindustrie den Handelskammern nicht hat
übertragen werden sollen.

Da das Gesetz die Bildung von Handelskammern nicht obligatorischgemacht hat, so ist
die Entwickelung, welche diese Institution in den einzelnen Provinzen genommen hat, wie aus
der anliegenden Nachweisungder bestehenden Handelskammern und ihrer Bezirke hervorgeht, eine
sehr verschiedene gewesen. So ist z. B. in der über 1^2 Millionen Einwohner zählenden Provinz
Posen nur der Handelsstandder beiden Städte Posen und Bromberg, die zusammen etwa 100 00»»
Einwohner haben, vertreten, wogegen der Bezirk der im Jahre 1882 gebildeten Handelskammer
in Oppeln den ganzen RegierungsbezirkOppeln umfaßt.

Können demgemäß die Handelskammern, weil sie sich nicht über das ganze Staatsgebiet
gleichmäßig ausdehnen, als eine ausreichendeVertretung des Handelsstandes nicht angesehen
werden, so haben bisher das Handwerk und der Kleingrundbesitzauf eine allgemeine Vertretung
ihrer Interessen durch orgcmisirte Körperschaften überhaupt verzichten müssen. Zwar ist durch
das Neichsgesetz vom 18. Juli 1881 dem Handwerkdie Möglichkeitgegeben,die Aufgaben, welche
das gewerbliche Leben der Gegenwart an die gemeinsameThätigkeit der Verufsgenossen stellt,
mit Erfolg in Angriff zu nehmen und die zur Förderung der gemeinsamengewerblichen Interessen
nothwendigen Organisationen zu schaffen; jedoch haben bisher die Bestrebungen der Innungen,
soweit es sich um Vertretung der Interessen des Handwerks handelt, nennenswerthe Resultate nur
da auszuweisen, wo sie sich mit einander zu Innungsverbänden vereinigt und dadurch die Kraft
zu einer wirksamen Förderung der Interessen des Handwerks gewonnen haben.

Ebenso fehlt es dein kleinen Grundbesitz an einer umfassenderenOrganifatien für die
Wahrnehmung und Vertretung seiner Interessen, und es hat diefe bisher fast ausschließlichden
lllndwirthschaftlichenKreis- nnd Provinzialvereinen obgelegen.

Bei dieser Sachlage erscheint es nicht auffällig, daß das Bedürfniß nach einer durch¬
greifendenReform der gewerblichenInteressenvertretung iu den betheiligtenKreisen tief empfunden
wird. Nicht blos haben sich die Handwerker in zahlreichen Petitionen an die gesetzgebenden
Körperschaftenund die Staatsregierung mit der Bitte um Errichtung von Handwerkertammern
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gewandt, sondern auch in den Kreisen des Handelsstandes gewinnt die Erkenntniß immer mehr
an Boden, daß die durch das Gesetz vom 24. Februar 1870 geschaffene Organisation eine zweck¬
entsprechendeund die realen Bedürfnisse befriedigendenicht ist. So hat sich z. B. die Handels¬
kammer in Frankfurt a. M. in Folge der Ausschließung der Kleinindustrie und der Handwerke
veranlaßt gesehen zur gemeinsamenErörterung der gewerblichenVerhältnisse, zur Vorbemthung
der Wünsche und Beschwerden in Betreff des Gewerbewesens sowie zur Berichterstattung über
die Lage desselben eine besondereGewerbeabtheilung zu bilden und in dieselbe nicht blos Mit¬
glieder der Handelskammer sondern auch Vertreter der gewerblichenVereinigungen und andere
von der Handelskammer berufene Gewerbetreibendeaufzunehmen. Ingleichen hat die Handels¬
kammer in Oppeln bereits in dein ersten Jahre ihrer Wirksamkeitdas Bedürfniß empfunden, eine
gemischteKommission bestehend aus Delegirten der Handelskammer und aus Delegirten des
Verbandes landwirthschaftlicherVereine in Oberschlesien,zum Zweck der Vorberathung der den
beiden Erwerbsgruppen gemeinsamenAngelegenheitenzu bilden.

Beweist dieses Vorgehen, wie nothwendig eine Reform der gewerblichenInteressen¬
vertretung ist, so zeigt dasselbe gleichzeitig die Zielpunkte dieser Reform. Das Bedürfniß der
genannten Handelskammern, diejenigen Fragen, an denen nicht nur sie felbst, fondern auch das
Kleingewerbeund die Lanbwirthschaft ein direktes Interesse haben, gemeinsam mit den berufenen
Vertretern diefer Erwerbsgruppen zu berathen, ist offenbar der Ueberzeugungentsprungen, daß
alle produktiven Gewerbe Theile eines einheitlichenOrganismus und als solche in ihren Existenz¬
bedingungen von einander abhängig sind; die nothwendige Konsequenzdieses Gedankens weist
aber auf eine alle Zweige der gewerblichenThätigkeit gemeinfam umfassendeOrganisation ihrer
Vertretung hin. Denn wie der Handel zur Vermittelung zwifchen Produktion und Konfumtion
ein nothwendiger Faktor im nationalen Wirthschaftsbctriebe ist und als folcher an der regen
Entwickelungder einzelnenProduktionszweigedas lebhafteste Interesse hat, so bestehen auch zwischen
der Industrie und der Landwirthschaft so vielfache wichtige und wechselseitigeBeziehungen,
daß auf die Dauer durch jede Schädigung des einen Zweiges der gewerblichenThätigkeit die
andern Zweige in Mitleidenschaft gezogen werden müsse!:. Nicht also in ihrer Isolirung und
"hne Rücksicht auf die tonturrirenden nnd lollidirenoen Interessen der anderen Gewerbe oder auf
das allgemeine wirthschaftliche Interesse des Staats, sondern in ihrem organischen Zusammenhange
mit dein gesammten nationalen Wirtschaftsleben sollen die einzelnen Zweige der gewerblichen
Thätigkeit eine Vertretung finden. Am zweckmäßigstenwird dieses durch die Errichtung von
Gewerbekammern für größere Bezirke gefchehen, in denen sämmtliche Zweige der gewerblichen
Thätigkeit eine ihrer wirthschaftlichenBedeutung in diesem Bezirk entsprechende Vertretung finden,
und für die gedeihliche Wirksamkeit dieser Gewerbetammern wird es von besonderer Wichtigkeit
sein, daß die Gestaltung und die Thätigkeit derselben mit der Selbstverwaltung der kommunalen
verbände in möglichst engen Zufammenhang gebracht werden. Die Pflege und Hebung der
wirthfchaftlichenInteressen des Bezirks gehört zu den vornehmlichstenAufgaben der Selbstver-
waltungsorgane und es erscheint demgemäß berechtigt den letzteren einen entscheidenden Einfluß
auf die Zusammensetzungder Gewerbekammern,deren Wirksamkeit ebenfalls die Förderung dieser
Interessen bezweckt, einzuräumen. Es wird dadurch der Vertretung der Provinzialverbände die
Möglichkeit gegeben, diejenigen Personen in die Gewerbetammern zu berufen, welche sie mit
Nücksicht anf die in denselben zu behandelnden Gegenstände für die geeignetsten hält. Die
^efugnitz dieser Verbände zur Mitwirkung bei der Bildung der Gewerbekammern kann ebenso
'"enig zweifelhaft sein, wie ihre Befugnis; zur Aufwendung der dazu nothwendigen Mittel.

öl'
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Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs ist Folgendes zu bemerken:
Zu tz, i. In der Regel soll für jeden Regierungsbezirk eine Gewerbekammer errichtet werden.

In denjenigen Provinzen, in denen im Wesentlichen die Interessen einzelner Regierungsbezirke
gleichartig sind, erscheint jedoch die Vereinigung dieser Regierungsbezirkezu einer Gewerbekammer
angängig und im Interesse der Kostenersparnis;zweckmäßig. Anderseits kann es unter Umständen
geboten erscheinen,für einen Regierungsbezirk, wenn die einzelnen Theile desselben zugleich besondere
Wirthschaftsgebictemit wesentlich verschiedenen Interessen darstellen, mehrere Gewerbekammernzu
bilden, oder, soweit die Grenzensolcher Wirthschaftsgebietesich mit den Grenzen der Regierungsbezirke
nicht decken, Theile eines Bezirks der Gewerbekammer eines angrenzenden Bezirks zuzuweisen.

Auf die von der Vertretung der Provinzial-Verbände hinsichtlichder Abgrenzung der
Gewerbckammerbezirkegeäußerten Wünsche wird nach Möglichkeit Rücksichtgenommen werden.

,zu ß. 2. Die Gewerbekammernsollen aus Vertretern aller Zweige der gewerblichenThätigkeit —
Landwirthschaft, Handwerk, Industrie und Handel — bestehen; nur so ist eine Gewähr dafür
geboten, daß in den alle oder mehrere Zweige berührenden Fragen alle Interessen in gehöriger
Weise dnrch ihre berufenenVertreter zu Wort kommen. Bei dein wesentlich konsultativenCharakter
der Gewerbetammern nnd da es sich vorzugsweise um ciue sachgemäße Vorbereitung und
unparteiischePrüfung der die wirthschaftlichenInteressen des Bezirks berührenden Maßregeln der
Gesetzgebung nnd der Verwaltung handelt, ist eine Majorisirung der Vertreter einzelner Zweige
durch die Vertreter anderer ausgeschlossen.

Was die Anzahl der Mitglieder der Gewerbetammern anlangt, so wird dieselbevon dein
Umfang des Bezirks und der Intensität seines wirthschaftlichenLebens abhängig zu machen und
demgemäß so zu bemessen sein, daß alle Hauptzweige der Gewerbsthätigkeit in derselbenvertreten
sind. Die Vertheilung der Mitglieder ans die einzelnen Zweige der gewerblichen Thätigkeit
richtet sich nach der wirthschaftlichenBedeutung derselben für den Bezirk. Durch die Vorschrift,
daß über diefe Frageil der Prouinzial-Landtag gehört werden soll, ist demselben eine sachgemäße
Mitwirkung bei der Gestaltung der Gewerbekammernseines Bezirks gesichert.

Zu ß. lj. Die Wahl der Mitglieder der Gewcrbekammer soll dem Provinziul-Landtage überlassen
werden; derselbe ist jedoch befugt, sich hierbei der Mitwirkung der landwirthschaftlichenund
industriellen Vereine, der Handelskammern, sowie der Innuugsverbände zu bedienen.

Durch die Beschränkung des passiven Wahlrechts auf diejenigen, welche das Gewerbe,
zu dessen Vertretung sie berufen werden sollen, mindestens ein Jahr als Unternehmer für eigene
Rechnung oder als Vorstand einer gewerblichen Gesellschaftbetrieben haben, soll Fürsorge getroffen
werden, daß nur solche Personen Mitglieder der Gewerbekammerwerden, welche im praktischen Leben
stehen und mit den realen Bedürfnissen des durch sie vertretenen Gewerbes völlig vertraut sind.

^u 5- 4. Um eine gewisse Kontinuität in den Verhandlungen der Gewerbekammer zu sichern,
erscheint es zweckmäßig,nach Ablauf einer bestimmten Frist nur einen Theil der Mitglieder
ausscheiden und durch Neuwahlen ersetzen zu lassen.

Durch die Gestattuug der Wiederwahl ausscheidenderMitglieder ist die wünschenswerthe
Möglichkeit gegeben,bewährte Kräfte der Gewerbekammerdauernd zu erhalten.

^" 5. 5. Die Berechtigung der Gewerbekammer,ein Mitglied, welches sich der öffentlichen Achtung
unwürdig gemacht hat, nach Anhörung desselben durch Beschlußauszuschließen,erscheint im Interesse
ihrer Stellung und Wirksamkeitnothwendig.

^' 5' 7- Bezüglich der Regelung ihrer internen Angelegenheiten soll den Gewerbekammern die
möglichste Freiheit gelassen und ihnen demgemäß auch die Wahl ihres Vorsitzendenüberlasse"
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werden. Für die Bestimmung der Wahlperiode war der Umstand maßgebend, daß alle drei Jahre
eine theilweise Neuwahl der Mitglieder stattfindet.

Die Bildung besonderer Abtheilungen für die einzelnen Gewerbe empfiehlt sich nicht blos Zu 5. «.
zu dem Zweck, um eine sachverständigeNorberathung solcher Fragen, welche nur einzelne Gewerbe
interessiren, zu erleichtern,sonderu auch namentlich, um einer jede» Gruppe Gelegenheit zu geben,
die Vorlagen uom Standpunkte ihrer speziellen Interessen aus einer Prüfung und Beurtheilung
zu unterziehen, und sie dadurch vor einer jeden unberechtigtenMajorisirnng durch die Vertreter
anderer Grnppen wirksam zu schützen.

Die Vertretung der betheiligten Staatsbehörden in den Sitzungen der Gewerbekammer Zu ß. ,1.
und ihrer Abtheilungen ist im Interesse einer sachgemäßen uud förderlichen Erledigung der
Berathnngsgegenständegeboten.

Bei dem wesentlichkonsultativen Charakter der Gewerbckammerngenügt die Registrirung Zu t-- >'-'-
der Majoritätsbeschlüssenicht; es ist vielmehr die Aufnahme eines Protokolls geboten, aus welchem
namentlich die gestelltenAnträge foiuie der wesentliche Inhalt der Verhandlungen hervorgehen
müssen. Durch ein solches Protokoll erlangt insbesondere auch die Minorität die Sicherheit, daß
ihre Ansichtenzur Kenntniß der vorgesetzten Behörden gelangen.

Da die Gewcrbekammer die wirthschaftlichenInteressen ihres Bezirks vertreten soll, fo Zu ^. n! und l!.
muß ihr einerseits das Recht, diese Interessen berührende Anträge an die zuständigen Behörden
zu richten, eingeräumt, anderseits aber auch die Pflicht auferlegt werden, die von ihr erforderten
Gutachteu zu erstatte» uud die dazu nothwendigen Erhebungen anzustellen.

Eine Mitwirkung der Gewerbetmnmern bei den Funktionen, welche den Gewerbemthcn Zu 5. 15.
übertragen sind, empfiehlt sich, um eine Garantie dafür zn schaffen, daß die Anforderungen, welche
von diesen Behörden an die Ordnung des Fabritbetricbes gestellt werdeil, nicht das Maß dessen über¬
schreiten,was demselben ohne Schädigungberechtigter wirthschaftlicher Interessen auferlegt werden darf.

Die Regelung ihres Geschäftsganges soll der Gcwerbetammer selbst überlasseu bleiben; Zu Z. 1,;.
der Vorbehalt der Genehmigung der Gcschäfts-Ordnuug durch die Ressortminister erscheint jedoch
zur Wahrnng der Interessen der Minorität und zur Sicherung einer möglichst einheitlichenWirk¬
samkeit der Gewerbekammernnothwendig.

Um ein klares, zuverlässiges nnd vollständiges Bild über Lage und Entwickelungder Zu 8- 17.
wirthschaftlichrnVerhältnisse der einzelnenGewcrbckmnmer-Vezirkezu erhalten, soll jede Gewerbe-
tnmmcr alljährlich einen Gesammt-Bericht erstatten, der zugleich über ihre WirksamkeitAuskunft
!Ubt. Die Bestimmung, daß dieser Bericht mit den Bemerkungenveröffentlichtwerden soll, deren
Beifügung von den Ressortministernangeordnet wird, bezweckt, zu verhiuderu, daß irrthüinliche
thatsächliche Angaben unberichtigt in die Öffentlichkeit gelangen.

Die Kosten der Gewcrbekammern, welche wie erwähnt, von den Provinzial-Verbänden Zu tz. w.
getragen werden sollen, bestehen im Wesentlichenaus deu Ausgaben für Diäten und Reisekosten der
Mitglieder, ^okalmiethe, Büreaubedürsnisse,Drucksachen und dem Gehalte eines ständigen Sekretärs.

Außerordentlicheim Etat vorgeseheneAusgaben (z. B. für Enqueten zur Untersuchuug
bestimmterfür die wirthschaftlichen Interessen des Bezirksoder einzelner Produktionszweigedesselben
besonderswichtiger Fragen) bedürfen der vorherigen Genehmigung durch den Provinzial-Landtag.

Ebenso wie den Mitgliedern des Provinzial-Landtages wird auch den Mitgliedern der Z« 8- i!>.
GewerbekammernErsatz ihrer baare» Auslage,, „ach den von dem Provinzial-Landtag zu bestim¬
mende», Sätzen zu gewähre» sein.
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Die Preußischen Handelskammern und laufmiinnischenKorporationen.

Sitz. Ressort der Regierung
(Landdrostei).

Vraunsberg ....
Kaufmännische Korpo¬

ration: Königsberg .
(Der Vorstand führt die
Bezeichnung: „Vorsteher¬

amt der Kaufmann¬
schaft".)

Kaufmännische Korpo¬
ration: Mcmel . .

(Der Vorstand führt die
Bezeichnung: „Das Vor¬
steheramt dcrKaufmann-

schaft.")
Kaufmännische Korpo¬

ration: Danzig . .
(Der Vorstand führt die
Bezeichnung: „Vorsteher¬

amt der Kaufmann¬
schaft".)

Kaufmännische Korpo¬
ration: Elbing . .

(Der Vorstand führt die
Bezeichnung: „Aeltcste
der Kaufmannschaft".)
Thorn ......
Insterburg ....
Kaufmännische Korpo¬

ration: Tilsit. . .
(Der Vorstand führt die
Bezeichnung: „Vorsteher¬

amt der Kaufmann¬
schaft".)

Kottbus .
Frankfurt a. d. O.

1. Provinz Preußen.
Stadt Braunsberg .....

Stadt Königsberg

Königsberg.

Stadtbezirk Memcl mit '/«meiligem Umkreise
der Stadt, Nommelsvitte und Schmelz. .

Stadt Danzig Danzig.

Stadt Elbing.....

Kreis Thorn.....
Stadt und Kreis Insterburg

Stadt Tilsit.....

2. Provinz Vrandenburg.
Kreis Kottbus ...........
Stadt Frankfurt a. d. O. nebst dazu gehörigen

Kämmereidö'rfern .........

Marienwerder.
Gumbinnen.

Frankfurt a. d. O.
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Sorau

Kaufmännische Korpo¬
ration: Berlin . .

(Der Vorstand führt die
Bezeichnung: „Netteste
der Kaufmannschaftvon

Berlin".)

Kaufmännische Korpo¬
ration: Stettin . .

(Der Vorstand führt die
Bezeichnung:„Die Vor¬
steher der Kaufmann¬

schaft".)
Swinemünde ....

Stralsund .....

Posen ......
Bromberg .....

Görlitz ......

(außer Funktion.)
Hnschberg .....
Landeshut .....
Lauban .....

Liegnitz .....
Breslau .....
^chweidnitz ....

Sagan .....
Oppeln.

Nessort der Negierung
(Lnnddrostei).

Oestlich von Neisse-Fluß belegener Theil des
Kreises Sorau, exkl. der zur Gerichts-Dcpu-
tation Forst gehörigen Ortschaften . . .

Stadtbezirk von Bertin und Charlottenburg .

3. Provinz Pommern.

Stadtbezirk von Stettin.......

Stadt Swinmünde und fiskalischer Hafengrund
im Kreise Uscoom-Wollin ......

Stadt Stralsund..........

4. Provinz Posen.
Stadt Posen ...........
Stadt Nromberg..........

5. Provinz Schlesien.
Stadt und Kreis Görlitz, außer Stadt Neichen-

bach .............
Kreis Grünberg ..........
Kreise: Hirschbergund Schönau .....
Kreis Landeshut ..........
Kreis Laubau und vom Kreise Löwenberg der

südwestlich vom Eisenbahndamm der Schle-
sischen Gebirgsbahn belegen«Theil . . .

Kreis Liegnitz ...........
Stadt Breslau..........
Kreise: Neichenbach, Schweidnitz/Waldenburg,

und vom Kreise Striegau die Ortschaft Laasan
Kreise: Sagan und Sprottau......
RegierungsbezirkOppeln .......

Frankfurt a. d. O.

Potsdam.

Stettin.

Stralsund.

Posen.
Vromberg.

Liegnitz.

Breslau.

Liegnitz.
Oppeln.
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Halle

Erfurt

Mühlhausen
Nordhauscn

Hlllberstadt

Kaufmännische Korpo¬
ration Magdeburg .

(Der Vorstand führt die
Bezeichnung: „die Net¬
testen der Kaufmann¬

schaft".)

Kaufmännifche Korpo¬
ration: Mona . .

(Die Korporation führt
die Bezeichnung:„Kom¬

merz-Kollegium".)
Flensburg .....

Kiel ......

Goslar ......

Güttingen .....

6. Provinz Sachsen.
Gemeindebezirk der Stadt Halle. Kreife: Bitter¬

feld und Delitzfch (incl. Stadt Delitzsch),
Saalkreis. Mansfelder Seekrcis, Mans-
felder Gebirgskreis (excl. Gerichts'Konnnis-
sionsbezirk Ermslebcn). Kreife: Querfurt,
Merseburg, Naumburg, Weißenfels, Zeitz .

Stadtbezirk Erfurt, Kreis Schlcusingcn, Stadt
Söminerda ...........

Kreife: Mühlhausen, Heiligenstadt, Worbis .
Städte: Nordhansen,Venneckenstein,Bleicherode,

Ellrich. Kreis Sangerhausen (incl. Grafschaft
Stolberg-Stolberg und Stolberg - Noßla),
Amtsbezirk Hohnstein .......

Kreise: Hlllberstadt, Aschersleben,Oschersleben
und Wernigerode,Gerichts-Kommissionsbezirk
Ermsleben ...........

Magdeburg, Neustadt, Vuckau nebst einmeiligeil
Umkreisedieser Städte .......

7. Provinz Schleswig-Holstein.

Stadt Altona........

Städtischer Polizeibezirk von Flensburg, incl.
Duburg und Iürgensbye......

Stadt Kiel incl. Dorfgarten, Ellerbeck und
Neumühlen ...........

8. Provinz Hannover.
Aemter: Liebenburg, Woltingerode(incl. Stadt

Goslar), Zellerfeld und Elbingerode. . .
Kreife: Osterode, Göttingen und Einbect . .

Nessort der Negierung
(Landdrostei).

Merseburg.

Erfurt.

Magdeburg.

Schleswig.

Hildesheim.
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Hildesheim

Lüneburg .

Osnabrück.

Emdenu. Leer, letztere
Stadt für die Zeit
vom 1. Januar 1883
bis31.Dezember1885

(Die Handelskammer
führt die Bezeichnung
„Handelskammer für
Ostfrieslandund Papen-

burg".)
Hannover .....

Nerden

(außer Funktion)
Harburg ....

Bielefeld

Wnden

Münster

Kreise: Hildesheim und Marienburg und Amt
Vockenem ...........

Kreise: Lüneburg, Uelzen und Dannenberg;
Aemter: Ifenhagen, Soltau, Bergen, Winsen,
nebst Stadt Winsen ........

LanddrosteibezirkOsnabrück (excl. Stadt Papen-
burg) und Kreis Tecklenburg,Amt Diepholz

LanddrosteibezirkAurich, Stadt Pavenburg und
Iadegebiet ...........

^and- und Stadtkreis Hannover, Kreise:
Wennigsen, Hameln, Celle, Gifhorn (exkl.
Amt Ifenhagen) und Rinteln.....

Kreife: Verden, Diepholz (exkl. Amt Diepholz),
Hoyll und Nienburg, Aemter: Rotenburg,
Fallingbostel und Ahlden ......

Kreise: Lehe und Osterholz ......
Kreis Harburg (exkl. Anrt und Stadt Winsen),

Stader Marsch-, 'Stader Geestkreis, Kreis
Neuhaus a. d. O., Kreis Otterndorf und
Amt Zeuen ...........

U. Provinz Westfalen.
Kreise: Bielefeld,Halle, Wiedenbrück,Herford,

exkl. AmtsbezirkGohfeld-Menninghüffenund
Bünde-Rödinghllufen und Stadt Vlotho .

Kreife: Minden, Lübbecke und vom Kreife
Herford Amtsbezirk Gohfeld-Menninghüffen
und Nünde-Nüdinghausenund Stadt Vlotho

RegierungsbezirkMünster, exkl. Kreis Tecklen¬
burg und exkl. Gemeinden Stadt Bocholt,
Stadt Anholt, Wigbold, Werth, Aemter:
Dingden, Liedern und Rhede im Kreise Borten

Ressort der Regierung
(Lllnddrostei).

Hildesheim.

Lüneburg.

Osnabrück.

Aurich.

Hannover.

Stade.

Minden.

Münster.
22
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Sitz. Nessort der Negierung
(Landdiostei).

Ärnsberg .
Bochum .
Dortmund,
Zagen . .
Iserlohn ,
Lüdenscheid

Siegen, .
Altena. .

Kassel . . .
Hllnau . . .
Dillenburg .
Frankfurt a. M.

Limburg

Wiesbaden

Aachen.
Eupen .
Stolberg

Kreise: Ärnsberg, Meschede, Brilon. . . .
Kreis Nochum ..........
Kreis Dortmund..........
Kreis Hagen ...........
Kreis Iserlohn..........
Stadt und Amt Lüdenscheid,Aemter: Halver,

Herscheid,Meinershagen und Kierspe . .
Kreis Siegen ...........
Stadt und Amt Altena, Stadt und Amt

Plettenberg, Amt Neuenrade, Kreis Olpe .

1U. Provinz Hessen-Nassau.

Stadt- und Landkreis Kassel ......
Kreis Hanau (exkl. Stadt Nockenheim), . .
Dill- und Oberwesterwald-Kreis .....
Städte Frankfurt a. M. und Äockenheim,

Gemeindebezirke Vonames und Bornheim
GemeindeHausen, Amt Homburg v. d. Höhe,
die Gemeinden Königstein, Kronberg und
Oberursel im Obertaunuskreise und die
Gemeinden Nödelheim und Gricsheim im
Mainkreise ...........

Unterwesterwaldkreis, Oberlahnkreis, Unter-
lahnkreis und (vom Nheingaukreise)Amts¬
bezirk Vraubach . . ! ......

Stadtkreis Wiesbaden, Untertaunuskreis und
vom Nheingaukreise: Aemter St. Goars-
hausen, Nüdesheim, Eltville; den Mainkreis
ausschließlichder GemeindenNödelheim und
Griesheim, den Obertaunuskreis ausschließ¬
lich des Amtes Homburg v. d. Höhe und
der Gemeinden Königstein, Kronberg und
Oberursel ...........

11. Rheilipruviuz.

Gemeindebezirkvon Aachen und Vurtscheid .
Kreis Eupen ...........
Landkreis Aachen exkl. Burtscheid und Kreis

Düren ............

Urnsberg.

Kassel.
/,

Wiesbaden.

Aachen.
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SiK, Ressort der Regierung
(Landdrostei).

Koblenz

Köln . .
Mülheim a.
Barmen .
Krefeld. .

Duisburg.
Düsseldorf

Elberfeld .
Essen . .
GIlldbach .

Lennep .....
Mülheim a. d. Ruhr

Neuß .....
Solingen ....
Wesel .....

Saarbrücken
Trier

Gemeindebezirkder Stadt Koblenz, Landkreis
Koblenz Kreise St. Goar, Kreuznach, Zell,
die Bürgermeistereien Cochem, Ponnnern
und Treis des Kreises Cochem, die Bürger¬
meistereibezirke Andernach(Stadt und Land)
und St. Johann, sowie die Stadt Manen
des Kreises Manen und die Städte Ahr-
weiler, Sinzig, Remagen, sowie die Orte
Oberwinter und Brohl des Kreises Ahrweiler

Stadt Köln...........
Kreis Mülheim a. Rhein.......
Stadtkreis und OberbürgermeistereiBarmen .
Gemeindebezirkvon Krefeld und Uerdingen uud

Stadt Kempen ..........
Gemeindebezirkder Stadt Duisburg . . .
GemeindebezirkDüsseldorf, Gerresheim nebst

Erkrath, Eckamp,Natingen und Hilden
Stadtkreis und OberbürgermeistereiElberfeld.
Kreis Essen ...........
Kreise Gladbach und Grevenbroichund vom

Kreise Kempen die Bürgermeisterei Bracht,
Dulten, Süchteln, Kaldenkirchen,Lobberich,
Vurgwaldniel, Kirchspielwaldniel, Oedt, Gref-
rath, Nreiell, Voisheim, Amern St. Anton
und Amern St. Georg, sowie die Sammt-
gemeinden Brüggen und Born ....

Kreis Lennep und BürgermeistereiKronenberg
Stadt und BürgermeistereiMülheim a. d. Ruhr

und GemeindebezirtOberhausen ....
Bürgermeisterei Neuß ........
Kreis Solingen .......'. . .
Kreis Nees und vom RegierungsbezirkMünster

die Gemeinden Stadt Bocholt, Stadt Anholt,
Wigbold, Werth, Aemter Dingden, Liedern
und Rhcde im Kreise Borken .....

Kreis Saarbrücken .........
Stadt- und Landkreis Trier, Kreise Bitburg,

Saarburg und Wittlich, Merzig und Prüm,
und Kreis Berncastel .......

Koblenz.
Köln.

»
Düsseldorf.

Trier.

N»
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Düsseldorf, den 4. Dezember 1384.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths

zu dem

Gesetzentwurf,betreffend die Kantongefüngnisse in der Rheinprovinz.

Der vorliegende (Gesetzentwurf behandelt zwei verschiedene Materien. Die W. 1, 2, 3, 4
haben znm Gegenstände die Verpflichtung der im Gebiet des vormaligen Appellations- Gerichts¬
hofes zu Köln belegenenGemeinden, die Kantongefängnissezu bauen und zu unterhalten, und für
die Verpflegung und Beaufsichtigungder darin untergebrachten, bis zu ö Tagen Haft verurtheilten
Individuen Sorge zu tragen.

Der ß. 5 bestimmt, daß die wegen Vergehen oder Übertretungen gerichtlich erkannten
oder dnrch amtsrichterlichenStrafbefchl endgültig festgesetzten Geldstrafen, foweit sie bis jetzt den
von dem Provinzial - Verbände verwalteten Polizei - Strafgelderfonds oder den Gemeinden direkt
zukamen, in Zukunft der Staatskasse zustießen sollen.

Die Polizei-Strafgelderfonds in ihrer jetzigenGestalt sind gebildet worden durch die
Allerhöchste Kabinets-Ordrc vom 27. Dezember 1822, welche bestimmte, daß für jeden Regierungs¬
bezirk, der znm Bezirk deo vormaligen Appellations - Gerichtshofes zu Köln gehöre, aus den
sämmtlichen gerichtlich erkannten Geldstrafen ein besonders verwalteter Fonds zu bilden sei.*)

Die Verwaltung der Strafgelderfonds ist bisher in folgender Weise geführt worden.
Die Bestimmung derselben ist nach der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 27. Dezember

1822 die Erziehung und Verpflegung verlassener Kinder. Als solche gelten nach dem französischen
Dekrete vom 19. Januar 1811:

1. Findelkinder,
2. verlassene Kinder im engeren Sinne, das heißt diejenigen, welche von bekanntenEltern

geboren, von diesen aber verlassen worden sind, ohne daß ihr Aufenthaltsort bekannt
geworden ist;

3. arme Waisenkinder, deren beide Eltern verstorben sind.
Durch Ministerial-Erlaß vom 3. November 1826 ist des Weiteren bestimmt worden, daß

die Kinder armer Strafgefangenen gleichfalls zu der Kategorie der verlassenen Kinder gehören.
Während der ersten Jahre nach der Bildung der Fonds reichten die jährlichen Ein¬

nahmen in der Regel zur Deckungder ganzen Pflegekostender oben erwähnten Kinder aus. Aus
den verbleibenden Ueberschüssen wurde jedesmal ein Theil kapitalisirt, was ein Oberpräsidial-Erlaß
vom 28. Mai 1845 genauer dahin präzisirte, daß regelmäßig die eine Hälfte der Ueberschüsse

*) Die in späterer Zeit gebildeten rechtsrheinischen Polizei-Strafgelderfonds (Düsseldorf landrechtlich und
Koblenz rechtsrheinisch)werben in diesemReferate'Werhaupt nicht berllckfichtigt,weil in dieselben niemals gerichtliche
Oeldstillfengeflossen sind,
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als Reservefonds in Bestand gehalten und nur die andere Hälfte zu den in pc>8. 4 des Ministerial-
Reskripts vom AI. Dezember 1822 bezeichnetenZwecken verwendet werden solle. Auf diese
Weise wurde, wenn einmal die Iahreseinnahmen eines Fonds zur Deckungder gesammtenPflege¬
kosten nicht ausreichten, das Fehlende ergänzt. Indeß wurde es bei der vermehrten Anzahl der
verlassenenKinder bald zur Regel, daß die vollen Pflegekostennicht mehr gedeckt, sondern nur
noch Zuschüsse zu denselbengewährt werden konnten; vrinziualiter trugen diese Kosten auf Grund
des Gesetzes vom 31. Dezember 1842 die Ortsarmenuerbände. Die angesammeltenKapitalien
wurden daher nicht mehr angegriffen, sondern nur noch die Zinsen derselben. Die Kavital-
bestande betrugen:

bei dem Polizei-Strafgelderfonds des
Regierungsbezirks:

Aachen .........
Koblenz, linksrheinischerTheil. .
Köln, Hauptfonds .....
Düsseldorf, rheinischrechtlich . .
^ ner

Summe

i I. Januar 1877: am 1. April 1884:
hiervon Zinsenertrag:

63 600 M. 87 500 M. 3 480 M.
39 000 „ 120 000 „ 4?10 „
44 700 „ 129 700 „ 5188 „
21450 „ 44 800 „ 1795 „
44100 „ 134 500 „ 5 310 „

212 850 M. 516 500 M. 20 483 M.

Die Zinsen dieser Kapitalien werden zusammen mit den jährlichen Strafgeldern unter
die Gemeinden nach der Anzahl der von ihnen verpflegten verlassenenKinder vertheilt.

In der nachstehendenUebersicht sind die Einnahmen der rheinischrechtlichenPolizei-
Strafgelderfonds aus Zinsen und Strafgeldern sowie die Erstattungen an Pflegekosten-Zuschüssen
für die 3 letzten Jahre einander gegenübergestellt.

Die Eluiillhmcn lietriissen:
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pro
Kind
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l
53
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Die Entziehung der im 8- 5 des vorliegenden Gesetzentwurfes erwähnten Berechtigung
bn rheinischen Gemeinden wird in der Begründung des Entwurfes als die nothwendigeKonsequenz
ber Abnahme der in §. l desselben Entwurfs aufgeführten Verpflichtung hingestellt.
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Bereits früher, als die vrouinzialständischeVerwaltung uon den Vorarbeiten zu dem
vorliegendenGesetzentwurf Kenntniß erhielt, ist in einem Schreiben an den Herrn Ober-Präsidenten
darauf hingewiefcnworden, daß die Polizei-Strafgelder keineswegs ein Aequivalent für die den
Gemeinden obliegendeVerpflichtung zur Bestreitung der Kosten der Kantongefängnisse bildeten,
fondern daß diese Intraden den Gemeinden vielmehr ohne Rücksicht auf jene Verpflichtung
überwiefen worden feien.

Die französische Gesetzgebung von der Revolution bis zur Befreiung der Rheinlands von
der Fremdherrschaft ging nämlich davon aus, daß die Geldstrafen nicht dem Staate, fondern den
Gemeinden und öffentlicheil Wohlthätigkeitsanstalten gebührten.

Das Gesetz von: 19./22. Juli 1791 (Daniels, Sammlung II. S. 37) über die Organisation
der Munizipal- und der korrektionellen Polizei verfügt durch die folgenden— in den linksrheinischen
Departements allerdings nicht publizirten Artikel und zwar durch Artikel 47:

„Die (durch die Munizipalpolizei) konfiszirten Gegenstände sollen verkauft werden.
Der Erlös aus diesem Verkaufe und die Geldstrafen follen nach der Anweisung
der Verwaltungsbehörde des Departements verwendet werden:

'/4 zu den kleinen Kosten des Gerichts,
V4 zu den Kosten der Amtsstuben des Friedensgerichtes,

zu den Kosten der Gemeindebehörde,
l/4 zur Unterstützung der Armen der Gemeinde."

Durch Artikel 70:
„Die Erlöse aus den Konfiskaten und die Seitens der korrektionellenPolizei aus¬
gesprochenen Geldstrafen sollen verwendet werden:

'/» zu den Kosten der Gemeindebehüroeuud des Gerichts erster Instanz,
'/-, zu den Kosten der Amtsstuben des Friedeusgerichts,
'/» zur Unterstützungder Armen der Gemeinde."

Sodann verordnete das Nuralgefetzvom " ' ^1 ^ . 1791, Sektion VII, durch den

in den linksrheinischenDepartements gültigen Artikel 3:
„Die Besoldung (der Feldhüter) wird aus den Geldbußen genommen, welche der
Gemeinde ganz gebühren."

Ein späteres Gesetz vom 11. ^rimairs VIl über die Departements-, Munizipal- und
Kommunaluerwaltung bestimmt in §. III, Artikel 9:

„Die Munizipaleinnahmen bestehen aus der Hälfte der im Bezirke des Arrondisfements
eingezogenenPolizeistrafgelder."

Da zwischen den Strafgeldern der Munizivalpolizei und der korrektionellen Polizei hier
nicht unterschieden ist, so sind beide Arten von Strafgeldern gemeint.

Die andere Hälfte der Strafgelder gebührte den Armenanstalten und wurde durch einen
Konfularbefchlußvom 25. ?1nviüue VIII ausschließlich zur Unterhaltung der Findelkinderbestimmt.

Die Verwendung der Strafgelder wurde anderweitig geregelt durch das Dekret vom
17. Mai 1809, welches bestimmte, daß von allen Polizei- und zuchtpolizeilichen Strafgeldern °°/8 zur
Unterstützung der Gemeinden verwandt werden und '/» den Hosvizien des Hauptorts des Departements
zur Unterhaltung der verlassenenKinder zufließen sollte.

Das Dekret vom l7. Mai 1809 wurde modiftzirt durch das im Jahre 1810 auf der
Unten Nheinseite publizirte Strafgesehbuch, welches in, Artikel 46« die Geldbuhen wegen einer
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Übertretung derjenigen Gemeinde zuwies, in deren Bezirke die Uebertretung begangen war.
Dieser Artikel hob also das bezogene,Dekrethinsichtlich der Polizei-Strafgelder auf, ließ dasselbe
aber rüÄsichtlich der Zuchtpolizei-Strafgelderbestehen. Derselbe kam indeß nie zur Ausführung,
indem der französische Generaldirektor der Domänen unterm 31. März 1812 den Artikel 46N
suspendirte und die fernere Anwendung des Dekretes von 1809 verordnete.

Im Großherzogthum Berg war die Verwendung der Strafgelder eine ähnliche. Ein
Dekret vom 17. Dezember 1811 bestimmte, daß der Präfekt des Departements die Strafgelder
zn l/n den Hospizien, zu ^/» den bedürftigen Gemeinden zuweisen solle.

Der Gang der Gesetzgebung,wie er vorstehend geschildert, läßt jeden Zusammenhang
zwischen der Verwendung der Strafgelder und der Verpflichtung der Gemeinden, die Kanton-
gefängnisse zu unterhalten, vermissen. Dies ergiebt sich schon daraus, daß diese Verpflichtung
den Gemeinden erst thatsächlich zu einer Zeit anferlegt worden ist — 1,2. Juni 1811 — als
das Recht auf den Bezug der Strafgelder längst feststand. Wie fremd der französischen Gesetz¬
gebung der behauptete Zusammenhang war, geht am klarsten daraus hervor, daß dasselbe
Gesetz, welches den Gemeinden die Hälfte der Geldstrafen zuwies, die Unterhaltung der Gefängnisse
für eine Last des Staates erklärte. Das Gesetz vom I I. I^iinalrs VII bestimmte in §. II:

„Die Gerichtskostcn,die Kosten der Erbauung, der großen Reparaturen und der ersten
Einrichtung der zu einen: öffentlichen Dienst bestimmten Gebäude und der Gefängnisse
sind Kosten des Staates."

Daß die später kreirte Verpflichtung der Gemeinden zur Unterhaltung der Kanton¬
gefängnisse:c. eine Gegenleistung gegen den Bezug der Strafgelder fein soll, ist in der Bestimmung
vom 12. Juni 1811 mit keiner Silbe erwähnt. Daß dies auch gar nicht einmal beabsichtigt
war, geht daraus hervor, daß während die Strafgelder allen Gemeinden gleichmäßig zukamen,
die Kosten der .Uantongefängnisscdenjenigen Gemeinden zur Last fielen, in welchen dieselben
gelegen waren. Erst ein Ministerial-Erlaß von: 13. Juni 1880 änderte diese Bestimmung dahin
ab, daß bei Verurteilungen dnrch die Polizeigerichte die durch die Detention der Verurtheilten
entstandenen Kosten Seitens der Domizilgemeiude zu tragen seien. Endlich spricht für die
diesseitige Auffassung auch der Umstand, daß den Gemeinden '/« auch der Zuchtpolizei-Geld-
ftrafen zukamen, wahrend die Arresthäuser, welche zur Verbühung der zuchtpolizeigerichtlich
erkannten Gefängnißstrafen dienen, durch den Staat uuterhalten wurden.

Diesem geschichtlichen Entwickelungsgängeeutspricht denn auch die Allerhöchste Kabinets¬
ordre von 1822, durch welche die Verwendung der Polizei- und Zuchtpolizeistrafgeldervon Neuem
geregelt wurde, und in welcher ohne jede Andeutung einer Gegenleistung den Gemeinden die
Strafgelder überwiesen werden.

Erst die Allerhöchste Kabinetsordre vom 8. November 1831 brachte in ihrer Motivi-
lung im Gegensatzezu der historische,: Entwickelungder Sache, die Strafgelder in Beziehung zu
"er Unterhaltung der Kantongefängnissennd der Verpflegung der Gefangenen.

Daß diese Allerhöchste Kabinetsordre überhaupt auf ganz unrichtigen Voraussetzungen
beruht, ergiebt sich klar daraus, daß das zur Begründung in derselben citirte Gesetz vom
IN. VsnäeinairL IV die behauptete Verpflichtung der Gemeinden mit keinem Worte erwähnt,
desgleichen gibt es kein „Dekret" vom 12. Juni 1811, welches die Gemeindenzur Unterhaltung
"er Kantongefängnisse ?c. verpflichtet, wenigstens ist ein solches in dem LullLtin ä«g loi« nicht
publizirt. Es ist nur eine „äöoision än ßonvernoinsrit" vom 12. Juni 1811 — also ein
Verwllltungsatt — ergangen, welcher den Gemeinden die gu. Verpflichtung auferlegt, und diefe



äeoi,8iun ist zweifellos geineint. Indeß ist dieselbe nicht uom gesetzgebenden Körper beschlossen
und nicht promulgirt, hatte also keine Gesetzeskraft. Vis zum Erlaß der Allerhöchsten Kabinets-
ordre vom 8. November 1831 bestand also für die Gemeinden eine gesetzliche Verpflichtung
zur Unterhaltung der Kantongefängnisse :c. nicht, sie wurde ihnen erst in dieser Allerhöchsten
Kabinetsordre und zwar mißverständlicherWeise auferlegt.

Nach dein Angeführten kann der Behauptung, daß der Bezug der Strafgelder das
Aequivalent für die Unterhaltung der Kantongefängnisse gebildet habe, nicht beigetreten werden.
Der wahre Grund der Zuwendung der Strafgelder war vielmehr folgender:

Wie oben erwähnt, fiel stets ein Theil — nach dem Dekret von 1809 ein Drittel —
der Strafgelder an die Hospizien zur Unterhaltung der verlasseneuKinder. Die Unterhaltung
verlassener Kinder aber war nach der französischen Gesetzgebungeine Pflicht des Staates und
wurde daher in der Zuweisung eines Theiles der Strafgelder für diesen Zweck, dieser Theil für
Staatszwecke verwendet.

Ein Gesetz vom 27. I^i-iinaii-sV bestimmte nämlich: 1e« enfant» aoanäonnL8 nonvel-
lsinent HL», 8sront retzU8 ßratnitoinent clllN8 tun» I<38 no8niciL8 oivil8 cke 1». rennoli^NL. —
I^s tresor national laurnir», ä lu, <16non8L cko oenx c^ui 8sront vort^8 clan8 l«8 Ii08vi«e8
c^ui n'ont nli8 cke fc>n<l8 atleot«» ü, «et ouist.

Endlich erklärte das Gesetz vom 11. I^iinaii-« VII §. I für äev«n8e8 ß«n«ra1e8 (d. h.
für Staatskosten) die Kosten der ontant» aoanckonnö8.

Diese unbeschränkte Verpflichtungwurde endlich in dem Gefetz vom 19. Januar 1811
8-12 dahin reduzirt, daß der Staat eine jährlicheSumme von 4 Millionen Francs für verlassene
Kinder auswarf und die weiter erforderlicheSumme deu Hospizienund fubsidiarisch den Gemeinden
zur Last legte. Hierdurch wurde selbstredendder Bezug der Strafgelder durch die Hospizien und
Gemeinden nicht berührt. Die Allerhöchste Verordnuug vom 8. November 1831 geht hiernach
von einer unrichtigen Voraussetzung aus, wenn sie annimmt, daß die sämmtlichenPolizei-Straf¬
gelder zu Zwecken verwandt würden, deren Kosten die Gemeinden in Folge der Kommunal-
ubsorge für die Armenpflege an und für sich schon zu bestreiten hatten.

Wenn die französische Gesetzgebungsodann einen Theil der Strafgelder — nach dem
Dekret von 1809 zwei Drittel — den Gemeinden zuwies, so hat sie damit nur eine Forderung
der Gerechtigkeit erfüllt. Denn zunächst war durch die Revolution und die Säkularisationen
eine Menge von den in den Nheinlanden zahlreich vorhandenenStiftungen und zu milden Zwecken
bestimmten Anstalten und Vermögensobjekte für Staatsgut erklärt worden. In Folge dieses
Umstandes bestehen die sogenannten Staats-Nebenfonds (H. 15 des Dotationsgesetzes)der Nhein-
vrovinz nur aus einer einzigen Stiftung, im übrigen aus angesammelten Kapitalbeständen
der hier in Rede stehendenStrafgelder, während dieselben in den übrigen Provinzen aus solchen
Stiftungen bestehen.

Dazu kam, daß den Gemeinden und Kantonen in der Rheinprovinz mancherlei Lasteil
aufgebürdet wurden, die mit der Gemeindeverwaltung absolut in keine,» Zusammenhang standen,
Lasten, welche die rheinischenGemeinden lange Zeit hindurch getragen haben und znm Theil
heute noch tragen, während in den anderen preußischen Provinzen diese Lasten nie den Gemeinden
zufielen, z. B. das Gehalt des Friedensrichters und des Friedensgerichtsschreibers,die Kosten der
Elementarschulen(Gesetz vom 11. I>iruaii-s VII art. 8- IU Nr. 8), die Kosten der Ciuilstands-
Verwaltung (Gesetzvom 11. ^rimaire VII §. II Nr. 4 und Gesetz uom 28. ?1nviÜ8e VIII
§. III Nr. 13), die Kosten der gerichtlichen Polizei (Dekret uom 11. l'iiniu.i,« VII 8- IV



1??

Nr. 10; Gesetz vom 28. rinviüss VIII 8- IU art. 12; Dekret vom 23. I^ruotiäor XIII
Art. 21 art. 8 der französischenStrafprozeßordnung).

Das Recht der Gemeinden auf den Bezug der Strafgelder ist also ein alt historisch
gewordenes,welches nur ein ganz geringes Aeguivalent für zahlreiche,anderweit den Gemeinden
aufgebürdete Lasten darstellt. Da diese Lasten zum Theile wenigstens heute uoch getragen werden,
so spricht die Billigkeit gewiß dafür, den Gemeinden diese Einnahmequelle für ihre Armeuzwecke
zu belassen.

Bei der Frage nach der Entziehung dieser Strafgelder, welche die übrigen Provinzen
des Staates allerdings nicht erhalten, darf nicht übersehenwerden, daß auf Kosten der rheinischen
Gemeinden und des rheinischen Laudarmen-Verbandes eine ganze Menge von Angehörigen der
östlichenProvinzeil des preußischen Staates verpflegt werden, die theilweise in der hiesigen Provinz
Erwerb sucheud, theilweise aber reiu vagabundirend, der öffentlichenArmenpflegezur Last fallen.
Sodann bringt es die geographischeLage der Rheinprovinz mit sich, daß ein großer Theil der
aus Elsaß, Frankreich, Belgien und Holland ausgewiesenenhülfsbedürftigenIndividuen ans Grnnd
des H. 3? des Ausf.-Ges. vom 80. März 1871 dem rheinischen Landarmen-Verbande zur
Last fallen.

Würde man aber den Gemeinden die Armenpflege durch Entziehung der gerichtlichen
Strafgelder erfchweren, fo würde die unausbleiblicheFolge eiue bedeutendeMehrbelastung des
Lllndarmen-Verbandes durch Gewährung von größeren Beihülfen an unvermögende Gemeinden
sein; beträgt doch jetzt bereits bei mancheu läudlichen Gemeinden die Armenlast '/» des
ganzen Budgets.

Aus den vorstehendenAusführuugen ergiebt sich hieruach, daß die in den Motiven des
Entwurfs augeführteu Gründe für die Entziehuug der gerichtlichen Strafgelder nicht stichhaltig,
in geradezu uurichtig sind, daß vielmehr schwer wiegende Gründe für tue Belassung der Straf«
gelder fprecheu.

Wenn den rheinischenGemeinden die ihnen hinsichtlich der Kantongefängnisieobliegende
Verpflichtungabgenommen werden soll, so darf dieses nur unentgeltlich geschehen.

Es rechtfertigt sich dies aus folgeudcn Gründen:
1. Durch das Gesetz vom 1. August 1855 wurdeu die Städte der östlichen Provinzen

von der Verpflichtung znr Unterhaltung der Gefängnisse ?c. befreit und ihnen gleichzeitig die
Nutzungen der Eiuil- und Kriminalgerichtsbarkeit entzogen. Es überstiegen aber die Kosten die
Nutzungen bei Weitem und wurden diese Städte also von einer wirklichen Last befreit. Da
nun die ihnen hierfür auferlegte Rente nach wenigen Jahren aufgehobenwurde, so wurde ihueu
diese Last unentgeltlich abgenommen. Soll demnach das Gesetz vom I. August 1855 aualog
ungewandtwerden, so muß auch den rheinischen Gemeindendie Last unentgeltlichabgenommenwerden.

2. Die rheinischen Gemeindenwerden durch den 8- I des Entwurfes nur von einer fehr
geringen Last befreit. Die gu. Verpflichtung derselben besteht nämlich in der Beschaffungund
Unterhaltung der Gefängnisse, in welchen Haftstrafen bis zu 5 Tagen verbüßt werde», sowie in
der Verpflegung uud Beaufsichtigungder wegen oanirnventinn» äe »impls poli^ bis zu 5 Tagen
Haft verurtheitten Individuen. Das Gefetz vom 2,!. April 1883 ermächtigt aber die Polizei¬
behörde,,, Haftstrafeu bis zu 3 Tagen zu verhäugeu. Die Kosten der Vollstreckungdieser
Strafe d. h. also die Beschaffung der hierzu erforderlichen Lokale, Unterhaltung und Beaufsichtigung
der Gefangenen fallen der betreffendenPolizeibehörde zur Last. Da jetzt bei Weiten, die meisten
Uebertretnngen durch ortspolizeilichc Strafverfügungen bestraft werden, so bleibt vor wie

»
23



178

nach den rheinischenGemeinden die qn, Verpflichtung fast genau in demselbenUmfange. Der
Vortheil, welchen der vorliegende Gesetzentwurf den Gemeinden zuführen würde, bestände also
lediglich darin, daß sie für die wenigen Fälle, in welchenvon den Gerichten bis zu 5 Tagen
Haft erkannt wird, von den Bcschaffungs- und Unterhaltungskosten der Gefängnisse und der
Gefangenen befreit würden. Diefer Vortheil ist fo gering, daß ein Aequivalent dafür nur schwer
ermittelt und billiger Weise auch von der Stantsregiernng nicht verlangt werden kann. Keinesfalls
dürfte es aber gerechtfertigt erfchcinen, die gerichtlichen Geldstrafen als Entschädigung für jene
^ast zn beanspruchen. Es unterliegt nämlich keinem Zweifel, daß die gerichtlichen Geldstrafen
bedeutend mehr betragen, als die Kosten der Vollstreckung derjenigen gerichtlichenStrafen, für
welche die Gemeinden feit dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 23. April 1883 noch aufzu¬
kommen haben.

Den Polizei-Strafgeldcrfonds resp, den von denselbenausgeschiedenen Gemeinden sind an
Geldstrafen zugeflossen^)

Vom 1. April 1883 bis 1. April 1884 gerichtliche 215N1 M. 69 Pf.
„ 1. Juli 1883 „ 1. „ 1884 polizeiliche131495 „ 48 „
„ 1. April 1884 „ 1. Oktob. 1884 gerichtliche 53 989 „ 4«! „
„ I.April 1884 „1. „ 1884 polizeiliche102 982 „ 05 „

Da gerade die höheren Geldstrafen (über 30 M.) von den Gerichten verhängt werden
müssen, so wird man annehmen dürfen, daß anf die Dauer mindestens ein Drittel aller
Geldstrafen gerichtliche fein werden. Dagegen werden die gerichtlichen und polizeilichenHaft-
kusten nicht in demselben Verhältniß zu einander stehen. Diejenigen strafbaren Handlungen nämlich,
welche früher von den Gerichten mit einer Haftstrafe bis zu 5 Tagen geahndet wurden, werden
nach Erlaß des Gesetzes vom 23. April 1883 in der Regel polizeilichenStrafucrfngungen unter¬
liegen, indem der Poliznverwalter eine strafbare Handlung, welche er mit drei Tagen Haft
bestrafen kann, nicht der gerichtlichen Verfolgung übergeben wird.

Der Provinzilll-Verwaltuugsrath beehrt sich hiernach in Anbetracht,
1. daß die Verpflichtung zur Beschaffung und Unterhaltung der Kantongefängnifseden

rheinischen Gemeinden nur in Folge mißverständlicher Auffassung einer unter der
Fremdherrschaft erlassenenAdnnmstratiuuerfügung auferlegt worden ist;

2. daß der Bezug der gerichtlichen Strafgelder in keinem Znsammenhange mit der vor¬
gedachtenVerpflichtung steht; vielmehr auf ganz anderen Motiven beruht;

3. daß die Verpflichtung zur Beschaffung und Unterhaltung der Kantongefängnifseden
wesentlichstenTheil ihrer Bedeutung verloren hat, nachdemin Folge Gesetzes vom
23. April 1883 den Gemeinden die Verpflichtung zur Beschaffung der Gefänguiffe
für die Polizei-Strafgefangenen auferlegt worden ist;

4. daß die bezügliche Last auf keinen Fall im Verhältniße zu der Summe der gericht¬
lichen Strafgelder steht, welche den Gemeinden entzogenwerden sollen;

5. daß dieser Nachtheil um so schwererempfuudeu werden wird, als die Mehrzahl der
rheinischen Gemeinden hoch belastet und kaum mehr in der Lage ist, den gesetzlichen
Verpflichtungenzu genügeu

-) Der Polizei-Strafgelderfonds für den Regierungsbezirk Trier, sowie die Stadt Düren ist in vorstehender
Aufstellung nicht einbegriffen, da deren Einnahmen bis jetzt nicht bekannt geworden sind.
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den Antrag zu Mm:
I. „Hoher Landtag wolle sein Gutachten über den vorliegenden Gesetzentwurf dahin

abgeben, daß derselbe in seiner jetzigen Fassung die Gemeinden der Provinz schwer
schädige und deshalb die Zustimmung des Landtags nicht finden könne;

!^. Hoher Landtag wolle an die Staatsregierung die Vitte richten,die gerichtlich erkannten
Strafgelder den Gemeinden zu belasseil, wenn die Verpflichtung zur Unterbringung
und Unterhaltung der gerichtlichen Strafgefangenen im Interesse der Nechtseinheitden
Gemeinden abgenommenwerden soll."

Der Prolünzial°Vcrwaltunsssrath.

Wilhelm Fürst zn Wird,
Landtags-Marschall.

Nr. 17.

Auf den Bericht vom 20. September d. I. genehmigeIch hierdurch, dah der anbei
zurückfolgende Entwurf eines Gesetzes,betreffenddie Kantongcfängnifsein der Nheinprovinz, nebst
Begründung dem RheinischenProvinzial-Landtage zur gutachtlichenAeußerung vorgelegt werde,

Baden-Baden, den 6. Oktober 1884. ^

gez Wilhelm.

ggez.: von Putttamer. Manbach. Dr. Friedberg, von Goßler.

An das Staawministerium.

Gesetz,
betreffend

die Kmitonqefängnisse in der Nheinprovinz.

Wir Wilhelm «.
verordnen für den Bezirk des vormaligen Avuellatious-Gerichtshofeszu Köln unter Zustimmung
beider Häuser des Landtages der Monarchie was folgt:

§. 1.
Die Gemeinden sind nicht ferner verpflichtet, Kantongefängnissezu bauen und zu unter¬

halten und für die Verpflegung und Beaufsichtigung der darin unterzubringenden gerichtlichen
Strafgefangenen zu sorgen.

23*
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8-2.
Das Eigenthum an den ausschließlichals Kantongefängnifse dienenden Gebäuden nebst

den dazu gehörenden Hofräumen und Utensilien geht vorbehaltlich der Bestimmungen des Z. 4 auf
den Staat über.

Der Staat ist verpflichtet,auf Verlangen der Gemeinden die lebenslänglich angestellten
Beamten solcher Kantongefangnissemit ihre», Einkommenund ihren etwaigen Pensionsansprüchen
in den Staatsdienst zn übernehmen.

8- «-
Soweit die in ß. 2 gedachten Kantongefängnisse bisher zugleich zur Aufnahme der

Polizeigefangenen der Gemeinden gedient haben, ist der Staat verpflichtet, diese Gefangenen gegen
Zahlung der Heizungs-, Neinigungs- und Verpflegungstostcn von Seiten der Gemeinden, auch
ferner in den Kantongefängnissenaufzunehmen.

Die Staatsregierung ist jedoch berechtigt, die Entfernung der Polizeigefangene» der
Gemeinden ans den Kantongefängnissen binnen einer von ihr angemessenzn bestimmendenFrist
zu verlangen. Den Gemeinden ist in diesem Falle für die durch Beschaffung eines anderweiten
PolizeigefängnisseserwachsendenKosten eine von den Ministem des Innern, der Justiz und der
Finanzen unter Vorbehalt des Rechtsweges festzustellendePauschal-Entschädigung zu gewähren.
Bei Normirung dieser Entschädigung ist die tägliche Durchschnittszahl der Polizeigefangenen
während der letzten drei Jahre zu Grunde zu legen, jedoch mit der Maßgabe, daß die den
Gemeinden zu gewährende Entschädigung den Taxwerth des Kantongefängnisses zur Zeit der
Uebernahme des Gebäudes nicht übersteigen darf.

8. 4.
Den Gemeinden verbleibt das Eigenthum derjenigen Kantongefängnisse:

ll. welche sich in gleichzeitiganderen Zweckendienenden Oemeindegebäudenbefinden;
d. welche die Staatsregiernng bis zum Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes den

Gemeinden belassen zu wollen erklärt.
Dem Staate steht, bis für das Bedürfniß anderweitig gesorgt ist, die Mitbenutzung auch

solcher Kantongefangnisse gegen Zahlung der Heizungs-, Neinigungs- nnd Verpfleguugskostenz».

§. 5.
Die wegen Vergehen oder Uebertretungen gerichtlicherkannten oder durch amtsrichterlichen

Strafbefehl endgültig festgesetzten Geldstrafen fließen, soweit sie bisher gemäß der Allerhöchsten
Ordre vom 27. Dezember 1822 dem Polizei- und Zuchtpolizei-Strafgelderfondszukamen oder den
Gemeinden direkt zuflössen, zur Staatskasse.

Die bis znm Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtskräftig erkannten beziehungsweife endgültig
festgefetzten Geldstrafen sonne der alsdann vorhandeneKapitalbestand des Polizei- und Zuchtpolizei-
Strafgelderfonds verbleiben nach Maßgabe des 8- 15 des Dotationsgesetzes vom 8. Juli 1875
zur Verfügung des Provinzialverbandes der Nheinprouinz.

Die vorstehendenBestimmungen finden anf die den Kreisverbünden gehörigen Kanton-
gefängnissesinngemäße Anwendung.

8- ?.
Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem 1. April 188« in Kraft.
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Begründung.

Im Bezirke des vormaligen Appellations-Gerichtshofeszu Köln sind die Gemeinden von
der französischen Zeit her verpflichtet, die s. g. Kantungefängnisse, in denen die wegen santr«,-
VLntlnu« äs «iinpls pallss erkannten Freiheitsstrafen verbüßt werden, zn unterhalten und die
Kosten zu tragen, welche durch die Beschaffungdieser Gefängnisse, sonne durch die Beaufsichtigung
und Verpflegung der darin untergebrachten, zu einer Haftstrafe von höchstens fünf Tagen verur-
theilten Gefangenen crwachfen.

Es beruht diese Verpflichtung ans dein Kaiserlichen Dekret vom 12. Juni 1811,
welches bestimmt,

c^us tou» antrss lrai» ooclluinno» ^>ar 1s ssssur et In, uuclri'iturs äs8 ästsnu8
^nur äs 1s^sr8 äslits ronlonQ^» p»r ms3urs äs ^imuls Folios municipal«, llinsi
l^us Is8 Is^si'8^ 1'sntrstisn äs8 äits8 maison» st ls» nutrs» insnus» äspsn3S8,
8srmsnt ^ III sliai'^s äs8 001NINUNS8 ou Is in.ai8on äs äsr^öt 8«nt 8ituss3.

Die letztgedachte Bestimmnug wurde durch Erlaß des General-Gouverneurs vom 25. April
1815 dahin abgeändert, ,

daß alle Gemeinden eines Kantons zu den Kosten der Kantonsgefangenhänser soweit
diese nicht aus deu Depnrtemcntalfonds abgetragen werden und mit Ausnahme der
Ausgaben für die kleinen Reparaturen, welche die Gemeinden, denen die Lokalien
gehören,decken muffen, im Verhältniß der vier Hauptsteuern beitrage» sollen.

Die Rheinischen Prouinzialstände reklamirten im Jahre 1831 gegen die Verpflichtung
der Gemeinden zur Unterhaltung der Kantongcfängnisse;ihre Reklamation wurde aber mittelst der
durch die Amtsblätter veröffentlichten, in suäislmcln als gesetzcskräftig anerkannten Allerhöchsten
Kabinctsordrr von» ^. November 1831 (von Kmnptz Annalen Band 15 S. 784, Troschel IX
S. 19? ff.) zurückgewiesen und durch letztere zu Nr. 9 bestimmt:

die gerichtlichen Arrest- und Detentionshänser, welche znr Aufnahme der Gefangenen
während der Untersuchungund zur Abbüßnng torrettioneller Strafe» bestimmt sind,
werden ohne Unterschiedaus den allgemeinenStaatsfonds hergestelltund unterhalte»;
die Beschwerdeder Stände ist daher irrthümlich geführt. Bei den Kantonsgefängnissen
dagegen beruht die Verbindlichkeitder Gemeinen zur Bestreitung der Kosteu auf dem
Gesetze vom 10. vsnäsm. IV- und dem Dekrete vom 12. Juni 1811, wobei es auch
mn so mehr sein Bewenden haben muh, da das Gesetz vom 30. Mai 1820 und
meine Ordre vom 8. Oktober 1821 die Gemeine» nur von den Beiträgen zur Unter¬
haltung der Gerichts- und der außer den Magistrate» bestehenden Polizeibehörden
befreit, übrigens aber für die fämmtliche»Provinzen der Monarchie in deu anderweite»
Verpflichtungen der Gemeinen zu den Koste» der Gerichts- und Polizeiverwaltung
nichts geändert habe», weshalb in Absicht auf die Unterhaltung der Kantonsgefängnifse,
auf die Verpflegung der Gefnugeueu und auf den Unterhalt der Gefangenwärter, die
bestehende Einrichtung auch in der Rheinprovinzbeizubehaltenist. Die rheinischen
Gemeinen werden sich auch bei diesem Aufnmnde für die Polizei, folglich für ihre
eigene Sicherheit um so mehr beruhige» köunen, als sämmtlichePolizei-Strafgelder
zu Zwecken verwendet werden, deren Kosten sie in Folge der Kommunnl-Obsorgefür
die Armenpflege außerdem zu bestreiteu haben.
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Nach der konstant beobachteten Praxis wird unter „bestehenderEinrichtung" nicht die i n
jedem einzelnen Kanton bestehende Einrichtung verstanden, sondern die bestehende Rechts¬
einrichtung und das Verfahren, welchesbis zum Erlaß der Allerhöchsten Ordre von 1831 die
allgemeine Regel gebildet hatte. Demzufolge werden die Gemeinden zur Beschaffung»nd Unter¬
haltung der Kantongefängnissemit der Maßgabe herangezogen,daß die Kosten ihnen nur insoweit
zur Last fallen, als sie zu deren Traguug durch die französische Gesetzgebung verpflichtetwerden,
mithin nur infoweit als es sich um oonti-avention» ä« »iinpls polier, d. h. um solche Ueber-
tretungen handelt, die mit einer Freiheitsstrafe von höchstens füuf Tagen bedroht sind (ß. 3? des
ooäo ä'instrnotion «riminull«). Bei langzeitigercnHaftstrafen, die nach Erweiterung der Kompetenz
der Polizeigerichtegleichfallsin den Kantongcfängnissenverbüßt werden, bei solchen Uebertretungen,
die nach dem oocko ^«inal nicht zu den onntr^ventinn» äe siin^l« rwlie« gehörten (beispielsweise
Hulzdiebstahl, Bettelei und Landstreichers), bei der bisweilen vorkommenden Verbüßung von
Gefängnihstrafen in den Kantongefängnissenund bei der Unterhaltung der Transportgefangenen
(«,V18 äu oonsLil ä'6<Ht äs 1. OLLemliro 1807, dnllotin 6<28 loi8 1808 rmAL 10 und Artikeln 1
des Dekrets vom 18. Juni 1811) fallen die Kosten der Staatskasse zur Last.

Den vorstehendenGrundsätzen entsprechendwerden die Kosten, welche die Unterhaltung
der Kantongefängnisse nnd die Verpflegung der in denselben detinirten Gefangenen verursacht,
zwischeu der Staatskasse uud den Kantongemeinden nach dein Verhältniß der Detentionstage
repartirt, welche bei den auf Kosten des Staates und bei den auf Kostm der Gemeinden uuterzu-
bringeuden Gefangenen vorkommen, auch hat die Staatskasse iu eiuer uicht geringen Zahl von
Fällen zu den Baukosten der Kantongefängnisse beigetragen, wenn die Gemeinden einen solchen
Veitrag beanspruchten.

Diese Einrichtung, welche von dem in allen übrigen Theilen der Monarchie eingeführten
Verfahren bei Vollstreckung der gerichtlicherkannten Freiheitsstrafe!! abweicht, hat von jeher zu
vielfachen Differenzen mit den verpflichtetenGemeinden geführt und den Strafvollzug iu sehr
uachtheiliger Weise beeinflußt, indem die Gemeinden bei der meisthin nur geringen Zahl von
Gefangenen, welche kurzzeitigeHaftstrascn zu verbüßen haben, nicht angehalten werden können,
vollständig eingerichtete, allen Anforderungen entsprechende Gefängnisse zu beschaffen. Hierzu ist
ueuerdings, seit Erlaß der neuen Strafprozeßordnung, der fehr wesentliche Umstand gekommen,
daß, während früher im Bezirk des vormaligen Appellations-Gerichtshofes zu Köln gerichtliche
Untersuchungen nur bei den Landgerichten geführt wurden uud also auch nur bei diesen: Unter¬
suchungsgefängnissenöthig waren, gegenwärtig bei jedem Amtsgericht zur Unterbringuug von
Untersuchungsgefangenengeeignete Dctentionslokale vorhanden sein muffen, welche den Anforder¬
ungen des §.116 der Strafprozeßordnung entsprechen. In den Kantongefängnissen sind solche
Lokale meisthin nicht vorhanden, die Gemeinden aber sind zu ihrer Beschaffungnicht verpflichtet,
während der Bau eigener Untersuchungsgefängnisseneben den Strafgefängnissen in Anbetracht der
geringen Zahl von Untersuchungsgefangenenbei den einzelnen Amtsgerichten nicht wohl in Aussicht
genommenwerden kann.

Hat mit Einführung der nenen Strafprozeßordnung der Gruudsatz allgemeine Geltung
erlangt, daß der Strafvollzug Sache des Staates ist und daß diesem also auch die Verpflichtung
obliegt, für die Unterbringung aller gerichtlich verurtheilten Strafgefangenen ohne Rücksicht auf
die Strafdauer, sowie für die Beschaffungder hierzu erforderlichenGefängnihräume und für den
Unterhalt der darin detinirten Gefangenen, ohne Mitheranziehung der Gemeinden zu sorgen, s"
wird in HinblicI auf die vorstehend geschilderte Sachlage die Nothwendigkeitnicht verkannt werden
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können, diesen Grundsatz nunmehr auch für den Bezirk des vormaligen Appellations-Gerichtshofes
M Köln zur Durchführung zu bringen und die dort bestehenden anomalen Verhältnissezu beseitigen.
Das Bedürfniß hierfür hat auch Seitens des Hauses der AbgeordnetenAnerkennung gefunden,
mdein dasselbe bei der Berathung des Staatshaushaltsetats für das Jahr 1888 — Justiz¬
verwaltung. (Einmalige und außerordentlicheAusgaben Kap. 8 Tit. ^1 — deu Beschlußgefaßt
hat, die KöniglicheStaatsregierung zn ersuchen:

die Frage wegen der Bau- und Unterhaltnngspflicht an den Gefängnissen in den
französisch-rechtlichen Theilen der Nheinprovinz möglichstbald zu regeln.

Für das zu diesem Nchnf einzuschlagende Verfahren, soweit es sich um die vorhandenen
Kantongefängnissehandelt, bietet unsere Gesetzgebungeinen Vorgang, welcher im vorliegenden
Falle als Anhalt dienen kann.

In den alten Provinzen waren die städtischenGemeinden bis zum Jahre 1855 zur
Unterhaltung und Verwaltung der Gefängnisse, welche znr Vollstreckung von gerichtlich erkannten
Freiheitsstrafen dienten, verpflichtet.Als diese Verpflichtung durch das Gesetz vom 1. August 1855
(G.-S. S. 579), betreffenddie Entbürdung der Städte von der Verpflichtung zur Tragung der
«nminalkostcn, znr Unterhaltung nnd zur Verwaltung der Gefängnisse sowie znr Fortgewährung
°er Gerichtslokalien, gegen Erlcgnng einer festen Rente Seitens der Stadtgemeinden, aufgehoben
wurde, ging das Eigenthum jener Gefängnisse zufolge 8. 5 des Gesetzes unentgeltlich auf den
Staat über, mit der Verpflichtung für die Regierung, die lebenslänglichangestelltenGefängniß¬
beamten in deu Staatsdienst zu übernehmen und den städtischen Polizeigefangenen, welche bisher
w den Gefängnissendetinirt waren, gegen Zahlung der Hcizungs-, Reinigungs- und Verpflcgnugs-
«steu Seitens der Stadt, auch fernerhin Aufnahme zu gewähren.

Die Verpflichtung der RheinischenGemeinde» zur Unterhaltung der Kantongefängnisse,
hat durchaus denselbenCharakter, wie die frühere Verpflichtungder Stadtgemeinden in den alten
Provinzen und es erscheintumsomehr gerechtfertigt, dieselbenGrundsätze, welche seiner Zeit hin-
stchtlich der letzteren angewendet worden sind, auch den Rheinischen Gemeinden gegenüber zur
"cltung zu bringen, als der Staat Znschüsse zum Ban uud der Einrichtung der Kantongefängnisse
gewährt hat, deren Höhe im Ganzen mit einem Betrage von etwa 280 900 M. hat ermittelt
werden tonnen. Den Kostenbetrag, welcher der Staatskasse aus der Beschaffung hinreichender
"efllngnißlokale für die in Betracht kommenden Gerichtsbezirke voraussichtlicherwachsenwird, fest¬
zustellen, ist zur Zeit noch nicht möglich, da derselbe davon abhängt, welche von den vorhandenen
"antongefängnisseu sich zur Uebernahme in die Staatsverwaltung eigueu, bczw. welche bauliche»
Aenderungenuüthig sind um sie in ordnungsmäßigen Zustaud zu versetze», und da auch Verhand¬
lungen über den Neubau von Amtsgerichten bezw. über die etwaige Verbindung derselbenmit dem
^au von Gefängnissenvielfach noch schweben. Räch den stattgehabtenErmittelungen ist anzunehmen
°aß äußersten Falles an 80 Amtsgerichtsorten ein Neubau nöthig werden und daß für die neu zu
sichtenden Gefängnisse eine Beleguugsfähigteit von durchschnittlich >5—20 Köpfen genügen wird,
"le Herstellung derartiger Gefängnissehat bei mehreren während der letzten Jahre in der Rhein-
Provinz ausgeführten Bauten im Durchschnitt eine Kostensummevon rot. 45 000 M. einschließlich
^ Grunderwerbskostenerfordert und würde hiernach der Kosteilbetrag(einschließlich eines Pausch-

^unntums von etwa 400 000 M. für Umbauten) auf etwa 4 Millionen Mark zu steheu kommen,
le Verausgabung dieser Summe aber auf eiue längere Reihe von Jahren vertheilt werden können,
" der Bedarf in einer nicht geringen Zahl von Fällen durch Anmicthnug oder durch provisorische

"Stellung von GefnngnißloklllieuSeitens der Gemeinden für die nächste Zeit gedeckt ist.
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Der Betrag der Detentionskosten,welcher dein Fiskus nach Entbürdung der Gemeinden
zur Last fallen wird, entzieht sich der Berechnung, da nicht von vornherein abzusehenist, welche
Einwirkung das zu erlassende Gesetz auf die in Rede stehenden Bestrafungen ansüben wird. Vor¬
aussichtlichwird der überwiegend größere Theil der letzterenfernerhin im Wege des polizeilichen
Strafverfahrens erfolgen und dementsprechendauch der Betrag der dem Fiskus zur Last fallenden
Detentionskosten sehr viel geringer sein, als der Betrag der Ausgaben, welche bisher den
Gemeinden durch die Detinirung der s. g. Munizipalgcfangencn erwachsensind.

Wie die oben angeführte Allerhöchste Kabinetsordre vom 8. November 18lN ergiebt, steht
die Verpflichtung der Kantongcmeindcnzur Unterhaltung der Gefängnisse, welche zur Vollstreckung
der kurzzeitigeuHaftstrafcn dienen, im Zusammenhang mit dem ihnen eingeräumten Genuß der
Polizeistrafgclder und da auch in dieser Beziehung eine Aenderung des bisherigen Zustandes
erforderlich ist, so erscheintes gerathen, beide Angelegenheitengleichzeitig zu erledigen.

Zu diesen: Behuf ist die Bestimmung des §. 5 in den Gesetzentwurf aufgenommen
worden, zu deren Erläuterung die hier folgendeil Bemerkungen beigefügt werden.

Durch KaiserlichesDekret vom 17. Mai 180!» wurden vom Reinerträge der Polizei-
und Znchtpolizei-Ttrnfgelderzwei Drittel den hülfsbedürftigen Gemeinden nach dem Ermessen der
Präfekten, ein Drittel aber den Hospizien zur Verpflegung verlassenerKinder zugewiesen. Der
§. 466 des eoäs pönal, dessen Gesetzeskraft mit dem 1. Januar 18 ll eintrat, sprach alle
Polizeistrafgelder der Gemeinde zn, in welcherdie Übertretung begangen war, so daß uur die
(wegen ckölit« erkannten) Zuchtpolizei-Strafgelder dem in dem Dekrete vom 17. Mai 18N!>
bestimmten Zwecke erhalten blieben.

Der FranzösischeGeneral-Direktor der Domaincn hemmte jedoch mit Genehmigung des
Ministers des Innern die Ausführung der nicht zweckmäßigen Anordnung des «ocks pänal indem
«r fortwährend nach dein KaiserlichenDekret von 1>09 verfahren ließ, was zur Folge hatte, daß
die eiuzelneu Gemeinden während der französischen Verwaltung niemals in den, ihnen durch den
ooäo p<5na1 eingeräumten Gennß der Polizeistrafgelder getreten sind.

Nach der Preußischen Besitznahmeder Nheinprovinz wnrde in den einzelnen Negierungs-
bezirken verschiedenartigverfahren, demnächstaber durch die Minister des Innern und der Finanzen
angeordnet, daß die Vorschrift des oocke pon»! stritte auszuführen fei. Hiergegen remonstrirten
mehrere Neuerungen, indem sie darauf hinwiesen, daß der Zweck der Verwendung vereitelt werde,
wenn die Strafgelder in kleinen Beträgen verwendet würden, während viel geleistetwerden tonne,
wenn man die Strafgelder zn einem gemeinfchaftlichenFonds vereinige. Dem entsprechend
wurde auf den Antrag des Ministers des Innern durch eine AllerhöchsteKabinetsordre vom
27. Dezember 182^ bestimmt, daß für jeden Negierungsbezirk, der zum Bezirk des vormaligen
Appellations-Gerichtshofesin Köln gehöre, aus deu sämmtlichen darin aufkommendenPolizei-
und Zuchtpolizei-Strafgeldern ein besondersverwalteter Fonds zu bilden sei, mit der Bestimmung,
aus den Einnahmen die Kosten der Verpflegung und Erziehung verlassener Kinder zn bestreuen,
die sich hierbei ergebendenUeberschüsseaber zur Unterstützung hülfsbedürftiger Gemeinden bei
Erfüllung anderer Verpflichtungen zu verwenden. Größere Gemeinden, welche eigene Anstalten
zur Unterhaltung verlassener Kinder besaßen, erhielten die von ihren Einfassen aufkommenden
Strafgelder zur eigenen Verwendung.

Schließlich ist der ganze Strafgelderfonds des französischrechtlicheuTheiles der Nheinprovinz
durch §. 15 des Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875 „mit allen bisher der Staats-Verwaltung
zustehendenNechten und obliegenden Verpflichtungen" dein Provinzialverbande der Nheinprovinz
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überwiesen worden. Sein Kapitalbestand betrug damals 74 771 Thlr. 20 Sgr. 5 Pf., der
Iahresbetrag seines Einkommens 64 089 Thlr. 19 Sgr. 4 Pf.

Das Recht des Bezuges der gerichtlich erkanntenGeldstrafen gilt überall als ein Ausfluß
der Gerichtsbarkeit. Wenn iu der Nheinurouiuz bisher eine Ausuahme hiervon stattgefunden hat
und den Gemeinden der Genus; der Strafgelder belassen worden ist, so hatte dies feinen Grund
un Wesentlichendarin, daß die dortigen Gemeinden verpflichtetwaren, eiuen Theil der Straf¬
vollstreckungskosten zu tragen, indem ihnen die Unterhaltung der oben erwähnten Munizipal-
gefangenen oblag. Fällt diese Verpflichtuug der Gemeinden fort und übernimmt der Staat die
Strafvollstreckung in ihrem vollen Umfange, so fällt selbstverständlichauch der Anspruch der
Gemeinden auf die Theilnahme an den Nutzungen der Strafvollstreckung fort und es wird
demzufolgehinsichtlich der ihnen bisher belassenenGeldstrafen ebenso zu verfahren fein, wie dies
s. Z. in den alten Provinzen geschehen ist, als dort die Städte durch das oben angeführte Gefetz
vom 1. Augnst 1855 von der Verpflichtung zur Unterhaltung und Verwaltung der Gerichts-
gefangenen gegen Uebernahmeeiner (demnächst durch §. 2 des Grbüudesteuergesetzes vom 21. Mai 1861
aufgehobenen)Rente entbürdet, ihnen gleichzeitig aber auch die Nutzungen entzogenwurdeu, welche
fle bis dahin aus der Gerichtsbarkeit bezogenhatten.

Diesen Erwägungen entspricht der Absatz im §. 5 des beiliegenden Gesetzentwurfes.
Seitens der Provinzial-Verwaltung der Nheiuproviuz ist zwar gegen die Entziehung

des Genusses der gerichtlicherkanntenGeldstrafen, foweit sie bisher den Gemeinden bezw. seit Erlaß
des Dotationsgesetzesder Provinz zuflössen, Einspruch erhoben worden. Dieselbe stützt denselben
lm Wesentlichen darauf, daß die Polizcistrafgelderkeineswegsein Aequivalent für die den Gemeinde»
obliegende, künftig fortfallende Verpflichtung zur Bestreitung der Kosten der Unterhaltung der
^antongefänguisscund der Verpflegung der sog. Munizipalgefangeneubilden, sondernden Gemeinden
ohne Rücksicht auf jene Verpflichtung überwiesen worden seien, wie sich schon daraus ergebe, daß
vie Allerhöchste Kabinetsordre vom 27. Dezember 1822 den Gemeinden auch die Zuchtpolizei-
Etrafgelder überwiesen habe, während die Arresthäuser, welche zur Verbüßung der zuchtvolizei-
lMichtlicherkannten Strafen dienen, durch den Staat unterhalten würden.

Diesen Ausführungen kann jedoch eine maßgebendeBedeutung nicht beigelegt werde».
Fehlt es auch an einer ausdrückliche»gesetzlichen Nestimmuug, welche die den Gemeinden über¬
wieseneuStrafgelder als Aequivalent für die Unterhaltung der Kantongefängnisseund für die
Verpflegung der fog. Muuizipalgefaugenen bezeichuet, so kann es doch keinem Zweifel unterliegen,
baß sie thatsächlich seiner Zeit als ein Aeauivaleut für diese Verpflichtungen den Gemeinden
überlassen worden sind. Es findet diese Auffassung in dem den RheinischenProviuzialständen,
als sie bei Seiuer Majestät dem Könige gegen die fernrrweite Unterhaltung der Kantongefängnisse
Vorstellung erhoben, iu der oben allegirten Allerhöchsten Kabinetsordre vom 3.. November 1881
(von Kamptz Annalen, Band 15, S. 84) ertheilten Bescheide ihren Ausdruck,wo es heißt:

„Die RheinischenGemeinden werden sich auch bei diesem Aufwande für die Polizei,
folglich für ihre eigene Sicherheit, um so eher beruhigen können, als sämmtliche
Polizeistrafgelder zu Zwecken verwendet werden, deren Kosten sie in Folge der
Kommunalobsorge,für die Armenpflege außerdem zu bestreuen hätten."

Hiernach liegt ein hinreichenderGruud, den Gemeinden, wenn sie von der Unterhaltung
ber Kllntongefängmffebefreit werden, den Genuß der Strafgelder zu belassenund auf diefe Weife
einen Theil der ihnen auf Grund der ArmengefetzgebungobliegendenVerpflichtung zur Fürsorge
für die verlassenenKinder auf die Staatskasse zu übertragen, um so weniger vor, als die Unter-
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Haltung verlassener minder offenbar zu denjenigen Zwecken gehört, deren Erfüllung die den
Provinzialuerbänden überwieseneuDotationen (vergl. Gesetz vom 8. Juli 1875, ß. 4, Nr. 5) mit
dienen sollen.

Um eine vergleichende Uebersicht zu gewinuen, siud die in den Strafgelderfouds geflossene»
und den Gemeinden zu gute kommendenBetrage einerseits und die den Gemeinden aus der
Unterhaltung der KmitongefänguisseerwachsenenAusgabeu andererseits für den zehnjährigen Zeit¬
raum von 1872—18« 1 festgestellt worden. Danach sind den Gemeinden aus dem Polizei-Straf-
gelderfonds wahrend des gedachtenZeitraumes in den einzelnen Regierungsbezirkenzugeflossen:

im Negierungsbez irk Aachen . . . «>32 103 M. 56
,/ „ Köln . . . . 594 507 « 95
„ „ Coblenz . . . 412 912 „ 11
» // Düsseldorf . . 883 297 ,^ 09
„ „ Trier . . . 670 265 // 50

Summe . . 2 893 086 M. 21 Pf.
Die Gemeinden haben während des gedachtenZeitraumes in den einzelnen Regierungs¬

bezirken verausgabt:

im Regierungsbezirk Aacheu . . .
Köln. . . .

„ Coblenz . . .
Düsseldorf . .
Trier . . .

Summe

an Koste«:
der

Verpflegung
und

der baulichen
Unterhaltung

> der Danton-
Ve»nf,«ht.gung,!^.^^.^,^

Mietheder
Gefangenen:^__A

125 406
268 233

95 547
322 987
108 108

25
54
48
«2

920 283 :>:»

^__H
63 065

103 255
56 334
83 251
41 800

U9
85
«l

353 309 54

in Summe
>

194 072
371489
151 882
406 239
149 90!»

42
18
53
33
63

1273 593 09

Hiervonkommen in Abzug die durch zahlungsfähigeGefangene erstattetenDetentionskosten:
im RegierungsbezirkAachen . . mit 1000 M. - Pf.
// « Köln . . // 1391 „ 14 „
,/ // Coblenz . /, 833 „ 06 „
,/ ,/ Düsseldorf ,/ 1540 „ 66 „
/, ,/ Trier. . „ 20 169 „ 53 „

Summe . . 24 934 M. 39 Pf.
Nach Abzug diefer Summe stellt sich der Betrag der den Gemeinden aus der Unterhaltung

der Kantougefängnisse erwachsenen Kosten auf 1248 658 M. 70 Pf., es ergibt sich also, da
ihnen aus dem Polizei-Strafgelderfonds im Ganzen 2 893 086 M. 21 Pf. zugeflossensind, M
den zehnjährigen Zeitraum 1872—1881 zu Guusten der Gemeinden eine Mehr-Einnahme von
1644 427 M. 51 Pf. mithin von etwa 160 000 M. im Jahresdurchschnitt.
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Zur richtigen Beurtheilung dieser Ziffer und der auf Grund der Mehreinnahme Seitens
der Gemeinde» etwa zu erhebendenAnsprüche ist zu bemerken,daß die Gemeinden feit längerer
Zeit, mit Rücksicht auf die in Aussicht stehendeRegelung der Materie, zur vollen Erfüllung der
ihnen obliegenden Naulast nicht mehr herangezogen worden sind und daß in Folge dessen der
Zustand der meisten Kantongefängnisseein sehr mangelhafter ist. Die vielfach konstatirte Unzu¬
länglichkeitund Ungeeignetheit derselben stellt es außer Zweifel, daß es sich dabei nicht erst um
Versäumnisseaus den letzten Jahren handelt, daß die Gemeinden vielmehr fchon feit geraumer
Zeit mit ihren bezüglichenVerpflichtungen im Nückstaudeverblieben sind uud daß der zu ihren
Gunsten sich ergebendeNeberschußder Einnahmen über die Ansgaben nicht eingetreten sein würde,
wenn sie ihren Verpflichtungenzum Bau und zur Unterhaltung der Gefängnisse in dem Maße
nachgekommen wären, wie es zur Herstellung ordnungsmäßiger Znstände hätte der Fall sein müssen.

Bei Beurtheilung des Einflusses, den das vorliegende Gesetz auf die finanzielle Lage der
betheiligten Gemeinden haben wird, kommt anch noch folgendes Moment wesentlichin Betracht.

Während in dein ehemaligen Appcllations-Gerichtsbezirkevon Köln das für die übrigen
Landestheilc durch das Gefetz vom 11. Mai 1852 (G.-S. S, 245) geordnete polizeilicheStraf¬
verfahrennicht zur Anwendungkam, vielmehr dafelbst auch Polizeitontraventionengerichtlichabgeurtheilt
wurden, ist mit dem für den ganzen Bereich der Monarchie erlassenenGesetze von» 23. April v. I.
(G.-S. S. N,',) auch in der Nheinprovinz das polizeiliche Strafverfahren eingeführt worden.

Nach näherer Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes tonnen für Uebertrctnngen
durch polizeiliche Verfügnng der GemeindebehördenStrafen bis zur Höhe vou 30 M. oder 6 Tagen
Haft festgefetzt werden. Nach der Bestimmung im tz. ? des Gesetzes fallen die in Gemäßhcit des
letztereil endgültig festgesetzten Geldstrafen, sofern sie nicht vermöge bestehender besondererVor¬
schriften einem anderen Berechtigten zustehen, demjenigen zu, welcher die sächlichen Kosten der
Volizeiuerwaltung zu trageu hat, wogegen derselbeverpflichtet ist, die durch Festsetzung und Voll¬
streckung der Strafen entstandenen, von dem Beschuldigtennicht beizutreibendenKosten zr^ tragen.

Die Bestimmnngen des Gesetzes vom 23. April v. I, werden selbstverständlich durch die
^estimmnngrn des in Aussicht genommenenGesetzes über die Kantongefängniffc nicht berührt,
wie denn auch §. 5 Abfatz l des vorliegenden Entwurfs ausdrücklichnur die wegen Vergehen
und Uebertretunge» gerichtlich erkannten oder durch amtsrichterlichen Strafbefehl endgültig
festgesetzten Geldstrafen für die Staatskasse in Anspruch nimmt, Es verbleiben also diejenigen
Geldstrafen, welche seither in den betreffenden Rheinischen Gebietstheilenrichterlich verhängt wurden,
uumnehr aber nach Maßgabe des Gesetzes vom 23. April v. I. durch polizeiliche Strafverfügung
endgültig festgefetzt werden, nach wie vor den Gemeinden, bezw. dem Vrouinzialverbande. Bei der
verhältnihmäßigen Höhe des nach dein gedachtenGesetze zulässigen Strafmaximums und da erfah-
Nlngsmähig die überwiegendeMehrzahl aller Uebertretungen solche sind, welche jetzt unter die
Nestimmuugendieses Gesetzes fallen, erfcheintdemnach die Annahme gerechtfertigt, daß der über¬
wiegend größere Theil der bisherigen Intraden des Stmfgelderfonds dem letzteren, bezw. den
Gemeinden auch fernerweit zufließen wird.

Daneben ist auch noch der Umstand von wesentlichem Belang, daß durch das Gefetz vom
23. April 1883 die Verpflichtungder betreffenden Rheinischen Gemeinden zur Tragung der Kosten
der Strafvollstreckungwesentlichermäßigt wird, Deuu wahrend dieselben bei den jetzt unter dies
Gesetz fallenden Uebertretungen bisher die Kosten der Vollstreckungaller Haftstrafen bis zu fünf
^ugen zu tragen haben, verbleibt ihnen diefe Verpflichtungnach 8- 1 uline» 3 des Gesetzes vom
'^- April 1883 künftig nur noch rücksichtlichder Haftstrafen bis zu drei Tagen.
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Zur Erläuterung der Spezialbestimmungen des beiliegende»Gesetzentwurfes wird Nach¬
stehendesbemerkt:

Die 88. 2 und 3 des Entwurfes entsprechendurchweg den Bestimmungen in H. 5 des
Gesetzes vom 1. August 1855 sowie den darin enthaltenen Vorbehalten wegen der Gefängniß-
beamten und der Gemeinde-Polizeigefangenen.

Zu §. 2 Absatz 1, Die Besitz- und Eigentumsverhältnisse haben sich bei den einzelnen
Kantongefängnissensehr verschiedenartiggestaltet. Dieselben stehen zum Theil im Eigenthum des
Staates, zum Theil sind sie gemeinschaftliches Eigenthum des Staates und der Kantongemeinden;
andere gehören den Kantongemeindenallein oder einzelnen Gemeinden bezw. Bürgermeistereien oder
Kreisen^ in einzelnen Fällen befinden sie sich in angemietheten Lokalien.

Zu §. 2 Absatz 2. Die Beamten der Kantongefängnissesind fast ohne Ausnahme auf
Kündigung angestellt.

Zu §. 3. Die Kantongefängnissedienen fast ohne Ausnahme gleichzeitig zur Aufnahme
der Polizeigefangenen, für deren Unterbringung die betreffenden Gemeinden zu sorgen haben. Der
^. 8 ist bestimmt, in Fällen dieser Art eine Einrichtung zu treffe», durch welche sowohl das
Interesse des Staates wie das der Gemeinden gewahrt wird.

Zu §.3 Absatz 2. Die eventuelleVerpflichtung des Staates zur Tragung der Kosten
der BeschaffungbesondererPolizeigefängnisseist durch den Taxwert!) des Kantongcfängnisses zur
Zeit der Uebernahme des Gefängnisses begrenzt worden, um den Fistns gegen unberechtigteAn¬
forderungen zu sichern.

Zu 8- 4 lit. u. Die Bestimmung des 8- 4 lit -l. findet selbstverständlich leine Anwendung,
wenn das betreffendeGebäude nebenbei auch uoch zur Unterbringung von Feuerlöfchgeräthschaften
und zu ähnlichen nebensächlichen Zwecken benutzt wird.

Zu §. 4 lit. K. Die Anordnung in 8- 4 lit. d des Entwurfes, welche den Uebergang
des Eigenthums der Kantongefängnisse an den Staat in einzelnen Fällen ausschließt, findet ihre
Erklärung darin, daß ein Theil der Kantongefängnissedurch die nene Gerichtsorganisation für den
Strafvollzug entbehrlichgeworden ist und daß viele derselben sich in einem äußerst mangelhaften
baulichen Zustande befinden oder fo beschränkt in ihren Näumlichkeitensind, daß sie entweder gar
nicht oder mir mit unverhältnitzmäßig großen Kosten den zu stellenden Anforderungen entsprechend
hergestelltwerden könnten. Die Uebernahme dieser Gefängnisse würde für den Staat nur eine
Last sein, während die Gemeinden dieselben zur Unterbringung ihrer Polizeigefangenen oder zu
anderen öffentlichen Zwecken nach wie vor verwenden können.

Die in lit. d erwähnte Erklärung der Staatsrcgierung wird selbstverständlichnnr im
Einuerständniß der betheiligten drei Ministerien des Innern, der Finanzen und der Justiz
erfolgen können.

Zu 8. 4 Abfatz 2. Die Auseinandersetzungmit den Gemeinden und die Beschaffung
anderweiter Lotalien zur Vollstreckungder kurzen Haftstrafen wird, wo solche sich als nöthig
erweist, voraussichtlich geraumere Zeit in Anspruch nehmen, während welcher dem Staate die
Fortbenntzung der betreffenden Gefängnisse, gegen vollständige Entschädigung der Gemeinden
gesichert werden muß, um den sonst unvermeidlichenStörungen in der Strafvollstreckung vor¬
zubeugen.

Zu tz. 5. Die Verpflichtung der RheinischenGemeinden zur Unterhaltung der Kanton¬
gefängnissehat durchaus denselbenEharatter wie die frühere Verpflichtung der Stadtgemeinden in
den alten Provinzen und es sind dem entsprechend in 8- 5 dieselben Grundsätze zur Anwendung
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gebracht, wie in tz. 7 des Gesetzes von, 1. August 1855 (O-S. S. 579), durch welches die Stadt-
gemeindeu von der Verpflichtung zur Tragung der Kriminalkosten und zur Unterhaltung der
Gefängnisse entbürdet, gleichzeitig aber mich ihnen die Nutzungen aus der «rinünalgerichtsbarkeit
entzogenwurden.

Zu ß. 5 Absatz 2. Der Kapitalbestand des Polizei- und Zuchtpolizei-Strafgelderfonds
hat am Schlüsse des Rechnungsjahres 1883/84 betragen:
in dem Regierungsbezirk Aachen ................. 87 500 M.
„ „ „ Coblenz (rheinischrechtlicher Theil des Bezirkes) , . . 120 000 „
« „ „ Köln .................129700 „
„ „ „ Düsseldorf (rheinischrechtlicher Theil des Bezirkes) . . 44 800 „
„ „ „ Trier................^_ ^^ "

Summa . . 516 500 M.

Nr. «»<

Düsseldorf, den 13. Dezember 1884.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

den Ankauf eines Basalt°Vruches im Siebengebirge.

Der starte und vielfach fchr fchwereVerkehr auf den einzelnenProvinzialstraßen a,n
Unterrhein hat seit längerer Zeit die Nothwendigkeiterkennen lassen, für die Unterhaltung dicfer
Straßen ein bcfonders festes und wetterbeständigesMaterial an Stelle des früher fast ausschließlich
verwandten Rhein- oder Grubenkieseszu beschaffen.

Das in nächster Nähe vorkommende festeste und zugleich an und für sich zu solchen
Zwecken geeignetsteGestein ist der dichte Basalt, wie derselbe vielfach an der rechten Nheinseite
von Koblenz bis nach Bonn hin die Grauwacken-Formation des Rheines durchbrochen hat und in
gar vielen Brüchen daselbst zum Aufschlußgelangt ist. Der Vasalt darf nicht verwechseltwerden
"nt der sehr ähnlichen Basaltlava, welche bedeutend weniger Widerstandsfähigkeitgegen Druck,
zumal aber gegen Reibung besitzt. Die Lava kommt auf der rechten Nheinseiteüberhaupt nicht vor,
überwiegt jedoch erheblichauf der linken Rheinfeite das Vorkommen des dichten Vafaltes. Der
letztere findet sich dicht am Rhein auf der linken Seite dcsfelbenvor bei Rolandseck, wird dort-
selbst «her nicht abgebaut.
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Trotz des hohen Härtegrades, den der dichte Nasalt erreicht, ist derselbe insofern ein
gefährliches Material, als in manchen Brüchen äußerlich nicht erkennbare Lagen desselben vor¬
kommen, deren Steine an der Luft sich mannigfach spalten und in kleine Stücke zerfallen oder in
ganz kurzer Zeit durch die Sonnenstrahlen zu Pulver zersetzt werden.

Daß Material der letzterenArt zur Straßenunterhaltung durchaus nicht verwendbar sein
tan», ist selbstverständlich.

Das Vorkommen solcher Lagen oder Bänke ist leider den meisten dicht am Nheine
gelegenen Basaltbrüchen eigen und sind es zumal die Brüche zwischen Veuel und Königswinter,
vor allein aber die Erpeler Len, welche durch ihre „Sonnenbrenner" (dies ist die ortsübliche
Bezeichnungfür die vorhin beschriebenen, rasch verwitternden Nasalte) berüchtigt sind.

Da, wie bereits bemerkt, es kein äußeres, leicht erkennbares Zeichen für die fchlechten
Bafaltc giebt, und ein Aussondern derselben aus dem, im zerkleinertenZustande angelieferten
Material ganz unmöglich ist, die Unternehmer auch gar nicht in der Lage sind, selbst bei strengstein
Verbot, die Steinschläger von der Verwendung schlechten Vasalts abzuhalten, so wird nichts übrig
bleiben, als diejenigen Brüche, in welchen solche leicht verwitterbaren Gesteine vorkommen,ein
für allemal von jeder Konkurrenzzur Anlieferung vou Straßenmnterial ansznschliehen,wie dies
auch früher in Bezug auf einige wenige Brüche Seitens der Königlichen Negierung in Köln
bereits geschehen ist. Dadurch wird nuu aber ein ziemlichgroßer Theil der zunächst am Rhein
gelegenen Brüche außer Konkurrenztreten.

Dazu kommt nun noch, daß, wie die Seitens der Central-Verwnltung angestellten Versuche
ergeben und weitere Erkundigungen bestätigt haben, manche Vasalte den Einflüssen des Wassers
nicht zu widerstehenvermögen und in ähnlicher Weise sich spalten, wie die sogenannten Sonnen-
brenncr durch den Einfluß der Sonnenstrahlen. Hierdurch wird abermals die Zahl der Bezugs¬
quellen von Vasalt zum Straßenbau uicht unwesentlich beschränkt, so daß derjenigen Vrüche in
nächster Nähe des Rheines, welche einen wirklich guten und dauerhaften Vasalt enthalten, nur
sehr wenige sind. Weiter landeinwärts und zumal an der oberen Wicd, sind Brüche ganz
vorzüglichenVasalts in größerer Menge vorhanden. Dieselben liegen aber für einen Massen¬
transport zu weit von der Wasserstraße oder der Nahn und eignen sich deshalb weniger für den
Vezug der am Niederrhein zur Verwendung kommenden, ganz erheblichenQuautitäten, welche in
der Ebene allein auf jährlich 40—5,0000 Kdm auzunehmen sind.

Diese Verhältnisse sind den Vasalt - Nruchbesitzernnicht entgangen und streben dieselben
daher mit Nachdruck dahin, eine Koalition zu Stande zu bringen, um die Preise des guten Materials
möglichst in die Höhe zu schrauben.

Um dieser Koalition zu entgehen, ist deßhalb die holländische Regierung, welche zu ihren
Wasserbauten den schweren Vasalt massenweise bedarf, darauf Bedacht gewesen, selbst Nasaltbrüchc
zu erwerben und fährt sicherem Vernehmen nach mit dieser Erwerbuug auch in der aller letzte»
Zeit noch weiter fort.

Will daher die Provinz sich dauernd die Möglichkeitsichern,zu einem angemessenen Preise
ihren Bedarf an gutem Material beschaffen zu können, so wird sie gezwungen sein, in derselben
Weise wie Holland zu verfahren und selbst Vafaltbrüche anzukaufen.

Es kann sich dabei zunächstnur um einen solchen Vruch handeln, der in unmittelbarer
Nähe des Rheines und der Nahn gelegen, einen billigen Transport des Materials aus weitere
Entfernungen ermöglicht.
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Der Ankauf eines solchen würde gleichzeitig den Vortheil gewähren, daß die jetzt in
Königsdorf bei Köln getroffenen Einrichtungen zum Zerkleineren des Bafnlts durch Sträflinge der
Anstalt Vrauweiler, in die Nähe oder selbst in den neu erworbenenBruch «erlegt werden könnten,
so dah alsdann der im Bruche zerkleinerteBasalt direkt nach den Verwendungsstellen verladen
werden kann, wodurch die bei der jetzigenEinrichtung einer Umladung in Köuigsdorl an die
Eisenbahn-Verwaltung in Folge des Differenzial-Tarifes zu zahlende Mehrfracht, welche für eine
nnzige Bauinspektion, nämlich Dttren, über «000 M. jährlich beträgt, erspart oder aber die
Eisenbahn veranlaßt würde, die Anwendung der Differenzial-Tarife auf die in Königsdorf zur
Umladung kommendenStraßenbau-Materialien fallen zu lassen.

Von den vorstehendenErwägungen ausgeheud hat der Provinzial - Verwaltungsrath den
Landes - Direktor beauftragt, unter der Hand sich nach einem geeigneten Bruche umzusehenund
event. Verhandlungen zu dessen Erwerb anzuknüpfen.

Dieselben haben dahin geführt, daß der Basaltbruch von H. Spindler aus Königswintcr
auf dem Petersberge, aus welchem die Straheu-Verwaltung feit langen Jahren bereits Material
bezogenhat und aus welchem auch die in Köuigsdorf verarbeiteten Bafalte entnommeu werden,
mit allem Zubehör, bestehend in einer z,. i>, 1 Km langen Schieuenbahu, sämmtlichenTransport-
gercithen, einem großen Schuppen und einer Schmiede, im Ganzen ein Areal von p. p. 30 Morgen
zum Preise von 75 000 M. der Verwaltung an die Hand gegebenworden ist.

Dieser Bruch besitzt alle diejenigen Eigenschaften, welche dessen Erwerb für die Provinz
im höchsten Grade wünschenswert!)machen, weil er derjenige von allen Brüchen eines tadellosen
Basaltes ist, welcher ganz in unmittelbarer Nähe der Bahn und des Rheines liegt nnd dazu
Gelegenheit bietet, das Areal um ein ganz Bedeutendes noch zu vergrößern.

Der Provinzial - Verwaltungsrath kann den Ankauf dieses Bruches zu dem geforderten
Preise nur auf das dringlichstebefürworten. Der Kaufpreis würde aus bereiten Beständen der
Straßenverwaltung zu entnehmen sein.

Der Prouinzial-Verwaltungsrath beehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:
„Der hohe Landtag wolle dein Ankaufe des Basaltbruches von H. Spindler auf

dem Petersbcrge nebst allem Zubehör für die Summe von 75 000 M. und der
vorgeschlagenenDeckung des Kaufpreises seine Zustimmung ertheilen, sowie den
Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, vorkommendenFalles zum Ankauf fernerer
geeigneter Brüche zu fchreiteu."

Der Prodinzial'Verwaltungsrath.
Wilhelm Mrst zu Wied,

Landtags-Marfchllll.
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Erste Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Sonntag den 14. Dezember 1884.

Nach Beendigung des in der Hauptkirchebeider Konfessionenabgehaltenen Gottesdienstes
versammelten sich um 12°/4 Uhr die Mitglieder des Landtages im Sitzungssaal«:des Ständehauses.

Von einer Deputation geleitet trat der KöniglicheLandtags-Kommissar,Seine Excellenz
der Oberpräsident der Rheinprouinz Zerr Dr. von Bardeleben, in den Saal uud eröffnete den
30. Provinzial-Landtag mit folgender Ansprache:

Geehrte Herren!

„Obgleich der Provinzial-Lnndtag der Rheinprouinz noch im vorigen Jahre zu einer
ordentlichen Sitzung versammelt gewesen ist, hat die Königliche Staatsregierung doch den Entschluß
gefaßt, bei Seiner Majestät dem König schon in diesem Jahre wieder eine Zusammenberufung
der RheinischenStände in Antrag zu briugen, weil es in der Absicht liegt, mehrere Entwürfe zu
Gesetzen, welche die besonderenVerhältnisse der Rheinprouinz betreffen, dem AllgemeinenLandtage
"er Monarchie in seiner nächsten Sitzung zur Beschlußfassungvorzulegen. Es mußte deshalb
erwünschterscheinen, eine Anhörung des RheinischenProvinzial-Landtages noch im Laufe dieses
Jahres zu veranlassen. Seine Majestät der König hat diesem Autrage entsprochenund hat dem¬
gemäß zu befehlen geruht, daß der RheinischePruvinzial-Landtag am heutigen Tage zu einer
außerordentlichen Sitzung hier zusammentreten solle. Zum Landtags-Marschall haben Seine
Majestät Seme Durchlaucht den Herrn Fürsten zu Wied und zum Stellvertreter des Marschalls
den Herrn Schloßhauptmann, Kammerherrn Freiherrn vonSolemacher-Antweiler zu ernennen
geruht. Die Dauer des Landtages ist auf 8 Tage festgesetzt.

Das Allerhöchste Propositions-Dekret vom 8. d. M. bezeichnetals Gegenstände Ihrer
diesmaligen Berathung fünf Punkte, zuerst die Wahl zweier Mitglieder der Vezirts-Kommifsion
des RegierungsbezirksDüsseldorf für die Einkommen- und Klassensteuer,sodann eine Ihnen zu
wachende Vorlage über die Errichtung von Gewerbetammern zur Wahrnehmung der gemeinsamen
wlrthschaftlichen Interessen der Landwirthschnft, des Handels,, der Industrie und^des Handwerks,
drittens 3 Gesetzentwürfe, nämlich erstens den Entwurf eines Gesetzes ^betreffend die Kanton-
gefängnisse in der Rheinprouinz, zweitens den Entwurf eiues Gesetzes betreffend die Zusammen¬
legung von Grundstücken im Bezirke des ehemaligen Appellatious-Gerichtshofes zu Köln und
drittens den Entwurf eines Gesetzes betreffend, die Veräußerung und die hypothekarische Belastung
°er Grundstückeim Geltungsbereichedes RheinischenRechts.
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Meine Herren! Ich kann mich darauf beschränken,nur die beiden letzten, wichtigsten
Gesetzesuorlagen,die Ihnen gemacht sind, hervorzuheben. Die Frage der Zusammenlegung von
Grundstückenoder, wie sie auch sonst genannt wird, die Konsolidationsfrage, ist ein schon seit
Decennien in der betheiligten Bevölkerung unserer Provinz lebhaft ventilirtes Thema gewesen.
Die heftige und allgemeineAbneigung gegen eine solche, der rheinischenGesetzgebungunbekannte
Maßregel ist allmählig einer anderen Auffassung gewichen, und die unverkennbaren sehr bedeu-
tenden Vortheile, welche aus der Zusammenlegung der Ländereien im Verhältniß gegen die
gegenwärtige Zersplitternng des Grundbesitzesin unserer Provinz hervorgehen würden, haben sich
immer mehr in dem allgemeinen Bewußtsein der Bevölkerung befestigt. Ich glaube daher, daß
jetzt wohl der Zeitpunkt eingetreten ist, wo eine Gesetzgebung, welche sich in anderen Provinzen
unserer Monarchie, wie Sie ja alle wissen, als außerordentlich segensreichbewährt hat, auch in
den Landestheilen des linken Rheinufers eingeführt werden kann, in der Erwartung, daß sie bei
den Beteiligten jetzt eine ruhigere Beurtheilung und Entgegenkommenfinden werde.

Was ferner den Gefetzentwurfüber die Veräußerung und hypothekarische Belastung von
Grundstückenbetrifft, so charakterisirt sich derselbe als der erste nnd vorbereitendeSchritt zn einer
durchgreifendenReform des rheinischenHypothekenwesens,dessen große Mängel und Unzuträglich¬
keiten ja allgemein anerkannt sind. Ich zweifle deshalb nicht, daß Sie auf diesem Gebiete den
Vorschlägen der Staatsregierung bereitwillig entgegenkommenwerden. Die Vorlagen, welche
Ihnen der Prouinzial-Verwaltungsrath in der diesmaligen ansterordentlichenSitzung macht, sind
wenig zahlreich. Nichtsdestowenigerwird es für Sie ernster Anstrengung bedürfen, um in der
Ihnen gewährten kurzen Frist das ganze Material, welches )hnen vorgelegt ist, durchzuarbeiten.
Soweit es in meinen Kräften steht, geehrte Herren, bin ich wie früher jederzeit erbötig, Ihnen
bei Ihren Arbeiten forderlichzn sein und Ihnen namentlich alle erwünschte Auskunft zu ertheilen.
Ich wünscheauf das allerlebhafteste,daß Ihre Berathungen und Beschlußfassungenüber die wich¬
tigen Gesetze, die Ihnen jetzt vorgelegt sind, wesentlich zu dem Zustandekommendieser Gesetze
und solchergestalt dazu beitragen »lögen, neue und segensreiche Einrichtungen in unserer Provinz
zu schaffen. Indem ich Ihnen, durchlauchtigsterHerr Landtags-Marschall, das Allerhöchste Propo-
sitions-Dekret überreiche, erkläre ich hiermit im Namen Seiner Majestät des Kaisers und Königs
den Zs». RheinischenProvinzial-Landtag für eröffnet.

Landtags-Marschall Fürst zu Wied: Se. Majestät der deutsche Kaiser, unser
AllergnädigsterKönig und Herr, lebe Hoch! Hoch! Hoch! (Die Versammlung stimmt begeistert
in das Hoch ein.)

(Durch dieselbe Deputation geleitet, verläßt der Herr Landtags - Kommissarius den
Sitzungssaal.)

Meine Herren! Indem ich die erste Sitzung des 80. außerordentlichenProvinzial-Land-
tages der Rheinprovinz hiermit eröffne, bitte ich Sie, mir dasfelbe Vertrauen entgegenzubringen,
welches ich in so reichem Maße stets bei Ihnen gefunden habe. Meine Herren! Ich brauche
Ihre Unterstützung und Ihre Nachsicht in dieser Sitzung um so mehr, als wir uns mit einer
schwierigengesetzlichen Materie zu beschäftigenhaben, in die auch ich mich erst in jüngster Zeit
als eine für mich fremde, für mich bisher verschlossene Welt habe einarbeiten müssen. Also,
meine Herren, ich bitte um Ihre Nachsicht, lim Ihre Unterstützung und um Ihr Vertrauen.

Zu Protokollführern ernenne ich hiermit die Herren Radermacher und Limbourg und
bitte Herrn Limbourg heute das Protokoll zu führen. Zum Iourncilführer ernenne ich den Herr"
Grafen Beißel.
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Ehr ich Ihnen weitere geschäftlicheMittheilungen mache, liegt es mir ob, Ihnen diejenigen
Mitglieder zu nennen, die der unerbittliche Tod aus unserer Reihe hinweggenommen hat; seit
dein letzten Landtage hat er reiche Ernte gehalten, Es sind dies die Herren Rosen, Ientges,
Lautz, Ackermannund Rcusch. Von diesen fünf Mitgliedern sind die Herren Laich und Neusch
lange Jahre auch im Prouinzial-Verwaltnngsrathe mit Anforderung thätig gewesen. Ich darf
Sie wohl ganz besonders an die Thätigkeit unseres verehrten KollegenLautz erinnern, der noch
diesmal nach längerer Krankheit in den Landtag kommen zu können hoffte, den aber der Tod
kurz uor unferem Zusammentreten hinwcggerafft hat. Meine Herren! Sie wissen, wie er stets
mit seiner ganz hervorragenden Beredsamkeit bei uns sowohl im Landtage, wie im Prouinzial-
Verwaltnngsrathe für alles Edle und Gute eingetreten ist, und wie er für die Verschönerung
unseres Ständehanscs, für die Mnfeen und für ähnliche Fragen mit warmen Worten eingetreten
ist, ganz besonders aber, wie er sich den Humanitären Bestrebungen unserer Verwaltung mit Leib
und Seele ergeben hat. Meine Herren! Ich fordere Sie auf, zum ehrenden Andenken an diefe
unsere HeimgegangenenMitglieder des Landtages sich von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Sodann habe ich Ihnen über einige Mitglieder folgende geschäftliche Mittheilungen, die
mir von dem Herrn Landtags-Kommissariuszugegangensind, zu machen. Die erste ist, daß an
Stelle des Herrn Lautz sein Stellvertreter Herr Koch von Trier einberufeil morden ist. Dann
>st eine Mittheilung an mich durch den Herrn Landtags-Kommissariusergangen, daß die Herren
Landtags-AbgeordnetcnFreiherr von Scheibler, Gehcimrath Aoch und Nöchling erst am 14. hierher
gelangen und deswegen der Eröffnungsfeierlichkeituicht beiwohnen können. Herr Röchling ist
aber heute fchon eingetroffen, da er die Nacht hindurch gereist ist; indessen mußte ich Ihnen doch
mittheilen, was in dein Schreiben steht. Meine Herren! Außerdem hat sich Herr Heuser für
heute in Folge Unwohlseins entschuldigt; er hofft aber, noch heute kommen zu können. Herr
Nels ist durch seine Anwesenheitbei der Beerdigung des Herrn KommerzienrathsLautz verhindert,
heute hier zu sein, und hat sich deswegen für die gestrige Sitzung des Verwaltungsrathes und
Me heutige Sitzung de« Landtages entschuldigt.

Zunächst, meine Herren, liegt es mir ob, Ihnen die Allerhöchste Proposition zu verlesen;
ich bitte Sie, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Wiv Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen «.
entbieten Unseren zum Prouinziat-Landtage versammelten getreuen Ständen der Nheinprovinz
Unseren gnädigsten Gruß und lassen Ihnen folgende Propositionen zur Berathung und Erledigung
zugehen l

1. Für die Kommissionzur Entscheidungüber die Beschwerdenund Reklamationen gegen
°>e Veranlagung zur Klassen-und tlassifizirten Einkommensteuerim RegierungsbezirkeDüsseldorf
werden Unsere getreuen Stände in Gemähheit des Artikels I ß. 24 des Gesetzes vom 25. Mai 1878
"egen Abänderung des Gesetzes vom 1. Mai 1851, betreffend die Einführung einer Klassen-
und klassifizirtenEinkommensteuer (Gesetzsammlung S. 21A) die Wahl zweier Mitglieder vor¬
zunehmenhaben.

2. Unsere getreuen Stände werden über die Errichtung von Gewerbekammern für die
Wahrnehmung der gemeinfamen wirthschaftlichenInteressen der Landwirthschaft, des Handwerks,
bw Industrie und des Handels nach Maßgabe der Ihnen von Unserem Kommisfnrins zu machenden
Vorlage Beschluß zu fassen haben.
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3. Wir lassen Unseren getreueil Ständen die Entwürfe
a. eines Gesetzes, betreffenddie Kantongefängnissein der Rheinprovinz,
d. eines Gesetzes, betreffend die Zusammenlegung der Grundstücke im Bezirke des

ehemaligen Appellations-Gerichtshofeszu Köln und
«. eines Gesetzes, betreffend die Veräußerung und hypothekarische Belastungvon Grund¬

stücken im Geltungsbereichedes RheinischenRechts,
nebst Motiven zugehen und sehen der gutachtlichenAeußerung Unserer getreuen Stände über diese
Gesetzentwürfeentgegen.

Die Dauer des Provinzial-Landtages haben Wir auf acht Tage bestimmt.
Wir verbleiben Unseren getreuen Ständen in Gnaden gewogen.
Gegeben Berlin, den 8. Dezember 1884.

gez.: Wilhelm.

ggez.: von Bismarck. von Puttkamer. Maybach. Lucius. I)r. Friedberg.
von Voetticher. von Goßler. von Scholz. Hatzfeldt. Bronsart von Schellendorf.

Meine Herren! Wenn ich nunmehr anf die Thätigkeit, die nns bevorsteht, eingehe, so
muß ich Sie zuerst bitten, mit mir einen Rückblick in die letzten Jähre zu werfen. Von allen
Gefetzen, die uns zur Begutachtung vorliegen, ist das Gesetz, betreffend die Veräußerung und
hypothetarifcheBelastung von Grundstücken im Geltungsbereiche des RheinischenRechts, weitaus
das wichtigste. Dieses Gesetz ist, wir dürfen es, ohne uns zu rühmen, sagen, durch uns angeregt,
und meine Herren, ich glaube, wir dürfen dazu fagen, zu einem Zwecke und in einer Absicht,die
von den besten und edelsten Motiven getragen sind. Wir wollten dein schwerbclasteten Grundbesitz
durch ein Hypotheken-Institut, durch möglichst billiges Geld helfen und ein Hypotheken-Institut
schaffen, welches durch Annuitäten die Abtragung der schwer auf dem Grundbesitz lastenden Hypo¬
theken erleichtern könnte. Indem wir nun als Suchende einhcrgingen, um den rechten Weg zur
Vollendung dieses Werkes zu finden, kamen wir dazu, entwederuns Privilegien für unsere Hülfskassc
geben lassen zu müssen, um ein solches Hypotheken-Institut zn schaffen, oder aber Anregung zu
geben, die ganzen jetzt bestehendengesetzlicheilBestimmungen des (5ode in diefer Beziehung einer
Umgestaltung zu unterwerfen. Meine Herren! Es ist, nachdem Sie Ihren Verwaltuugsrath
beauftragt hatten, die nöthigen Schritte in Berlin zu thun, hervorgetreten, daß in Berlin ein
Zugestehenvon Privilegien für die Hülfskassenicht beliebt würde, daß aber, wenn auch im Anfange
der Verhandlungen fehr zögernd, an eine Umänderung der Bestimmungen des Code in Bezug auf
die hypothekarische Gesetzgebungwohl herangetreten werdeil „lochte. Wir haben nun, um Ihrem
Auftrage gerecht zu werden, im Provinzial-Verwaltungsrath stets mit aller Macht eine Vorlage
dieser Veränderungen betriebeil und uns bis zum Herbst hin bemütht, eine solche Vorlage möglichst
bald zu bekommen, indem wir in Aussicht nahmen, dann sofort aü noe Seine Majestät zu bitten,
den Prouinzial-Landtag der Nheinprovinz einzuberufen, lim diese außerordentlich wichtige Vorlage
zu berathen und in den falscheil und fehlerhaften, den Grundbesitz schädigende,, Nestimmungen des
Code einen gründlichenWandel zu schaffen. Meine Herren! Die geschichtlicheEntwickelungdiefer
Frage verlief in einer anderen Weife, als wir erhofften. In der vorletzten Sitzung des Provinziat-
Verwllltungtzrathtzwurde uns ein Schreiben des Ministeriums des Innern vorgelegt. Ich will es
Ihnen verlesen, denn Sie müssen die geschichtliche Entwicklungund die Gründe für die Zusammen-
bmlfung de« Provinzial-Landtags kennen, da Sie fönst keinen Ueberbllck darüber haben würden.
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Es ist eine Abschriftaus dem Ministerium des Innern, an den Herrn Oberpräsidenten gerichtet;
sie lautet:

„Es besteht die Absicht,dem Landtage der Monarchie in der nächsten Session mehrere
Entwürfe zu Gesetzen, welche auf die besondereilVerhältnisse der Nheinprouinz Bezug
haben. Vorzulegen, insbesondere eines Gesetzes, betreffend die Kantongefängnifse, und
eines Gesetzes, betreffend die Zusammenlegung von Grundstücken im Bezirke des
Oberlandesgerichtszu Köln. Dieferhalb erscheintes erwünscht, die vorherigeAnhörung
des Rheinischen Provinzial-Landtages über diese Gesetzentwürfenoch vor Ablanf dieses
Jahres — etwa zu Anfang oder gegen Mitte des Monats Dezember - zu bewirken.
Ew. Excellenz fetze ich hiervon mit dein ganz ergebenstenErsuchen in Kenntniß, Sich
baldgefälligstzu äußern, ob der Einberufung des Provinzial-Landtages zu diefer Zeit
besondereBedenken entgegenstehenwürden, indem ich anheimstelle, event, die dazu
erforderlichenVorbereitungen zu treffen."

Die Abschrift hiervon übersandte der Herr Oberpräsident. Der Provinzial-Verwaltungs¬
rath war durch dieses Schreibeu in eine sehr schwierige Lage gebracht. Sollte er den: Ministerium
antworten: daß wir jetzt in: Dezember nicht zusammenkommenkönnten, nur um das Gesetz
betreffenddie Zufammenlegung von Grundstückenund das nicht sehr wichtige Gesetz wegen der
Kantongefängnifse(ich meine, im Verhältniß zn anderen Gesetzen, die wir anstrebten, nicht sehr
wichtige Gesetz) zu berathen, und sollten wir sagen, wir wollen es hinausschiebenund es erst im
nächsten Jahre berathen; oder sollten wir mit aller Macht darnach streben, von den verschiedenen
Ministerien jetzt schon die Vorlage des Hypothekengesetzes, welche, wie wir wußten, in Vorbereitung
war, zu erreichen? Meine Herren! Wir konnten, da wir in der Vorlage des Gesetzes über die
Zusammenlegungvon Grundstückeneine Anregung auch für die Veränderung der hypothekarischen
Gesetzgebung erblickten,diesen Zeitpunkt nur für fehr geeignet erachten, nm bei den Ministerien
möglichst schon für diesen nächsten Landtag der Monarchie die Vorlage dieser hypothekarischen
Gesetzgebung herbeizuführen. Aus diefen Gründen entschied sich der Provinzial-Verwaltungsrath
für die letztere Alternative und beschloß, den vom Ministerium vorgeschlagenenTermin, Mitte
Dezember, für das Zusammentreten des Provinzial-Landtages anzunehmen. Der Beschluß lautet
folgendermaßen:

„Der Provinzial-Verwaltungsrath sprach sich über die von der KöniglichenStaats-
regierung iu Aussicht genommeneBerufung des Landtages der Provinz dahin aus,
daß aus dem Gebiete der ständischen Verwaltung keine Angelegenheiten vorlägen,
welche eine Berufung des Provinzial-Landtages zur Zeit nothwendig erscheinen
ließen, und daß deshalb der Prouinzial-Landtag sich im Wesentlichennur mit den in
Aussicht gestellten Vorlagen der Königlichen Staatsregierung befassen könne. Als
solche Vorlagen seien in dem Neskript des Herrn Ministers des Innern vom
21. Oktober cr. bezeichnet:

Der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Kantongefängnifse,und eines Gesetzes,
betreffenddie Zusammenlegung von Grundstückenim Bezirke des Ober-Landes-
gerichts zu Köln.
Während das erstere Gesetz weder von besondererBedeutung noch dringlicher

Natur sei, würde nach der Ansicht des Provinzial-Verwaltungsraths eine eingehende
Berathung des Gesetzes über die Zusammenlegung von Grundstückenerst dann möglich
erscheinen,wenn gleichzeitig mit den, Gesetze über die Konsolidationder Entwurf eines



200

Zwischengesetzes über die Regelung der Eigenthums- und Hypothekenuerhältnisseim
Bezirke des Ober-Landesgerichtesin Köln vorgelegt würde.

Ohne eine anderweite Regelung der Eigenthums- und Hypothetcnverhältnisse,
wie solche seitens der ständischen Verwaltung wiederholt angeregt und von dem König¬
lichen Justizministerium auch in Angriff genommen sei, würde die Konsolidation in
der Nheinprovinzganz unausführbar sein und die Bedenken, welche gegen die Zusammen¬
legung in den weitestenKreisen bestehen, sich nicht überwinden lassen.

Hiernach war der Provinzial-Verwaltungsrath der Ansicht, daß ein frucht¬
bringendes Resultat einer Session des Provinzial-Landtags nur dann erwartet werden
könne, wenn gleichzeitig mit den im Neseripte des Herrn Munsters des Innern
erwähnten Entwürfen der Entwurf eines Gesetzes über die anderweite Regelung der
Eigenthums- und Hypotheken-Verhältnisseim Gebiete des Rheinischen Rechts vor¬
gelegt werde.

Im Falle der Provinzial-Landtag noch im Laufe dieses Jahres berufen werden
sollte, würde hierzu der 14. Dezember cr. als der geeignetesteZeitpunkt und als
diesseitige Vorlage die Neuwahl eines Mitgliedes des Provinzial-Verwaltungsraths
an Stelle des verstorbenen AbgeordnetenNeusch in Vorschlag gebracht."

Meine Herren! Man könnte uns vorwerfen, daß wir, indem wir den 14. Dezember für
das Zusammentreten des Provinzial-Landtags in Aussicht genommen haben, einen zu späten
Termin vor Weihnachten festgesetzt hätten, und daß dadurch die Berathung der außerordentlich
wichtigen Gesetze, die uns jetzt vorliegen, in zu wenig Tagen zusammengefaßt werden muß.
Meine Herren! Wir muhten aber den 14. Dezember in Aussicht nehmen; denn, um die Vorlage
des Gesetzes über die Aenderung der Hypotheken-und Eigenthumsverhältnisseherbeizuführen und
um, falls uns die Vorlage gemacht wurde, dieselbenoch im Provinzial - Verwaltungsrathe vorzu-
berathen, brauchten wie nothwendig diese 14 Tage vom 1. bis 14. Dezember und hätten absolut
nicht früher als heute Ihnen die Gesetze mit unseren Referaten vorlegen tonnen. Ich möchte
noch eins hinzufügen, damit Sie ganz genau wissen, wie die Sache gegangen ist. Am Dienstag
vor 8 Tagen ist der Gesetzentwurfüber die hypothekarische und anderweite Regelung der Eigen-
thums-Verhältnisse von Seiner Majestät unterzeichnet, am Mittwoch Morgen war der Vertreter
des Justizministeriums schon bei der Provinzial-Verwaltungsraths-Sitzung, der als Ausschuh des
Verwaltungsrathes zusammengetreten war, anwesend — (denn sonst kann lein Vertreter der
Staatsregierung, außer dem Ober-Präsidenten, an den Sitzungen des Provinzial-Verwaltungsraths
Theil nehmen). Wir haben schon damals die ganze schwierigeGesetzmaterie durchberathen. Am
Sonntag darauf wurde das Referat an den Landtag von dem Herrn Landes - Direktor und mir
festgestellt und am Mittwoch war es schon mit all den anderen Referaten, die Sie für die anderen
Gesetze bekommen haben, in Ihren Händen. Meine Herren! Sie ersehen daraus, daß wir diese
Zeit nothwendig hatten, und mit Einsetzungaller unserer Kräfte ausgenutzt haben, um fo weit
zu kommen. Ich war Ihnen diefe Erklärung und Auseinanderfetzung auch im Namen des
Provinzial-Verwaltungsraths und im Namen der Beamten, die ganz Enormes geleistetund ganz
fabelhaft gearbeitet haben, schuldig.

Meine Herren! Was nun die geschäftliche Behandlung der Sache betrifft, so muß ich
Ihnen gestehen,daß ich in Ansehung der Wichtigkeit der uns jetzt beschäftigendenMaterie, die
ganz außerhalb des Nahmens unserer sonstigen Verwaltungsthätigkeit liegt, und die, — ich kann
es wohl sagen — eine der wichtigstenMaterien ist, die uns je hier beschäftigt haben, geglaubt
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war. Meine Herren! Eine Vorberathung dieser Gesetze in einem Ausschuß mit einer kleineren
«der größeren Zahl von Abgeordnetenwürde dahin führen, daß alle anderen Herren, die nicht
mesem Ausschusse zugehörcu, gern dabei sein möchten, weil es sehr wichtig ist, daß jeder von

^hnen die ganze Debatte darüber hört. Auf der anderen Seite kann es nur sehr erwüuschtsein,
daß diejenigen Männer, die am gründlichstenschon im Laufe des ganzen letzten Jahres die Sache
durchgearbeitethaben, nämlich unsere Herren Beamten, der Landes-Direktor an der Spitze, und
die Vertreter der Staatsregierung, sofern sie daran thcilnehmen wollen, hier von sämmtlichen
Mitgliedern des Landtages gehört werden.

So hielt ich es für richtig, daß der Landtag im Plenum, nennen Sie es wie Sie
wollen, als Ausschuß oder freie Vereinigung - mir ist es einerlei — und zwar fchon morgen,
Mr zusammentritt, und daß ich zu diesen Sitzungen sowohl unsere Beamten, als auch deu Herrn
"ndtllgü^ommissar und die Vertreter der betreffenden Nessortministereinlade, und daß nur schon
von Murgen ab unsere wichtige,, Gesetze hier in plcmo berathe». Ich möchte also wiederholen,
um das genauer zu präcisiren: es würde nicht eine Berathung mit Beschlußfassungsein, sondern
w>r würden die Sache als eine erste Lesung behandeln und in einer zweite» Lesung zur
Beschlußfassungübergehen. Ich hoffe, die Herren sind mit dieser Behandlung einverstanden.
<HUsti,N,!!U»g,)

Es war für mich sehr schwer, den richtigenWeg zu finden, aber ich glaube, daß bei der
"uzen Zeit, die wir haben, dies der einzig richtige Weg ist; ich bitte aber die Herren alle
anwesend zu sei», damit alle diese Debatte» mit durchleben, und damit wir nachher in, Plenum
über dies Gesetz nur mit kurzer Beschlußfassungzu Ende toinmcn und nicht wieder eine neue
Nwße Debatte entsteht. Wir würden also, wem, Sie damit einverstanden sind, so vorgehen, daß
w« am Montag Morgen um !<> Nhr hier zusammentreten, um das Gesetz, betreffenddie Ver-
außernng und hypothekarischeBelastung von Grundstücken im Geltungsbereiche des rheinischen
rechte« zu berathe,,; wir würden Montag Vor- und Nachmittagc,tage». Dienstag Vormittags
wurden wir die Berathung des .Nonsolidationsgesetzes beginnen. Ich habe für dieses Gesetz den
Herrn Minister Lucius bitte» lassen, seine Vertreter hierher zu schicken; dieselben werden am
Dienstag Morgen jedenfalls hier fein. Dienstag Nachmittags würden die anderen Ausschüsse
age». Mittwoch würde Vor- u»d Nachmittag das Konsulidationsgesetzweiter berathen werden

am Donnerstag würde»Vormittag die beiden Ausschüsse, deren Vildumg ich Ihnen gleich mittheilen
"'erde, tagen und am Nachmittagwerde» wir uns mit der Weitcrberathnng der Gesetze beschäftigen
lesv, Plenarsitzung halte», je nachdem, wie weit wir gekommen und. An, Freitag Vormittag
wurde noch cinmal der II. Ausschuß tage», der die wichtige» Vorlage» in Abtheilung V zu
eratheu hat. Ich würde vorschlagen, daß an diese,» Tage der Ausschußzusammentritt; es ist

"ur ein Vorschlag an den Herrn Vorsitzende»des Ausschusses. Freitag Nachmittag und Samstag
wurden Plenarsttzunge» mit Beschlußfassungstattfiudeu, also wirkliche Plenarsitzungen. Dann
werden wir sehe», wie weit wir sind, ob eine Verlängerung bis Montag oder höchstensDienstag
"°thig ist, denn ich will Sie nicht zn ängstlich inachen; wir müssen es jedenfalls erreichen
°ah wir Weihnachtsabendzu Hause sind.

Sie sehen, meine Herren, wen» ich Ihnen das Ganze so vorhalte, wie schwieriges war,

^ b" kurzen Zeit, die uns gegeben war, dies Alles zusammenzufassen. Ich hoffe, daß ich von
"Wen Allen höre, daß Sie mit meine» Vorschlägen einverstandensind. ^Allseitige Zustimmung.)

Dann würden wir die Sache so behandeln.

26
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Was nun die Ausschüsse betrifft, so würde, da wir die sämmtlicheu (besetze hier im
Plenum als großer Ausschuh oder als freie Vereinigung zunächst in erster Lesung berathen, bei
diesen Berathungen im Plenum natürlich ich resp, mein Herr Stellvertreter, der Herr Vice-
Landtags-Marfchall, den Vorsitz führen, gerade wie in den Plenarsitzungen, und habe ich auch
bestimmt, daß über diese Vorbcrathnngeu ein stenographischer Bericht gemacht wird, denn gerade
in diesen Norberathungen werden die wichtigsten Debatte» über die beiden Gesetzentwürfe stattfinden.

Es müssen aber noch zwei Ausschüsse gebildet werden, der eine für die Angelegenheiten
der I. uud IV. Abtheilung, der andere für die Angelegenheiten der V. Abtheilung, besonders für
die fchr wichtige Vorlage über die Sekundärbahnen, also den Antrag Friederichs und Genossen,
und für die Reorganisation unserer Strasicnuerwaltnng, die Ihnen in einem besonderen Referat
vorgelegt werden wird.

Der I. Ausschuß würde unter dem Vorsitz des Herrn Vice-Landtags-Marschalls Frei¬
herrn von Solemacher-Antweiler zusammentreten und würde bestehe«: aus den Mitgliedern:
Graf Franz von Spee, Freiherr von Fürstenberg-Gimborn, Freiherr von Fürstenberg-Heiligen-
hoven, Graf von Hoensbroech, Seul, Freiherr vou Ermatten, Heufer, Lottner, Koch, Dietze, von
Ennern, von Grand-Nn, Eroon, Theisen, Wolters, Freiherr Felix von Lo8, Breuer, Bürsgens,
Schlick, Letixcrant; als Beamte der vrouinzialständischen Verwaltung würden hinzutreten: Der
Lcmdes-Direktor, Landesrath Fritzen, Landesrath Küster, Landcsrath Klnnsener, Landes-Baurath
Guinbert.

Der II. Ausschuß würde unter dem Vorsitz des Herrn von Heister bestehen aus den
Mitgliedern: Graf zu Westerholt-Gusenberg, Freiherr Eugen von Loö, Graf von Fürstcnbcrg-
Stammheim, Freiherr von Fürstenberg-Vorbeck, Freiherr von Eerde, Graf Wilderich vou Spee,
Sahler, Nadermacher, Roechling, Hoffmann, Eonze, vou Monschaw, Fricderichs, Wunderlich,
Reinhard, Eich, Maas, von Bönninghausen, Noch, Limbourg; die Beamten der provinzialstän-
dischen Verwaltung würden der Lcmdes-Direktor, Landesrath von Metzen, Landes-Baurath Drcling
und Landes-Baurath Sachse sein. Wie das vorige Mal, würde der Herr Vice-Landtags-Marschall
von Solemachcr auch im II. Ausschusse Zutritt haben,

Angelegenheiten, welche behandelt werden müssen, sind zunächst die Vorlagen der König'
lichen Staatsregierung, also:

1. Eutwurf eines Gesetzes, betreffend die Zusammeulegung der Grundstücke im Bezirke
des ehemaligen Appellations-Gerichtshofes zu Köln;

2. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Regelung der Eigenthums- und Hypotheken-
Verhältnisse im Bezirke des früheren Appellations-Gerichtshofes zu Köln;

3. Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung von Gewcrbekammern, welches uns aber
noch nicht vorliegt; wir haben es noch gar nicht behandelt, wir kennen es noch
gar nicht;

4. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Kantongefängnisse der Nheinprouinz; endlich
5. Ergänzungswahlen für die Vezirks-Kommissionen.
Diese Sachen würden hier im Plenum in Vorbereitung von morgen an behandelt werden-

An den I. Ausschuß gehen:
Referat des Provinzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Landtag, betreffend die

Erhöhung des Kredits für das am 18. September a. or. stattgefundene Ständefest von 40 000 M-
auf 48 000 M.
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Referat des Provinzial-Verwaltnngsraths an den Provinzial-Landtag, betreffendVerlän¬
gerung der jetzt geltenden Etats für das Jahr 1885/86.

Bericht des Provinzial-Verwaltungsraths über die geschehenen Schritte zur Ausdehnung
der RheinischenProvinzial-Hülfskasse.

Ergänzungswcchl zum Provinzial-Verwnltungsrathe. Diefe Sache, das versteht sich von
selbst, wird in das Plenum kommen.

Aus der IV. Abtheilung kommenan denselbenAusschuß:
Referat des Provinzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Landtag, betreffendAnträge

auf Bewilligung von Beihülfen zur Anlage von Wasser- resp. Brunnenleitnngen
1. zu Reichenund
2. zu Niedereich im Kreise Daun und
3. zu Kautcnbachim Kreise Berncastel;

Referat über die Frage, wer zur Vornahme der Ränmnngsarbeiten des Rierstanals und
"er Reparaturen der Schlcufen an demselbenverpflichtetist;

Referat an den Provinzial-Landtag, betreffenddie Bewilligung resp. Uebernahme einer
Beihülfe zur Restauration der katholischen Pfarrkirche zu Vödingcn, im Siegtreise,
und endlich die

Petition des Vorstandes der Taubstummenschnlezu Köln auf Gewährung einer jähr¬
lichen Subvention aus ständischenFonds.

An den II. Ausschuß gehen:

Referat über Reformen in der Straßen- und Hochbau-Verwaltungder Rheinprovinz.
Referat des Provinzial-Verwaltungsraths zu dein Antrage Friedcrichs und Genossen,

betreffenddas Straßenbahmvesen.
Referat des Provinzial-Verwaltungsraths wegen Zulassung des Landwirthschaftslehrers

'lnwld zu Bitbnrg zur Wittwen- nnd Waisenkasse der prouinzialständischenBeamten.
Referat des Provinzial-Verwaltungsraths wegen Ankaufs eines Steinbruchs im Sieben-

Lebirge für die Provinzial-Straßenverwaltung,

und von Petitionen:
Petition der Stadtgemeinde Eronenbcrg, auf Gewährung eines Baarzuschusses aus

"rovinzialfonds zur Herstellung einer Sekundär-Eifenbahnucrbindung nach Elberfeld.
Petition des Wegcbau-Infpettors van der Plassen in Coblenz, betreffend feine Anstellungs-

VerlMnisse.
Meine Herren! Bei dieser letzten Petition, die an den Landtag gerichtet ist, habe ich

^"' dem gewöhnlichen Usus abgesehen, zunächst zu fragen, ob diefe Petition Unterstützung im
Plenum findet. Sie betrifft die Klage eines Beamten wegen seiner Entlassung und enthält eine
^lage an den Provinzial-Landtag; ich muhte diese Sache ox okKoio an den Provinzial-Landtag
»erweisen, weil er die Klage-Instanz gegen den Provinzial-Verwaltungsrath und seine Organe ist.

Von weiteren Eingängen habe ich Ihnen noch Folgendes mitzutheilen: Vorlage des
Präsidenten des landwirthschllftlichenVereins für Rheinvreuhen, betreffend die Beschlüssedes
^entral-Vorstllndes des Vereins zu dem Entwurf eines Konsolidationsgesetzes.

Meine Herren! Diese Sache steht so sehr im Zusammenhang mit dem, was wir hier
ö" behandeln haben, dah ich diese Angelegenheit im Anschluß an die Vorlage, betreffend die

26»
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Zusammenlegung der Grundstückein das Plenum zur Vorbereitung verweise, damit Sie dort von
dein Referenten resp. Korreferenten — ich weiß noch nicht, wie ich dies dann anordnen werde —
vorgetragen werde.

Ich habe hier sodann ein Gesuchvorliegen: Gehorsamste Bitte des landwirthschaftlichen
Kasino Siersdorf, Kreis Iülich, den Gesetzentwurfder Konsolidation in der Nheinurovinzbetreffend.
Es ist eine Petition von Landwirthcn gegen die Einführuug der Konfolidation, an das Haus der
Abgeordnetengerichtet, uns mitgetheilt, damit nur sie hier verhandeln.

Ich glaube, daß es ganz gut wäre, auch diese Petition, ohne zu fragen, ob sie untersticht
wird, zur Vorbereitung zu verweisen, damit wir auch die Gegengründe hören. Ich glaube, die
Herrrn sind wohl damit einverstanden. (Zustimmung.)

Dann brauche ich nicht erst zu fragen, ob die Petition unterstützt wird.
Sodann liegt mir eine Petition der Stadtgemeinde Croncnberg um Gewährung eines

Naarzuschussesaus Provinzinl-Fonds für die Herstellung einer Eisenbahnverbindung von Elberfeld
nach der Stadt Eronenbergim Kreise Mcttmann vor. Diese Vorlage hat den Provinzial-Vcrwaltungsrath
bereits beschäftigt; ich glaube auch hier, das Nichtige zu thun, falls Sie damit einuerslanden sind,
wenn ich auch diese Angelegenheitim Anschlußan unsere Behandlung der Frage des Antrags des
Herrn Friederichs vom vorigen Landtage an den II, Ausschuß verweise. Sind Sie damit ein¬
verstanden ? (Zustimmung.)

Ich habe hier ferner eine Petition vorliegen: Ergebenste?Vittgefnch der Vewohner des
früheren Kantons Manderfchcid, um gütige Vefürnwrtnug um Wicdernerleihuug eines Gerichtes.

Meine Herren! Ich taun Sie nicht wohl fragen, ob diese Petition von Ihnen unterstützt
wird, denn diese Sache gehört meines Erachteuc, überhaupt nicht zu unserer Kompetenz, Ich
glaube, daß ich deswegen den Antragstellern resp, den Unterschreibern der Petition mittheilen
muß, daß der Landtag darüber nicht befinden kann, da die Sache nicht zu unserer Kompetenz
gehöre. — Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.

Vicc-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Diese Petition war
zuerst an mich privatim nach Hause gerichtet worden, ich habe sie den Antragstellern mit dein
Vemcrkcnzurückgeschickt, mich persönlich ginge die Petition nichts an, sie möchten sie bei dem
Landtage einreichen. Es wird sich vielleicht doch empfehlen, die Sache einmal zu besprechen-
Nebenbei möchte ich anführen: die Sache ist von einer gewissen Wichtigkeit, indem die Antrag¬
steller in der mir eingereichtenEingabe ausdrücklichbehaupten, sie hätte» ÜW0 Jahre ein Amts¬
gericht gehabt. (Heiterkeit,)

Lllndtags-Marschllll: Der Herr Abgeordnetevon Eyncrn hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Die Petition ist wahrscheinlichau den Herrn Freiherr

von Solemacher in seiner Eigenschaft als Herrcnhansmitglicd gerichtet worden.
Dort würde sich die Uebergabc der Petition empfehlen, aber der Provinzial-Landtag hat

damit gar nichts zu thun.
Landtags-Marsch all: Es steht hier drauf: „Petition an das hohe Präsidium des

Provinzial-Landtags in Düsseldorf". Ich glaube aber, daß die Angelegenheit nicht zu unserer
Eoguition gehört, — Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.

AbgeordneterCourth: Ich meine, daß wir unsere Kompetenznicht zu eug ziehen. I^
meine, wir sind in allen Sachen comuetent, die unsere Provinz betreffen,

Landtag s-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wor>,
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Vice-Landtags-Marschall Freiherr von So lemacher-Antw eiler: Es heißt aus¬
drücklich in der gesetzlichen Bestimmung: wenn die Zache das Wohl der Provinz oder einzelner
Bewohner derselbenbetrifft. Dieser Fall trifft hier zu.

Land tags-Marsch all: Meine Herren! Wenn Sie die Angelegenheitin diesem kurzen
Landtag behandeln wollen, dann müssenwir uns darauf einlassen. Meine Herren! Das Gesuch,
um es noch einmal zu wiederholen, ist ein Bittgesuch der Bewohuer des früheren Kantons
Manderscheid um gütige Befürwortung um Wiederuerleihuug eines Gerichtes-» — Der Herr
Abgeordnetevon Tunern hat das Wort.

Abgeordnetervon Ennern: Ich bin doch der Ueberzeugung,daß wir nnfere Kompetenzen
dadurch ganz außerordentlichüberschreiten. Es wäre ja ganz hübsch, wenn wir diese Komptcnzen
hätten, aber ich glaube, daß wir sie thatsächlich nicht haben. Dann konnte schließlich jedes
Anliegen einer Privatperson und einer Gemeinde in Form einer Petition an den Provinzial-
Landtag gelangen, dann in irgend einer Weise unterstützt werden und an das Abgeordnetenhaus
gehen. Das Petitionsrecht würde dadurch in einer außerordeutlicheu, für uus sehr belästigenden
Weise erweitert werden. Wenn der Provinzial-Landtag einmal zum Prinzip erhebt, derartige
Petitionen entgegenzunehmen,zu berathen und event, zu befürworten oder abzulehnen, fo würden
wir mit unseren Geschäftennicht fertig werden, unsere Sitzungen würden sich ins Unendlichever¬
längern können, denn überall sind derartige Wünsche in den Gemeinden vorhanden; das hört mit
diesem Gerichte nicht auf. Jedes Auliegcn, das an die Staatsregierung geht, würde zunächst
"n uns gelangen oder durch persönliche Befürwortung einiger Mitglieder gelangen können.
Ich glaube, daß wir gut thun, dem erstell Versuche der Erweiterung unserer Kompetenzenin
unserem eigenen Interesse entgegenzutreten.

Landtags- Marsch all: Es betrifft dies F. ^9 des Gesetzes wegen Anordnung der
Provinzialstände für die Rhcinprovinz, wen» Sie das braune Buch aufschlagenwollen, dort steht:
»Bitten und Beschwerden der Stände können nur ans dem besonderen Interesse der Provinz
und ihrer einzelnen Theile hervorgehen. Individuelle Bitten und Beschwerden hat der Landtag
gleich an die betreffendenBehörden oder an Uns unmittelbar zu verweise»; wenn aber Mitglieder
des Landtages von Bedrückung einzelner Individuen bestimmteUeberzeugungerhalte», so tonnen
sie bei dem Landtage, mit gehörig konstatirter Anzeige, darauf antragen, daß derselbe sich für
die Abstellungbei Uns verwenden.

Der Herr Abgeordnete Eonrth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Es handelt sich hier nicht »m eine einzelne Gemeinde, sondern

um einen ansehnlichenTheil der Provinz. Ich spreche mich blos bezüglich der Kompetenz; ob
die Cache materiell begründet ist, ist eine andere Frage. Herr von Evnern hat darauf hingedeutet,
daß die Sache nicht zu halten sei; es wird sich ja finden, ob die Petition Unterstützuug findet.
Ich wollte mich blos dagegen verwahren, daß wir uns selbst unsere Kompetenzenverschränken.

Landtags-Marschall: Ich muß offen gestehen,daß ich nach dem Wortlaut des §.49
uicht ganz klar darin fehe, ob die Angelegenheitzu unserer Kompetenzgehört oder nicht. Meine
Herren! Da ich selbst nicht ganz entschiede»in meiner Meinung über den Wortlaut des Paragraphen
di", su werde ich die Sache so behandeln, daß ich frage, wer von Ihnen diese Petition zu der
seinigen macht. — Herr Limbourg macht sie zu der seinigen. Wird dieselbe unterstützt? — Sie
wird unterstützt und geht an den I. Ausschuß. Sodaun liegt mir hier eine Petition vor — ich
'"uß Ih»e» heute alle Eingänge mittheilen, da wir morgen andere Sachen berathen werden —
"on Seite» des Rabbiners und Predigers zu Bonn, Herrn Eohn, betreffendseine seelsorgerische
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Thätigkeit bei den israelitischenIrrsinnigen in der Anstalt zu Bonn. Er führt in längerer
Abfassung aus, daß er dort viel zu thun hätte und daß er eine kleine Remuneration dafür haben
möchte. Meine Herren! Diese Sache hat schon zweimalden Provinzial-Verwaltuugsrath beschäftigt,
und hat der Prouinzial-Verwaltungsrath den Vittstcller abgewiesen, nachdem er die Angelegenheit
sehr genau untersucht hat. Diese Petition ist an den Zerrn Landtags - Kommissarius gegangen,
dieser hat mir dieselbe brsvi mann zur geneigten weiteren Veranlassung übersendet. Meine
Herren! Ich frag«, ob einer von den Herren diese Petition zu der seinigen machen will. —
Niemand meldet sich. Die Sache ist, glaube ich, auch im Provinzial-Verwaltuugsrath reiflich
genug erwogen worden; sie ist hiermit erledigt.

Ich habe Ihnen sodann eine Mittheilung von der Gesellschaft für rheinischeGeschichts-
kunde zu machen:

„Eurer Durchlaucht als dem Marschall des Provinzial - Landtages der Rheinvrovinz
beehren sich der Vorstand und der Gelehrten-Ausschuhder Gesellschaft für Rheinische
Geschichtskunde ihre erste größere wissenschaftliche Publikation hiermit ehrerbietigst zu
überreichen. Sie bringen dabei ihren Dank dar für die Thciluahme, mit welcher die
Stände der Provinz die wissenscbaftlicheu Untcrfuchungeu der Gefellfchaft seit dem
Besteheu derselben begleiten.

Wie der gleichmäßigeFortgang der ersten Publikation gesichert ist, so kann von
unserer Seite nach den umfassendenvorbereitenden Arbeiten des Gelehrten-Ausschusses
für das nächsteGesellschaftsjahrneben der Vollendung der „Kölner Schreinsurkunden"
die Herausgabe vou drei weiteren Werkeil zur Gefchichtevon Stadt und Land
verheißen werden.

Vorstand und Gelehrten-Ausfchußder Gesellschaftfür RheinischeGeschichtskunde.
Der Vorsitzende des Vorstandes: Der Vorsitzende des Gelehrten-Ausschusses:

Becker. Hühlbaum."
Dieser Gegenstand ist nur zur Mittheilung hierher gelangt; er geht aä aow.
Weiter liegt mir hier eine Petition vor, unterschriebenvon Herrn von Svbel, Landrath

zu Gummersbach, betreffend die Gemeinden Gimborn und Maricnheide, im Kreise Gummersbach,
welche durch gewaltigen Hagelschlag heimgesuchtworden sind. Es war dort nie Hagclschlag
gewesen,deswegen war niemand versichert, so daß sie also jetzt mit der Bitte an den Provinzial-
Landtag herantreten, ihnen aus unseren Fonds zu helfen. Ich frage, ob eines der Herren
Landtags - Mitglieder diefe Petition zu der feiuigen macht. — Herr Freiherr von Fürstenberg
macht sie zu der seinigen, sie wird auch geuügend unterstützt, sie geht an den I. Ausschuß.

Hier ist feruer eiue Petition aus dem Kreise Ahrweiler; es sind mehrere Petitionen
beigelegt, unterschrieben von ungefähr zehn Leuten ans dem Orte Gelsdorf, welche um Weg¬
schaffung der Eschcnbäumcn von der Aonn-Trierer Provinzialstraße unterhalb Gelsdorf bitten.
Meine Herren! Die Sache hat, fo viel ich weiß, bis jetzt den Provinzial - Verwaltungsrath nicht
befchäftigt,das Gesuch ist uur von: Landes-Direktor abgewiesen worden, weil diese Bäume auf
einem hohen Ufer ständen, also den Anliegern gar nicht schadeten und bis auf weiteres unbedingt
nothwendig für die Sicherheit des Verkehrs wären, damit niemand in den hohe,: Rain von 2
bis 3 in herunterstürze. Es ist den Anliegern anheinigegcben, dort tiefere Gräben zu ziehen-
Meine Herren! Ich möchte Sie fragen, ob Sie nicht diese Petition an den Provinzial-Vcrwaltungs-
rath zur Erledigung überweisenwollen, der sich noch gar nicht mit der Sache beschäftigthat. —
Herr Freiherr von Eerde hat das Wort.
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Abgeordneter Freiherr vonVerdc: Ich möchte doch bitten, die Petition einem Ausschüsse
zu überweisen, damit dieser die Angelegenheit sich ansehen und demnächst den Beschluß dahin
fassen kaun, wie der Herr Landtags-Marschall beantragt hat. Es ist immer so gewesen, daß die
Sachen vorher in, Ausschuß in dieser Weise behandelt worden sind.

Landtags-Marschall: Ich bin ganz mit dem, was Herr Freiherr von Gerde gesagt
hat, einverstanden; mein Vorschlag bezweckte,die Angelegenheitmöglichst schnell abzumachen.

(Abgeordneter Freiherr von (5 erde: Das kann auch so geschehn.)
Wer macht die Petition zu der seinigcn? — Herr Freiherr uon Eerde macht sie zu der

seinigcn. Wird dieselbe unterstützt? — Sie ist genügend unterstützt und geht nn den !I. Ausschuß.
Meiue Herren! Hier ist noch uon der Handelskammerzu Elberfeld ein Antrag an den

Prouinzial-Lnndtag, betreffenddie Organisation uon Gewerbckammern. Meine Herren! Das Gesetz
ist uns allerdings in der AllerhöchstenProposition in Aussicht gestellt, es hat aber das Gesetz
selbst noch niemand von uus gesehen; ich weih nicht, ob jemand es kennt, ich wenigstens keime
es nicht, und vom Prouinzial-Verwaltnngsmth konnte es nicht vorberathen werden. Ich überweise
diese Angelegenheit(unterschriebenvon dem stellvertretendenVorsitzenden Herrn Schneller) an unser
vorbereitendes Plenum im Anschluß an die Vorlage der Negieruug, die noch kommensoll. Ich
kann es nicht anders machen.

Meine Herren! Ich habe Ihnen noch mitzutheilen, daß der Bericht des Rheinischen
Provinzilll-Vcrwaltungsrathes über die Ergebnisse der provinzialständischenVerwaltung für das
Etatsjahr l. April 188:!/,^ in den letzten Tagen im Druck fertiggestellt ist. Ich sehe für dieses
^ahr von einer geschäftlichen Behandlung dieses Vcrwaltungsberichts ab, ich wollte nur den Herren
Mitgliedern des Landtages mittheilen, daß der Vcrwaltungsbcricht in unserm Lesezimmer offen
liegt, und daß ich Sie bitte, den Bericht dort einzusehen; die geschäftliche Behandlung wird im
nächstenordentlichenLandtage zusammen mit dem Vcrwaltnngsbericht des folgenden Jahres ein¬
treten. Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.)

Dann ist die Sache hiermit erledigt.
Meine Herren! Wir sind am Ende dieser Mittheilungen. — Herr Freiherr von Loü

hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Wir haben dem Herrn Landtags-Marschall für

den Eifer und die große Umsichtzu danken, mit der er sich der Förderung einer so wichtigen
Angelegenheitangenommen hat und der wir es verdanken, daß wir heute einen so wichtigen
Gesetzentwurfzur Vurberathung vorliegen haben, einen Entwurf, durch den es allein möglich ist,
^e Interessen des Gruudbesitzes, die ich speziell vertrete, zu fördern oder deren Förderung zu
erreichen. Wir sind dem Herrn Landtags-Marfchall dafür zu Dcmt verpflichtet und bringen ihm
v°n Herzen das Vertrauen entgegen, um das er gebeten hat. Ich habe noch eine geschäftliche
u^ge: bis wann müssen Anträge eingereichtsein?

Landtags-Marschall: Ich bin Ihnen für diese Anregung sehr dankbar. Das, was
"er Herr Abgeordnetevon Los soeben gesagt hat, indem er mir für meine Thätigkeit dankte,
kann ich nicht annehmen: ich wälze diesen Dank gänzlich auf diejenigenHerren ab, die so außer¬
ordentlichmit mir gearbeitet haben, und besonders auf unsere Herren Beamten, die ganz Kolossales
Leistet haben, vornehmlich auf deu Herrn Landes-Direktor und den Herrn Landesrath Küster,
°ie gerade dieses Gesetz in Berlin mit den Vertretern der Herrn Minister durchberathen haben, auf
°en Hnm Landes-Direktor, der von einen: Ministerium zum andern gegangen ist, um uns dieses
wichtigeGesetz zur Vorlage zu bringen. Seine Bemühungen wurden, wie Sie sehen, von den
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besten Erfolgen gekrönt. Meine Herren! Ich danke Herrn von Loä sehr für seine Worte, aber
ich möchte Sie bitten, Ihren Dank gerade auf diese Herren zu übertragen.

Was nun die geschäftliche Frage anbetrifft, die Herr von Luü angeregt hat, so möchte
ich Ihnen vorschlagen, daß Anträge höchstens in der nächsten Plenarsitzung eingereicht werden
tonnen. Morgen und die drei nächsten Tage würden nicht eigentliche Plenarsitzungen im strengen
Sinne des Wortes stattfinden; wir würden teil« Protokollverlesnng haben und keine Beschlüsse
fassen, sondern nur würden im Plenum die Gesetze in der Weise berathen, wie ich Ihnen
vorgeschlagen habe, (Zustimmung.) Ich würde aber doch anheimgl'ben, das; ich zn Anfange dieser
Sitzungen geschäftliche Eingänge mittheilen und an die Ausschüsse verweisen kann. Ich schlage
dementsprechend vor, daß wir vielleicht Mittwoch Morgm als Termin für den Eingang von
Anträgen feststellen, daß ich dieselben entgegennehme und an die Ausschüsse vertheile. Meine
Herren! Ehe wir auseinander gehen hat der Herr Vorsitzende des l. Ausschusses das Wort.

Vice-Landtags'Marschall, Freiherr von Solemacher-Antweiler: Ich habe den Herren
Mitgliedern des I. Ausschusses eine knrze Mittheilung zu machen; ich glaube, sie am einfachsten
hier machen zu können. Ich bitte die Mitglieder dcü I. Alisschusses nach Schlnsi der Plenarsitzung
einen Moment in meiner Nähe sich hier versammeln zu wollen.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Ich bitte die Herren vom II. Ausschüsse, auf der anderen

Seite des Saales, dort drüben, sich versammeln zu wollen, (Heiterkeit.)
Landtags-Marschall: Es würde also Morgen Vormittag nm !<) Uhr die erste

Versammlung sein. Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.)
Ich würde in Aussicht nehmen, damit Sie sich einrichten können, daß wir von IN bis

1 Uhr etwa sitzen, nachher zu Mittag essen, dann wieder von 4 Uhr an arbeiten, bis wir fertig
sind. Wir müssen alles thun, um vorwärts zn komme«:; wir arbeiten dann gerade so, wie
es im Provinzilll-Nerwaltungorath stets geschieht.

Die Vcrtheilung der Referate über diejenigen Gegenstände, welche wir hier im Plenum
verhandeln, behalte ich mir vor, ich kann es jetzt nicht thun, da ich mir erst überlegen muß, was
ich mit dem Gesetz-Entwurf über die Errichtung von Gewcrbckammern machen soll. Ich habe
das Gesetz noch gar nicht gesehen.

Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung ^ Uhr.)
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Zweite Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Donnerstag den 18. Dezember 1884.

Beginn: 4 Uhr Nachmittags.

Tagesordnung:
1. Referat des I. Ausschusses, betreffend die Erhöhung des Kredits für das am 18.

September cr. stattgefundene Ständefest von 40 000 M. auf 48 000 M. (L. M. Nr. 2.)
Referent: Abgeordneter Freiherr von Eynatten.

2. Referat des II. Ausschusses, betreffend die Zulassung des Landwirthschaftslehrers
Arnold zu Vitburg zur Wittwen- und Waisen-Versorgungskasseder provinzialstän-
dischen Beamten der Rheinprovinz. (L. M. Nr. 10.)

Referent: AbgeordneterLimbourg.
3. Referat des I. Ausschusses, betreffend Antrag des Kirchenvorstandesund der Gemeinde-

Vertretung der Pfarre zum heiligen Severin zu Köln auf Bewilligung einer Beihülfe
zur Restauration ihrer Pfarrkirche. (L. M. Nr. 39.)

Referent: Abgeordneter Graf Franz von Spee.
4. Referat des I. Ausfchusses,betreffendUnterstützung der von Hagelschlag geschädigten

Einwohner der Gemeinden Gimborn und Marienheide, Kreis Gummersbach.
(L. M, Nr. 29.)

Referent: Abgeordneter Lottner.
5. Referat des I. Ausschusses zu der Vorlage des Prouinzial-Verwaltungsrathes,

betreffend Aenderung und Nachträge des Statuts der Provinzial-Hülfskasse.
(L. M. Nr. 4.)

Referent Abgeordneter: Dietze.
6. Referat, betreffend Anstellung einer staatlichen Enquete in der Rheinprovinz über die

Höhe der Verschuldungdes ländlichen Grundbesitzes. (L. M. Nr. 44.)
Referent: Abgeordneter Dietze.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
"erlesung des Protokolls der ersten Sitzung. (Das Protokoll wird verlesen.)
. Ist zu dem Protokoll noch etwas zu bemerken? — Es ist dies nicht der Fall, ich erkläre
"s Protokoll für genehmigt. Ich ersuche den Herrn Abgeordneten Nadermacher das Protokoll
" heutigen Sitzung zu führen.

Eingegangen ist ein Schreiben von Seiten des Herrn Landtags-Kommissarius, nach
"elchem der Stellvertreter Freiherr von Steffens feine Verhinderung angezeigt hat, an dein
^Lenwärtig tagenden Landtage Theil zu nehmen. Für ihn ist Freiherr Clemens von Hövel
"«geladen.
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Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Punkt 1 der Tagesordnung ist das
Referat des I. Ausschusses, betreffend die Erhöhung des Kredits für das am
18. September stattgefundene Ständefest von 40 000 M. auf 48 000 M. Referent ist
der Herr Abgeordnete Freiherr von Ermatten.

Referent Abgeordneter Freiherr von Ennatten: Das Referat des Provinzial-
Verwaltungsraths liegt den Herren vor; wenn kein Widerspruch erfolgt, werde ich von der Ver¬
lesung desselben Abstand nehmen. Im 1. Ausschuh hat der Herr Landes-Dircktor uns detaillirt
ausgeführt, daß die Mehrkosten gauz allein durch die Ausschmückung des Hauses hier entstanden
sind. Meine Herren! Es war das erste Mal, dah die Provinz die Freude hatte, den Kaiser mit
Allerhöchst dessen Familie hier in das neue Haus eintreten zu sehen. Es galt, das festliche Gewand
anzulegen, wie es dem Empfange unseres Landesherrn gebührt. Um dies in vollendeter Weise
auszuführen, übertrug der Verwaltungsrath die Ausführung der Dekorationenanerkannten Künstlern.
Daß diese gelungen ist, meine Herren, dafür haben wir die Anerkennung von Allerhöchster Stelle;
wir sind auch alle hiervon Zeugen gewesen. In Anerkennung dessen hat der I. Ausschuß selbst¬
redend einstimmig beschlossen, von dem an sich nicht bedeutenden Defizit abzusehen und dem Referate
des Verwaltungsrathes beizutreten. Das Referat des I. Ausschusses— ich erlaube mir, es zu
Verlesen — lautet folgendermaßen:

„Mit Einstimmigkeitist der I. Ausschuhdem in vorliegendemReferate des Verwaltungs-
raths ausgefprochenenAntrage beigetreten und bittet:

Hoher Landtag wolle den Kredit für das stattgefundene,noch in Aller Erinnerung
stehende Fest von 40 000 M. auf 48 000 M. mit der Maßgabe erhöhen, daß
auch dieser erhöhte Betrag aus den: Ständefonds zu entnehmen fei."

Landtags-Marfchall: Ich erüffene hierüber die Diskussion; der Herr Abgeordnete
von Eynern hat das Wort.

Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich bin überzeugt, ebenso einstimmig, wie
der I. Ausschuß die Bewilligung dieser 80N0 M. ausgesprochenhat, wird das Plenum des Land¬
tages diese Bewilligung aussprechen,ich kann aber nicht umhin, und ich bin überzeugt, in Ihrer
Aller Namen zu sprechen, dem Herrn Landtags-Marschall, dem Herrn Vice-Landtags-Marschall,
dem Provinzial-Verwaltungsrath und dein Herrn Landesdirektorden Dank für die würdige Aus¬
führung des Festes auszusprechen,welches der Provinz zum erstenmaleGelegenheit gab, im eigenen
Hause Ihre Majestäten zu empfangen. Die Anerkennung Ihrer Majestäten ist uns ja zu Theil
geworden, und das ist unzweifelhaft für die großen Bemühungen dieser Herren der schönste Lohn,
der ihnen irgendwie gezollt werden konnte. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Ich möchte meinerseits für diese freundlichenWorte danken,
zugleich aber versichern, daß ich, sowie der Prouinzial-Verivaltungsrath und alle Diejenigen, die
bei dem Feste mitgewirkthaben, auch im höchsten Maße die vortrefflichen,die vorzüglichen Leistungen
derjenigen Künstler anerkennen, die uns bei der Allsführung des Festes geholfen haben. Es i>t
ganz außerordentlich,mit welcher Opferwilligkeit die Herren gearbeitet haben, welche außerordentliche
Zeit und Kraft sie der schönen und würdigen Ausführung dieses Fe'tes, sowohl der Ausschmückung
des Ständehauses als auch dem Festspiele selbst gewidmet haben. Ich bin überzeugt, in Ihre"
Sinne zu handeln, wenn ich auch hier noch einmal den Dank des Landtages den Herrn Künstlern
ausspreche,die so opferwillig und freudig mitgearbeitet haben. Ich hatte mir schon im Name«
des Provinzilll-Verwaltungsraths und als Vorsitzenderdes Festkomites erlaubt, den Künstlern und
sämmtlichenMitwirkenden zu danken, ich hielt mich aber verpflichtet, auch hier noch einmal den
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Dank des Landtages in Ihrem Namen den Künstlern für ihre vorzüglichenLeistungen öffentlich
auszusprechcn.

Da sich Niemand mehr zum Worte meldet, schließe ich die Diskussion und stelle den
Antrag des Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben.
(Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Der nächste Punkt unserer Tagesordnung ist das Referat des II. Ausschusses,

betreffend die Zulaffung des Landwirthschaftsleherers Arnold zu Bitburg zur
Wittwen- und Waisen-Versorgungskasse der provinzialständischen Beamten der
Rheinprovinz. Referent ist der Zerr AbgeordneteLimbourg.

Referent Abgeordneter Limbourg: Das Referat, betreffend die Zulassung des Land¬
wirthschaftslehrers Arnold zu Vitburg zur Wittwen- und Waifen-Verforgungskasseder vrovinzial¬
standischen Beamten der Rheinprovinz lautet:

„Meine Herren! Wie bekannt, ist auch im Süden der Provinz eine Landwirthschafts-
fchule errichtet, welche vollständig allen berechtigtenAnforderungen entspricht, wie die früheren
und die letzte vor 3 Wochen stattgefundeneRevisionen ergeben haben.

Mit dieser Landwirthschaftsfchuleist neben einer Ackerbau- auch noch eine Obst- und
Gartenbauschuleverbunden, und ist dein Kuratorium, zu dessen Mitgliedern Ihr Referent gehört,
gelungen, Dank der Unterstützung des Staates und der Provinz und der Opferwilligkeit der
Stadtgemeinde Nitburg, tüchtige Lehrkräfte zu erwerben. Unter diesen ragt Herr Arnold als
Svezialist für Obstbau, Bienenzuchtund künstliche Fischzucht hervor. Namentlich ist der Obstbau
und die Verwerthung des Obstes von besondererWichtigkeit für viele Theile der Rhemprovmz.
Auch die der Provinzial-Verwaltung unterstellten großen Straßenstrecken bieten Gelegenheit,
bedeutendeEinnahmen aus der systematischen Vepflanzung derselbenmit passendenObstbäumenzu
"zielen nach dem Beispiele einiger anderer Provinzen unseres Staates.

Der hohe Provinzial-Landtag hat sein Interesse im Obstbau bereits durch die bedeu¬
tenden Unterstützungenvon je 12 00U M. auf 5 Jahre bekundet; auch hat der Provinzml-Verwal-
wngsrath den Pomologen Arnold mit der Bereifung der Provinzialstrahen und der sachverstän¬
digen Begutachtung betraut. Herr Arnold war bereit in den Dienst der Provinz emzutreten,
hauptsächlich aus der Ursache, um seiner Frau eine gesicherte Existenzm, Falle semes Ablebens
«" verschaffen. Herr Arnold steht im blühendsten Mannesalter und zählt erst 46 Jahre.

Nun hat sich aber herausgestellt, daß die Provinz nicht andauernd die Thätigkeit eines
Pomologen bedarf und daß es genügt, wenn Herr Arnold stets mit seinen Nathfchlagen der
Provinzial-Verwaltung zur Verfügung steht und seine Ferienzeit zur Besichtigungder Straßen,
Naumsckmlen :e. nach Bedürfniß benutzt, während er als Leiter der Obst- und Gartenbauschule
seinen, Beruf als Lehrer erhalten und indirekt durch die Ausbildung vieler mnger Leute (die
Schule ist von 34 Schülern befucht) zu tüchtigen Baumpstegern und direkt durch Instruiren der
Straßenaufseher der Provinz nützt.

Die Remuneration des v. Arnold scheint auch nicht zu hoch gegriffen mit 600 M. pro
Nähr; aber anaezeiat ist's den P. Arnold der Provinz zu erhalten und aus jenem Grunde ihm
w gestatten, gegen Zahlung von 2°/« seines pensionspstichtigenGehalts, die Aufnahme in die
Provinzial-Wittwen- und Waisenkasse zu finden. ^ ,.,'.,

^''.^',,.,,.^,, ,.>,,. ^, >l ..... ,>'... '.' 'M'>
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Der !I. Ausschuß empfiehlt daher die Resolution des Provinzial-Ausschusses:
Dem Landwirthschaftslehrer Arnold zu Bitburg ausnahmsweise den Beitritt zu der
mittels Reglement vom 11. Dezember 1883 gebildeten Wittwen- und Waisenkasse der
ständischenBeamten mit seinem pensionsberechtigtenDiensteinkommenin Vitburg und
der aus ständischenFonds zu zahlenden Remuneration von 600 M. gegen Zahlung
eines Beitrags von 2°/° unter der Bedingung zu gestatten, daß der Austritt gegen
Rückempfangder gezahlten Beiträge mit 4°/o Zinsen alsdann erfolgen muß und alle
Verpflichtungen der Kasse erlöschen, wenn der p. Arnold sein jetziges Lehramt zu
Bitburg — abgesehen von dem Falle der Pensionirung — oder die Thätigkeit für
die ständische Verwaltung ohne Eintritt der Dienstunfähigkeit aufgibt oder aber die
ständische Verwaltung genöthigt wird, den geschlossenen Vertrag wegen Nichterfüllung
der von p. Arnold übernommenen Pflichten aufzuheben."

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des II. Ausschusses zur Diskussion. —
Es verlangt Niemand das Wort; ich schließe die Diskussion. Ich bringe diesen Antrag zur
Abstimmung, und bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)
Der Antrag ist einstimmig genehmigt.

Der folgende Punkt unserer Tagesordnung ist das Referat des I. Ausschusses,
betreffend den Antrag des Kirchenvorstandes und der Gemeindevertretung der
Pfarre zum heiligen Severin zu Köln auf Bewilligung einer Beihülfe zur
Restauration ihrer Pfarrkirche. Referent ist der Herr AbgeordneteGraf Franz von Svee.

Referent Abgeordneter Graf Franz von Spee: Meine Herren! Der Antrag ist in
Ihren Händen; ich darf mich wohl darauf beschränken, das Referat zu verlesen:

„Referat des I. Ausschusses,betreffend Antrag des Kirchenvorstandesund der Gemeinde¬
vertretung der Pfarre zum heiligen Severin zu Köln auf Bewilligung einer Beihülfe zur
Restauration ihrer Pfarrkirche.

Der Ausschuß glaubt den Antrag des Kirchenvorstandesund der Gemeindevertretung der
Pfarre zum heiligen Severin zu Köln auf eine Beihülfe zur Restauration ihrer Pfarrkirche dein
hohen Landtage zur Zeit nicht empfehlenzu können, weil derselbenicht genügend instruirt erscheint,
indem von den Antragstellern die für eine solche Bewilligung erforderlichenUnterlagen, namentlich
Plan und Kostenanschlag,Nachweise der Prästationsunfähigkeit der Kirche und Kirchengemeinde
nicht vorgelegt worden sind. Außerdem wird dem Antrage auch aus dem formellenGruude nicht
Folge gegeben werden tonnen, weil derselbe in dieselbe Kategorie gehört, wie so manche andere
schon früher beim Provinzial-Verwaltungsrathe eingegangenen Gesuche,die der letztere dem jetzigen
Landtage wegen dessen kurzer Dauer nicht vorlegen zu dürfen geglaubt hat.

Der I. Ausschuß beehrt sich daher beim hohen Landtage zu beantragen:
„Hoher Landtag wolle den Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Restauration
der St. Severins - Kirche zu Köln an den Provinzial-Verwaltungsrath überweisen
zur Instruktion und Wiedervorlage beim nächsten Landtage."

Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag des Ausschusseszur Diskussion. — ^
meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und stelle den Antrag zur Abstimmung'
Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag
ist einstimmig angenommen.

Nächster Punkt unserer Tagesordnung ist Referat des I. Ausschusses betreffend
Unterstützung der vom Hagelschag beschädigten Einwohner der Gemeinden G'"'
born uni> Marienheide, KreisGummersbach. — Referent ist der Herr Abgeordnete Lottnel.
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Referent AbgeordneterLottner: Das Referat des I. Ausschusses betreffend Unterstützung
der vom Hagelschlag geschädigtenEinwohner der Gemeinden Gimborn und Marienheide, Kreis
Gummersbach lautet:

„Die Gemeinden Gimborn und Marienheide, Kreis Gummersbach, wurden im August
d. I. von einem außergewöhnlichschweren Hagelschlag heimgesucht. Die Bevölkerung dieser
Gemeinden besteht laut gutachtlicher Aeußerung des Herrn Landraths von Gummersbach
nur aus Kleinbauern und Tagelöhnern, welche stets um das tägliche Brod zu kämpfen haben.
Da seit Menschengcdenkendort kein nennenswerther Hagelschlag vorgekommensein soll, haben
auch niemals in diesen Gemeinden Hagelschlag-Versicherungenstattgefunden, und sind dermalen
diese Gemeinden in äußerste Noth gerathen. Die Schäden der Gemeinde Gimborn sind vom
Bürgermeister und zwei Kreistags-Mitglicdern auf den Betrag von 6860 Mark abgeschätzt.

In gleicher Weise sind die Schäden der Gemeinde Marienheide auf 115 189 M.
abgeschätzt, und entfallen davon 48412 M. auf hülfsbedürftige Grundbesitzer. Der Bürger¬
meister von Marienheide erbittet für dieselben ein Geschenk von 2500 bis 8000 Mark.
Nach dem Gutachten des Landrathes und der beiden Bürgermeister würde den Hülfsbedürftigen
beider Gemeinden selbst mit unverzinslichen Darlehn nicht geholfen sein, da deren Grundbesitz
fast gänzlich überschuldet ist, und an die Möglichkeit einer Rückzahlung von Darlehn nicht
gedachtwerden kann.

Dem hohen Landtage beehrt sich der I. Ausschuß den Antrag zu unterbreiten,
der Gemeinde Gimborn für deren Hagelbeschädigteeine Unterstützungvon 1000 M.
und der Gemeinde Manenheide eine Unterstützungvon 800U M. aus dein Ständefonds
bewilligen zu wollen."

Das hohe Haus hat bisher allerdings als Regel angenommen, daß solche vom Hagel
Geschädigtenicht unterstützt werden sollen, wenn die Gemeinden und die betreffendenGeschädigten
stch nicht auch in die Hagelversicherungeingekauft haben. Indessen wird hier doch wohl eine
Ausnahme zu billigen sein, da es sich ja darum handelt, daß sehr kleine und sehr arme Leute
unterstützt werden sollen, und da nach dem Zeugniß des Landraths und der Bürgermeister
hier in diesen Orten seit Menschcngedenken leine nennenswerthenHagelschlägestattgefunden haben.
Das möchte wohl ein Motiv sein, ausnahmsweise den armen Leuten hier eine Unterstützung
zuzuweisen. Aus diesem Grunde hat der I. Ausschuh sich beehrt, dem hohen Landtage den bereits
verlesenenAntrag zu unterbreiten:

„Der Gemeinde Gimborn für deren Hagelbeschädigteeine Unterstützungvon 1000 M.
und der Gemeinde Marienheide eine Unterstützung von 8000 M. aus dem Stände¬
fonds bewilligen zu wollen."

« andtags - Marschall: Ich stelle diesen Autrag zur Diskusston. Der Herr Abgeordnete
Dietze hat das Wort.

Abgeordneter Dietze: Ich habe mich dein Antrage des I. Ausschusses gern angeschlossen,
"nt Rücksicht auf die Leiden, welche durch Hagelschlag über die Gemeinden gekommensind. Ich
möchte aber doch hier dafür eintrete», daß wir ausdrücklich erklären, daß wir das Prinzip, welches
angenommen worden ist, und mit Recht angenommen werden mußte, hier nur ausnahmsweise
durchbrechen,um einer Gemeinde eine Wohlthat zu erzeigen, die so arm ist, daß sie die durch
Hagelschlagerlittenen Schäden aus eigenen Mitteln nicht decken kann. Im Prinzip aber, glaube
'ch, müssen wir daran festhalten, daß wir bei solchen Schäden, gegen die mm, sich bei einer
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Versicherungs-Gesellschaftsickernkann, keine Unterstützung gewähren. In ähnlicher Lage würden
wir sein, wenn Jemand herkäme und sagte: ich habe mein Haus nicht versichert,es ist abgebrannt,
ich bitte den Provinzial-Landtag, mir die Mittel zu gewähren um es wieder aufzubauen. Ich
will aber gern konstatiren, daß wir in diesem Falle nur mit Rücksichtauf die außerordentliche
Armuth der betreffenden Gemeindenund den dort herrschenden Nothstand das Prinzip durchbrochen
haben; nur hielt ich es für nothwendig, diese Durchbrechungdes Prinzips hier zu konstatiren.

Landtags-Marschall: Der Abgeordnete Freiherr von Fürstenberg-Gimborn hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Gimborn: Meine Herren! Die hier in Rede
stehenden Bezirke sind weder durch Bodenbeschaffenheitnoch durch Klima von der Natur bevorzugt.
Ich erinnere nur kurz an die BezeichnungHaferspanien, die Manchen von Ihnen bekannt fein
dürste. Nach einer Reihe von schlechten Jahren war auch hier im vergangenen Sommer einmal
Aussicht auf eine günstige Ernte, da kam ein Hagelschlag, und diese Hoffnung war auch wieder
dahin. Meine Herren! In dem Umstand, daß seit Menschengedenken dort kein Hagelschlagstatt¬
gefunden hat, und daß aus den Gründen, die ich theilweise erwähnt habe, das Geld dort
ungemein rar ist, dürfte doch wohl ein Milderungsgrund dafür zu finden sein, daß die Leute
nicht versicherthatten. Meine Herren! Ich glaube, bisher Ihre Geduld nicht durch langes Reden
auf die Probe gestellt zu haben; wenn ich jetzt das Wort ergreife, fo geschieht es aus dem Grunde,
weil ich voll und ganz davon überzeugt bin, wie wohl Sie daran thun, wenn Sie heute den
Provinzialsäckelöffnen und der Vorlage des I. Ausschusses beistimme». Ich bitte Sie also dringend,
dem Antrage des Ausschusses beizutreten.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Meine Herren! Ich gönne den armen Betroffenen in Gimborn

auch die zugedachte Unterstützung; aber das Prinzip ist durchbrochen,und wir werden an den
Fall noch öfter erinnert werden. Das möchte ich doch hier konstatiren.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loö hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Lo«: Meine Herren! Ich erkenne vollkommen an,

was von einem der Herren Vorredner gefügt worden ist, daß wir hier vielleicht ein bedenkliches
Prücedens schaffen, und wir werden jedenfalls uns bei der Bewilligung ausdrücklichdagegen ver¬
wahren müssen, daß wir das etwa zur Regel machen wollten. Aber ich bitte Sie doch zurück¬
zublicken meine Herren! Es sind in dem Kreise Euskirchen ganz reichen GemeindenEntschädigungs-
gelder für Hagelschädengegeben worden. Nachträglich hat der Provinzial - Verwaltungsrath und
zwar mit vollem Recht, anerkannt, daß das gefährlich sei, und hat in Folge dessen den Beschluß
gefaßt, den der Herr Referent angeführt hat. Das scheint mir aber, darf uns nicht abhalten,
einer so armen Gegend Etwas zu bewilligen. Die armen Leute dort in den Bergen, die vom
Hafer- und Kartoffelbau leben, haben nicht versichert,weil es seit langen Jahren dort nicht mehr
gehagelt hat, und weil sie gar nicht die nöthigen Ersparnisse machen können, um die Versicherungs¬
gelder zu zahlen. Es ist mit vollem Rechte darauf cxemplifizirtworden, daß wir ja dem Kreise
EuskirchenGelder verwilligt haben, und wir haben ja überhaupt das Prinzip, auszuhelfen, wo
immer in der Provinz ein großer Nothstand, fei es intensiv oder extensiv, sich zeigt. Ich
glaube, wir können nicht gescholten werden, wenn wir bei diesem ausnahmsweisegroßen Nothstand
dem Antrage des Ausschusses beistimmen,allerdings mit dem Vorbehalt, welchen auch der Herr
AbgeordneteDiehe gemacht wissen will, daß wir in Zukunft nicht generell in gleicher Weift
verfahren wollen.
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Landtags-Marschall: Der Herr Vice - Landtags - Marschall Freiherr von Solemacher
hat das Wort.

Freiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Zerren! Die sympathischeArt, mit
welcher der Herr Freiherr von Fürstenbcrg-Gimborn die vorliegende Sache befürwortet hat, hat
es dahin gebracht, mich im Ausschusse für seine Ansicht zu gewinnen, und es ist gewiß ein seltener
Fall, wenn der Vorsitzende des Ausschusses,der sich im Ausschussefür die Sache erklärt hat,
nunmehr im Plenum dagegen stimmen wird. Aber es ist nicht meine Schuld, es ist vielleicht
auch nicht die Schuld des Freiherrn von Fürstenberg, aber es ist vielleicht die Schuld des Nmstandes,
daß der Freiherr von Fürstenberg das Glück hat, einen Vetter zu besitzen, den Freiherrn
von Fürstenberg-Heiligcnhoven,welcher mir soeben gesagt hat, daß er, sobald der vorliegende
Antrag angenommen ist, mit demselbenAutrage für Gemeinden, die daneben liegen, kommenund
m derselben Weise uns in Anspruch nehmen werde. Deshalb fürchte ich wirklich,daß, wenn wir
das Prinzip auch noch so scharf in den Vordergrund stellen, wir hier in die Lage kommen, sofort
das Prinzip wieder zu durchbrechen. Das hat mich ängstlich gemacht, und deshalb muß ich für
meine Person leider dagegen stimmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhouen
hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Fürstenb erg-H eilig enhoven: Der Kreis Wipperfürth
O, glaube ich, in einer viel schwierigerenLage, als der Kreis Gummersbach. (Nein!)

Wenn wir das Prinzip durchbrechen wollen, so würbe ich das hohe Haus bitten, für
den Kreis Wipperfürth dieselbe Unterstützung zu bewilligen. Ich behalte mir die näheren
Anträge vor.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eunern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Wir haben vor zwei Jahren bei Gelegenheit

der Unterstützung für den Kreis Euskirchen das Prinzip zuerst aufgestellt, und jetzt, wo wir dieses
Prinzip zum ersten Male zur Anwendung bringen sollen, durchbrechenwir es schon. Es ist ja
kein Landtag irgendwie verpflichtet, konsequent zu sein, aber ich möchte doch meinen, daß wir
dann besser gethan hätten, ein solches Prinzip überhaupt gar nicht aufzustellen. Alle derartigen
Unterstützungenund Untcrstützungsgesuchewerden stets im Landtage mit sehr beweglichen Worten
vertheidigt, und ich bin für diese beweglichenWorte auch im Allgemeinen sehr empfänglich.
Aber wir müssen denn doch ein einziges Mal die Provinz uud die Grundbesitzer der Provinz,
"uch die kleinen Grundbesitzernamentlich, zur Ordnung erziehen. Wir müssen hier diese Ordnung
aufrecht erhalten und ihnen sagen: benutzt die Hülfsquellen, die euch in den modernen Versiche-
rungs-Einrichtungen geboten sind, und wenn ihr das nicht thut, dann waschen wir unsere Hände
w Unschuld. Nur dadurch ist es möglich, diesem Leichtsinne, der bei den kleinen Besitzern in
der Provinz vorherrschend ist, überhaupt eine Schranke zu setzen. Als der Herr Freiherr von
Fürstenberg seine Nede hielt, wußte ich ganz genau, daß für den Kreis Wipperfürth derselbe
Antrag uns in Aussicht stände, wie für den Kreis Gummersbach. Der Kreis Wipperfürth ist
'uir auch bekannt, ich wohne in der dortigen Gegend und habe die feste Ueberzeugungund weiß
°s, daß der Kreis Wipperfürth genau in derselbenLage ist, wie der Kreis Gummersbach. Nun,
Meine Herren, mache ich es in diesem Falle, da ich die beiden Anträge doch nicht berücksichtigen
"nn, wie die zwei edelen Polenjünglinge bei Heine:

Und da keiner wollte leiden,
Daß der andre für ihn zahle,
Zahlte keiner von den beiden.
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Ich werde ebensowenigfür die jetzige Vorlage, wie für das Unterstützungsgesuch,welches
von dem Herrn Landrath, Freiherrn von Fürstenberg-Heiligenhovenin Aussicht gestellt ist, stimmen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFriedcrichs hat das Wort.
Abgeordneter Fried erichs: Ob wir besser gethan hätten, das Prinzip nicht aufzustellen,

will ich dahingestellt sein lassen, und daß unser Herr Vice-Landtags-Marschall sich hier durch die
Aussicht oder Wahrscheinlichkeit, daß noch ein weiterer Antrag gleicher Art komme, bestimmen
läßt, wird mich auch nicht beeinflussen. Ich stehe ganz einfach in dieser Frage der Noth gegen¬
über, und die Noth ist in Marienheide groß. (Vravo!)

Dieser Noth gebe ich, sie allein ist dabei für mich maßgebend. Ich glaube, wir thun
besser, bei dem ganzen Geiste, der uns den kleinen Gemeinden gegenüber bisher geleitet hat, daß
wir geben und uns nicht in weitere theoretischeErörterungen über Prinzipien u. s. w. ein¬
lassen. (Vravo!)

Ich bitte Sie, den armen Leuten zu geben und ihnen nicht zu sagen: helft Euch selbst,
oder Ihr hättet Euch selbst helfen fallen! Das können die Meisten von ihnen nicht! Geben
Sie, meine Herren, das ist für unseren Provinzial-Landtag richtiger und besser! (Vravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Meine Herren! Ich will durchaus nicht dagegen sein, daß den

Leuten etwas gegeben wird. Geben Sie es ihnen in irgend einer anderen Form, aber nur uicht
für Hagelschaden. Ich muß Ihnen sagen, meine Herren, es ist im höchsten Grade gefährlich,
das Prinzip, welches der Provinzial-Verwaltnngsrath, oder der Provinzial-Landtag, ich weiß nicht
wer, aufgestellt hat, zu durchbrechen. Gerade die Worte, welche der Freiherr von Fürstenberg
gesprochen hat, oder einige derselben, bestimmenmich, noch einmal für diefes Prinzip die Lanze
zu brechen. Er hat gesagt, in dieser Gegend hat es lange nicht gehagelt, und deshalb sind die
Leute zu entschuldigen. Meine Herren! Das Prinzip ist gerade für unsere Provinz fehr wichtig,
welche ich in Hagelfachen bei der NorddeutschenHagelversicherungs-Gesellschaftzu vertrcteu die
Ehre habe — (Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: hört, hört!) — ich will es noch einmal
sagen, wenn Sie es gerne hören wollen — welche ich in Hagelfachenbei der Norddeutschen Hagcl-
versichernngs-Gesellschaftzn vertreten die Ehre habe. (Heiterkeit.)

Ich habe gefunden, daß unsere ganze Provinz in ihrer Prämie mindestens auf zwei
Drittel heruntergedrückt würde, wenn die anderen Gegenden mituersicherten. Es ist für unsere
Provinz ein Krebsschaden,daß man in so vielen Gegenden sagt: wir versichernnicht, es hat nicht
gehagelt, und wenn es hageln würde, werden andere Leute kommen uud für uns bezahlen.
Daß der Herr Freiherr Felix von Loö „hört, hört" ruft, wundert mich besonders, da er doch
grade derjenige ist, der in diesen: Jahre in dem Vauernverein sehr energischdafür eingetreten ist,
daß die Leute versichernund auch bei der Norddeutschenversichern. (AbgeordneterFreiherr Felix
von Loö: Sehr wahr!)

Jetzt komme ich noch zu einem weiteren Punkte. Es ist heute uoch gesagt worden: die Leute
können nicht versichern. Meine Herren! Es ist ihnen sehr leicht gemacht; ich habe die Sache nach¬
gesehen; in den Kreisen Gummersbach und Wipperfürth steht die Vorprämie, wenn ich nicht irre,
es können kleine Ausnahmen in den Spezialtarifen vorkommen, auf 70 Pf. pro 100 M. Wenn die Leute
im Frühjahre diesen geringen Betrag nicht zahlen können, wird er ihnen bis zum Herbste gestundet,
wenn sie die Erndte bekommen haben. Ich glaube, meine Herren, die Versicherungs-Gesellschaftcn
haben in jeder Weife sich den Leuten so willfährig gezeigt, daß dagegen nichts zu sagen ist.
Dann, meine Herren, muß ich auf zwei Punkte aufmerksam machen, die gerade die Leute corrum-
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pnen. Die erste Frage ist: was hat überhaupt ans den Grundstücken gestanden? Wenn es
irgendwo hagelt, wo nicht versichertist, so kommen gegenwärtig die ehrbarstenLeute, Bürgermeister
und wer sonst, und sehen sich sofort die Sache an. Thatsächlich untersuchen verständige Ver¬
sicherungen,die richtig reguliren wollen, bei großen Hagelschädendie Jache erst nach einiger Zeit,
um zu sehen, welcher Theil, der zuerst durch den Negenschlag niedergedrücktist, nachher wieder
sich aufrichtet und doch noch Früchte trägt. Wer hat hier die Taxe aufgestellt? Jedenfalls keine
Fachleute, die es verstehen. Ferner kommt hinzn, wer hat den Schaden taxirt und angegeben,
was überhaupt auf den Feldern gestanden hat? Ist überhaupt in jener Gegend, die wir mit
Hllferspanien bezeichnen, das, was vor dem Hagelfchag auf den Feldern gestanden hat, von so
ungeheueremWerthe gewesen? Kommt ein Hagelschlag,so wird gesagt: es hat dort viel gestanden
es ist ungeheuer viel verhagelt, und es werden große Summen angenommen. Ich muß gestehen
daß diese Summen, die hier genannt sind, auch nicht annähernd im Vergleich zu dem Schaden
stehen, der die Leute betroffen hat. Ich will mich kurz fassen und Sie bitten, durchbrechen Sie
das Prinzip nicht und sagen Sie: wir wollen den beuten aus irgend einem Nothstandsfonds
etwas schenken, aber nicht als Entschädigung für den Hagelschlag.

Landtags-Marsch all: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Vo« hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix, von Loe: Ich glaube nicht, mich zum Worte gemeldet

M haben.

Landtag s-Marsch all: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herreu! Im Hinblick ans die geehrten

Vertreter beider Kreise Gummersbach und Wipperfürth ist es allerdings schwer zn entscheiden,
welcher Kreis der nothdürftigste von beiden ist. Aber ich stehe auf dem Standvnntte des Herrn
AbgeordnetenFriederichs. Für mich, meine Herren, ist das erste und vornehmste Prinzip bei der
Spendung einer Wohlthat die Nothfrage, und in zweiter Linie kommt erst für mich die Schnld-
Mge in Betracht. Ich will nun durchaus nicht gegeil das Prinzip, welches der Provinzial-
"erwaltungsrath aufgestellt hat, sprechen,aber ich möchte davor warnen, dieses Prinzip in erster
"Nie hervorzukehren. Wenn ich die Schuldfrage in diesem uothdürftigen und armen .Ureise
betrachte, fo muh ich mir doch sagen, daß bei der heutigen Lage der kleinen Grundbesitzeres
leme unbedeutende Schwierigkeitenhat, selbst für diejenigen Beträge, welche Herr Wolters genannt
Mt, die Mittel aufzubringen. Heut zu Tage müssen gerade die armen Lente jeden Pfennig
^M mal in der Hand umdrehen, bevor sie ihn ausgeben können. Wenn ich ferner auf dt
Lwßen Schwierigkeiten hinsehe, welche eine Schadeusregulirung gerade für die kleinen Leute gegen¬
über den Versicherungsgesellschaftenhabeil kann, fo muß ich wiederum sagen, daß doch die Schuld
,^ ja vielleichtvorliegt, sich auf ein sehr geringes Maß reduzircn läßt, so daß es gerechtfertigt
^st, diese Frage gegenüber der Nothfrage in den Hintergrund treten zn lassen. Meine Herren!
7«enn der Freiherr von Fürstenberg-HeMgenhovenuns in ähnlicher Weise die Nothfrage darlegt
w bin ich grade so geru bereit, auch dem Kreise Wipperfürth eine Unterstützung zu gewähren.

Land tag s-Marsch all: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Fürstenberg-Gimborn hat
°as Won.

AbgeordneterFreiherr von Fürstenberg-Gimborn: Meine Herren! Ich begreife wohl,
..^ '"au es fühlt, wenn man eine Unterlassung zu gestehen hat, daß man sich aber dnrch diese

efühle dazu hinreißen läßt, einem andern das zu «onti-n «am-iron, was er auf legalem Wege
""strebt, das verstehe ich nicht. Dein Herrn von Eynern möchte ich erwidern, daß zwischen den
^glichen Distrikten in den Kreisen Wipperfürth und Gummersbach ein ganz bedeutenderUnter-
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schied ist; während in Gimborn und Marienheide beispielsweise in diesem Jahre wochenlang
Schnee gelegen hat, hat Lindlar nnd Engelskirchen noch kaum Schnee gesehen. Ich bin sehr
damit einverstanden, wenn die geschädigten Distrikte in beiden Kreisen unterstützt werden; anderen-
theils würde es mir aber sehr leid thun, wenn durch den Antrag für Wippcrfürth die Gemeinden
Marienheide und Gimborn der Unterstützungverlustig gingen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteKaesen hat das Wort.
Abgeordneter Kaesen: Meine Herren! Ich wünsche, daß Sie gleiches Recht sür alle

haben. Es hatte sich seit dem letzten Landtage eine Reihe von Gemeinden an den Prouinzial-
Verwaltungsrath gewandt, deren Klagen gerade so berechtigt, gerade so gut motivirt waren, wie
die heutigen. Jene haben sämmtlich nichts bekommenund sind grundsätzlichablehnend beschicden
worden. Meine Herren! Wenn Sie jetzt das Prinzip durchbrechen,so mühte ich beantragen,
sämmtliche Gesuche wieder vorzubringen und denselbenebenso gerecht zu werden, wie diesen Leuten,
die das Glück gehabt haben, sich an den Landtag und nicht an den Provinzial-Verwaltungsrath
zu wenden.

Landtags-Mar schall: Es ist mir ein Antrag von Seiten des Herrn von Grand-Nn
und ein solcher von Herrn Walters eingereicht worden. Der Antrag des Herrn von Grand-
Nv, lautet:

Deu Antrag des Ausschusses an den Verwaltungsrath zu verweisen, mit der Aufgabe,
den Genannten aus disponibeln Fonds eine Beihülfe zu gewähren.

Der Antrag des Herrn Wolters geht dahin:
Der Provinzial-Landtag wolle befchließen,den Gemeinden Gimborn und Marienheide
die Summe von 4000 M. als Gefchenk zur Linderung des vorhandenen Nothstandes
zu bewilligen.

Wir fahren in der Liste der Redner fort. Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Ich verzichte.
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eimern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Ich möchte mir zunächstdie Frage erlauben: was giebt es

für disponible Fonds, die dem Provinzial-Verwaltungsrath ohne Kontrole des Landtags zur
Verfügung stehen?

Landtags-Marschall: Daß weiß ich auch nicht.
Abgeordneter von Eynern: Also der Herr Landtags-Marschall kennt auch keine Fonds:

es sind eben keine da; deshalb ist der Antrag des Herrn von Grand-Ny meiner Ansichtnach aus
Mangel an Mitteln gar nicht annehmbar. Meine Herren! Ich würde nicht nochmals das Wort
ergreifen, wenn es sich nicht wirklich um eiuen wichtigen Grundsatz handelte. Es ist immer eine
bedenkliche Aufgabe, mit kühlem Kopf gegen ein warmes Herz zu kämpfen; das empfinde ich
nach den Worten des Herrn Abgeordneten Friederichs und des Herrn Abgeordneten Grafen
von Hoensbroecherst recht. Herr Graf von Hoensbroechhat uns gesagt, er fasse zuerst die Noth'
frage uud dann erst die Schuldfrage in's Auge. Das ist eine sehr gute Sache, sobald es sich
um Privlltverhältnisse handelt, sobald es sich darum handelt, aus eigenen Mitteln etwas zu bewilligen.
Ich bin gern bereit, nach den Schilderungen, die wir von dem dort herrschenden Nothstandegehört
haben, der Gemeinde Marienheide aus meinen eigenen Mitteln etwas zu gcbeu. Hier biu ich aber
als Verwalter öffentlicherGelder, und dann frage ich mich: hübe ich ein Recht, das Herz sprechen
zu lassen, statt des Kopfes? und ich glaube nicht, daß es möglich ist, in diesem Falle die Fragc
zu bejahen. Wir haben mit Recht Mittel der Provinz bewilligt, als es sich um Hebung des Noth-
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stands handelte, der in ,^olge der Überschwemmung eingetreten ivar. Gegen Überschwemmung
gibt es keinen Schutz, keine Versicherung; gegen Hagel- und Feuerschaden gibt es aber Mittel,
und wenn diese Mittel nicht angewendet werden — uud sie können ja zu sehr bescheidenenSätzen
angewendetwerden, wie die sachgemäßenAusführungen des Herrn Abgeordneten Walters und
ebenso des Mitglieds des Provinzial-Vcrwaltnngsraths Herr» Kaesen darthun — so weiß ich
nicht, wie Sie eine Bewilligung rechtfertigen wollen. Warum greifen Sie diese eine Gemeinde
heraus, nur weil sie eine gute Vertretung im Landtage hat? Das ist doch der einzige Gruud!
Die übrigen Anträge sind nicht an uus gekommen, werden hier nicht vertreten, folglich bekommen
die Antragsteller nichts! Meine Herren! Das ist nicht gleiches Recht für Alle, das ist momentane
Inspiration, das ist ein Moment, in dem Sie sich von dem Gefühl hinreihen lassen, uud dafür
sind wir nicht hier, nach Gefühlen zu urtheilen. Deshalb bedaure ich, daß ich dabei bleiben muh:
für derartige Gesuchebewillige ich nichts, wenn sie den Nothstand auch noch so sehr schildern. Ich
verlange, daß ein Prinzip aufgestelltwird, damit endlich die Nachlässigkeit iu der wirtschaftlichen
Führung so vieler Bewohner unserer Provinz ein Ende erreicht. Wenn man sie nicht durch
Güte dahin bringen kann, fo muß man es mit Zwang versnchen, indem man sie vor das Bild
der Noth stellt, die ihnen droht, wenn sie diese wirthschaftlichen Vorsichtsmaßregelnnicht ergreifen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Sie verzeihen, wenn ich einen Augenblick den
Gang der Debatte unterbreche und selbst ein paar Worte sage. Zunächst möchte ich Ihnen
versichern,daß ich in meiner Gegend Ihnen gleich einige Gemeinden nennen könnte, die vollständig
ebenso gelitten haben, wie diejenigen, die jetzt hier in Frage stehen. Sie gehören zu den aller-
ännsten Gemeinden unserer Provinz; sie haben es unternommen Wege zu bauen uud sich selbst
anzustrengen, um ans diese Weise ans dem Gemeindewegebau-Nnterstützungsfondseine Unter-
Nutzung durch die Provinz zu erlangen, aber sie sind nicht mit einein solchen Antrag wie der
vorliegendegekommen.

Dann habe ich Herrn von Eynem zur Geschäftsordnuugsfragczu erwidern, daß dieser
Antrag nicht deswegen hierher gekommen ist, weil er hier gut vertreten wurde, sondern weil es
der einzige war, der an den Landtag adresfirt war, und weil ich verpflichtet war, als Ihr
Vorsitzenderihn dein Landtage vorzulegen. So ist er also im Ausschuh behandelt worden, anstatt
°ch im Prouinzial-Vcrwllltnngsrathe berathen zu werden. Der Prouinzial-Verwaltungsrath hatte
leine Gelegenheit Stellung dazu zu uchmcn und Ihnen zn sagen: die und die Fälle sind bereits
""gekommen, und die und die Fälle haben nur aus Prinzip abgewiesen. Wäre dies gefchehen,
^nn hätten Sie ein klares Bild gehabt. Das war aber in diesen paar Tagen, wo wir mit
^esetzcsarbcitenüberhäuft waren, zu thun ganz uumöglich.

Schließlich möchte ich Herrn von Gmnd-Nu, da ich ihm jetzt sofort das Wort geben
werde, zn seinein Antrage, der dahin geht,

den Antrag des Ausschusses an den Verwaltuugsrath zu verweise,: mit der Anfgabe,
den Genannten ans disponiblen Fonds eine Beihülfe zu gewähren,

gleich vorher fagen, dah ich disponible Fonds des Provinzial-Verwaltungsraths für Hagel-
°"tschlldigu>!g absolut nicht kenne, mich keine andern Fonds, sondern nur diejenigen, welche zum
Gemeinde-Wegebaugegebenwerden. Ich tonnte also nichts anderes anheimgeben, als daß man
diesen Gemeinden vorschlägt, die uud die Wege zu bauen, um sich Arbeit zu verschaffen,und fo
^ Unterstützung der Provinz zu bekommen, wie es die Gemeinden in meiner Gegend thun. —
"" Herr Abgeordnetevon Grcmd-Ny hat das Wort.
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Abgeordneter von Grand-Ny: Meine Voraussetzung war allerdings, wenn überhaupt
mein Antrag wirksam werden sollte, daß irgend ein Fonds vorhanden wäre, aus den: die
Prouinzial-Verwaltung eine Beihülfe in irgend welcher Form gewähren kann. Ich weiß uicht,
ob aus dem Nothstaudsfonds Gelder vorhanden sind. Mein Antrag würde aber nicht darauf
gehen, eine Beihülfe zu gewähren auf Grund der Hagelbeschädignngen,sondern vielmehr — und
das ist prinzipiell etwas ganz anderes — auf Grund des Rothstands in dein betreffendenBezirk
überhaupt. Hier würde die befürchteteprinzipielleKonsequenzgar nicht eintreten. Es wäre auch
die Konsequenznicht zu befürchten für die Gefammtlage der Provinzial-Einnahmen, denn wenn
ich aus einem beschränkten Fonds, der disponibel ist, um Nothstände zu lindern oder andere
Beihülfe zu gewähre», etwas bewillige, fo ist das nicht dasselbe, als wenn aus unbeschränkten
Prouinzialmitteln überhaupt etwas bewilligt wird. Ich muh gestchen, daß uur ein derartiger
Antrag, aus allgemeinen Provinzialmitteln zu bewilligen, immerhin nicht unbedenklich erscheint.
Andererseits erregen die wirklich sehr Humanitären Bestrebungen des verehrten Herrn Kollegen
Friederichs das Mitgefühl und man ist nicht sehr geneigt, die Bitte vollständig abzuschlagen.
Aus dein Gründe möchte ich doch den Prouinzial - Verwaltungsrath bitten, zu suchen,ob er nicht
irgend eineil disponiblen Fonds findet, aus dem er die Beihülfe gewähren kann. Vielleicht ist es
nicht möglich, 3000 M. zu gewähren; aber der gute Wille wäre doch auch dokumentirt durch
einen Betrag, der unter der Summe von 3000 M. bliebe.

Landtags-Marsch all: Ich möchte zunächst auf das antworten, was Herr von Grand-Ny
eben gefragt hat, ob der Provinzial-Nerwaltungsrath Mittel habe, um die Unterstützung zu
gewähren. Wie ich Ihnen eben gesagt habe, hat der Provinzial-Verwaltnngsrnth den Gemeinden
gegeuüber keine anderen Fonds zur Verfüguug, als den zur Uuterstützuugdes Gemeinde-Wege¬
baues, und dann auf der andern Seite die gesetzliche Verpflichtung der Armen-Unterstützungdes
Landarmenfonds. Dieser letztere steht aber auf einem ganz andern Boden. Er ist für solche
Gemeinden bestimmt, die völlig leistuugsunfähig geworden sind. Aus dem Landarmenfonds können
nur solche Gemeinden unterstützt werdeu, welche auf's Strengste den Nachweis führen, daß sie
nicht mehr die Gelder aufbringen können, die sie für das Jahr gebrauchen. Dann bekommensie
von Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths eine ihren Bedürfnissen entsprechende Summe zuge¬
billigt. Der Verwaltuugsrath darf in der Bewilligung solcherGelder nicht weiter gehen als der
Nichter, muß um so mehr zurücthalteu, da er eventuell durch den Urtheilsspruch der Deputation für
das Heimathwesen dazu angehalten wird, das Nöthige für die Gemeinde zu thuu. Eiu anderer
Fonds existirt nicht. Es gibt nur einen Fonds, aus dein diese Summe bewilligt werden
könnte, das wäre der Ständcfonds. Dieser steht aber allein zur Verfügung des Provinzial-
Landtags, nicht des Provinzial-Nerwaltungsraths. Wollen Sie nun die Sache an den Prouinzial-
Verwaltungsrath abgeben, fo geben Sie ihm eine Direktive; geben Sie ihm auf, er solle eine
gewisse Summe aus dem Ständefonds entnehmen, nachdem er die nähere Untersuchuuggemacht
hat. Aber als Vorsitzenderdes Provinzial-Verwaltnngsraths muß ich sagen, daß das eine fehl
kitzelige Aufgabe ist. Wir haben das Prinzip einmal cmfgestellt, und ich halte es vom Vcrwal-
tuugsstnndpunktdurchaus für richtig, daß wir darin tonangebend sind, und nicht das Herz bewegen
lassen, sondern sagen: Leute, versichert! Ich sage Ihnen, meine Herren, es kommt mir sehr hart
an. Wie der Herr Freiherr von Fürstenberg-Hciligenhoven für seine Gemeinden, so würde ich
ebensogernfür meine Gemeinden mit Bitten vor Sie treten, denn sie gehören zu den allerärinste"
(Gemeinden der ganzen Provinz.
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Ich habe noch einen Antrag uoiznlesen, den der Herr Abgeordnete Eonrtl, gestellt hat:
„Der hohe Landtag wolle die Petition an den Provinzial-Verwaltungsrath zur Vor¬
prüfung und zur Berichterstattung für den nächstenLandtag verweisen." (Oho!)

Der Herr Abgeordnete Freiherr von Fürstenberg-Hciligenhovcnhat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Fürstenbcrg-Heiligenhoven: Ich glaube nicht, den Vor¬

wurf auf nur sitzen lassen zu dürfen, den ein geehrter Herr Vorredner wir gemacht hat. Er
hat wich einer Untcrlassnngssüudeangeschuldigt. Ich habe aber aus dem Grunde keinen Antrag
gestellt, weil ich wußte, daß das Prinzip dagegen sprach, nachdemich vorher Erkundigungen ein¬
gezogen hatte. Wäre mir bekannt gewesen, daß dies Prinzip auf dein Landtage durchbrochen
werden würde, fo wäre der Landrath des Greifes Wippcrfürth wit ganz andere,: Anträgen
gekommen. Nicht blos der Hagel, sondern auch der Sturm hat in diesen: Kreise viel größeren
Schaden angerichtet, als der Hagel im Kreise Gummersbach. Die Nothfrage, die schlechten Ver¬
hältnisse überhaupt des Kreises Wippcrfürth, die Herr Graf von Hoensbroech im Vergleich znm
Kreise Gummersbach in Zweifel zieht, brauchen, wie ich glanbe, nicht erörtert zu werden. Der
Kreis Wippcrfürth ist viel härter betroffen worden, als der Kreis Gummerobach.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Lllndtags-MarschallFreiherr von Solcmacher-Antw eiler: Es ist ja ein Fonds

vorhanden, aus den: vielleichteine Unterstützung gewährt werden könnte, wenn der Landtag die
Autorisation dazu gäbe; das ist der verstärkte Mclioratiunsfonds. Es liegt freilich hier nicht
gerade eine Melioration vor, aber doch immerhin die Linderung einer bestehenden Noth.

Landtags-Marschall: Ich möchte Herrn Freiherr:: von Solemachcr daran erinnern,
"aß der Mcliorationsfonds, so viel ich weiß, bis auf den letzten Groschen ausgegeben ist. Den
könnte man also nicht dafür verwenden. — Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loö hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Meine Herren! Ich stehe vollständig auf dem
Standpunkte des Herrn Abgeordnete«:Wolters, infofern es sich dar:»,: handelt, die Bestrebungen
°er Norodentschen Hagelversicherungs-Gesellschaftzu befördern und bestätige, daß, ich als Präsident
^s RheinischenVauernvereins mit derselben einen Vertrag abgeschlossen habe. Aber diese Bestre¬
bungen sind nur auf die Zukunft, uicht auf die Vergaugenheit gerichtet, und um die Vergangenheit
handelt es sich hier. Ueber die Vergangenheit urtheilend, stehe ich auf den: Standpunkte des
Herrn v»n Eynern, daß man nicht das Herz, sondern den Verstand reden lassen soll, wenn ich
^' zu anderen Schlußfolgerungen, wie Herr von Eynern, auf diesen, Wege gekommen bin.
^r haben es hier mit einen: Antrage zu thun, der auf eine Bewilligung aus dem Ständefonds
gerichtet ist. Die Bewilligungen aus dem Ständefonds erfolgen immer auf Grund verschiedener
Anträge; wer da eben kommt, über dessen Antrag wird abgeurtheilt; wir halten ihn für begründet
°°er nicht für begründet, Beispielsweifeda, wo es sich um Kunstdenkmälerund Kirchen handelt,
°"nen auch häufig noch andere sein, die es vielleichtnothwendiger hätten, als diejenigen, denen

^ W dem einzelnen Falle bewilligt wird. Das wissen wir nicht, es ist eben nicht zu uuscrer
'^nntniß gekommen. Ich glanbe, daß die Gemeinden, welche vorhin genannt sind, ebenso bedürftig
^'d, aber es liegt zu meinen: Bedauern ein Antrag nicht vor. Wir haben es nicht mit der
hegend, die der Vetter aus Wipperfürth vertritt, (Heiterkeit) sondern nur mit der Gegend, die
" Vetter aus Gummersbllch vertritt, zu thun. Daher bin ich nur in der Lage, über das zn
theilen, was der Vetter aus Gummersbach angeführt hat. In dicfcr Beziehung habe ich gehört
"° verstandcsmäßig erkannt, meine Herren, daß dort ganz dringende Nothstände vorhanden sind,
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die durch den Hagelschlagherbeigeführt worden sind. Nun ist es nur vollständig gleichgültig, ob
wir den Beschädigtendie Unterstützungmit der Bezeichnunggewähren: wir geben es ihnen, weil
ein Hagelschlagstattgefunden hat, oder weil sie sich in einem Nothstande befinden. Wenn daher
der Antrag des Ausschusses,den der Herr Referent uns vorgetragen hat, in dieser Forin nicht
angenommen werden sollte, so winde ich mich ganz gern mit dem Antrage des Herrn Wolters
befreunden, der den Gemeinden dieselbenSummen geben will; wir kommen zu demfclbcnZiel.
Aber Sie mögen bedenken, und das habe ich wesentlich zu den Worten des Herrn Friederichs
zu bemerken, wir haben ucrstandesmäßig zu unseren: Prinzip gemacht, daß wir den bedürftigen
Gemeinden unserer Provinz im Falle des Nothstandes zur Hülfe kommen,wenn wir denselbenals
größeren Nothstand erkennen. Hier handelt es sich um ganz kleine, geringe Leute in einein
Kreise, der bekanntlich einer der ärmsten in der ganzen Nheinprovinz ist; das ist der Kreis
Gnmmersbach. Wollen Sie den Antrag des Ausschusses ablehnen — ich werde dafür stimmen^-
dann bitte ich Sie, den Antrag Walters anzunehmen, der den Gemeinden 40N0 M., ohne die
Bezeichnungals Unterstützungfür Hagelschäden,zuweisenwill.

Land tags-Marsch all: Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort zur Begründung
seines Antrages.

Abgeordneter Lourth: Meine Herren! Mein Antrag schien Ihnen nicht sehr sympathisch
zu sein. Vielleichtwird er Ihnen etwas mundgerecht,wenn Sie mich angehört haben. Ich weiß
nicht, wie wir anders aus dem Dilemma herauskommen wollen. Wir haben heute gehört, daß
eine ganze Reihe von Gemeinden, die sich in derselben Lage befiudeu, ebenso arm sind und nicht
versichert hatten, sich an den Provinzial-Verwaltnngsrath gewendet haben, der ganz kühl bis ans
Herz hinan ihnen geantwortet hat: der Landtag hat das uud das Prinzip ausgesprochenund
darnach bekommtihr nichts. Ich möchte dein Provinzial-Verwaltungsrath keinen Vorwnrf daraus
macheu, er hat ganz korrekt gehandelt. Meine Herren! Sollen jene Gemeinden fchlcchtcrstehen,
als diejenigen, über welche heute verhandelt wird? Die Sache ist auch uoch nicht vorgeprüft.
Ich meiue, es wird ganz zweckmäßig fein, daß die Sache noch einmal gründlich geprüft wird,
denn der Herr Abgeordnete Wolters hat schon verschiedene Einsprachen erhoben, und wir höre»,
daß fönst noch viele Gemeinden um Unterstützung eingekommensind; ob sie sich an den Prouinzial-
Nerwaltnngsrnth oder an nns gewandt haben, steht mir gleich. Wir müssen zunächstübersehen,
wie viel wir auszugebenhaben, nnd können dann erst vertheilen. Wenn das Prinzip durchbrochen
werden soll — ich habe nichts dagegen, ich würde auch heute nicht dagegen stimmen, wenn nicht
neue Umstände beigebracht worden wäre,: ^ dann, meine Herren, dürfeil wir nicht sagen: wir
thun es blos für heute, wie Herr Dietze hervorgehoben hat, und wie es fchcint, auch in der
Absicht des Ausschusses liegt; denn es wird auf diesen Fall exemplifizirt werden, und wir tonne»
nicht sagen, wir thun es in dein einen Falle, thun es aber uicht in anderen Fällen. Ich glaube,
daß ein Landtag für das nächste Frühjahr schon in Aussicht genommen ist; also wird die Sache
nicht lul «üonän.8 Arll6oa8 verschoben,wenn Sie meinem Antrage zustimmen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es haben sich noch zum Worte gemeldet die
Herren Sahler, Walters, von Grand-Ry nnd Graf von Hoensbrocch. Der Herr Abgeordnete
Sahler hat das Wort.

AbgeordneterSahler: Meine Herren! ich möchte nur daran erinnern, in welche Lage,
in welche Situation bringen Sie die einzelnen Abgeordneten, welche in den letzten Wochen oder
Monaten über die Prinzipiell, welche der Provinzial-Landtag befolgt, bei ähnlichenFällen Auskunft
gegebeilhabeu, wenn Sie heute das Prinzip durchbrechen? Ich bin ein solcher; an mich habe"
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sich die Landbnrgermeister aus meiner Nachbarschaft ssewendet und wir gesagt! diese und jene
Nothstände sind in Folge des Hagelschlages eingetreten, haben wir Aussicht auf Erfolg, wenn wir
uns au deu Prouinzial-Landtag wenden? Ich tonnte natürlich nur die Auskunft geben, daß ich
ihnen sagte: das sind die Prinzipien, welche der Landtag festgestellt hat. Soll nun heute etwa
beschlossenwerden: da in dein einen Falle ein Antrag eingegangen ist, werden nur das Gesuch
auch bewilligen? Dann werden die Herren, die ihre Gemeinden zu vertreten haben, mir sagen:
Sie haben uns eine schöne Auskunft gegeben; Sie sagen uns, das sei Prinzip des Landtages,
und wir hören ganz etwas anderes. Ich hielt es für meine Pflicht, dahin zu wirken, daß der
Prvuinzial-Landtag nicht erst mit solchen Angelegenheiten behelligt werde, von denen ich, nach der
früheren Beschlußfassung des Landtages wenigstens, die Ueberzeugung haben mußte, daß sie
aussichtslos seien; deshalb mußte ich die Leute von solchen Anträgen abhalten. Ich halte das
auch im Interesse uuserer provinzialstiindischen Verwaltung überhaupt für geboten. Wenn andere
Prinzipien etwa für die Zukunft in Anwendung gebracht werden sollen, so stimme ich dein bei,
was Herr Abgeordneter Eourth gesagt hat, daß in einein späteren Landtag eventuell andere Prinzipien
aufgestellt werden tonnen, und daß dann wenigstens Parität in der Anwendung der Strenge oder
Milde eintrete. Aber für heute, glaube ich, entspricht es nur der Gerechtigkeit, daß wir an dem
festhalten, was einmal als Prinzip aufgestellt worden ist.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Meine Herreu! >^ch glaube, daß der Antrag von Grand^Ry

und der meinige im Effekt für die Gemeinden ganz derselbe ist. Ich möchte Sie bitten, daß Sie
für meinen Antrag aus den von mir angegebenen Gründen stimmen. Das Prinzip möchte ich
absolut nicht durchbrochen sehen und gebe Herrn Sahler uud alleu, die sich vor nur in diesem
Sinne ausgesprochen haben, vollständig Recht. Ich sage aber auf der anderen Seite: haben wir
uns gefragt, wodurch der Nothstand in der Eifel entstanden ist? Ich könnte Ihnen genug Beispiele
^zählen, uach welchen auch durch die Nachlässigkeit der Leute sehr viele Nothstände entstanden
f"'d; wir haben nicht danach gefragt. Wir stehen heute vor einem einzigen Falle, welcher nicht
^ Kreise Wipperfürth, nicht bei Neuwied, nicht bei Kreuzuach, sondern im kreise Gummersbach
^rgekommeu ist, von welchem wir konstatirt haben, daß ein Nothstand vorhanden ist. Ich glaube,
^ der Prouinzial-Verwllltungsrath nicht in eine unangenehme Lage gebracht uud das Prinzip

ürcht durchbrucheu wird, wenn zur Liuderung dieses Nothstandes deu Leuten eine Summe von
^W M. gegeben wird. Ich mochte bitten, in diesem Falle für meinen Antrag zu stimmen. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Ich möchte den Herrn von Grand-Ny, ehe ich ihm jetzt das
-Wort gebe, bitten, doch seinen Antrag zurückzuziehen, nachdem ich ihm auseiuaudergesetzt zu haben

glaube, daß der Verwaltungsrath keine Fonds dafür hat, es sei denn, daß Sie ihm aus dein
Ständefonds eine Summe znr Verfügung stellten. Ich bitte dann, den Antrag dahin zn
"ganzen. Der Herr Abgeordnete von Grand-Rn hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Nu: Ich bin wohl bereit, den Antrag zurückzuziehen, da es
'"" schließlich nur darauf ankommt, daß die Gemeinden in der That Beihülfen bekommen, uach-

e>n der Nothstand dargelegt wordeil ist. Auf der andern Seite möchte ich den Grundsatz, den
" Proviuzial-Verwaltungsrath aufgestellt hat, nicht Preis geben, fondern ihn aufrecht erhalten.

7"'n trägt der Antrag Wolters nicht Rechnung. Ich will mir mir noch gestatten, mit ein paar
urzcu Worten — die Herren wünschen den Schluß — meiue Gedanken dahin zu präzisiren, daß,

'""'« wir ohne Weiteres eine Beihülfe anf die allgemeinen Einnahmen der Provinz anweisen,
"" ins Ungewisse gehen, und immer wieder vor der Frage stehen, ob die Beihülfe zu leisten ist,
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oder nicht; während, wenn wir aus einem bestimmten Fonds eine Hingübe gewähren, wir durch
die Größe des Fonds beschränkt sind, und mit Fug und Recht die weitergehendenAnfordernugen
bei Erschöpfung desselben zurückweisen können. Ich bescheide mich vollkommenund ziehe meinen
Antrag zurück, wenn der Herr Wolters die Güte hat, diesen Betrag auf den Ständefonds
zu verweisen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich möchte dem wohlwollendenAntrage des

Herrn Lourth gegenüber ein Wort bemerken. Nach meiner Auffassung liegt dem Antrage, der
Gesichtspunktzu Grunde, als wenn durch eine eventuelle heutige Bewilligung eine Schädigung
der übrigen Gemeinden eintreten würde. Der Fall liegt aber gar nicht derart. Die Gesuche
der anderen Gemeinden liegen uns heute nicht zur Berathung vor. Dadurch, daß wir dieser
Gemeinde einen Zuschuß gewähren, tonnen wir unmöglich andere Gemeinden, welche gar keine
Anträge gestellt haben, schädigen. Diese Gemeinden mögen erst mit Antrügen an uns herankommen.
(Verwaltungsrnth.)

Meine Herren! Ich möchte doch dringend bitten, daß wir heute die Sache bewilligen
und sie nicht auf den nächstenLandtag, der doch vielleicht noch später, als im Frühjahr sein
wird, hinausschieben. Meine Herren! Ich erinnere Sie an die Noth und daran, daß derjenige,
welcher schnell hilft, doppelt hilft.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Ennern hat das Wort.
Abgeordneter von Evnern: Meine Herren! Die Herren, welche die Petition eingereicht

haben, so viel ich weiß, der Bürgermeister von Marienhaide oder der Landrath von Gummers-
bllch, sind jedenfalls sehr schlau berathen gewesen.(Heiterkeit.)

Wenn sie die Petition dein Provinzial-Verwaltungsrath geschickt hätten, wäre sie einfach
unter den Tifch gefallen. Man hat ihnen gesagt: seid schlau und richtet sie direkt an den
Pruvinzial-Landtag. Ich will nur noch bemerken,ich werde mir den Vorgang merken und Sie
mit derartigen Petitionen noch häufig bemühen, wenigstens zu bemühen versuchen. Hagelschlag
haben wir auch in den Städten, wo den armen Leuten die Fensterscheiben eingeschlagen werden;
diese können ebenso gut sich hierher wenden. Genug, ich habe heute viel gelernt, wie man ein
großes Prinzip aufstellt und durch Hinterthüren von diesem Prinzipe abgeht.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Meine Herren! Die Schlauheit des Landraths von

Wipperfürth trifft nicht zu, (Große Heiterkeit) denn es ist ja nur ein reiner Zufall, daß die
Sache nicht an den Verwaltungsrath gekommen ist, indem derselbe in diesen Tagen so sehr mit
Arbeiten überhäuft war, daß er diese Vorlage, wie der Herr Marfchall vorhin felbst gesagt hat,
(Widerspruch)uicht hat vornehmen können.

Landtags-Marschall: Ich bitte um Entschuldigung, ich muß darauf erwidern, daß
das nicht der Fall ist. (Heiterkeit.)

Ich habe gesagt, dieser Antrag ist zufällig in diesem kurzen Landtage an die Adresse
des Landtages zu meinen Händen gekommen, und ich wäre als Ihr Vorsitzender verpflichtet
gewesen, ihn dem Landtage vorzulegen und zu fragen, ob einer der Herren Abgeordnetenden
Antrag zu dem feinigen mqcht. Ich war überzeugt, der Ausfchuß würde beschließen, die Sache
dem Provinzial-Verwaltungsrathe zu überweisen, und ihm zu sagen, er möchte damit verfahren,
wie mit anderen ähnlichen Anträgen, denn wir können hier im Landtage nicht darüber
befchliehen. Ich dachte, es würde so kommen. Der Ausschuh hat einen anderen Antrag gestellt!
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es steht mir fern, daran Kritik zu üben, sondern ich werde diesen Antrag zur Abstimmung
bringen.

Meine Herren! Es hat sich Niemand mehr zum Worte gemeldet. Ich schließe die Diskussion.
Ich habe zunächst zu konstatiren, daß, wenn ich recht verstanden habe, Herr von Grand-Rn
seinen Antrag zurückgezogen hat und für denjenigen des Herrn Wolters stimmt. — Der Herr
Abgeordnetevon Graud-Nn hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Grand-Nn: Ich ziehe meinen Antrag zu Gunsten des nunmehr
korrigirten Antrages Wolters zurück.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wolters hat das Wort zur Geschäftsordnung.
Abgeordneter Wolters: Ich nehme in meinen Antrag die Worte „aus dem Stände¬

fonds" auf.
Landtags-Marschall: Herr Courth hat, wie ich glaube, gleichfalls seinen Antrag

zurückgenommen.
Abgeordneter Courth: Nein, ich halte ihn aufrecht.
Landtags-Marschall: Schön. Was die Anträge betrifft, so stehen drei Anträge

Nebeneinander. Wenn Sie erlauben, werde ich sie noch einmal verlesen.
Der Antrag des I. Ausschusses lautet:

Der Gemeinde Gimborn für deren Hagelbefchädigteeine Unterstützungvon 1000 M.,
und der GemeindeMarienheide eine Unterstützungvon 8000 M. aus dein Ständefonds
bewilligen zu wollen.

Der Antrag des Herrn Abgeordneten Wolters lautet:
Der Provinzilll-Zandtag wolle beschließen, den Gemeinden Gimborn und Marienheide
die Summe von 4000 M. als Geschenk zur Linderung des vorhandenen Nothstandes
aus dem Ständefonds zu bewilligen.

Endlich geht der Antrag des Herrn AbgeordnetenCourth dahin:
Der hohe Landtag wolle die Petition an den Provinzial-Verwaltungsrath zur Vor¬
prüfung und zur Berichterstattung für den nächsten Landtag verweisen.

Ich gebe dem Herrn Referenten zum Schluß das Wort und möchte ihn bitten, die Frage,
le hier gestellt worden ist, wer die Taxation vorgenommen hat, zu beantworten, vielleicht so

Rundlich zu sein, aus den Akten das mitzutheilen.
Referent Abgeordneter Lottner: Die Abschätzung des Schadens ist sofort, nachdem der

Hagelschlllg stattgefunden, von den beiden Bürgermeistern und den beiden Mitgliedern des Kreis-
Ausschusses vorgenommen worden. Cs liegt auch eine ganz svecificirteAufstellung von beiden
Gemeinden hier vor, wonach sich ganz genau ergicbt, in welchem Maße die Leute betroffen sind,
und daß nur für wirklich Hülfsbedürftige eine Unterstützung nachgesuchtwird. In den Nach-
"eisungen ist immer noch ausdrücklichfestgestellt, wer in durchaus hülfsbedürftigem Zustande ist.

Ich erlaube mir auch noch darauf aufmerksamzu machen, daß der I, Ausschuh zwischen
°°n beiden Gemeinden einen Unterschiedmacht, und zwar eben weil Gimborn klein ist, sollen dort
nur 100Y M. gegeben werden, für Marienheide aber, wegen des größeren Schadens 3000 M.
Herr Kollege Wolters hat das in einer Summe zusammengefaßt; das müßte man aber wohl
auseinander halten.

Landtllgs-Marfchllll: Der Herr Abgeordnete Woltershat das Wort zur Geschäftsordnung
Abgeordneter Wolters: Ich wollte es grade so vertheilt haben, wie es vorgeschlagen

^ oder die Vertheilung dem Provinzial-Verwaltungsrath überlassen.

29
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Landtags-Marsch all: Nach meiner Ansicht deckt sich also der Antrag des Herrn
Abgeordneten Walters im Wesentlichenmit dem des I. Ausschusses und ist nur anders motivirt:
nicht für Hagelbeschädiguug, sondern zur Minderung des Nothstandes soll die Summe gegeben
werden. — Der Herr AbgeordneteWoltcrs hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Wolters: So war mein Antrag gemeint. Wenn ich mir noch ein Wort
erlauben darf, fo möchte ich an und für sich glauben, daß es wünschenswerthwäre, wenn die
Vertheilung dem Provinzial-Vcrwaltuugsrath überwiesen würde. Ich glaube, ich habe das schon
vorhin ausgeführt. Ich möchte aber gern, daß wir der früheren Sachen wegen den Prouiuzial-
Verwllltungsrath herauslasse«, wir hier also beschließen.

Landtags-Marschall: Ich habe noch einen neuen Antrag, von Herrn von (innern
und Genossengestellt, mitzutheilen. Dieselben beantragen:

„im Falle der Annahme des Antrags für die Gemeinden Gimborn und Marienheide
den Gemeinden Lindlar und Engclskirchen"

— das ist nämlich im Kreise des Vetters —
„dieselbeSumme zu bewilligen."

Ich bedauere sehr, daß dieser Antrag jetzt nicht mehr zulässig ist. Die Präklusiufrist
für solche Anträge ist gestern, Mittwoch, abgelaufen. — Der Herr Abgeordnete von Ennern hat
das Wort zur Geschäftsordnuug.

Abgeordneter von Ennern: Ich bedauere, daß die Geschäftsordnung mir nicht gestattet,
diesen Antrag noch einzureichen. Ich habe den Antrag hauptsächlich gestellt, um Sie vor die
Konsequenzendes Beschlusses zu stellen, den Sie fassen werden.

Landtags-Marschall: Also würden wir es nur mit den drei verlesenen Anträgen zu
thun haben. Der Antrag des Ausschusses hat immer die Priorität. Dann kommt der des
Herrn Abgeordneten Wolters, dann der des Herrn Abgeordneten Eourth. Ich glaube, daß es so
richtig ist.

Wir schreitenzur Abstimmung. Der einzige Unterschiedzwischen dem Antrag des Aus¬
schusses und dem des Herrn Abgeordneten Wolters besteht darin, daß letzterer die Summe nicht
für Hagelbcfchädigungen, sondern zur Linderung des Nothstandes bewilligen will. — Der Herr
Abgeordnete Graf von Vcissel hat zur Geschäftsordnung das Wort.

Abgeordneter Graf von Beissel-Gnmnich: Wir haben auch noch darüber abzu¬
stimmen, ob wir überhaupt etwas geben wollen.

Landtags-Marschall: Das ergiebt sich von selbst, wenn alle drei Anträge gefallen
sind, wird eben nichts bewilligt.

Meine Herren! Wir schreitenzur Abstimmung. Ich bitte diejenige!:Herren, welche für
den Antrag des Ausfchussessind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Minorität, der Antrag ist gefallen. Ich bitte diejenigen Herren, welche für
den Antrag des Herrn Abgeordneten Wolters sind, sich zu erheben. (Geschieht,)

Es sind 33 gegen 33 Stimmen. Ich bitte die Herren, »loch einmal aufzustcheu, «m
die Zählung zu wiederholen.(Geschieht.)

Meine Herren! Es sind 33 gegen 33 Stimmen, die Stimme des Vorsitzendenentscheidet,
der Antrag ist abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmungüber den Antrag des Herrn Abgeordneten
Courth, welcherdahin geht:

„Der hohe Landtag wolle- die Petition an den Provinzial-Verwaltungsrath zur Vor¬
prüfung und zur Berichterstattung für den nächsten Landtag verweisen."
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Ich bitte diejenige», die dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.)
Das ist die Majorität, der Antrag ist angenommen.
Wir kommen zum folgenden Punkte der Tagesordnung: Referat des 1. Ausschuffes

zu der Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend Aenderung und
Nachträge des Statuts der Provinzial-Hülfskasse, und im Anschluß hieran zu dem
Referat, betreffend Anstellung einer staatlichen Enquete iu der Rheinprovinz
über die Höhe der Verschuldung des ländlichen Grundbesitzes. Referent ist der
Herr AbgeordneteDiehe.

Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Als ich im vorigen Jahre fast zu der
gleichen Zeit die Ehre hatte, über die Ausdehuung bezw. Einrichtung eines Gruudkredit-Iustituts
m der Rheinprovinz zu refcriren, stand ich der Frage nicht mit den: angenehmen Gefühl gegen¬
über, wie heute. Wir hatten damals uoch nicht die Zusichernngder Königlichen Staatsregicrnng,
daß sie das für die Provinzial-Hülfskasse unentbehrliche Hypothekeugesetz uns vorlegen würde,
wir waren damals noch nicht in der glücklichen Lage, das Konsolidationsgesetzvorgelegt zu
ehalten, wir mußten uns eben mit einem Nnswege begnügen. Sie hatten damals die Güte,
nachdemSie allen übrigen Vorschlägen des Provinzial-Verwaltungsraths und des Ausschusses
Ihre Zustimmung gegebenhatten, als vierten Punkt zu beschließen:

„den Provinzial-Verwaltnngsrath zu ermächtige,,,diejenigen Aeuderuugen des Statuts
der Provinzial-Hülfskasse von, 2,'i. April 1882 zu beschließen und deren Genehmigung
bei der KöniglichenStaatsregiernng zu beantragen, welche erforderlich sind, um mit
den Grnndkreditgeschäftenbereits jetzt in denjenigenTheilen der Rheinprovinz beginnen
zu können, in welchendas französische Recht nicht gilt und zu diesem Endzwecke das
Privilegium zu den hierfür zu emittirenden Rheinprovinz-Obligationennachzufuchen
und die dazu erforderlichenEmifsions-Pedingnngcn festzustellen."

Es wurde damals uoch ein Zusatz-Antrag von dem Herrn Freiherrn von Eerde gestellt,
^r dahin ging, auch diejenigen Anträge an die Promnzial-Hülfstasse zu berücksichtigen,welche
unter hypothekarischerSicherheit dem Provinzial-Verwaltungsrathe bezw. dein Knraturinm der
Hulfstafsc keinen Zweifel darüber ließen, daß folche Darlehen gewährt werden können. Um diesen
Auftrag auszuführen, meine Herren, hat der Provinzial-Verwaltungsrath diejenigen Aenderungen
'" den. Regulativ der Provinzial-Hülfskasseentworfen uud au die Königliche Staatsregierung zur
Genehmigung ttbersandt, die in dem Referate von, 2. Dezembervorgelegt sind, und hat gleich¬
artig auch darauf Rücksicht genommen, andere Anträge, welche an die Provinzial-Hülfskassekommen
^llten, sobald die gebotene hypothekarischeSicherheit unzweifelhaft ist, durch die Provinzial-
HülfÄtasse ausführen zu lassen. Ich weiß nicht, „reine Herren, ob Sie verlangen, daß ich die
Ihnen ausführlich nutgetheilten Paragraphen „nd die Motive zu denfclben verleseu soll, oder ob
^e sich damit begnügen, daß sie Ihnen gedruckt vorliegen. Ich darf wohl annehmen, daß sie
Ihnen in. Wesentlichenbekannt sind; ich „lochte nur eins noch bemerken. Was die Ausgabe von
Obligationen angeht, um der Landwirthschaftdurch billiges Geld Hülfe bringen zu können, fo hat
'^' herausgestellt, daß, wenn solche mit t '/2 °/n Zinsen nnd 1 °/° Amortisation gegeben werden,
^° Tilgung der ganzen Schuld 89 Jahre währt. Es ist Ihuen das auf Seite 8 des Referats
^ Provinzial-Verwaltungsraths mitgetheilt. A»f Seite 9 ist ausgerechuet, wie sich die Tilgung
°ei einen, Zinsfüße von 4"/« und endlich nur sie sich bei einein Zinsfüße van 8'/- °/° (der Vice-
^"dtngs-Marschall übernimmt den Vorsitz) bei einer Amortisation von '/2»/u, ,"/» und 2"/°
lallen wird. Zu 8'/,«/» würde das Geld a», billigsten sein, daraus ergiebt sich aber bei '/«°/°

'^Ü*
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Amortisation eine Tilgung erst in iN Jahren, also eine weit längere Zeit, als durchschnittlich
ein Menschenalterdauert. Wir glauben Ihnen nicht vorschlagenzu können, den Versuch anzustellen,
'/«°/n für die Amortisation anzunehmen. Ich glaube, wir tonnen uns überhaupt heute nicht mit
dem Thema eingehendbeschäftigen,und kann ich Ihnen nur diejenige Resolution zur Annahme
empfehlen, welche der I. Ausschuß gestern festgestellt hat. Der I. Ausschuß beehrt sich, dem hohen
Landtage die Annahme der folgenden Resolution zu empfehlen:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle von der Erfüllung des dem Provinzial-Ver-
waltungsrathe in der Plenar-Sitzung vom 8. Dezember l883 ertheilten Auftrages
mit Befriedigung Kenntniß nehmen und sich mit den vom Provinzial-Verwaltungsrathe
beschlossenen und zur Ertheilung der Allerhöchsten Genehmigungeingereichten Aenderungen
des Statuts der Provinzial-Hülfskasse vom 25. April 1882 einverstanden erklären,
wenn auch in diesen die Höhe der Zinsen und Amortisation betreffenden Abänderungen
keine ausreichendeHülfe zur Hebung des Grundkredits Angesichts der Ueberschuldung
des Grundbesitzesgefunden werden kann,, einer Ueberschuldung,welche eine bei der
KöniglichenStaatsregierung zu beantragende Enquete darthun wird."

Was diese Enquete angeht, meine Herren, so werde ich mir erlauben, darauf im zweiten
Referate zurückzukommen.

„Gleichzeitigwolle der Provinzial-Landtag dem Provinzial-Verwaltungsrathe empfehlen,
auch in denjenigen Gegenden, in welchen das Rheinifche Recht gilt, infoweit dieses
unbeschadet der Sicherheit geschehenkann, noch vor Genehmigung der Novelle zum
Hypothekengesetz vorzugehen, und in Anbetracht der Lage des Grundbesitzesauf einen
möglichstgeringen Zinsfuß Bedacht zu nehmen."

Das Letztere deckt sich mit dem Antrage, den Herr Freiherr von Eerde im vorigen
Jahre gestellt hat. Es ist auch bereits im Laufe des Jahres, das seitdem verflossen ist, darauf
Rücksicht genommen worden; es sind mehrere Darlehen in diesem Sinne gegebenworden. — Ich
möchte den Herrn Vorsitzendenbitten, dieses Referat als Resolution des I. Ausschussesdem
Landtage zur Genehmigung vorzulegen.

Vice-Landtags-Marschall: Wünscht Jemand das Wort? —Es meldet sich Riemand
zum Wort, ich darf also wohl annehmen, daß der Landtag mit der Resolution des I. Ausschusses
einverstanden ist. Ich konstatire das Einverständnis;. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich komme nunmehr zu dem zweiten
Gegenstande, zu der Enquete. Nachdem es allseitig wohl keinem Zweifel unterliegt, daß eine
Ueberschuldungdes ländlichen Grundbesitzes vorhanden ist, deren Höhe aber und deren Gründe
nur dann erkannt werden können, wenn durch die Königliche Staatsregierung eine Enquete
eingeleitet wird, hat der I. Ausschuß den Antrag eines seiner Mitglieder zu dem seinigen gemacht
und erlaubt sich, heute hier folgenden Antrag an Sie zu richten:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle die Königliche Staatsregierung auffordern,
baldigst eine eingehendeEnquete in der Nheinvrovinz, jedenfalls über die Höhe der
Verschuldungdes ländlichenGrundbesitzes,und, soweit möglich, über die Gründe und
Ursachendieser Verschuldungzu veranlassen, damit im Wege der Gesetzgebung Abhülfe
geschafft werden kann."

Meine Herren! Der Provinzial-Verwaltung stehen die Mittel nicht zu Gebote, um eine
solche Enquete zu veranlassen, sondern nur der KöniglichenStaatsregierung, welche ihre Beamte«
dazu auffordern kann, namentlich die Hnpothekenbewahrer aufzufordern in der Lage ist, diese
Verschuldungdarzuthun.
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Vice-Landtags-Marschall: Die Zerren haben den Antrag, den Ihnen der I. Aus¬
schuh unterbreitet, gehört. Ich stelle denselben zur Diskussion. Zunächst hat sich Herr Freiherr
non Eerde gemeldet.

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Es ist ja sehr wichtig, daß dieser Antrag im Aus¬
schuß durchgegangen ist, er wird hoffentlich auch hier in, Landtage durchgehen; ich glaube aber,
er genügt nicht vollständig, um eine, Uebersicht über die mißliche Lage der ländlichenBevölkerung
und des ländlichen Grundbesitzeszu gewinnen. Ich möchte mir daher eine Ergänzung zu dem
Antrage dahin erlauben, daß auch darüber Erhebungen angestellt werden möchten,wie viele Sub-
hastationen in den letzten 2 oder tt Jahren stattgefunden haben. Dies ist ein sehr wichtiges
Moment, um zu beurtheilen, in welcher Weise der Grundbesitzzurückgegangenist. Die erwähnte
Ergänzung möchte ich demnachals Ergänzung in den Ausschußantrag eingeschaltet wissen.

(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtllgs-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort:
Abgeordneter von Evnern: Ich hoffe, Herr Freiherr von Loö wird den Antrag ver¬

theidigen, ich möchte nach ihm das Wort nehmen.
Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Loö hat sich nicht zum Worte gemeldet;

bitte, sprechenSie.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich könnte für den Antrag, der gestellt

lst, stimmen, wenn auch nicht nach seinem Wortlaute. So viel ich von dem Herrn Referenten
gehört habe, lautet der Antrag dahin, es solle zuerst eine Enquete angestellt werden, und am
Schluß, es solle dann auf dem Wege der Gesetzgebungder VerschuldungAbhülfe geschafft werden;
nicht wahr, so lautet der Antrag?

Referent Abgeordneter Dietze: Der Antrag lautet zum Schluß: damit im Wege der
Gesetzgebung Abhülfe geschafft werden kann.

Abgeordneter vonEynern: Ich traue nun der Gesetzgebungsehr viel zu, aber daß
Man der Verschuldung in der Provinz auf dem Wege der GefetzgebungAbhülfe fchaffe, das,
glaube ich, ist etwas sehr schwieriges,das ist der Gesetzgebung sehr viel zugemuthet, und deshalb
lann ich dein Wortlaute dieses Antrages nicht zustimmen. Was den Sinn des Antrages angeht,
w tonnte ich diefem deshalb zustimmen, weil ich überzeugt bin, daß die Adresse, an die sich
°^ser Antrag richtet, diesen Wechsel nicht honoriren wird. Ich glaube nicht, daß der preußische
Staat Geld hat, um eine solche eingehendeEnquete anzustellen; es wäre jedenfalls viel besser,
wenn die großen Kosten dieser Enquete dazu benützt würden, um Einrichtungen zu treffen, die
°« Verschuldung des GrundbesitzesAbhülfe fchaffen. Ich glaube, die Herren oder wenigstens
viele der Herren inachen sich kaum eine Vorstellung, welche enormen Kosten sie damit dein Staate
zuschieben wollen. Herr Freiherr von Loö hat in der letzten Sitzung, in der davon die Rede
'"", gemeint, er wolle, wenn ihm der staatliche Apparat zur Verfügung gestellt würde, diese
-arbeit in einem Jahre bewältigen; meine Herren, ich habe die feste Ueberzeugung, daß man
"<ch in 10 Jahren die Arbeit nicht bewältigen wird. In den älteren Provinzen, wo das Grund-
uch besteht, ist die Sache möglich; in unserer Provinz, in der wir kein eigentlichesHypotheken-

^cht haben, ist diese Untersuchungkaum durchzuführen. Es liegen Erfahrungen in diefer Beziehung
^"- Verschiedene Städte haben, um den Kapitalisten etwas in die Karten zu gucken, versucht,
'^ Hypothekenschuldeneiner einzelnen Stadt zusammenzustellenund zu sehen, wie hoch diese
"schuldung ist. Da stand der ganze Apparat zur Verfügung, sie sind aber in Jahr und Tag

^t dahinter gekomme». Ebenso bin ich überzeugt, daß eine solche Enquete in der Rheinprovinz
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gar nicht anzustellenist. Aber abgesehen von dieser Schwierigkeit, von den großen Kosten, die
eine solche Enquete verursachenwürde, was erreichenwir eigentlichmit dieser Enquete? Daß.der
Grundbesitz verschuldet ist, uicht nur iu der Nheinprovinz, sondern in der ganzen Welt, das
wissen wir, von dem Maaße der Verschuldunghaben wir einen ,Vegriff in den Klagen derjenigen,
die diese Schulden auf ihre Aesitzthümer haben aufnehmen müssen, sie sagen: wir sind über¬
verschuldet. Nun gut, nur nehmen das alles an, wir wollen eine Ueberverschuldung,selbst eine
große Ueberucrschuldungannehmen lind daraufhin Einrichtungen treffen, nicht auf dem Wege der
Gesetzgebung,sondern auf dem Wege der Gestaltung von organischen Einrichtungen, welche geeignet
sind, die Kreditverhältnissedes Grundbesitzeszu verbessernund ihm mehr Kapital zuzuführen, als
es bisher geschehen ist. Da wir mit dieser löblichenAbsicht umgehen, da kein Mensch dagegen
spricht, daß die Verschuldung des Grundbesitzes eine sehr ausgedchute ist, wozu brauchen wir
dann eine Enquete? Eine solche Enquete kommt eigentlichnur darauf hiuaus, diese gauze Ange¬
legenheit auf die lange Bank zu schieben. Euqueten haben wir sehr vielfach gehabt; ich kann
Sie versichern,meine Herren, sie haben gar nichts genutzt, weder die Spezial-Enqneten, noch die
General-Enqueten, wie sie in Vczug auf derartige Klagen, die allgemein geführt werden, angestellt
worden sind. Sparen wir die Kosten und sparen wir uns die Mühe und richten wir nicht an
die Staatsregieruug eine Aufforderung, die sie, auch wenn sie den besten Willen dazu hätte, nach
den Kräften und nach den Mitteln des Staates auszuführen absolut nicht in der Lage ist,

Landtags-Marsch all: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Dietze: Ich möchte Herrn von Eynern erwidern, daß das Vor¬

gehen in anderen Staaten, in denen eine folche Enquete allgestellt worden ist, fo ausgezeichnete
Resultate ergeben hat, daß ich doch glaube, wir sollten den Versuch nicht unterlassen, daß auch
für die Nheinprovinz eine folche staatliche Enquete angestellt wird. Ob sie ein Resultat haben,
ob der Staat die Mittel dazn bewilligen wird — Herr von Ennern ist ja als Mitglied des
Abgeordnetenhauses in der ^age, das Wert zu unterstützen — kann ich heute uicht beurtheilen,
aber ich glaube, es wäre wünschenswerth, kennen zu lernen, wie hoch die Ueberschuldungdes
ländlichen Grundbesitzesin der Rheinurouinz ist, und das kann nur auf dem Wege einer Enquete
geschehen. Wenn Herr von Ennern auf die Enqucteu in einzelnen Städten, um die Hypotheken-
fchuldcn refp. die Hypothekenguthaben einiger reichen Leute zu ermitteln, exemplifizirt hat, so
glaube ich, daß da die größten Schwierigkeitenvorhanden sind; es würde aber dem Staate gar
keine Schwierigkeitenmachen, aus den Hypothekenbüchern zu ermitteln, wie hoch die Ueberuerschuldung
ist. Ich glaube, daß es eine sehr leichte Arbeit ist. Uns als Centralverwaltung der Provinz
steht es gar nicht zn, eine Enquete vorzunehmen, wir haben gar kein Recht, die Organe, die dem
Staate zur Verfügung stehen, in Anspruch zu nehmen; wenn wir überhaupt den Wunsch haben,
eine Enquete zu veranlassen, um die Ueberschuldungkenneu zu lernen, können wir nur den Staat
bitten, die Angelegenheitin die Hand zu nehmen. Die Sache ist, glaube ich, an sich so harmlos
und auf der anderen Seite so wünschenswerthnnd so wichtig, daß ich nicht einsehen kann, warum
man dagegen Einspruch erhebt.

Lnndtags - Marschall: Der Herr Abgeordnete Wolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Herr Dietze hat im Allgemeinen das gesagt, was ich dem

Herrn Abgeordnetenvon Eynern, was die Enquete selbst angeht, erwidern wollte. Das eine
möchte ich nur noch hinzufügeil, daß Enquete und Enquete immer ein großer Unterschied ist»
,yerr von Eynern kann sich rme Enqnete von so großer Ausdehnung denken, daß sie die Schwierig/
teile» bietet, die er vor Augen hat; ich glaube aber, wenn eine Euquele, wie sie Herr von Los



281

un Auge hat, der einmal sagte, wenn ihm die Staatsorgane zur Disposition ständen, so würde
er sie in einem Jahre fertig stellen, angestelltwird, so wird die Staatsregieruug zu der Erkenntniß
kommen, zu der wir sie bringen möchten,daß die Ueberschuldung eine sehr große ist. Hauptsächlich
aber habe ich nur das Wort erbeten, um Herrn von Enuern, wenn er sagt, auf gesetzlichem
Wege wäre gegen diese Ueberschuldungnicht vorzugehen, ganz entschieden entgegenzutreten. Es
würde an dieser Stelle zu weit führen, wenn ich anführen wollte, wie, ich will nicht sagen, in
"M allerletztenJahren, aber in den Jahren vorher gerade die Gesetze dazu beigetrageu haben,
eine Ueberschuldungdes Grundbesitzeshervorzurufen.

Landtags -Marsch all: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort
Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Meine Herren! Nachdemder Abgeordnetevon

innern ueulich die Freundlichkeit gehabt hat, zu erklären, er würde dem Enquete-Autrag zustimmen,
habe ich geglaubt, daß wir heute über denselben ohne Debatte hinauskommen würde»:, Es ist
n» Wesentlichen schon gesagt, was zu sagen ist, ich wollte nur auf ein paar Punkte noch kurz
zurückkommen. Ich glaube, es handelt sich, wenn ich so sagen darf, um cm kleiues Mißverstäuduih
ln dem Autrage: wir habeu uicht von Verschuldung, was Herr von (innern betont hat,
sondern von Ueberschuldung geredet. Verschuldung wird es immer geben uud zu deren Be¬
seitigung werden nur allerdings die Gesetzgebung wohl kaum anrufen können, aber zur Vefeitiguug
°er Ueberschuldung,zur Beseitigung der Verschulduug, die so groß ist, daß sie den Rum herbei¬
führen muß —. das verstehe ich unter Ueberschuldung— kann man die Gesetzgebung wohl an¬
rufen. Meine Herren! Wir bedürfennicht einer Vermehrung des Kredits für den Grundbesitz —
°us ist ein Punkt, deu ich noch betonen wollte — wir haben leider schon zu viel Kredit vou der
^"t gehabt, wie er uns noch mehr zugeführt werden würde, wenn die Ansichten des Herrn von
^Mern durchgehenwürde»,, wir haben nnr keinen guten Kredit gehabt; wir sind dnrch das Zuviel
des Kredits überschuldet, wir haben aber nicht denjenigen Kredit gehabt, der der Natur des
Grundbesitzesentspricht. Ich kann nur wiederholen,was ich neulich iu Bezug auf die Kündigung
^esp. Amortisation und mit Rücksichtauf den Zinsfuß, der mit der Rente des Grundbesitzesin
keiner Weise in Einklang steht, gesagt habe. Meine Herren! Ich glaube, was ich neulich geredet
^be, kommt nicht in den stenographische,:Bericht, deshalb will ich es ganz kurz wiederholen;
(Stimmen: Oh!) ich sage es absichtlich noch eiumal.

Ich kann Ihnen sagen, als die Grundsteuer-Negulirung in der ersten Hälfte der sechziger
^ahre stattfand, da ergab das Verzeichnis)der Kaufatte, die in der Nheinurouinz abgeschlossen
waren, einen Durchschnitts-Ertrag des Grundbesitzes von ^/»"/n. Wenn heut zu Tage, wie zu
geschehe»pflegt, eine Rente von 3°/« von» Grundbesitzeangenommenwird, so kommenwir schon
arüber hinaus, und Sie werden mir zugeben, daß ein Ziusfuh vou 4'/2 oder 5°/« eine Ver-

lchulduugist, die der Natur des Grundbesitzesnicht entspricht und von dem Grundbesitzeauf die
^"uer nicht aufgebracht werden kann.

Meine Herren! Es handelt sich um zwei Fragen, erstens darnm: ist der Grundbesitz
""erschuf,? Das ist eine Frage, über die mau verschiedener Ansichtsein kann; wir haben diese

^uerzeuguug und glauben gnte Gründe dafür zu haben, ich begreife aber sehr wohl, daß derjenige,
" dem Gruudbesitzuicht so nahe steht, dieses Einsehen noch nicht hat. Dazu soll die Enquete
lene». AM die Enquete gegen uuscre Ansicht aus, so werden wir uus von Herzen freuen, fällt
'° aber so aus, wie uusere Ansicht ist, dann allerdings meine Herren, wird auch der Gesehgeber
^ frageu müssen, ob es nicht seine Aufgabe ist, den erste,» und »nichtigsten Stand im Staate
^ der Lage zu retten in der er sich befindet. Die Enquete wird aber zwcitcns, und das ist
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im Referate auch ausgeführt, die Gründe der Neberschuldungergeben, wie die Enqueten — Herr
Graf von Hoensbroech hat es neulich gesagt — in Frankreich und in Oesterreich sie ergeben
haben, dahin gehend, daß die Schulden vorzugsweise aus Erbtheilungsgeldern und Kaufschillings-
resten bestehen, zum ganz geringenTheil aus Meliomtionskosten, Unglücksfällen,Unwirthschaftlichteit
u. dergl. Ob sich das auch bei uns ergeben wird, wissen wir noch nicht, aber die Enquete wird
es mit Leichtigkeit nachweisen. Wir werden dann zwei Gesichtspunktevor uns haben, wir werden
erkennen können, ob die jetzige Verschuldungso groß ist, daß außergewöhnlicheMittel angewendet
werden müssen, sie zu beseitigen, wir werden zweitens erkennen können, welche Ursachen der Ver¬
schuldungzu Grunde liegen und welche Mittel man deshalb anzuwenden hat, um sie zu beseitigen.
Meine Herren! Ich glaube allerdings, daß dies eine Aufgabe des Gesetzgebersist, und daß somit
der Antrag des Ausschusses seine volle und ganze Berechtigung hat. (Bravo!)

Landtags-Marsch all: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich will nicht auf das eingehen, was Herr

von Lo« eben in Bezug auf die mangelnde Rente des Grundbesitzes vorgebracht hat, und was
wir in einer früheren Sitzung schon besprochen haben. Wenn man den Herrn Freiherrn von Loö
hört, sollte man wirklich glauben, diejenigen die Schulden haben, seien für ihre Schulden selbst
gar nicht verantwortlich, sondern das sei eine Sache, die außerhalb ihres Wirkungskreises, außer¬
halb ihrer Thätigkeit und ihrer Wirthschaft gelegt werden mühte. (Oho!)

Meine Herren! Wenn Sie die Enquete auch in dem Sinne anstellen, wie Herr Freiherr
von Lo« jetzt haben will, glauben Sie wirklich, daß Sie damit erreichen, was Sie erreichen
wollen? Ich will annehmen, daß die Enquete ganz genau durchzuführen wäre, fo geben die
Hypothekenverschuldungennoch lange kein Bild der Verschuldung der Provinz überhaupt.
(Sehr wahr!)

Es giebt eine ganze Menge Gutsbesitzer, Hausbesitzerund Grundbesitzer, die prinzipiell
Hypothekenauf ihre Güter, auf ihre Häuser, auf ihre Grundstückeaufnehmen, um dadurch ihre
Vermögensverhältnisseden Steuerkommissionengegenüber zu verschleiern. (Lebhafter Widerspruch.)

Meine Herren! Das sind Erfahrungen, die wir bei uns in den Städten machen.
(Sehr wahr!)

Sie müssen nicht immer annehmen, daß in den Städten gar kein Grundbesitz existirt,
oder wollen Sie die Enquete nur auf die Bauernhöfe ausgedehnt haben? Ich denke, Sie wollen
den ganzen Grundbesitz hineinziehen.(Ruf: Ländlicher Besitz.)

Auch bei dem ländlichen Besitz könnte ich Ihnen Namen von Besitzern nennen, die
Hypothekenauf ihren Gütern und in der Sparkasse mehr Geld, als Hypothekenauf den Gütern,
haben; sie vertheilen es in verschiedene Sparkassen, damit man nicht dahinter kommen kann. Das
ist ein Vorgang, den jeder einzelne bestreitet, von dem jeder einzelne sagt: das ist nicht der Fall/
thatsächlichaber ist es der Fall, und nach Untersuchungen, die von Steuerkommissionenangestellt
worden sind, hat sich herausgestellt, daß es in viel weiteremUmfange stattfindet, als angenommen
wird. Deshalb wird eine Enquete thatsächlich kein wirkliches Bild der Verschuldungder Güter
geben, sie wird nur einen Einblick darein geben, daß so und so viele Gutsbesitzerund so und
so viele Besitzer von städtischenGrundstücken es für angezeigt erachtet haben, auf ihren Besitz
Hypothekenaufzunehmen. Ob das wirklich Schulden sind, ist sehr die Frage.

Land tags-Marsch all: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Warum Herr von Eynern sich s"

entschieden gegen eine Enquete ausspricht, ist mir absolut unverständlich. Wenn sie den einzigen
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Erfolg hätte, die Größe der Ueberschuldungdes ländlichen Grundbesitzes in der Rheinprovinz
barzuthun, so, glaube ich, wäre schon ein großer Schritt geschehen;ich will nur an das eine
erinnern, vielleichtwürde uns dann die KöniglicheStaatsregierung gestatten, 3'/2°/°ige oder noch
niedriger verzinslicheObligationen auszugeben, um damit dem ländlichen Grundbesitzeaufzuhelfen.
Wo Herr von Evnern die Erfahrungen gemachthat oder gemacht haben will, daß man Hypotheken
auf sein Grundstückaufnimmt, nur um in der Einkommensteuerniedriger eingeschätzt zu werden,
muh ich ihm selbst überlassen; ich habe diese Erfahrung nicht gemacht und glaube nicht daran.
Es mag in großen Städten hier und da vielleichteinmal einen Mann geben, der es thut; von
ländlichen Grundbesitzernmöchte ich nicht glauben, daß es der Fall ist. Ich kann nur wiederholt
dem hohen Landtage empfehlen,diefen Antrag, den der I. Ausschuß zu dem seinigen gemacht hat,
anzunehmen. Falls die Diskussion über denselben jetzt geschlossen werden sollte, was ich nicht
weiß, so will ich darauf aufmerkfmu machen, daß von Herrn Freihcrrn von Gerde der Zusatz
noch gewünschtworden ist, daß die Enquete sich nicht nur auf die Ermittelung der Ueberschuldung
und auf die Gründe und Ursachenderselben erstrecken fülle, sondern auch über die in den letzten
2 Jahren stattgehabten Subhastationen ländlicherGrundstücke. Es würde darüber wohl noch von
^m Herrn Vorsitzendeneine besondereAnfrage gestellt werden müssen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Ich möchte dem Herrn Abgeordneten von Eynern erwidern,

°aß ich auch sehr oft gehört habe, daß folche Fälle vorgekommensind, aber meistens ist mir das
nur aus den Städten bekannt geworden. Da mag es ja möglich sein, daß Geschäfte, die
beispielsweise10 oder 20°/« abwerfen, solche Manipulationen machen können, um ihr Vermögen
zu verdecken; wenn Sie aber bedenken, daß der Grundbesitzerauf dem Lande, der eine Hypothek
aufnehmen will, dieselbe zu 4°/« oder 4'/»°/o verzinsen muh und in der Sparkasse sein Geld nur
W 3"/» unterbringen kann, so glaube ich, ist ein Grundbesitzer, der dies thut, in der heutigen
>3eit wohl eine eben solche Seltenheit, wie diejenigen Leute, die ihr erspartes Geld in den
Strumpf oder ins Vett verstecken. Das ist ungefähr dasselbe.

Landtllgs-Marschall: Es ist ein Antrag auf Schluß eingegangen, ich habe aber noch
"nen Antrag des Herrn Freiherrn von Gerde zu verkündigen, in den Ausschuh-Antrag einzuschalten:
"sowie über die in den letzten 2 Jahren stattgehabten Subhastationen ländlicher Grundstücke."
"^r Antrag geht überhaupt nur auf den ländlichen Grundbesitz. Meine Herren! Ich würde
zuerst den Antrag des Ausschusses und dann den Zusatz-Antrag des Herrn Freihcrrn von Eerde
zur Abstimmung bringen. Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen den Antrag des Ausschusses
s"°, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist mit allen gegeil 2 Stimmen angenommen. Wir kommenzu dem Antrag
^s Herrn AbgeordnetenFreiherrn von Eerde. Wünschen Sie über denselbennoch eine Debatte?
^ Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.

Abgeordneter Limbourg: Meine Herren! Ich halte es nicht im Interesse des Grund-
^bhec,, wenn man nur die Zahl der Subhastationen in den letzten paar Jahren feststellt; die
«Mtellung mühte sich wenigstens auf 10 Jahre erstrecken. In den letzten paar Jahren ist der
^rundkredit in der Weise gefallen, daß kein Menfch mehr subhastiren lasseil kann, wenn der
"apitalist nicht riskiren soll, Grundeigenthümer zu werden. Es würde sich kein dem Grundbesitz
günstige Resultat ergeben, wenn man die letzten paar Jahre blos nehme. Ich bitte davon
°Msehen, es wäre nicht räthlich.
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Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat dw> Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eerde: Ich bin doch der Ansicht, daß es sehr gut ist, daß

eine solche Ermittelung auch stattfindet. Ich will beispielsweiseanführen, daß im Kreise Geldern
— einem derjenigen Kreise, in denen der Grundbesitz noch am meisten konsolidirt ist und die
meisten Naueruhüfe bestehen — in zwei Jahren die Subhastation von 250 Höfen stattgefunden
hat. Also kommt die Subhastation noch in ziemlichstarker Anzahl vor; sie bedeutet eine Ueber-
schuldungdes Grundbesitzes;als solches Beweismittel ist sie daher meiucs Erachtens von Wichtigkeit.

Land tags-Marsch all: Herr Freiherr von Eerde, Sie halten also wohl Ihren
Antrag aufrecht?

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich andere „reinen Antrag dahin, daß die beregte
Ermittelung auf 10 Jahre ausgedehnt werden soll.

Landtags- Marschall: Herr Freiherr von Eerde amendirt seinen Antrag auf
10 Jahre. Ich bitte diejenigen, welche für diefeu Antrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Mehrheit, der Antrag ist angenommen.
Meine Herren! Wir sind am Ende unserer Tagesordnung. Damit der II. Ausschuß

morgeu früh noch arbeiten kaun, halte ich es für das Veste, daß wir morgen Nachmittag wiederum
um 4 Uhr zusammentreten, dann allerdings eine größere Tagesordnung als heute vornehmen
und in Folge dessen wahrscheinlichetwas länger sitzen, als heute, ebenso Samstag Vormittag und
Nachmittag Sitzung halten. Ich werde heute resp, morgen Mittag sehen, wie die Sache steht
und von dcu Herrn Vorsitzenden der verschiedenen Ausschüsse hören, ob wir Samstag Abend
spät — ich glaube aber nicht, daß dies möglich seiu wird — oder am Montag Mittag schließen
können. Wahrscheinlichwird es Montag Mittag oder Montag Nachmittag werden. Ich möchte
die Herren bitten, sich keine Hoffnung zu machen, vor Montag nach Hause zu kommen; jedenfalls
haben wir Samstag Nachmittag noch Sitzung. — Der Herr Vorsitzendedes Ausschusses für die
Gesetzentwürfehat das Wort.

Abgeordneter Seul: Ich wollte die Herren des Nusfchnsses zur Prüfung des Gesetz¬
entwurfes betreffend die Gewerbekammern, der jetzt zufammentreten sollte, mit Rücksichtauf die
schon vorgeschritteneZeit bitten, morgen früh nm 11 Uhr zusammenzukommen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Wie ich 'schon vorhin den Herren des II. Ausschusses

gesagt habe, bitte ich dieselben, sich jetzt in das Ausschuhzimmerzu verfügen, um dort noch einige
Referate festzustelleu.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzuug ist geschlossen.
(Schlnß der Sitzung «1/2 Uhr.)
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Dritte Sitzung
im Ständehmisezu Düsseldorf, am Freitag den 19. Dezember 1884.

Beginn: 4 Uhr Nachmittags.

Tagesordnung:
1. Referat des I. Ausschusses, betreffend die Etats für die nächste Etatsveriode-

(L. M. Nr. 8.)
Referent: Abgeordneter Heus er.

2. Referat des I. Ausschusses zu dem Antrage des Freiherrn Felix von Loe, betreffend
die Ausgleichung der Einquartierungslastcn durch die Nheinvrovinz. (L. M. Nr. 87.)

Referent: Abgeordneter Vreuer.
3. Referat des I. Ausschusses, betreffenddie Bewilligung eines jährlichen Zuschusses von

12 000 M. zu den Iahreseinkünften des Vereins zur Beförderung des Taubstummen¬
unterrichts zu Köln. (L. M. Nr. 11.)

Referent: Abgeordneter Seul.
4. Referat des I. Ausschusses, betreffend die Vornahme der Näumungsarbeiten des Niers-

kanals und der Wiederherstellungder Kanalfchlense. (L. M. Nr. 6.)
Referent: Abgeordneter Graf von Hoensbroech.

5. Referat des I. Ausfchusses, betreffend die beantragten Beihülfen zur Anlage von
Wasserleitungenzn Neichenund Niedrreichim Kreise Dann, sowie zu Kautenbachim
Kreise Berncastel. (L. M. Nr. 5.)

Referent: Abgeordneter Vreuer.
6. Referat des I. Ausschusses,betreffcud die Bewilligung bezw. Uebernahme einer Bei¬

hülfe zur Restauration der katholischen Pfarrkirche zu Bodingen im Siegkreife aus
dem Zinsgewinu der Prouinzial-Hülfskasse. (L. M. Nr. ?.)

Referent: Abgeordneter Seul.
?. Referat des I. Ausschusses, betreffend Gesuche:

1. der Gemeinde Manderscheid,
2. der Gemeinde Lutzerath

um Befürwortung der Eiurichtung eines Amtsgerichts in genannten Orten.
(L. M. Nr. 26.)

Referent: Abgeordnetervon Grand-Ny.

y Kandtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
'""lesmig, des Protokolls der vorigen Sitzung. (Geschieht.)
. Hat Jemand gegen das Protokoll etwas zu bemerken?— Ich konstatire, daß das nicht
°l Fall ist und erkläre das Protokoll für genehmigt.

30»
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Meine Herren! Ehe wir in die Tagesordnung eintrete», möchte ich zunächst wegen unserer
Geschäftslagemit Ihnen sprechen. Die Arbeiten des Ausschusses,welcher die Gesetze zu berathen
hatte, haben sich, wie bei der Wichtigkeitder Berathungen wohl zu erwarten war, etwas in die
Länge gezogenund sind noch nicht beendigt; es wird wohl auch sehr schwierigsein, bis Morgen
damit fertig zu werden. Ich habe deshalb bereits an den Herrn Landtags-Kommissariusgeschrieben,
um ihn zu bitten, bei dem Herrn Minister die Verlängerung des Landtages bis zum 23. zu
beantragen. Der Herr Landtags-Kommissarius hat mir dabei mündlich erklärt, daß er jederzeit
bereit wäre, den Landtag zu schließen, sobald wir mit unseren Geschäftenzu Ende wären. Meine
Herren! Es ist für mich sehr schwierig,zu übersehen, ob es denkbar wäre, Samstag Abend fertig
zu werden — dann ist der Herr Landtags-Kommissarius bereit, auch Samstag Abend zu
schließen — aber ich glaube kaum, daß es zu ermöglichen sein wird, denn der Gesetz-Entwurf
wegen der Gewerbekammernbedarf noch einer gründlichen Durchberathnng, und das Referat über
denselbenist eine sehr große Arbeit. Ich wollte Sie fragen, wie Ihre Wünsche sind, soll ich die
Sitzungen so ansetzen, daß wir am Samstag nur Vormittags sitzen, Samstag Nachmittag nach
Hause reisen können und am Montag von 11 Uhr an uud Nachmittags sitzen? Ich möchte dann
aber bitten, daß Sie auch alle Montags um 11 Uhr hier sind. Montag Nachmittag würde die
letzte Sitzung und Schluß des Landtages stattfinden. Wenn Sie mit meinen Vorschlägen einver¬
standen sind, so werde ich denselbengemäß die Tagesordnungen einrichten. (Zustimmung.)

Ich werde Morgen an die Spitze der Tagesordnung die Sekundärbahnfrage stellen,
dann die Wahlen und dann die Gesetze, die wir in den Vorvcrsammlungcn vorbernthcn haben,
während die anderen Gesetze, die in dem Ausschüsseuorberathen werden, erst am Montag zur
Verhandlung kommen werden. Wir würden also das Hnpothckcngcsetz nnd das Konsolidations¬
gesetz Morgen im Plenum durchberathen. Wir würden Morgen um 10 Uhr die Sitzuug beginnen
lassen, damit vorher noch einige Referate im II. Ausschuß festgestellt weiden können.

Wenn Sie mit meinen Vorschlägen einverstanden sind, (Zustimmnng) so würden wir
jetzt in die Tagesordnung eintreten können. Wir beginnen mit dem Referat des I. Ausschusses,
betreffend die Etats für die nächste Etatsperiode. Referent ist der Herr Abgeord¬
nete Heuser.

Referent Abgeordneter Heus er: Meine Herren! Die Voraussetzungen, nnter welchen die
Höhe sämmtlicher Positionen des im Dezember 1883 pro 1884/85 festgesetzten Budgets auch pro
1885/86 Geltung haben sollte, befand sich auf deni Punkte der Verwirklichung, als die Einberufung
des jetzt versammelten Landtages erfolgte. Der Prouinzial-Verwaltungsrath ist in die gegen-
wärtige Session mit der bewirkten Erledigung einer ihm in später Stunde zugewiesenenAufgabe
eingetreten. Wie diese Bewältigung, wie diese Lösung ihm gelungen ist, davon legen die beiden
Begutachtungender uns vorliegenden hochwichtigen GesetzentwürfeZeugniß ab. Die Bewältigung
diefer Arbeit hat eine Summe von Zeit und Mühe erfordert; es habe» aus diesem Grunde
andere Aufgaben zurücktreten müssen. Dies ist einer der Gründe, welche der Provinzial-Vel-
waltungsrath für seiucn Antrag anführt; andere Gründe stehen zur Seite, so z. B. der Grund,
daß die im Jahre 1883 maßgebenden Verhältnisse auch heute noch maßgebend sind, nicht minder
der, daß bei der uns zugemessenenkurzen Zeit eine wirksame Berathung des Etats nicht wohl
möglich wäre. Diesen Gründen hat der I. Ausschuß seine volle Billigung gezollt. Das Referat
hat demzufolgeein sehr kurzes sein können. Ich beehre mich, dasselbe Ihnen vorzulesen!

„Der Ausschuß,welcher in seiner Sitzung vom 16. dss. nach Anhörung der seitens des
Herrn Landes-Direktors gegebenenErläuterungen den Autrag des Provinzial-Verwaltungsraths
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betreffenddie Etats für die nächste Etatsperiode erörtert hat, pflichtet der Begründung des Antrags
als überall zutreffendbei. Der Ausschuß beehrt sich demnach,dem hohen Provinzial-Landtag die
Gcuehmignng des Antrags zu empfehlen, dahin lautend:

dah nunmehr die sämmtlichenpro 1884/85 genehmigten Etats auch für das Jahr
1885/86, beziehentlich bis zum Zusammentritte des nächsten ordentlichenProvinzial-
Landtages in Geltung bleiben sollen."

Land tags-Marsch all: Ich stelle diesen Antrag des I. Ausschusses zur Diskussion. —
Es meldet sich niemand zum Wort, ich schließe die Debatte nnd bitte diejenigen, die dagegen
Nnd, sich zn erheben. — Es erhebt sich niemand, der Antrag ist einstimmig angenommen.

Wir kommen zu dem Referate des I. Ausschusses zu dem Antrage des
Freiherrn Felix von Loö, betreffend die Ausgleichung der Einquartirungs¬
lasten in der Nheinprovinz. Referent ist der Herr AbgeordneteNreuer.

Referent Abgeordneter V reu er: Meine Herren! Ich beehre mich dem hohen Landtage
°as Referat des I. Ausschusseszu dein Antrage des Freiherrn Felix von Loö, betreffend die
Ausgleichungder Einquartirungslasten in der Nheiuprovinz zu verlesen:

„Schon seit vielen Jahren hat der RheinischeProvinzial - Landtag sich mit der Frage
wegen Erleichterung der Einquartirungslasten in der Rheinprovinz beschäftigt.

In erster Reihe sind die Anträge des Provinzial-Landtages immer dahin gegangen, vom
Reiche oder Staate eine höhere Vergütung für die Einquartirnngslast zu erhaltcu und noch in
^r Adresse vom 20. April 1877 hatte der damals versammelte 25. RheinischeProvinzial-
Landtag unter ausführlicher Motivirung seiner Anträge eine angemessenere Vergütung der Natural-
Einquartirungslast im Frieden von: Reiche oder Staate als dringendes Bedürfniß bezeichnet.

In dein Landtags-Abschiedean die zum 27. Rheinische» Provinzial-Landtage versammelten
Stände der Nheinprovinz voni 30. Oktober 1881 sind die Anträge des Provinzial-Landtages in
"er gedachtenAdresse indessentheilwciseals zur Genehmigung nicht geeignet, theilweise als durch
"as inzwischen emanirte Neichsgesetz vom 3. August 1878 erledigt bezeichnetworden. Der
I- Ausschuß muß gegenüber dem vorliegenden Antrage des Freiherrn von Loö auch heute noch
oabei stehen bleiben, daß die Abhülfe in der vorliegenden Frage nur vom Reiche oder Staate zu
"streben sein wird, und daß die Vemühungen in dieser Beziehung trotz des ablehnendenBescheides
"°M 31. Oktober 1881 fortzusetzen sind.

Der I. Ausschuß erkennt aber an, daß bis zur ausreichendenBemessungder Vergütung
lür die Einquartirungslast in, Frieden durch das Reich oder den Staat allerdings in der Ver¬
keilung dieser Last in der Nheinprovinz für einzelne Theile der Provinz Unbilligkeiten und
Härten entstehen, die einen Ausgleich wünschenswert!)machen und beehrt sich daher den Antrag
3« stellen:

„Hoher Landtag wolle den Provinzial - Verwaltuugsrath beauftrage,,, dem nächsten
Provinzial-Landtage eine den Antrag Felix von Loö erledigendeVorlage zu machen."

Landtags- Mar schall: Ich stelle diesen Antrag des Ausschusseszur Diskussion. —
D" Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.

Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Wir haben im Ausschuß den Eindruck gewonnen,
°"h die Einquartirung im Frieden eine sehr große Belastung für gewisse Gemeinden ist, während
andere Gemeinden eine solche nicht zu tragen haben, sowie daß ein Modus gefunden werden
'''uß, um in irgend einer Form eine Ausgleichungherbeizuführen. Wir haben bei der Kürze der
"°'l uns sagen müssen, daß es jetzt uicht möglich ist, durch die Statistik festzustellen,wie hoch
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einzelne Gemeinden betroffen werden, während andere vielleicht ganz frei bleiben. Wir haben
zweitens bei der Kürze der Zeit nicht ermessen tonnen, wie ein Ausgleichungsmodusherbeizuführen
sei. Im Prinzip haben wir nicht anerkennen können und nicht anerkennen wollen, daß nur die
Provinz der Faktor sei, der eine Ausgleichung herbeizuführen habe, vielmehr glauben wir, daß
in erster Linie das Reich, mindestens der Staat dazu verpflichtet ist; um aber der Sache Folge
zu geben, haben wir geglaubt, den Weg beschreiten zu sollen, daß der Provinzial-Verwaltungsrath
beauftragt wird, bis zum nächsten ordentlichenLandtage eine Statistik zusammenzustellenund
Ihnen Mittel und Wege vorzuschlageil,wie eine Entlastung der betroffenen Gemeinden durch eine
Ausgleichung herbeigeführt werden kann.

Landtags- Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Lo8 hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von LoL: Meine Herren! Mein Antrag ist allerdings

insofern vielleichtetwas präziser, als der Ausschuß-Antrag, iudem ich beantragt hatte, der Pro-
uinzial-Landtag möge sich für eine Ausgleichung durch die Provinz aussprechenund den Provinzial-
Verwaltungsrath beauftragen, in der nächsten Session eine eingehendeVorlage zu inachen, also
im Prinzip die Ausgleichung anzunehmen und nur über die Art der Ausführung dem Provinzial-
Verwaltungsrath die Vorschläge anheim zu geben und zu überlassen. Wenn die jetzige Fassnng
des Antrages des Ausschusses, welche dahin geht, dem nächsten Proviuzial-Landtag eine meinen
Antrag erledigende Vorlage zu machen, dahin verstanden wird, so bin ich vollständig befriedigt,
und ich glaube, auch die Worte des Herrn Abgeordneten Dietze gehen dahin, daß wir allerdings
zunächst immer dabei beharren, daß der Staat resp, das Reich die Verpflichtung habe, die
sämmtlichenMilitärlasten, alfo auch die Kosten der Einquartieruug zu übernehmen, daß aber mit
Rücksicht auf das Zweifelhafte des Zeitpunktes, wann der Staat das ausführen werde, und mit
Rücksicht auf die große Noth, in die einige Gegenden in Folge der Einquartieruug gerathen ^
ich brauche Ihnen blos die Eifel und den Kreis Euskirchen u. s. w. zu nennen — jetzt schon
eine Ausgleichuug in der Provinz stattzufinden habe, indem wir gewissermaßen sagen: mr
erkennen die Nothwendigkeit an, daß nöthigenfalls die Provinz die Ausgleichung übernehme. In
diesem Sinne erkläre ich mich mit dem Antrage des Ausschusseseinverstanden, indem ich kon-
statire, daß auch der Herr Abgeordnete Dietze sich in diesem Sinne ausgesprochenhat.

Landtags-Marschall-. Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Ich freue mich ganz außerordentlich, daß

im Laufe vou wenigen Jahren in dieser Hinsicht ein Umschwung in unserer Versammlung ein¬
getreten ist. Im Jahre 18??, in dem ich das Referat für den Provinzial-Verwaltuugsrath Z"
erstatten hatte, ging mein Antrag dahin, einstweilen, bis das Reich seiner Verpflichtungausreichend
nachkäme,eine Ausgleichung in der Provinz zu statuircn. Leider wurde das damals im Provinzial-
Verwaltungsrath abgelehnt und nachher im Provinzial-Landtag nicht mehr darauf zurückgekommen»
Es scheint mir, daß wir heute viel weiter gekommen sind, daß eingesehen wird, eine wie ungeheure
Ungleichheit in der Provinz hervorgernfen wird, und wie es der Billigkeit entspricht, so lange
das.Neich nicht seiner Verpflichtung, wie es eigentlichfollte, nachkommt,wenigstens innerhalb der
Provinz eine Ausgleichungeintreten zu lassen. Ich wollte dann noch die Vemerkung machen, daß
das statistische Material sich mit der größten Leichtigkeit beschaffen läßt. Vor einem Jahre ist "
dem Eentwlvorstcmddes landwirthschaftlichen Vereins über eine ähnliche Petition berathen worden.
Es ist jedoch die Sache einstweilen vertagt worden, weil wir unmittelbar vor den großen Manövern
in der Rheinprovinz standen. Damals ist beschlossenworden, die Vermittelung der Herren ^nd-
rathe zur Veschafsung des Materials unmittelbar nach den Manövern zu erbitteu. Das Material
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Muß jetzt beschafft sein - - es sollte bis Lüde des Jahres aus sämmtlichenKreisen eingereicht
>ein — und, soviel ich weiß, wird der landwirthschaftlicheEentralvorstand im Laufe der nächsten
Monate das Material znsmnmenstcllen. Dasselbe Material, das dort beschafft ist, wird auch von
uns benutzt werden können.

Landtags- Marsch all: Ich mochte den Herrn Abgeordneten Freiherrn von Los
fragen, ob er nach dein, was er soeben gesagt hat, das Prinzip schon jetzt zur Diskussion gebracht
wissen oder nur konstatiren wollte, daß das Prinzip durch den Antrag schon festgelegt ist. Dann
müßte doch dieses Prinzip im Landtag diskutirt werdeu. Ich sehe die beiden Anträge, den
Antrag des Herrn Freihcrrn von Lo8 und denjcuigen des Ausschusses,uebeneiuander vor mir
«egen, ich sehe aber nicht, daß dies in die Motivirnng des Ausschussesanfgcnommen ist. Ich
möchte also wissen, wie es gemeint ist.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Meine Herren! Der Wortlaut des Antrages
des Ausschusses geht dahin, eine den Antrag des Antragsstellers erledigendeVorlage zu machen-
Meui Antrag aber geht dahin, daß der Provinzial-Landtag sich für eine Ausgleichungaussvrechen
Möge, aber, da er nicht in der Lage ist, über das Wie hente zu urtheilen, den Provinzial-
^erwaltilngsrath zu beauftragen, in Netreff der Art der Ausführung eine Vorlage zu machen,
"arin liegt die Erledigung meines Antrages, nnd in diesem Sinne stimme ich dem Antrage des
Ausschusses vollständig zu. So hat es auch, glaube ich, der Herr AbgeordneteDietze gemeint.

Landtag s-Marschall: Darin liegt die prinzipielleEntscheiduugder Frage. — Der
Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.

Abgeordneter Dietze: Es ist genau dasselbe, meine Herren, wir haben im Ausschuß
das Prinzip anerkannt, daß es nothwendig sei, eine Ausgleichungherbeizuführen, haben aber
Mcht schon, ohne den Prouinzial-Verwaltungsrath zu hören und ohne die Statistik zu kennen,
aussprechen wollen, es müsse prinzipiell durch die Provinz ausgeglichenwerden.

Landtags- Marschall: Jetzt ist die Sache klar. — Der Herr Abgeordnete
Wunderlichhat das Wort.

Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Ich freue mich auch, daß die Angelegenheit
Mr auf die Tagesordnung gekommen ist, denn für viele Orte, vorzüglich für die Orte, in denen
eme Garnison liegt, ist es eine dringende Nothwendigkeit, daß die Angelegenheitin die Hand
genommenwird. Die Einauartirung ist zuweilen eiue unerträgliche Last. Ich wollte diese Frage
Mr auch anregen, hörte aber, daß der Herr Abgeordnete von Loö sie vorbringen wollte, da
«achte ich mir: es ist in guten Händen, und habe es unterlassen, schließe mich aber vollständig
"IM an. Ich hätte den Antrag gern etwas präziser, etwas schärfer gefaßt gehabt, werde mich
"" jetzt diesem Antrage anschließen.

Landtags-Marschall: Es meldet sich niemand mehr zum Wort, ich schließe die
Diskussionund bringe den Antrag des Ausschusseszur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die
"Legen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zum Referat des I. Ausschusses, betreffend die Bewilligung

^"es jährlichen Zuschusses von 12 000 M. zu den Iahreseinkünften des Vereins
^ Vefürderung des Taubstummen-Unterrichts zu Köln. Referent ist der Herr
""^ordnete Seul.
n Referent Abgeordneter Seul: Meiue Herren! Der Vorstand zur Beförderung des Taub-
^""»enunterrichts in Köln hat sich an den Provinzial-Landtag mit der Bitte gewendet, ihm
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mißer der Gewährung eines dauernden Zuschusses von Als»«) M, den er seht bereits bezieht,
einen weiteren Zuschuß von 12 000 M. zu bewilligen. Er motivirt diesen Antrag damit, daß er
gezwungenist, einen großen Theil der Mittel, die er bisher zur Unterhaltung seiner Taubstummen¬
schule verwendet hat, zum Ankauf eines neuen Platzes und zum Neubau eines neuen und geeig¬
neten Schulgebäudes zu verwenden, wozu der Verein umsomehr gezwungen ist, als auch die
unmittelbar vorgesetzte Behörde, das Provinzial - Schulkollegium in Eoblcnz, eine desfallsige
Aufforderung an den Verein habe ergehen lassen. Die Mittel zur Errichtung dieses Schulgebäudcs
beabsichtigtder Verein aus eigenen Mittel herzugeben, erklärt aber, daß, wenn nicht in irgend
einer Weise Ersatz für die dadurch herbeigeführten Einnahmeansfälle eintrete, er nicht in der
Lage sei, den Taubstummenunterricht in der Weise, wie er bisher von ihm gefördert worden,
weiter zu halten. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat den Antrag geprüft und sich dabei gesagt,
daß die Unterhaltung der Schule in Köln auch ein ganz nahes Interesse der Provinz berühre, in
der Weise, daß, wenn die Anstalt in Köln nicht mehr wäre, es erforderlichfein würde, auf Kosten
der Provinz eine neue Taubstunnnenschulezu errichten oder die bestehende,: erheblich zu erweitern.
Mit Rücksicht darauf hat er geglaubt, den Antrag auf Bewilligung der 12 000 M. befürworten
zu sollen, mit der Maßgabe jedoch, daß über die Modalitäten, unter welchen diese Summe
bewilligt werden soll, die nähere Feststellungzwischen ihm und der Verwaltung der Taubstunnnen¬
schule in Köln noch zu treffen fei. Ich bemerke, daß es sich namentlich darum handelt, daß ein
Mitglied der vrovinzialständischenVerwaltung in das Kuratorium der Anstalt eintreten und daß
auch sonst der vrovinzialständischenVerwaltung eine nähere Aufsichtüber die ganze Führung und
Haltung der Schule eingeräumt werden soll. Außerdem hat der Provinzial-Verwaltungsrath
geglaubt, die Bewilligung der 12 000 M. nicht auf unbestimmte Zeit befürworten zu fallen,
fondern vorläufig nur auf die Dauer von 12 Jahren. Die Angelegenheit ist im I. Ausschuß
näher erörtert worden. Derselbehat sich den Ansichten des Provinzial-Verwaltungsraths vollständig
angeschlossen. Es ist ihm während der Berathung auch der Aufschluß gegebenworden, daß die
Mittel, diefe 12 000 M, zu bewilligen, in den etatsmäßig für die Taubstummenanstalten aus¬
geworfenen Fonds resp, in den Ersparnissen, welche bei diesen Fonds gemacht worden sind,
vorhanden seien. Das Referat des Ausschusses lautet wie folgt:

„Der Vorftaud des Vereins zur Beförderung des Taubstummenunterrichts in Köln hat
an den Provinzial-Landtag das Gesuch gerichtet, ihm unter Belastung der jetzt unter bestimmten
Vereinbarungen zugewendeten 3600 M. einen weiterenZuschuß von 12 000 M. jährlich zu bewilligen.

Nachdem der I. Ausschuß Kenntniß von dem zu diesem Antrage erstatteten Referate des
Provinzial - Verwaltuugsraths genommen und daraus sich überzeugt hatte, daß die thatkräftige
Unterstützungdes Kölner Vereins ebensowohl im Interesse der Fürsorge für die Taubstummen,
wie im Interesse der Provinz empfehlenswerthsei, und nachdem weiterhin durch die Mittheilung
der provinzialständischenVerwaltung festgestellt worden, daß die Mittel zur Gewährung der
beantragten Unterstützungin ersparten Fonds disponibel stehen, beschließt der I. Ausschuß:

„Beim hohen Landtage die Bewilligung eines ferneren jährlichen Zufchusses von
12 000 M. an den Vorstand des Vereins der Taubstummenschulezu Köln und zwar
auf die Dauer von 12 Jahren zu beantragen, und dabei den Provinzial-Verwaltungs¬
rath zu ermächtigen, die näheren Bedingungen, unter denen diese Bewilligung 5"
erfolgen habe, vertraglich festzustellen."

Landtags-Marschllll: Ich eröffne über diesen Antrag des I. Ausschussesdie
Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den
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Antrug zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zu dem Referate des I. Ausschusses, betreffeud die Vor¬

nahme der Räumungsarbeiten des Nierskanals und der Wiederherstellung
"er Kanalschlense. Ncfereut ist der Herr AbgeordneteGraf uon Hoensbruech.

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Das Referat des 1. Ausschusses,
betreffend die Vornahme der Räumnngsarbeitcn des Nierskanals und der Wiederherstellung der
Kanalschleuse lautet:

„Der I. Ausschuß beantragt:
Der hohe Provinzial-Landtag wolle den Minister sür Landwirthschaft, Domainen und
Forsten ersuchen, in Erwäguug, daß der Nierskanal Eigenthum des Staates ist, daß
ferner gesetzliche Bestimmungen fehlen, wonach die Niersbeerbten zur Instandhaltung
des Kanals und der Kanalschleuseverpflichtet seien, uunmehr die Instandsetzung des
Nierskanals und der Kanalschlense auf Staatskosten zu übernehmen, da dieselbe
einerseits ein bedeutendes Kultur-Iutercsse darstellt uud andrerseits der Eigenthümer
des Nierskanals sich wenigstens einer moralischenVerpflichtungzur Uebernahme dieser
Arbeit kaum dürfte entziehenkönnen."

Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag des I. Ausschusseszur Diskussion. —
6° meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und briugc den Antrag zur
Abstimmung Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Der folgende Gegenstand ist das Referat des I. Ausschusses, betreffend die

beantragte»! Beihülfen zur Anlage von Wasserleitungen zu Neichen und Niedereich
"n Kreise Daun, sowie zu Kautenbach im Kreise Berneastel. Referent ist der Herr
AbgeordneteVreuer.

Referent Abgeordneter Nr euer: Ich habe die Ehre, dem hohen Landtag das Referat
^s I. Ausschusseszu der Vorlage des Provinzial-Verwaltungoraths, betreffend die beantragten
Beihülfen zu Aulage von Wasserleitungenzu Neichen uud Niedereich im Kreise Dauu, sowie zu
Kautenbachim Kreise Berneastel hiermit zu verlesen:

„Aus dem gedruckten Referate des Provinzial-Verwaltungsraths, fowie aus den, Akten
"'giebt sich, daß die Nothwendigkeit der Anlage von Wasserleitungen in Neichen uud Nicdercich
lediglich auf den gesundheitsschädliche» Znstand des Brunnenwassers in jenen Orten zurückzuführen
^- Da die Handhabung der Sanitätopolizei der KöniglichenNegierung obliegt, fo muß die mit
^cht von vorbenannten Orten geforderte Subvention aus Staatsmitteln gewährt werden.

Der Weiler Kautenbach gehört zu den Gemeinden Graach und Frohuhofen. Beide
Gemeinden sind schuldenfrei nnd dürften daher wohl im Stande sein, bei den nicht hohen
Kommunlll-Umlagenuud dem Gemeinde-Vermögenin dein räumlichausgedehntenWeiler Kautenbach
">'s eigenen Mitteln eine Brunncnleituug auzulegeu.

Der I. Ausschuß beehrt sich daher zu beantragen:
Der hohe Provinzial-Landtag wolle die vorliegendenAntrage ablehnen."

Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag zur Diskussion. ^ Es meldet sich Nie-
^nd zum Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte
"Wenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. — Es erhebt sich Niemand, folglich ist der Antrag
^MMmig angenommen. ^
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Wir kommen zum Referat des I Ausschusses, betreffend die Bewilligung
bezw. Uebernahme einer Beihülfe zur Restauration der katholische,! Pfarrkirche
zu Nödiugcn im Siegkreise aus dem Zinsgewinn der Proviuzial-Hülfskasse.
Referent ist der Herr AbgeordneteSeul.

Referent Abgeordneter Seul: Meine Herren! Der Kirchenuorstand der katholischen
Pfarrgemeiude zu Bödingen im Sicgkreise hat iu diesen: Frühjahr ein Gesuchum Gewährung
einer Subvention aus Provinzialfonds für die dortige Pfarrkirche gestellt. Der Prouinzial-Ver-
waltungsrath hat diefem Gesuche in der Weise entsprochen,daß er die Summe von 7500 M.
aus dein ihn: etatsmahig zur Disposition stehendenFonds zur Förderung der Kunst und Wissen¬
schaft der Pfarrgemeinde bewilligt hat. Diese Bewilligung wird einerseits dadurch motivirt, dah
es sich um ein altes, sehr interessantes und schönes Bandenkmal handelt, und andererseits dadurch,
dah die Gemeinde schon iu einer Weise, die ihre Mittel eigentlichüberschreitet,für die Herstellung
dieses Baues sich bemüht und erhebliche Kosten dafür aufgewendet hat. Es war auch Gefahr im
Verzüge, denn, wenn die Subvention nicht alsbald bewilligt worden wäre, so würde eiue gründ¬
liche und würdige Nestauratiou der Kirche nicht möglich gewesensein. Da der Fonds, der dem
Provinzial-Verwaltungsrathe etatsmahig zur Förderung der Zwecke für Kunst und Wissenschaft
zur Disposition steht, ein sehr kleiner und den Bedürfnissen gegenüber kaum ausreicheuder ist, so
hat der Provinzial-Verwaltungsrath diese Bewilligung nur unter dem Vorbehalt eintreten lassen,
dem Provinzial-Landtag den Vorschlag zu machen, diese Summe von 7500 M. auf den Stände¬
fonds zu übernehmen. Der I. Ausschuß hat dieses Gesuch geprüft und beschlossen, dasselbe beim
hoheu Landtage zu befürworten.

Das Referat lautet, wie folgt:
„Zur Herstellung der Pfarrkirche in Vödingcu, eines durch Alter und Bcmstnl interessanten

Baudenkmals, hat der Provinzial-Verwaltungsrath in Anerkennung der dringenden Nothwendigkeit
dieser Herstellung und der Unmöglichkeit,weitere Leistungen zu diesem Zwecke den Pfarrcingesessenen
zuzumuthen, eine Summe vou 7500 M. aus denjenigen Etatsfonds bewilligt, welche ihm M'
Förderung von Kunst und Wissenschaft zur Disposition stehen. Diese durch die Dringlichkeitder
Reparatur bedingte Bewilligung wurde indessen au den Vorbehalt geknüpft, demnächst bei dem
Prouinzial-Landtage die Uebernahme dieser Snbuention ans den Ständefonds mit der Maßgabe
zu becmtragen, daß die bereits gezahlten Beträge dem Etatsfonds für die Verwaltung der Ange-
legenheiten,welche die Förderung von .Kunst und Wissenschaftbetreffen, zu erstatten seien.

Mit Rücksicht darauf, daß die Mittel des bezeichnetenFonds nur mähige sind lind kam»
hinreichen,um die damit zn bestreitendenAusgaben zu decken, daß aber audererseits die Unter«
stntzungenfür die Herstellung und Nestanration von kirchlichenGebändcn monumentalenCharakters
in der Regel von dein Provinzinl - Landtage aus dem Ständefonds entnommen werden, und daß
vorliegend alle Requisiten vorhanden sind, um eine solche Unterstützung ans dem Ständefonds
gerechtfertigterscheinen zn lassen, beantragt der I. Ausschuß:

„Der hohe Landtag wolle die Summe von 7500 M., welche zur Restauration der
Pfarrkirche zu Bödingen Seitens des Prouinzial - Verwaltungsraths aus dem etats-
mäßigeu Kredite für Kunst und Wissenschaftbewilligt worden ist, auf den Ständefonds
übernehmenund die inzwischenzur Auszahlung gelangten Beträge den vorgenannten
Etatsfonds erstatten."

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des I. Nnsschusses zur Diskussion-
Der Herr Abgeordnete Courth hat das Wort.
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Abgeordneter Courth : Ich meine, nnr hätten alle diese Anträge auf Bewilligungenzurück¬
gestellt. Ich habe nicht recht verstanden, weshalb diese»: Gesuch die Priorität eingeräumt werden soll.

Land tags-Marsch all: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Seul: Die Angelegenheit hat bereits die Vorprüfung des

Provinzial - Verwaltungsrathes bestanden; wir haben nnr diejenigen Anträge zurückgewiesen, die
vom Provinzial - Verwaltungsrathe noch nicht uorberathen waren, die also ganz unvorbereitet hier
in das Plenum gelaugt sind. Hier handelt es sich um eine bereits erfolgte Bewilligung, es steht
gar nichts im Wege, dah der jetzige Landtag diese Bewilligung auf den Stäudefonds übernimmt.
Die Sache ist vollständig vorbereitet und aufgeklärt.

Landtags-Marschall: DerPruvinzial-Verwaltungsrath hat aus den ihm zur Verfügung
stehendenMitteln eine Bewilligung für die Pfarrkirche Vüdingen gemacht, und nun beantragt
der Prouinzilll-Verwaltungsrath, um diese Summe wieder für sich frei zu macheu,dah der Landtag
dieselbe auf den Ständefonds übernehmen möge. Es ist eigentlichmehr ein Antrag des Ver¬
waltungsraths, als der Gemeinde. — Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.

Abgeordneter Courth: Ich bin damit ganz einverstanden.
Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort hierzn? — Cs ist nicht der

Fall, ich schließe die Diskussiou und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen,
die dagegen sind, sich zu erheben. (Cs erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig genehmigt.
Wir kommen zum letzten Punkte unserer Tagesordnuug. Ich darf dazu sageu, meiue

Herren, es lageu uicht mehr Referate fertig vor, so dah ich die heutige Tagesordnung nicht
größer fassen konnte. Cs thut mir sehr leid, daß ich nicht noch mehr vornehmen lassen konnte,
die Geschäftsordnung verbot mir aber weiter zu gehen. Der letzte Gegenstand der Tagesordnung
ist das Referat des I. Ausfchuffes, betreffend Gesuche: 1. der Gemeinde Mander-
scheid, 2. der Gemeinde Lutzerath, um Befürwortung der Einrichtung eines Amts¬
gerichts in genannten Orten. Referent ist der Herr Abgeordnetevon Grand-Nn.

Referent Abgeordnetervon Grand-Ry: Meine Herren! Gestatten Sie mir, das Referat
bes I. Ausschusses über diesen Gegenstand vorzutragen:

„Der Ort Manderscheid,Kreis Witlich, hat alters her ein Friedensgericht besessen, durch
die neue Gerichtsorganisation ist ihn, das verloren gegangen. Der Kreis Witlich mit 40 000 Ein¬
wohnern hat nur einen Gerichtssitz, Kreis Daun mit 20 000 zwei, Kreis Berncastel mit 43 000
sogar drei.

Die Cutferuungen sind groß. Witlich, der Sitz des Amtsgerichts für den Kreis, liegt
"°n Manderfcheid 21 Km, viele Orte sind von Witlich 25 Km, dagegen von Manderscheidnnr
^ Km entfernt. . ., ,^ , .

In wirthschaftlicher wie geschäftlicher Beziehung ist Manderscheid durch dre Cntzichung
l°hr geschädigt Cs erscheint das Gesuch von Manderscheidrecht begründet. Der Ort Lutzerath
^zieht sich in seiner Eingabe ans ein in der Anlage befindliches Gesuch an den Herrn Iustiz-
""nister vom 20 Februar 187«, welches durch die inzwischen erfolgte gesetzliche Feststellung der
A'ntsgerichtLsitze indirekt seine Erledigung gefunden hat und seitdemnicht mehr erneuert ist. Der
Ausschußbeehrt sich den Antrag zu stellen:

„Hoher Landtag wolle beschließen: ,. , ^ « «>..<. ^
l den Verwaltungsrath zu beauftragen, das Gefuch des Kantonortes Manderscheid

um Gewährung eines Amtsgerichtes, mit Rückficht auf die vorhandene Rothlage
31*
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des Ortes, die Entfernung von den übrigen Gerichtsstellen nnd den ungleich
günstigerenVerhältnissen der mit mehreren Gerichten bedachten zum Theil kleineren
Kreise der Gegend der zuständigen Behörde zur wohlwullendm Erwägnng zu
übermitteln;

2. den Antrag der GemeindeLutzerathunter dem Anheimgeben,denselben beim nächsten
Provinzial-Laudtagewieder einzureichen, aus formalemGrunde einstweilen abzulehnen,"

Meine Herren! Der Autrag der beiden Gemeinden wird nach der geschäftsordnungs'
mäßigen Vchandluug wohl nur der zuständigen Behörde zur weiteren Veranlassung überwiesen
werden können. Die Lage der Sache selbst bezüglich der Amtsgerichte ist die, daß die Amts¬
gerichtssitze durch den Landtag des Landes festgestellt worden sind, daß aber seit dieser Feststellung
eine neue Amtsgerichtsstelle nur durch Gesetz kreirt werden kann. Der Ausschuß hat bei der
ganzen Sachlage trotzdem geglaubt, doch das Gesuch, namentlich das betreffs der Gemeinde
Mcmderscheid, der Behörde zur wohlwollendenPrüfung empfehlen zn müssen.

Laudtags-Marfchall: Ich habe einen Znsatz-Antrag des Herrn Abgeordneten Theisen
zu dem Ausschuß-Anträge erhalten:

„Modifikation des Antrages des I. Ausschusses:
Den Provinzial-Verwllltungsrath zu beauftragen, in Rücksicht, der iu der

Hauptsache durch die ungewöhnlichschwierigenGebirgsverhältnisse der Kantone Man-
derscheid und Lutzerath dieser nicht wohlhabenden Eifelgegend ans der Verlegung der
Gerichtssihe unverkennbar erwachsenen empfindlichenwirthschaftlichenNachtheile die
Gesuchstellcr dahiu zu bescheiden, daß der Provinzial-Verwaltungsrath vom Landtage
ermächtigt und bereit sei, ihm einzureichende neue, eingehender begründeteGesuche an
zuständigerStelle zn wohlwollenderErwägung zu empfehlen."

Ich eröffne die Diskussiou und gebe zuerst dem Herrn Antragsteller das Wort.
Abgeordneter Theiseu: Meine Herren! Es ist ja bekannt, daß die Verhältnisse für Lutzc-

rath ebenfo liegen, wie für Manderfcheid. Im Ganzen hat die Sache keine große Aedentnng-
Lutzerath hat erfahren, daß sich Manderfcheid an den Provinzial-Landtag mit der Bitte gewendet
hat, sein Gesuch, das ewig schwebt, zu befürworten und da hat es geglaubt, sich doch auch melden
zu müssen. Ich möchte konstatiren, daß der Ausschuß anerkannt hat, daß in Lntzerath wie in
Manderfcheiddie Verhältnisse ganz außergewühulichschwierigsind: die Entfernungen vom Gerichts-
sitze betragen über 20 Km, das Terrain ist sehr schwierig. Es wird deshalb dringend gewünscht/
daß beide Gerichtssitze wieder hergestellt werden. Nun hat der Herr Referent hcransgefnnden,
daß der Antrag von Lutzerath vielleichteiu bischeilunlogischin der Fassung sei. Dem Gesuch
ist eine alte Eingabe, von annu 1878 datirt, alo die neue Gerichtsordnung geschaffenwurde,
beigefügt, und weil das nicht zieht, fo hat der Ausschuß mit Stimmengleichheit vorgeschlagen,
das Gesuch von Lutzerath fallen zu lassen. Ich möchte bitten, die beiden Gesuchegleichmäßigz"
behaudelu. Das Gesuch von Manderfcheid ist auch ungeuügeud motivirt; fo, wie es vorliegt,
hat es keinen durchschlagenden.^weck. Ich möchte also vorschlagen, daß der Provinzial-Verwal¬
tungsrath ermächtigt werde, den beiden Kantonen die Stellung neuer Gesuchezu empfehlenund
diese zur wohlwollendenBerücksichtigungweiter zu geben.

Landtags-Marschall: Sie wünschenalso, Herr Abgeordneter Theisen, daß der Land'
tag den Petenten durch den Provinzial-Verwaltungsrath mittheilt, daß, insofern sie neue, inoti-
virte Gesuche stellen, der Provinzial-Verwaltnngsmth vom Landtage für beide beauftragt ist,
höheren Orts sie zu befürworten. — Der Herr Referent hat das Wort.
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Referent Abgeordneter von l^irnnd-Ry: Meine Herren! Ich begreife vollkommen,daß
der Herr Kollege Dheisen sich für den Ort Lutzerath warm interessirt, und daß er das Loos von
^utzerath mit demjenigen von Manderscheidverknüpfen »lochte, aber meine Herren, es wäre doch
ein Unrecht, wenn er Manderscheid unter dem Einflüsse von Lntzerath leiden ließe. Ich würde
es nicht für bedenklich erachten, wenn er den für Manderscheid günstigen Antrag auch auf lntzerath
ausdehnen wollte, aber den Antrag von Manderscheid abznfchiuächen, nm damit Lntzerath zu decken,
das halte ich doch für ein Unrecht, Die Sache — um die verschiedene Behandlung der Gesuche
Seiten« des Ausschussesklar zn legen — verhält sich so, daß zuerst Manderscheid mit einer
motivirten — ich mnß das betonen — Eingabe eingekommenist, und daß, als Luherath das
gehört hat, es sofort sich auch hierher gewendet hat — ich bin überzeugt, daß der Herr Abgeordnete
Theisen an dieser Petition nicht ganz unschnldigist -^ eine alte, am 20. Febrnar 1878 an den
Herrn Instizminister eingereichteEingabe hier wieder mit der Erklärung vorlegt, es sei seitdem
der Zustand noch schlechter geworden und um die Befürwortung der Errichtung eines Amtsgerichtes
M Lntzerath bittet. Meine Herren! Ich meine, darin liegt wohl die Berechtigung, Lntzerath
darauf zu verweisen, noch einmal einzukommenund seine Eingabe an den Provinzial-Landtag
gründlicher zn motiviren, als dies jetzt geschehen ist. Ich mache mir allerdings daraus kein Hehl,
daß die Gesuche dieser betreffendenGemeinden nnd aller derjenigen, die etwa noch nachfolgen
werden, fehr wenig auf Erfolg rechnen dürfen, da ein Gesetz nothwendig wäre, um ihnen ein
Amtsgerichtzu gewähren. Ich bitte indeß den Antrag des Ausschusses anzunehmen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteConze hat das Wort.
Abgeordneter Eonze: Meine Herren! Ich habe Achtung vvr den Beschlüsseneiner

Kominission,die eingehender und viel besser als wir hier im Plenum eine solche Frage benrtheilm
kann; aber ich bin doch im höchsten Grade erstaunt, diese Entscheidungder Rommissionzu ver¬
nehme», eiueu Beschluß, wie ich in den Jahren, seit ich die Ehre habe, diesen: hohen Hause
anzngehören, ihn noch nicht erlebt habe. Visher hat festgestanden,daß wir in Dingen, die nicht
W unserm Nessort gehören, kein Urtheil abgeben. Ich bin persönlich einmal in der Lage gewesen
und zwar als iwn.u nuvu«, hier ein Gesuch meiner Vaterstadt zu vertreten, die damals von
Ihnen den Ausspruch wünschte, daß die Vereinignng von Obcrbonsfeld mit der Nhcinprovinz im
Interesse der Provinz liege. Da hat der Landtag — meines Erachtens ganz mit Recht —
entschieden,daß wir über allgemeine Fragen dieser Art nicht zu beschließen haben. Uns sind
bestimmteDinge aus der Verwaltung der Provinz zugewiesen. Wenn wir aber hier über alle
WünscheEinzelner berathen und sie befürworten wollten, so würden wir vom ersten Januar bis
Wm letzten Dezember sitzen müssen. Meine Herren! Wenn Sie gestern Bedenkengetragen haben,
" einer Sache, die das Herz angeht, ein Präzedens zu schaffen, dann müssen Sie sich in einer
Sache, die doch nicht allzuschwer mit dem Verstand zu entscheidenist, erst recht vor einem
Präzedens hUtcn. Der Herr Referent hat schon gesagt, daß wir mit einer Befürwortung, sie
"ag so nachdrücklich und so gut begründet sein, wie sie will, wahrscheinlich keinen Erfolg haben
werden. Zur Verlegung eines Amtsgerichts gehört, nachdem, ich weiß nicht, welcher Termin
abgelaufen ist, ein Landesgcsetz. Die Gründe, die zur Herbeiführung eines Landesgefetzesgehören,
">ussen aber 'so schwerwiegendsein, daß dabei das Votum des Landtags völlig entbehrlichist.
^s Votum des Landtags kann also wirklichnnr den Eharakter einer freundschaftlichen Fürsprache
habe», und das erachte ich der Würde des Landtags nicht angemessen. Ich bitte Sie dringend,
^'sm ganzen Antrag, den, zuverlässig noch hundert andere folgen werden, z. V. Gesuche um
anbahnen u. s. w. u Ilminu abzuweisenund ruudweg zu erklaren, daß über diese Dinge. der
Landtag sich m,eü Urtheils enthält.
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Land tags-Marsch all: Meine Herren! Ich muh sagen, ich bin den, Herrn
Abgeordneten Conze sehr dankbar für die Anregung dieser Frage. Sie erinnern sich, daß ich,
als ich die Vorlage Ihnen hier einbrachte, sofort meinen Standpunkt dahin präcisirt habe,
daß diese Sache meines Erachtens nicht zur Kompetenzdes Provinzial - Landtags gehöre. Es
wurde aber dagegen gesprochen, und ich habe dann, um dein Wunsch der Herren zu genügen, die
Sache an den Ausschuß verwiesen. Nach meiner Ansicht wäre es allerdings vielleicht günstiger
gewesen, nicht für diese Sache, sondern überhaupt für die Geschäftsordnung des Hauses uud für
die möglichst schleunige Erledigung seiner Geschäfte in künftigen Sessionen, daß der Ausschuh
dieser meine Ansichtbeigetreten wäre und Ihnen vorgeschlagen hätte, diese Petition abzulehnen,
als nicht zum Nessort des Landtags gehörig. Meine Herren! Wenn Sie sämmtlichePetitionen
und alle Wünsche, die in der ganzen Nhcinprovinz besteheil, an sich heranziehen und vou hier
weiter geben wollen, — nnd das würde geschehen, im Falle eine solche Unterstützung des Land¬
tags in Berlin Erfolg hätte — dann würde die Arbeit der Petitions - Kommission eine ganz
uuendliche sein. Ich möchte Ihnen daher auch diese Frage noch einmal ans Herz legen. Sie
können ja, ganz abgesehenvon dem Vorschlagedes Ausschusses,der für die petitionirenden Orte
eintritt, auch diese prinzipielle Frage hier besprechen, und ich möchte bitten, daß Sie das in der
weiteren Diskussiou hier thun; denn ich möchte über diese Frage gern eine Entscheidung des
Landtags haben. — Der Herr AbgeordneteTheisen hat das Wort.

Abgeordneter T helfen: Ich möchte dem Herrn Referenten persönlicherwidern, daß ich
um keinen Preis die Entscheidung des Ausschussesfür Manderfcheid abschwächenmöchte. Ich
möchte viel lieber für Lutzerath vorläufig zurücktrete». Da nur aber die Eingabe von Mander¬
fcheid, so wie sie ist, den Eindruck macht, daß doch ihr Erfolg zu unsicher ist, so möchte ich lieber
den Vorschlag befürworten, daß man auch von Manderfcheid ein besser uud eingehender begründetes
Gesuch verlange.

Was den prinzipiellen Standpunkt des Landtags gegenüber den Gesuchen anbelangt, so
möchte ich darauf aufmerksam machen, daß die beiden Kantone alle Mittel erschöpft haben, um
gehört zn werden, und sich uun in ihrer großen Noth an den Landtag wenden, als die einzige
Stelle, die ihnen übrig bleibt. Ich möchte die Annahme meines Amendements dem Landtag daher
dringend ans Herz legen.

Land tags-Marfch all: Ich gebe zunächst dem Herrn Referenten das Wort und bitte
ihn, den Paragraphen unferes Gesetzes zu verlesen, in welchemdiese Frage behandelt wird.

Referent Abgeordneter von Grand-Ny: Meine Herren! In diefem Augenblick ist die
prinzipielle Frage, die vor Beginn der Verhandlung über die Petition zur Sprache kam, wieder
aufgegriffen worden. Wie der Herr Landtagü-Marschall ja mit Recht bemerkt hat, ist es, als die
Petition vorgelegt wurde, fraglich gcwefen, ob sich der Landtag überhaupt mit ihr zu beschäftige"
habe. Damals hat der Landtag, und zwar, wie ich glaube auf Autrag des Herrn Kollegen
Courth, entschieden, daß man auf die Petition eingehen mühte, und ich glaube, wenn der Ausschuß
nach dieser Richtung hin den Beschluß des Landtags ausgeführt hat, fo hat er vollkommen zu
Recht gehandelt, und es kann ihm darum kein Vorwurf gemacht werden. Einen weiteren Sehn"
hat er damit gethan, daß er, als er diese Petition zur Begutachtung erhielt, auch seiner Seits,
und wohl nicht mit Unrecht, ein Urtheil darüber abgegeben hat. Ich glaube daher, dah der
Ausschuß nur der Vorschrift, die ihm der Landtag gegeben hat, direkt oder indirekt entsprochen
hat. Wird aber die prinzipielle Frage anders entschieden, als bisher die Auffassung des Aus¬
schusseswar, dann müssen Sie allerdings auch bezüglich der Petition einen anderen Beschluß
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fassen. Ich „lochte — und ich bin dabei mit dem Herrn Abgeordneten Eourth durchaus einver¬
standen — das Recht des Landtags nicht so eng eingrenzen, daß er Petitionen, die an ihn
kommen, nur einfach der Behörde zuweiseudürfe. Ich denke, daß es doch Fälle geben kann, in
welchen es van höchstem Interesse ist, daß eine derartige Petition hier behandelt wird nnd, mit
dem Gutachteil der Vertreter der Provinz begleitet, weiter geht. Die Befürchtung, daß wir dann
mit allen möglichenBitten und Gesuchenüberschüttet werden können, kann man freilich immer
«heben; aber das ist meiner Meinung nach kein durchschlagender Grund, um eine Sache, die
man an sich für gut erkennt, vollkommenabzuweisen. Der §. 49 des allgemeinenGesetzes wegen
Anordnung der Prouinzialstände (Seite 10 des „Braunen Buches") lautet:

„Bitten und Beschwerdender Stände können nur aus dem besonderenInteresse der
Provinz und ihrer einzelnen Theile hervorgehen. Individuelle Bitten und Beschwerden
hat der Landtag gleich an die betreffendenBehörden oder an Uns uninittelbar zu
verweisen; wenn aber Mitglieder des Landtags von Bedrückung einzelner Individuen
bestimmte Ueberzeugungerhalten, so können sie bei dem Landtage, mit gehörig kon-
statirter Anzeige, darauf antragen, daß derselbe sich für die Abstellung bei Uns
verwende."

Ich bin der Meinnng, daß uns dieser Paragraph die Latitude gibt, die Verweisung an
m'e Behörde mit einer Motivirung zu beschließen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Zur Geschäftsordnung möchte ich noch selbst
ein Wort sprechen. Zunächst möchte ich konstatiren,daß das, was ich gesagt habe und was der
Herr Referent irrthümlich so aufgefaßt hat, als wäre es gegen den I. Ausschußgerichtet, durchaus
'"cht so geineint war, als wenn ich demselbeneinen Vorwurf hätte machen wollen. Ich glaube

^) der Ansicht, daß wenn wir nach H. 49 diese Petition verweisen, dies so viel heißt als! wir
"erweisendie betreffendeilBittsteller an die Behörden nnd übernehmeil die Petition nicht selbst.
So würde ich den Wortlaut der einschlägigenBestimmungen des 8- 49:

„Individuelle Bitten lind Beschwerden hat der Landtag gleich an die betreffenden
Behörden oder all Uns unmittelbar zu verweisen"

"klären. Es heißt das eben: wir müssen die Petenten darauf verweisen, sich selbst an die
betreffende Behörde zu wenden. Ich "lochte meinen, daß dies durchaus dem Sinne des ganzen
Gesetzes entspricht. (Stimme: Uninittelbar?)

Unmittelbar, das heißt, ohne daß hier darüber verhandelt wird. Der ganze Sinn der
gesetzlichen Bestimmnnqen ist der, daß zwischen der Kreisuertretung und dem Landtage ein Verkehr,
°" Echriftenwechfelnicht bestehe,: soll, sondern daß der Landtag direkt nur mit dem Landtags-
Kom»l,'ssariuZ zu verkehren hat. Alle diese Bestimmungen bezeugen, daß der Landtag auf ein
ganz bestimmtes Ressort verwiesen ist, und daß er grade bezüglich solcher Eingaben wie die vor¬
legende die Petenten — so erkläre ich mir den §. 49 — darauf zu verweisen hat, ihre Petition
unmittelbar an die Behörde, an die Adresse, an welche sie gehört, abzugeben, daß er aber solche
^"gaben nicht selber zu behandeln hat. Ich "lochte, daß über diesen Punkt die weitere Diskussion
"ch mit erstreckte. — Herr von Onnern hat sich zunächst zum Wort gemeldet.

Abgeordneter von (innern: Meine Herren! Dasselbe, was Herr Conze ausgeführt
"", habe ich in der Sitzung gesagt, in welcherdie Petition zuerst zur Sprache kam. Ich habe
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damals schon geäußert, die ganze Angelegenheit gehöre nicht zu unserer Kompetenz. Der Herr
Kollege Eourth hat aber daraufhin erwidert, daß wir eigentlichkeine Veranlassung hätten, unsere
eigene Kompetenz zu beschneidenuud zu beschränken,und uachdcm ich mir die Sache überlegt
habe, gab ich dieser Auffassungdes Herrn Eourth auch gegenüber dem Paragraphen Recht. Nach
den Worten des Paragraphen glaube ich allerdings, das, wir die Bittsteller für Sachen, die uns
nichts angehen, au die Behörden vcrweifen müssen. Es steht aber das Wörtchen „unmittelbar"
in diesem Paragraphen. Man kann den Paragraphen auslegen, wie man will. Ich glaube nun
allerdings, daß es richtig ist, daß wir kein Prinzip aufstellen. Es können wirtlich Angelegenheiten
vorkommen,in welchen wir nns auf den Gesetzesparagraphen nach der für uns güustigeu Aus¬
legung berufen können, um bestimmten Beschwerdenabzuhelfen. Dadurch behält der Provinzial-
Landtag eine Bedeutung, die auch gegenüber den Staatsbehörden von Wichtigkeit sein kann.
Aber, meine Herren, nun zeigt es sich ganz unzweifelhaft hier wie in allen Fällen, das; der
Meister sich erst in der Beschränkungzeigt. Ich glaube, daß wir, wenn wir dieses Recht für
uns in Anspruch nehmen, nicht wohl thun, es bei einer Sache, die so tief in die Iustizhoheit, in
die Gerichtsorganisation eingreift, zur Auwendnng zu bringen. Wir fallen damit ganz unzweifel¬
haft ab. Man wird uns sagen: diese Angelegenheitgehört nicht zu deiuer Kompetenz, verehrter
Provinzial - Landtag, bekümmere dich um das, was dich angeht! Wir werden aus diesem Falle
heraus ein Präccdcus schaffen; wenn wir aber die ganze Sache, ohne prinzipielle Lösung lassen,
so kann uns dies vielleichtfür spätere Fälle augenehm uud günstig sein. Wenn ich auf diesen
Fall näher eingehe, meine Herren, so hießen gestern die beiden Vettern Gimborn und Heiligen-
houen, und heute heißen sie Lutzerath und Manderscheid. Wir sehen, wohin wir konunen, wenn
wir eine Erklärung, ein Gutachten zum Vortheil eines einzelnen Ortes, je nach der Vertretung,
die dieser Ort hier im Landtage findet, abgeben.

Meine Herren! Derartige Bestrebungen, Gerichte einzuführen, Kämpfe zwischen einzelnen
Städten, sind ja in der ganzeil Provinz vorhanden. Ich will nur darau erinnern, daß sich heute
noch Erefeld uud Gladbach in der allcrheftigsten Weise streiten, an welchem Orte das neue Land¬
gericht errichtet werden soll. Der Herr Vertreter zu meiuer Linken sagt mir: darüber sind wir
längst einig, daß es nach Erefeld kommt; der zu meiner Rechten sagt: wir sind längst einig, daß
es nach Gladbach kommt. Nun lasse ich mich weder von: Linken noch vom Rechten umgarnen;
ich sage einfach: diese Sache habe ich nicht zu entscheiden, die geht mich nichts an. Das sind
Sachen, welche an ganz anderen Orten, auf gauz anderen Grundlagen entschieden werden müsse".
Ebensowenigkönnen wir hier entscheiden,ob Lutzerath und ManderscheidGerichte uöthig haben-
Es ist gesagt worden, daß Manderscheid seit 1l;n0 Jahren ein Gericht besessen hat uud damit
ein gewisses historisches Recht begründet. Dann möchte ich wirklich,wenn wir die Sache empfehlen
wollen, daß das mit in der Motiuirung angeführt wird; dann ist doch eiu Motiv da. 2ne
Motiviruug des Beschlusses Seitens des l. Ausschussesfür die Begründung dieses Antrages ist
wirklich doch eine etwas sehr kümmerliche. Ich bin überzeugt, daß der Herr Iustizminister sagen
wird: mein Gott, die Herren hätten sich doch etwas mehr Muhe geben können, mir die einschlägigen
Verhältnisse darzustellen. Aber mit dieser Motivirung legt der RheinischeProuinzial-Landtag,
wie ich überzeugt bin, bei der obersten Justizverwaltung keine besondereEhre ein. Alan wird
sagen, der Provinzial-Landtag hätte besser gethan, sich um die ganze Sache nicht zu bekümmern
oder ein eingehendesmotiuirtcs Gutachten zn geben, weshalb ein Amtsgericht dahingestelltwerden
soll, wo nach genauer Prüfung durch die höchsten Behörden ein Gericht überflüssig ist. M
möchte also, glaube ich, im Interesse des Prouinzial-Landtages und seines späteren Einflusses
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b'ttcn, zunächst hier die prinzipielle Frage bei diesem Anlaß nicht znr Lösung zn bringen. Wenn
aber der Ausschuß-Antrag angenommen werden sollte, dann bin ich dafür, daß der Landtag den
uerehrlichen Ausschuß ersuche, noch einmal zusammenzutreten und in eingehenderer Weise das
^otum des Landtage« für die Errichtung eines Amtsgerichtes zu niotiuiren, als es in diesem
Ausschuß-Antrag geschehen ist,

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Herrmann hat das Wort.
Abgeordneter Herrmann: Meine Herren! Obgleich der Ort Manderscheid in dem von

">ir vertretenen Wahlkreise liegt, habe ich Anstand genommen, mich bei Einbringung der Petition
lnfür auszusprecbcn oder sie zn der meinigen zn machen, weil es nur auch etwas zweifelhaft
war, ob der Landtag sich damit beschäftigen folle, und ob die Petenten nicht besser thun würden
>uh an den Iustizminister zu wenden und dort ihre Gründe vorzutragen. Mchdem aber Seine
Durchlaucht, der Landtags-Marschall, den betreffenden Paragraphen der Geschäftsordnung verlesen
hat, wonach Anträge einzelner Theile der Provinz, die dem Landtage überwiefen siud, auch vou
>hm weiter befördert werden tonnen, nachdem auch im 8- 5 der Geschäftcwrdnuug Anträge im
'Mstizwesen vorgesehen siud, nnd die Petition hier zur Verhandlung gekommen ist, finde ich es
ganz in der Ordnung, daß der I. Ausschuß den Antrag empfiehlt. Die Gründe sind stichhaltig,
-"tanderschcid ist ein abgelegener Ort mit armer Bevölkerung und hat einen sehr weiten Weg
"ach dem Gericht in Wittlich. Wenn hier angeführt worden ist, daß man auch mit Petitionen
wegen Eisenbahnen kommen würde, so antworte ich, meine Herren, erstens haben wir hierfür ganz
"eselbc Kompetenz und zweitens, wenn wir Manderscheid eine Eisenbahn geben können, so würde
e« möglicherweise auf ein Gericht verzichten. Wir können das Eine ebenfoweuig wie das Andere.
-U'er wir können den Autrag, wie ihu der Ausschuß gestellt hat, und wie ich es für ganz richtig
)""tl', z„r wohlwollenden Erwägung, ohne unsere Kompetenz zu überschreiten, abgeben. Was die
^utzernthcr Petition anbetrifft, fo habe ich sie zu der meinigcn gemacht, »ach dein Grundsätze:
was dem Eine» recht ist, ist dem Andern billig, aber ich finde nach der Mittheilung des Aus-
Wisst»«, daß dieselbe nicht genügend motiuirt ist nnd wohl noch ein Jahr warten kann, sudnß
le Leute erfahren können, welches Schicksal die Manderscheid'er Petition Imben wird; vielleicht

"Minen sie dann nicht »nieder.
Landtags- M a r schall: Es ist ein Antrag von Herrn Abgeordneten Eonzc eingeaanaen

d«hm lautend: ^ ^

„Der Prouiuzial-Landtag wolle sich für inkompetent erklären, nnf das Gesuch ein¬
zugehen."

Der Herr Abgeordnete Eourth hat das Wort.
Abgeordneter Eourth: Meine Herren! Ich frene mich, daß Herr von Eimern nunmehr

,,,! '"^' bezüglich des Prinzips übereinstimmt, nnd ich möchte Sie dringend bitten, in dieser
./)tu»g deu Autrng Eouze, den der Herr Mnrschall eben verlesen hat, zu verwerfen. Ich mae

"' I"ilwiM8 ud»tu,. Der §. t!) scheint mir nicht zweifelhaft zn sein. Es heißt darin:
Bitten und Beschwerden der Stände töuuen nur aus dem besonderen Interesse der
Provinz und ihrer einzelne» Theile hervorgehen.

Dem wird nuu gegenübergestellt:
Iudividuelle Aitten und Beschwerden hat der Landtag gleich an die betreffenden
Behörden oder nn Uns unmittelbar zu uerweifen.

n> , Also das Interesse der Provinz und einzelner Theile derselben wird dem Interesse
^ ""' Individuen entgegengestellt. Ich meine, unsere .Kompetenz ist hiernach nicht zweifelhaft,
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und Herr Eonzc beruft sich nach meiner Ansicht ganz mit Unrecht ans den Fall Obcrbonsfcld,
der uns später ux «Mein zugewiesenworden ist. Damals handelte es sich nicht um das Interesse
unserer Provinz oder eines Theiles derselben, sondern wir sollten hinübergreifen uud sagen: wir
wollen ein Etück von Westfalen haben. Ja, meine Herren, damals war es wohl angebracht, daß
wir sagten: dazu sind nur nicht berufen, über Westfalen abzusprechen. Ich meine, meine Herren,
ich will einmal den Fall setzen, es wäre die Rechtsnoth beim Ober-Landesgericht in Köln noch
größer, als sie thatsächlichjetzt schon ist; würde es uns dann verschränktsein, dem Iustizminister
zu sagen: die Rcchtsnoth ist so groß, daß wir eiuen zweiten Appellhof haben müssen. Ich möchte
wissen, ob es nicht unsere Pflicht und Schuldigkeit wäre, daß wir dies thäteu. Ein ähnlicher
Fall wäre es, wenn Erefeld noch zwanzigKilometer weiter von uns abläge, als es uus glücklicher¬
weise so eng durch die Eisenbahn verbunden ist, und sagen würde, wir müssen unser Recht in
Düsseldorf suchen, wir haben aber alle Vorbedingungen zn einem Landgerichte; warum sollte»
wir dies nicht befürworten können, wenn es als richtig nachgewiesen würde. Meine Herren!
Lassen Sie uus kein Prinzip bezüglich unserer Kompetenzaussprcchen, uud auch nicht durch die
Anführung fchrecken,daß wir mit Petitionen überschwemmtwerden würden. Machen wir kurzer
Hand die Petition ab. Ich bin ganz damit einverstanden, und wenn Herr von Eunern einen
dahin gehendenAntrag stellt, so werde ich dafür stimmen, die Petition für ungeeignet zur Berück¬
sichtigungunsererseits zu erklären. Das entspricht ganz meinem Gefühl, denn ich halte auch die
Sache nicht für aufgeklärt. Es kommenganz andere Faktoren in Betracht, als von den Petenten
angegeben sind und den Ausschuß zu seinem Antrage bewogen haben. Damit bin ich ganz ein¬
verstanden, aber lassen Sie uns nicht die Inkompetenz aussprechen. Das werden wir später viel
mehr bedauern, als daß wir dem Ausschusse mit solchen Petitionen eine kleine Arbeit machen.

Landtags-Marschall: So sehr ich vorhin für den Autrag Eonze gesprochen habe, so
dringend möchte ich Sie jetzt bitten, diese»! Antrage nicht beizntreten. Eine Ineomvetenz-Erklärung
wäre ein Fehler, der ein Präjudiz für die Zukuuft abgeben würde, — ich meine aber, wir mühte»
von Fall zu Fall folchen Petitionen gegenüber so handeln und beschließen, als wären nur incom-
petent, ohne uus aber durch eine Erklärung für die Zukuuft die Hände zu binden.

Der Herr AbgeordneteGraf von Hoenübroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich habe im Ausschüsseauch

für diesen Antrag gestimmt und stehe auch jetzt noch auf dem Standpunkte, daß, wenn der
Nothstand wirklichderart ist, es durchaus wünschcnswerthist, daß den Betreffenden in der vor¬
geschlagenen Weise geholfen werde. Aber auf der anderen Seite kann ich die Gründe, welche
Herr von Eynern gegen diesen Antrag angeführt hat, durchaus uicht uerteunen. Ich muh auch
fagen: ich glaube allerdings, daß wir mit diefem etwas nothdürftig begründetenAntrage einen Schlag
ins Wasser thnu uud für die Betreffenden nichts erreichen. Ich stelle daher den Antrag, damit
die Sache nicht vor der Hand abgewiesen,oder vielleichtdurch den vorliegenden Antrag zu keinem
Resultate gebrachtwerde, die gauze Sache dein Prouiuzial-Verwaltungsrath zur näheren Instruirung
und zu eiucr Aeußerung an den nächsten Prouinzial-Landtag zu überweisen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
'Referent Abgeordnetervon Grand-Rn: Meine Herren! Bezüglich der Kompetenzfrage

»lochte ich noch darauf aufmerksam machen, daß es doch zweifelhaft ist, ob es sich hier im vor¬
liegenden Falle um ganz individuelleBeschwerden handelt. Der §. 49 heißt in seinem ersten Theile'-

Bitten uud Beschwerdender Stände können nur aus dem besondere»Interesse der
Provinz und ihrer einzelnen Theile hervorgehen.
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Hier handelt es sich doch in der That auch um das Interesse einzelner Theile der
Provinz, nicht einzelner Personen. Es handelt sich um das Interesse eines ganzen Kreises, eines
weiten Umkreises um diesen Ort und um die Bevölkerung, die dort wohnt. Was nun die
Motivirung des Antrages selbst angeht, so mag ja ein größeres Material wünschenswert!)sein.
Indeß wenn Herr von Eynern behauptet, wenn man angeführt hätte, daß das Gericht l 30U Jahre
dort gewesen wäre, dann würde das noch etwas bedeutet haben, so muß ich sagen, es und noch
eine ganze Anzahl anderer Gründe hier vorhanden. Wenn er weiter bemerkte, das Nefemt sei
dürftig, so wird der Herr von Eynern doch wohl nicht annehmen, 5nß das Referat lediglichallein
stehe; es beruht auf der Petiton, diese gehört unmittelbar zum Referate. Das ist eiu Vorgang,
der häufig vorkommt, daß das, was in einer Eingabe vorhanden, nicht wörtlich wiederholt, sondern
dem Referenten gestattet wird, sich darauf zu beziehen. Herr von Eynern hätte das aus den
Referaten des Verwaltungsraths wohl entnehmen können. Dasselbe Recht nehme ich in Anspruch.
Ich verkenne nicht, daß die Situation, namentlich mit Rücksichtauf die Kompetenz und die
Bedenken, die sich dagegen erheben, eine etwas fchwierige ist, uud ich sehe bei dieser Sachlage
einen Ausweg darin, die Angelegenheiteventuell an den Verwaltungsrnth zu verweisen. Ich bin
aber der Meinung, daß, wenn Sie wegen der Kompetenzsehr ängstlich sind, auch die Verweisung
Mr weiteren Behandlung unzutreffend sein könnte. Ich will nebenbei Herrn von Eynern
gegenüber bemerken, daß sich das „unmittelbar" nicht auf die betreffenden Behörden, sondern
lediglich auf das Wort „Uns" bezieht, das heißt auf die Person Sr. Majestät. Es lautet die Stelle:

Individuelle Bitten und Beschwerden hat der Landtag gleich an du- betreffenden
Behörden oder an Uns unmittelbar zu verweisen.

Ich würde nach Lage der Sache und bei diesen Schwierigkeiten, die in der Erklärung
bezüglich der Kompetenzliegen, mich damit einverstanden erklären, wenn die Petition m irgend
einer Weise zurückgewiesen würde.

Landtngs-Marschall: Meine Herren! Es ist noch eiu Antrag von dem Grafen von
Hoensbroccheingegangen: ^ ^ ^ ^, - , «>

Die Gesuche der Gemeinden Manderscheid und Lutzerath an den Provmzml-Ver-
waltungsrath zur näheren Instruirung und weiteren Behandlung für den nächsten
Provinzial-Landtag zu verweisen."

Der Herr Abgeordnete Eonze hat das Wort. . . . „ ^
Abgeordneter Eonze: Meine Herren! Ich will nicht aus die prinzipielle Frage naher

""gehen, un, nicht die Zeit des hohen Landtages bei dieser an uud sür sich unbedeutenden
Veranlassung zu lange i/Anspruch zu nehmen; ich kann aber nicht zugebe,^ daß die Auslegung
^r Paragraphen so'ohne Weiteres als richtig angenommen werden n.ust. Der Herr Abgeordnete
6°urth meint daß unsere Kompetenz unzweifelhaft sei. In dem Oberbonsfelder Fall war
H«r Courth 'selbst Berichterstatter und hat die Inkompetenz für unzweifelhaft erklärt. Es
handelte sich da auch um das Wohl eines einzelnenTheiles der Provinz, es handelte sich darum,
°b dies Wohl durcl, Herüberziehung einer benachbarten Gemeinde zu fördern wäre; ob diese
Ne'nemde in Westfalen oder in der Nheiuprovinz liegt, ist ganz gleichgültig. Wenn wir uns
""mal auf die Buchstaben des ß. 49 berufen wollen, so hätte die damalige Sache gerade so gut
" diesen Paragraphen hineingepaßt, wie jetzt die Bitte der Gemeinde Manders cheid; ich habe
'"ch aber damals überzeugenlassen, daß es nicht zu den Funkwnen des hohen Landtages geHort,
?che Gesuch« mit Empfehlungen und Gutachteu zu versehen, ^ch lasse aber d,e pnnzip.elle
«5"ge bei Seite und erkenne an, daß es zweckmäßigist, diese Frage prinzipiell Mt nicht zu
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entscheiden; ich möchte jedoch tonstatire», daß es die Pmris des hohen Landtages gewesen ist, so
lange ich die Ehre habe, ihm anzugehören, derartige individuelle Petitionen, bei denen wir nichts
thun können, wie die Bitte mit freundlichenWorten weiter zu geben, als znr Verhandlung hier
ungeeignet zurückzuweisen;oder der Ausschuß erklärte: wir geben ein Votum nicht ab, die Bitt¬
steller müssen sich an eine andere Stelle wenden. Ich erkennean, daß der Vorschlag, den der
Herr Abgeordnete(iunrth macht, in diesem Malle der bessere ist und ziehe meiuen Antrag zu
Gunsten des Courth'scheuzurück.

Landtags-Marschall: Es hat Niemand mehr um das Wort gebeten, ich schließe die
Diskussion. Zn einer persönlichenBemerkung hat der Herr Abgeordnetevon Eynern das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Ans den Worten des Herrn Referenten
glaube ich entnommen zu haben, daß er mich nicht ganz richtig verstanden hat. Ich habe sei"
Referat in keiner Weise angegriffen, ich habe im Gegentheil gar keine Veranlassung, es anders
als vorzüglichzu bezeichnen, sondern ich habe die Gründe des Ausschussesangegriffen, und der
Herr Referent kaun ja in seiu Referat gar nichts anderes hineinbringen, als das, was im
Ausfchnß verhandelt worden ist. In Bezug darauf habe ich gesagt, die Gründe, die für die Be¬
fürwortung des Gesuchs an dieser Stelle angeführt worden sind, erschienen mir mangelhaft. Ich
bitte fehr um Entschuldigung, ich habe in keiner Weise das Referat des Herrn Referenten
angreifen wollen.

Landtags-Marfchall: Zu einer persönlichen Bemerkung hat der Herr Nefereut
das Wort.

Referent Abgeordneter von Grand-Rn: Wenn Herr von (innern feinen Ausführungen
nun diese Auslegung gibt, so bin ich sehr zweifelhaft, ob ich das Lob zu ncceptiren habe; ich
gebe ihm eine Dankes-Qnittung dafür nicht.

Landtags-Marfchall: Ich glaube, damit wäre diese Sache wohl erledigt. Wir gehen
znr Fragestellung nnd Abstimmung über die Anträge über. Es liegen mir ,'» Anträge vor, zu¬
nächst derjenige des Hcrru Abgeordneten Eonze, den derselbe jedoch zurückgezogenhat. Dann
liegt mir ein Antrag vor, von den Herren Abgeordneten Dictze, von Eynern, Eroon und (5ourth
unterschriebe»:

„Der Prouinzial-Landtag wolle beschließen: die Petition für ungeeignet zur Ent¬
scheidungfür den Provinzial-Landtag zu erklären."

Ein weiterer Antrag von dem Herrn Abgeordneten Grafen von Hoensbroech gestellt,
geht dahin:

„Die Gesuche der Gemeinden Manderscheid und Lntzerath an den Prooinzial-Ver-
waltungsrath zur näheren Instruirung und weiteren Behandlung für den nächsten
Prouinzial-Landtag zu verweisen."

Ein fernerer Antrag von dein Herrn Abgeordneten Dheisen gestellt, geht dahin,
„Die Gcsuchstcller schon jetzt dahin zu bescheiden, daß der Prouinzial-Verwaltungo-
rath ermächtigt und bereit sei, ihm einzureichende neue, eingehend begründete Gesuche
an der zuständigen Stelle zu wohlwollenderErwägnng zn empfehlen."

Endlich liegt der Antrag des Ausschusses vor. Der weitestgehendeAntrag in der eine»
Richtung ist derjenige des Herrn Theisen, der weitestgehendein der andern Richtung ist b"
Antrag der Herrn AbgeordnetenDietze, von (innern, Croon und Eourth. Von welcher S"tt
wollen Sie anfangen? - - Zur Frageftellnng hat der Herr Abgeordnete Eonze das Wort.
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Abgeordneter Eonze: Wir stinnnen doch über den Antrag der Kommission oder des
Ausschusses ab. Da, meine ich, müßte doch zuerst über den Unterantrag abgestimmt werden, der
sich von den. Antrage des Ausschusses am weitesten entfernt. Ich meine, es wäre das richtigste,
zunächst über den Eonrth'schen Antrag abzustimmen.

Landtags -Mnrschall: Sie haben ganz Recht, Herr AbgeordneterEonze, der Antrag
^s Anschusses ist, derjenige, der zunächst zur Entscheidungliegt, und der von diesem am weitesten
entfernt liegende ist derjenige der Herreu Dietze, von Eynern ?e., die Petition für ungeeignet zur
Entscheidung im Prouinzial-Landtag zu erklären. Sind Sie einverstanden, daß ich in dieser
Reihenfolgemit der Abstimmung anfange? (Zustimmung.)

Ich bitte diejenigen Herren, welche für den Antrag der Herren Abgeordneten Dietze,
vmi Eynern, Eronn und Courth sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Majorität, damit sind die anderen Anträge nnd der Antrag des Aus¬
schusses gefallen.

Meine Herren! Wir sind am Ende unserer Tagesordnung. Meine Herren! Die nächste
Sitzung findet Morgen früh 10'/2 Uhr statt; die Gegenstände derselben habe ich Ihnen schon
mitgetheilt.

Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung 6 Uhr.)

Vierte Sitzung
im Stnndehanse zu Düsseldorf, am Sonnabend den 20. Dezember 1884.

Beginn: 10'/2 Uhr Vormittags.

Tages-Ordnung:

1. Referat des II. Ausschusses über den Antrag Friederichs und Genossen,betreffend das
Strahenbahnwesen. (L. M. Nr. 9.)

Referent: Abgeordneter Graf Wilderich von Spee.
2. Referat des II. Ausschusses,betreffend Antrag der Stadtgemeinde Eronenberg auf

Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten der Ansführnng einer vrojettirten Eisenbahn
untergeordneter Bedeutung von der Stadt Eronenberg nach dein Bahnhof Elberfcld-
Steinbeck. (L. M. Nr. 25.)

Referent: AbgeordneterFreiherr von Eerde.
3. Referat des II. Ausschusses, betreffendeine Petition des Bürgermeister-Amtes Nroich

um Gewährung leichterer Bedingungen für die Straßenbahn Monning - Nroich.
(L. M. Nr. 85.)

Referent: AbgeordneterSahlcr.
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4. Referat des Redattions-Ausschusses,betreffendden Gesetz-Entwurfüber die Veränßcnmg
und hypothekarische Belastung von Grundstücken im Geltungsbereiche des rheinischen
Rechts. (L. M. Nr. 15.)

Referent: Abgeordneter Lourth.
5. Referat, betreffendden Gesetz-Entwurfüber die Zusammenlegung der Grundstückeim

Bezirke des ehemaligen Avvcllations-Gerichtshofeszu Köln. (L. M. Nr. 16.)
Referent: Abgeordneter V. von Heister.

6. Ergänzungswahl zum Provinzial-Verwaltungsrathc.
?. Ergänzungswahlen für die Bezirkskommissionim RegierungsbezirkeDüsseldorf.
8. Referat des II. Ausschusses, betreffend die Vorstellung des früheren vrouinzialständischen

WcgeVauinspektors van der Plassen hinsichtlichseiner Entlassung ans dem Dienste
der proumzmlständischenVerwaltung vom 27. November d. I. (L. M Nr. 22.)

Referent: Abgeordneter Eugen Freiherr von Loö.
9. Referat des II. Ausschusseszu der Petition der Gemeinde Altlan, Kreis Zcll, um

Uebernahme der Zell-Altlayer Straße auf den Prouinzialstraßen-Verband. (L. M-
Nr. 34.)

Referent: Abgeordneter Nöchliug.

Land tags-Marsch all: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung. (Geschieht.)

Ist gegen das Protokoll etwas zu bemerken? — Es ist dies nicht der Fall, ich erkläre
das Protokoll für genehmigt.

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, habe ich Ihnen folgende Eingänge mitzutheilen.
Zunächst habe ich einen Brief von Seiten des Sohnes des Herrn AbgeordnetenMaas

erhalten, welcher folgendermaßen lautet:
„Euer Durchlaucht ganz crgebenst zur Nachricht, daß mein Vater in Folge ein¬
getretener Lähmung der rechten Seite nicht mehr im Staude ist, seine Funktion als
Landtllgs-Abgeordneterfür die nächste Zeit zu versehen."

Meine Herren! Da wir dem Schluß des Landtags entgegengehen, so ist es natürucy
unmöglich, daß ich bei dem Herrn Landtags-Konmnssarins darauf hiuwirke, daß der Stellvertreter
des Herrn Maas einberufen wird.

Sodanu ist eine Petition der Gemeinde Kempenich,Kreis Adenau, eingegangen:
„Vor Schluß der Landtagsverhandlungen »lochtenwir die Bitte wiederholen, hoch! -
geneigt zu veranlassen, daß für die oftmals beantragte Herstellung eines Verbindung-'-
fahrwegs vom hiesigen Kommnnalweg auf die Vrohlthalstraße der nöthige Vaufc»' ^
endlich bewilligt werden möge."

Meine Herren! Ich glaube, wir können eine solche Angelegenheit nicht mehr Pe
behandeln, ich verweise dieselbe an den Provinzial-Verwaltlmgsrath. Sind Sie damit ein¬
verstanden ? (Zustimmn»«.)

Wir treten nnnmehr in die Tagesordnung ein und beginnen mit dem Referat de^
II. Ausschusses über den Autrag Friederichs und Genossen, betreffend da
Straßenbahnwesen. Referent ist der Herr Abgeordnete Graf Wilderich von Svee.
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Referent Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Meine Herren! Ehe ich anfange,
das Referat vollständig zu verlesen, erlaube ich mir die Bitte an die Herren, das gedruckte
Referat des Prouinzial-Verwaltungsraths mit zu Hülfe zu uehmen, weil es mir trotz der Wichtig¬
keit der Sache nicht möglich war, das Referat fo auszudehnen, daß ich in dasselbe die betreffenden
Stellen aus der Vorlage des Prouinzial-Verwaltungsraths wörtlich habe aufnehmen können. Ich
möchte vorschlagen, die Sache fo zu behandeln, daß ich zunächstdas Referat verlese, und daß
wir dann auf die einzelneu Anträge, welche in dem Referate gestellt sind, wieder zurückgehen.
Ich darf wohl annehmen, daß ich in dieser Weise verfahren darf. Das Referat des II. Aus¬
schussesdes 30. Rheinischen Prouinzial - Landtags über den Antrag Fliederichs und Genossen,
betreffenddas Straßenbahnwesen lautet:

„In der Sitznug des II. Ausschusses des 30. Prouinzial-Landtages vom heutigen Tage,
gelangte das als Drucksache vertheilte Referat des Provinzial-Verwaltnngsraths über Ausführung
^s Beschlusses des 29. Prouinzial-Landtnges, nach welchem dein nächsten Landtage auf Grund
°es Antrags Friederichs und Genosseneine Vorlage vorbereitet werden sollte:

1. über Abänderung der Rormatiu-Bestimmungen für den Bau der Sekundärbahnen auf
den Provinzialstraßen;

2. über die Frage, ob und eventuell in welcherWeise die Provinz das Nebenbahnwesen
iu finanzieller Hinsicht fördern, bezüglich ob dieselbe unter Betheiligung von Kreisen,
Gemeinden und Interessenteil selbst Bahnen nnsfnhrcn oder betreiben soll,

zur Berathung.
Was den l. Theil des Antrag» betrifft, fo richtet sich derselbe gegen 4 bestimmt

bezeichnete Punkte der Rormativ-Vestimmungcn.
Es wird 1) das Fallenlassen der Abgaben für Mitbenutzung der Prouinzial-Straßen-

strecken gewünscht. Der Ausschuß trat den Ausführungen des Referats des Prouinzial-Verwal-
lungsraths bei, und wurde besonders hervorgehoben, daß ein Unternehmen zur Personenbeförde¬
rung „leist nur als eine gewiunsuchendeSpekulation augesehenwerden könne, welche der Straße
keinerlei Verkehrscrleichtcrung bereite, umsoweniger daher eine in jedem einzelnen Fall zu unter¬
suchende Höhe der Abgabe einem Bedenkenunterliegen könne.

Es wird daher beantragt: diesen Punkt durch die Darstellung des Provinzial-Verwal-
luugsraths als erledigt anzusehen.

2) Wird die Abänderung der Bestimmungen, daß nach Ablauf der Konzession der
überbau ohue Entschädigung in das Eigenthum der Prouinz übergehe, beantragt.

Der Ausschuß trat auch hier den Seite 8 und 9 des Referats niedergelegtenAusein-
""oersetzungendes Prouinzial-Verwaltungsraths bei und hielt es der Billigkeit entsprechend,daß,
'""", Material übernommen werden solle, auch eine dem derzeitigen Werth entsprechende Vergütung
«""ährt werde.

Ein Bedenkeil kam über die beantragte Fassung zur Sprache, ob der Ausdruck „Pro-
^Val-Verwaltuugsrath" der richtige sei, weil man uicht wissen könne, ob diese Einrichtung nach
,^ Jahren noch bestehe. Doch wird darüber hinweggegangen mit der Erwägung, daß wenn

^"° Aenderung eintrete, auch prinzipiell alle dem Provinzial-Verwaltungsrath übertragenen Voll¬
machten dann einer anderen bestimmtenBehörde übertragen werden müßten.
, Der Ausschuß beautragt daher: die Seite 8 und 9 des Referats des Provinzial-Ver-

"tungsraths vorgeschlageneFassung zum Beschluß zu erheben.
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A) Wird die Amvcndung der ministeriellenBestimmnng vom 8. März l«8I bezüglich
der Lüge des Geleises entgegen den auf dein Beschluß des Prouinzial-Landtags beruhende!. Normal-
Bestimmungen beantragt.

Der wesentliche Unterschied besteht nur darin, daß die Normal-Bestimmnngen eine um
25 om größere Breite dc° für den Fährverkehr frei zu haltenden lichten Raumes auf dcu Straße»
verlangen. Der Ausschuß trat den im Referat vorgetragenen Gründen des Provinzial-Verwnl-
tungsraths bei. (3s wurde nicht verkannt, daß da, wo auf eiuer Straße der Sckundärbahn-
betrieb, besonders der mit Normal-Spurweite, stattfinde, der sonstige Verkehr stets sehr beeinträch¬
tigt und mit Gefahr verbunden ist, allein, daß wenn die übrigen Vestimmnngen der lichten
Breite und des Verbotes der Lagerung des Uuterhaltungümaterials anders als auf den besonders
dazu ausgelegten Plätzen streng befolgt werden, die kleine Differenz von 25 «in, wie das Referat
ausführt, keine Bedeutung habe lind in dieser Beziehung dein Antrug entsprochenwcrdeu könne.

Der II. Ausschuh beantragt daher:
„Der hohe Landtag wolle die Anwendbarkeit der ministeriellen Bestimmungen über
den neben einer Seknndärbahn verbleibenden freien lichten Raum auf deu Straßen,
mit Ausnahme besonders durch örtliche, schwierige Verhältnisse gebotenen Aenderungen,
aussprecheu.

4. Den 4. Punkt hält der Ausschuh durch die Erklärung des Proviuzial-Verwaltungs-
raths für erledigt, besonders da derartige Bestimmungen doch nie im Allgemeinen,sondern nur,
durch spezielle schwierige Verhältnisse hervorgerufen, eine Differenz zwischen dem Unternehmer und
der Verwaltung entstehen lassen könnten. Es wird beantragt, diesen Punkt als durch die Erklärung
des Prouinzial-Verwaltuugsraths erledigt auzuseheu.

Der 2. Theil des Autrags Friederichs <K Genosseu scheidet sich wiederum in zwei
verschiedene Punkte und wirft zunächstdie Frage auf, ob uud iu welcher Weise das Prinzip des
Nebenbahnwesensin finanzieller Hinsicht gefördert werdeu könue und berührt im 2. Theil die
Frage, ob die Provinz felbst Bahnen bauen und betreiben soll.

Das Referat des Prouinzial-Verwaltuugsraths giebt so geuaue Auskunft, daß aus vor¬
handenen Mitteln keine Möglichkeit,eme finanzielle Unterstützungzn gewähren, vorliegt, daß der
Ausschuß dieser Auseiuandersctzuug, welcher beigetrcteu wurde, uichts hinzuzufügen hat. Die
eiuzige Möglichkeit,so wurde hervorgehoben,sei der Weg, eine Umlage auf die Prouiuz zu diesem
Zwecke zu beantragen. Allein, wenn beachtetwird, welch' enorme Summe — soll eine ausreichende
Unterstützungstattfinden — hierzu erforderlich wäre, wenn ferner erwogen wird, ein wie kleiner
Theil der Provinz verhältnißmäßig an dein Vortheil einer Sekundärbahn Antheil hat gegenüber
dem großen Theil, der eventuell die Lasten in bedeutender Höhe zu tragen haben würde, so sch'"'
es ungerecht, diesen Gedanken weiter zu verfolgen. Erwägt man ferner, wie dadurch, daß der
Staat die Vollbahnen in feinen Besitz .genommen, die Sckuudärbahueu uur wie ^auäle diese"
VollbahnenVerkehr und Einnahmen zuführen, so scheint es doch berechtigt, daß die Unterstützunge"
zum Bau nicht der Provinz, fondern dem Staate zur Last fallen. Nicht zu verkennen ist dabei,
daß allerdings diejenigen Orte, welche keine Bahnverbindungen haben, zurückgehen,doch kann
solchen sehr kostspieligenlokalen Bedürfnissen die ganze Provinz nur iu der Weise helfend zur
Seite stehen, wie sie auch auf anderen Gebieten den lokalen Bedürfnissen abzuhelfensucht, du")
Darlehen an die Interessenten. Von jeder Art Betheiligung an gewinnsucheudeu Unternehmungen
müsse sich die Proviuz aber fernhalten.
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Der eigene Bau und Betrieb von Bahnen liege außerhalb des Bezirks der Provinzial-
Verwaltung, die an sich schon einen solchen Umfang habe, daß derselbe nicht mehr zu erweitern sei.

Ein Antrag des Abgeordneten Conze: der Provinzial-Landtag erkennt an, daß die
Provinz Mittel bedarf, um in besonderen Fällen auch ihrerseits im Sinne ausgleichenderGerechtigkeit
angemesseneSubventionen zur Erbauung von Sekundärbahnen zu geben, und beauftragt den
Prouinzial-Verwaltungsrath, dem nächsten Pruvinzial-Landtage Vorlage bezüglich der erforderlichen
gesetzlichen Bestimmungen und Beschaffung verfügbarer Geldmittel zu machen, wurde in dem
Ausschusse abgelehnt.

Dagegen beschloß der II. Ausschuß folgende Beschlußfassung dem hohen Landtage
vorzuschlagen:

„Die Provinzial-Verwaltung ist unter den bestehenden Verhältnissennicht in der Lage,
in finanzieller Hinsicht das so wichtige Sekundärbahmucsen anders zu fördern, als
durch Darlehen an Kreise und Gemeinden gegen längere Amortisationsfristen.

Die Betheiligung oder eigene Ausführung von Sekundärbahneu wird als über
den Wirkungskreis der Provinzial-Verwaltung hinausgehend abgelehnt."

Dies ist das Referat des Ausschusses. Ich würde nunmehr fragen, ob es dem Herrn
Marschall recht ist, wenn ich die einzelnen Beschlüsse in ihrer Fassung vorlege.

Landtags-Marschall: Ich eröffne zunächst über sämmtliche Anträge die General-
Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die General-Diskussionund ersuche
"M H^rn Referenten, den Puukt I noch einmal zu verlesen.

Referent Abgeordneter Graf Wilderich von Suee: Der Antrag zu Punkt 1 lautet:
„Es wird beantragt, diesen Puukt durch die Darstellung des Prouinzial-Verwaltnngs-
raths als erledigt anzusehen."

Landtags-Marschall: Meine Herren! Sie haben das Referat des Provinzial-
Verwaltungsraths vor sich liegen, so daß wir wohl die Punkte nicht noch einmal zu wiederholen
brnuchcu. Neber Punkt l wünschenSie wohl keine Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum
Wort, wir schreiten zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren, die gegen den Autrag des
Ausschusses sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag des Ausschusses ist einstimmig genehmigt. Wir kommenzu Punkt 2.
Referent AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Zu Pnnkt 2 beantragt der Ausschuß:

„Die Seite « und 9 des Referats des Provinzial-Verwaltungsraths vorgeschlagene
Fassung zum Beschluß zu erheben."

Landtags-Marschall: Soll der Vorschlag des Provinzial-Verwaltungsraths verlesen
werden? (Stimmen: Rein!)

Wünscht Jemand das Wort zu diesem Punkte? — Der Herr Abgeordnete Freiherr
6°lix von Lo8 hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loü: Ich habe nicht die Absicht,gegen den Antrag
ö" sprechen, aber ich habe gehört, daß in dem Referat mit vollem Recht betont worden ist, welche
^«Gefahren..
«, Landtags-Marschall (den Redner uuterbrechend): Das gehört nicht in den zweiten
"unkt l>i„m„ l««^„.. i« >>.„ ^llt?,i Es meldet sieb Niemand weiter zum Wort, i^ s^lioK»

di,

°6°a,en sind, sich ^ erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

., - hinein, sondern in den dritten. Es meldet sich Niemand weiter zum Wort, ich schließe
'e Diskussionund bringe den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die

smd, sich ^ erheben. (Es erhebt sich Niemand.)
Der Antrag ist einstimmig angenommen. Wir gehen weiter zu Punkt :<.

83
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Referent AbgeordgeterGraf Wild er ich uon Spec: Der Antrag zu Punkt 3 heißt:
„Der II. Ausschuß beantragt:

Der hohe Landtag wolle die Anwendbarkeit der ministeriellen Bestimmungen über
den neben einer Sekundärbahn verbleibenden freien lichten Raum auf den Straßen,
mit Ausnahme besonders durch örtliche schwierige Verhältnisse gebotenen Aenderungen,
aussprechen."

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Loö hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Lo«: Wie gesagt, meine Herren, ich ergreife das

Wort, nicht um einen Antrag zu stellen, sondern um auch meinerseits mit Hinweis auf Beispiele
hervorzuheben, wie groß die Gefahren sind, die durch dcu Dampfbetrieb von Setundärbahncn
auf unseren Straßen entstehen. Es liegen mir spezielle Mittheilungen über die Dampfstraßenbahn
von Crefeld nach Hüls vor; dort sind wiederholt Nnglücksfällevorgekommen. Nnn fagt man in
der Regel: das ist gefchehen, weil der Knecht betrunken war, oder das ist aus irgend einer Nach¬
lässigkeitentstanden, aber der Bürgermeister von Hüls wird aus den Fällen, die amtlich konstatirt
sind, nachweisenkönnen, daß solche Fälle ohne irgend welche Verschuldung vorgekommen sind,
allein aus der Gefahr, die darin liegt, daß Pferde, welche an das Pfeifen und den Lärm der
Lokomotivenicht gewöhnt sind, scheu geworden sind. In dem einen Falle z. B. ist eine Fuhre,
als ihr Führer das Pferd umwandte, zum Stillstand gekommen, von der Lokomotiveerfaßt und
der ,Knecht unter die Lokomotivegeschleudertworden; er blieb allerdings nicht todt, aber er wurde
erheblichverletzt. Derartige Fälle sind mehrfach vorgekommen. Ich möchte dies hier besonders
konstatirt haben, damit, wenn über diese Frage später wieder verhandelt wird, darauf praktisch
Rücksicht genommen wird. Es würden sich derartige Fälle, wenn genau untersucht würde, noch
mehrere feststellen lassen.

Landtags-Marschall: Ich möchte zuuächstHerrn Freiherrn Felix uon Los fragen:
liegt etwas schriftlichdarüber, ein Antrag oder eine Petition vor?

Abgeordneter Freiherr Felix von Loü: Das ist ein Antrag, wenn ich so sagen soll,
an den Vorstand des rheinischenVauernvereins gerichtet, er wöge sich in dieser Angelegenheitder
Sache annehmen, aber ich glaube, dieselbe einstweilennicht weiter verfolgen zu sollen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Neissel hat das Wort.
Abgeordneter Graf Vciffel von Gymnich: Meine Herren! Mit großem Interesse

folgte ich den Ausführungen des Herrn Freiherrn von Los und freute es mick, daß derselbeaus
die großen Gefahren hingewiesen hat, welche dem Landverkehr auf den Provinzialstraßen durch
solche Sekundärbahnen, welche die, Provinzialstraßen benutzen,erwüchsen. Wer wie ich in der
Lage ist durch Augenschein sich von den vielen Nnzuträglichkciten,welche dem Fuhrocrkchr durch
solche Bahnanlagen erwachsen, zu überzeugen,wird sich fragen, ob der vielfach nur geringeGewinn
der bei dieser Art Nahnanlage gemacht wird, die große Schädigung des Verkehrs aufwiegt, I^>
habe die Sekundarbahn Eall-Hellenthal im Auge. Tiefe Bahn benutzt z. B. eine im Zuge der
Provinzialstmße belegeneBrücke, die so schmal ist, daß kaun, die Breite zum Ausweichenuon
zwei Fuhrwerken vorhanden ist; ist ein Zug unterwegs, so ist die Straße auf einige hundert
Schritte vollkommengesperrt, so ist es noch an vielen andern Punkten dieser Bahn, also ein nur
einigermaßen reger Landverkehrunmöglich. Ich möchte, ohne grade ein Feind der Sekundärbahn-
Anlagen zn sein, nur den Wunsch aussprechen, daß bei Konzessionirung von Sekundärbahnen
doch darauf strenge geachtet wird, daß die Provinzialstraßen ihrem eigentlichenZwecke nicht ganz
entzogen werden.



259

Landtags-Marschall: Ich lann dem Herr» Grafen Beissel nur erwidern, daß wir
bei Konzessionirungder Bahn Eall-Hellenthal — ich glaube, Herr Graf Beissel war bei jenen
Verhandlungen nicht zugegen — mit der grüßten Vorsicht vorgegangen sind und ein besonderes
Augenmerk darauf gerichtet haben, daß der Verkehr auf der Straße und die Adjacenten nicht
gestört werden. — Der Herr AbgeordneteFriederichs hat das Wort.

Abgeordneter Friederichs: Ich verzichte auf das Wort.
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Eugen von Loö hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Eugen von Loö: Meine Herren! Als im II. Ausschuß diese

Vorlage zur Berathung stand, habe ich den Standpunkt vertreten, daß es mir bedenklich erscheine,
"n zu großes Entgegenkommen der Anlage von Sekuudärbahneu auf Straßen der Provinz zu
bezeigen. Ich bin zu dieser Ansichtdurch das gelangt, was ich in der Praxis erlebt habe. In
MeinemKreise bestehenauf zwei Provinzialstraßcn Sekundärbahnen mit Sckundarbetrieb; die eine
ist die schmalspurige Sekundärbahn im Vröhlthal, die andere ist,die am 15. Oktober d. I.
eröffnetebreitspurige Bahn mit Sekundärbetricb auf der Aggerthalstraße.

Die Erfahrungen, die bis jetzt bei dem Betriebe der Aggerthalbahn gemachtworden sind,
lassen es rathsam erscheinen, ein zu großes Entgegenkommender Neuanlage von Bahnen dieser
Art nicht entgegen zu tragen. Ich halte es für bedenklich, wenn Seitens der Provinz die Anlage
"°n solchen Bahnen gefördert wird. Wo eine Sekundärbahn sich voraussichtlich rentiren wird,
wird sie angelegt werden, auch ohue daß die Provinz ein Entgegenkommen bezüglich der Benutzung
ber Straßen zeigt. (Abgeordneter Dietze: Oho!)

Ich glaube es ganz gewiß, Herr Dietze. Wenn aber die.Rentabilität fraglich ist, so
wird die Preisgcbung eines Streifens auf der Straße auch nicht dahin führen, daß die Bahn
""gelegt wird; sie muh aus anderen Gründen rentabel sein. Wenn die Erfahrungen, welche bei
d« Aggerthalbahn gemacht worden sind, schon früher gemachtworden wären, fo hätte die bauende
Gesellschaft nach meiner Ueberzruguug keinen einzigen Strahentheil im Aggerthal in Anspruch
genommen. Es wird voll keinem der Baubeamten, die dort thätig gewesen sind, in Abrede
gestellt, daß, so wie der Augenblick eintreten wird, den Sckundarbetrieb der normalspurigen Bahn
" einen regulären Normalbetrieb mit normaler Fahrgeschwindigkeitauf Grund des erweiterten
Verkehrs und auf Grund der erweiterten Inanspruchnahme dieser Linie zu verwandeln, es noth¬
wendig sein wird die Straße zu verlasse,,. Die Kurven, welche die Eisenbahn in Folge des
Hinhaltens des Laufes der Straße zu machen hat, sind so groß, daß nur eine Sekundär
geschwindigteit keine normale Geschwindigkeit - von Schnellzugsgeschwindigteitteiue Rede -
«reicht werden kann Ais jetzt entgleist schon, ich will einmal sagen, alle 10-14 Tage bei der
langsamen Geschwindigkeitein Zng. Es wird gar nicht in Abrede gestellt, vielmehr offen ausge¬
sprochen: sowie die normale Geschwindigkeitvon Zügen erreicht werden soll, wird die Straße
"lassen und ein neues Planum für die Eisenbahn hergestellt werden müsse,,. Ob man sich
hierzu leicht wird verstehen wollen, halte ich für sehr fraglich: viel wahrscheinlicherdünkt mir.
°°h wir und unsere Kinder mit sekundäremBetriebe uns werden behelfen müssen. Aus diesen
Gründen habe ich bei Nr 3 der Vorlage im Ausschuß den Antrag gestellt, man möge das
Entgegenkommennicht soweit treiben, von den 25 «n Abstand zu nehmen. E° sind dagegen
verschiedene Gründe geltend gemacht worden, hauptsächlichder, daß es zu wenig sei. Diesem
^unde tonnte ich mich allerdings 'licht verschließen; wenn wir nicht mehr erreichen können,
w°"n es nicht 5», oder 100 c»> sind, so hat es leine große Bedeutuug. Wen» i» der Vorlage
^'"Üt wird, e» müsse die Möglichkeit geschaffen werden, daß zwei Wagen von der Maximal-

»36
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Ladebrcite auf dein Straßenplan aneinander vorbeifahreil nnd gleichzeitig ein Zng passircn kann,
fo ist das ein Fall, der felten eintreten wird, denn der Fuhrmann nimmt sich wohl in Acht,
einen Zng zn kreuzen, wenn ein anderer beladener Wagen passirt. Außerdem hat es keine
Bedeutung, ob ein Zug auf den Schienen fährt oder nicht, denn der Fuhrmann ist nicht in der
Lage, bis in den Bereich der Schienen auszuweichen. Nachdem hier die Sache nochmals zur
Sprache gekommen ist, wiederhole ich den Antrag, den ich im Ausschuß gestellt hatte, um auch
die Stimmung hier im Haufe festzustellen, nnd beantrage also,

daß man von den 25 c:m keinen Abstand nehmen, jedenfalls diefen geringen Vortheil
nicht aus dein Auge lassen möge.

Land tags-Marsch all: Der Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich hatte nicht die Absicht,zn diesem Pnnkte mir

das Wort zu erbitten, es scheint nur aber, daß die Diskussion eine Richtung angenommen hat,
die eigentlicheine vollständig nnrichtige ist und nicht zur Kompetenzdes hohen Landtags gehört.
Die in diesem Augenblickvon dem Herrn Vorredner vorgebrachten Beschwerden betreffeil, soviel
ich weiß, die Landespolizeianfsicht,worüber die Prouinzial-Verwaltung keine Bestimmnng zu treffen
hat. Ich möchte nur hervorheben, daß es nach wie vor Pflicht der Prooinzial-Verwaltung ist,
da, wo unsere Provinzialstraßen zur Herstellung von Bahnen dienen können, dieselben mich und
zwar unter möglichstwenig erschwerenden Nedingnngen herzugeben.— Wir haben wohl zu unter¬
scheiden — wir tommcn gleich dazu - ob es sich nm die Anlage von Lokomotiubahncn,die nur
theilweise auf nnfern Straßen liegen, oder nm gewöhnlichePferdebahnen handelt. Mit den
25 oin mag es ja seine Nichtigkeit habeil, aber ich glaube nicht, daß es wünscheuswerthist, davon
die Konzession abhängig oder nicht abhängig zn machen. Vor allem möchte ich darauf hinweisen,
daß wir jedenfalls nicht über diejenigenBestimmungenhinausgehen nnd uus selbst eine Erschwerung
bereiten, die von der Landespolizeibehördeuns, beziehnngsweisedemjenigen gestellt werden, der die
Bahn für sich exploitiren und ausführeil will.

La ndtags-Mar schall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice - Landtags - Marschllll Freiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren.

Ich erlaube mir vor diesem hohen Hause zu konstatiren, daß ich mich in den« diametralsten
Gegensatze zn meinem von mir so hoch verehrten Freunde Dietze befinde. Ich stehe hinsichtlich
der Sekundärbahnen ganz genau auf demfelben Standpunkt, dem Herr Freiherr Felix von Los,
Herr Graf Veissel und Herr Freiherr Eugen von Loö bereits Ausdruck gegeben haben. Ich
werde mir erlauben, auch für den Antrag des Herrn Freiherrn Eugen von Loö zu stimmen,
nämlich die Vestimmnng hinsichtlich der 25 «n wieder herzustellen, so wie Sie früher von «n
stets gehandhabt worden ist. Ich kann zn den,, was Herr Graf Veissel gesagt hat, noch kurz
den Beitrag geben, daß bei der dortigen Bahn Call-Hellenthal genan dieselben Verhältnisseobwalte",
wie bei der Nahn im Äggerthal. Ich bin in diesem Sommer dort gewesenund habe von viele»
Seiten gehört, daß man auf das höchste bedaure, daß die Bahn auf die Straße gelegt worden
ist. Es wird dies nicht blos von Leuten bedauert, welche mit Pferden fahren, sondern auch "0"
Industriellen und von den Leuten, die dort wohnen, indem gesagt wird, die Nahn Hütte erst einen
rechten Zweck, wenn sie über die Höhe nach der belgischenGrenze im Anschluß an die dol
gehende Bahn verlängert würde, das sei aber jetzt nnmüglich, indem die Bahn in dieser Aus'
dehnung nur gebaut werden könne, wenn auf derselben Normalbetrieb stattfinde, und e"'
Normalbetrieb könne auf der jetzigen Bahn niemals hergestellt werden. Die Bahn geht >'l'^
Brücken, die so schmal gebaut sind, daß ein Vchnwagen überhaupt nur so knapp zwischen d"
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Geländern durchgeht. Ich habe es mit eignen Augen gesehen und kann es auf das Bestimmteste
behaupten und nur wiederholen, daß die Leute lebhaft bedauern, daß die Nahn so gelegt worden
ist, denn es ist unmöglich, sie je zu einer Vollbahn auszubauen, und, wenn dies geschieht, was
die Industriellen hoffen und wünschen,bleibt nichts übrig, als eine ganz neue Bahn herzustellen,
die jetzt vorhandene wieder abzureißen.

Landtags- Marsch all: Der Herr Referent hat das Schlußwort.
Referent Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Meine Herreu! In der Ausschuh¬

sitzung habeu bereits sehr weitläufige Berathungen über den jetzt gestellte»Antrag stattgefunden
und gerade die technischen Beamten erklärten, daß diese 25 om — das ist also ein Fuß —
eigentlich gar leinen Unterschiedmachten, sobald die sämmtlichcnübrigen Bestimmungen vollständig
aufrecht erhalte» würden. Die Beamten erklärten, sie wären oft in peinlicher Lage, wenn die
Vestimmung hinsichtlich dieser 25 om streng durchgeführt würde, sie wären bei Vollbahnen, um
«ie es sich hauptsächlichhandelt, nicht bei schmalspurigeu Bahnen, in große Verlegenheit gekommen,
weil diese ministerielleVestimmung nicht angewendetwerden konnte. Dadurch kam der Ausschuß
dazu, daß er, wie ich schon bemerkte, die Anwendbarkeit im Allgemeinen anssprach, dann aber
auch sagte, daß Ausuahmen, die durch örtlich schwierige Verhältnisse geboteil sind, gestattet sein
sollen. Dadurch wird die Möglichkeitgegeben, nicht blos eine Verringerung, sondern auch eine
Vergrößerung des Raumes zu bestimmen,wo es die örtliche,: Verhältnisse erfordern. Ich möchte
also doch bitten, daß Sie den Antrag des Ausschusses annehmen.

Landtags-Marschall: Meine Zerren! Es hat sich Niemand mehr zum Worte gemeldet,
ich schließe die Debatte. Den Autrag des Ausschusseshaben Sie alle gehört; hierzu hat Herr
Eugen von Loe den Antrag gestellt, die Bestimmung hinsichtlich der 25 om aufrecht zu erhalten.
Ich kann noch hinzufügen, daß ich dieseu Punkt im Provinzial-Verwaltungsrathe auch fehr warm
vertheidigt habe, weil es bei Kurven sehr wichtig ist, ob man einen Fuß mehr oder weniger auf
^r Straße hat, aber nachdem der II. Ansfchuß fo vorsichtig gewesenist, diese Aenderung bei
örtlich besonders schwierigenVerhältnissen uns zu überlassen, so, glaube ich, ist ganz dasselbe
"reicht, als wenn wir die 25 cm oder «ich 1 m in den Bedingungen mehr stehen hätten.
Deshalb werde ich dies Mal nicht für die 25 um eintreten, für welche ich im Verwaltungsrathe
warm eingetreten bin. Ich werde zunächst über den Antrag des Ausschussesabstimmen lassen
und, wenn dieser fällt, über den Antrag des Herrn Freiherrn Eugen von Loe. Ich bitte Die¬
sigen, welche für den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Das ist die Majorität, der Antrag des Ausschussesist angenommen; dannt ist der
^'"rag des Herrn Freiherrn Eugen von Los gefallen. Wir gehen zu Punkt 4 über. Der Herr
Nchrent hat das Wort. . «. .

Referent Abgeordneter Graf W-ilderich von Spee: Zu Puutt 4 imrd beantragt,
d'°sen Punkt als durch die Erklärung des Provinzial-Vcrwaltuugsraths erledigt anzufehen.

Landtags-Marschall: Wünscht Jemand zu Puutt 4 das Wort? - Es ist dies nicht
°" Fall, ich schließe die Diskussion uud bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Die¬
sigen, die gegen den Antrag zu Punkt l sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmigangenommen. Wir gehen weiter. Der Herr Referent hat das Wort.
ReferentAbgeordneter Graf Wilderich uon Spee: Wir kommen nun zu dem zweiten Theil

^ Antrags Friederichs - ich brauche ihn wohl nicht zu verlesen. Der Antrag des Ansschusseo lautet:
„Die Prov'inzial-Vernmltung ist unter den bestehenden Verhältnisse» nicht in der
"age in finanzieller Hinsicht das Setundärbahnwesen anders zu fördern, als durch
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Darlehen a» Kreise und Gemeinden gegen längere Amorlisationsfristen. Dir Bethei¬
ligung oder eigene Ausführung von Sekundärbahnen wird als über den Wirkungs¬
kreis der Provinzial-Verwaltung hinausgehend,abgelehnt."

Landtags-Mar schall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. — Es nimmt
Niemand das Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich
bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen und damit dieser Gegenstand der Tages¬
ordnung erledigt.

Der folgende Punkt unserer Tagesordnung ist das Referat des II. Ausschusses,
betreffend Antrag der Stadtgemeinde Cronenberg auf Gewährung eines Zu¬
schusses zu den Kosten der Ausführung einer projektirten Eifcnbahn unter¬
geordneter Bedeutung von der Stadt Cronenberg nach dem Bahnhöfe
Elberfeld-Steinbeck. Referent ist der Abgeordnete Freiherr von Eerde.

Referent Abgeordneter Freiherr von Gerde: Ich habe das Referat des II. Ansfchusscs,
betreffend den Antrag der Stadtgemeinde Eronenberg auf Gewährung eines Zuschusses zu den
Kosten der Ausführung einer projektirten Eisenbahn untergeordneter Bedeutung von der Stadt
Cronenberg nach dein Bahnhöfe Elberfeld-Steinbeck,zu erstatten. Die Stadtgemeinde Cronenberg
erstrebt die Anlage einer Eisenbahn untergeordneter Bedeutung von der Stadt Cronenberg nach
den: Bahnhof Elberfeld - Stcinbeck, und hat zu diesem Zwecke an den Herrn Minister der öffent¬
lichen Arbeiten unter dem Anerbieten sich gewandt, daß sie nicht nur das zu dieser Anlage
erforderlicheund auf 07 000 M. veranschlagteTerrain unentgeltlich hergeben, sondern auch einen
Vaarzuschuß von 4000 M. per Kilometer gewähren wolle. Der Herr Minister reskribirte jedoch
unterin 21. Mai 1884, daß, da nach den Ermittelungen der KöniglichenEisenbahn-Direktion zu
Elberfeld die Herstellung der nur 9,4 Km langen Stichbahn den enormen Kostenbetrag von
950 000 M. erfordere, dagegen der zu erwartende Verkehr unter Berücksichtigungdes nothwendige»
Netriebsaufwandes eine Verzinsung des eventuell staatsscitig aufzuwendendenAnlagekapitals vo»
845 000 M. in Höhe von nur 0,02°/« in Aussicht stelle, die Ausführung des Projektes für
Rechnung des Staates Schwierigkeitenfinden würde, wenn nicht vom Prouinzial-Verbände der
Rheinprouinz neben den bereits von der Stadtgemeinde Cronenberg gemachten vorerwähnte»
Anerbietungen weitere Beiträge zu den Baukosten der Nahn zugesichert würden. Der Provinzial-
Verwaltungsrath ist hierüber Seitens des Herrn Ober-Präsidenten der Rheinprovinz um eine
Beschlußfassungersucht worden, derselbe hat jedoch die Gewährung eines Zuschusseszu den Koste»
der Ausführung des erwähnten Projektes unter der Begründung abgelehnt, daß er mit Rücklicht
auf die wiederholten ablehnenden Beschlußfassungendes Provinzial - Landtages in der Frage d«
Subventionirung von Sekundärbahnen sich nicht für kompetent erachte, über desfallsige Zusch»'!^
zu entscheiden.

Nuumehr hat sich die Stadtgemeinde Cronenberg an den Provinzial - Landtag gewendet
und beantragt die Gewährung eines Baarzuschusseszur Ausführung des mehrberegten Projektes
in Höhe des Kapitalwerthes derjenigen Ersparnisse, welche in Folge des Baues der Eisenbahn
auf den in Betracht kommenden Strecken der Elberfcld-Hitdorfer, sowie der Birgdertamp-Trübsal"
Prouinzialstraßen gemachtwürden; der II. Ausschuß glaubt jedoch, dem hohen Provinzial-Laudtagc
diesen Antrag nicht zur Annahme empfehlen zu können, indem er der Ansicht ist und dieselbe
auch in dem Referate über den Antrag Friederichs und Genossen, betreffend die Beförderung W
Sttahenbahnwesens, wie Sie eben gehört haben, näher klar gelegt hat, daß der Provinz "ch"
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den Einnahmeil aus dem Zinsgewinne der Provinzial - Hülfskasse(Ständefonds) keine Mittel zur
Disposition stehen, um baare Unterstützungenzu Bauten von Sekuudärbahnen zu gewähren, die
gedachten Einnahmen aber zu fraglichen Unterstützungen theils zu unbedeutend sind, theils zu
anderen nothwendigen Ausgaben kaum ausreichen. Der Ausschuß verkannte indeß nicht, daß der
Ausbau der in Rede stehendenEisenbahnstrccke für die Stadtgemeinde Cronenberg eine dringende
Nothwendigkeit,gedachte Gemeinde auch nicht in der Lage ist, ein größeres pekuniäres Anerbieten
zu machen, als sie in Aussicht gestellt hat. Dieselbe hat ihre Verhältnisse in der Petition näher
dargelegt. Ich glaube, ich brauche wohl auf die von ihr gegebeneAuskunft über den Verkehr,
über die Steuern, die erhoben werden, darüber, daß der Gewerbebetrieb zurückgehenund Leute
wegziehen würden :c. nicht einzugehen; da ich konstatire, daß dies alles Seitens des Ausschusses
als richtig anerkannt worden ist. Der Ausschuß glaubt aber trotzdemaus dein bereits erwähnten
Grunde dem hohen Provinzial-Landtage den Antrag zur Annahme nicht empfehlenzu sollen.

Landtags- Marsch all: Meine Herren! Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.
Der Herr AbgeordneteDictze hat das Wort.

Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich möchte zunächst konstatire», daß der Herr
Nice-Landtags-Mnrschallin dem, was er bei dein vorigen Punkte in Bezug auf meine Stellung
W den Sekundärbahncn gesagt hat, durchaus Recht hat; ich stehe in einer diametral entgegen¬
gesetzten Auffassung zu der scinigen. Was den jetzt zur Verhandlung stehendenPunkt angeht,
Meine Herren, so muß ich mich leider mit den Gründen einverstanden erklären, die in dein
Referat niedergelegt sind, namentlich mit dem Grunde, daß wir nicht das Recht haben, aus der
Dotationsrente Gelder zur Unterstützungvon Seknndärbahnanlagen herzugeben. Auffallend ist es,
°aß der Herr Minister dies nicht auch gewußt, und uns aufgefordert hat, diese Unterstützungzu
leisten. Eins möchte ich noch hervorheben, was hier nicht vorgebracht worden ist, was aber im
Ausschußzur Sprache gekommen ist — deshalb spreche ich speziell davon und und rede nicht ,,r<>
äoina -. als ob die Stadt Elbcrfeld an der Anlage dieser Bahn ein Interesse hätte. Die
Stadt Elberfeld, sofern sie einen Nutzen von der geographischenLage der Stadt Cronenberg hat,
wrrd diesen Nutzen nicht verlieren, auch wenn die Eisenbahn nicht ausgeführt wird. Ein Nutzen
aus der Nahn kann nur der Stadt Cronenberg erwachsen, indem sie ihre Güter billiger herauf
^k«,nmt, als es heute auf der Prouinzialstraße möglich ist. Wären wir heute in der Lage, eine
derartige Berechnung anzustellenund einen derartigen Vertrag mit der Gemeinde Cronenberg zu
"dachen,daß wir die Abnutzung der Straße zu einem mähigen Zinsfuß kapitalistrten, so, glaube
^u), würden wir damit in der Sache genügend entgegenkommenund auch die Stadt Cronenberg,
^ thatsächlichNoth leidet, die mit den Centren, die um sie herumliegen nnd nach denen sie

gravitirt: Remscheid,Elbcrfeld und andern Städten, keine andere Verbindung hat als per Achse,
'wesentlich fördern. Ich möchte Sie aber bitten anzuerkennen, daß wir nicht in der Lage sind,
^apitalmittel dazu flüssig zu machen, und zwar hindert uns daran wie gesagt unser heutiges
lMllltiv. Wären wir einige Jahre weiter und hätten eine neue Provinzial-Ordnung, so wäre

^ Grund nicht mehr stichhaltig; wir könnten dann der Sache näher treten. Zunächst müssen
'"u uns leider damit bescheiden, daß unsere heutige reglementarische Verfassung uns nicht erlaubt,
'° "forderlichen Mittel flüssig zu inachen. Ich bedaure freilich, konstatiren zu müssen, daß die

^tlldt Cronenberg auf die Dauer ohne Bahnverbindung nicht existiren kann und vielleichtgrade
° '"Weidend werden wird, wie viele Orte der Eifel.

5,, , Landtags-Marschnll: Es hat Niemand mehr das Wort gewüuscht, ich schließe die
^tussiou. Der Herr Referent hat das Schlußwort.



2lU

Referent Abgeordneter Freiherr von Eeroc: Der Herr Abgeordnete Dietze hat hervor¬
gehoben, daß im Ausschüsse geltend gemacht worden sei, daß auch die Stadt Elberfeld etwas thun
könne, um diese Vahn zu fördern. Allerdings ist dies hervorgehoben worden, und ich glaube
auch, daß der Ausschuß darin Recht hatte, denn jede Bahn, die von einen: kleineren Ort nach
einem größeren führt, bringt auch dem großen Orte Vortheil, ind?m die bellte aus dem kleinen
Ort ihre meisten Einkaufe in der größeren Stadt macheu. Elberfeld ist zwar, das verkenne ich
nicht, eine große und bedeutendeStadt und für die weitere Entwickelungvon Elberfeld wird das
kleine Eronenberg nicht sehr in Betracht kommen. Aber für den Vortheil, den Elberfeld durch
die Vahnanlage erlangen würde, könnte es immerhin zur Förderung derselben etwas beitragen,

Landtngs-Marschall: Ich bringe den Antrag des Ausschussesznr Abstimmung. M
bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Der folgende Punkt unserer Tagesordnung ist das Referat des II. Ausschusses

betreffend eine Petition des Bürgermeister-Amtes Vroich um Gewährung leich¬
terer Bedingungen für die Straßenbahn Monuing-Nroich. Referent ist der Herr
Abgeordnete Sahler.

Referent Abgeordneter Sahler: Das Referat des II. Ausschusses,welches ich Ihnen
vorzutragen die Ehre habe, betrifft die Petition des Bürgermeisteramts Aroich um Gewährung
leichterer Bedingungen für die Straßenbahn Monning-Vroich. Das Sachverhältniß ist Folgendes.

Es ist vor mehreren Jahren eine Konzession von Duisburg nach Monning gewährt
worden. Diese Konzession gewährte nach den damals bestehendenNormativ-Bestimmungen leich¬
tere Bedingungen, als später verlangt werden mußten. Wie Ihnen bekannt, sind die Nor¬
mativ-Bestimmungen, die heute Geltunghabcn, etwas schärfer gegen die Unternehmer, etwas minder
entgegenkommend,als dies früher der Fall war. Dadurch, daß uun in der nächsten Nähe dre
Gemeinden die Erfahrung gemacht haben, daß ihnen die früheren Normativ-Bedingungen günstiger
waren, als sie jetzt gewährt werden, sind die Ansprüche gewachsen, und der Wunsch ist um so
lebhafter, daß auch für die Strecke Monning-Vroich die gleiche!, günstigen Bedingungen gewährt
werden möchten, wie es früher der Fall war. Der Provinzial-Verwaltungsrath aber mußte
wenigstens im Wesentlichenan denjenigenNormativ-Bestimmungenfesthalten, die heute sauctionirt
sind, die heute Geltung haben und Geltung haben müssen. Es hat bereits im vorigen Jahre die
gleiche Sache den hohen Landtag beschäftigt, und der frühere Beschluß ging eben dahin, daß der
Provinzial-Verwaltungsrath die Konzcssionsertheilnngmöglichst fördern möge. Dem Ausdruck
einer möglichstenFörderung konnte natürlich nicht der Sinn untergelegt werden, lind es ist auch
gewiß vom Landtage nicht so verstanden worden, daß das Entgegenkommenso weit gehen M,
daß man selbst die Nornmtiu-Aestimmungcn in den wesentlichsten Punkten aufgeben möge. D"s
hat denn auch nicht stattgefunden, und sowohl die Petition selbst, als die bei der Verwaltung
eingezogenen Informationen haben nicht ergeben, daß man nicht so weit entgegenkommend gewesen
wäre, als man nach den Normativ-Bestimmungen sein konnte. Es geht deswegen der Antrag des
U. Ausschusses dahin, daß der hohe Landtag die Petition abweisen wolle. Ich erlaube nur das
Referat des II. Ausschusses zu verlesen. Es lautet:

„Die Petition des Bürgermeisteramts Vroich verfolgt das Ziel, für die Straßenbahn
Monning-Vroich gleich günstige Bedingungen eingeräumt zu erhalten, wie solche zu einer Zc"'
da die jetzigenNormativ-Bestimmungen für Straßenbahnen noch nicht in Kraft getreten waren,
für die Strecke Duisburg-Monning eingeräumt wordeu sind.
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Bereits im Dezember des vorigen Jahres hat sich der hohe Provinzial-Landtag mit dieser
Angelegenheitbefaßt und beschlossen, daß die damalige Petition dein Provinzial-Verwaltungsrathe
»nt dem Wunsche überwiesen werde, die q». Konzessionsertheilungmöglichst zu fördern. Es kann
aber doch keinem Zweifel unterliegen, daß bei diesem möglichsten Entgegenkommenauch nach der
-"'ftcht des hohen Landtags die Aufrechterhaltungder neuen nach reiflicherUeberlegungzu Stande
^kommenenNormativ-Bestimmungenwenigstens in allen wesentlichen Punkten in's Äuge gefaßt war.

Der II. Ausschuß hat aber weder aus der Petition selbst, noch aus den ihm durch die
crwaltnng gewordenen Informationen die Ueberzeugung gewinnen können, daß ein weiteres

^"tgegmkummcn seitens des Verwaltungsraths den Petenten gegenüber ohne Preisgeben der
letzigen geltenden Normativ-Bestimmungen möglichist.

Der II. Ausschuß empfiehlt daher einem hohen Provinzial-Landtage, beschließenzu
wollcu, daß die Petition aus den angegebenenGründen abgewiesenwerde."

Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion über diesen Antrag. — Der Herr
abgeordnete Schmidthat das Wort.

AbgeordneterScheidt: Meine Herren! Von der GemeindeBroich bin ich ersucht worden,
«vorliegende Petition zu unterstützen. Ich verkennenicht, daß es bedenklich erscheint,von dem

^Unziv der Normativ-Bestimmungen abzuweichen; indessen möchte ich hervorheben, daß es sich
"u vorliegendenFalle eigentlichnicht um ein neues Projekt handelt, sondern um die Verlängeruug
nner bestehenden Straßenbahn, uud es entspricht denn doch wohl dem Gefühl der Billigkeit, daß für

^Fortsetzung der Linie die gleichen Bedingungen festgehaltenwerden, wie für die ursprüngliche
wßenbahn selbst. Namentlich möchte ich solches im Hinblick darauf befürworten, daß ja keine

atenellen Differenzen vorliegen. Es sind eben nur Beschränkungen in den Verwaltungs-
"^'legenheiten. Diese Beschränkungenwerden aber dahin führen, daß die bestehendeAttien-
lMschaft jh^ ^. ^^ ^,^. „^ auszugebendenAktien an der Börse nicht begeben, und
'uzufolge die Nahn nicht ausgeführt werden kann. Ich bin weit davon entfernt, für die Deutsche
^-'Straßenbahn-Gesellschaft eine Lanze einzulegen. Wenn aber die Nahn nicht zur Ausführung

'»wen füllte, fu leiden die Gemeinden Broich und Mülheim schwer darunter, und eben dies
'"°chte ich «erhütet sehen.
^ Ich sollte serner glauben, daß die bisherigen Bestimmungen, mit denen man auf der
sie . "°" Duisburg nach Monning fertig geworden ist, und zwar soviel ich weiß, ohne daß

Zu Unznträglichteiten irgend welcherArt geführt hätten, sich auch für die Strecke Aroich-
l°nniug als ausreichend erweisen dürften. Ich möchte daher bitten, die Petition zu genehmigen.

Landtags- Marsch all: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
< Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Die Sachlage ist meines Erachtens die,

« gar „iHt zu befürchten steht, es könne diefe Straßenbahn dort nicht zn Stande kommen;
i»K n^ "^'" ^ ^ b" Strecke zwischen Duisburg uud Mülheim mitten in dein bedeutendsten
tal,7 '^" ^irt' unserer Provinz liegt nnd deßhalb jede voraus mögliche Sicherheit der Neu-

Ntllt in sich trägt. Gestatten Sie nur darauf aufmerksamzu mache», welches bis jetzt der
ist ^"^ ^ ^i)c geweseuist. Der Bau der ersten Straßenbahn, welche bereits in, Verkehr

' 'st m eine Zeit gefallen, wo wir noch keine Erfahrungen über Straßenbahnen innerhalb der
Iabr"^ ?""°ckt hatten; auf deren Bedingungen kann deßhalb nicht exemplificirtwerden. Einige
halt ° ^" wurden die Normativ-Bestimmungenaufgestellt, an denen wir uns augenblicklich zn
tu "'. h"ben. Ferner faßte der vorige Landtag den Beschluß, es möchte der Prouinzial-Verwnl-

^Uh sich in kleineren Einzelheiten möglichst entgegenkommend zeigen — so ungefähr lautete
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es — und nun steift sich der Unternehmer darauf, diefen Beschluß so auszulegen, alc> mühten
wir seinen Wünschen in Allem und unter allen Umständen nachkommen. Meine Herren! Wenn
ich die Haupt-Differenzpunkte,wie sie gegenwärtig bestehen,Ihnen vorlege, so werden Sie gleich
sehen, welchesdas Verfahren dieser Vahngesellschaftist. Zunächst handelt es sich darum, daß,
während der Verwaltungsrath sonst nur Konzessionen auf 45 Jahre giebt, in den Verhandlungen,
die bereits stattgefundenhaben, schon eine Konzessionsdauervon 50 Jahren bereitwilligstzugestanden
worden ist. Weiter vermag derselbe aber nicht zugehen. Ferner ist ihm jetzt nur noch eine ganz
unbedeutendeAbgabe, eine Rekognitionsgebührvon 100 M., aufgelegt, die gewiß in gar keinem
Verhältniß zu dem enormen Verkehr steht. Endlich beanspruchtder Vertreter Vergesellschaft das
ausfchlietzliche Recht, auf dieser Ehaussee eine Bahn zu bauen. Darauf kounen wir mich nicht
eingehen, denn es ist ganz gm möglich, daß im Laufe der Jahre eine große durchgehende Linie
gebaut wird, welche auf einen, wenn auch nur kleinen Theil, die Chaussee berührt. Dann wären
wir für alle Zeit gebunden und könnten der großen durchgehendenLinie, die für den Gesammt-
verkehr viel wichtiger ist, die Konzession nicht geben.

Sie sehen aus allen diesen Dingen, mit wie wenig Recht die Lokal-Straßenbahn-
Gesellschaft behauptet, daß ihr nicht entgegengekommen würde.

Das letzte Druckmittel, welchessie anwendete, nachdemihr Vertreter bereits zum dritten
oder vierten Male sich als vollständig mit uns einverstandenerklärt hatte, war, daß dieser erklären
mußte: Mein Auftraggeber, die Berliner Straßenbahn-Gesellschaft, fügt, es müsse in dem und
dem Punkte nachgegebenwerden.

Daß, wenn irgend Jemanden ein Vorwurf trifft, ein solcher nur den Vertreter resp, die
Straßenbahn-Gesellschaftselbst, nicht aber die Provinzial-Verwaltung treffen kann, ist nach dem
Gesagten wohl unzweifelhaft.

Landtags-Marschllll: Zu meinem Bedauern, meine Herren, muh ich Ihre Zeit in
dieser Angelegenheitnoch für einen Augenblick felbst in Anspruch nehmen. Es sind in dieser uns
hier vorliegendenPetition so außerordentlichscharfe Ausdrücke gegen Ihren Provinzial-Verwaltungs-
rath gebraucht, daß ich mich veranlaßt fühle, als Ihr Vorsitzender und als Vorsitzender des
Provinzial-Verwaltuugsrath diese Ausdrücke auf das Entschiedenstezurückzuweisen. In dieser
Petition heißt es:

„Ich erlaube mir deshalb im Ramm der Petenten einen hohen Provinzial-Landtag
gehorsamstzu bitten, die Hindernissebeseitigenzu wollen, welche der Ausführung der
Bahn in den von der Provinzial-Verwaltung aufgestelltenBedingungen noch entgegen¬
stehen, und glaube umsomehr auf die Erfüllung dieser Bitte hoffen zu dürfen, als
das Fallenlassen der beschränkenden Bedingungen für das Gedeihen der Provinz völlig
irrelevant ist, die Erbauung der Straßenbahn aber und die damit verbundenen großen
Vortheile für Handel und Verkehr jedenfalls sehr bald ihre günstige Rückwirkung
äußern werden. Außerdemglauben wir uns aber auch der Hoffnunghingeben zu dürfen,
daß der hohe Provinzial-Landtag nicht dulden wird, dah die Eiuwohner der Provinz
von dem Provinzial-Verwaltungsrath nicht mit gleichem Mähe bemessenwerden. (Oho!)

Dies würde aber der Fall sein, wenn die gegen die Konzessions-Vedingungen
Duisburg-Monning für die Strecke Monning-Vroich beschränkenden,zum Theil in
hohem Maaße kleinlichen und in mancher Beziehung chikanösen Bedingungen (Oho!)
aufrecht erhalten würden, da die DeutscheLotal-Straßenbahn-Gesellschaftdann nicht
in der Lage sein würde, zu bauen, und die hiesige industrielle Gegend ein durchaus
nothwendiges Verkehrsmittel weiter entbehren würde."



26?

Meine Herren! Zunächst habe ich zur Sache Folgendes zu bemerken. Die Bahn, die
hier projektirt und deren erster Theil in einer Zeit ausgeführt ist, in der wir noch keine Bedin¬
gungen festgestellthatten, soll eine Bahn allein zum Personenverkehrsein. Eine Entlastung der
Straße findet also durchaus nicht statt; denn die Leute, die dort zu Fuß gegangen waren, sollen
jetzt mit der Bahn befördert werden, es ist also rein ein Unternehmen, mit dem die deutsche
Lokalstrahenbahn-Gesellschaftein gutes Geschäft, wie der Herr Abgeordnete Scheidt fehr richtig
sagt, an der Börse machen will. Meine Herren! Sind denn unsere Straßen dazu da, daß
irgend eine Gesellschaft,die als Unternehmerin auftritt, an der Börse ihre Aktien gut unterbringt?
Das sehe ich nicht ein. Ich gebe Ihnen zu, meine Herren, daß es, wenn diese Bahn so außer¬
ordentlichwichtig und werthvoll für die Gegend ist, zu bedauern ist, daß gerade diese Gesellschaft,
welche daraus ein Geschäft mit ihren Aktien machen will, dort den Anfang gemacht hat, eine
solche Bahn zu bauen, als wir die jetzigen Negingnngen noch nicht hatten, aber ich finde es nicht
nchtig und weife es auf das Entschiedenste zurück, wenn in einer Petition, die von dein Bürger¬
meister unterschriebenist — ich weih nicht, wer sie geschriebenhat, das stelle ich anheim —
solche scharfe Ausdrückegegen Ihren Provinzial-Verwaltungsrath gerichtetwerden. Ich war ver¬
pflichtet,das hier auszuführen und die Ausdrückezurückzuweisen. (Bravo!)

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat gewiß durch unsere Verwaltung bewiesen, daß wir
jeden, der mit einer Bitte an uns herantritt, uud gewiß nicht weniger, wenn eine solche Petition
uns vom Prouiuzial-Landtllg überwiesen ist, mit ganz gleichem Maße messen und nach Gerech¬
tigkeit nnd Billigkeit verfahren.

Meine Herren! Ich habe Ihnen noch mitzutheilen, daß der Herr AbgeordneteScheidt
oen Antrag eingereichthat, die Petition dem Provinzial-Verwaltungsrath zur Berücksichtigung zu
empfehlen. Der Herr Antragsteller hat das Wort.

Abgeordneter Scheidt: Meine Herren! Ich mißbillige mit Ihnen allen gewiß die
durchaus unpassendenAusdrücke der Petition, möchte aber heruorhebeu, daß dieselbenvielleicht
von demjenigen, der die Petition entworfen hat, nicht so scharf gemeint sind. Ich möchte Sie
jedenfalls bitten, dies wenigstens nicht der Gemeinde, die hieran unschuldigist, entgelten zu lassen.
Ich spreche eben nur für das Interesse der Gemeinde Broich; wenn ich vorhin von der Börse
geredet habe, so habe ich dabei gleich hervorgehoben, daß ich dieser das Wort nicht reden wolle.
Nenn die Gemeinde aber nur mittels der Börse der Segnungen einer solchen Bahnlinie theil¬
haftig werden kann, fo nimmt sie sie auch von der Börse, und ich sehe für uns keinen Grund,
aus diesem Anlaß die Ausführung des Projekts erschweren zu wollen. Deshalb möchte ich meinen
Antrag nochmals empfehlen.

Landtags-Marschall: Der Antrag des Ausschusses geht dahin, die Petition abzu¬
reisen. Ich glaube, nach alledem, was ich eben hier gehört habe, haben Sie nur zugestimmt,
°ah Sie die Ausdrücke, die in dem Schreiben hinsichtlichdes Prouinzial - Verwaltungsraths
enthalten sind, auf das Entfchiedenste zurückweisen. (Zustimmung.)

Der Antrag des Herrn Abgeordneten Scheidt würde an zweiter Stelle kommen. Der
Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.

Abgeordnetervon Eynern: Meine Herren! Die Petenten sind wegen ihrer Ausdrücke
M etwa zu entschuldigen,sie haben geglaubt, es ginge hier so zu, wie in parlamentarischen Ver¬
sammlungen, es bestünde ein Gegensatz zwischen der Ministerbank und zwischen dem Hause. Es
^ sehr erfreulich, daß der Herr Landtags-Marschall Veranlassung genommen hat, zu tonstatiren,
b«K ein solcher Gegensatz nicht existirt, sondern daß der Provinzial-Landtag in seiner Vertretung
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mit den Maßnahmen des Provinzial-Verwaltungsmths durchgehendszufrieden und von denselben
angenehm berührt ist, (Heiterkeit.)

Landtags- Marsch all: Meine Herren! Ich schließe die Diskussion und bringe den
Antrag des Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die für den Antrag des Ausschusses
sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist weitaus die Majorität; der Antrag ist angenommen. Damit ist der Antrag des
Herrn AbgeordnetenScheidt gefallen.

Wir kommen nunmehr zu den Verhandlungen über die beiden Gesetze, zunächst zu
Punkt 4 der Tagesordnung: Referat des Redaktionsausschusses, betreffend den
Gesetzentwurf über die Veräußerung und hypothekarische Belastung von
Grundstücken im Geltungsbereiche des rheinischen Rechts.

Meine Herren! Zur Geschäftsordnung möchte ich Sie noch fragen, Sie sind wohl damit
einverstanden,daß wir unsere Verhandlungen, die nur in den Vorbcrathungen geführt haben, und
welche im stenographischenBerichte verzeichnet sind, ihrem Inhalte nach hier snnktioniren, und
daß wir nur die Resolutionen fassen und dann über das ganze Gesetz, wie es uns vorliegt,
Beschlußfassen. Sind Sie damit einverstanden?

Der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Spee hat das Wort zur Geschäftsordnung.
Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Es müssen doch die Anträge, welche zu

diesen beiden Gesetzen gestellt werden, jetzt noch besonders eingereichtwerden?
Landtags- Marschall: Jawohl, es muß in derselbenWeise wie bisher geschehen.

Wir würden nunmehr das Referat des Nedaktionsausfchussesentgegen nehmen. Der Herr Referent
AbgeordneterEourth hat das Wort.

Referent Abgeordneter Courth: Meine Herren! Der Nedaktionsausschuß hat, Ihrem
Auftrage gemäß, die von Ihnen in der großen KomitesitzungvorgeschlagenenResolutionen und
Abänderungen zusammengefaßt und in eine entsprechende Form gebracht. Bei den bezüglichen
Verhandlungen hierüber, haben sowohl der Herr Landes-Direktor und seine Räthe, als auch der
Herr Regierungs-Kommissarmitgewirkt, und ich kann konstatiren, daß bezüglich der Fassung voll¬
ständige Uebereinstimmungerreicht worden ist. Ich beehre mich, zunächstdas Referat vorzulesen
und will mir dann erlauben, einige Bemerkungendaran zu knüpfen.

Der Ausschuß beehrt sich vorzuschlagen: Der Rheinische Prouiuzial-Landtag wolle
folgende Resolution fassen:

I. Der Provinzial-Landtag erkennt in dein vorliegendenGesetzentwurfe einen wesentlichen
Fortschritt im Verhältniß zu dem jetzt herrschendenZnstande, spricht demnach seine
Zustimmung zu diesem Gesetzentwurfe aus und gibt dem dringenden WunscheAus¬
druck, daß dieser Entwurf im Interesse des Grundbesitzesund Real->tredits baldigst
zum Gesetz erhoben werden möge, wenngleich der Landtag nicht verkennt, daß es
wünschenswerth gewesen wäre, in dem vorliegenden Gesetzentwürfedie Wirksamkeit
des Eigenthums Dritten gegenüber von der Transskription der Erwcrbsurkunde ab¬
hängig zu machen, damit eine Publizität des Eigenthums insoweit herbeigeführtworden
wäre, als dies nach Lage der bestehenden Einrichtungen überhaupt möglich ist.

Land tags-Marsch all: Ich frage znr Geschäftsordnung, ob Sie wünschen, daß
sämmtliche Resolutionen znerst vorgelesen werden sollen, oder ob wir gleich über die einzelnen
Resolutionen verhandeln wollen.

Der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Spee hat das Wort.
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Abgeordneter M'llf Wilderich von Spee: Ich glaube, es wäre praktisch,wenn wir
zunächstdas ganze Referat hörten, um uns ein klares Bild über die Sache zu machen.

Landtags-Marschall: Ich bitte den Herrn Referenten in der Verlesung der Resolu¬
tionen fortzufahren.

Referent Abgeordneter Courth:
II. Der Landtag spricht den Wunsch aus, in das Gesetz die Bestimmung aufzunehmen,

daß diejenigen Eintragungen und Erneuerungen, welche nach dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes geschehen, demnächst der Erneuerung nicht mehr bedürfen.

III, Der Landtag schlägt vor, zu den einzelnen Paragraphen des Entwurfes folgende
Abänderungen resp. Zusätze zu machen:

Zu ß. 1. Das lllinocl 3 fortfallen zu lassen. Sodann hinter dem ersten Satze
des ersten aline«, folgendenZufatz zu machen: „in welchen:, falls ein Katnstcrauszug
vorgelegt wird, das Grundstücknach dem Kataster zu bezeichnen ist".

Ferner nach §. 1 einen selbständigenParagraphen nachstehenden Inhalts einzu-
schalten: „Gerichte und Notare dürfen die im ß. 1 bezeichneten Vertrage nur auf¬
nehmen, wenn ihnen entweder ein das Grundstückbetreffenderbeglaubigter Kataster-
auszug oder im Falle der Zertheilung des Grundstücks eine beglaubigte Karte oder
eine Bescheinigung des zuständigen Beamten vorgelegt wird, daß die zutreffende
Bezeichnungdes Grundstücksnach dem Kataster nicht ausführbar sei."

Zu §. 0. Das lllinsll 3 folgendermaßen zu fassen: „Die Einschreibung der
Privilegien aus Art. 2103 Nr. 1 und 2 des RheinischenEiuil-Gesetzbuches,sowie
der gesetzlichenHypothekder Ehefrau und der Bevormundetenist vor dem 1. Juli 1886,
die Erneuerung einer vor dem Inkrafttreten diefes Gesetzes erfolgten Einschreibung
innerhalb einer zehnjährigen Frist nach der Einschreibungzu bewirken."

Zu 8- 7. Der vorgemachtenAenderung entsprechendin diesem Paragraphen
die Worte „und der Bevormundeten" und „oder Beendigung des vormundschaftlichen
Verhältnisses" fortfallen zu lassen.

Zu §. 8. Einen Zusatz folgenden Inhalts zu inachen: „Die Auflösung mit
rückwirkender Kraft wegen Nichterfüllung fonstiger Bedingungen findet nur dann statt,
wenn diese unter Androhung der Auflösung im Falle der Nichterfüllung in der
Erwerbsurkunde aufgenommenworden sind."

Der Landtag gibt endlich dem WunscheAusdruck, daß mit Rücksicht auf die
verhältuißmähig hohen Kosten der notariellen Akte dem §. 1 des Gesetzes eine
Vestimmuug hinzugefügt werde, wonach bei Uebertragung des Eigenthums von Grund¬
stücken, deren Werth 300 M. nicht übersteigt, schriftlicher Vertrag in einer dein Zwecke
des Gefetzesthunlichstentsprechenden Form genügen soll.

IV. Der Landtag spricht zum Schluß wiederholt seine Ansichtdahin aus, daß die Mängel
des RheinischenHypothctenrechtesnur durch die Einführung des Grundbuches voll-
stäudig gehoben werden können, und ersucht die Königliche Staatsregierung, die
Anfertiguug des Grundbuches mit allen Mitteln zu betreiben."

Meine Herren! Wenn ich jetzt zu den einzelnenSätzen, zunächst zu I. zurückkehre,so
war der Ausschuh der Ansicht,an die Spitze die Anerkennungzu setzen, daß der vorgelegte Gesetz¬
entwurf das Interesse des Grundbesitzesund des Realkredits fördere, und daß der Wunfch bestehe,
dm Entwurf baldigst zum Gesetze erhoben zu sehen. Es sind im Plenum Andeutungen laut
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geworden, als ob die Form, welche der Provinzial-Verwaltungsrath in dieser Beziehung gewählt,
und welche der Ausschuh lediglich adoptirt hat, etwas abgeschwächt werden könne. Ich meine
aber, daß wir in dieser Hinsicht über die einzelnen Ausdrücke uicht rechten uud es bei dieser
Form belassen, da doch über den Fortschritt, den wir damit machen, kein Zweifel bestehen kann.

Es ist aber dann Seitens des Ausschussesauch dem hier ausgesprochenenWunsche
gemäß ausgedrücktworden, daß sich nicht verkennen ließe, es wäre wünschenswerthgewesen, das
Gesetz auf Grund des Transkriptionszwangcs aufzubauen, damit das Eigenthum insoweit publik
werde, als dies überhaupt nach den bestehenden Einrichtungen möglich ist. Ich möchte also bitten,
diese Fassung von Punkt 1 zu acceptiren.

Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion; der Zerr AbgeordneteDietze hat
das Wort.

Abgeordneter Dietze: Ich freue mich außerordentlich, daß wir endlich an diesem Ziele
angelangt sind und eine intermediäre Gesetzgebung für Hypothekenim früheren Appellatiunsgerichts-
bezirk Köln endlich vorgelegt, und nun auch hoffentlich bald die Zustimmung des Preußischen
Landtags hierzu zu erwarten haben. Nachdemwir so glücklichgewesen sind, eine Vereinbarung
mit dem Vertreter der KöniglichenStaatsregieruug, wie der Herr Referent vorgetragen hat, in
unferer Kommissionsberathungzu erzielen,möchte ich, da wir über die Materie in der Komitä-
sitzung vollständig aufgeklärt worden sind, und nachdemalle einzelnenPunkte, die dort bemängelt
wurden, erledigt sind, glauben, daß wir auf eine General-Diskussion, wie auf eine Spezial¬
Diskussion verzichtenkönnten, und erlaube nur den Antrag zu stellen, das Referat des Ausschusses,
womit der ganze Gesetzentwurferledigt wäre, on Klo« auzunehmen.

Land tag s-Vtar schall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Lo« hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Meine Herren! Ich habe mich zunächst uicht

zum Wort gemeldet, um zu widersprechen. Verzeihen Sie meinem schwachen Gehör: ich hatte
den einen Punkt uicht gehört, der darüber haudelt, daß bei Objektenunter 300 M. nur Schrift¬
lichkeit ohne notariellen Akt gcwünfchtwird. Ich will mir also nur erlauben zu bemerken, daß
es doch richtiger sein würde, das unter IV zu setzen. Nach der Abschrift, die ich von dem
Referat habe, ist es in III 2 am Schlüsse angehängt. Dies bildet aber doch ebenso einen
getrennten Punkt wie nachher IV in Vetreff der Grundbuchordnung. Wenn man es unter III
aufnehmen wollte, so müßte es doch eine frühere Stelle erhalten, weil es zu tz. 1 gehört. Mein
Bedenkenist rein formeller Natur; ich glaube, es wird Niemand dagegen Einspräche erheben.

Landtags -Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterEourth: Meine Herren! In dem Ausschuh ist das auch angeregt

worden; aber es ist wohl mit Recht diesem Wunschedie Stellung angewiesenworden, die er jetzt
hat. Namentlichhabe ich, der Referent, mir erlaubt, hervorzuheben,daß derfelbe zu den speziellen
Abänderungen des Gesetzes gehört, die wir unter III zu den einzelnenParagraphen behandelt
haben. Am Schluß von III haben wir also dem WunscheAusdruck gegeben, — ich will den
Passus nochmals verlesen, da Herr Freiherr von Lotz ihn vorhin nicht deutlich verstauden hat:

„Der Landtag giebt endlich dem WuuscheAusdruck, daß mit Rücksichtauf die vel-
hältnitzmähig hohen Kosten der notariellen Akte in ß. 1 des Gesetzes eine Bestimmung
hinzugefügt werde, wonach bei Ucbertragung des Eigenthums von Grundstücken,deren
Werth 300 M. nicht übersteigt, schriftlicher Vertrag in einer den Zweck des Gesetzes
thunlichst entsprechenden Form genügen soll."
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Es ist dies eine Bestimmung, die grade die Ausarbeitung des Gesetzes betrifft, denn wir
wünschen, wenn es möglichist, noch eine Aenderung im §. 1 des Gesetzes. Wir wußten aber
nicht dafür eine Form zu finden, um dieselbe präcis vorzulegen; sonst wäre es vielleicht richtig
gewesen,gleich direkt bei §. 1 zu sagen: wir wünschen, daß nunmehr ß. 1 so gefaßt werde.
Das ging aber eben nicht, weil wir dafür keiue Form finden konnten. Herr Freiherr von Loö
hat ja in der großen Komite-Sitzung angeregt, ob nicht der Amtsrichter mit der Aufnahme des
Vertrages zu betrauen wäre; es wurden aber von Seiten des Herrn Regierungs-Kommisfars
Bedenkendagegen geltend gemacht,und man hat sich schließlich dahin geeinigt, der Staatsregierung
den Punkt zur Erwägnng zu empfehlen, Es sind noch andere Auswege vorhanden. Ich habe
z. B. auch eiumal daran gedacht, ob man die Zeugen bei dem notariellen Akt fortlassen könnte;
dadurch würde auch 2 mal 50 Pf. — IM. gespart. Vielleichtkönnte man auch bei den Akten
bis 300 M. den Stempel weglassen,dann würde weiter 2 mal 1 M. 50 Pf. — 8 M. gespart.
Kurz, es sollte eine Anregung gegebenwerden, ob es möglichsei, die Akte in der einen oder der
andern Form billiger zu mache!,. Ich kann meinerseits nur nochmals betonen, daß dieser Wunsch
ganz richtig zu den Svezialien des Gesetzesgestellt worden ist.

Land tag s-Marsch all: Ich möchte, ehe ich Herrn Freiherrn von Loö das Wort
gebe, einen Vorschlagmachen, damit Herr Freiherr von Lo8 mir gleich antworten kann. Unter
III sind die speziellen Vorschlägezusammengefaßt. Es steht da: „Der Landtag schlägt zu den
einzelnenParagraphen folgende Aenderungen resp. Zusätze vor." Statt dessen würde ich nuu
etwa sagen:

Der Landtag schlägt zu den einzelnenParagraphen des Entwurfs erstens folgende
Aenderungenvor:

H. 1...2. ..3. ..4. ..5. ..6. ..?...8...
zweitens gibt der Landtag dem Wunsche Ausdruck, daß mit Rücksicht auf die ver¬
hältnißmäßig hohen Kosten der notariellen Akte dem §. 1 des Gesetzes eine Bestimmung
hinzugefügt werde, u. s. w.

Dies würde unter III zusammengefaßtwerden. Ich glaube, daß dann die Sache für
^ch allein prägnant hervorgehobenwird und doch dahin kommt, wohin sie gehört, nämlich zu den
Einzelbestimmuugen. Unter IV wird es wohl nicht gehen: „Der Landtag spricht zum Schluß
wiederholt seiue Ansicht dahin aus, daß die Mängel des RheinischenHvpothekenrechtes nur durch
die Einführung des Grundbuches vollständig gehoben werdeil können." Das fcheint mir doch
eine vollständig andere Materie zu sein. Wenn Sie aber unter III die einzelnenParagraphen-
Veränderungen unter 1. und diese Bestimmung unter 2. zusammenfassen,dann fcheint es mir
^ar genug hervorgehobenund doch an seinein Platze zu sein. — Der Herr AbgeordneteFreiherr
von Los hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Ich glaube, ich bin vollständig falsch verstanden
worden. Ich bin Mitglied des Redaktions- Ausschussesgewesen, und wir haben uns über die
Fassung und über die Stellung der Resolution geeinigt; darüber besteht keine Meinungsverschieden¬
heit. Ich stimme vollständig bei; ich möchte nur dieser Resolution eine besondere Nummer
"indiziren. Das ist das Einzige, was ich wollte. Ich möchte das dein Herrn Referenten nur
eben sagen, daß doch Nr. II auch ein Punkt ist, der eine derartige Aenderung betrifft, daß
nämlich nicht nach 10 Jahren erneuert wird, sondern die zehnjährige Erneuerung aufhört. Das
würde also auch eine Abänderung des vorliegenden Gesetzentwurfs sein; dasselbe gilt von der
Resolution bezüglich der Akte unter 300 M, und deswegen würde ich es für das einfachste
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halte», wein: man dieser Resolution in der Redaktion die Nr. IV und der folgenden die Nr. V
geben würde. Ich möchte es nicht unter Nr. IV bei der Resolution bezüglich des Grundbuchs
eingeweiht haben; das wäre falsch. Ich bitte nur um eine Nummer mehr. Wir bekommen
dann fünf Nummern statt vier. Sachlich ist die Sache von keiner Bedeutung.

Landtags- Marsch all: Der Herr Referent hat das Wort,
Referent Abgeordneter Eourth: Meine Herren! Ich ivürde empfehlen, daß wir den

Vorschlag des Herrn Landtags-Marfchalls acceptiren, nnd demnachalso die Nununer III in 1
und 2 theilen. Unter 1 können dann die Aenderungen uud Zusätze, die wir schon präcis gefaßt
haben, und unter 2 die Anregung, die der Herr Freiherr von Los gegeben hat: deni Wunsche
Ausdruckzu geben, daß die Akte unter 300 M. billiger werden. Dann würde der Absicht des
Herrn Freiherrn von Lo« Rechnung getragen sein.

Was aber die Resolution »ul, II betrifft, so möchte ich doch bitten, derselben ihre
Stellung zu lassen. Denu, meine Herren, das ist nicht eine blos redaktionelleAenderung des
Gesetzes oder irgend einer Bestimmung des Gesetzes, sondern eine weit über den Rahmen des
Gesetzes hinausggehcnde Sache, wenn wir wünschen,es solle in das Gesetz aufgenommen werden,
daß die Erneuerung in Fortfall kommen möge. Es ist erfrenlich, daß der Herr Regierungs-
Kommissar, wie ich noch hervorheben kann, in der .Mmmisfiuns-Sitzung nochmals Gewährung
zugesagt hat, wenigstens insoweit, daß er dafür eintreten will, die Bestimmung unmittelbar in
das Gesetz aufzunehmen. Ich gebe indessenHerrn von Los zu, daß der betreffendeWnnsch auch
an den Schluß von Nr. III hätte gesetzt werden können; da es aber nun einmal anders gefaßt
ist, so möchte ich bitten, es dabei zu belassen.

Landtags-Marsch all: Der Herr Abgeordnetevon Ennern hat das Wort.
Abgeordneter von Ennern: Meine Herren! Ich möchte Sie bitten, dem Vorschlage

des Herrn Landtags-Marschalls zuzustimmen. Sie vereinfachen dadurch die Materie außerordentlich.
Dann wird unter III alles das kommen, was als Paragraphen-Aenderung vorgeschlagenwird,
und das ist gerichtet an die Adresse des Preußischen Landtags. Unter den andern Nummern
würde alles dasjenige kommen,was als weiterer Wunsch an die Adresse der Kommission gerichtet
ist, die ein Deutsches Civil-Gesetzbuch ausarbeitet. Auf diese Weise wären die einzelnenWünsche
ressortmäßig tlassifizirt. Der Vorschlag hat etwas außerordentlich Praktisches.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Lotz hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Ich würde immerhin in der Annahme des

Vorschlags des Herrn Landtags-Marschalls ein Besseres erblickenund würde insofern demselben
gern zustimmen. Meiner Ansichtnach aber würde es klarer sein, wenn hier eine neue Nununer 1^
und dann V gemachtwürde. Ebenso wie II einen ganz bestimmten Gedanken enthält, nicht blos
redaktionelle Aenderungen, so würde auch unter IV wieder ein ganz bestimmterGedanke auftreten,
über den wir ja auch lange debattirt haben. Dann würde, glaube ich, die Sache besser präcisirt
sein. Im Ausschusse haben wir darüber gar nicht abgestimmt, ob wir eine neue Nummer haben
sollen oder nicht; nur über die Stellung ist abgestimmt worden.

Landtags-Marschall: Ich möchte doch bei meinem Vorschlag bleiben. Unter N
heißt es:

„Der Landtag spricht den Wunsch aus, in das Gesetz die Bestimmung aufzunehmen,
daß diejenigen Eintragungen und Erneuerungen, welche nach dem Inkrafttreten dieses
Gesetzesgeschehen, demnächstder Erneuerung nicht mehr bedürfen,"



273

Das ist eine ganz allgemeineSache; ebenso unter IV,:
„Der Landtag spricht zum Schluß wiederholt seine Ansicht dahin aus, daß die Mängel
des RheinischenHnvothekenrcchtesnur durch die Einführung des Grundbuches voll¬
ständig gehoben werden tonnen, und ersucht die Königliche Staatsregierung die
Allfertigung des Grundbuches mit allen Mitteln zu betreiben."

Die Bestimmung bezüglich der :>0N M. dagegen scheint mir doch entschieden eine Einzel-
bestimmungzu sein, von der der Landtag wünscht, daß sie schon in dieses Gesetz Aufnahme finde,
und daß der Minister schon jetzt dem Landtage die entsprechende Vorschläge mache. Deswegen
»lochte ich alles Das, was zur redaktionellenAenderung des jetzt vorliegenden Gesetzes an den
Landtag geht, unter Nummer III zusammengefaßt wissen und halte deswegen meinen Antrag
aufrecht. — Der Herr AbgeordneteFreiherr von Los hat das Wort,

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Ich habe nur zu bemerken,daß
durch das, was in II steht, auch beabsichtigtwird, daß schon in dieses Gesetz eine Erklärung
und Bestimmung aufgenommen werde. Insofern stehen beide auf derselbenStufe, einander voll¬
ständig koordinirt.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Courth: Es ist ganz richtig, was der Herr Freiherr von Los

lugt. In der großen Komitssitzung war allerdings blos die Meinung, dies als Wunsch vorzu¬
ragen. Da aber der Herr Staatskommissar in dieser Beziehung so entgegenkommendwar, so
stud wir im Ausschuß etwas weiter gegangeil. Ich will nicht verkennen, daß II, wie ich schon
vorhin sagte, ebensogut am Schluß unter III stehen könnte; aber ich lege wenig Gewicht darauf.

Land tags-Marsch all: ^ch muh auch sagen: Sie haben Recht, II gehört zu den Einzcl-
^stimniungen. — Der Herr AbgeordneteFreiherr von Los hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Meine Herren! Ich verkenne nicht die Nedentnng
^r Bestimmung unter ll lind will diese Bedeutung durchaus nicht heraborückeu; ich habe nur
"le formelle Bitte, daß die andere Bestimmung bezüglich der Kosten, eben weil sie von gleicher
Bedeutung ist, auch eine besondereNummer bekommt.

Landtags-Marschall: In, meine Herren, dann müssen wir die Stelle verändern.
Dann müßte uach II der Antrag des Herrn Freiherrn von Los als Nr. III kommen. — Der
'"Nr Abgeordnete Freiherr von Los hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Oder als IV; das ist mir gleich.
Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Eourth: Dann würde ich vorschlagen, daß wir Nr. II als

'elbstständige Nnmmer fortfallen lassen und daß III in II verwandelt und in drei Abschnitte
theilt wird und zwar:

II, I: Einzelbestimmungen,
II, 2: Antrag des Herrn Freiherrn von Los und
II, 3: Fortfall der Erneuerung.

Das winde das Logische sein.
Laudtags-M arschall: Ja, das ist richtig. Iudessen, meine Herren, ich glaube wir

'U'issen schlichen. Wir können nicht wohl noch länger über diese reine Formfrage debattiren. —
""' Herr AbgeordneteFreiherr von Los hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Dann möchte ich bitten, daß der Borschlag des
H"'N> Marschnlls angenommen wird und, daß wir unter II sagen: 1. — 2. __ °;.
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Landtagü-Mar schall: Also Sie ziehen den Antrag zurück zu Gunsten des Antrags,
den ich vorhin gestellt habe, in der zuletzt von dem Herrn Referenten vorgetragenen Form. Ich
bringe denselben zur Abstimmuug. Ich bitte diejenigen, die dagegensind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist angenommen; es würden also nun unter II die drei Punkte ein¬
gezeichnet werden.

Nun steht der Antrag auf sn b1o«-Annahmedes ganzen Gesetzes mit den Resolutionen
zur Diskussion. Es wUnscht Niemand das Wort. Ich schließe die Diskussion und bitte diejenigen,
die gegen «n dloo-Annahme des ganzen Gesetzessind, wie wir es hier berathen haben, mit den
Resolutionen des Landtages und denjenigen des Prouinzial - Verwaltungsrathcs, welche darin
aufgenommen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Das ganze Gesetz mit den Resolutionen ist einstimmig angenommen. (Bravo!)
Meine Herren! Ich darf wohl sageil, daß diese Abstimmung eine der wichtigstenist, die

wir hier im Landtage überhaupt vorgenommen haben, Ich freue mich sehr, daß wir so ein¬
stimmig die wichtige Vorlage erledigt haben.

Der nächste Punkt der Tagesordnung ist das Referat, betreffend den Gesetz¬
entwurf über die Zusammenlegung der Grundstücke im Bezirke des ehemaligen
Appellationsgerichtshofes zu Köln.

Der Herr Referent, Abgeordneter von Heister, hat das Wort.
Referent Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Ich war nicht fo glücklich, wie der

vorige Herr Referent, welcher einen bereits ganz vorgearbeiteten Entwurf von der Redaktions¬
kommission erhalten hat. In Folge dessen habe ich mich bei der Kürze der Zeit auch darauf
beschränken müssen, in dem Referate einfach anzuführen, daß die sämmtliche» Anträge des
Verwaltungsrathes in Ihrer Vorversammlung zum Beschlusse erhoben worden sind, und habe blos
die beiden Resolutionen außerdem wörtlich aufgenommen. Das Referat lautet folgendermaßen:

„Der durch das Allerhöchste Propositions-Dekret vom 8. Dezember er. dem Provinzial-
^andtage zur gutachtlichenAeußerung vorgelegte Gesetz-Entwurf betreffend die Zusammenlegung
der Grundstückeim Bezirke des ehemaligenAppcllations-Gerichtshofeszu Kölu wurde auf Anordnung
des Herrn Marschalls zunächst in dem als Kominissionkonstituirten Landtage in Gegenwart zweier
Kommissare des Herrn Ministers der landwirthschaftlichenAngelegenheitenund eines Kommissars
des Herrn Iustizministers sowie des Herrn Ober-Präsidenten, ferner des Landcs-Direktors und
zweier Landesräthe an der Hand des fehr ausführlichen Referats des Provinzial-Verwaltungsraths
vorberathen. Da in Folge dessen sämmtlicheMitglieder die Verhandlungen gehört haben, da
außerdem dieselben,sowie die verschiedenen Anträge stenographischaufgenommen sind, so erübrigl
nur noch, die Beschlüsse, welche in dieser Vorberathung gefaßt worden sind, zusammenzustellen.

Nachdemdie Abstimmung über §. 1 der Vorlage bis zum Schlüsse vertagt worden war,
wurden die sämmtlichen übrigen Paragraphen des Gesetz-Entwurfs mit den Amcndements des
Provinzial-Verwaltungsraths angenommen.

Zu den: tz. i lag das Amendementdes Freiherrn Felix von Los vor, daß auch mindestens
die Hälfte der Kopfzahl der von der Zusammenlegung betroffenen Personen der Provokation
zustimmen müsse, sowie das Unteramendement des Grafen Wilderich von Spee, „Feld- und Wege-
regulirung", anstatt bloß „Zusammenlegung" zu sagen, ferner das Amendement des Herrn
von Heister, daß mindestens ein Viertel der Kopfzahl der von der Zusammenlegung betroffene»
Personen zustimmen müsse. Bei der Abstimmung erhielt dir Fassung der Regierungsvorlage die
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Majorität, und waren damit die anderen Anträge gefallen. Hieraus wurde auch die vom
Prouinzial-Verwaltungsrath beantragte Resolution des folgendenInhalts angenommen:

„Hoher Landtag möge die Königliche Staatsregierung ersuchen, Bestimmungen zu
erlassen, welche geeignet sind, die wirthschaftlichenVortheile der Zusammenlegungauch
für die Zukunft zu erhalten, fei es durch Festsetzung von Normalvarzcllen, sei es
durch Beschränkung der Theilung in der Art, daß in Zukunft die Theile nur auf
die bei der Zusammenlegung festgesetzten Wege ausgelegt werden dürfen."

Ferner wurde noch die folgende von dem Redaktions-Ausfchussefestgestellte Resolution
beschlossen:

„Der Provinzial-Landtag gibt dem WunscheAusdruck, daß dem §. 8 eine Bestim¬
mung beigefügt werde, durch welche der Gemeinde-, Kreis- und Provinzial-Vertretung
eiue instanzengemäßeMitwirkung bei wichtigerenUnordnungen im Zusmnmenlegungs-
Verfahren zur Wahrung des Interesses der Einzelnen zugesichert werde."

Schließlich wurden die Eingaben des Präsidiums des landwirthschaftlichenVereins für
Rheinpreußen sowie des Kasinos zu Siersdorf bei Iülich durch diese Beschlüsseals erledigt
angesehen."

Ich füge einstweilennichts hinzu, da wir I '/2 Tage darüber berathen haben, und hoffe,
baß wir heute ohne große Diskussion diese wichtige Angelegenheitzum Segen für unsere Provinz
erledigen werden.

Laudtags-Marschall: Meine Herren! Zunächst eröffne ich über das ganze Gesetz
und die Resolutionen die Generaldiskussion.— Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Lu8
hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Lo8: Meine Herren! Nachdemwir vorhin von dem
Herrn Laudtags-Marschall gehört haben, daß die Verhandlungen des als Konnte konstituirten
Haufes stenogravhirt seien und in dem Berichte über die Verhandlungen des Provinzial-Landtages
Mit abgedrucktwürden, so tonnen wir uns kürzer fassen; ich will es auch thun. Ich beziehe mich
nn Allgemeinen auf das, was ich damals gefagt habe, und möchte nur ein paar Punkte hervor¬
heben. Zunächst möchte ich konstatiren, daß bei der neulicheuAbstimmung, die eine Majorität
von einigen wenigen Stimmen für den §. I, der die Hauptsache bildet, ergeben hat, vorzugsweise
die Vertreter der Städte, welche bei dieser Angelegenheitweniger intcressirt sind, den Ausschlag
gegebenhaben, uud daß die Majorität der beiden den Grundbesitz,die Landwirthschaftvertretenden
Stände gegen den Entwurf gewesenist. Zweitens möchte ich mir erlauben — ich weiß nicht, ob
Herr von Heister einen besonderen Antrag einbringenwird, oder nicht — (Abgeordnetervon Heister:
Hu §. 1) auf diefen Antrag zurückzukommen,weil neulich darüber verhandelt worden ist. Ich
erkenne die wohlwollendeAbsicht des Antrages von Heister vollkommenan, bedaure aber, hervor¬
heben zu müssen, daß er sachlich in den meisten Fällen vollkommenbedeutungslos sein wird.
Meine Herren! Machen Sie sich die Sache klar. Wir sagen alle: in manchen Gegenden,
namentlich,wo die Parzellirung der Grundstücke eine große ist, besteht ein Bedürfniß der Zusammen¬
legung und Flurwegeregulirung. Wenn nun in einer Flur, in welcher eine weniger starke, ich
'M'll nur fagen, eine mittlere Parzellirung besteht, die Eigenthümer der größere» Hälfte der
Mache, welche zugleich mehr als die Hälfte des Katastral-Reinertrages repräseutiren, den Antrag
"uf Zusammenlegung stellen, so ist damit eo ip»u immer ein Viertel der Eigenthümer gegeben,
^s deckt sich vollständig in der Sache mit dein Vorschlageder Regierung, wenn es nach dem
Wortlaute auch so auosicht - ich rede nicht von einer Absicht — als wenn den Eigenthümer»

3b"
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eine Mitwirkung gegeben wird, die sie faktisch aber nicht haben. Wenn den Eigenthümern eine
Mitwirkung gegeben werden soll, wie ich und Diejenigen, welche dieselbe Ansicht haben, es wünschen,
dann muß eine größere Mehrheit der Eigenthümer in das Gesetz hineinkommen. Meine Herren!
das ist unzweifelhaft; das glaube ich, wird Niemand, wenn er sich die Verhältnisse klar macht,
bestreuen können.

Ich habe noch eins zu konstatiren, was neulich schon ausgesprochen und auch vou keiner
Seite hier im Hause bestritten worden ist, daß nämlich die Anschauungen, welche ich und alle
diejenigen, die so gestimmt haben, wie ich, vertreten, von der großen Majorität des Voltes getheilt
werden, und daß die rheinische ländliche Bevölkerung, und zwar nicht blos die kleineren Bauern,
sondern auch die iutelligenteren Kreise mit verschwindenden Ansnahmen, auf Grund der Bestimmungen
wie sie in §. I enthalten sind, gegen die Zusammenlegung sind. Meine Herren! Das hat Ihnen
der Antrag des landwirthschaftlichcn Vereins bewiesen, das beweist Ihnen der Beschluß des
Rheinischen Bauern Vereins, welcher im vergangenen Jahre gefaßt worden ist; auch dort ist betont
worden, daß den betheiligten .^reisen eine wesentliche Mitwirkung zuerst bei der Beschlußfassung
und nachher bei der Ausführung gewährt sein müsse. Meine Herren! Ich glaube, Sie werden
nicht leugnen wollen, daß in diesen beiden Vereinen die intelligentesten Kreise aus der Landwirth¬
schaft und dem Grundbesitze vertreten sind. Ich konstatirc auch uoch, was ich ncnlich schon gethan
habe, ich will heute uur wiederholen, daß es von keiner Seite widerlegt worden ist — auch die
Versuche des Herrn Negierungskommissars, es zn thun, scheinen mir nicht gelnugen — daß, wen»
hcnte konsolidirt wird, auf Grund der Bestimmung des Loäc, civil in Betreff der Erbthcilung
inan morgen gleich wieder die Sache von nenem anfangen kann, daß die Zersplitterung wieder
möglich ist und Zustände allmählig sich herausbilden können, welche die Vortheile der heutigen
Konsolidation, wenn auch nicht ganz verschwinden machen, aber doch bedeutend herabmindern.
Meine Herren! Das sind die Gründe, nach denen, wie ich glaube, es sehr zweifelhaft ist, ob wir
überhaupt heute schon mit Vortheil ein derartiges Gesetz einführen können, aus denen aber
hervorgeht, daß ein Gefetz, wie das vorliegende, welches der Mehrheit der Eigenthümer gar keine
Stimme gibt, jedenfalls besser hinausgeschoben würde. Meine Herren! Machen Sie sich doch
keine Illusionen darüber. Alles, was wir aus sachlichen Gründen gegen das Gesetz angeführt
haben, findet Zustimmung in der ganzen Rheinurouinz. Ich habe uoch eius hinzuzufügen, was
neulich nicht ausgesprochen worden ist. Man sagt nicht gern etwas, was irgend wie verletzen
könnte, wozn mir die Absicht absolut fern liegt, aber ich glaube, wir follteu es tonstatire»'
Unsere Rheinische Bevölkerung wünscht ihre Angelegenheiten möglichst selbst zu ordnen, und ste
fühlt sich auch vollständig start dazu, meine Herren. Wenn dieser Gesetzentwurf zur Wahrheit
würde, so denkt man sich im Allgemeinen, es würde ein Uebergewicht fremdländischer Beamte»,
die nicht persönlich — davon ist keine Rede — die aber sachlich nicht genan unsere Verhältnisse
kennen und die Negulirnng in einer Weise vornehmen würden, die unseren Verhältnissen niäst
entspricht, in unsere Provinz mit hinein kommen. Deshalb bitte ich Sie, wenn der ß. 1 in der
Fassnng des Negierungsentwnrfes angenommen wird, das ganze Gesetz abzulehnen, >^u 8-
werde ich mir erlauben, einen Antrag, in demselben Sinne wie früher, einzubringen.

Landtags-Mnrschall: Ich möchte dem Herrn Freiherr» von Loe gegenüber konst"^
tiren, daß derselbe in der General-Diskussion lediglich zu tz. 1 gesprochen bat. Ich wollte gleich
auf H. l eingehen. Meine Herren! Ich wollte auch fragen, ob die Herren, welche sich jetzt z"'"
Worte gemeldet haben, über das ganze Gesetz zu sprechen gedenken. Wir sind noch in der Genera
Diskussion. Es liegen mir zu tz. I mehrere Anträge vor, welche ich dann verlesen werde.
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Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren!

Die nculicheAbstimmung hat nur in der Komitesitzungstattgefundenund war also ohne prin¬
zipielle Bedeutung, namentlich war sie mich nicht. Trotzdem hat Herr Freiherr Felix von Loe
uns eben vorgeführt, wie innerhalb der einzelnenStände gestimmt worden ist. Demgegenüber
möchte ich mir zu konstatireu erlauben, daß es allerdings richtig ist, daß die Vertreter der Städte
in der überwiegendenMehrzahl für ß. I gestimmt haben, aber genau in demselben Verhältniß,
wie von den Vertretern des zweiten Standes in umgekehrtem3inne gestimmt worden ist, ganz
genau in demselbenVerhältniß. Die Entscheidung ist sonach gerade von dem vierten Stande
gefallen, von demjenigenStande, den Herr von Lo« selbst mit vertritt, der vierte Stand hat sich
also in der überwiegendenMehrzahl für den ß. 1 ausgesprochen Das, meine Herren, als Ent¬
gegnung auf die Behauptung, als weun der vierte Stand hier majorisirt worden wäre. Sodann,
meine Herren, danke ich dem Herrn Freiherrn von Los dafür, daß er einmal genau hervorgehoben
hat, daß der Antrag des Herrn Abgeordnetenvon Heister eigentlichim Prinzip nichts Nenes ist;
er konnte nicht besser für den Wunsch plaidireu, den ich ausspreche, für die Negierungs-Vorlnge
zu stimmen.

Lllndtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Herrmann hat das Wort.
AbgeordneterHerrmann: Ich mochte in der Spezial-Disknssiouzu §. 1 sprechen.
Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Damit ich nicht bei ß. 1 dasselbe

zu wiederholenbrauche, gehe ich auf diefen Punkt schon jetzt in der allgemeinen Debatte ein. Ich
werde später ein paar Puuktr, die allein in die allgemeine Debatte gehören, zusammenfassen
Zunächst also, was allein den §. 1 betrifft, ist von Herrn Freiherrn Felix von Loe unter der
Zustimmung des Herrn von Solemacher dem ÄmendementHeister vorgeworfen, dasselbe bedeute
uichts anderes als die Regierungsvorlage. Die beiden Herrn haben ganz richtig erfaßt, welche
Seite des Antrages dem Sinne nach ungefähr identisch mit der Regierungsvorlage ist, nämlich
bie Seite, daß wenigstens ein Viertel der Besitzer mich nach der Regierungsvorlage fast immer
d"W nothwendig sein wird, um eine Zusammenlegungzu Stande zu bringen, denn bei der großen
Zersplitterung im Süden der Provinz, in dem das vorliegendeGesetz hauptsächlich wirtsam werden
soll, wird gewöhnlichmindestens ein Viertel der Besitzermit der Majorität des Besitzesund des
^atastral-Reinertrags znsammcnfallen. Die andere Seite des Antrages aber hat keiner der
beiden Herrn erwähnt, und das ist gerade diejenige, mit der hauptsächlichder Antrag begründet
worden ist, daß nämlich nicht ein, zwei oder drei größere Grundbesitzer,wenn auch nur in Aus-
"ahmefällen, in der Lage sein sollen, allein zu provociren. Diesen wesentlichen Unterschied von
"^ Regierungsvorlage hat keiner der beiden Herrn besprochen. Dann hat der Freiherr Felix
"on LoL heute erwähnt, was schon in der ersten Berathung namentlich von dem Herrn Grafen
"°u Hoensbroechhier vorgebracht worden ist und den» sich eine gewisse Begründung nicht abstreiten
^!t, daß über kurz oder lang anch konsolidirteGegenden wieder in die alte Verfassung zurück-
^rathen würden. Zunächst erstreben wir eine Resolution an, daß womöglich in Znkunft die
^Heilung nicht mehr in derselben schädigendenWeise wie bisher vorkommen kann. Dann aber
^f ich sagen, daß, wenn die Segnungen der Zusammenlegung bei den kleinen nnd mittleren

"Nuern sich erst einmal recht gezeigt haben, man schwerlich noch Vnst haben wird, in derselben
^'ise weiter zu theilen, wie man es bisher gethan hat. Es läßt sich auch nicht verkennen, daß
"' denjenigen Bezirken, in denen schon tonsolidirt ist, bereits, so weit es in der kurzen Zeit möglich
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ist, der Beweis dafür geliefert ist, daß die Bauern die großen Vortheile der Konfolidation für
ihre Wirthschaft anerkennen, und deßhalb von den übermäßigen Theilungen vielfach fchon
abgegangen sind. Endlich mochte ich noch als Referent ganz kurz darauf antworten, daß Herr
von Lo6 gesagt hat, die Bevölkerung der Nhcinvrouinz wolle selbstständig bestimmen und halte
sich stark genug dazu. Daß sie selbst bestimmen wollen, ist wohl richtig, das liegt in dem
Charakter der rheinischenBevölkerung; daß sie im Allgemeinenstark genug dazu sind, möchte ich
bezweifeln. Ich glaube, daß bei einein solchen Gesetze, bei dem in der Hauptsache die Vortheile
sich erst durch ein größeres Studium des Gesetzes oder durch die Erfahrung, nachdemdas Gesetz
zur Anwendung gekommen ist, ergeben, der größte Theil der von dein Gesetz Betroffenen nicht
in der Lage ist, aus dem Gesetz allein sich die Vortheile desselben klar zu stellen. Da glaube
ich, daß es für die Leute selber von Vortheil ist, wenn ein gelinder Zwang, natürlich nicht ein
absoluter Zwang, angewendet wird. Ich befürchte auch nicht mit Herrn Freiherrn von Loe, daß
fremdländische Beamte nach ganz andern Anschauungendas Gesetz auslegen und anwenden werden;
wir werden immer der Hauptzahl nach rheinischeBeamte in einen: rheinischenKollegium bei¬
sammen haben.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Eynern hat das Wort.
Abgeordneter von Eynern: Meine Herren! Ich habe nach den Ausführungen der

Herren von Solemacher und von Heister nur noch ein einziges Wort zu sagen; das, ums ich in
Bezug auf die Abstimmung nach Ständen sagen wollte, ist bereits von Herrn von Solemacher
ausgeführt worden. Ich wollte mich nur dagegen verwahren, als wenn der Ausdruck „fremd¬
ländische Beamte", den Herr von Loü gebraucht hat, meine Billigung fünde. Es kann sich nur
um preußischeBeamte handeln, die in die Nheinprovinz kommen, uud diese sind für uns keine
fremdländischeBeamte, sondern Beamte des Staates, dem wir angehören.

Landtag s-Marfch all: Der Herr AbgeordneteLimbourg hat das Wort.
Abgeordneter Limbourg: Meine Herren! Ich bedauere, dem Herrn Freiherrn von Loö

in diesen! Falle nicht zustimmen zu können und mich vielmehr dein Standpunkte des Herrn
Referenten, der die Sache so klar vorgetragen hat, anschließe» zu müssen. Wenn man glaubt,
daß mit '/< der Betheiligten nicht viel erreicht sei, . . .

Landtags-Marschall (den Redner unterbrechend)ich möchte fragen, ob das nicht zu
ß. 1 gehört.

Abgeordneter Limbourg: Darauf ist auch von anderen Rednern exemplifizirtworden-
Landtags-Marschall: Es kommt darauf an, ob Sie allein über ß. I oder über das

ganze Gesetz sprechen wollen. Im letzterenFalle bitte ich fortzufahren.
Abgeordneter Limbourg: Mit ^ der Vetheiligten foll erreicht werden, daß nicht eM

Einziger majorisiren kann. Ich glaube, die Abstimmung in dem Ausschusse, der aus dem ganze»
Provinzial-Landtllge bestand, ist theilwcise dadurch beeinflußt worden, daß einzelne Großgrund¬
besitzer das Ding verkehrt aufgefaßt haben; sie haben geglaubt, daß eiu großer Hof unmöglich
in die Konfolidation hineingezogen werden tonne, daß nicht zugelassen werden dürfe, daß ew
einzelner Grundbesitzermajorisiren könne. Das ist eine irrthümliche Auffassung. In dem Gesetz
ist ganz deutlich ausgesprochen,daß die Größe der Fläche und der Katastralreiuertrag entscheiden,
und in den Auseiuandersetzungs - Bestimmungen, wenn Sie gefälligst das blaue Vüchelchennach'
schlagen wollen, heißt es im 8- 203 hinsichtlich des Negulirungsverfahrens:

„Die Nusmittelung der Pertinenzicn braucht in der Generalverhandlnng nur w»
Allgemeinenin der Art zu geschehen, daß man die zu jedem Hofe gehörige Hufenzahl
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oder Aussaat nebst dein ungefähren Betrage des Heugcwinns und den Umstand
ersieht, ob die Interessenten als Pcrtincnzien ihrer Höfe Holzungen besitzen."

Nach diesem Verfahren gilt das ganze Gut als eine Parzelle uud hilft die anderen
durchdrücken. Das kann von der Konsolidation nicht ausgeschlossenwerden, sondern wenn ein
Großgrundbesitzer, der allein die Hälfte der Gemarknng hat, den Antrag stellt, so müssendie
anderen alle dein genügen. Dann glaubte Herr von Lo«', daß mit Rücksichtauf die Theilung
das Konsolidationsuerfahrenganz überflüssig sei, denn nach einer Generation oder nach zwei
Generationen würde alles wieder bunt durcheinandergeworfen fein.

Meine Herren! Die Konsolidation hat ihre große Wichtigkeit,zunächst um Flurwege zu
beschaffen, dann um eine Ent- und Bewässerungmöglichzu machen. Daran wird nichts geändert
werden, denn es wird nicht eingetheilt werden, wie man will, sondern man wird wirtschaftlich
theilen, und es wird der Nutzen, welcher durch die Konsolidation gegeben wird, sichergestellt
werden. Ich möchte den Gefühlen unseres Nheinlandcs hier das Wort reden, und da stimme ich
ganz „nt Herrn Freiherrn von Los nberein: wir wollen von einer kleinen Minorität nicht majo-
risirt werden; das Höchste, wozu ich mich verstehenkönnte, ist der Antrag des Herrn Abgeordneten
von Heister. Ich will hintertreiben, daß 2 oder 3 Leute über unsere Köpfe hinweg machen, was
ihnen gefällt, oder verhindern können, was der Majorität der Besitzer von Nntzen ist. Das
Gräflich von Kesselstadt'sche Majorat in Trier hat über die Hälfte des Grundbesitzesauf dem
Banne Schweich: Alles in kleinen Parzellen über den ganzen Bann vertheilt. Das Majorat
erhält durch diese Zersplitterung nngemein hohe Pachtbcträge, denn jede Parzelle hat zwei Nach-
varen, die nach der Bewirthschaftung derselben lüstern sind und sich die Pachtureise treiben. Das
Majorat würde bei einer Zusammenlegung 25—30°/o am Pachtertrage einbüßen. Der Fall
wäre denkbar, daß sich nun die Majorats-Verwaltung gegen eine Zusammenlegung, als ihrem
pekuniärenInteresse zuwider, ausspräche. Demnach könnten die übrigen Besitzer von Schweichnie
M einer Konsolidationkommen! Das wollen wir nicht!

Lllndtllgs-Marschall: Meine Herren! Zunächst möchte ich doch dem Herrn von
innern, der, wie ich sehe, augenblicklich nicht anwesend ist, meinen Dank dafür ausfprechen,daß
^ den Ausdruck „fremdländischeBeamte", deu Herr Freiherr vou Loö gebraucht hat, etwas
kurrigirt uud abgeschwächthat, sonst hätte ich es thuu müssen. Ich möchte,gerade zur Beruhi¬
gung des Herrn von Loö bemerken, daß die Herren Vertreter des Ministeriums gesagt haben,
°uß vor allem jetzt darauf gcfehen werden wird, solche Beamte in die neuzubildendeGeneral-
Kommissionaufzunehmen, die gründlich mit dem rhcinifchen Recht bekannt, womöglichauch Rhein¬
länder sind, die von Jugend auf hier am Rhein gewesensind, unsere Verhältnisse genau kennen
und «in meisten geeignet sind, um die Konsolidation hier durchzuführen.— Der Herr Abgeordnete
Freiherr Felix von Los hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Ich habe zunächstbetreffs des
Ausdruckes„fremdländisch" eine Bemerkung zu macheu. Ich glaube uicht, daß derselbe iu dein
Sinne, wie ich ihn gebraucht habe, einer Abschwächuug bedarf. Wir beschäftigenuns mit einem
besetz, das in unsere civilrechtlichcn Verhältnisse eingreift, und da stehen wir auf einem ganz
anderen Boden, wie auf der rechtsrheinische»Seite, die nach dem alten Landrecht behandelt wird
und wo aml, die Anschauungen vollständig andere sind. In dieser Beziehung sind wir hier
"^erdings vics versa, fremdländisch; es handelt sich hier um das Civilrecht und um nichts anders.

Dann möchte ich dem Herrn Freiherrn von Solemacher antworten, daß er wohl diesmal,
'H 'Miß. es wenigstens annehmen, nicht genan Acht gegebenhat, sonst würde er wohl von einer
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Unrichtigkeit meinerseits nicht gesprochenhaben. Ich habe nicht von dein inerten Stande allein gesprocheil,
ich habe von beiden Ständen gesprochen,er hat mir aber in Bezug auf den vierten Stand erwidert.

Dann nibchte ich dem Herrn AbgeordnetenLunbourg bemerken, daß ich nicht gesagt
habe, daß nach einer Generation wieder alles bunt durcheinander liegen würde, sondern ich habe
gesagt, es würde etwas gutes übrig bleiben, aber in abgeschwächtem Maße.

Landtags-Mnrschall: Ich muß demgegenüber, was Herr Freiherr Felix von Los
gesagt hat, konstatircn, daß der Ausdruck „fremdländisch" ein ganz technischer ist. Sie wissen,
daß bei den Manövern hier der Ausdruck „fremdländischeOffiziere" gebraucht wurde; das waren
die Offiziere, die aus dein Auslande hierhergekommenwaren. Deshalb muß ich mich dagegen
aussprechcnund konstatiren, daß hier von keinen fremdländifchenBeamten die Rede fein kann.
Ob sie auf einem anderen Rechtsbodenerwachfensind, ist eine ganz andere Frage, aber sie sind
Preußen wie wir.

Meine Herren! Ich schließe die Generaldiskussion.
Ich muh bemerken, daß wir bei der Vorberathung nach der Behandlung des H. 1

vergessen haben, über die Ueberschriftzu berathen. Hinsichtlich dieser ^Überschrift haben wir von
Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths iu Gemeinfchaftmit den Vertretern der Herren Minister
festgestellt, daß die Ucberfchrift lauten fällte: Entwurf eines Gesetzes betreffend die Zusammenlegung
der Grundstücke im Geltungsbereiche des Rheinischen Rechtes. Ehe wir weitergehen,
möchte ich Sie, da wir das. ganze Gesetz in der Vorberathung durchgesprochen haben, fragen, ob
Sie damit einverstanden sind, zunächst die Ueberschriftin dieser Weise festzustellen. Ich frage,
ob Jemand zu der Ueberfchrift uoch das Wort nehmen will. — Der Herr AbgeordneteFreiherr
von Scheibler hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Echeibler: Meine Herren! Ich glaube, daß der Ausdruck
„Zusammenlegungder Grundstücke"zu generell gefaßt ist. Ich würde mir den Vorschlagerlauben,
statt der Worte „der Grundstücke"zu sagen „von Grundstücken", es sieht sonst auf deu ersten
Blick fo aus, als ob überhaupt sämmtlicheGrundstückezusammengelegtwerden sollten; das ist
aber nicht der Fall; es handelt sich nur iu einzelnen Fällen um die Zusammcnlegnng von
Grundstücken. Ich glaube daher, daß es zweckmäßiger ist, den von mir vorgeschlagenenAusdruck
zu gebrauchen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich habe nichts dagegen einzuwendeu, auch
ich halte den Ausdruck „Zusammenlegung von Grundstücken im Geltungsbereichdes rheinischen
Rechts" für richtiger. Wünfcht noch jemand das Wort? — Es ist nicht der Fall. Sind Sie
mit dein Amendemcntdes Freiherr» von Scheibler einverstanden? (Zustimmung.)

Ich erkläre den Vorschlag des Provinzial-Verwaltungsraths, ergänzt durch das Amendement
des Herrn Abgeordnetenvon Scheibler, dnrch den Landtag für genehmigt.

Wir würden nunmehr zu ß. 1 übergeheu. Zu H. 1 liegt mir zunächst geschäftsordnnngs-
mähig ob, Ihnen zu erklären, daß ich über §. t, d. h. über die konkrete Bestimmung der
Provokation eine namentlicheAbstimmung für richtig halte. Ich habe soeben einen Antrag des
Grafen von Hoensbroechdahin gehend erhalten. Ich bin mit demfelbenvollständig einverstanden,
wollte aber von mir aus fagen, daß ich felbst namentliche Abstimmungvorgeschlagenhaben würde;
die Sache ist so wichtig, daß wir eine namentliche Abstimmung wohl vornehmen müssen. Damit
würde sich dieser Antrag erledigen. Dann sind nur folgende Anträge zugegangen, der Zeitfolge
nach zuerst der Antrag des Herrn Grafen von Spee:

Antrag zu §. 1: hinter das Wort „Gemarwngsabtheilungen" zu setzen: »„sowie
Regelung der Wege, Be- und Entwässerung."
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Als zweiter Antrag zu ß, 1 ist der Alltrag des Abgeordneten Freiherrn von Los
eingegangen:

Der Provinzial-Laudtag wolle beschließen, dem eisten Satze zu §. 1 folgende Fassung
zu geben: „Die wirtschaftliche Zusammenlegung der Grundstücke ganzer Gemeinden
oder Gemeindebezirte findet statt, wenn dieselbe von der Mehrheit der Eigenthümer
der der Zusammenlegungzu unterwerfenden Grundstücke, welche zugleich die größere
Fläche dieser Grundstücken verbunden mit der größeren Hälfte des Katastral-
Reinertrages repräsentiren, beantragt wird."

Der dritte Antrag ist derjenige des Abgeordnetenvon Heister, dahin gehend, in H. 1
W sagen:

„Wenn dieselbe von mindestens einem Viertel der Eigenthümer, welche mehr als die
Hälfte der :c. beantragt wird."

Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix voll Los: Ich habe mich in dem Ausdruck „ganzer

Gemeinden oder Geineindebezirke",dein Antrage des Ausschussesanschließe,!wollen, ich mußte
aber die Fassung nicht auswendig; ich bin bereit, den Ausdruck „Gemarkungen oder Gemartullgs-
abtheilungen" zu setzen.-

Landtags- Marsch all: Es heißt aber anders, der Provinzial-Verwaltungsrath schlägt
Ihnen vor, zu sagen, und es ist in der Vorberathung auch so angenommen worden: „Grundstücke
eines Gcmeiudebezirkesoder einzelner Theile desselben". — Der Herr Abgeordnete Freiherr
Felix von Los hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Los: Diesen Ausdruckwollte ich treffen.
Landtags-Marsch all: Dieser Ausdruck soll also in Ihren Antrag eingefügt werden.

Ich eröffne über §. 1 und diese Anträge die Diskussion. Zunächst hat der Herr Abgeordnete
Herrmann das Wort.

AbgeordneterHerrmann: Meine Herren! Der Umstand, daß mein Wahlkreis dem
südlichen Theil der Nheinvrovinz angehört, veranlaßt mich, heute das Wort zu ergreifen, nachdem
lch in der Vorberathnng nicht gesprochen habe. Man hat namentlichso sehr hervorgehoben, daß
em dringendes Bedürfniß gerade dort hervorgetreten sei. Das Bedürfniß bestreue ich nicht, aber
"aß es so sehr dringend ist, möchte ich bestreuen. Die Zahlen des Katasters sind nicht immer
Maßgebend,es stehen eine Menge von Kataster-Parzellen auf verschiedenen Nummern und gehören
°°eh zusammen. Das sieht nur so zersplittert aus, die Mtasternummern bleiben stehen, obgleich
"!e Zahl der Parzellen durch freiwillige Vereinbarungen vermindert wird. Ich schließe mich dem
antrage des Herrn Freiherrn von Los voll und ganz an uud möchte nur hinsichtlich der Stimmung
°er Bevölkerung einige Worte mir zu sagen erlauben. Wenn Sie den rheinischenBauern sagen,
^ solle zusammengelegt, es solle konsolidirt werdeil, es sollen Gruudstücke,die zerstreut liegen,
"ereinigt werden, sie können es nicht begreifen. Unfcre Bauern am Oberrhein haben einen solchen
^egriff von der Unverletzliche des Grundbesitzes, die ihnen durch die Verfassung gamntirt ist,
°"ß ihnen eine solche Maßregel rein unfaßbar erscheint. Wir müssenuns deshalb hüten, daß
""r nicht etwas thun, was dem Volksbewußtseinzu sehr widerspricht; etwas, was mit demselben
Übereinstimmt,zu thun, dazu bin ich gerne bereit. Da das Majoritätsprinzip ja Geltung hat,
f° würde man sich dem Gesetz nach dem Antrage des Herrn von Los fügen, aber etwas anderes
^ es, wenn die Minorität die Majorität zwingt; dann wird sich ein großer Widerstand geltend
wachen. Keine Herren! Wenn das dringende Bedürfniß wirklich so groß ist, so überlassenSie

36
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es doch den Vetheiligten, trauen Sie doch dem Bauernstände etwas mehr Intelligenz zu. Das
gute Beispiel und Anderes wird von selbst wirken, es werden Anträge gestellt werden und die
Mehrheit der Besitzerwird sich im Laufe der Zeit finden.

Dann, meine Herren, ist von dem Uebergange hier zu wenig die Rede gewesen, wie
sehr die Landwirthfchaft darunter leiden würde. Es würde in der Zeit des Ueberganges nichts
mehr gethan werden, es würden die Bauern nicht in derselbenArt und Weise fortdüngen, es
würde nicht in derselbenWeise fortgewirthschaftetwerden und in Folge dessen große volkswirth-
schaftliche Nachtheile entstehen. Wenn ein auf längere Zeit, auf 12 oder 2l Jahre verpachtetes
Grundstückin die Hände Jemandes gelangt, der das seinige in gutem Stande gehalten hat, so
glaube ich, daß der Minderwerth des ersteren kaum ersetzt werdeu kaun, es bedarf langer Jahre,
um es in demfelbenKulturzustand zu bringen.

Dann bezieht man sich hauptsächlichauf die alten Provinzeil, daß da dieselbenBestim¬
mungen bestehen und keine Majorität für nothwendig erklärt wird. Ja, meine Herren, sind wir
denn in allen anderen Dingen den alten Provinzen gleichgestellt? Wir wünschen sehr dringend,
daß wir eine andere Landgemeinde-Ordnnng,eine andere Kreis- und Provinzial-Ordnung bekommen.
Ist das nicht mindestens ein ebenso dringendes Bedürfniß, wie das der Konsolidation? — wir
schweigen aber vollständig in jener Beziehung still und betonen das Bedürfniß nicht. Die große
Mehrheit der Nheinprovinz ist' gegen die Konsolidation; der rheinischeNaucrnverein, wie Herr
von Loe hervorgehobenhat, auch der lanowirthschaftlicheEentralverein, sogar die Justizbehörden
und oberen Verwaltungsbehörden sind dagegen. Es ist doch ein eigenthümlichesDing, daß wir
die Leute zn ihrem Besten zwingen sollen, wenn eben nur eine kleine Minorität in dem einzelnen
Bezirke es verlangt. Der Herr KollegeLimbourg hat ja ausgeführt, daß 3 oder 4 Eigenthümer
in einer Gemeinde im Stande sein würden, die ganze Gemeinde zur Konsolidation zu zwingen,
auch wenn sie dagegen wäre. Das würde sich häufig wiederholen. Wenn die Majorität dafür
ist, fo wird die Minorität nichts dagegen haben können, daß sie der Wohlthat theilhaftig werde,
das gute Beifpiel wird wirken, eine Gemeinde wird der anderen folgen, ist dem aber nicht fo,
so ist eine solche Maßregel nicht wünschenswert!). Es kann auch Niemand garantiren, daß die
neue Kommissionimmer, so zu sagen, unfehlbar fein wird, es würden Fehler vorkommen. Deshalb
kann das blos geschehen,wenn die Stimmung der Majorität der Bevölkerung dafür ist. I^
wünscheein Zustandekommendes Gesetzes, aber auf Grund der Bestimmung, daß die Majorität
etwas gilt, ich wünsche es so sehr, daß ich eventuell, wenn der Antrag des Herrn Freiherrn
von Loö fallen sollte, für den Antrag des Herrn Abgeordnetenvon Heister stimmen könnte, wen
dann wenigstens in einzelnen Fällen, wie der Herr AbgeordneteLimbourg ausgeführt hat, eine
kleine Garantie für unfere Forderung gegebenwäre. Um dies thun zu können, möchte ich zul
Geschäftsordnungbeantragen, zuerst den Antrag des Herrn Freiherrn von Loö zur Abstimmung
zu stellen und erst dann, wenn dieser abgelehnt sein sollte, über den Antrag des Herrn Abgeord¬
neten von Heister abzustimmen. Zu H. 1 will ich noch bemerken, daß, nachdem wir in der
Ueberschriftdas Wort „der" in „von" verwandelt haben, wir in sämmtlichenAmendements dieselbe
Aenderung eintreten lassen müssen. Wenn wir oben sagen: „Zusammenlegung der Grundstücks,
müssen wir auch . . .

Landtags-Marschall (den Redner unterbrechend): Sie sprechen so schnell, Herr
Herrmann, daß ich kaum etwas verstehen kann.

AbgeordneterHerrmann: Ich habe eben zu §. 1 bemerkt, daß, nachdemwir die Ueber-
fchrift des Gefetzesgeändert, statt des Wortes „der" das Wort „von" gesetzt haben, wir Mt
auch in 8. 1 dasselbe Wort gebrauchenmüssen.
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Landtags-Marschall (den Redner unterbrechend):Das versteht sich von selbst.
AbgeordneterHerr mann: Meine Zerren! Ich mochte Sie noch einmal bitten, wenn es

auch vielleicht nicht von Einfluß ist, namentlichwenn Sie auf den südlichen Theil der Nheinprovinz
Bezug nehmen wollen, für den Antrag des Zerrn Freiherrn von Los zu stimmen. Wie gesagt,
dann sind wir alle dafür, sonst dagegen, und wenn wir auch im Zause in der Minorität sind,
so sind wir doch in der Provinz in der Majorität.

Landtags-Marsch all: Meine Zerren! Es ist ein Antrag auf Schluß der Debatte
eingegangen. Es haben sich noch zum Worte gemeldet die Zerren Abgeordneten Freiherr
von Ennatten und Lünbourg. Ich stelle den Schlußantrag zur Abstimmungund bitte Diejenigen,
die für Schluß der Debatte sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist die Majorität, der Schluß ist angenommen. Zur Fassung des Paragraphen hat
der Zerr AbgeordneteCourth das Wort.

AbgeordneterCourth: In ß. 1 muh der Ausdruck„der Grundstücke" stehen bleiben,
denn es handelt sich da um Grundstückeganzer Gemarkungen oder Gemarkungsabtheilungen, es
kann daher in dieser Hinsicht dem gestelltenAntrage nicht stattgegebenwerden.

Landtags-Marsch all: Das ist richtig, es mnh hier heißen „der Grundstücke"denn
es handelt sich hier um die Grundstückeganzer Gemeindcbezirke oder einzelner Theile derselben.
Der Herr AbgeordneteHerrmann hat das Wort.

Abgeordneter Zerrmann: Es ist richtig, ich habe es vorhin nur oberflächlich
angesehen.

Landtllgs-Marschall: Wir würden nunmehr zur Abstimmungschreiten. Die Frage¬
stellungwürde gerade so vor sich gehen, wie in der Vorberathung. Ich würde zunächst zur Ab¬
stimmung über die Fassung fchreitcn,welche der Prouinzial-Verwaltungsrath resp, die Negierung
Ihnen vorgeschlagenhat, und zwar wird die Abstimmung eine namentlichesein. Ich bitte Die¬
jenigen, welche in dem einen Punkte des ß. 1, betreffenddie Provokation, dafür sind, daß es
heißt: „wenn dieselbe von den Eigenthümern von mehr als der Zälfte der nach dem Grund-
steuerkatllsterberechnetenFläche der der Zusammenlegungzu unterwerfenden Grundstücke,welche
gleichzeitgmehr als die Zälfte des Katastral-Neinertrages repräsentiren", beim Namensaufruf
"it Ja, Diejenigen, welche gegen diefe Fassung sind, mit Nein zu stimmen.

Es stimmen mit Ja: Es stimmen mit Nein:
Graf von Veissel-Gymnich Bönniger
Veppler Freiherr von Böselager
von Bönninghausen Freiherr von Vourscheidt
Buchholz Bürsgens
Noch Vreuer
Courth Freiherr von Dalwigk-Lichtenfels
Come Freiherr von Ennatten
Croon Freiherr von Eerde
Dietze Erdmann
von Evnern Freiherr von Fürstenberg-Gimborn
Nch Freiherr von Fürstenberg-Borbeck
Freiherr von Fürftenberg-Zeiligenhoven von Grand-Ru
Friederichs "cm Groote
Heuser Freiherr von Geyr

86»
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Es stimmen mit Nein'
Graf von nnd zu Hoensbroech
Hoffsümmer
Horster
von Heister
Herrmann
Graf von Homvefch-Ruhrig
Iansen
Freiherr Eugen von Loe
Freiherr Felix von Loe,
Limbourg
von Monschaw
Graf Wilderich von Spee
Graf Franz von Spee
Freiherr von Scheibler
Freiherr von Spies-Büllesheim
Theifen und
Freiherr von Wenge-Wulffen.

Es stimmen mit Ja:
Hoffmllnn
vom Hövel
Kattwinkel
Kaesen
Koch
Lottner
Letixerant
Merzbach
Nels
Pelizaeus
Radermacher
Nautenstrauch
Reinhard
Roechling
Fürst von Salm-Neifferfcheidt-Dyck
Fürst zu Solws-Hohensolms-Lich
Freiherr von Solemacher-Antweiler
Seul
Sahler
Scheidt
Trapp
Fürst zu Wied
Graf zu Westerholt-Gysenberg
Weidt
Wolters und
Wunderlich.

Es fehlen: Graf von Fürstcuberg-Stmnmheim, Kreutzberg, Maas, von Nell, Pelzer,
Fürst zu Solms-Braunfels und Schlick.

Es sind 40 Stimmen mit Ja, 31 mit Nein abgegebenworden. (Bravo!)
Folglich ist dieser Pnnkt des §. 1 mit 40 gegen 31 Stimmen angenommen; damit sind

die Antrage von Heister und von Loö gefallen.
Das Wort zur Geschäftsordnunghat der AbgeordneteFreiherr Felix von Loe.

AbgeordneterFreiherr Felix von Loe: Meine Herren! In dem §. 46 des Gesetzes,
wegen Anordnung der Provinzialstände der Nheinprovinz vom 27. März 1824 heißt es: „Die
Mitglieder aller Stände der Rheinprovinzen bilden eine nngetheiltc Einheit; sie verhandeln die
Gegenständegemeinschaftlich.Zu einem gültigen Beschlusseüber solche Gegenstände, welche von
Uns zur Berathung an sie gewiesen,oder ihrem Beschlusse mit Vorbehalt Unserer Sanktion übel¬
lassen, oder sonst zu Unserer Kenntniß zu bringen sind, wird eine Stimmenmehrheit von zM
Dritttheilen erfordert;" (Stimmen: Weiter lesen) ist diese bei einer Sache, worüber von den
Ständen das Gutachten erfordert worden, nicht vorhanden, so wird solches mit Angabe der Ver¬
schiedenheit der Meinungen ausdrücklichbemerkt." Es würde also kein Beschluß fein, es wäre
nur mitzutheilen, wie die Stimmenzahl sich gestellthat.
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Landtags-Marschall: Es wird unter Nennung der Namen genau mitgetheilt werden,
wie gestimmt worden ist, es wird allen geschäftsordnungsmähigenAnforderungenentsprochen werden.

Es ist ein Antrag von dem Herrn Grafen Wilderichvon Spee eingegangen, hinter den
Worten „Gemeindebezirkesoder einzelner Theile desselben" einzusetzen:

„sowie Regelung der Wege, Be- und Entwässerung."
Meine Herren! Dieser Antrag hat uns schon in etwas anderer Form in der Vor¬

berathung beschäftigt uud es haben damals die Herren Vertreter der Staatsregierung gesagt,
ebenso wie sie es im Provinzial - Verwaltungsrathe ausgeführt haben, daß diese Frage selbstver¬
ständlich ihre Erledigung finden und in den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen werde vor¬
gesehen werden. Ich möchte Sie bitten diese Veränderungen abzulehnen.— Der Herr Abgeordnete
Graf Wilderich von Spee hat das Wort.

Abgeordneter Graf Wilderich von Spee: Meine Herren! Ich bin dazu gekommen,
den Antrag neuerdings einzubringen,weil ich die Wirksamkeit des ganzen Gesetzes darin suchen
möchte, daß es den Leuten klar ist. Wenn das Bedürfniß auch für die Wege ausdrücklich hervor¬
gehobenwird, dann wird die Sache überhaupt eher Anklang finden. In dieser Hinsicht besteht
ün Bedürfniß, deshalb möchte ich zu feiner Befriedigung, damit die Sache zur Ausführung
kommt, es ausdrücklichausgesprochenhaben. Wenn bei der Konsolidiruug gleichzeitigdie Wege
regulirt werden, so wird man sich die Konsolidiruug gerne gefallen lassen. Das habe ich im
Auge. Wenn nicht bei dieser Gelegenheit die Wege, die so furchtbar durcheiuanderliegen,in
Ordnung gebracht werden, fo werden wir nie wieder Gelegenheitdazu haben, es wird sich eine
so günstige Gelegenheitwie in diesem Moment nie wieder dazu bieten.

Landtags-Marschall: Ich möchte dem Herrn Grafen Spee noch einmal antworten,
^ah gerade der Hauptzweckder Konsolidation ist, daß alle Grundstückean einen Weg gelegt
werden. Es braucht dies also nicht besonders in das Gesetz hineingesetzt zu werden. — Der
Herr AbgeordneteNadermacherhat das Wort.

Abgeordneter Nadermacher: Ich wollte nur bemerken, ich selbst habe im Kreise Neu-
wied, also im rechtsrheinischenTheil, wo das Konsolidationsverfahrennach den Grundsätzen des
Gesetzes von 1«N9 gehandhabt wird, in verschiedenen Gemarkungen die Konsolidation ausführen
sehen und kann dem Herrn Grafen von Spee die Versicherunggeben, daß der erste Gesichtspunkt
^abei ist, Wege zu schaffen und zwar in der Weise, daß jedes Grundstück an den Weg zu
l^gen kommt.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich stelle den Antrag des Herrn Grafen
von Spee zur Abstimmung und bitte Diejenigen, die dafür sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist die Minorität, der Antrag ist gefallen. Der Herr AbgeordneteDietze hat das
W°rt zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich glaube wohl fast in Ihrer aller Sinne zu
Pechen, wenn ich, nachdemjetzt die prinzipielleFrage, die sich in §. 1 geltend gemacht hat, zum
Austrag gekommen ist, nunmehr den Antrag stelle, die übrigen Paragraphen des Gesetzes und
°"nit das Gesetz selbst on bloo anzunehmen. (Bravo!)

Ich stelle also den Antrag auf en dloe-Annahme der übrigen Paragraphen und des
ganzen Gesetzes.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist ein Antrag auf en dlooAnnahme des
ganzen Gesetzes mit den vom Provinzial-Verwaltungsrath vorgeschlagenenResolutionen ohne die
""deren, von den: Ncdaktions-AusschußzusammengestelltenResolutionen, die nachher zur BeHand-
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von Eerde.

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Diejenigen Herren, die gegen Z. 1 gestimmt haben,
können unmöglich für das Gesetz stimmen. Wir können wohl die übrigen einzelnenParagraphen
en dloo annehmen, aber nicht das ganze Gesetz.

Landtags-Marschall: Zur Geschäftsordnunghat der Abgeordnete Wolters das Wort.
AbgeordneterWolters: Ich glaube, daß es in diesem Falle, wie eben vorgelesen worden

ist, genügt, wenn in dem Berichte gesagt wird: über die übrigen Paragraphen war Einstimmigkeit
vorhanden. (Widerspruch.)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbrocch hat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich wollte dasselbe sagen, ich verzichte.
Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter von Heister: Nach meiner Ansicht scheint es mir ganz gut

möglich zu sein, den Antrag des Herrn AbgeordnetenDietze so weit anzunehmen, wie die Vor¬
schläge des Provinzial-Nerwaltungsraths zu den einzelnen Gesetzes-Paragraphen gehen, aber nicht
weiter. An dieser Stelle muh Halt gemacht werden, da folgen die beiden Resolutionen; über
diese beiden Resolutionen muß gesondert abgestimmtwerden.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Ich modistzire meinen sn dloo-Antrag in dem Sinne, wie der

Herr Referent eben vorgetragen.
Landtags-Marschall: Ich frage, ob ein Widerspruch gegen die en KlooAnnahme,

wie sie der Herr AbgeordneteDietze vorgeschlagenhat, der übrigen Paragraphen und der Reso¬
lutionen, die der Provinzial-Verwaltungsrath gestellthat und die in der Vorberathung angenommen
worden sind, erfolgt. (Widerspruch.)

Das Wort zur Geschäftsordnunghat der Herr Abgeordnetevon Grand-Nv.
Abgeordneter von Grand-Nr): Die on blooAnnahme ist keine Beseitigung der

Abstimmung, sondern nur eine Aufhebung der weiteren Berathung; die Abstimmung erfolgt aber,
ob der Gesetzentwurfüberhaupt angenommen wird oder nicht.

Landtags-Marfchall: Herr Abgeordnetervon Grand-Ny, das ist schon gesagt worden.
Das Wort zur Geschäftsordnunghat der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loe.

AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Meine Herren! Ich möchte mich auch dagegen
äußern, daß die Resolution des Verwaltungsraths — ich meine die Schluhresolution iu Netreff
der Normal-Parzellen n. s. w. — mit zur on KIooAnnahme gebracht wird. Ich würde mir da
erlanben, einen Gegenantrag zu stellen.

Landtags-Marschall: Der Autrag geht also dahin, die Resolutionen, wie sie zu
den einzelnenParagraphen vom Verwaltungsrath gestellt nnd in der Vorbesprechung von dem
Landtag angenommenworden sind, mit den Gesetzesparagraphenon bloo anzunehmen, jedoch aus¬
schließlich der beiden Schluß-Resolutionen. Erfolgt dagegen ein Widerspruch?— Ich sehe, daß kein
Widersprucherfolgt und erkläre sie für on dluo genehmigt. Wir gehen nunmehr zu der Schluß'
refolutiondes Verwaltungsrathes, von der Herr Freiherr von LoL so eben gesprochen hat und zu der
Resolution, die die Redaktionskommissionfestgestellt hat, über. — Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordnetervon Heister: Zunächst handelt es sich um die Resolution:
„Hoher Landtag möge die KöniglicheStaatsregierung ersuchen, Bestimmungen zu
erlasseil, welche geeignet sind, die wirthschaftlichen Vortheile der Zusammenlegungauch
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für die Zukunft zu erhalten, fei es durch Festsetzungvon Normalparzelle», sei es
durch Beschränkungder Theilung in der Art, daß in Zukunft die Theile nur auf
die bei der Zusammenlegung festgesetzten Wege ausgelegt werden dürfen."

Ich habe zur Begründung dieser Resolution zunächst nichts zu sagen, ich will abwarten,
ob irgend ein Widerspruch heute noch dagegen zn Tage tritt.

Landtags-Marschall: Das ist diejenige Resolution, bei der Herr von Lo8 einen
besonderenAntrag angekündigthat. Ich eroffne die Diskussion und gebe Herrn von Los das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Meine Herren! Wenn das Gesetz eine Fassung
bekäme, für die ich stimmen könnte — ich werde gegen das Gesetz stimmen, selbst wenn die
Resolution in geeigneter Weise geändert würde — würde ich bitten, daß Sie in dieser Resolution
den letzten Satz streichen möchten. Es ist neulich abends darüber gesprochenworden, es ging
etwas schnell, es ist mir die Sache entgangen. Gegen die Festsetzung von Normalparzellenwürde
ich für meinen Theil nichts fonderlicheseinzuwendenhaben, ich würde ihr zustimmenkönnen, eine
solche Maßregel stimmt sogar in etwa mit dem Art. 739, glaube ich, des bürgerlichen Gesetz¬
buches dem Gedankcu nach überein, in dem es heißt - ich kann den Artikel gerade nicht finden,
es ist derjenige Artikel im bürgerlichen Gesetzbnche, in dem ausgedrückt wird, daß, wenn die
Theilung zu groß sei, eingeschrittenwerden könne. (Stimme: Art. 827.)

Es ist der Art. 827, in diesem heißt es: „Lassen sich die Immobilien nicht füglich
theilen, so muß vor dem Gericht zn deren Versteigerung geschritten werden." Bei ganz minimalen
Parzellen würde also die Theilung in nawra, auszuschließensein. In dieser Richtung liegt der
Gedanke der Rormalparzellen nahe, nur wird man hier an etwas größere Parzellen gedacht
haben. DiesemGedanken ließe sich zustimmen,nicht aber dem zweiten: „sei es durch Beschränkung
der Theilung in der Art, daß in Zukunft die Theile nur auf die bei der Zusammenlegung fest¬
gesetzten Wege ausgelegt werden dürfeu." Meine Herren! Ich brauche nicht lange darüber zu
reden, der Herr Kommissarder Staatsregierung hat Ihnen neulich weitläufig auseiuandergefetzt,
daß dies einmal in landwirthschaftlicherBeziehung kaum ausführbar sei» würde und daß es in
civilrechtliche Fragen tief einfchneide, was bei diesem Gesetz eigentlich nicht der Fall sein sollte.
Wir würden dadurch eine fremde Materie hineinbringenund, glaube ich, fehr große Verwickelungen
und Widersprüchein unser Civilrecht hineinbringen. Ich will nur kurz noch einmal erwähnen,
denken Sie sich, daß an einen Weg seien es 30 Morgen mit der kurzeu Seite anschließen,so
wird der Besitzerganz gewiß aus wirthschaftlichcnRücksichtendas Stück so durchschneiden,daß
n sich einen sogenannten Mistweg, wie wir es nennen, macht und die Parzellen entsprechend
theilt, und kommenErbtheilungen, so wird auch in dieser Weise getheilt werden. Sie sehen,
welche Schwierigkeitensowohl in wirthschaftlicherals in civilrechtlicher Beziehungentstehenwürden.
Ich bitte daher, den letzten Satz zu streichen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordnetervon Heister: Ich finde keine Schwierigkeitdarin, daß wir dem

Antrage des Herrn Abgeordneten von Loö stattgeben. Der Provinzial-Verwaltungsrath wollte
den in der Provinz vielfach gemachtenAeußerungen möglichst entgegenkommen;er hat deshalb
"uf meinen speziellen Vorschlagdie Normalparzelle hineingebracht,weil man sie für gleichwichtig
^elt. Würden Sie nun den andern Zwifchenfatzstreichen, so würde die Normalparzelle allein
übrig bleiben. Der Provinzial-Verwaltungsrath hielt es für besser, daß beides hineinkomme,aber
"ach meiner Ansichtwäre nichts dagegen zu sagen, daß der ganze zweite Theil der Resolution
gestrichen würde.
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Landtags-Marsch all: Es ist der Antrag auf Streichung des zweiten Theiles der
Resolution gestellt worden. Wünscht noch Jemand das Wort? — Per Herr Abgeordnete
von Grand-Nu hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Meine Herren! Ich würde mich doch noch eher ent¬
schließen, beides zu streichen und einfach sagen: „Der Staatsregierung anheimzugeben,Bestimmungen
zu erlassen, welche geeignet sind, die wirthschaftlichenVortheile der Zusammenlegung auch für die
Zukunft zu erhalten." Es ist offenbar und ist wiederholt erklärt worden, daß die Normalvarzelle
doch nicht als das Einzige erscheint, was nach dieser Richtung thunlich wäre. Wenn Sie die
eine Alternative streichen, so stellen Sie aber die Normalvarzelle als Grundlage auf, worauf die
Sicherung für die Zukunft beruht. Ich würde eventuell noch ein Amendement einbringen, das
sich auf das Civilgefetzbuch bezieht. Die Bestimmungen des §. 827 des Ciuilgesetzbuches setzen
fest, daß bei strittigen Erbschaften die Theilung in nu,wi-ll eintreten muh, wenn ein Erbe es
verlangt. Meine Herren! Diefe Bestimmungenhaben sich überaus verderblichfür die Vergangenheit
erwiesenund werden sich für die Zukunft ebenso verderblich erweisen, weil einem einzigen renitenten
Erben der Nichter nachgeben muß. Den Verhältnissen entsprechend,die manchmal stärker sind,
als der Buchstabedes Gesetzes, hat, soweit ich in Erfahrung gebracht habe, die Iudikatur nach¬
gegeben,daß nicht ohne Weiteres die Theilbarkeit angenommenwird, fondern auch andere Gründe,
in Bezug auf die Wirthschaft und dergleichen, für die Zulässigkeit mit entscheidendsein sollen.
Aber fest, meine Herren, ist das nicht, die Iudikatur kann sich in dieser Beziehungwieder ändern.
Es würde auch nach dieser Seite hin Sorge zu tragen sein, daß diese Nestimmungen des Civil¬
gesetzbuches, welche einen derartigen Zwang ausüben, Seitens der Staatsregiernng aufgehoben
oder beschrankt werden. Ich enthalte mich nach dieser Richtung eines bestimmtenAntrages, weil
ich die Konsequenzen nicht zu übersehen in der Lage bin, kommeaber auf meinen ursprünglichen
Antrag zurück, die beiden Bestimmungen zu streichen und es der Staatsregiernng zu überlassen,
diejenigenMaßregeln zu treffen, die in Zukunft die Parzellen wirksam in ihrem Bestände erhalten,
ohne ihr eine ganz bestimmteRichtung vorzuschreiben.

Land tag s-Marsch all: Meine Herren! Ich möchte auch nur aussprechen,daß ich dem
eben Gesagten vollständig beipflichte. Ich halte es auch für viel besser, nicht zu exemvlisiziren,
fondern die Staatsregierung im Allgemeinen auf diefen Punkt hinzuweisenund abzuwarten, was
für Vorschlägesie in der nächsten Zeit macht. Ich bin mit dein Antrage des Herrn Abgeordneten
von Grand-Nu vollkommeneinverstanden.— Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Ich bin ebenfalls mit dem
Antrage des Herrn Abgeordneten von Grand-Ry einverstanden, er ist mir jedenfalls viel lieber,
als der Vorschlag, blos einen Theil fortfallen zu lassen.

Landtags-Marschall: Der Vorschlagdes Herrn Abgeordnetenvon Grand-Ny ist der
weitestgehende. Da sich Niemand mehr zum Worte meldet, schließe ich die Diskussion und bitte
Diejenigen, welche für den Antrag des Herrn Abgeordneten von Grand-Ry sind, sich i"
erheben. (Geschieht.)

Das ist weitaus die Majorität, es würden also die beiden Exemplifikationenfortfallen.
Wir gehen nunmehr zur zweiten Refolution über. Der Herr Referent hat das Wort.

Neferent Abgeordnetervon Heister: Die Refolution lautet:
„Der Provinzial-Landtag gibt dem Wunfche Ausdruck, daß dem 8. 8 eine Bestimmung
beigefügt werde, durch welche der Gemeinde-, Kreis- und Provinzial-Vertretung eine
instanzengemäße Mitwirkung bei wichtigeren Anordnungen im Zusammenlegungs-
verfahren zur Wahrung des Interesses der Einzelnen zugesichert werde."
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Landtags-Marsch all: Ich eröffn« über diese Resolution die Diskussion. — Es
wünscht Niemand das Wort, ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben, (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen. Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter von Heister: Ebenso sind die Herren auch wohl damit ein-

uerstanden, daß die Schlußbemerkungin dem Referat stehen bleibt, daß die beiden Petitionen des
landwirthschaftlichenVereins für Nheinprcnßen und des Kasinos Siersdorf durch die heutigen
Beschlüsse ihre Erledigung gefunden haben.

Landtags -Marsch all: Sie sind wohl hiermit einverstanden.— Das Einverständniß
ist erklärt. Ich bringe nunmehr das ganze Gesetz zur Abstimmung uud bitte diejenigen, die für
das Gesetz in der vorliegenden Fassung sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist die große Majorität. (Widerspruch.)
Wünschendie Herren zu zählen? Ich bitte, die Herren nochmals aufzustehen.(Geschieht.)
Es sind 43 Herren.
(Abgeordneter Freiherr Felix von Loö: Die Städter.)
Das Wort zur Geschäftsordnunghat der Herr Abgeordnetevon Ennern.
Abgeordneter von Ennern: Ich möchte nur gegenüber dem Zwischenruf des Abgeordneten

Freiherr von Loü konstatiren, das die Vertreter der Landgemeindenin ihrer Majorität für das
Gesetz gestimmt haben.

Landtllgs-Marschall: Zur Geschäftsordnung hat der Herr Abgeordnete Freiherr
Felix von Loü hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Lo«: Ich möchte gegenüber der Nemerknug des Ab¬
geordnetenvon Ennern konstatiren,daß die Städter, die mit der Sache wenig befaßt sind, fast
alle für den Entwurf gestimmthaben.

Landtllgs-Marschall: Das Gesetz ist mit 43 gegen 2? Stimmen angenommen
worden. Meine Herren! Ich freue mich, daß diefe beiden Gesetze in dieser Weise durchbemthen
und wir zu diesem schönen Ergebniß gekommen sind. Ich möchte bei dieser Gelegenheit Ihnen
"och einmal sagen, wie sehr erfreut wir waren, in Gemeinschaftmit den Vertretern der Staats-
regierung und der beiden Ministerien die Entwürfe zu berathen. Ich habe dies bei unseren Vor-
"crathungen nicht thun können und möchte es hier ausgesprochenhaben.

(Der Vice-Landtags- Marsch all übernimmt den Vorsitz.)
Vice-Lllndtags-Marschall: Meine Herren! Wir kommen nunmehr zum sechsten

Gegenstände unserer Tagesordnung; er betrifft die Ergänzungswahl zum Provinzial-
^erwaltungsrath für den verstorbenen Herrn Reusch. Der Gewählte muß ein Mitglied
aus dem RegierungsbezirkTrier sein, wenn möglich, aus dem vierten Stande. Sind Vorschläge
m dieser Beziehung zu machen? — Der Herr AbgeordneteNels hat das Wort.

Abgeordneter Nels: Die Vertreter des RegierungsbezirksTrier haben sich dahin geeinigt,
Herrn Geheimen Kommerzienrath Noch in Vorschlagzu bringen.

Vice - Landtags - Mllrschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich beantrage, die Wahl per Akklamation vor¬

zunehmen.
Viee-Landtags-Maischall: Meine Herren! Es ist beantragt die Wahl per Akkla-

"Wion vorzunehmen,und zwar ist der Herr AbgeordneteBoch in Vorschlag gebracht. Ich frage
zunächst, ob sich ein Widerspruch gegen die Wahl per Akklamationerhebt. — Es ist kein Wider-

37
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spruch erhoben. Erhebt sich ein Widerspruch liegen die Wahl des Herrn Abgeordneten Buch? —
Es ist nicht der Fall, ich erkläre den Herrn AbgeordnetenNoch für gewählt und frage ihn, ob
er die Wahl annimmt.

AbgeordneterNoch: Meine Herren! Die Ehre, die Sie mir erweisen, erfüllt mich mit
großein Dank Ihnen gegenüber. An Jahren bin ich sehr reich, an Befähigung, im parlamentarischen
Leben thätig zu sein, bin ich es nicht. Ich werde mich aber bemühen, das Vertrauen, daß Sie
mir schenken,zu erfüllen, indem ich gewissenhaftden Pflichten nachzukommen trachten werde, die
Sie mir auferlegen, und nehme deshalb die Wahl mit Dank an.

Vice-Landtags-Marschall: Wir kommennunmehr zum siebenten Gegenstand der
Tagesordnung: Ergänzungswahlen für die Vezirkskommission im Regierungs¬
bezirke Düsseldorf. Ich bitte einen der Herren von Düsseldorf Vorschlägezu machen.

AbgeordneterFreiherr von Eerde: Die Abgeordnetendes RegierungsbezirksDüsseldorf
erlauben sich, als wirklichesMitglied der Kommission den Herrn Pelizaeus in Erefeld und den
bisherigen Stellvertreter Herrn Albert Hardt, Kommerzienrath in Lennep, in Vorschlag zu bringen-
Letzterer war bisher Stellvertreter, somit hätten wir für denselben einen neuen Stellvertreter zu
wählen. Als solcher wird der Herr Stadtverordnete August Hollwcg in Barmen in Vorschlag
gebracht.

Vice-Landtags-Marschall: Sind die Herren mit diesen drei vorgeschlagenenKan¬
didaten einverstanden? — Es erfolgt kein Widerspruch, ich erkläre die Herrn für gewählt.

Nummer 8 der Tagesordnung ist das Referat des II. Ausschusses, betreffend
die Vorstellung des früheren provinzialständischen Wege-Bauinspektors van der
Plassen hinsichtlich seiner Entlassung aus dem Dienste der provinzialständischen
Verwaltung vom 27. November d. I. Referent ist der Herr Abgeordnete Freiherr
Eugen von Loü.

Referent AbgeordneterFreiherr Eugen von LoL: Meine Herren! Nachdem im Jahre 18??
die Eintheilung der Provinz in die einzelnen Wege-Vauinspektionenerfolgt war und Bewerbungen
um die einzelnen Inspektionen ausgeschriebenwaren, meldete sich auch ein gewisser Herr van der
Plassen zu diesen Stellen. Herr van der Plassen war früher KöniglicherKreisbaumeister in
Aurich gewesenund wurde von dem Provinzial-Verwaltungsrath nach eingehenderPrüfling seiner
früheren Thätigkeit für eine der Inspektionen in Aussicht genommen. Es erfolgte seine Berufung
Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths auf Lebenszeit, und nachdem festgestellt war, welche der
einzelne Bewerber die einzelnen Inspektionen erhalten sollten, wurde ihm die Inspektion Eoblenz
und der Wohnsitzin Eoblenz angewiesen. Herr van der Plassen hat bis zu Anfang dieses Jahres
in seiner KoblenzerStellung die Geschäftedes Wegebau-Inspektors wahrgenommen. Zu Anfang
dieses Jahres erschien es dem Provinzial-Verwaltungsrath angezeigt, im dienstlichen Interesse eine
Versetzungdes Herrn van der Plassen vorzunehmen,und es wurde ihm mitgetheilt, die Inspektion
Eoblenz sei einem andern provinzialständischenWegebmi-Inspektor verliehen, und er sei nach
M.-Gladbach versetzt Auf diese Mittheilung zeigte Herr van der Plassen dem Provinzial-Ver-
waltnngsrath an, er habe die vorbereitenden Schritte gethan, um die Inspektion in Eoblenz
niederzulegen,sehe sich aber nicht veranlaßt, die neu verlieheneInspektion M.-Gladbach anzutreten.
Bei dieser Sachlage wurde ihm Seitens unseres Provinzial-Verwaltungsraths mitgetheilt, hier in
Düsseldorf sehe man diese seine Erklärung als einen Verzicht auf seine Stelle in M.-Gladbach ««
und erkenne darin die Erklärung seines Amtsaustrittes. Dies war eine Folge, die Herr van der
Plassen nicht vorher sah, und — ich glaube es kurz sagen zu tonnen - er geriet!) dadurch in
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eine recht mißlicheLage., Er machte Versuche, Rechte geltend zu machen, die er glaubte darauf
stützen zu können, daß ihm nicht blos die lebenslängliche Anstellung als Provinzial-Wegebau-
Inspektor verliehen sei, sondern daß er mit dieser lebenslänglichenAnstellung auch Anspruchdarauf
erheben könne, stets in Eoblenz zu bleiben. Dies war eine irrige Auffassungdes Herrn van der
Plasseu. Nachdem er sich beschwerendzuerst au den Herrn Minister für landwirthschaftliche
Angelegenheiten,dann auch an den Herrn Minister des Innern gewandt hatte, welcher die Be¬
schwerde des Herrn van der Massen zur ressortmäßigeuVerfügung an den Herrn Ober-Präsidenten
übergab, wurde ihm mitgetheilt, daß seiueu Ansprüchen nicht entsprochen werden könne, daß vielmehr
das Verfahren der Prouinzial-Vcrwaltung ihm gegenüber vollständig gerechtfertigterscheine.

Meine Herren! Der II. Ausschuß hat sich mit den ganzen Verhandlungen die Herrn
van der Plasten betreffen, eingehend befaßt, eine eingehende Prüfung aller Umstände eintreten
lassen und folgenden Beschluß gefaßt, der in dem Referat des II. Ausfchussesniedergelegt ist.
Dasselbe lautet:

„Rachdem der Ausschuß von den Verhandlungen, welche der Berufung des Herrn van
der Massen vorausgegangen und demjenigen SchriftwechselKenntniß genommen hatte, welcher in
Folge der verfügten Versetzung des van der Massen von Koblenz nach M.-Gladbach entstanden

.lst, kam der Ausfchuh uach eingehender Berathung zu der Auficht, daß nach Lage der Akten der
Antrag des früheren Wegebau-Inspektors van der Plasseu unannehmbar erscheine,uud es faßte
der II. Ausschuß den einstimmigen Beschluß, dem hohen Landtag zu empfehlen, den Antrag des
p. vllil der Massen „das bisherigeDiensteinkommenbis zu anderweitigerAnstellung resp. Schadlos-
lmltung in anderer Form zu erhalten", pure abzuweisen."

Vice-Laudtllgs -Marsch all: Meiue Herren! Sie haben das Referat des II Aus¬
schuffes gehört. Es geht also dahiu, die Befchwerdeabzuweifeu. Wünscht Jemand das Wort ? — Es
meldet sich Niemand zum Wort. >^ch schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Ab¬
stimmung. Diejenigen Herren, welche mit dem Ausschuhantrag einverstandensind, bitte ich, sitzen
zu bleiben. — Es erhebt sich Niemand; der Petent ist abgewiesen.

Meine Herren! Wir kommen zu Nummer 9 der Tagesordnung! Referat des
H. Ausfchufses zn der Petition der Gemeinde Altlay, Kreis Zell, um Ueber¬
nahme der Zell-Altlayer Straße auf den Provinzialstraheu-Verband. Referent ist
der Herr AbgeordneteNöchling.

Referent Abgeordneter Röchling: Das 'Referat des II. Ausschusses zu der Petition der
Gemeinde Altlay, Kreis Zell, um Uebernahmeder Zell-AltlayerStraße auf den Provinzialstmßen-
Verband, lautet:

„Bereits dem 29. Prouiuzial-Landtage lag das Gesuch der Gemeinde Altlay vor, die
Ielt-Altlayer Gemeindestrahc auf den Provinzialstrahenfonds zu übernehmen. Da jedoch die
Pl. Straße weder vorschriftsmäßige Steigungs-Verhältnisse noch genügende Breitemanße besitzt,
so konnte einer Uebernahme derselben nicht näher getreten werden, dagegen beschloßder
29. Provinzial-Landtag, dem Prouinzial-Verwaltungsrathe zu empfehlen,die an der Unterhaltung
genannter Straße partizipirendeu Gemeinden bei Vertheilung der Beihülfen zum Kommunal-
Wegebau besonders zu berücksichtigen,Es sind den betreffenden Gemeindenpro Etatsjahr 1883/84
Unterhaltungsbeihülfen für au. Straße bewilligt worden (Altlay 600 M, Zell 50N M.,
Kaimt 300 M.) und für I885M liegen weitere Beihülfe-Anträge vor, über die der
Hrovinzial-Verwaltungsrath demnächst befinden wird. Bei dieser Sachlage ist der II. Ausschuß

37"
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der Ansicht, daß kein Grund vorliege, von dem früheren Landtngs-Aeschlufseabzugehen, nnd
beantragt daher:

Hoher Landtag wolle beschließen,die vorliegende „Petition der Gemeinde Altlay,
soweit sie die Uebernahme der Straße betrifft, abzulehnen und dieselbe dem Provinzial-
Verwaltungstungsrnthe zur Prüfung und eventnellenBerücksichtigungzn überweisen."

Ich habe weiter nichts hinzuzufügen.
Vice-Landtags-Marschall: Meldet sich Jemand zum Wort? — Es ist nicht der

Fall. Sind die Herrn damit einverstanden, daß nach dem Antrag des Ausschussesverfahre»
wird? — Es widersprichtNiemand; der Ausschußantrag ist angenommen.

Meine Herren! Zu Punkt 4 und 5 der Tagesordnung, zu welchen der Herr Abgeordnete
Eourth und der Herr Abgeordnetevon Heister Referenten waren, sind Adressenan Seine Majestät
zu richten. Ich bitte die Herreu, sich der Ausarbeitung dieser Adressen gefälligst unterziehen zu
wollen; die Herren haben die Freundlichkeit nnd setzen sich mit dem VNreau in Verbindung,
damit das geschieht und wir, wenn möglich,die Adressenam Montag hier feststellen tonnen.

Die nächste Sitzung findet Montag 11 Uhr statt; ich schließe die heutige Sitzung.
(Schluß der Sitzung 2 Uhr.)

Fünfte Sitzung
im Stündehause zu Düsseldorf, am Muutag den 2^. Dezember 1«84.

Beginn: 11 Uhr Vormittags.

Tagesordnung:

1. Referat des II. Ausschusses über Reformen in der Straßen- und Hochbau-Verwaltung
der Nheinvrovinz. (L. M. Nr. 8.)

Referent: Abgeordneter Fried erichs.
2. Referat, betreffendden Gefetzentwulfüber die Kautongefängnissein der Nheinvrovinz.

(L. M. Nr. 1?.)
Referent: Abgeoronetervon Grand-Ry.

3. Referat, betreffend den Erlaß von Bestimmungen über die Errichtung von Gewerbe-
kümmern. (L. M. Nr. 18.)

Referent: Abgeordneter Seul.
4. Referat des II. Ausschusses zu dem Autrage des Provinzial-Verwaltnngsralhs,

betreffendden Ankauf eines Basaltbruches im Siebengebirge. (L. M. Nr. 19.)
Referent: Abgeordneter Nadermacher.

5. Referat des II. Ausschusses, betreffendGesuch der GeschwisterGressenich nnd Kons,
zu Gelsdorf um Beseitigung der auf der Bonn-Trierer Provinzialstraste unweit
Gelsdorf aufstehendenEscheubäume. (V. M. Nr. 30.)

Neferent: Abgeordneter Wunderlich,
li. Neferat des I. Ausschusses, betreffeuddie «andtags-Oetunomie. (,^. M. Nr. >i9.) .

Referent: Abgeordneter Dietze.
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Land tags-Marsch all: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet« Wir lieginnen mit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Geschieht.)

Ist gegen das Protokoll etwas zu erinnern? — Ich konstatire, dah es nicht der Ml
ist, und erkläre das Protokoll für genehmigt.

Meine Herren! Ich habe Ihnen folgende geschäftlicheMittheilungen zumache». Zunächst
habe ich Ihnen mitzutheilen, daß der Herr AbgeordneteHerrmann für die heutige Sitzung sich
entschuldigthat, da ein Hans neben seinem Hanse abgebrannt und er heute Morgen per Telegramm
»ach Hause berufen worden ist.

Ferner hat sich Herr KommerzienrathScheidt entschuldigt,weil er als erster Beigeordneter
von Kettwig dort die Stadtrathssitzung iu Aetreff wichtiger Personal-Angelegenheitder Städtischen
Verwaltung abhalte» muß.

Dann hat Herr von Grand-Ry sich für die heutige Sitzung entschuldigtund das Referat
über deu Gefetzentwnrf betreffend die Kantongefängnisse, welches er übernommen hatte, an den
Herrn Vorsitzendendes Ausschusses, den Herrn Abgeordneten Seul abgegeben.

Ich habe sodann mitzutheilen, daß der Herr Landtags-Kommissarius in Beantwortung
meines Schreibens nur erwidert, daß er davon Abstand nehme, für den erkranktenAbgeordneten
Maas zu Schwelgern den Stellvertreter einzuberufen, da dies nur noch für die heutige Sitzung
möglich gewefen wäre.

Außerdem hat mir der Herr Landtags-Kommissarius mitgetheilt, daß durch Telegramm
des Herrn Ministers des Innern die von mir nachgesuchte Verlängerung der Session bis zum
23. d. M. genehmigt worden ist. In Ansehnng unserer Geschäftslage habe ich resp, hat der
Herr Vice-Landtags-Marschall den Herrn Oberpräsidenten ersucht, heute Nachmittag um 3 Uhr
Me Session schließen zu wollen.

Ich habe weiter mitzutheilen, daß ein Schreiben der Handelskammer zu Barmen
eingegangenist:

„Dem Rheinischen Proviuzial-Landtag beehren wir uus anliegend Abschrift der in
Angelegenheitder Gewerbekammern an das KöniglicheMinisterium für Haudel und
Gewerbe gerichtetenEingabe zur geueigteu Kenntnihnahme crgebenst zu überreichen."

Meine Herren! Ich werde diefe Eingabe im Anschlüsse an die Vorlage, betreffenddie
Gewerbekammern,die heute behandelt werden muh, auch behaudeln lassen.

Meine Herren! Ich habe geglaubt, Ihre», Wunsche entgegenzukommen,indem ich deu
uun fertig gestellten Goldpokal für Ihre KöniglichenHoheiten den Prinzen und die Prinzefsin
Wilhelm von Preußen habe aufstellen lassen. Ich hoffe, daß die Mitglieder des Landtages dieses
herrliche Meisterwerk nnferer rheinischen Goldschmiedekunst sich genan angesehen haben. Ich
glaube, in Ihrem Sinne zu handeln, wenn ich ausspreche,daß sowohl die entwerfendenKünstler,
"ls ganz besonders der HofgoldschmiedHermeling eine ganz vorzügliche, wundervolle Arbeit
geliefert haben. (Beifall.)

Meine Herren! Herr Hermelin«, hat mir mitgetheilt, daß er eine größere Zahl von
kleineren Albums über diesen Pokal hat anfertigen lassen, in welchen eine Photographie des
herrlichen Pokals im Kleinen und auch der einzelnenReliefs, die sich auf demselben befinden, nach
Zeichnungenvon Herrn Maler Fritz Noeber enthalte» ist. Herr Hermeling wollte die Albums
hierher schicken,es ist aber bis jetzt noch nicht geschehen. Die Anzabl der Albums ist uicht so groß,
daß alle Mitglieder dasselbe bekommen können, aber wer von Ihnen sich dafür interefsirt, den bitte
'ch, mir seinen Namen aufzugeben; ich werde dann den Herren, fo weit eben der Vorrath reicht.
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das Album zustellenWen. Sie wollen so freundlichsein, nach Schluß der Sitzung im Bureau
anzugeben, ob Sie sich dafür interessiren, diese Photographien des Pokals zu besitzen. Den
Zeitpunkt der Uebergabe des Pokals an den Prinzen und die Prinzessin Wilhelm dachte ich
vielleichtdann zu wählen, wenn eine größere Anzahl von Mitgliedern bei den parlamentarischen
Körperschaftenin Berlin anwesend sein würde, dah dann, wenn Seine KöniglicheHoheit Prinz
Wilhelm damit einverstandenist, die Herren dort zusammengerufenwürden, um bei der Ucbergabe
zugegen zu fein. Ich denke, damit in Ihrem Sinne zu handeln. (Zustimmung.)

Meiue Herren! Ich habe noch eine Frage hier zu besprechen,nämlich wie wir es mit
der Begutachtung der vier Gesetzentwürfehalten wollen. Es ist die Frage entstanden, ob wir auf
die Aufforderung zur Begutachtung der Gesetzentwürfeper Adresse au Seine Majestät antworten
müssen, ich habe aber geglaubt, daß dies zu viel Zeit in Anspruch uehmeu würde, und schreibe
im Interesse der Beschleunigung soeben an den Herrn Ober-Präsidenten, der von Adressen
gesprochen hatte, ob er nicht damit einverstanden sei, daß diese Angelegenheitenvom Prouinzial-
Landtag an den Proviuzial-Verwaltungsrath abgegebenwürden, der Provinzial-Vcrwaltuugsrath
also dieselbenim gewöhnlichenGefchäftsgange möglichst bald durch den Herrn Ober-Präsidenten
an die Ministerien beförderte. Ich lasse das Schreiben jetzt sofort abschicken und hoffe, noch in
der heutigen Sitzung die Antwort zu bekommen. Falls dies nicht gcfchchen sollte, falls ich bis
zum Schluß der Sitzung keine Autwort des Herrn Landtags - Kommissarius über diesen Punkt
erhalten sollte, bitte ich um Ihre Ermächtigung, die nöthigen Adressen in Ihrem Namen festzu¬
stellen und bei den zunächstwohnendenMitgliedern des Landtages cirkuliren zu lassen. Sind Sie
damit einverstanden? — Es erfolgt kein Widerspruch, mein Vorschlag ist also genehmigt. Ebenso
mächte ich mir noch die Ermächtigung von Ihnen erbitten, daß ich das Protokoll der heutigen
Sitzung in Ihren: Namen feststellen darf. — Es erfolgt kein Widerfpruch, Sie sind also damit
einverstanden.

Meine Herren! Es ist naturgemäß von ganz besonderer Wichtigkeit,daß die stenogra¬
phischen Berichte über unsere diesmaligen Verhandlungen, namentlich in Betreff der Bcgutachtuug
der Gesetze, möglichst schnell und möglichstgeucm hergestelltwerden. Für die Genauigkeit bürgen
uns unsere Stenographen. Aber, meine Herreu, ich möchte Sie bitten, wenn Ihnen die Steno¬
gramme der Reden zugeschicktwerden, dieselben möglichst bald zu korrigiren und wieder an das
Bureau zurückgelangenzu lassen. Nach meiner Ansicht ist es von der grüßten Wichtigkeit,daß
besonders der Bericht über die Verhandlungen, während welcher der Landtag als Kommission
hier zusammengetretenwar, nach Möglichkeitbeschleunigt werde. Ich möchte aber noch die Bitte
hinzusetzen,nicht, wie es früher einmal von einzelnenHerren Neduern geschehen ist, die Blätter
des stenographischen Berichts ausfallen zu lassen, durch andere zu ersetzen und dort andere Reden
aufzuschreiben; dabist doch etwas den Sinn des Stenogramms Nenderndes. Ich möchte bitten,
daß nur da eine Korrektur vorgenommen wird, wo der Satzbau nicht richtig gewesen, oder ein
Fehler in der Konstruktionist, aber das Stenogramm, dem Sinne und den Sätzen nach, wie sie
gesprochen worden sind, nicht zu ändern. Es ist namentlich die große Schwierigkeit dabei, daß,
wenn ein Redner seine Rede ergänzt oder verändert und andere Blätter einsetzt, nachher die
Antwort darauf nicht paßt. (Heiterkeit.)

Meine Herren! Das geht abfolut nicht. Ich bitte Sie also, diese beiden Dinge im Auge
zu behalten, und die torrigirten stenographischen Berichte möglichst schnell wieder hierher zu schicken
— es ist eine sehr dringende Bitte, die ich an Sie richte — damit dieselben auch möglichst
bald, nachher gedruckt werden und bei den Verhandlungen in Berlin Verwendung finden tonnen»
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Meine Herren! Ich habe bestimmt, daß nach Schluß der Session, also etwa gegen
3'/u Uhr — um 3 Uhr wird der Herr Oberpräsident hier sein — die Diäten an die Herren
ausgezahlt werden.

Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Der erste Punkt der Tagesordnung ist
das Referat des II. Ausschusses über Reformen in der Straßen- und Hochbau-
Verwaltuug der Rheinprovinz. Referent ist der Herr AbgeordneteFriederichs.

Referent AbgeordneterFriederichs: Meine Herren! Das vorliegende Referat betrifft
n» finanzieller Beziehung den bedeutendstenTheil unfcrer Prouinzialverwaltung nnd auch ganz
besonders den wichtigstenTheil hinsichtlichder Provinzialnmlage. Ich nehme an, daß Sie das
Referat des Provinzial-Verwaltnngsraths gelesen haben. Im Hinblick auf die uns mir noch
knapp zugemessene Zeit gestatten Sie mir wohl, daß ich auf dieses Referat nicht weiter eingehe,
sonder,: Ihnen einfach den Beschluß des II. Ausschussesmittheile. Das Referat des II. Aus¬
schusses lautet:

„Auf Grund achtjähriger Erfahrung in der eigenen Provinz, wie eingehenderStudien
«er betreffendenOrganisation nnd Verwaltung in den Ncichbarprovinzen,den süddeutschen Ländern,
in Vrcnmschweig,Sachsen, Frankreich :c. beantragt der Provinzial-Verwaltungsrath mit Referat
von: 3. d. M. die nunmehr gebotenenReformen in der Straßen- und Hochbau-Verwaltungder
Rheinprovinz.

Das fachlich fo klar und erschöpfende wie überzeugende Referat gibt iu der Einleitung
die Gründe an, weshalb erst jetzt an die durchgreifendeReform dieser wichtigenVerwaltuugs-
zweige herangetreten wird, begründet in Kapitel I,

a. das in Aussicht genommene Prinzip, die Straßenarbeiter in Zukunft hauptsächlich
nach der Arbeitsleistung, anstatt wie bisher nach der Arbeitszeit zu bezahlen;

d. die damit verbundene Umbildung des Instituts der bisherigen 323 Aufseher in
240 Straßenmeister mit erheblich höher stehender fachlicher Bildung und mora¬
lischer Reife;

in Kapitel II: a. die Vermehrung der Inspektionsbezirkevon 1? auf 21;
Ii. die Trennung der Wege-Vauinspektionvon der Inspektion der Hochbauten;
c die Anstellung eines besonderenBauinspektors für den Hochbau für die mittleren und

nördlichen Theile der Provinz, während für Trier einem dortigen Privatarchitekten oder König¬
lichen Baubeamten die Verwaltung zu übertragen sei und für Merzig in bisheriger Weise dem
provinzialständischenNauinspektor Wege- und Hochbautenunterstellt bleiben,

Kapitel III behandelt die Reform der Organisation der Straßen-Nauabtheilung an
d" Centralstelle, und

Kapitel IV die Straßen-Vauucrwaltung in ihrem Modus wie in der technischenHand¬
habung der Straßenunterhaltnng. Was die finanzielle Seite der beantragten Reformen angeht, fo
3-laubt der'Provinzial-Verwaltungsrath mit den im Etat bisher vorgesehenenMitteln auszukommen.

Nach eingehender Durchberathung schloß sich der II. Ausschuh in allen Theilen dem
Referate des Prouinzial-Verwaltungsrathes einstimmig an und beantragt daraufhin:

„Hoher Landtag wolle sich mit den in vorstehender Abhandlung niedergelegtenGrund¬
zügen der Reform der Strahenuerwaltung eiuverstandenerklären und dementsprechend
genehmigen:
1. daß die Anzahl der lokalen Aufsichtsbeamtenvou 323 bis auf etwa 240 vermindert,

das Gehalt der demnächst anzustellendenEtraßenmeister (Aufseher I. Klasse) auf
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1100 bis 1700 M. bemessenund die Besoldung, Miethsentschädigung «, dieser
Beamten aus den für die Ehaussecaufseherbewilligten Summen Titel 1, 3, 4, 7
bis 14 Kapitel II des betreffendenEtats entnommen werden;

2. daß die Anzahl der Wege-Vnuiuspektorenum 4 vermehrt und die Mehrausgaben
für örtliche obere Verwaltung der Straßen bis zur Aufstellung des nächstenEtats
aus den für materielle Straßcnverwaltuug im Capitel III des betreffenden Etats
vorgesehenenMitteln bcstritten werden;

3. daß zur Verwaltung der Proviuzialinstitute mit Ausnahme derer in Trier und
Merzig ein Landes-Nauinspektorfür den Hochbau angestellt und bis zur nächsten
Etatsaufstellung aus den Mitteln für Unterhaltung der Institute nach Maßgabe
der Gehaltssätze für die Wege-Vauinsvektorenbesoldet werde;

4. den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, die genaue Begrenzung der nenen
Wege-Vauinspektionenendgültig festzusetzennnd eventuellbei eintretendemBedürfniß
zu verfchiebcu."

Landtags-Marsch all: Meine Herren! Ehe ich die Diskussion über diesen Punkt
unserer Tagesordnung eröffne, möchte ich auf einen Punkt zurückgreifen,welcherhier im Referat
angeführt ist. Es ist in dem Referate des Ausfchusses von dem fachlich so klaren und erschöpfenden
wie überzeugenden Referate des Provinzial-Verwaltungsraths die Rede. Meine Herren! Ich
halte mich für vervfiichtet, bei dieser Gelegenheit Ihnen zu sagen, daß Herr Laudes-Baurath
Dreling nach sehr erschöpfenden Vorarbeiten diefes vorzüglicheReferat uns vorgelegt hat, und
durch die Art uud Weife, wie er es durchgeführt hat, uns allen die Sicherheit gibt, daß er auch
in der Ausführung ganz Vorzügliches leisten wird. Es ist der erste Schritt, um die Straßen-
Verwaltung, die wir so lange in ihrer früherm Weise haben furtarbeiten lassen, bis wir sie
gründlich kennen gelernt hatten, an Haupt und Gliedern zu reformiren. Ich glaube, daß die
Aufgabe, das durchzuführen, was Sie heute befchliehen, in der Hand eines ganz vorzüglichen
Beamten liegt.

Ich eröffne nuumehr die Distufsion über die Vorschläge des Ausschusses. — Es meldet
sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussionund stelle die Antrüge zur Abstimmung. Iw
bitte Diejenigen, die gegen dieselben sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Die Anträge sind einstimmig angenommen.
Den zweiten Punkt unserer Tagesordnuug müssen wir vorläufig noch aussetzen; das

Referat konnte erst heute festgestellt werden und ist »och in meinen Händen. Wir würden jetzt
also zu Punkt 3 der Tagesordnung übergehen: Referat, betreffend den Erlaß von
Bestimmungen über die Errichtung von Gewerbekammern. Referent ist der Kerr
AbgeordneteSeul.

Referent Abgeordneter Senl: Meine Herren! Der Entwurf der Bestimmungen über
die Gewerbetammern ist dem Landtage erst zugegangeu, nachdemderselbe bereits versammelt war.
Es ist deshalb nicht möglich gewesen,daß dieser Entwurf, wie es mit alleu anderen Entwürfen,
die uns vorgelegt worden, zu gefcheheu pflegt, vorher durch den Provinzial-Verwaltungsrath hat
geprüft werden können; es ist uns deshalb auch ein Referat des Prouiuzial-Verwaltungsrathes zu
diefer Vorlage leider nicht zugegangen. Bei diefer Sachlage glaube ich, daß es erforderlich sein
wird, um das Verständniß der Vorlage zu erleichtern, daß ich mit einigen Worten das zu
ergänzen versuche, was Sie sonst in einem Referate des Provinzial-Verwaltuugsrathes würden
gefunden haben. Die vorliegenden Nestimmuugen über die Errichtung von GewerbekmnmeN'
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behandeln im wesentlichendrei verschiedenePunkte. Zunächst bestimmt §. 1 die Zwecke der
Gewerbekammer»und sagt, daß für jeden Regierungsbezirkeine Gewerbekammererrichtet werden
soll, welche die wirthschaftlichenGcfammtinteressendesselbenwahrzunehmen und die Reichs- uud
Landes-Verwaltungin der Förderung der Gewerbe zu unterstützen berufen ist. Sodann enthalten die
88- 2, 3 und 18 diejenigen Rechte und Pflichten, welche in Bezug auf die Gewerbekammerndem
Provinzial-Landtage zugewiesenwerden sollen. Nach dem §. 2 soll der Prouinzial-Landtag gehört
werden über den Sitz und die Zahl der Mitglieder jeder Gewerbekammer, sowie über deren
Vertheilung auf den großen und den kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, das Handwerk, den
Bergbau und den Fabrikbetrieb, sowie auf den Handel. In §. 3 wird dem Provinzial-Landtage
das Recht zugesprochen, die Mitglieder der Gewerbekammernzu wählen. In §. 18 wird dem
Provinzial-Landtage resp, dem Provinzialverbande die Pflicht auferlegt, die Kosten, welche durch
die Gewerbekllmmernentstehen,aus Provinzialmitteln zu decken. Die übrigen Bestimmungen der
Vorlage in §§. 4—1? enthalten im wesentlichen nur Nestimmungenüber die innere Organisation
der Gewerbekllmmern,die Festsetzungüber die Wahl des Vorsitzenden, über die Eintheilung in
verschiedeneAbtheilungen und über das Verhältniß der Gewerbekammern zu der Staats- und
Neichsregierung.

Meine Herren! Die Vorlage ist uns nun nicht mit dem Auftrage überwiesenworden,
uns darüber im Allgemeinen gutachtlichzu äußern, sondern lediglich mit dem Auftrage, einen
Beschluß darüber zu fassen, ob der Prouinzial-Landtag dieRechte und Pflichten,
die ihm durch diefe Vorlage zugewiesen sind, übernehmen will oder nicht, ob er
also die Wahl der Mitglieder der Gewerbekammernund, das Korrelat dazu, die Kosten der
Gewerbekllmmernauf Prouinzialfonds übernehmen will. Die ganze Vorlage ist damit motivirt,
daß es zur Zeit an einer ausreichendenVertretuug der verschiedeilen Verufsklassenin der Provinz
fehle. Die Vertretung des Handelsstandes, so wird in den Motiven ausgeführt, sei eine nicht
ganz zureichende,die Vertretung des Kleingruudbesitzes,des Kleingewerbes uud des Hlludwerks
fehle vollständig; die Motive meinen, wie Sie das auf Seite 7 finden werden, daß gerade zu
einer solchen organischenZusammenfassung der Vertretung der verschiedenen Berufsverbände vor
allen Dingen die Selbstverwaltung der kommunalenVerbände berufen fei. Es heißt da wörtlich:
»Die Pflege und Hebung der wirthfchaftlichenInteressen des Bzirks gehört zu den vornehmlichsten
Aufgaben der Selbstverwaltungsorgane und es erscheintdemgemäß berechtigt, den letzteren einen
entscheidenden Einfluß auf die Zusammensetzungder Gewerbekammern,deren Wirksamkeitebenfalls
die Förderung dieser Interessen bezweckt, einzuräumen." Deshalb soll also der Landtag die
Mitglieder der Gewerbekammernwählen und die Kosten dafür übernehmen. Meine Herren! Ihr
Ausschuß hat sich mit der Prüfung dieser Vorlage eingehend befaßt und im allgemeinen nicht
verkennenkönnen, daß eine bessere uud ausreichendereVertretung der verschiedenen Berufsklassen
in der Provinz ein dringendes Bedürfniß fei. Es existirt ja für die Vertretung des Handwerks,
für die Vertretung des Kleingewerbes überhaupt gar keine organischeVertretung, und die Ver¬
tretung der lllndwirthschaftlichen Interessen, sowie die Vertretung der industriellenInteressen beruht
im wesentlichenauf freieu Vereinigungen, auf den landwirthfchaftlichenVereinen und den Verbänden
von Industrieellen, welche mit der Vertretung einzelner Industriezweige sich begnügen; eine
gesetzliche und organische Vertretung für diefe Gewerbe fehlt aber. Gleichwohl hat i'hr
Ausschuß dieser Vorlage nicht zustimmen können. Er ist der Ansicht, daß die Art und Weise,
wie die Vertretung dort gedacht ist, eine verfehlte fei, er ist der Meinung, daß eine derartige
Vertretung vor allen Dingen von unten herauf konstruirt werden muh, daß die Vertreter der
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einzelnen Verufsklassen, wenn ihre Wirksamkeitwirklich den realen Verhältnissen entsprechen und
eine erfolgreichesein soll, zu geschlossenenKorporationen vereinigt werden müssen, und daß es dann
eine weitere Frage sei, ob und wie später eine Eentralinstanz für diese Vertretungen sich beschaffen
lasse. Ihr Ausschuß ist umsomehr dieser Ansicht gewesen, als durch die Vorlage die einzige zur
Zeit bestehende gesetzlicheVertretung, die Vertretung des Handels in den Handelskammern, voll¬
ständig in den Hintergrund gedrängt wird, da durch diese neuen Bestimmungen in Bezug auf die
Gewerbekllinmerndiesen wesentlich dieselbenVerpflichtungenüberwiesen werden sollen, die bisher
den Handelskammernobgelegenhaben und die dieselben,wie im Ausschusse ausdrücklichanerkannt
worden ist, bisher mit großem und gutem Erfolge wahrgenommen haben.

Ich komme nunmehr zu der Frage der Wahl der Mitglieder der Gewerbekaminern,die
also von deni Provinzial-Landtage bewirkt werden soll. Auch da ist Ihr Ausschuß der Ansicht,
daß sich die Zustimmung zu diesem Vorschlage nicht empfiehlt. Der Provinzial-Landtag ist auf
einer ganz anderen Grundlage aufgebaut, als die Gewerbekaminern; in dein Provinzial-Landtage
ist weder das Kleingewerbenoch das Handwerkorganisch vertreten. Wenn wir für alle Regierungs¬
bezirke der Provinz Vertreter des Handels, der Indnstrie, der Landwirthschaftund des Handwerks
wählen wollten, meine Herren, wie würden wir das machen? wir würden lediglich anf Infor¬
mationen, auf Erkundigungen angewiesen sein, die wir in den verschiedenen Theilen der Provinz
anstellten, und wenn wir mich diese Erkundigungen mit größter Sorgfalt vornehmen würden, so
hätten wir doch keine Garantie, daß die Leute, welche uns da genannt werden, wirklich die
geeignetenVertreter der einzelnen Berufsklassen wären. Wir würden insbesonderenicht die Garantie
haben, daß es solche Leute sind, die das Vertrauen ihrer Verufsgenossenbesitzen und die dadurch
eine ersprießliche Wirsamkcitgarantircn. Der Ausschuß ist deshalb der Meinung, Ihnen empfehlen
zu sollen, die Wahl der Vertreter in die Gewerbekaminernabzulehnen. Ebenso empfiehlt er Ihnen
Ablehnuug der Uebernahme der Kosten für die Gewerbekaminern. Der Provinzial-Landtag hat
keine Fonds, um diese Koste,: zu tragen. Das Dotationsgcsetzhat ihm Fonds zu ganz bestimmten
Zwecken überwiesen, die offenbar zu dem vurgedachtenZweck, für die Gewerbekaminern, nicht
verwendet werden dürfen. Es verbleibt also dem Landtage lediglichder Zinsgewinn der Provin-
zial-Hülfskasse. Sie wissen, daß dieser Zinsgewinn mit zahlreichen Ausgabe-Verpflichtungenbereits
belastet ist, und daß er bisher zu ganz anderen Zwecken Verwendung gefunden hat, als zu
denjenigen, von denen wir hier reden. Es würde eine Beeinträchtigung der Interessen, die bisher
durch den Zinsgewinn der HUlfskasse gefördert worden sind, sein, wenn derselbe verwendet werden
sollte, um die Gewerbekammerkosten zu tragen. Ueber die Höhe dieser Kosten haben wir allerdings
nichts Näheres in Erfahrung bringen können, allein wenn Sie bedenken, daß es .', Oewcrbekainmern
sein sollen, daß den Mitgliedern der GcwerbekammernDiäten und Reisekostengezahlt werden
müssen, daß außerdem ein Geschäftslokalbeschafft werden muß, daß ein Sekretär besoldetwerden
soll, daß der Aufwand an Drnckkostenund derartigen Dingen hinzukommt, so wird mau wohl
sagen können, daß es sich um keine ganz unerheblicheSumme handelt. Endlich würde es sich
noch fragen, ob die Kosten etwa durch Umlagen beschafftwerden könnten, allein der Rheinische
Provinzial-Landtag hat bekanntlich zur Zeit das Recht, Umlagen zu beschließe,,, „ur für ganz
bestimmte, gesetzlich firirte Zwecke, und unter diefe Zwecke kann mm, die Kosten der Gewcrbe-
kammern in keiner Weise subsummiren. Sonach ist der Ausschuß zu dem einstimmigenBeschlusse
gekommen,Ihnen vorzuschlagen,die Rechte und Pflichten, die durch diesen Entwurf dem Pro'
vinzial-Landtage zugedachtsind, nbzulehneu.
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Ich bemerke schließlich noch, daß zu dieser Vorlage zwei Petitionen eingegangen sind,
eine der Handelskammer in Elberfetd und eine der Handelskammerin Köln, und daß heute auch
noch die Abschrift einer Eingabe, welche die Handelskammer in Barmen an den Herrn Minister
gerichtet hat und die denselbenGegenstand betrifft, uns vorgelegt worden ist. Diese Petitionen
enthalten im Allgemeinenden Antrag, die Gesetzesvorlageabzulehnen. Wenn Sie dem Antrage
Ihres Ausschusses zustimmen, so würden Sie gleichzeitig zu bestimmenhaben, daß damit diese
Petitionen ihre Erledigung gefunden haben.

Ich weih nicht, ob ich auch uoch das gauze Referat verlesen soll, oder ob es genügt,
wenn ich nur den Schluß vorlese. (Stimmen: Schluß!)

Der Schluß lautet: „Der Ausschuhbeehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:
Hoher Landtag wolle, in Erwägung,
1. daß das sehr erstrebenswertheZiel, eine korporative Zusammenfassungder Berufs-

stände zu schaffen, dnrch die vorliegende»Bestimmungen nicht erreicht wird;
2. daß der Provinzial-Landtag nicht als die geeigneteKorporation betrachtet werden

kann, welche die Wahlen zu den Gewerbetammern vorzunehmenhabe;
3. daß dem Provinzial-Landtage keine Mittel zur Verfügung stehen, ans welchen die

Kosten der Gewerbekammernbestritten werden können,
es ablehnen, die in der Vorlage ihm zugedachten Rechte und Pflichten zu übernehmen,
und gleichzeitigdie Petitionen der Handelskammern von Köln und Elberfeld als
durch diese Beschlüsse erledigt erklären."

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diese Anträge des Ausschusses die Diskussion,
und somit mich über das ganze Gesetz die General-Distussiou, — Der Herr Abgeordnete Freiherr
von Scheibler hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Scheibler: Meine Herren! Ich bitte um Verzeihung,wenn
ich für einige Augenblicke Ihre Aufmerksamkeit bei diefein Gegenstand in Anspruchnehme. Wie
wir eben von dein Herrn Referenten gehört haben, ist diese Sache erst an den Landtag gekommen,
nnchdem er bereits vcrfammelt war. Mir ist über dieselbe nur das bekannt geworden, was in
den Druckschriftensteht, die an uns vertheilt worden sind. Dem betreffendenAusschuß bin ich
nicht zugewiesenworden und habe daher von dem, was dort verhandelt worden ist, keine Kenntniß
genommen. Es ist nur also nur das Allerhöchste Propositions-Dekrct bekannt, sowie dasjenige,
was in den Bestimmungen über die Gewerbekammern und in den Motiven gesagt ist, und da
scheint es mir doch aus dieser Druckschrifthervorzugehen,daß die Sache für unsere Provinz von
derartiger Wichtigkeit ist, daß es angemessen erscheinenmöchte, sie nicht wegen der Kürze der
Zeit, wie man zu sagen pflegt, über's Knie zn brechen,sondern im Plenum eingehendzu behan¬
deln. Wenn gesagt worden ist, daß der Landtag über die Sache selbst kein Gutachten abzugeben,
fondern sich blos darüber zu äußern hätte, ob er zur Wahl der betreffendeilMitglieder der
Gewerbckammern fchrcitcn und die entsprechenden Kosten tragen wolle, so glaube ich, daß man
dem entgegensetzenmuß, daß mau, wenn man sich in der Weise äußern und Verpflichtungen
übernehmen soll, auch das Recht hat, auf den Grund der betreffendenNestimmungen einzugehen,
^e zu prüfen und sein Gutachten darüber abzugeben. Ich würde daher diesen Grund, die
Sache kurz abzubrechen,nicht anerkennen können. Ich glaube nuu im Interesse der Sache den
Antrag stellen zu dürfe», daß wir, falls die Sache heute nicht hinreicheudaufgeklärt ist, wie es
bei mir z. N. der Fall, sie bis zum Zusammentritt des nächstenProuinzial-Landtags verschieben
und dann nach vorheriger eingehenderBerathung im Plenum ein Gutachte», resp, einen Beschluß
darüber feststellen.

36»
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Landtags-Marschall: Der Zerr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Meine Herren! Die Sache scheint mir doch spruchreif zu sein.

In dem betreffendenAusschußwaren wir einstimmig der Meinung, die Vorlage abzulehnen und
zwar aus den verschiedensten Gründen. Ich habe insbesondere auf dem Standpunkt gestanden,
daß es nicht zweckmäßigist, eine solche Eentralvertretung der verschiedenen Interessen an die
Provinzial - Verwaltung anzulehnen, und daß es mir erscheine!: wolle, als sei die Pruvinzial-
Verwaltuug überhaupt blos herangezogenworden, damit sie die Mittel hergebe, die sie nicht hat,
und um ihr auf der andern Seite das Recht einzuräumen, Mitglieder zu wählen, was sie nicht
kann. Diesen Standpunkt vertrete ich auch jetzt vollständig. Es wird hier an eine Vertretung
gedacht,die sich aus ziemlich heterogenen Bestandtheilen zusammensetzt, die also, wenn sie wirken
soll, nur in einem größeren Kreise zulässig sein kann, wie etwa in dein Volkswirthschaftsrath,
bei welchem in Einer Spitze die sämmtlichen Interessen des Landes zusammengefaßt werden.
Hier ist an den Regierungsbezirkgedacht, in Verbindung mit mehreren Regierungsbezirken. Auf
alle Fälle scheint mir Zweck und Ziel einer solchen Versammlung weit über die Provinz hinaus¬
zureichen. Sie kann nur dahin wirken, daß legislatorischetwas geschaffen wird, und dann würde
es Sache des Staates sein, die Korporation ins Leben zu rufeu und sie auch zu tragen.

Landtllgs-Marschall: Ich möchte dem gegenüber, was Herr Abgeordneter Freiherr
von Scheibler eben gesagt hat, doch bemerken,daß für mich der Schwerpunkt der Angelegenheit
darin liegt, daß wir uns in einer gesetzlichenUnmöglichkeit befinden, die Koste»: für diefe Gewerbe-
kammernzu übernehmeil. Wir könnten daher höchstens der Negierung antworten, daß wir es für
fehr nützlich halten, eine folche Einrichtung zu treffen, daß wir .ms aber in der gesetzlichen
Unmöglichkeit befinden, Umlagen zu erheben, um die Kosten aufzubringen. Ueber die ganze Sache
weiter distutiren und darüber befinden können wir alfo erst, wenn uns vom Staate die Mittel
zur Verfügung gestelltwerden, die für diese Gewerbekammern nöthig sind. Es ist dieser Punkt
ja vou dein Herrn Referenten schon angedeutet worden; aber ich glaube es tritt das noch schärfer
hervor, wenn man es einmal fo ganz präcis allein hinstellt. Dann würde es nicht aussehen
können, als wolle man, wie Herr Abgeordneter Freiherr von Scheibler sagte, die Sache über's
Knie brechen. Es ist ja sehr bedauerlich, daß wir nicht länger Zeit haben, eine so wichtige
Sache noch eingehenderzu berathen, daß die Sache nicht vorgeprüft werden konnte, und daß wir
nicht andere Vorschläge haben machen können. Aber man kann doch nicht sagen, daß wir die
Sache über's Knie gebrochenhätten. Wir haben den Hauptpunkt herausgehoben, und ich glaube
der Herr Referent hat uns darüber einen fo ausgezeichuetenVortrag gehalten, daß wir uns in
diefem Puukte wohl alle mit dem Ausschußvereinigen müssen. — Der Herr Abgeordnete Freiherr
von Scheibler hat das Wort.

Ageordneter Freiherr von Scheibler: Meine Herren! Wenn natürlich die Geldsrage
auch immer eine sehr große Rolle spielt, so glaube ich, daß wir deswegen allein nicht davon
absehen können, auf den Vorschlag selbst näher einzugehen. Es ist schon von Seiten des Herrn
Referenten ganz richtig bemerkt worden, daß für einzelne Berufszweige, uamentlich für die Land¬
wirthschaft und für das Handwerk, eine officielleVertretung nicht besteht. Die Handelskammern
haben kein Interesse an der Sache, dort sind Handel und Industrie vertreten; aber grade die
Landwirthschaft, im Großen und Kleinen, und das Handwerk sind unvertreten. Man hört von
allen Seiten den Wunsch aussprechen, daß darauf hiugearbeitet werden möge, daß diese Berufs¬
zweige eine gehörige Vertretung bekommen, und wäre es daher fehr zweckmäßig, daß in den ein¬
zelnen Regierungsbezirkendie Bedürfnissefestgestellt würden, um sie der höheren Instanz mitzutheilen.
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Ich glaube, daß dies von großer Wichtigkeit für die Interessen der betreffenden Berufszweige
sein kann, und ich kann daher nur den Wunsch ausdrücken,daß die Sache in jeder Weise gründlich
erörtert werde. Wenn sich herausstellt, daß die Mittel dazu nicht da sind, so würde vielleicht die
Staatsregierung in Anerkennungder Wichtigkeitder Sache darauf eingehen, die Mittel in anderer
Weise disponibel zu machen.

Laudtags-Marfchall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Seul: Ich glaube doch, der Herr Abgeordnete Freiherr von

Scheibler hat mich mißverstanden. Wir haben wohl eine Prüfung der Vorlage eintreten lassen,
und ich meine, ich hätte mich darüber deutlich genug ausgesprochen. Wir haben gefunden, daß
me Grundlage, auf der die Vertretung, die wir alle für wünfchenswerthund sogar für nothwendig
halten, geplant ist, eine ganz falfche und verkehrte ist, und daß wir derselben nicht beistimmen
können. Wir haben die Sache also weder übereilt noch über's Knie gebrochen, sondern eingehend
beurtheilt, und sind zu dem Resultat gekommen,Ihnen vorzuschlageu,diese Vorlage abzulehnen.

Landtags-Marschall: Der Abgeordnetevon Ennern hat das Wort.
Abgeordneter von Ennern: Meine Herren! Ich kann in einem Punkte dem Herrn

AbgeordnetenFreiherrn von Scheibler nur Recht geben. Ich habe von dieser ganzen Gesetzes¬
vorlage, von der Absicht der Errichtung von Gewerbekammernzuerst Mittheilung erhalten aus
°er Petition, die uns von Elberfeld zugegangenist. Erst als wir diese schon hatten, kam der
Gesetz-Entwurf,und ich für meinen Theil bin ebenso wie der Herr Freiherr von Scheibler außer
Stande, über eine fo wichtige Materie in fo kurzer Zeit mir ein abschließendes Urtheil zu bilden.
Ich habe versucht, mich nach der Vorlage und den beigegebenen Motiven mit der Materie vertraut
M macheu; aber unzweifelhaft liegt dariu ein ziemlich einfeitiges Material vor. Soweit meine
Prüfung jetzt reicht, fchliehe ich mich in den Motiven vollständigden Anschauungen des Ausschusses
an, behalte mir aber vor, später vielleicht eine andere Ansicht zu gewiunen, je nachdem es mir
Möglich ist, mich in diese Materie eingehender einzuarbeiten. In acht Tagen kann man nicht
"ber eine derartige Organisation sich sofort zustimmend oder ablehnend entscheiden. Man muß
b°ch auch andere Leute hören, und auch die eigentlichen Absichten der Negierung, die in der
Vorlage bisher in sehr geringer Weise dargelegt sind, weiter herauszuholen suchen. Wie gesagt,
soweit ich bis jetzt urtheilen kann, schließe ich mich den Motiven des Ausschusses und seinem
antrage auf Ablehnung diefer Vorlage an, lege aber Gewicht darauf, daß die Geldforderung,
die von dem Prouiuzial-Landtage bewilligt werden foll, nicht zu erfüllen ist, und daß dadurch
°iese Vorlage dem Zweck nicht entspricht, der mit ihr beabsichtigtwird. Ueber das Prinzip der
Errichtung von Gewerbekammernselbst aber will ich mich hier nicht entscheiden, und halte es für
^chtig, daß ich das hier ausdrücklich ausspreche, da ja iu eiuer andern Körperschaftdieselbe
Vorlage vielleichtmit besseren und weitgehenderenMotiven und mit bestimmten Erklärungen über
"e Absicht der Regierung eingebrachtwerden kann, die ich dann zu erwägen hätte.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Los hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Der Herr Abgeordnete Freiherr

"°n Scheibler ist vollständig im Recht, wenn er über diese Angelegenheit im Plenum diskutiren
will. Das Recht steht Jedem frei. Aber ich möchte doch dem Herrn Referenten beistimmen,
^w. Ausschuß, zu dem ich auch gehöre, ist die Sache sehr reiflich geprüft worden, und der Ausschuß
^ ich sehe ^n nur ab — war im Uebrigen prinzipiell recht praktisch zusammengesetzt,weil
Vertreter der verschiedenen Berufsstände darin waren, und in fofern die verfchiedenen Ansichten
^ar zum Ausdruck kamen. Nachdem nun der Ausschuh die prinzipiellen Gesichtspunktegeprüft
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hat und von seinem Standpunkte aus den Entwurf ablehnen zu müssen glaubte, hat er selbstredend
in die einzelnen Details einer derartigen Einrichtung, da er sie im Prinzip nicht wollte, nicht
eingehe» zn sollen geglaubt, und das möchte ich dem Herrn Abgeordnetenvon Eynern gegenüber
betonen. Vom pekuniären Standpunkte aus, soweit die Provinz dabei in Frage kam, muhte die
Sache abgelehnt werden. Wir haben dann im Ausschuß sämmtlich, sowohl die Herren, die die
Interessen des Handswerks vertreten, wie die Herren Vertreter des Handelsstandes, der Städte,
wenn Sie wollen, nnd endlich wir, die nur die Interessen des Grundbesitzes und der Landwirthschaft
vertreten, wir haben uus einstimmig dahin ausgesprochen, daß wir den Gedanken einer wirt¬
schaftlichen Vertretung im Allgemeinenmit Freude begrüßen, daß wir aber die Ausführung auf
diesem Wege nicht für richtig halten können, indem zunächst jeder Verufsstand für sich sich organisch
nnd korporativ zu einer Vertretung gruppireu müßte; und erst wenn so für Handel, Industrie,
Landwirthschaft, Gewerbe eine Vertretung vorhanden fei, könnte in einer Zentralinstanz schließlich
diese wirthschaftlicheOrganisation ihren Abschluß und ihre Sanktion finden. Der Ausschußwar
aber der Ansicht,daß in einer Gewerbekammer,namentlich innerhalb der Bezirke, wo von vorn¬
herein alles in einen Vrei gerührt werde, wo alle die verschiedenen Interessen gleich von Anfang
an mit einander vermischt werden würden, der Ausdruck der Vertretung der verschiedenen Interessen
kein richtiger sein würde. Ich möchte aber Herrn Abgeordnete«Freiherrn von Scheibler auch
meinerseits wiederholt versichern: das Für und Wider der Sache ist gründlich und nach allen
Richtungen hin erwogen worden.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Scheibler hat das Wort
Abgeordneter Freiherr von Scheibler: Meine Herren, wenn ich gesagt habe, daß ich

nicht wünsche, daß eine so wichtige Angelegenheit nber's Knie gebrochen werde, so muß ich kon-
statiren, daß ich damit durchaus nicht und in keiner Weise die Verhandlungen des betreffenden
Ausfchusses oder den ausgezeichnetenVortrag des Herrn Referenten habe angreifen wollen. I>"
Gegentheil, ich erkenne auch vollständig meinerseits die Gründe an, welche darin enthalten sind.
Ich glaube, daß ich zu meiner Rechtfertigung sagen kann, daß, wenn die Sache hier ohne jede
weitere Erörterung erledigt worden, sie hier im Plenum wirklichüber's Knie gebrochen worden
wäre. Ich glaubte daher im Interesse der Sache verpflichtet zu sein, wenigstens die Anregung
dazu zu geben, daß man nicht höheren Orts die Ansicht gewinnen könnte, als ob eine fo wichtige
Sache, die von Seiner Majestät dem Provinzial-Landtage zur Aeußerung vorgelegt worden ist -^
denn ich weih nicht, ob die Verhandlungen, welche im Ausschusse stattgefundenhaben, stenographirt
worden sind — hier nicht eingehendbehandelt,sondern einfach wegen des Kostenpunktes abgewiesen
worden wäre; das möchte ich nicht und ist dies der Grund, weshalb ich mir die Anregung 3"
einer gründlichen Erörterung der Sache zu geben erlaubt habe.

Landtags-Marschall: Haben Sie einen Antrag gestellt, Herr von Scheibler? ^
jetzt habe ich einen solchen noch nicht erhalten. — Der Herr Abgeordnete Heuser hat das Won-

Abgeordneter Heuser: Meine Herren! Aus dem Referate des Ausfchussesgeht hervor,
daß neben dem Kostenpunkte, der allerdings ein mitbestimmendesMotiv gewesenist, als Haupt¬
grund für die Abweisung des dem Landtage zugedachtenRechtes eiu auderer Umstand gegolten
hat. Aus der Vorlage ist eine Wahrnehmung ganz unzweifelhaft an uns herangetreten, ^e
Wahrnehmnng der sachlichen Inkompetenz des Landtages, in dieser Sache die Rechte auszuüben,
die ihn, zugedachtsind. Wie wollen Sie z. N. den Landtag in die Lage setzen, daß er Vertreter
des Handelsstandes wähle? Bei den eingeschränkten Befugnissen des Provinzial-Landtags ist °as
rein unmöglich. Auf diesen Gesichtspunkt,nicht auf den Kostenpunktist das entscheidende Gewicht
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M legen. Die Kostenfrage wäre allerdings auch ein Punkt, welcher eine vorherige gesetzliche
Regelung fordern würde. Ich bitte daher, dem Antrage des Ausschusses beizustimmen.

Landtags-Marschall: Es hat sich Niemand mehr zum Worte gemeldet. Ich schließe
me General-Diskussion und frage zur weiteren geschäftlichen Behandlung, ob die einzelnenPara¬
graphen durchgegangen werden sollen und ob Sie die einzelnenAnträge des Ausschusses hören
wollen. (Nein!)

Herr von Scheibler hat den Antrag gestellt,
daß diese Vorlage dem nächstenProuinzial-Landtage überwiesenwerden möge.

Meine Herren! Geschäftsordnungsmähighabe ich zu sagen, daß dies nicht angängig ist.
Denn die Sache ist uns zur Begutachtung überwiesen worden, und wir müssen noch jetzt in
diesem Landtage auf die Frage, die an uns gestellt ist, eine richtige Autwort geben. Die richtige
"Ntwort ist wohl diejenige, die der Ausschuß Ihnen vorgeschlagenhat. Ich möchte Sie mich
bitten, den Vorschlag des Ausschusseszu genehmigen. Ich frage Herrn von Scheibler, ob er
seinen Antrag zurückziehen will.

Abgeordneter Freiherr von Scheiblcr: Wenn mein Wunsch, die Sache wegen Kürze
°er Zeit bis zum nächstenLandtage zu verschieben,unmöglich und unzulässig ist, so ziehe ich
Meinendesfallsigen Antrag zurück.

Landtags-Marsch all: Herr von Scheibler hat seinen Antrag zurückgezogen. Der
Herr Referent verzichtet anf das Schlußwort, Ich bringe den Antrag des Ausschusseszur
Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, welche gegen den Antrag des Ausschüsse«sind, sich zu
erheben. (Geschieht.)

Der Antrag des Allsschussesist mit allen gegen eine Stimme angenommen.— Meine
Herren! Wir kommennun zu Punkt 2 der Tagesordnung: Referat des Ausschusses über
den Gesetzentwurf, betreffend die Kantongcfängnisse in der Rheinprovinz.
Referent ist der Herr Abgeordnetevon Grand-Rn. An seiner Stelle hat der Herr Abgeordnete
^ourth das Referat übernommen.

Abgeordneter Courth: Meine Herren! Den Gemeinden des vormaligen Appellhofes zu
^üln liegt gegenwärtig die Verpflichtung ob, die Kantongcfangnisseeinzurichtenund zu unter¬
halten, ebenso die Gefangenen zu kleiden und zu beköstigen. Es sind das die Gefangenen, welche
"^ zu ,'. Tagen Gefängniß uerurtheilt werden, bis wohin früher die Kompetenzder Polizei-
gerichte ging. Es sind nun zwar die Polizeigerichte fortgefallen, aber die Verpflichtung der
Gemeinden ist bestehen geblieben, fo daß also diejenigen Gefangenen, die bis zu 5 Tagen
verurtheilt werden, aufgenommen und verpflegt werden müssen. Der gegenwärtige Gesetzentwurf
^)t nun dahin, daß den Gemeinden die Verpftichtung abgenonunenwerde, (Der Vice-Landtags-
^"rschall übernimmt den Vorsitz.) insoweit, als diese Strafen durch gerichtliches Urtheil zuerkannt
werden, ihnen aber belassen werde, insoweit sie in Gemähheit von Polizeiuerfüguugen, was jetzt
^ für die Nheinprouinz durch das Gesetz vom vorigen Jahre eingeführt ist, zur Vollstreckung
^wmen. Dagegen verlangt der Staat nunmehr als Aequivalent die Strafgelder, die früher den
Gemeindenzufielen und zu Wohlthätigkeits- resp. Armenzweckenverwendet wurden; es siud dies
^° Strafgelder aus den Polizeistrafen, die der Polizeirichter verhängt, und ebenso diejenigen,
°le das Zuchtpolizeigerichterkennt. Verbleiben sollen den Gemeinden uur diejenigen Strafgelder,

le durch polizeiliches Resolut der Gemeindebehördeneingezogen werden. Das ist die Grundlage, auf
er der Gesetzentwurfaufgebaut ist. Meine Herren! Sie haben das fehr eingehendeReferat des

^"vinzial-Verwaltungsrathes gelesen,worin die Materie gehörig beleuchtetuud ausgeführt ist, daß die
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Verpflichtung, die den Gemeinden bezüglichder Kantongefängnisfeobliegt, in keinem Kausalnexus
mit dein l)unuiu steht, welches die Gemeinden dadurch haben, daß sie die Strafgelder beziehen.
Es ist ferner nachgewiefen, dah wenn der Entwurf Gefetz wird, die Gemeinden erheblich
geschädigtwerden, indem die beiden Faktoren nicht gleichwerthigsind, da wenn den Gemeinden
die Verpflichtung abgenommenwird, ihnen die bezüglichenStrafgelder entgehen, die weit höher
sind, als die Kosten, die ihnen obliegen. Dieser Anschauung gibt das Referat des Ausschusses
ebenfalls Ausdruck,welches ich mich zu verlesen beehre:

„Der zur Berathung gestellte Gesetzentwurf, betreffend die Kantongefängnisse in der
Rheinprovinz, bezweckt die im linksrheinifchenGebiete vorhandenen Mißstände in der Weise zu
beheben, daß die bisheran den Gemeinden obliegendeVerpflichtung zur Befchaffung und Unter¬
haltung der Gefängnisse,sowie zur Verpflegung der bis zu 5 Tage Haft verurtheilten Gefangenen
für gerichtliche, wie polizeiliche Strafgefangene bezügllä» der ersteren vom Staate übernommenen,
bezüglich der letzteren entsprechendden Bestimmungen des Gesetzesvom 28. April 1883 den
Gemeinden verbleiben solle. Es sollen dagegen den Gemeinden die bisheran bezogenen Ein¬
nahmen aus den gerichtlich erkannten oder durch amtsrichterlichen Strafbefehl endgültig fest-
gefetzten Geldstrafen genommenwerden.

Die Motive zu dem Gefetzentwurflassen die Entziehung dieser Einnahme als Konsequenz
der Aufhebung der Verpflichtung zur Unterhaltung erfchcinen, für welche jene zur Zeit als
Aequivalent übcrwiefen seien.

Die eingehendenErörterungen der historischen Vorgänge wie der gesetzlichenund andern
Bestimmungen in dem Referat des Verwaltungsrathes führen indeß zu dem Refultat, daß diese
Annahme unbegründet, vielmehr die Zutheilung der Einnahmen an die Gemeinden aus ganz
anderi, Gründen und zu andern, insbesondere Wohlthätigkeitszweckenerfolgt fei.

Das Referat führt denn noch aus, daß den Gemeinden nur ein geringer Theil der
ihnen bisher obliegenden Last abgenommen werde, da ihnen die weit erheblichere Verpflichtung
aus dem Gefetze vom 23. April 1883 verbleibe, während andererfeits für den Staat das Ver¬
hältniß der Einnahme zu den Kosten bei den gerichtlichen Geldstrafen sich günstiger gestalte, als
bei dem den Gemeinden verbleibendenTheil, indem die Verhängung der größeren Geldstrafe»
durch die Gerichte die Kosten für die minderzahlreicheneinzelnen Fälle relativ geringer erscheine»
lasse. Die Gemeinden würden daher jedenfalls den Ausfall einer erheblichen Summe erleiden,
welche nach der bisherigen Verwendung dein Armeuetat zu Gute kommt.

Der Ausschuß hat nach eingehenderDiskussion in Uebereinstimmungmit dem Vorschlags
des Verwaltungsrathes beschlossen, den Antrag zu stellen:

„Hoher Landtag wolle in Erwägung, daß die Verpflichtung zur Beschaffungund
Unterhaltung der Kantongefängnisfeund der Verpflegungder Gefangenen der rheinisch^
Gemeinden unter irrthümlicher Vorausfetzung einer bereits bestehenden gesetzlich^
Verpflichtung durch die Allerhöchste Kabinetsordre vom 8. November 1831 auferleg
worden ist; daß der Bezug der gerichtlichen Strafgelder in keinem Zusammenhang
mit der vorgedachtenVerpflichtung steht; daß diese überhaupt den wesentlichsten Thel
ihrer Bedeutung verloren hat, nachdem das Gesetz vom 23. April 1883 den Gemeinde»
die durch die Festsetzung und Vollstreckung der Polizeistrafen entstehenden Koste»
auferlegt hat; daß die vom Staate jetzt zu übernehmendenKosten der Vollstreckung
der gerichtlichenStrafen nach den bisherigen Erfahrungen erheblich geringer s^
werde,, als die Summe der Einnahmen, welche den Gemeinden entzogen werde'



solle», das; diese Entziehung lim so schwererempfundenwerden wird, als eine große
Zahl der rheinischenGemeinden schon durch die Ausgaben für Armenzwecke hoch
belastet ist, seiu Gutachten dahin abgeben, daß der vorliegende Gesetz-Entwurf in
seiner jetzigenFassung die Gemeinden der Provinz erheblich schädige und deshalb die
Zustimmung des Landtages nur mit der Maßgabe finden könnte, daß die gerichtlichen
Strafgelder der früheren Bestimmung verbleiben."

Vice-Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag des Ausschussesund damit den
ganzen Gegenstand zur Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort; ich schließedie
Diskussiou. Wir kommen zur Abstimmung. Diejenigen Herren, welche mit dem Ausschußautrag
einverstanden sind, bitte ich sitzen zu bleiben. — Es erhebt sich Niemand; der Autrag ist
einstimmig angenommen.

Meine Herren! Wir kommen nunmehr zum vierten Gegenstand unserer Tagesordnung:
Nefcrat des II. Ausschusses zu dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths,
betreffend den Ankauf eines Bafaltbruches im Siebengebirge. Referent ist der
Herr AbgeordneteNadermacher,

Referent Abgeordneter Räderm acher: Meine Herren! Ich glaube, daß ich annehmen
darf, daß Sie Alle das gedruckte Referat des Provinzial-Verwaltungsraths gelefen haben, uud
daß ich mich auf eine Verlesung desselben nicht einzulasseu brauche. Das Referat legt ja in
eingehender Begründung klar, warum der Provinzial-Verwaltungsrath behufs Beschaffung des
«um Bau von Straßen nöthigen Materials zum Ankauf von Steinbrüchen schreiten mnß. Es
>st das im Referat so klar nnd überzeugend dargethan, daß ich mich jeden weiteren Wortes
darüber enthalten kann uud lediglich das Referat des II. Ausfchusscs vortragen werde. Es lautet:

„Referat, betreffendAnkauf eines Basalt-Bruches im Siebengebirge.
Der II. Ausschuß hat in seiner heutigen Sitzung das nebenstehende Neferat eingehend

berathen. Der Antrag des Provinzial-Verwaltungsrathes wurde, da derselbe zwei verschiedene
Anträge enthält, auch dementsprecheud behandelt.

Der erste Antrag lautet:
„Der hohe Landtag wolle dem Ankaufe des Bafaltbruches von H. Spindler auf dem
Petersberge nebst allein Zubehör für die Summe von 75 000 M. und der vor¬
geschlagenen Deckung des Kaufpreises seine Zustimmung ertheilen."

Der II. Ausschuß machte die Motive des Referates des Provinzial-Verwaltungsrathes
M jeder Beziehung zu den seinigen und sprach sich daher, nachdem durch eingehendeBerathung
"och festgestelltwar, daß in Folge des Ankaufes des Bafaltbruches der Basalt billiger und in
besserer Qualität als bisher beschafft werden kann, einstimmig für diesen Antrag aus.

Der zweite Antrag geht dahin, den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, vor¬
kommenden Falles zum Ankaufe fernerer geeigneter Brüche zu schreiten.

Im Laufe der Bemthuug über diesen Antrag wurde hervorgehoben, daß es doch zu
k'npfehleusei, auch in anderen Gebieten der Provinz, sobald sich Gelegenheitdazu findet, geeignete
Brüche zu erwerben, da die meisten Motive, welche für den Ankauf des Bafalt-Bruches am
^etersberge «„geführt sind, auch in beredeter Weife für den Ankauf von Brüchen noch in ver¬
schiedenen Theilen der Provinz sprechen.

Diefe Gründe wurden auch allseitig anerkannt, jedoch wurde dem Antrage des Prouinzial-
Verwaltungsrnthes in der vorliegende»Fassung widersprochen.
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Im Laufe der Verhandlungen wurden folgende drei Anträge eingereicht!
1. den Provinzial-Verwaltuugsrath zu ermächtige», vorkommendenFalles zum Ankaufe

fernerer geeigneter Brüche einen weiteren Betrag bis zu 100 090 M. zu verwenden,
2. dem Provinzial-Verwaltungsrath zum Ankauf fernerer geeigneter Brüche einen Kredit

bis 75 000 M. zu bewilligen,
8. den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, vor Zusammenberufung des nächsten

Provinzial-Landtages mit dem Ankaufe von Steinbrüchen, welche nicht am Rhein
gelegen sind, bis zum Betrage von 50 000 M. vorzugehen.

In Anbetracht dieser Anträge verzichtete der Herr Vorsitzendeauf eine Abstimmung über
den Antrag des Prouinzial-Verwaltungsraths.

Bei der nunmehr vorgenommenen Abstimmung wurde der Antrag 1, welcher dem
Provinzial-Verwaltungsrath im gegebenen Falle einen Betrag bis zu 100 000 M. zur Verfügung
stellt, angenommen.

Der II. Ausschuß beehrt sich daher zu beantragen, der hohe Provinzial-Landtage wolle:
1. dem Ankaufe des Nafaltbruches von H. Spindler auf dem Petersberge nebst allein

Zubehör für die Summe von 75 000 M. und der Deckung des Kaufvreifcs aus
bereiten Beständen der Strahenuerwaltung, feine Zustimmung ertheilen,

2. den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, vorkommenden Falles zum Ankaufe
fernerer geeigneter Brüche einen weiteren Betrag bis zu 100 000 M. zu verwenden.

Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion. Der Herr Abgeordnete
Freiherr von Eerde hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von (5 erde: Meine Herren! Wir haben gehört, daß der Antrag
in zwei Theile zerfällt, (Der Landtags-Marschall überuimmt wieder den Vorsitz.) einmal den
Steinbruch Petersberg zu einem Betrage von 75 000 M anzukaufen, sodann den Provinzial-
Verwaltungsrath zu ermächtigen,mit weiteren Ankäufen von Steinbrüchen vorzugehen. Was den
ersten Antrag anlangt, so habe ich demselben zugestimmt und glaube auch, daß es unter den
vorgetragenen Verhältnissen richtig ist, daß die Provinz den Steinbruch auf dem Petersberge
erwirbt. Meine Herreu! Dieser Steinbruch ist aber nach den gegebenen Aufklärungen fo bedeutend,
daß ich nicht einfehc, weshalb sofort wieder ein größerer Erwerb gemacht zn werden braucht.
Der Steinbruch soll für 40 Jahre genügendes Material liefern, nm die Provinzialstrahen des
Unterrheins resp, der RegierungsbezirkeDüsseldorf und Aachen gehörig zu versehen. Der zweite
Antrag geht aber dahin, noch weitere Ankäufe vorzunehmen- Ich bin nun der Ansicht, daß es
richtig ist, wenn sich irgendwo ein Berg findet, der gutes Material zu Brüchen giebt, denselben
nach Möglichkeit anzukaufen, und bin auch dafür, daß nur den Provinzial-Verwaltungsrath
ermächtigen,weitere Erwerbungen zu machen, infofern es sich auf audere Brüche bezicht, als die¬
jenigen auf dem Petersberge, z. N. auf Brüche an der Saar und an der Mosel. Es wurde
jedoch im Ausschuß erklärt, daß die Brüche ans dem Petersberge erweitert werden sollen, und
daß hierzu Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths der Kredit nachgesucht wird. Meine Herren!
Ich habe schon vorhin gesagt: die Brüche sollen nach den Erklärungen der technischen Beamten
für 40 Jahre ausreichen; deshalb fehe ich nicht ein, warum, wenn mir heute einen solchen Bruch
für 75 000 Mark gekauft haben, morgen diefer Bruch fchon wieder erheblich vergrößert und dazu
ein neuer Kredit von 100 000 Mark in Anspruch genommen werden soll. Wenn der eine Bruch,
den wir haben, 40 Jahre ausreicht, so können wir gewiß einstweilendamit zufrieden sein. Eine»
neuen Bruch für vieles Geld zu kaufen, halte ich nach meinen Grundfätzen nicht für finanziell
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richtig, indem das für denselbenverausgabte Kapital doch offenbar auf lange Zeit verwendungs¬
los sein resp, keinen Ertrag durch Gewinnung von Material für die Straßen liefern wird. Rechne
ich hierzu Zins auf Zins, den das Kaufkapital iu dieser Zeit aufzehrt, so scheint es mir nicht
richtig, mit einem solchen Ankaufe vorzugehen. Ich habe daher im Ausschuß den Antrag gestellt,
daß der Provinzial-Verwaltungsrath während des nächsten Etatsjahres oder bis znm nächsten
Provinzial-Landtagc ermächtigt werden solle, 50 000 Mark zu Ankaufen von Steinbrüchen zu ver¬
wenden, die aber nicht am Rhein liegen, fondern in andern Gegenden. Ich wiederholediesen
Antrag. Er ist vorhin verlesen worden, nnd ich bitte Sie, demselben im Interesse unserer
Finanzen zuzustimmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Nadermacher: Meine Herren! Der Herr Vorredner hat eben

gesagt, daß der Ankauf von andern Steinbrüchen vorgesehen sei. Meine Herren! Ich habe
absichtlich — nnd das ist ausdrücklichin der Ausschußsitzung hervorgehobenworden — von diesen
andern Brüchen nicht gesprochen,weil es doch nicht geeignet wäre, hier im Plenum, wo jedes
Wort, das wir sprechen, nachher veröffentlicht wird, solche Orte anzugebeu, wo die Provinz
eventuellnoch einen Bruch anlegen will. In der Geschäftsweltnennt man das Gefchäftsgeheimniß,
für uns gilt das auch. Wir haben ganz entschieden das Interesse, nicht die Orte zu nennen, wo
"ie Provinz in ihrem wohlerwogenen finanziellenInteresse noch Basaltbrüche oder andere Brüche
von geeignetemWegebaumaterial kaufen will.

Das habe ich auf den ersten Theil der Ausführungen des Herrn Freiherr von Eerde zu
erwidern. Was den zweiten Theil derselben betrifft, so möchte ich kurz folgendes entgegnen,
"ach meiner Ansicht liegt die Sache ganz klar so. Erkennt der hohe Landtag an, daß an den
^wvinzial-Verwaltungsrath die Nothwendigkeitherangetreten ist, Basaltbrüche und andere Stein¬
brüche mit geeignetemMaterial zum Wegebau anzuschaffen,fo kann es nach meiner Ansichtgar
"nht auf die Summe ankommen, die Sie zur weitereu Verfügung stellen. Es ist möglich, daß
"n Laufe der nächstenJahre der Provinzial-Verwaltungsrath wenig oder gar nichts von diesen
^0 000 M. verwendet; es ist aber auch möglich, daß eine so günstige Gelegenheit sich bietet
Beinbrüche zu kaufen, daß auch der Betrag von 100 000 M. kaum hinreichen würde, und ich
glaube, daß das die Gründe sind, welche die Majorität dazu geführt haben, den Antrag zu stellen,
"e>n Provinzial-Verwaltungsrath zum ferneren Ankauf geeigneter Brüchedie Summe von 100 000 M
öur Verfügung zu stellen.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteGraf Wilderich von Spee hat das Wort
AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Meine Herren! Ich könnte zur Abkürzung

°er Sache auf das Wort verzichten, weil der Herr Referent vollständig das fchon berührt hat,
""6 ich sagen wollte. Aber es ist auch noch ein anderes Motiv dabei. Ich glaube, es haudelt
^ch hier darum, ob wir es für die gefammte Provinz nöthig finden, daß Materialien für die
^hausscebauten angekauft werdeu sollen. Es handelt sich hier nicht blos um den Rhein; wir
haben doch einen Provinzial-Verwaltungsrath, der von uns Allen gewählt ist, der also doch auch
"^e Berücksichtigungund Beurtheilung der ganzen Sachlage hat. Es handelt sich also um einen
Kredit für ihn, damit er da, wo er es für geeignet findet, zum Vortheil der Provinz zugreifen
kann. GZ ,yj^ ehe ein Ankauf erfolgt, zunächstvon unsern angestelltenBeamten geprüft, dann
wird „on, Landes-Direktor geprüft und schließlich noch vom Provinzial-Verwaltungsrath. Es
würde mir daher doch eigenthümlicherscheinen,wenn wir den geforderten Kredit nicht in feiner
ganze« Höh« bewilligen wollten. Ob es zweckmäßig oder nothwendig sein wird, in der Nähe der
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jetzt erworbenen Brüche fernere Ankäufe zu machen, das wird sich finden, das muß eine spezielle
Erörterung im Verwaltungsrath selber ergeben. Ich möchte Sie daher dringend bitte»,, dem
Antrag des Ausschusses ohne Einschränkung beizutreten und dein Verwaltungsrath auszusprechen,
daß er die Summe da verwenden möge, wo es ihm für die Interessen der Provinz förderlich
und nothwendig erscheint.

Landtags-Marsch all: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Die Sache ist bereits so gut vertheidigt

worden, daß ich auf's Wort verzichte.
La ndtags-M arschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Eerde hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Verve: Ich habe nur zu einer persönlichenBemerkung das

Wort zu nehmen. Der Herr Referent hat mir Indiskretion in dieser Sache vorgeworfen, als
ob ich dnrch meinen Vortrag ein eventuell vorzunehmendcLGeschäft finanziell fchädigen würde.
Meine Herren! Ich habe nur im Allgemeinen für den Ankauf der Steinbrüche an der Mofel
und an der Saar gesprochenund habe gar nicht bezeichnet,welche einzelnen Steinbrüche dort
eventuell zu kaufeu sind. Ich glaube, daß das keinesfalls ein schädigendesPräjudiz für den
etwaigen Ankauf fein würde. Daß ich den Petersbcrg genannt habe, dazu hielt ich mich verpflichtet,
indem ich entschieden gegen einen weiteren Ankauf auf dem Petersbcrge bin.

Landtags-Ma rfchall: Der Herr AbgeordneteWunderlich hat das Wort.
Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Der Ankauf nm Petersberge ist deshalb

so warm befürwortet worden, weil dort außerordentlich gutes Material vorhanden ist. Wir
dürfen nicht vergessen, meine Herren, daß die zn bewilligenden 100 000 M, wie schon Herr
Nadermachcr gesagt hat, nicht in einem Jahre, nicht in zwei, drei, vier, vielleichtauch nicht in
fünf Jahren verbraucht werden. Es ist das ein Fonds, der nothwendig geworden ist. Wenn
wir A sagen, wenn wir den Ankauf wollen, müssen wir auch B sagen und dem Verwaltungs¬
rathe ermöglichen, zu arrondiren. Meine Herren! Es können nebenan sehr schöne Brüche zum
Verkauf kommen, und dann muß der Verwaltungsrath, da hier nicht tonsolidirt werden kann, in
der Lage sein, daß er auch ankaufen kann. Es steht auch gar nicht im Referate, daß nur am
Petersberge gekauft werden soll; es steht auch darin, daß in anderen Gegenden gekauft werden
kann. Deshalb bitte ich darum, daß der Antrag des Ausschusses angenommenwird.

Landtags- Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Radermacher: Ich habe, so viel ich weiß, dem Freiherrn

von Eerde keinen Vorwurf gemacht, sondern es mir gerechtfertigt,weshalb ich von keinem anderen
Bruch in meinem Referate gesprochenund nur im Allgemeinen von Basaltbrücheu geredet habe,

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich schließe die Diskussion. Wir kommen zur
Abstimmung über die Anträge. Der erste Antrag, dem auch vou Freiherrn von Eerde nicht
widersprochen wird, geht dahin:

den Ankauf des Vafaltbruches von A. H. Spindler ans dem Petersberge nebst alle»»
Zubehör die Summe von 75 000 M. zu genehmigen.

Ich stelle diesen Antrag zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind, sich
zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Der zweite Antrag geht dahin:

den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, vorkommendenFalles zum Anlauft
fernerer geeigneter Brüche einen weiteren Betrag bis zu 100 000 M. zu verwende".



309

Dagegen steht der Antrag des Frecherm von Eerde,
den Prouinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, vor der Zusammenberufung des
nächsten Prouinzial-Landtages mit dem Ankaufe von Steinbrüchen, welche nicht am
Nheine gelegen sind, bis zum Betrage von 50 000 M. vorzugehen.

Ich bringe zunächst den Antrag des Ausschusseszur Abstimmung; eventuell werde ich
denjenigender Minorität zur Abstimmung stellen. Ich bitte Diejenigen, welche gegen den Autrag
des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag des Ausschusses ist mit allen gegen zwei Stimmen angenommen. Dadurch
lst der Antrag der Minorität gefallen; ich brauche ihu also nicht zur Abstimmung zu stellen,
dieser Gegenstand der Tagesordnung ist hiermit erledigt.

Der folgende Punkt der Tagesordnung ist das Referat des II. Ausschusses,
betreffend Gefuch der Geschwister Gressenich st «ons. zu Gelsdorf um Beseitigung
der auf der Bonn-Trierer Provinzialstraße unweit Gelsdorf aufstehenden Eschen¬
bäume. Referent ist der Herr AbgeordneteWunderlich.

Referent Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Es liegen uns drei Gesucheder
^efchwister Gressenich6t con». zu Gelsdorf um Beseitigung der auf der Bonn-Trierer Straße
aufstehendenEschenbäumevor. Diese Eschenbäumesind bei Erbauung der Chausse im Jahre 1848
^pflanzt und sind jetzt natürlich etwas groß geworden. Die betreffende»: Grundbesitzer nebenan
bitten um Beseitigung. Diese Bäume stehen auf jeder Seite auf einer Länge von 250 in, also
^6 m ^ng, auf einem hohen Damme von 1 bis 3 in. Die Petenten führen aus, daß durch
d« hohen Kronen und durch das Wurzelgeflechtihre», Grund und Boden sehr viel Schaden
geschähe. Das erste Gesuch ist von dem Herrn Landesdirektor unter dem 16. Juli 1884
abschläglichbeschieden, und das zweite Gesuch ist ebenfalls unter dem 5. September 1884
abgewiesen worden. Deshalb wenden sich die Petenten jetzt an den hohen Landtag und bitten
d^sen, die Verfügung, welche wegeu Entfernung schadenbringenderBäume ergangen ist, zur
""Wendung zu bringen. Der Ausschuß hat sich dahin entschieden, daß das Material, welches zur
Verfügung gestellt ist, nicht vollständig wäre. Es wird in den Gesucheneinmal gesagt, der Herr
^«ndrath hätte sich nicht für die Entfernung der Bäume cntfchieden,ebenfo der Bürgermeister
h"Ue es mich nicht gethan; es liegt aber der Petition nichts bei, daß das eine oder andere
geschehen ist. In der Petition an den Landtag wird gesagt, auch wenn der Herr Bürgermeister
^ gegen Beseitigung der fraglichen Bäume ausgesprochenhätte, fo gäben die Petenten zu, daß
der Herr Bürgermeister diese Bäume schön schattig zum Spaziereugeheu finde, daß aber der
betreffende Petent als Bauer durchaus keinen Sinn für dieses Schöne habe, denn er brauche nicht
weg«,, Schwindsucht spazieren zu gehen. (Heiterkeit.)

Meine Herren! Das Material ist sehr unvollkommen. Es steht eine Aussage gegen
"te andere; man kann nichts Gewisses darüber sagen. Deshalb hat sich der Ausschuh dahin
entschieden bei dem hohen Landtage zu beantragen:

„Hoher Landtag möge beschließen,die Gesuchsteller abzuweisenund das Material an
den Provinzial-Verwaltungsrath zur reglementsmähigen Behandlung zu übergeben."

Es wird ja die Beseitigung angestrebt, wie wir sie hier im Landtage auch beschlossen
haben. FZ ^^ s^ ^ms M^ auf einmal machen, weil fönst der Landtag noch expreß bedeutende
Gelder zur Wiederanpflanzung von Bäumen bewilligenmüßte. Deshalb hat sich der Ausschuß
°h'" entschieden, diese Petition abzuweisen. , .
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Land tags-Marsch all: Ich stelle diesen Alttrag des Ausschussesznr Diskussion, Der
Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Lo8 hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Ich möchte mir nur eine Frage erlauben. Ich
glaube, in dein Referate ist es nicht ausgedrückt, oder im Vortrage des Herrn Referenten nicht
ausdrücklichhervorgehobenworden, ob die Gemeindevertretung in dieser Sache gehört worden ist;
ob dieselbeein Votum abgegebenhat; es ist nur von dem Landrath und Bürgermeister die Rede
gewesen. Es liegt ja ein Beschluß unsererseits vor, daß in solchen Fällen die Gemeindevertretung
gehört werden soll. Ich möchte wissen, ob das geschehen ist; wenn nicht, so ist die Sache nicht
vollständig erschöpft.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Die Petenten wandten sich damals

an den Vorstand des RheinischenVauernvercins, welcherihnen den Rath gegeben hat, daß die
Gemeindevertretung darüber Beschluß fassen und die Petition an den Landtag mit ihrer
Begründung übergeben möge. Die Petition ist aber nicht vom Gemeinderathe, sondern nur
von drei Gemeinderätheu unterschrieben. Es ist also durchaus keine Urkunde.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Kreutzberghat das Wort.
AbgeordneterKreutzberg: Meine Herren! Die Petenten haben in der Petition nach¬

gewiesen, daß eine Schädigung vorliegt und die Bäume weggeschafft werden müssen. Die Be¬
wohner der Gemeinde haben die Petition mituuterzcichnet und sich hierdurch mit den Petenten
einverstanden erklärt. Ich glaube, daß die Bedingungen, welche mit dem Beschlusse, den wir
dieserhalb gefaßt haben, in Zusammenhang stehen, sämmtlich erfüllt sind. Ich halte es deshalb
für einfacher,wenn der hohe Landtag den Landcs-Dircktor ermächtigenwollte, die Petenten und
die Bewohner jenes Ortes zu bcfcheiden, daß der Berücksichtigungnichts im Wege stände,
wenn der Gemeinderath als solcher neuerdings wieder dieserhalb beim Landes - Direktor
vorstellig würde.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf Wilderich von Svee hat
das Wort.

Abgeordneter Graf Wilderich von Svee: Meine Herren! Ich möchte davor warne»/
daß ein solcher Antrag angenommen werde. Ich glaube, wir müssen stets vollständig gesetzlich
verfahren. Es ist den Herren geantwortet worden, sie sollten sich an den Gemeinderath, welcher
die regelmäßige Vertretung ist, wenden, welcher dann bei dem Landes-Direktor und Provinzial-
Verwaltungsrathe vorstellig zu werden und diese Behörden in die Lage zu setzen hat, die richtige
Entscheidung zu finden. Das ist nicht geschehen. Wir können doch hier nicht über etwas
beschließen,ehe ein vollständig klares Bild vorliegt, uud ehe der Landes-Direttor und unsere
Beamten sich «klar gemacht haben, ob wirklich die Bedingungen für die Erfüllung des Gesuches
eingetreten sind. Ich möchte daher dringend bitten, daß Sie dein Beschlusse des II. Ausschüsse«
beistimmenund sagen: zunächstgeht die Sache an den Prouinzial-Verwaltungsrath, der überhaupt
uoch nicht entschiedenhat.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Daß die Bäume uicht ohne

Weiteres entfernt werden können, liegt klar auf der Hand. Die Bäume steheu auf eiuem Dann»
von 1 bis'3 Meter. Wir müssen dort Baume haben und können mit anderen EinrichtnngM/
z. B. mit Pfosten nicht nnskommen; nmnentlich würde sich dirs bei Schneewetter oder sonst u'
dunkler Nacht gefährlich erweifen. Den Leuten wird schou durch Ausästung geholfen werden, 1"
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daß nicht so viel Schatten fällt. Ich glaube deshalb noch einmal betonen zu müssen,daß es
das Beste ist, wenn Sie den Antrag des II. Ausschusses annehmen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Freiherr Felix von Los hat
das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Lo8: Meine Herren! Ich stimme darin vollständig
bei, daß wir keinen Beschluß zu Gunsten der Petenten fassen können. Ich glaube, daß wir heute
überhaupt nicht in der Lage sind, über die Materie der Frage uns zu äußern, weil die Forin
nicht erfüllt ist. Vr ist aber den Petenten nicht von Seiten der Behörden, sondern nur von mir
schriftlich mitgetheilt worden, daß ihr Antrag überhaupt gegenstandslossein würde, wenn nicht
w: Gutachten der Gemeindevertretung vorliege. Sie hatten sich an mich als den Präsidenten des
Vauernvcreins gewendet. Ich glaube, heute liegt die Sache so, daß wir den Antrag ablehnen
'"üssen, weil das Gutachten der Gemeindevertretung mangelt. Der Provinzial-Verwaltnngsmth
wird die Petenten in dieser Weise mit Hervorhebung des Grundes zu bescheiden haben. Wollen
dieselben bei dem nächstenLandtage von Nenem vorstellig werden, dann werden wir in der Lage
sein, den Gegenstand selbst zu prüfen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Wuuderlich: Meine Herren! Der Provinzial-Verwaltungsmth

hat ja noch gar nicht entschieden; die Sache hat ihm gar nicht vorgelegen. Also, meine ich, der
II. Ausschuß konnte gar nicht anders beschließen, als die Angelegenheit an den Provinzial-
^crwaltungsrath zur reglementsmäßigen Behandlung überweisen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich glaube, die Sache ist wohl spruchreif.
Zustimmung.)

Ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag des II. Ausschusses zur Abstimmung,
^ch bitte diejenigen, die gegen den Antrag nnd, sich zu erheben. — Es erhebt sich Riemand.
"er Antrag ist einstimmig angenommen.

Wir kommenzum letzten Punkte der Tagesordnung: Referat des I. Ausfchuffes,
betreffend die Landtagsökonomie. Referent ist der Herr AbgeordneteDictze.

Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Der I. Ausschuh empfiehlt Ihnen, die
Remunerationen, die am Schluß eines jeden Landtages von Ihnen bewilligt werden, in diesem
^ahre konform mit denjenigen des Jahres 1832 beschließen zn wollen; der damalige Landtag von
^2 dauerte ebenso ? Tage, wie der gegenwärtige gedauert hat. Der I. Ausschußbeehrt sich
bemnach zu beantragen:

für den Sekretär Maurer................25N M.
„ „ „ Nheinert................90 „
„ „ „ Artz.................45 „
„ „ Kanzlist Barthel................ 85 „
, „ Nendant Vierkötter ................ 35 „
„ „ Botenmeister Pourricr................ 50 „
„ 4 Boten zusammen .................50 „
„ Frau Pourrier (Garderobe)..............25 „
„ Tagelohn-Arbeiter ................. 50 „

Summe . . 660 M.

Im Jahre 1882 betrug die Summe 681 M; es waren damals noch 2 Hülfsboten
""gestellt, die in diesem Jahre nicht angestelltwaren.



312

Laudtags-Marschall- Ich stelle diesen Antrag des Ausschusseszur Diskussion. ^
Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion uud bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag des Ausschusses ist angenommen.
Meine Herren! Wir sind mit dem letzten Punkte unserer Tagesordnung zum Ende gelangt.
Ich habe Ihnen noch mitzuthcileu, daß soeben ein Schreiben des Herrn Landtags-

Kommissarius eingegangen ist, nach welchem derselbe keinen genügenden Grund erblickt, um von
dem bisherigen Usus der Einreichung von Adressenan Seine Majestät abzusehen. Meine Herren!
Ich werde also das nöthige veranlassen und kraft Ihrer Ermächtigung in Ihrem Namen die
Adressen feststellen.

Meine Herren! Wir sind mit den Arbeiten unserer Session zu Ende. Ich glaube, meine
Herren, daß mir mit großer Befriedigung auf die Arbeiten dieses kurzen Landtages zurückblicken
können, denn ich glaube, man wird kaum eiue Körperschaftfinden, die in fo kurzer Zeit so wichtige
Gesetzentwürfedurchberathenhat, Ich habe deshalb das Gefühl, daß ich Ihnen allen meinen
wärmsten Dank, meine Herren, für die außerordentlichtreue Theilnahme an allen Sitzuugeu und
das gleichbleibeude Iuteresfe, das Sie allen Angelegenheitenzugewendethabeil, aussprechenmuß-

Meine Herren! Ich glaube, daß unsere Beschlüsse,besonders was das Hypothekengesetz
betrifft, einen Markstein für die Zukunft bilden werden. Es ist das erste Mal, daß man Ver¬
änderungen in diejenigen Bestimmungen des Eode zu bringen gedenkt, welche dem Grundbesitz
nachtheiliggewesensind und besonders die letzten Jahrzehnte hindurch nachtheilig auf den Grund¬
besitz gewirkt haben. Ich glanbe deshalb, daß, wenn wir auch uoch nicht etwas Vollkommenes
erreicht haben, schon dieser erste Anstoß zu einer gründlichen Veränderung, durch Eiuführung des
Grundbuches, von uns auf das freudigste begrüßt werden muß, und daß wir deshalb mit der
größten Befriedigung auf unsere Berathungen zurückblicken können.

Meine Herren! Es erübrigt mir noch, Ihnen allen für das große Vertrauen und die
Nachsichtzu danken, die Sie mir auch in dieser Session entgegengebrachthaben; ich bitte Sie,
mir dies auch künftig zu bewahren.

Der Herr Abgeordnete Friederichs hat das Wort.
Abgeordneter Friederichs: Meine Herren! Wenn wir in fo wenigen Tagen fo bedeu¬

tungsvolle Vorlagen für unsere Landesgesetzgebnugwie für unsere Verwaltung erledigt habe»,
wenn wir diesen Markstein, wie unser Herr Landtags-Marschall eben bemerkte, haben einsetzen
können, so liegt das nicht allein an dem Fleiße und der Thätigkeit, die wir zu entwickelnaus
eigenein Interesse von Anfang an uns vornahmen; für gar viele unter uns war die jetzige Zen
eine nicht fehr gelegene, um hierher zu kommen, und beim Anblickeder Vorlagen zweifeltenwU
anfangs, ob wir wohl in 8 Tagen durchkommen würden. Nun, meine Herren, wir sind durch¬
gekommen,wir haben in den Ausschüssenund in der für 'uns neuen Plenar-Kommission oder,
wie ich sie nennen soll, nach Kräften gearbeitet; aber wir haben auch diesmal dein Gefühle Aus¬
druck zu geben, daß unfere Absicht,fleißig zu sein, auch den richtigenFührer, den richtigen Leiter
gefunden hat. Auch jetzt darf ich wohl in Ihrer aller Namen Dank aussprechen für den Eifer
und die unparteiliche Führung, die der Herr Landtags-Marschall, unterstützt von dem Herrn Vice-
Landtags-Marschall, unseren Verhandlungen hat zu Theil werden lassen. (Bravo!)

Ist deni so, so bitte ich Sie, als Zeichen ihrer Uebereinstimmung sich zu erheben u»d
dadurch dem Herrn Landtags-Marschall wie dem Herrn Nice-Marschallunseren schuldigen D"'"
auszusprechen. (Das Haus erhebt sich!)
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Landtags- Marschall: Meine Herren! Ich danke Ihnen sehr für die warmen Worte,
die Herr Friederichs in Ihrer aller Namen an mich gerichtet hat und die Sie durch Ihr Auf¬
stehen als die Ihrigen bestätigt haben. Meine Herren! Es liegt mir aber als Vorsitzender des
Provinzial - Verwaltungsrathes ob, diesen Dank weiter zu geben. Sie erlauben mir wohl im
Namen des Landtages auch allen Mitgliedern des Provinzial - Verwaltungsraths zu danken und
ganz besonders für die treffliche Vorbereitung der Gesetzentwürfe, die uns hier beschäftigt
haben, denjenigen Männern, welche so große Verdienste sich dadurch erworben haben, daß die
Gesetzentwürfeim richtigen Augenblicke und in der richtigen Vorbereitung an uns gelangt sind.
Ich meine an erster Stelle unseren Herrn Landes - Direktor und an zweiter Stelle den Herrn
Landesrath Küster, die so ausgezeichnetes in dieser Beziehung geleistethaben. Ich nehme an,
meine Herren, daß Sie damit einverstanden sind. (Zustimmung.)

Meine Herren! Die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung I'/2 Uhr.)

Sechste Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Montag den 22. Dezember 1884

Beginn: 8 Uhr Nachmittags.

Tages-Ordnung:
Schluß des Landtags.

Der KöniglicheLandtags-Kommissarius, Seine Excellenz der Ober-Präsident der Rhein-
Provinz, Herr Dr. von Nardeleben tritt, von einer Deputation geleitet, in den Saal und
hält folgende Ansprache an den Landtag:

Geehrte Herren! War auch die Zeit, welche für die Dauer Ihrer Sitzung bestimmt
wurde, nur kurz bemessen, so haben Sie doch in dieser beschränktenFrist Dinge von der größten
Bedeutung für unsere Provinz zu verhandeln gehabt. Sie sind in die Erörterung von Fragen
^getreten, welche schon seit langem in den verschiedensten Kreisen unserer rheinischen Bevölkerung
"ie Geister »nächtig bewegt haben und welche endlich einer Lösung entgegengeführtwerden muffen,
wenn nicht die verderblichstenFolgen unhaltbar gewordener Zustände sich Geltuug verschaffen
sollen. Mit dem Eifer und dem Ernst, welchen Sie allen Ihren Geschäften zu widmen stets
gewohnt gewesen sind, sind Sie auch an die Berathung der Ihnen von der KöniglichenStaats-
Ngierung vorgelegten Gesetzentwürfeüber die Regelung der Eigenthums-und Hypothekenverhältnisse
^n dem Geltungsbereich des rheinischenRechtes und über die Zusammenlegung der Grundstücke
innerhalb desselben Bereiches herantreten. Die von Ihnen diesmal beliebte Form des geschäft¬
lichen Verfahrens, nach welchervor der eigentlichen Berathung und Beschlußfassungnach Maßgabe
b°r ständischen Gesetzgebung eine freiere Berathung unter Zuziehungvon Kommissarien der betheiligten

40
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Ministerin!-Nessorts stattfand, hat sich, wie es mir scheint, trefflich bewährt und hat Ihnen
Gelegenheit geboten, über die zum Theil ans fernliegenden Gebieten herrührenden, schwierigen
Materien eine möglichst vollständige Information zu gewinnen. Ihre aus diesen Verathungen
heruorgegangenenBeschlüsse haben deshalb auch eine ganz besondere Bedeutuug, diese Beschlüsse,
in welchenSie zu allen wesentlichenPunkten der Ihnen unterbreiteten Regierungsvorlagen Ihre
Zustimmung ausgesprochenhaben.

Die Entwürfe, mit denen Sie sich' einverstanden erklärten, werden, sobald sie Gesetz
geworden sind, und das soll, wie ich hoffe, nicht lauge ausbleiben, in sehr wesentlicher Weise
dahin wirken, nicht nur den Nodeukreditin unserer Provinz zu heben, sondern auch, indem durch
sie die in der Zerstückeluugdes Grundeigenthums iu unserer Provinz liegenden Hindernisseeines
rationellen Landbaues beseitigt werden, im Allgemeinen die landwirtschaftlichen Verhältnisse in
unserer Nheinprovinz auf das Entschiedenstezu verbessern und dadurch die Gesammtlage der
landbautreibeuden Bevölkerung in günstigster Weise umzugestalten. So bin ich überzeugt, daß
man dereinst dem 30. Rheinischen Prouinzial-Landtage dankend nachrühmen wird, dah er in
dieser wichtigen Beziehung bahnbrechendvorangegangen ist.

Indem ich mich auf diefe wenigen Worte iu Bezug auf den Inhalt Ihrer diesmaligen
Verhandlungen befchränke, will ich jetzt noch persönlich den Ansdruckmeines wärmsten Dankes
hinzufügen für die freundliche und vertrauensvolle Weise, mit welcher Sie mir auch bei den
diesmaligen Verhandluugen entgegeugetreteusiud. Ich hoffe, daß das günstige Verhältniß, wie
es bisher bestanden hat, auch ferner erhalten bleiben werde, uud daß diese Uebereinstimmung
zwischen der ständischenVertretung und der staatlicheu Verwaltung der Provinz zur entschiedenen
Förderung der Interessen der beiden Theilen gleich theuern Provinz beitragen werde.

Ich schließe hiermit im Namen Sr. Majestät des Kaisers und Königs den 30. Rheinischen
Provinzial-Landtag.

Lllndtags-Marschall: Se. Majestät der Deutsche Kaiser, unser allergnädigster König,
lebe hoch! (Die Versammlung stimmt begeistert dreimal in das Hoch ein.)

(Schluß der Sitzung 3'/4 Uhr.)
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